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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit erfüllt den Zweck einer „Ortsbestimmung" der 
Fürsorge in hervorragendem Maße, indem sie ihren heutigen Standort 
einmal aus der Geschichte der Sozialpolitik im Industriezeitalter verständ-
lich macht, zugleich aber auch aus dem wechselhaften Verhältnis zu den 
Ideen der Nachbargebiete, insbesondere der Sozialversicherung. Auch die 
Wandlung der Existenzformen, vor allem der Familie, sind als Anstöße 
der Entwicklung verzeichnet. Die Ideenentwicklung bis zur Sozialhilfe mit-
samt den Hoffnungen für die Zukunft ist besonders ausführlich dargestellt. 

Das Manuskript der Arbeit ist im Dezember 1964 abgeschlossen und 
die Arbeit im Februar 1965 der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Frankfurt als Di:,sertation vorgelegt worden. Der 
Verfasser hat unmittelbar vor der Drucklegung die Tabellen noch einmal 
überarbeitet und - soweit sie inzwischen publiziert sind - neuere Zahlen 
eingesetzt oder hinzugefügt. Die beiden ersten Abschnitte des 6. Kapitels, 
die ·si1:h auf dieses statistische hJatctial beziehen, sind entsprechend korri-
~icrt word1:n. 

Frankfurt/Main, im März 1966 

Dr. Hans Reschke 
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Kapitel I: 

EINLEITUNG 

I. DJs ungeklärte Verhältnis zwischen Versicherung, Versorgung und 
Fürsorge 
Wenn Systeme sozialer Sicherung beschrieben werden, so ist einer der 

wesentlichen Systematisierungsgesichtspunkte fast immer die Unterschei-
dung zwischen drei verschiedenen Methoden oder Gestaltungsprinzipien: 
dem Versicherungsprinzip, dem Versorgungsprinzip und dem Försorge­
prinzip. Insoweit scheint Einigkeit darüber zu bestehen, welche Möglich­
keiten für die Konstruktion von Sicherungssystemen verfügbar sind. 
Auch sind die drei Prinzipien inzwischen genau definiert und in ihren 
Besonderheiten, die sie voneinander abgrenzen, eingehend beschrieben. 1) 
Dabei bleibt jedoch offen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, 
welche Rolle sie jeweils im Gesamtsystem der sozialen Sicherung spielen. 
Die Abgrenzungen sind in der Regel zugleich Absonderungen. Nur selten 
finden sic.:h einige Bemerkungen über die Beziehungen zwischen diesen 
drei Prinzipien; nirgends findet sich eine systematische Erörterung dieses 
Problem~. Einerseits heißt es, die drei Methoden stünden zur Auswahl 2), 
oder sie lägen „miteinander im Streit" 3), was zunächst die Vermutung 
nahelegt, sie seien alternativ und schlössen einander aus. Andererseits 
ist offensicl1tlid1, daß „in fast allen Systemen der sozialen Sicherheit ... 
gegenwärtig diese Prinzipien kombiniert angewendet (werden)" 4). Ob-
wohl also „die drei Prinzipien verschiedentlich gegeneinander ausgespielt 
werden, können sie als sim ergänzende Methoden genützt werden. Sie 
stehen aber aum immer einzeln zur Wahl." 5) Schließlich ist darauf hinge-

1) Vgl. dazu u. a.: 
Hans Achinger: Sozialpolitik als Gesellsdiaftspolitik. Hamburg 1958, S. 106 ff. (Abschnitt 
.Die Entwicklung der Philosophien"). - • 
Walter Bogs: Grundfragen des Redits der sozialen Sicherheit und seiner Reform. Berlin 1955. 
S. 15 ff. (Absd1nitt .Versicherung, Versorgung und Fürsorge als Gestaltungsprinzipien so-
1.ialcr Sidtcrung .. ). -
Elisabeth Licfmann-Keil: ökonomische Theorie der Sozialpolitik. Berlin, Göttingen, Heidel-
bcr~ 1961. S. 134 ff. (Absd1nitt .Der Aufbau von Systemen der sozialen Sicherheit. Spezielle 
Prinzipien für die Wahl der Methoden"). -
Peter Quantc: Grundsätze der Versorgung, Versidlerung und Fürsorge. In: Sozialpolitik 
und Sozialreform, hrsg. von Erik Boettcher. Tübingen 1957, S. 227 ff. -
Gtrhard ~'eisser: Soziale Sicherheit. In: Hand\vörtcrbudt der Sozialwissenschaften, Bd. 9, 
Stuttgart, Tü&ingen, Göttingen 1956. S. 408 II. (A'7<chnitt .Methoden der sozialen Sicherung"). 

2) So bei Elisabeth Liefmann-Keil, a.a.O., S. 134, und bei Gerhard W<isser, a.a.O., S. •OB. 
3) Hans Achjngcr: Sozia]e Sicherheit. Eine historisd1-soziologiscbe Untersuchung neuer Hilfs-

methoden. Stuttgart 1953, S, 35. 
4) Gerhard Weisser, a.a.O., S. 4C8. 
~) Elisabeth Liefmann-Keil, a.a,O., S. 134. 



wiesl'n wordl·n, daß „die Reihcnfoli;e: I;ürsoq;e-, Versid1eruni;s-, Ver-
sori;uni;sprin7.ip bis 7.u einem i;cwisscn Grade eine historisdtl' Ab-
foli;e (ist)". 6) 

Wäre die Sm:ialversicheruni; - die ja Ur.sprung und widitii;sll's Instru-
ment der Sozialen Sid1erung ist 11) - nic:hts anderes als die spczifochc 
Form, die die Armenpflege oder Fürsorge im Industriczeitab.:r annimmt, 
so wäre das Verhältnis von Fürsorge und sozialer Sid1eruni; nur als 
historisd1er Ablauf sinnvoll zu bcsmreiben. Der Wandlungsprozeß, dem 
die Gestaltungsformen und Arbeitstechniken der Fürsorge unterliegen, 
wäre für einige Jahrzehnte des Übergangs genauer zu analysieren, um die 
historischen Bedingungen nachzuweisen, die gerade die Sozialversiche-
rungen und die modernen Versorgungsformen zu den fürsorgerischen 
Instrumenten des Industriezeitalters haben werden lassen. 

Der gegenwärtige Zustand unseres Sozialleistungssystems zeigt jedoch, 
daß die Entwicklung nicht in solcher Geradlinigkeit verlaufen ist. Die 
Sozialversicherung und die Versorgung haben die Armenpflege nicht 
abgelöst, sondern überlagert. Die Armenpflege ist nicht in diese modernen 
Sicherungsformen übergegangen, sondern sie besteht neben ihnen weiter, 
freilich in einer ihrerseits verwandelten und angepaßten Ausprägung, die 
mit dem neuen Namen „Fürsorge" beschrieben werden sollte. Die eben 
zitierte Aussage, daß die Reihenfolge Fürsorge-, Versicherungs-, Ver-
sorgungsprinzip auch eine historische Abfolge sei, bezieht sich also nur 
auf das Alter, auf die Entstehungszeit '1ieser Prinzipien; sie ist keine 
Beschreibung der Beziehungen zwischen ihnen in dem Sinne, daß sie 
etwa im historischen Verlauf nur nacheinander und nicht nebeneinander 
aufträten. 

Schon dadurch, daß zur Wohltätigkeit, Armenpflege oder Fürsorge 
die Sozialversicherung und die Versorgung hinzugetreten sind, hat sich 
eine zuvor unbekannte Vielfalt sozialer Unterstützungseinrichtungen er-
geben. überdies hat sich jede dieser Leistungsgruppen in sich außerordent-
lich differenziert. So ist etwas entstanden, was man ein „gegliedertes 
Sozialleistungssystem" nennt. 

Diese Differenzierung ist das Phänomen, mit dem sich die folgenden 
Überlegungen beschäftigen sollen. Was dem betroffenen Bürger zunächst 
nur umständlich, unverständlich und ungerecht und dem gesetzesgläubigen 
Verwaltungsbeamten unabänderlich und durch Gewohnheit geheiligt 
erscheint, ist daraufhin zu untersudien, wie es zu deuten und zu entwirren 
ist. Von diesem Gesamtkomplex kann in der vorliegenden Arbeit aller-
dings nur ein Ausschnitt behandelt werden. Sie beschränkt sich auf den 

5) r.Jisabeth Liefmann-Keil, a.a.O., S. 134. . . . .. . . . 
8) So schreibt z. B. auch das Intern3ttonale Arbeitsamt m ~rncr Bros_chure _,.SozJa1e Su.fierhe1t. 

Ein Lehrgang für Arbeitnehmer• (Genf 1_958. S. 11): ~M•t der Sozialveri1cheru_n~ hatt_e man 
tatsädilich das Hauptmittel zur fonsdi.rc1tenJen Verwukbdiung <lcr Soz1alen S11.:herhe1t ent-
deckt, Andere Ansätze und Methoden leiten sidi entweder davon ab oder laufen nur 
nebenher.• 
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Das Verhältnis zwischen Versicherung, Versorgung und Fiirsorge 

Teil, der in der bisherigen wissenschaftlichen Diskussion am meisten ver-
nachlässigt worden ist, nämlich auf die Stellung, die die Fürsorge im 
Verhältnis zu Sozialversicherung und Versorgung einnimmt. 

Die einfad1stc Möglichkeit, etwas über dieses Verhältnis auszusagen, 
wäre offensichtlich, die Begriffe einfach zu identifizieren. Die gestellte 
Frage fiele dann allerdings in sich zusammen. Zu solcher Simplifizierung 
neigt eine ganze Reihe liberaler Autoren. Besonders charakteristisch in 
der Zuspitzung des Arguments ist dafür ein Aufsatz, den Heddy Neu-
meister im Ordo-Jahrbuch veröffentlicht hat. Ihre These lautet: ,,Die 
alte Dreiteilung: Versicherung, Versorgung und Fürsorge ist sinnlos 
geworden - wenn sie je sinnvoll war. Es gibt nur zwei Formen, in der 
Menschen, arm oder reich, einigermaßen gesichert werden können. Die 
eine ist die Selbsthilfe; für sie gibt es nur die echte Versicherung und den 
Sparprozeß ( eventuell in Form einer , Versicherung') ... Die andere ist 
die Fremdhilfe, die Armenpflege, die Versorgtmg: Hilfen an Mitbürger, 
die der Hilfe bedürfen, aus einem allgemeinen Steuer- oder Beitragsauf-
kommen oder beidem. über die Selbsthilfe in der Form von Versichern 
und Sparen ist nichts weiter zu sagen; sie ist in der Privatwirtschaft vor-
gebildet. Interessant ist nur die zukünftige Form der Fremdhilfe, der 
Armenpflege. Ohne sie wird man niemals auskommen. Ob sie allerdings 
auf die Dauer in einen zentralistischen Teil - die Sozialversicherung und 
andere Versorgungseinrichtungen - und in einen dezentralisierten Teil, 
die alte gemeindliche Armenpflege, gespalten bleiben muß, ist die 
Frage." 7) 

Das Zitat soll zun:ichst ~ur ~l;zu dienen, Positionen zu bezeichnen; sie 
zu diskutieren, muß den späteren Ausführungen vorbehalten bleiben. 
Hier kann nur im Vorgriff bemerkt werden, daß Heddy Neumeisters 
Meinung keine mögliche, geschweige denn eine richtige Antwort auf die 
Frage nad1 dem Verhältnis zwisd1en Versicherung, Versorgung und Für­
sorge sein kann; die drei Begriffe so, wie sie es tut, als Synonyma zu 
behandeln, ist in Anbetrad1t der genauen Definitionen, die sie erfahren 
haben 8), lediglich ein fahrlässiger und daher in wissenschaftlichen Dis-
kussionen unzulässiger Sprachgebraud1. Vor allem wird das Wesen der Für­
sorge völlig verkannt, wenn ihre Aufgabe in der „Versorgung gerade der 
kleinen Verdiener und der zu früh beendeten Arbeitsverläufe" 9) und 
ihr einziger Untersd1ied zu Versicherung und Versorgung in der Dezen-
tralisierung ihrer Verwaltung gesehen wird. 

Die Feststellungen, 1. Fürsorge, Versimerung und Versorgung seien 
nameinander auftretende, einander ablösende Formen (so daß ihr Ver-
hältnis zueinander nur als zeitlime Abf<?lge besmrieben werden könne) 

7) Heddy Neumeister: Autoritäre Sozialpolitik. In: Ordo. J•hrbudi für die Ordnung von 
Wirtsdiaft und Gesellsd1aft. Bd. 12. Düsseldorf und München 1961. S. 245 f. 

8) Vgl. Anm. !, S. 1, und die Erörterungen in Kap. V, Abschnitt l 3. 
D) Heddy Neumeister, a.a.O., S. 248. 
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und 2. sie seien nur versd1iedcne Vokabeln für den gleichen Gq.;emrand 
(so daß nur übrig bliebe, das Durcheinander der vielen, im Grunde 
jedoch gleichartigen Ersd1einungrn zu bckb.gen), werden aho als Lfoun-
gen des in dieser Arbeit zu bl'h:tn<ldndcn Problems ausscheiden, :t.unul 
sich <las Problem, wenn sie richtig w:ircn, überhaupt nicht stellen würde. 
Es bleiben jedoch immer noch zumin<lcst drei Möglid1kcitcn, das Ver-
hältnis der Fürsoq;c zu Versorgung und Versicherung zu bcsducibcn. 
Die Fürsorge könnte erstens, aud1 wenn sie deutlich von den an<leren 
Methoden der sozialen Sicherung unterschieden ist, eine Alternative zu 
ihnen sein, also grundsätzlich die gleichen •Aufgaben wie sie wahrnehmen, 
nur eben mit einer anderen Tedrnik. In diesem Falle könnten die drei 
Prinzipien gleid1zeitig nebeneinander existieren, im wesentlichen mit dem 
gleichen Gegenstand befaßt, und es wäre mehr oder weniger ein Zufall, 
wer von der Fürsorge und wer von einem der anderen Leistungszweige 
versorgt würde. Die Theorie der Ausfallbürgschaft, die der Fürsorge die 
Aufgabe zuweist, sich um diejenigen zu kümmern, die - aus welchen 
Gründen auch immer - von Versicherung und Versorgung nicht erfaßt 
werden 10), legt eine solche Interpretation nahe. Zweitens könnte die Für­
sorge zur sozialen Sicherung in einem antagonistischen Verhältnis stehen. 
Sie könnte etwas sein, was außerhalb dieses Systems steht, was in seinem 
Wesen völlig von der sozialen Sicherung unterschieden wäre. Wer weiß, 
wie sehr die Fürsorge - vor allem seitdem und soweit sie sich Sozialarbeit 
nennt - sich mit Spezialitäten der M~nsd1enbehandlung, insbesondere 
psychologischer und pädagoi;;isd1er Art, befaßt, wird eine derartige Deu-
tung der Fürsorge als einen in sich geschlossenen, eigentümlichen Bereich 
ohne weiteres einleuchtend finden. Auch dm Sozialpolitikern erscheint 
die Fürsorge oft als ein nicht nur abgesondertes, sondern auch etwas ab-
sonderliches Gebiet. Drittens könnte die Fürsorge innerhalb des Systems 
der sozialen Sicherung eine ganz spezifisd1e Funktion haben, also ein 
Teil des Systems sein, aber nicht als Alternative zu Versicherung und 
Versorgung, sondern als Komplement. Wenn sie spezielle Aufgaben zu 
erfüllen geeignet wäre, die nicht wahlweise auch von Versicherung oder 
Versorgung erledigt werden können, so wäre der Platz aufzufinden und 
näher zu bestimmen, der ihr dieser besonderen Leistungsfähigkeit wegen 
in sorgfältiger Koordination mit den anderen Leistungszweigen zuzu-
weisen wäre. Alle drei Hypothesen werden im folgenden zu prüfen 
sein. Der Titel dieser Arbeit deutet an, in welcher Richtung das Ergebnis 
dieser Überprüfung liegt. 

II. Das Arbeitsprogramm 

Diese Vorbemerkungen mögen genügen, um das Programm der vor-
liegenden Untersuchung verständlich zu machen. Im folgenden Abschnitt 

10) Vgl. dazu Kap. VI, Absdtnitt II 2a. 
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dieses Einleitungskapitels soll zunächst geprüft werden, ob und inwieweit 
die vorliegende Literatur Antworten oder wenigstens Ansatzpunkte für 
die aufgeworfenen Fragen bietet. Dabei ist der gesamte Zeitraum, in dem 
es soziale Sicherung und Fürsorge gleichzeitig gibt, also von der Bismarck-
sehen Sozialversicherungsgesetzgebung an, zu beachten. Im folgenden 
Kapitel wird dann mit historischen Darlegungen noch weiter zurück­
gegriffen. Denn die verschiedenen Deutungen der Armutsursachen im 
historischen Verlauf, die dort beschrieben werden sollen, sind nicht nur 
ein ideengeschichtliches Phänomen, sondern haben vielmehr - so sehr 
sie auch Zeiterscheinungen sind - ihre Gültigkeit bis heute nicht völlig 
eingebüßt. Die Armutsgruppen, deren Entstehung sie zu deuten ver-
suchen, sind in der jeweiligen geschichtlichen Epoche zwar entweder neu 
oder vorherrschend, aber keine von ihnen ist gänzlich w'ieder ver-
schwunden. Aus den historischen Fürsorgetheorien läßt sich daher auch 
für die Gegenwart noch eine Systematik der Formen und Gründe der 
Hilfsbedürftigkeit ableiten, die für die Arbeitsteilung zwischen den ver-
schiedenen sozialen Hilfseinrichtungen durchaus brauchbar ist. Die Be-
antwortung der Frage, wie die Gesellschaft ihre soziale Hilfstätigkeit 
rational organisieren kann, wird so durch die alten Lehren erleichtert. 
Darüber hinaus ist durch jede Theorie nicht nur ein Leistungsgrund, 
sondern auch eine Hilfsmethode oder eine Hilfseinrichtung bezeichnet. 
Denn wo eine neue Ursache der Verarmung entdeckt wurde, wurde in 
der Regel auch ein neues Unterstützungsverfahren erfunden. Die Ge-
scliichtc der Armutstheorien ist daher zugleich auch die Geschichte der 
Erscheinungsformen sozialer Nilfe, vom Almosen aus christlicher Liebe 
und Buße über die mitreblterlichcn Bettelordnungen und Armenkassen 
der Gemeinden und Zünfte, die Armenschulen und Arbeitshäuser der 
Aufkl:ininl,;szeit bis zur Armenpflege des vorigen Jahrhunderts und den 
ersten Sozialversicherungen. • 

Die Sozialversicherungen nun sind der historische Ursprung dessen, 
was man soziale Sicherheit nennt, und sie sind bis heute das dominierende 
Instrument der Sicherungspolitik geblieben. Die Frage nach der Rolle der 
Fürsorge im sozialen Sicherungssystem taucht daher in dem Moment auf, 
in dem die Sozialversicherungen eingeführt werden. Den Initiatoren der 
Sozialversicherungsgesetzgebung müßte sich diese Frage genau umgekehrt 
gestellt haben, wie der heutige Beobachter sie gewöhnlich formuliert, 
nämlich als die Frage nach der Rolle der Sozialversicherungen im Armen-
pflegesystem. Ein ausgebautes soziales Sicherungssystem, wie es heute 
besteht, legt den Einwand nahe, daß es die Fürsorge überflüssig machen 
müsse. Ein ausgebautes Armenpflegesystem, wie es in den Anfangszeiten 
der Sozialpolitik existierte, mußte dagegen zu der Überlegung führen, 
warum denn außer den Armengesetzen noch besondere Arbeiterver-
sicherungsgesetze notwendig seien. Die Entstehung der Sozialversicherung, 
von der das dritte Kapitel handelt, ist daher unter dem Göiditspunkt zu 
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untt•rrndH•n, w;irum man die t•tahlienc Arr11cr1pflcgc :1h un:,url'ida·nd 
am;ih, um mit ,ll'll Notstän«lt·n de~ 11Hlustril'l.l'it;1ltl•rs fcrtif; :,u werden. 
Eine sokhc bci;rcnzte Frai;cstdluni; crfortlcrt nid1t unbcJingt eine voll-
ständige Aub.ählung aller Argumente, die fiir die Arbeiterversicherung 
vorgebracht wurden, und auch keine kritische Analyse, d:1 es ja nt.ir 
darum geht, verständlich zu machen, wie es zu dem Nebeneinander der 
Hilfssysteme gekommen ist. Dabei wird sich unter anderem zeigen, daß 
die repressiven Maßnahmen der Armenpolitik, die vor allem mit der 
Malthusianischen Bevölkerungstheorie begründet wurden, in dem Augen-
blick als unzumutbar und entwürdigend empfunden wurden, in dem man 
Marx zumindest das eine glaubte, daß nicht die Arbeiter selbst an ihrer 
Armut schuld seien, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Die weitere Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Zahl der 
versicherten Personen und der Wohlstand sich gleichmäßig ausdehnen, 
während die Sozialversicherung doch ursprünglich als ein Instrument zur 
Behebung der Armut der Industriearbeiter gemeint war. Die Begründung 
der Sozialversicherung aus den unzureichenden Löhnen vermag daher 
schon lange nicht mehr zu befriedigen, aber sie wird trotzdem noch 
immer angeboten. Es kommt hinzu, daß sich - vor allem nach dem 
zweiten Weltkrieg - die Versorgungsformen gegenüber den Versiche-
rungsformen stärker durchgesetzt haben. Beides, die Einbeziehung eines 
immer größeren und immer wohlhabenderen Teils der Bevölkerung und 
die Verbreitung der Versorgungseinrichtungen, hat sicher dazu beige-
tragen, mehr mit dem Terminus „soziale Sicherung" zu operieren. Diese 
Entwicklung wird im vierten Kapitel untersucht werden. Die alten und 
die neuen Sicherungstheorien werden miteinander verglichen und der Ver-
such unternommen werden, daraus die Ursachen des mit dem Fortss:hreiten 
der Industrialisierung zunehmenden Sicherungsverlangens und Sicherungs-
bedarfs abzuleiten. So wird die Eigenart eines modernen sozialen Sid1e-
rungssystems deutlicher werden, die mit der Armut in einem im wesent-
lichen nur noch historisd1en Zusammenhang steht. 

Ist solcherart das Wesen der sozialen Sicherung besd1riebcn, so kann -
im fünften Kapitel - geprüft werden, auf wcld1en Konstruktions-
prinzipien das System aufgebaut werden kann. Dabei ist zunächst kurz 
zu erörtern, warum es üblidi geworden ist, private Gestaltungsformen 
n'icht als mögliche Lösungen zuzulassen. Wenn von sozialer Sicherung 
gesprochen wird, sind nahezu ausschließlich öffentlich-rechtlid1e Leistun-
gen gemeint, die nach den Prinzipien der Versicherung, der Versorgung 
oder der Fürsorge konzipiert sind. Die besonderen Merkmale dieser 
drei Prinzipien werden daher in einem kurzen definitorischen Versuch 
beschrieben. Damit sind dann die Maßstäbe gewonnen, um die Brauch-
barkeit von Versicherungs-, Versorgungs- und Fürsorgegrundsätzen für 
den Entwurf eines Sicherungssystems zu diskutieren. Zunächst scheinen 
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sie drei alternative Grundprinzipien zu sein. Die Eigentümlichkeiten im 
praktischen Vollzug zeigen jedoch, daß ihre Leistungsfähigkeit bei ver-
schiedenen sozialen Tatbeständen durchaus nicht gleichwertig ist. Sie 
sind verschieden aufwendig - wobei zwischen methodischem und finan-
ziellem Aufwand zu unterscheiden ist -, sie erfreuen sich beim Publikum 
und bei der Verwaltung sehr unterschiedlicher Wertschätzung, und sie 
haben daher m'it Zustimmung oder Ablehnung, mit Widerstand oder 
Mitarbeit zu rechnen, die im einen Falle das eine Prinzip, im anderen 
Falle ein anderes effizienter machen. Aus den Argumenten, die dagegen 
sprechen, daß die Fürsorge zum Leitprinzip des gesamten Sicherungs-
systems werden könnte, ergeben sich schließlich zugleich auch die Ge-
sichtspunkte, nach denen eine vernünftige Arbeitsteilung vorgenommen 
werden kann. 

Der Zustand, in dem sich das soziale Leistungssystem heute darbietet, 
ist in dies.::r Hinsicht wenig systematisch. Er ist mit der Formel von der 
Fürsorge als Ausfallbürge seit Jahrzehnten richtig bezeichnet worden. 
Das Hinderliche an diesem Ausdruck für die Entwicklung der Fürsorge 
ist, daß er nicht nur zur Beschreibung der faktisdien Verhältnisse benutzt 
wurde, sondern daß man in ihm auch eine vernünftige Definition der 
fürsorgerischen Funktionen gefunden zu haben glaubte. So sind der 
Fürsorge immer wieder die Aufgaben zugeschoben worden, die mehr 
oder weniger zufällig übrig blieben, anstatt sie von den ihr unangemesse-
ne': Arbeiten zu entbinden und sie damit für die Tätigkeiten frei zu 
mad,en, die ihr - gegenüber Versicherung und Versorgung - vor-
behalten bleiben müssen. Auch ·die neue Fürsorgegesetzgebung im Rahmen 
der Sozialreform hat - bei allen Leistungsverbesserungen im einzelnen -
nicht vcrmodn, eine solche Konzeption durchzusetzen. Die Stellung, die 
die 1:ür\nrge im heutii;en Sicherung\system einnimmt, wird daher im 
sechsten Kapitel an Vorstellungen, die sid1 nid,t aus den Zufälligkeiten 
des parlamentarischen Betriebs, wn<lcrn au5 der Eigenart und der funktio-
nellen Leistungsfähigkeit der Prinzipien Versicherung, Versorgung und 
Fürsorge ergeben, kritisch geprüft werden. Pflege, Erziehung und Bera-
tung werden dabei als eigenständige fürsorgerische Arbeitsbereiche und 
zugleich in ihren gesellschaftlichen Bcdingtheiten und Verflechtungen 
ausführlicher behandele. 

Teils als Zusammenfassung, teils statt einer Zusammenfassung der 
Untersuchungsergebnisse werden im letzten Kapitel einige der wesent-
lidien Entwicklungstendenzen der Fürsorge dargestellt. Diese abschlie-
ßenden Überlegungen geben zugleich Gelegenheit, das Wesen der Für­
sorge noch einmal in einer systematisch -vertieften Form zu überdenken. 
Eine strengere Formulierung der Begriffe wird zeigen, daß die bisherigen 
Vokabeln und administrativen Techniken vielleicht mit dazu beitragen, 
prinzipieller konzipier1e Reformen zu verhindern. Gleichzeitig aber wird 
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sich bcHätigcn, daß die Fürsoq~e eine ~ehr bcst:indige K:itq.\orie mrn,rh-
lid1cn Handelns ist, da sie auch in einer industriellen \Vohhtand,gc,cll-
sd1aft eine Funktion hat, fiir deren l\c~chreibun~ der alte l\q-;rilf der 
Pionierrollc noch immer anwcndh:1r iH. Denn er enthält rnwohl JL·n 
Werkzeugcharakter, die technische, dienende Dimension der fürsorgeri­
schen Arbeit als aud1 ihre avantgardistische, sd1öpferische Potenz. 

Das Verhältnis zwischen Versicherung, Versorgung und Fürsorge wird 
also in den Kapiteln II bis IV mehr in seiner historischen Entwicklung, 
in den Kapiteln V bis VII mehr unter logisch-systematischen Gesichts-
punkten behandelt, ohne daß die beiden Betrachtungsweisen immer streng 
zu trennen wären. Kapitel II befaßt sich mit der Frage, aus welchen 
Gründen überhaupt eine Hilfe von der Allgemeinheit als notwendig an-
gesehen wird, wobei diese Oberlegungen in Form einer kurzen geschicht-
lichen übersieht angestellt werden. In Kapitel III wird die Frage aufge-
worfen, warum man im Industriezeitalter zu dem Mittel der Sozialver-
sicherung gegriffen hat, obwohl bereits eine entwickelte Armenpflege 
vorhanden war. Kapitel IV verfolgt die Entwicklung der Begründungen 
für die Sozialversicherungen weiter bis zu dem Konzept einer um-
fassenden sozialen Sicherung. In Kapitel V werden die Werkzeuge für die 
Konstruktion eines solchen Sicherungssystems genauer analysiert, wobei 
die Fürsorge im Mittelpunkt der Untersuchung steht. In Kapitel VI wird 
eine systematische Beschreibung der Aufgaben versucht, die der Fürsorge 
zufallen, wenn sie neben ausgebauten Versicherungs- und Versorgungs-
einrichtungen besteht. Das abschließende Kapitel VII gibt schließlich eine 
Beschreibung aktueller Entwicklungstendenzen der Fürsorge, aus denen 
sich wiederum die Wesenszüge und Eigenarten der Fürsorge ableiten 
lassen, die für ihr Verhältnis zu Versicherung und Versorgung bestim-
mend sind. 

III. Ein vernachlässigtes thcorctiscl1cs Problem 

1. Die Verwirrung der Begriffe 
Die Frage nach der Koordination und Kooperation zwischen Vcrsi.:he-

rung, Versorgung und Fürsorge ist in der wissenschaftlid,cn Litcr:itur 
kaum behandelt worden. Zwar gibt es eine Fülle von Definitionen, aber 
sie sind alle nicht geeignet, die unterschiedliche Leistungsfähigkeit dieser 
Methoden für die verschiedenen sozialen Aufgaben und damit die Ar-
beitsteilung und die Wechselwirkung zwischen ihnen darzustellen und zu 
begründen. Das hat Achinger schon in seiner Habilitationsschrift nach-
gewiesen 11), die bis heute der einzige wissenschaftlich systematische Ver-

11) Vgl. Hans Achinger: Sozialpoliti~ und Fürsorge. Ein Abgr~nzungsve_rsuch, _begründet aus 
den Ursachen der Notstände. Berlin 1939. Insbes. den Abschnitt „Begriffsbest1mmungcn, die 
das Verhältnis von Sozialpolitik und Fürsorge betreffen•, S. 4 ff. 
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such zu diesem Problem geblieben ist. Der zunächst erstaunlich anmutende 
Umstand, daß die Sozialwissenschaften so wenig auf diese Zusammen-
hänge geachtet haben, mag zumindest zum Teil dadurch zu erklären 
sein, daß die Erscheinungen selbst sich in ständiger Wandlung befanden, 
so daß mehr die Erkenntnis ihres Wesens und seiner Veränderungen 
als die Grenzziehungen interessierten. Schon der dauernde Wechsel der 
Benennungen zeigt, wie unklar die Begriffe waren. ,,Bis zum Anfang des 
20. ]h. sprach man von Armenpflege; die Bezeichnung Fürsorge erschien 
zunächst für ein noch undeutliches Gemisch von Armenpflege, Kultur-
pflege und Sozialpolitik. Der Ausdruck wurde auch auf Einrichtungen 
übertragen, die als sozialpolitische Umgestaltung der Armenpflege gedacht 
waren (Arbeiterfürsorge). Die Bezeichnung soziale Fürsorge sollte ... 
die gesellschaftlichen Verknüpfungen der Armenpflege stärker betonen 
(oft auch im Zusammenhang mit dem Begriff ,soziale Hygiene'); ... 
Klar umrissen war mit der Bezeichnung Fürsorge lediglich das Gebiet, 
auf dem man sie als neuen Ausdruck für die alten Bezeichnungen 
Armenpflege und Wohltätigkeit gebrauchte.... Neben der Armen-
pflege, die weitgehend als ,öffentliche' oder ,behördliche' Armenpflege 
verstanden wurde ..., gab es das weite Feld der freien Liebestätigkeit 
und Wohltätigkeit ... Die Umbenennung in private Fürsorge weist auf 
die Bestrebungen hin, diese Formen zusammenzufassen und planmäßiger 
auszugestalten. Durchgesetzt hat sich jedoch der Begriff der freien Wohl-
fahctspf!ege, ... Unter dem nationalsozialistischen Regime wurde der 
Begriff Volkswohlfahrtspflege geprägt, ... Nach dem zweiten Welt-
krieg ... fand ein ganz neuer Begriff Eingang: der durch die Übersetzung 
des angclsächsisd1en ,social work' gebildete Begriff Sozialarbeit oder 
soziale Arbeit ... In der Reform der fürsorgerechtlichen Bestimmungen 
(Bundessozialhilfegesetz von 1961) i\t der bisher gebräuchliche Begriff 
,öffentliche Fürsorge' durch den Begriff Sozialhilfe ersetzt worden." 12) 

2. Die ältere Literatur 

a) \Vilhelm Rascher 

So ist es nimt verwunderlim, daß die Differenzierungen, die sich heute 
durmgesetzt haben, dem Autor, der als erster nach der Bismarckschen 
Sozialversidierungsgesetzgebung ein umfassendes Werk über die Fürsorge 
schreibt, noch fremd sind. Wilhelm Rascher rechnet die Sozialversiche-
rungen noch ganz unbefangen in das ,,_System der Armenpflege und 

lf) Gerd Neises: Fürsorge. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 4. Stuttgart, Tü­
bingen, Göttingen 1965. S. 165. -
Vgl. aum Christian Jasper Klumker: Fürsorgewesen. In: Handwörterbuch der Staatswis-
senschaft. 4. Aufl., Bd. 4. Jena 1927. Absdlnitt 1. Begriffsbestimmung, S. 534 f. 
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Armenpolitik" - so der Titel seines ßudies - mit ein. 1a) freilic.n 
untersd1cidet er sie von den eihentliJ1cn armcnpfleherisd1en Bestrebun-
gen, indem er sie als „Anstalten, die Armuth zu verhüten" 1•1) absetzt von 
den „Heil- und Linderunhsmitteln der Armuth" 15) und damit einen 
wesentlidien Punkt des bis heute gepflchten Selbstverständnisses der 
Sozialversid1erunhen bezeidrnct. Wie wcnih damit aber etwas über den 
Unterschied zwisclien SozialversiJ1crung und Fürsorge ausgesagt ist, hat 
Acliinger ebenfalls sclion vor 25 Jahren dargestellt. 16) 

Noch weniger hat die weitere Entwicklung die sonstige Systematik 
Roschers bestätigt, in der Sparkassen, Leihhäuser, Consumvereine, Le-
bensversiclierung der höheren Klassen und Lebensversiclierung der nie-
deren Klassen (und unter der letzteren die Soz'ialversiclierungen) nach-
einander als „Anstalten die Armuth zu verhüten" auftauchen, während 
die Arbeitsvermittlung zu den „Heil- und Linderungsmitteln der Armuth" 
zählt. So aufsclilußreich diese Einteilung auch für das Denken der dama-
ligen Zeit und für die Entstehungsgeschiclite der aufgeführten Einricli-
tungen ist, so wenig ist sie brauclibar, um die Leistungsfähigkeit von 
Versicherung, Versorgung und Fürsorge 1m heutigen Sozialsystem zu 
beurteilen. 

Auch bei seinen Urteilen über die Armenpflege im engeren Sinne hat 
Roscher die Weiterentwicklung zum modernen Fürsorgeprinzip noch kaum 
geahnt. Zwar hat er „leitende Grundsärze jeder guten Armenpflege" 17 ) 

aufgestellt, von denen vor allem der dritte, daß man niemals unterstützen 
solle, ,,ohne den ganzen Zustand des Armen zu untersuchen" 18), und 
auch der elfte, daß „die Armenpflege mit dem Steigen der Kultur immer 
systematisclier werden" 19) müsse, vorwegzunel1men sclieinen, was heute 
unter Fürsorge als individuell gestalteter und rational organisierter persön­
liclier Hilfe verstanden wird. Aba im übr'igen, in der ganzen Tendenz 
und im Stil seines Denkens, bleibt er dodi in der malthusianisch geprägten 
Armenpflegetheorie stecken. Er hält Übervölkerung und Kinderreiditum 
zwar niclit mehr für die einzige, aber dodi für eine Hauptursaclie der 
Armut 20). Seine Hauptsorge ist daher auch nicht, wie am wirkungsvollsten 
geholfen werde, sondern wie verhindert wird, daß der unwürdige Arme 
unterstützt und damit die Liederlichkeit gefördert wird. Mit einer das 
ganze Bucli durchziehenden Zustimmung zitiert er: ,,Den Namen clirist-

13) Wilhelm Rosdler: System der Armenpflege un~ Ar_menpolitik. Stuttgart 1894. -:- . Carl 
Rosdier betont in der Vorrede (a.a.O., S. VI): .D,e Wirkungen der neuesten socialpohtmhcn 
Gesetze des Deutschen Reiches festzustellen, war eine Aufgabe, um deretwillen mein Vater 
einen früheren Absdlluß des Budles unterließ.• 

14) Wilhelm Rosdler, a.a.O., Obersdirift d,s zweiten Budles, S. 208. 
15) Wilhelm Rosdler, a.a.O., Obersdlrift des ersten Budles, S. 36. 
16) Vgl. Hans Adlingcr, a.a.O., S. 165 ff. (Absdlnitt .Das Pri'!zip der Vorbeugung"). 
17) Wilhelm Rosdler, a.a.O., S. 36 (Übersdlnft des ersten Kap1tels des ersten Budlcs). 
18) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 39. 
19) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 63. 
20) Vgl. Wilhelm Rosdier, a.a.O., S. 3, 18 f. und 23. 
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licher Wohltätigkeit verdient nicht der, welcher zu träge und gleichgültig 
ist, um den würdigen, wirklich bedrängten Armen auszukundschaften, 
wohl aber der, welcher (nach sorgfältiger Prüfung) den unwürdigen 
Armen keinen Beistand gewährt" 21) und "es sei weniger schlimm, wenn 
einmal das Gesuch eines wirklich Bedürftigen abgeschlagen, als das Ver-
langen eines Nichtbedürftigen befriedigt werde". 22) Die vorwurfsvoll 
moralisierende Attitüde gegenüber dem Armen bestimmt so die Diktion 
seines ganzen Werkes, wenn auch die Aufgeschlossenheit gegenüber unbe-
fangeneren Haltungen nicht zu übersehen ist, so etwa wenn er die Armen-
pfleger ermahnt, ,,daß höherer Stand und das Bewußtsein guten Willens 
noch keineswegs berechtigen, mit Vorwürfen und Befehlen in das Haus 
der Armen e\nzudringen". 23) 

b) Christian Jasper Klumker 

Erst Klumker versucht, die Theorie der Fürsorge aus der Nähe zum 
Schuldstrafrecht zu lösen. Wenn er die Armut auf die Unwirtschaftlichkeit 
zurückführt, so sollte damit wohl nicht zuletzt ein neutraler Ausdruck 
gefunden werden, der nichts anderes als den Gegensatz zur Wirtschaft-
lichkeit bezeichnen sollte, die Klumker als "die Gesamtheit der Anlagen 
und Fähigkeiten, durch die der einzelne sich selbständig im Wirtschafts-
leben behauptet" 24), definiert. Der Arme ist dann also derjenige, der 
"nicht fähig (ist), sich selbständig wirtschaftlich durchzubringen". 25) Klum-
ker ,betont ausdrücklich, es sei „unzulässig, wenn jemand so unwirtschaft-
lich ist, daß er endlid1 fremder _Hülfe bedarf, daraus ein allgemeines sitt-
liches Urteil über ihn fällen zu wollen; ja selbst über seinen wirtschaft-
lid1cn Wert ergibt sich keine sid1ere Entsd1eidung aus jener Tatsache". 26) 

Das hat jedoch nidit zu hindern vermod1t, daß aud1 dem Wort Unwirt-
sdiaftlid1keit ein abwertender Klang anhaftet; es klassifiziert den Hilfs-
bedürftigen zwar nicht mehr als unmoralisch, aber doch als untüditig. 

An dem Klumkerschen Versuch, den Armen als den Gegenstand der 
Fürsorge genauer zu bezeichnen, ist jedoch für den hier in Frage stehen-
den Zusammenhang zwischen sozialer Sicherung und Fürsorge wichtig, 
daß er zugleich eine Abgrenzung gegen die Sozialpolitik liefern sollte. 
Klumkcr wehrt sich gegen die „künstlichen Unterscheidungen ... , mit 
denen man die Fürsorge von ... der Sozialpolitik hat scheiden wollen. 
Ob Gruppen oder einzelne erfaßt, ob Unterstützung gewährt oder die 
Selbsthülfe gefördert wird, ob es sid1 um freie Gaben oder um Rechts-
ansprüche des Gesdiützten wie bei den Versicherungsgesetzen handelt, ist 

tl) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 39. 
tt) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 40. 
23) Wilhelm Rascher, a.a.O., S. 38. .. . 
24) Christian Jaspcr Klumker: Armenwesen. I. bnleitUnJ;. Allgemeines. In: Hindwörtcrbuch 

der Staatswissenschaften. 4. Aufl., Bd. 1. Jena 1923. S. 927. 
!5) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 926. . . 
!8) Christian Jaspcr Klumker: Fürsorgewesen. Leipzig 1918. S. 18. 
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ebensowenig eine genaue Kcnn:1.cid1n11ng hcidcr Cchietc, wie der Hinweis, 
daß die Fürsorge nur die Symptome heh:indeln, die h,lgcn bc\l'itigen, 
während die Sozialpolitik die Krankheit sclb\t behandeln, die Ursachen 
beseitigen wolle. Nod1 unkhrcrc Verhältnisse schaffen allerlei kleinere 
Einteilungen, so wenn man der J\rmenpflcge die Abwehr von Sd1ädcn 
zuschreibt, die durch Zufall oder Verschulden hervorgerufen sind, der 
Wohlfahrtspflege sold1er, die sich aus der sozialen Wirtsd1aftsordnung 
ergeben. Der grundlegende Unterschied aller Fürsorge liegt darin, daß sie 
es mit unwirtsd1aftlid1en Elementen zu tun hat, deren Unselbständigkeit, 
deren Unfähigkeit, selbst ihren Platz im Leben zu finden, ihre Aufgabe in 
Wirtsmaftslcben und Gesellschaft zu erfüllen, die Grundlage aller für­
sorglichen Maßregeln bildet. Die allgemeine Wirtsmaftspolicik rechnet 
umgekehrt nur mit denen, die selbständig, allein oder organisiert ihren 
Platz auszufüllen wissen. Danad1 bestimmt sich der wesentlid1e Inhalt 
aller Fürsorge, der ihren gesamten Leistungen, einerlei wohin gerichtet, 
den Stempel aufdrückt." 27) 

Das klingt zunächst, als sei wenigstens eine klare Scheidung zwischen 
der Fürsorge und anderen Formen sozialer Hilfe vollzogen, wenn audi 
zu diskutieren bliebe, ob die Grenzlinie heute nicht verlegt werden müßte. 
Aber wenn man genauer betrad1tet, was Klumker unter Unwirtsduftlidl-
keit versteht, so zeigt sich, daß Versicherung und Versorgung in diesen 
Fürsorgebegriff mit eingesmlossen sind. Denn „die Unwirtschaftlichkeit 
zeigt sidl nid1t nur bei dem Verbrauch der Güter, bei der Verteilung des 
Einkommens auf die vendlicdencn Bedürfnisse, beim Haushalt, sondern 
sie k:mn - um die beiden andern Hauptformen zu erwähnen - bei der 
Produktion, der Herstellung der Güter und beim Erwerb, der Gewinnung 
von Einkommen hervortreten." 28) Zu den Unwirtsdlaftlidlen „auf dem 
Gebiete der Gütererzeugung ... zählen alle, die durdl körperliche oder 
geistige Gebredlen an der Arbeit überhaupt, wenigstens an soldler, die 
wirtsdlaftlidie Werte sroafft, verhindert sind" oder die „der Arbeitsweise 
ihrer Zeit nimt gewad1sen" 29) sind, zu den beim Erwerb Unwirtschaft-
lichen diejenigen, die „selbst bei großen Leistungen doch nicht ein ent-
spredlendes Einkommen für sich zusammen (bringen)." 211 ) Das ist ganz 
ähnlidl wie Roschers sehr einfadle und einleuchtende Einteilung der 
„sämmtlidlen Armuthsursadlen in zwei große Kategorien: zu geringe 
Production, zu große Consumtion. Die zu geringe Production kann daher 
rühren, daß der Arme nicht arbeiten kann, oder nimt arbeiten will, oder 
keine Gelegenheit zu arbeiten findet." 30) Damit sind aber alle Sozial-
leistungsempfänger, die der Sozialversimerung und die der Fürsorge, 
wieder in einer ungesdliedenen Gruppe vereinigt. Die „klare Grenz-

!7) Christian Jasper Klumkcr, a.a.O., S. 25 f. 
t8J Christian Jaspcr Klumkcr, a.a.O., S. 15 f. . . . 
29) Christian Jasper Klumker: Armenwesen. I. Einleitung, Allgemeines. In: Handwörterbudi 

der Staatswissenschaften. -4. Aufl., Bd. 1. Jena 1923, S. 928. 
30) Wilhelm Rosthcr, a.a.O., S. 3, 
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sd1eidung" 31), die Klumker erreid1t zu haben glaubt, erweist sich als 
fiktiv, wenn alle Arbeitsunfähigen zu den Unwirtschaftlichen gerechnet 
werden. 

Klumker ist damit bezeichnend für jene Art der theoretischen Diskus-
sion (die immer zugleich auch ein Streit um sozialpolitische Grundent-
scheidungen und um Verwaltungskompetenzen ist), die bis heute fort-
gesetzt wird. Die Theoretiker der Sozialversicherung, der Versorgung und 
der Fürsorge versuchen, ihr Arbeitsgebiet so zu interpretieren und zu 
definieren, daß es dem eigenen Selbstverständnis so gut wie möglidi 
gerecht wird. Daraus lassen sidi dann sehr sdiön alle jene Punkte ableiten, 
die die anderen jeweils nid1t haben, so daß man begründen kann, warum 
die Sozialve.rsidierung keine Fürsorge ist oder die Fürsorge keine Ver-
sorgung. Dabei wird jedoch versäumt zu prüfen, welche gemeinsamen 
Merkmale bleiben, ob die gegebenen Definitionen zur Untersdieidung der 
drei Prinzipien ausreichen oder nur einseitige Hervorhebungen bestimmter 
Eigentümlichkeiten sind, die einen übereinstimmenden Wesenskern unan-
getastet lassen. Daher konnte jeder Beschreibung eines der drei Sozial-
leistungsprinzipien immer wieder entgegengehalten werden, daß die zur 
Abgrenzung benutzten Zutaten in den anderen ebenfalls enthalten seien, 
nur in einem anderen Mischungsverhältnis. Freilich liegt das auch am 
Gegenstand, das heißt daran, daß in den Einrichtungen, die Versicherung, 
Versorgung und Fürsorge heißen, die drei Prinzipien immer vermischt 
auftreten. Das heißt andererseits jedoch nicht mehr, als daß aus den 
Gegebenheiten keine -Maßstäbe .für eine sinnvolle Zuordnung, die erst zu 
verwirklichen wäre, gewonnen werden kiinncn. 

c) Frühe Schriften Hans A,hirzgers 

Der einzige, der vcrsud1t hat, hier auszubrcmen, war Achinger. Er geht 
aus von der Frage nach den Ursad1cn der Armut 32), weil er der Meinung 
ist, ,,daß siJ, der Inhalt der Fürsorge nicht nach ihren Formen oder allge-
meinen Zielsetzungen beschreiben la~se, sondern daß er von ihrem Gegen-
stand, dem Armen, aus begriffen werden müsse." 33) Bei den Armuts-
ursachen unterscheidet er die beiden großen Gruppen der individuellen 
und der gesellschaftlid1en, eine Einteilung, die vor ihm und nach ihm, 
seit rund hundert Jahren, immer wieder vorgenommen worden ist, aber 
auch schon bei den humanistischen Smriftstellern auftaucht. Zu den indi-
viduellen Ursachen rechnet er körperliche und geistige Mängel, seelisdie 
und charakterliche Störungen und Unvollkommenheiten der Familien-
verfassung; zu den gesellschaftlidicn vor allem solche, die aus den Wirt-
smaftsverhältnissen folgen, wie Knappheit des Lebensraumes, regionale 

31) Christian Jasper Klumkcr: Fürsorgewesen. Leipzig 1918. S. 26. 
3!?) Vgl. Hans Achinger: Sozialpolitik und Fürsorge. Ein Abgrenzungsversuch, begründet aus 

den Ursachen der Notstände. Berlin 1939. S. 2. 
3~) Hans Achinger, a.a.O., S. 193. 
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Notstände, das Vcrtcilun\;sproblcm 1111d die wir~~d1aftlid1e Dyn;11~1ik. B_ci 
der Anwendung dieser Sy~tematik kommt er 1eJoJ1 zu Jcm l·.r~.:bnis, 
daß sich so ohne weiteres ... au.~ Jen beiden Ursad1.:n~ruppen fur den 
Untersch{~d von Sozialpolitik und f-ürsorge. wen'ig ge_winncn (läßt)_", l 

4
) 

weil nämlich bei beiden, bei individuellen und bei gcselb_d1:ifrl1d1en 
Ursachen sowohl sozialpolitische als auch fürsorgcrisdw Mmel ange-
wendet ;erden. 3a) Zudem sei die Zurcdrnung nie eindeutig zu bewerk-
stelligen, sondern hänge davon ab, wieweit man „Vordcrgrundun;ichcn" 
auf dahinter liegende „letzte Ursachen" zurückzuführen versuche. 36 ) Das 
aber sei wiederum nicht unabhängig „von den allgemeinen Ansdiauungen 
über die mögliche Zurechnung der Verantwortung für die Lebensrisiken" :37) 
Wo man die Grenze zwischen der „Selbsterhaltungspflicht" 38) des ein-
zelnen u!ld der öffentlichen Gesamtverantwortung ziehe, bestimme jedoch 
letzten Endes, ob man den Hilfsbedürftigen an sozialpolitische oder an 
fürsorgerische Hilfseinrichtungen verweise. ,.Zum Bereich der Fürsorge 
gehören diejenigen Ursachen, für die ... die Verantwortung des einzelnen 
aufrechterhalten ist. Um den Bereich der schuldhaften Ursachen, die man 
dem weiteren Begriff der charakterlichen Ursachen einordnen kann, grup-
pieren sich Zustände des Versagens, die, auch wenn sie körperlich und 
anlagemäßig bedingt sind, jedenfalls anomale Einzelersd1einungen bleiben. 
Menschen, die aus solchen Ursachen in Not geraten, gehören deshalb ohne 
weiteres in die Fürsorge ... Teilen wir aud1 weiterhin nach dem Maß 
von Selbstverantwortung und Gesamtverantwortung auf, so würde sich 
der Bereich der Sozialversicherung anschließen zur Deckung derjenigen 
Risiken, für die wir heute dem Einzelnen die Verantwortung ganz oder 
teilweise abzunehmen bereit sind." 311) Aber für eine derartige Grenz-
ziehung gibt es keine klaren Maßstäbe. ,,Es ist der politischen Entsd1ei-
dung anheim gegeben, wie die Grenzen zwischen Selbstverantwortung und 
Gesamtverantwortung bezüglich der materiellen Existenz des einzelnen ... 
verlaufen sollen." 40) Damit ist sicher rid1tig beschrieben, wie die Auf-
gabenv_erteilung faktisch vorgenommen wird, aber der Versuch, sie aus 
den Eigentümlichkeiten und der Leistungsfähigkeit der verschiedenen 
Hilfsmethoden herzuleiten und kritisch zu überprüfen, wäre gescheitert, 
wenn die politischen Entscheidungen „nur nachgehend beschrieben werden 
können". 40

) Ad1inger ist daher später von dieser Meinung auch wieder 
abgerückt und hat überhaupt die ganze Ursachenlehre nicht mehr als das 
letztlich entscheidende Kriterium für die Funktionsteilung zwischen den 
Hilfsprinzipien akzeptiert. 

34) Hans Achingcr, a.a.O., S, 174. 
!S) Vgl. Hans Achinger, a.a,O., S. 1n f. 
36) Vgl. Han, A<hinger, a.a.O., S. 142 if 
!7) Hans Achinger, a.a,O., S. 162. 
38) Vgl. Hans A<hinger, a.a.O., S. 85 ff. 
U) Hans Adiingcr, a.a.O., S. 162 f. 
<O) Hans A<hingu, a.a.O., S. 194, 
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Immerhin hat sich bei seiner Analyse gezeigt, daß die Entstehungs-
gründe der Hilfsbedürftigkeit nicht unwesentlich für die Frage sind, mit 
welchen Methoden man gegen die Notstände am zweckmäßigsten angeht. 
Aus seiner „beschreibenden Aufzählung ergeben sid1 ... weitere Merk-
male" 41 ), die bei dieser Zuordnung durchaus Berücksimtigung verdienen. 
Die Beobachtung, daß im Hilfsbereich der Sozialversicherung vor allem 
die häufigen, die leicht isolierbaren, die äußerlichen (z.B. physikalischen 
und organisd,en), die unverschuldeten, die smon länger geläufigen, die 
dauerhaften und die bekannten Ursamen anzutreffen sind, bei der Für­
sorge dagegen die seltenen, die schwer isolierbaren, die innerlichen (z.B. 
charakterlichen), die verschuldeten, die neuen, die vorübergehenden und 
die unbekannten Ursamen ~~), ist sid,er mehr als nur eine Systematisie-
rung von Zufälligkeiten. 

3. Die neuere Literatur 

Diese Ansätze weiterzuführen, zu korrigieren oder einen neuen Entwurf 
zu versud1en, hat bisher niemand unternommen. In der Regel begnügt 
man sim damit, die Zuständigkeiten einigermaßen praktikabel auf ver-
schiedene Institute zu verteilen, um dann die etablierten Verwaltungen 
ihre sich selbstgenügsam interpretierenden Ideologien entwickeln zu 
lassen. Das hat das Verständnis füreinander nicht gerade wachsen lassen. 
Die Sozialpolitiker beschränken sich in der Regel auf die Versicherung 
und die Versorgung und sehen die Fürsorge als eine quantite negligeable 
an, die in einem Nachsatz gerade noch erwähnt wird, falls man doch 
etwas vergessen habe oder einige nicht eingeplante Sonderfälle aufträten. 
Dabei hatte sd10n Klumker darauf aufmerksam gemamt, daß »ihre (der 
Fürsorge) Gerinpchtung ... zum Teil aus der Unkcnncnis ihrer crziehc-
risd1cn und ihrer produktiven Aufg;1ben (entspringt)". •13) An der glcimcn 
Stelle steht, daß „Münsterberg die allgemeine Stimmung Anfang des 
20. Jahrhunderts dahin kennzeichnete, daß unsere Teilnahme sich aus-
schließlid1 auf die Technik, nicht mehr auf die Theorie des Armenwesens 
richte". 44 ) Diese Neigung scheint sid, seitdem in de'. Fürs_orge immer nur 
verstärkt zu haben. Ihre Einordnung in das soziale Sicherungssystem, 
also aud1 die Erkenntnis ihrer Bedeutun" im Ganzen des sozialen Gefüges, 
hat gegenüber den methodischen Frage~ an Interesse verloren. Die Spe-
zialitäten aus Psymologie, Pädagogik u~d M~~izi~ h~ben die ~ürsorge 
ganz gefangen genommen und sie so zu emer fur die Fmanztechmker der 
sozialen Sicherung nicht mehr verständlichen Sondersparte ge1;1acht. ~uge-
spitzt könnte man saoen: Soziale Sicherung und Fürsorge mteress1eren 
einander nur wenig; der sozialen Sicherung erscheint die Fürsorge als 

41 ) Hans Ad,inger, a.a.0., S. 174. 
42J Vgl. Hans Ad>inger, a.a.0., S. 17,f, . . 
43) Christian Jasper Klumker: Fürsorgewesen. Le,pZig 1918. S. 27. 
H) Christian Jasper Klumker, a.a.0., S. 27. 
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unbeaJ1tliches Randgebiet, die Fi.irmrge kapselt siJ1 ab in der Pflege ihrer 
spezifischen Arbeitsmethoden. So sind manche Eigenarten von VcrsiJ1e-
rung, Versorgung und Fürsorge zwar deutlicher hervorgetreten, aber ihre 
Wechselwirkungen sind vermchl:-is~igt worden. Vor allem fehlt es an 
Bemühungen, für jede Lage des Hili,bedi.irftigen die jeweils geeignetsten 
Arbeitsmethoden ausfindig zu mad1cn. Um solJ1e aus der Leistungsf:ihig-
keit der drei Hilfeformen abgeleiteten Maßstäbe wird es bei den folgenden 
Überlegungen vor allem gehen, speziell im Hinblick auf die Fürsorge. 

t' 

a) Sozialpolitische Lehrbücher 
(Walter Weddigen und Gerhard Albrecht als Beispiele) 

Die Grenzziehungen, die in der neueren Literatur dargeboten werden, 
dienen dagegen fast ausschließlich dazu, das eigene Thema - entweder 
die soziale Sicherung oder die Fürsorge - auszusondern und gegen Ein-
wände »der anderen Seite" abzusichern. Selbst dasjenige unter den neueren 
Lehrbüchern der Sozialpolitik, das noch am ausführlichsten auf die Für­
sorge eingeht, nämlich Weddigens „Grundzüge der Sozialp01itik und 
Wohlfahrtspflege", betont ausdrücklich, daß „ ungeachtet dieser Verwandt-
schaft der Wohlfahrtspflege zur Sozialpolitik" beide "doch deutlich ver-
schieden" 45) seien. Zwar sei „die Wohlfahrtspflege alias Soziale Für­
sorge ... für die Erreichung auch der spezifisch sozialpolitischen Zwecke 
der Gruppeneingliederung von sehr großer Bedeutung", und es sei daher 
gerechtfertigt, ,,sie hier im Anschluß an die Probleme der Sozialpolitik 
(zu) behandeln" 4S), aber es sei doch „begriffsnotwendig ... , daß das Ein-
gliederungsverhältnis der Gesellschaftsgruppe als solcher, nicht etwa nur 
die Sorge für das Schicksal von Einzelpersonen als solchen, den Gegenstand 
der sozialpolitischen Vorsorge bildet. Denn andernfalls läge nicht Sozial-
politik, sondern nur Wohlfahrtspflege (alias: ,soziale Fürsorge') vor, wie 
sie ... oft neben der Sozialpolitik einher- oder ihr vorangeht." 46) Die 
Indifferenz zwischen sozialer Sicherung und Fürsorge kommt hier sehr 
deutlich zum Ausdruck. Daß das Merkmal, nach dem diese Absonderung 
vorgenommen wird, nämlich daß es sich im einen Falle um Gesellschafts-
gruppen und im anderen um Individuen handele, unhaltbar ist, hat aber 
schon Klumker nachgewiesen. 47) 

Gerhard Albrechts Meinung ist der Weddigens völlig entgegengesetzt. 
Er betont ausdrücklich, daß die öffentliche Fürsorge mit der Sozialpolitik 
gemeinsam habe, ,,daß ihre Wirksamkeit auf die Behebung ,sozialer' 
Schäden und Nöte gerichtet ist, in dem Sinne nämlich, daß sie sich nicht 
an Einzelne zur Linderung ihrer individuellen Nöte wendet, sondern die 
Bekämpfung bestimmter, einer Vielzahl von Menschen gemeinsamer Not-

45) Walter Weddigen: Grundzüge der Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. Stuttgart 1957. S. 194. 
46) W•lter Weddigen, a.a.O., S. 1 f. 
47) Vgl. das Zitat in Absmnitt III 2b dieses Kapitels, S. 11 f. 
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stände gleichen Ursprungs zur Aufgabe hat". 48) Nicht ob es sich um 
Gruppen oder um einzelne handelt, mache also den „entscheidenden 
Unterschied" 48) aus, sondern der Umstand, daß die Sozialpolitik „es nur 
mit den Gefahren und Schäden, Benachteiligungen oder auch nur Beson-
derheiten zu tun (hat), die sich für die wirtschaftlich Abhängigen aus 
dieser ihrer Stellung in der Wirtschaft ergeben und ihre besondere In-
teressenlage und Stellung in der Wirtsd1aftsgesellschaft begründen und 
kennzeichnen; die öffentliche Fürsorge dagegen greift ein, wo unabhängig 
von solchen durch die bestehende Wirtschaftsordnung und·i,die allge-
meinen Wirtsduftsverhältnisse bedingten Ursad1en Sozialschäden (im 
Sinne von Massen- oder Gruppenschäden) irgendwelcher Art auftreten, 
für deren Bekämpfung sich die öffentliche Gewalt aus den verschiedensten 
Einzelgründen ... verantwortlich fühlt.... Der Tatbestand der Armut, 
der Verarmung als Objekt früher der Armenpflege, in neuerer Zeit der 
öffentlichen Fürsorge, ist auch wie die Erscheinungen, die Gegenstand 
sozialpolitischer Maßnahmen sind, wirtschaftlicher Art. Ihm fehlt aber 
das besondere Merkmal der Verursachung durch die abhängige Stellung 
der Betroffenen in der Wirtschaftsgesellschaft, das für das Eingreifen der 
Sozialpolitik charakteristisch ist." 48) 

Der Stichhaltigkeit dieser Ursachenlehre kann hier nicht im einzelnen 
nachgegangen werden. Für das Problem, das in dieser Arbeit behandele 
werden soll, bedeutet sie nichts anderes, als daß die soziale Sicherung der-
jenigen, die nicht zu den „wirtschaftlich Abhängigen" zählen, ausgesondert 
und unter dem Begriff „öffentlid1e Fürsorge" rubriziert wird. Daß mit 
sold1er Begriffsbildung keine sinnvolle Funktionsteilung zwisd1en Sozial-
versid1erung, Versorgung und J:ürsorge zu bewerkstelligen ist und aud1 
lLts W'l·,cn der sozi,tlcn Sicherung 11id1t zurcid1cn<l bcsd1ricbcn werden 
kann, wird sp:iter nod1 zu begri.inden sl·in. 

b) Hans Scherpners Fürsorgetheorie 

Die einzige „ Theorie der Fürsorge", die nach dem zweiten Weltkrieg 
erschienen ist, die von Scherpner, bietet brauchbarere Unterscheidungen. 
Scherpner formuliert sie zusammenfassend folgendermaßen: ,,Das Ziel der 
Fürsorge ist ein ganz anderes als das der sozialen Versicherung und Ver-
sorgung. Dort soll wirtschaftsfähigen Menschen, die durch klar umschrie-
bene Gegebenheiten materiell geschädigt oder beeinträchtigt sind, der 
Einkommensverlust mehr oder weniger ersetzt werden. Die Fürsorge 
dagegen will den Hilfsbedürftigen befähigen, mit den Anforderungen 
seiner sozialen Situation fertig zu werden, denen er - und daraus 
erwächst seine Hilfebedürftigkeit - duid1 die Kombination seiner sub-
jektiven Eigenart mit den gegebenen objektiven gesellschaftlichen Verhält-

49) Gerhard Albrecht: Sozialpolitik. Göttingen 1955. S. 37. 
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nisscn allein nicht gcwad1,t·n ist. Die,cs Ziel rndtt ,ie 1.u erreichen durch 
ll<:einflus,ung des Hilfebedürftigen ,cllist bis hin zu seiner kiirpcrlid1-
scclisd1cn Umstellung, un<l zum :indcn·n durch die Umgcst:iltung der 
Verhältnisse, in denen er lebt, bis hin zum vollkommenen Wed1scl dieser 
Verhältnisse, falls ihre Anpassung an ihn nid1t gelingt." 4 ~) Schcrpner 
dient diese Abgrenzung der Arbeitsformen der Pürsorge von denen der 
sozialen Sicherung zwar auch nur d:izu, sich mit letzteren nicht länger 
abgeben zu müssen - was für eine Theorie der Fürsorge selbstverständ-
lich völlig legitim ist. Sie bietet jedoch einen Ansatzpunkt, um die Eigen-
arten von Versicherung, Versorgung und Fürsorge genauer zu unter-
suchen und daraus abzuleiten, welche Rolle der Fürsorge im Rahmen des 
gesamten Sozialsystems zuzuerkennen ist. Das soll im folgenden versucht 
werden. 

49) Hans Sdierpner: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1%2. S. 189. 
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Kapitel II: 

DIE VERSCHIEDENEN DEUTUNGEN DER 
ARMUTSURSACHEN IM HISTORISCHEN VERLAUF 

I. Armut als individuelles SchicksJI 

Das ganze Mittelalter hat keine eigentliche Armutstheorie gekannt, 
das heißt keine systematische Untersuchung der Ursadlen, die zur Ent-
stehung von Armut führen, und eine darauf aufbauende Lehre von den 
Möglichkeiten, die Armut zu bekämpfen. Das kann nicht bedeuten, daß 
den mittelalterlichen Gesellschaftstheoretikern die Armut unbekannt 
gewesen wäre. Aber sie beschäftigen sich nur mit der konkreten Hilfe für 
den Armen, mit der Verpflichtung, Almosen zu geben, und der Verdienst-
lichkeit sold1er Liebestätigkeit. ,,Nicht der hilfsbedürftige Mensdl in 
seiner Not ist der Gegenstand ihrer Erörterungen, sondern das ethische 
Verhalten, für das er Anlaß und Objekt ist." 50) Selbstverständlich geht 
es eigentlich darum, daß Hunger, Durst, Nacktheit, Obdachlosigkeit, 
Krankheit, Gefangenschaft und Unbeerdigtsein behoben werden - um 
die, ,.dcfectus" zu nennen, die den sieben leiblichen Werken der Barm-
herzigkeit bei Thoml~ von Aquin zugrunde liegen 61 ) -, aber nur „die 
Beseitigung des Mangels, und nid1t die Veränderung des ihm zugrunde 
liegrndcn Zustandes ist das Ziel des Almosens." G2) Wo wie in der si.:hola-
stischen Philosophie die Vorstellung von einer vorgegebenen, gottge-
wollten harmonischen Weltordnung herrsi.:hte und der Mensch in diesem 
Kosmos, in der gesellschaftlid1en Hierari.:hi'e seinen festen Platz hatte 53), 

da konnte die Idee, daß man die gesamte Lebenslage des Armen verändern, 
daß man etwa bewußt eine Gesellschaftsreform betreiben könne, gar 
nicht aufkommen. 54) Deshalb ist „das fehlen eines rationalen Gesamt-

30) Hans Scherpner: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962. S. 37, 
51) Vgl. Han, Scherpner, a.a.O., S. 37 f. und 201 f. 
52) Hans Scherpner, a.a.O., S. 38. 
53) .Die gesa.mte \Velt des Seienden ist ein hierardiisdt gegliederter Strukturenbau mit verschie-

dener Seinsfülle, Vollkommenheitsgraden und gliedlichen Leistungen zur Verwirklichung des 
Ganzhcitszweckes. Der wohlgeordnete Kosmos ist ein Fundamentalgedanke des Mittelalters.• 
(J. Sauter: Thomistische Gesellsdiaftslehre. In: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 
4. Aufl., ßd. 8. Jena 1928. S.. 244.). . . .. 

54) Vgl. dazu Ernst Troe!tsd,: Die Soziallehren der dmschchen Kirchen und Gruppen, Aalen /961, 
S. 325 ff. Troeltsdi betont, daß .diese Sozialphilosophie wohl ein alles umfassendes soz1ol?• 
gisches System ist, aber auch jetzt noch auf der Höhe der gedanklichen Durdibildung kein 
Programm einer eigentlichen Sozialreform• (a.a.O., S. 325). Uhlhorn erklärt das daraus, 
daß Jas Almosengeben neben Beten und Fasten eines „von den drei satisfaktorisdten Werken• 
isc (G. Uhlhorn: Die d,ristlid,e Liebestätigkei_c. Stuttgart 1895, S. 327): .Das ~ute ~erk 
liegt ja in dem Geben selbst. Hier offenbart s1di der t1,efste Grun_d, weshalb es 1m ~tttel-
alter zu keiner geordneten Armenpflege kommt, am wenigsten zu einer vorbauenden, die das 
Armwerden zu verhüten sucht.• (G. Uhlhorn, a.a.O., S. 326). 
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Die verschiedenen Ue11t1mgen der „1 rnmt.1urs.ichc:n 

ziclcs für die Bcsd1äftigung mit den Armen ... das Charaktcristisd1c" ;,5) 

der mittelalterlichen Almosenlehren. 

Dennodi läßt sid1 aus ihnen entnehmen, worauf nun die Armut zu-
rückführte. Hier ist ah erstes die Auffo.ssung zu nennen, die in der Armut 
eine individuelle Sonderlage sieht, die den einzelnen als S(hid,sal über­
kommt. Darüber braudn man nid1t lange zu reflektieren, denn sold1e 
Armut hat es immer gegeben. Wenn man sid1 die Berid1te der Evange-
listen über die Wunderheilungen vor Augen führt, so erhält man einen 
fast vollständigen Katalog der Sdiicksalsschläge, die die Urformen der Not 
und des Elends erzeugen: Der Blinde, der Taubstumme, der Aussätzige, 
der Besessene, der Gichtbrümigc, der Lahme, der Krüppel überhaupt. 
Schon das deutet darauf hin, daß diese Sd1icksalssd1lägc so alt sind wie 
Menschheit selbst. Seit es mensdilidles Leben auf dieser Erde gibt, hat es 
audi diese Verkümmerungen des Lebens gegeben. Die Christi:nheit, die 
nidit mehr an ein blindes Walten des Sd1icksals glaubte, hat dafür das 
Wort Heimsudiung gefunden. Die gesamte christliche Liebestätigkeit hat 
es immer zuvörderst mit diesen Krankheits- und Sieditumsersdieinungen 
zu tun gehabt, mit diesen physischen Deformationen des Lebendigen, 
denen man seit jeher gerne aus dem Wege ging, weil sie Angst und 
Sdirecken und häufig sogar Absdieu und Ekel hervorrufen. 

Zu den Urformen der Not und des Elends gehören aber noch andere 
als diese körperlichen Gebrechen. Die Witwen und Waisen sind solche 
ebenfalls sdion biblisdien -Typen, die von Anfang der Zeiten bis heute 
ohne nähere Begründung als hilfsbedürftig gelten. Sdiließlich ist an die 
großen und unabwendbaren Schicksalsschläge zu denken, die nidit nur 
einzelne, sondern meistens schon eine größere Gruppe von Menschen 
betreffen, die aber dodi noch zu den individuellen SonderTagcn im 
mensdilichen Leben gehören: Mißernten und Hungersnot, Seuchen und 
Kriege, Feuer und Wassersnot. 

Bei diesen ewigen Armen, die immer wiederkehren, solange es Menschen 
gibt, ist nie die Frage nadi der Sd1uld aufgekommen. Die Art des Leidens, 
von dem sie heimgesudit sind, schloß die Vermutung, sie könnten selbst 
ihre Armut verursadit haben, von vornherein aus. Aud1 für Vorbeugung 
war noch kaum Platz. Erst als Versid1erungcn erfunden waren, konnte 
man die Menschen für die Folgen solcher Schicksalssdiläge verantwortlich 
machen, wenn man ihnen nicht (wie im Ansdiluß an Malthus) schon 
ihr - zu reidilidies - Vorhandensein vorwirft. Daß die Armut etwa 
gar nicht dem einzelnen Menschen eigentümlich, sondern eine gescll-
sdiaftliche Ersdieinung sei, lag erst rcdit außerhalb des Bereidis des 
mittelalterlichen Denkens. 

55) Hans Sdierpner, a.a.O., S. 38 (Fußnote). 
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Alle diese Typen der Not und des Elends begleiten die menschliche 
Geschichte von ihren ersten Anfängen und werden sie bis an ihr Ende 
nicht verlassen. Wenn sie also auch die ältesten und dauerhaftesten 
Formen der Armut sind, so sind sie doch in einer armen Gesellschaft 
häufiger als in einer wohlhabenden, weil der Wohlstand und die wissen-
schaftlichen Errungenschaften, die ihn produzieren, die körperlichen 
Sd1ädcn zu verringern oder zumindest ihre Auswirkungen zu mildern 
erlauben. So nimmt - um nur ein Beispiel zu nennen - die Zahl -der 
Blinden natürlich ab, wenn es möglich wird, Augenkrankheiten zu ver-
meiden oder zu heilen. 

Wenn auch die Almosenlehre der Scholastik „nicht eine Theorie für­
sorgerischen· Handelns, sondern eine Sozialethik, die normativ regelt, was 
zu geschehen hat," 56) ist, so befaßt sie sich doch in erster Linie mit dieser 
nie aussterbenden Form der Hilfsbedürftigkeit. Den „egentes", den Elen-
den, Darbenden, Hilflosen, wird vor allem anderen das Recht zum Bettel 
zugesprod1en. Sie werden der Liebestätigkeit der Gläubigen ganz beson-
ders anempfohlen. Aber das Almosengeben und die Pflege in den mittel-
alterlichen Spitälern sind Glaubenstaten des einzelnen, Werke christlicher 
Nächstenliebe, sie bleiben also rein private und werden noch nicht gesell-
schaftliche oder politische Aktion. 57) Insofern können sie kaum als Vor-
läufer einer rational organisierten Fürsorge gelten. Aber die Gruppe der 
vom Schicksal Geschlagenen, denen sie vornehmlich gelten, ist doch über 
Ja!Jrhunderte hinweg, unberührt von allem wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und mcdizinisd1cn For~sd1ritt, als ,, haid core", als unauflöslicher 
Kernbestand der Hilfsbedürftigkeit erhalten geblieben. Da sie durch 
keine Prävention und keine Therapie gänzlich beseitigt werden kann, 
bleibt sie auch aller neuzeitlichen fürsorge als Daueraufgabe zugewiesen. 

II. Armut als Stand 

Die Lehren, die Thomas von Aquin in seiner „Summa theologiae" zum 
Problem der Armut entwickelt hat, haben noch eine Variante, die eine der 
für die Entwicklung der Sozialpolitik entscheidendsten Ideen der neu-
zeitlichen sozialen Theorien bereits vorwegnimmt. Thomas weiß, daß die 
Bettler, die „mendicantes" - und von der Frage, wer das Recht zum 
Bettel hat, geht er bei seiner Almosenlehre aus - nicht nur aus der 
Gruppe der Hilflosen kommen. Die „egentes", ,,nach unseren heutigen 
5~) Hans Sdterpner, a.a.O., S. 27. 
57) Ernst Troeltsdt sa•t daß das mittelalterlidte System ,niemals planmäßig und bewußt als 

kirchliche S01.ialref':.;m• (a.a.O., S. 325) gewirkt hahe, weil ,die hodlmittelalterlidte Kirdte 
fest an die gottgesetzte Harmonie von Natur und Gnade geglaubt und die relative An• 
näherung der wirklichen sozialen Ordnungen an. die kirchlidien Ideale für die naturnot• 
wendige; bcgri!fsgcmäße Welteinridttung angesehen" habe (a.a.O., S. 325), .Es gilt die Wie-
derherstellung des wahren Naturrechts und der Herrschaft der Kirche, und die Natur wird 
wieder ihren harmonischen Gang gehen. cq~änzt und unrerstützt durch kariutive Tätigkeit.• 
(a.a.O., S. 327). Dem Abschnitt, in dem er diese Zusammenhänge behandelt, gibt Troeltsdt 
daher im Inhaltsverzcidrnis die bczeid-incnde Übersd-irift „Keine Sozialreform sondern Kar1tät• 
(a.a.O., S. XIII). 
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Begriffen die Arbeitslosen und die Arbeitsunfähigen, Kranke, Gcbrcch-
lid1e, Alte, Kinder" 5"), erhalten vielmehr Zuwad1s aus der Reihe der 
Armen, der „pauperes". Diese Armen sind diejenigen, die nichts anderes 
haben als ihrer Hände Arbeit, die Lohnarbeiter, die Tagelöhner, also vor 
allem die ungelernten Berufe, die „artes non artificiales", die keinen 
Besitz und keine Stelle haben, woraus sie sid1 ernähren könnten. Thomas 
war, so hat v. Kostanccki festgestellt, ,,offensichtlich ... der Meinung, 
daß zwischen dem Reichtum, also dem Vermögensbesitz einerseits, und 
der Arbeit (Lohnarbeit) andererseits ein sehr tiefer Gegensatz bestehe. 
Jener sei eine Bedingung des Unterhalts, diese sei eine Folge des Unter-
haltsmangels." 59) Dabei stehe „der sichere Erwerb" 59) dem Vermögens­
besitz gleich, auch wenn er mit Arbeit verbunden sei; so würden etwa 
„die als bereicherungsfähig hingestellten höheren Handwerker ... eben 
nicht als arm bezeichnet." 59) Armut wird „im Sinne eines Mangels an 
Vermögen und an einem dem letzteren gleichgeachteten Erwerbe" :i 9) 

verstanden; arm sind also nur die Lohnarbeiter, die s·ich „ verdingen" 
müssen. ,,Erst wo der Vermögensbesitz versage, erst wo Armut im Sinne 
der Vermögenslosigkeit einsetze, stelle die Arbcit ergänzend sich ein." 59). 

Die „pauperes" sind allerdings auch verpflichtet zu arbeiten, solange sie 
arbeitsfähig sind. Da die Arbeit jedoch nicht wie in modernem Arbeits-
ethos einen Eigenwert hat, sondern nur nützlich ist, um den standesge-
mäßen Unterhalt zu sichern, im übrigen aber hinter die Bemühungen um 
das ewige Seelenheil und die „ vita contemplativa" zurückzutreten hat, ist 
Arbeit andererseits auch nur in diesem Falle, daß jede andere Unterhalts-
quelle fehlt, unbedingt geboten. ,,Thomas weiß die Arbeit nur damit zu 
begründen, daß um der gegenwärtigen Not willen, d. h. weil man sonst 
nicht leben kann, das aktive Leben, obwohl es an sich unvollkommener 
ist als das kontemplative, vorzuziehen sei.... Ausdrück.lieh behauptet 
Thomas, mit der Erzeugung und dem Erwerb irdischer Güter erwerbe 
der MenH:h kein Verdienst." 60) Armut ist deshalb der einzige Grund für 
58) Han, Sd1crpncr, a.a.O., S. 28. 
59) Anton v. Kostanecki: Arbeit und Armut. Freiburg im Breis~au 1909. S. 3.1. 
IJ0) G. Uhlhorn, a.a.O., S. J18. - Troeltsdt polemi~icrt zwar gcgc.·n diese und :ihniid1e i\uf.\c-

rungcn Uhlhorns. Sie seien unzulässige Generalisierungen von einzelnrn Tcxtqel.lcn und 
übersähen, "daß das thomistisd1c System im Ganzen ~erade ein Kultun.ysrcm, ein Hark 
modernistisdies System ist für seine Tage". (Ernst Trocltsch, a.a.O., S. 314, Fußnote. 
Vgl. auch die Ausführungen Troclmhs über den Bcrufsbe~riff im Thomismus, a.a.O., 
S. 311 ff.) Diese Kritik Troeltsdu, die :1ud1 Sd-icrpners Darstclluni:; der thomistisdi.en Lehren 
in seiner .Theorie der Fürsorge" treffen würde~ übersieht jeJoch ihrerseits, daß Uhlhorn mit 
„Arbeit"' nicht schlechthin jede Tätigkeit, sondern die einfadi.e, untergeordnete, körpalid-ie 
Arbeit meint, ebenso wie v. Kostanecki in seiner Deutun)l Yon Thomas den „Erwerb" dem 
Vermögensbesitz zuordnet und zur „Arbeit"' im Gegensatz sieht (vgl. die Zitate au~ 
v. Kostanecki auf dieser Seite). Wird Arbeit in diesem Sinne verstanden, so bestä-
tigen spätere Ausführurigcn bei Trocltsdl gerade die Meinung Uhlhorns, z. B. wenn t'S 
heißt daß die Arbeit differen,iert wird in k.örpcrlidle, ~cisti~e und hcrrsdi.endt· Täti~keit"' 
(Erns~ Troeitsdl, :a.a.O. 1 S. 343), daß „Thomas die aristotcli3d1c Geri:igsd'lätzung des_ Ge-
werbes nur auf die abhängigen Lohnwcrkcr (bezieht). während er die a~ Sta\itrei:;1mcnt 
teilnehmenden Gewerbetreibenden mit den aristoteli~di.cn Vollbürgern vcrctnt.'rle1t.. (Ernst 
Troeltsch, a.a.O., S. 344) und daß „die domini saeculares oder die herr~d11!nde ·:'-ri3tükr.itic 
sowie die Männer des beschaulichen und gedanklichen Lebens, der W1ssensdiatt und der 
Kirche, ... unter einen ganz anderen, sehr aristokratisdlen Gesichtspunkt (rücken)'", "'<ih-
rend .die materielle Arbeit ... den unteren Ständen (verbleibt)• (Ernst Troeltsch, a.a.O., 
s. 344). 
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die Arbeit; et) zugleich verpflichtet sie aber auch zur Arbeit. Die „pau-
peres" haben nur dann das Recht, um Almosen zu betteln, wenn ihr 
Lohn nicht reicht, wenn sie keine Arbeit finden können oder wenn sie 
arbeitsunfähig werden und damit in Gefahr geraten, in die Gruppe der 
,,egentes" abzugleiten. 

In der Almosenlehre Thomas von Aquins findet also „zum erstenmal 
diese merkwürdige Ineinanderschiebung der Begriffe des Armen und des 
Arbeiters statt ..., die die Arbeits- und Lohntheorien der folgenden 
Jahrhunderte bis in die klassische Nationalökonomie beherrschen sollte" 62) 

und die zum Beispiel Adam Smith gut 500 Jahre nach Thomas ausdrück­
lich von den „labouring poor" sprechen ließ. 63) Zu den Lohnarbeitern 
gehören bei- Thomas „alle die, die durch Verdingen der bloßen Arbeits-
kraft sich zu erhalten gezwungen sind und die, eben weil ihnen keine 
andere sichere Einkommensquelle zur Verfügung steht, dem Stand der 
Armen zugerechnet werden." 62) ,,Nicht bloß", so heißt es bei v. Kosta-
necki, der diesen Zusammenhang zwischen Arbeit und Armut ausführlich 
erörtert hat, ,,ist jeder Arbeiter arm, d. h. ohne Vermögen und ohne 
Erwerb, sondern jeder Arme, d. h. jeder Vermögens- und Erwerbslose, ist 
auch auf Arbeit angewiesen, ist eben Arbeiter oder sollte doch Arbeiter 
sein. Beide Begriffe - der Arbeiter- und der Armenbegriff - decken 
sich hier vollständig." 64) Nur wer arm ist, ist also verpflichtet zu ar-
beiten; und wenn einer arbeitet, beweist das bereits, daß er arm ist. 
„L9hnarbeiter, die ihre Arbeitskraft vermieten, sind arm", heißt es ganz 
lapidar bei Thomas,__ denn sie. müssen sich durch ihre eigene Arbeit die 
tägliche Nahrung erwerben. 65) Und an anderer Stelle sagt er: ,, Wer nicht 
anderswoher etwas hat, wovon er leben könnte, muß sich durch seiner 
Hände Arbeit unterhalten." 110) 

Man i,t versud1t, solche Formulierungen in Parallele zu der Marxschen 
Definition des freien Arbeiters 7.u setzen, der „frei in dem Doppelsinn 

81) Wenn man einmal außer acht läßt, daß „der bc~t:in<lig-c Blick auf das Jenseits• der Arbeit 
au1..fi „nodi. einen anderen Wert• zuerkennt: .,sie dient zur Ablenkung der sjnnlidicn Triebe, 
,.ur rrtötun~ Jes Fleisches, sie ist eine form t.!1..·r Kasteiung. So wird sie namentlich bei den 
~1öndw1 gewürdigt.• (G. Uhlhorn, a.a.O .• S. 318.) Im gleichen Sinne Ernn Troeluch, a.a.O., 
s. 349. 

0%) Hans Sd1erpner. a.a.O., S. 31. 
83) AJam Smith: An Inquiry into the Nature and Causcs of the Wcalth of Nations. Edited 

h F.dwin Cannan. London 1904. Bd. 1, S. 75, 77, 261 u. a. - Ober die Entstehung und 
d;e Anwendung der Ausdrül"X:e „poor labourer" und .Jabouring poor• vgl. Anton v. Ko-
stanccki, a.a.O., Kap. 3 des 1. Teils, S. 42 ff. 

64) Anton v. Kostanecki, a.a.O., S. 155. 
65) 5. Thornac Aquinatis: Summa theologiae. Cura _et ~tudio ~a~. Petri Caramello, cum t~xtu ex 

recensione Locnina. Pars prima secundae. Manettl, Taurim et Romac 1950. Quaesuo IOS. 
articulus 2, ad sextum (S. 506}: ,. ... ~~rccnar1i qui locan~ operas suas,.. pauperes sunt, d~ 
laboribus suis victum quaercntes quot1d1anum. .- A?f diesen Sat~ stut~t v. Kostancck1 
seine ganze Analyse der Lehren Thomas von A~1:ins. _Ern 1;.anzes K~p1tel seiner Abha:1dlung 
über „Arbeit und Armut..; trägt die Überschrift „Die m1ttelalterl1(llc Anschauung 1n der 
Literatur: Der Satz ,merccnarii pauper~s sunt' •. (a.~.0., _S. 25) . . 

88) S. Thomae Aquinatis: Summa theolog1ae. D_e Rube1s, _B1lluart, P. l·aucher 0. P. tt alt<?ru~ 
notis selectis orna.ta, cum textu ex reccns1onc Loenina. Pars, se~und3 secundae. Ma_rrccu. 
Taurini et Romae 1948. Quaestio 187, artic~lu1 3, corl?us a_rucuh (S. 892): •••• qu1 non 
habet aliunde unde possit vivere, tenctur manibus operan ••• 
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(ist), <l.iß er als freie Person üher scinc J\rl>citskr:tft :ds sl·ine Ware vnfiigt, 
d1ß er andererseits andre Waren nicht zu verkaufen h1t, los und ledig, 
frei ist von allen zur V erwirkliJ1ung seiner Arbeitskraft niitibrn 
Sachen." 87) Wenn man behaupten würde, daß in der Lehre des Thomas 
von den pauperes schon ein marxistischer Grundansatz sted,t, so wäre 
das also allenfalls insofern ungenau, 1ls Thomas nicht als Vorläufer von 
Marx angesehen werden kann und die Identifizierung des Armen mit 
dem Arbeiter von beiden nicht erfunden worden ist, sondern von jedem 
vollzogen wird, der glaubt, ohne Arbeit der Armut zu verfalien und 
durch Arbeit ihr entrinnen zu können. Jedenfalls ist man, wenn man 
Arbeit und Armut so in eins rechnet wie Thomas, nicht mehr weit von 
der Aussage der marxistischen Ausbeutungstheorie entfernt, daß die 
Armut unausweichliches SJ1icksal für den Arbeiter ist, weil sie aud1 durd1 
Arbeit nicht zu überwinden ist, sondern gerade aus dem Lohnarbeits-
verhältnis resultiert. Daß diese These der Hauptansatzpunkt der Sozial-
politik ist und bis heute noch vielfach das Denken der Sozialpolitiker 
beeinflußt, sei hier vorab schon einmal angemerkt. 

Auch für Thomas gilt schon, daß der einzelne wenig Chancen hat, 
durch Arbeit aus der Armut herauszukommen. In sein Gesellschaftsbild, 
das durch eine streng gegliederte Ordnung, die auf der Hierarchie der 
Stände beruht, gekennzeichnet ist, sind auch die „ pauperes" und die 
„egentes" folgerichtig eingegliedert. Sie sind für Thomas ein eigener 
Stand, der in sich nochmals abgestuft ist. Dadurch wird nicht nur ein 
bestimmter Prozentsatz von Armen als gewissermaßen wesensnotwen-
diger Bestandteil der Gesellschaft mitgedacht, sondern für die Armen 
gilt auch das gleiche wie für alle anderen Stände: Der Stand, dem man 
angehört, bestimmt die gesamte Arbeits- und Lebensform des einzelnen. 
Der gesellschaftliche Status ist nicht willkürlich veränderbar; man kann 
seinen Stand nid1t nad1 Belieben verlassen, sondern ist durch ihn deter-
miniert. Troeltsch spricht von der „alles beherrschenden Bedeutung de, 
ständisd1cn Gedankens" in der thomistismen Sozialphilosophie, der „vor 
allem die Ruhe und Dauer der gcsellschaftlid1en Ordnung, die Selbstbe-
scheidung bei gegebenen Verhältnissen, die Scillstellung des bedrohlid1en 
Kampfes ums Dasein durm Anerkennung der gegebenen Gruppenord-
nungen (bewirke). Und in engem Zusammenhang mit dieser Stabilität 
der Stände ergibt sich der wircsd1aftliche Traditionalismus, der jeden 
bei seiner Nahrung schützt, aber auch jede Gruppe bei dem ihr zukom-
menden niedrigeren oder höheren Lebensstandort festhält." 68) Bei 
Troeltsch findet sich eine Fülle ähnlid1er Formulierungen, die alle darauf 
hinweisen, daß die mittelalterliche Sozialordnung weder als eine zu Yer-

17) Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politisdlen Okonomie. Herausgegeben vom MHx-[ngels-
Lenin-lnstituc, Moskau. Dietz Verlag Berlin 1961. Erstes Budl: Der Produktionsprozeß de• 
Kapitals. S. 176, 

88) Ernst Troeltsdl, a,a.O., S. 308 f. 
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ändernde gedacht war noch wesentliche Umschichtungen, etwa im Sinne 
eines sozialen Aufstiegs, zuließ. 69) Es soll eben "jeder in seinem Stande 
bleiben und jeder gerne dem andern dienen. Nicht Fortschritt und Verän-
derung, sondern die Erhaltung gesunder Gliederungen und die Genüg­
samkeit bei der jeweiligen Stellung im Zusammenhange des Ganzen sind 
die christlichen Tugenden." 70) Daß "die Berufe und Stände der Väter 
vom Einzelnen nicht verlassen, sondern geduldig fortgesetzt werden 
müssen" 71 ), ist also nicht nur die faktisch gegebene, statische Org:mi-
sationsform der Gesellschaft, sondern zugleich ist es auch moralische 
Forderung, daß „keiner über st:inen Stand hinausstreben soll." 71 ) So 
ist „dem Armen jede Aussid1t auf Aufstieg - selbst bei angespanntester 
Arbeit - vei:schlossen." 12) 

Daß die Armen als besonderer Stand vorgestellt werden, ist also nicht 
nur eine intellektuelle Konstruktion, sondern entspricht durchaus den 
gesellschaftlichen Gegebenheiten der mittelalterlichen Ordnung und dar-
über hinaus aud1 dem eigenen Empfinden der Armen. So ist zum Beispiel 
aus Straßburg bekannt, daß die einheimischen Bettler sich "unter der 
Aufsicht der städtischen Regierung genossenschaftlich verhinden, um 
unter sich, ganz wie die Zünfte, die gerechte Verteilung der Erwerbs-
chancen für ihre Mitglieder zu sichern" 73) - freilich auch, um den Bettel 
unter Kontrolle zu bringen. ,,Betteln ist ja gar keine Schande", heißt 
es bei Uhlhorn, ,,Betteln ist, man möchte fast sagen, ein Beruf. Es gibt 
förrpliche Bruderschaften und Gilden der Bettler, in denen mit Geneh-
migung der Obrigkeit das Betteln geordnet ist; Bettler zahlen von ihrer 
Einnahme Steuer wie andere Bürger auch, selbst der Vogt des Kaisers 
nimmt von ihnen eine Abgabe, und sie haben so gut ihr Standesrecht 
wie andere." 74 ) 

Dieser ständische Aufbau ist in der mittelalterlichen Vorstellung zu-
gleid1 eine Rang- und Wertordnung. ,,Der diesseitige Wert des Menschen 
bestimmt sich nach seinem Stand, der Wert des Standes nac.n seiner Bedeu-
tung für Erreichung des transzendenten Zieles der Menschheit und für 
die Herstellung einer dem Diesseitigen dienenden Ordnung. Die obersten 

89) Z. B. wenn von .der freiwilligen Fügung und Erg-ebung- in diese Untersdiiede, die von den 
einen zur Fürsorge und Hingebung für die tiefer Stehenden, von den andern zum Vertrauen, 
Geduld und Demut gegenüber den höher Stehenden genutzt werden sollen", die Rede ist 
(a.a.O„ S. 296), wenn die thomistisd1e Soziallehre als „die Idee eines kastenartigen Tradi• 
tionalismus" interpretiert wird (a.a.O., S. 298) und es heißt, daß sie .ein gegenseitiges 
Sichineinanderfügen der organischen Ungleichheiten fordert'" (a.a.O., 5. 299), wenn es gerade• 
zu als „dle Aufgabe der die Gese~lschaft leitenden Au~orit_ät'" bezeichnet_ wird, !"die Einzcl~en 
bei ihrem Stand und ihrer Arbeit festzuhalten, damit die gcsellschaftltche Gliederung n1d1t 
gestört werde" (a.a.O., S. 343) und wenn in .dem Ausschluß des Berufswechsels, der Fort-
sctz.ung des väterlichen Berufs durch die Kinder" da_s Mittel gesehen wird, ,.jeden bei diesem 
standesgemäßen Einkommen zu erhalten.• (a.a.O., S.'346). 

70) Ernst Troeltsch, a.a.O., S. 308. 
71) Ernst Troeltsch, a.a.O., S. 313 
7!) Hans Scherpner, a.a.O., S. 33. 
73) Hans Sd1erpner, a.a.O., S. 48. 
7•) G. Uhlhorn, a.a.O., S. 326. 
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St:indc sind in einer rnldwn Wertskala natürlid1 die gcist!idm1 s·t:inde, 
ihnen folgen die Stände des wcltlid1cn Regimentes, dann kommen die 
,bürgerlichen' Stände, wie wir heute sagen würden, und ganz unten 
in dieser Staffelung haben die Armen ihren Platz, ... ; darunter noch liegt 
die Schid1t der Bedürftigen, die v,>m Almosi:n leben mü~scn. - Nur 
die Ehrlosen stehen heimatlos und gcäd1tet außerhalb dieser Ordnung." n) 
„So erscheint die ganze christlid1e Gesellschaft als ein in Gruppen und 
Stände außcrkird1lid1er und kirdilid1er Art gegliederter, von der Ver-
wirkliclrnng des absoluten Heilzweck.es beseelter und gestalteter Orga-
nismus." 76) Daß die Armen dabei an die unterste Stelle der ständis,·hen 
Stufenleiter rücken, setzt sie zwar einerseits der Mißaditung aus. Im 
mittelalterlidien Denken, in dem diristlidie Demut einen hohen Rang 
einnahm, gewinnen sie dadurdi andererseits eine religiöse Verklärung, 
wenn sie ihr Sdiicksal geduldig und ergeben auf sim nehmen. ,,Armut 
gilt ja gar nidit als ein übel, das man bekämpfen müßte. Armsein ist ja ein 
sittlim höherer Stand als Reidisein, und wer etwas von seinem irdisdien 
Gute als Almosen weggiebt, der kommt damit dem vollkommeneren 
Stande ,ohne Eigentum zu leben' wenigstens einen Smritt näher." 7i) So 
konnte die Niedrigkeit und Entsagung der Armut zum diristlidien 
Lebensideal werden, wofür Franz von Assisi das bekannteste Beispiel ist. 

Die Stellung der Armen war also in einem kunstvoll ausbalancierten 
Gleidigewidit. Das Gleiclmis vom Kamel, das eher durch ein Nadel-
öhr geht als daß ein Reimer ins Reid1 Gottes kommt, 78) zeigt, weldie 
religiöse Verheißung in der geringen gesellsmaftlidien Aditung des 
Armen liegt. Mit dem Sdiwinden des religiösen Lebensgefühls mußte diese 
Komponente allmählidi wegfallen. Die Verheißung kompensierte nicht 
mehr die Veraditung, und es blieb nur die Meinung übrig, daß die Armen 
eine eigene Gruppe, eine Klasse, ein Stand moralism minderwertiger Art 
seien, vor allem nadidem man im Anschluß an Malthus die bequeme 
Formel erfunden hatte, daß es im Grunde ja nur die sexuelle Hemmungs-
losigkeit der Armen selbst sei, die ihre Not verursadie. Deshalb müsse 
man die Armen 'in ihrer Armut belassen und sid1 damit abfinden, daß 
es wohl immer einen bestimmten Anteil von ihnen in der Gcsclhd1aft 
geben werde, weil immer eine solche minderwertige Gruppe vorh:rnden 
sei. 

Für Thomas war das alles noch nicht, wie später für das neuzeitliche 
Denken, Anlaß zur Kritik, sondern vielmehr völlig in Ordnung, n:imlid1 
innerhalb der göttlichen Weltordnung, die die menschlidie Gesellsdiafr 

75) Hans Sdierpner, a.a.O., S. 25. - Vgl. aud, das ständis<he Gliederungsschema des Mittel" 
alters, das Peter-Heinz Seraphim gibt (Deutsdie Wirtsdtafts- und S01ialgeschid1te. ~.,ies~ 
baden 1962. S. 112). 

78) Ernst Troelmh, a.a.O.,. S. 303. - Vgl. dazu den gesamten Abschnitt über .Die mitteblter" 
lid,e Sozialphilosophie nad, den Grundsätzen des Thomismus• (a.a.O., S. 286 ff.). 

77) G. Uhlhorn, a.a.O., S. 326. 
,8) Markusevangelium, Kapitel 10, Vers 25. 
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als ständisch gegliederte mit den Armen als unterstem Stand vorsieht. 
Weil diese Ordnung von Gott geschaffen ist, kann im gesamten Mittel-
alter die Idee, etwas daran zu ändern - weil etwa die Umgebung des 
Armen oder gar eine verfehlte Gesellschaftsordnung Ursache der Hilfs-
bedürftigkeit sein könnte-, überhaupt nod1 nid1t gedacht werden. Von 
daher ist die l\hnlichkeit der thomistischen Almosenlehre mit Über-
legungen von Smith, Malthus und Marx rein formaler Natur. Der 
gesamte Denkstil, die Philosophie, die Deutung der Welt, das Lebens-
gefühl und die Lebensziele waren den neuzeitlichen geradezu konträr. 
Auch die faktischen Verhältnisse in der Wirtschaftsgesellschaft waren 
völlig andere. Die Arbeiterschaft, die im 19. Jahrhundert entstanden 
ist und die soziale Frage als Arbeiterfrage zu einem beherrschenden Thema 
des Jahrhunderts werden ließ, war gegenüber den Tagelöhnern, dem 
Gesinde und den sonstigen Hilfskräften des Mittelalters eine gänzlich 
neuartige Erscheinung. 

III. Armut durch mangelnde Anpassungsfähigkeit 

1. Der Frühkapitalismus: Geldwirtschaft, Verlagssystem und Manufaktur 

Dabei ist allerdings zu bedenken, daß die Industrialisierung und die 
Bildung der neuen Klasse der Fabrikarbeiter sich durch Jahrhunderte 
vorbereitet haben. Die Veränderungen der Ideen und die der Ökonomie 
sind nur die beiden Seiten des einen großen Umwälzungsprozesses, der 
das Mittelalter als geschichtliche 'Epoche auflöste und die Neuzeit herauf-
führte. Er beginnt geistig und wirtschaftlid1 in der italienischen Renais-
sance im 14. und 15. Jahrhundert. Hier gelangt der Frühkapitalismus 
zur vollen Entfaltung, und so ist es kein Zufall, daß die meisten Begriffe 
des Bankwesens und der Buchhaltung, mit denen wir nom heute arbeiten, 
aus der Blütezeit der Stadtstaaten des „rinascimento" stammen. 79) In 
diesen italienischen Renaissancestädtcn werden erstmals die Kauf!eute zu 
Unternehmern, das Geld - das bis dahin überwiegend Thesaurierungs-
mittel war - zu Kapit:11, das angelegt wird, um Gewinn zu bringen. 
Daß man mit Geld Geld verdienen kann, ist eine Entdeckung dieser 
großen, vorwiegend toskanischen, lombardisdien und venezianischen 
Patrizierhäuser, die zugleid1 Handels- und Bankhäuser waren. Das 
bekannteste dieser Geschlechter, die Medici in Florenz, bietet zugleich 
das Beispiel dafür, wie sich die Kaufmannsgilden über die handwerklichen 
Zünfte schieben und die Mad1t in den Städten an sich reißen. In 
Deutschland erlangen die Fugger wenig später eine ähnliche Berühmtheit 
und eine sicher nicht geringere, wenn auch nicht durch eigene politische 

19) z. B. die fünk und die Banknote, Soll unJ ! laben, Konto, Saldo, Diskont und Lombard. -
Vgl. da7u ~udi ·wcrner Sornbart: Der moderne Kapitalismus. Bd. 2: Das europ:iisdi.c Wirt~ 
,d,aftslcbcn im Zeitalter des l'rühkapitalismus. 2. Aufl., Mündicn und Leipzig 1917. S. 111 ff. 
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HernJuft ausgeübte Macht. Von Jakob Fugger dem Reid1cn heißt es. 
<laß „es keinen Krieg oder Friedrn dl-r Krone ohne ihn (gab)" und da!~ 
unter seiner Leitung „die Gesellschaft (der Fuggl•r) zur lierrsd1rndcn 
Finanzkraft Europas geworden (war)". •0) 

,,Auf allen Gebieten des mensd1lid1en Lebens ringt dieser neue ,unter-
nehmende' Geist sid1 zur Herrsd1aft durdi. Im Staat ... heißt sein Ziel: 
erobern, herrsd1en. Aber ebenso ... wird er in der Religion, in der 
Kirche lebendig: hier will er befreien, entfesseln; in der Wisscnsdiaft: 
hier will er enträtseln; in der Technik: da will er erfinden; auf der 
Erdoberfläche: da will er entdecken. Dieser selbe Geist beginnt nun 
auch das Wirtschaftsleben zu beherrschen.... Erobern heißt hier im 
Gebiete des materiellen Strebens erwerben: eine Geldsumme ver-
größern." 81 ) Nicht nur die Handelstedinik wandelt sich also grund-
legend, sondern audi die gesamte geistige Haltung. Vergleidit man nur 
das neue Erwerbsstreben mit der mittelalterlichen Idee vom standes-
gemäßen Unterhalt, so wird schon in diesen unterschiedlichen Zielvor-
stellungen der äußeren Lebensgestaltung deutlidi, daß sidi. nidi.t weniger 
ereignet hat als der Anbruch eines neuen Zeitalters. 

Die Entdeckung Amerikas durdi Kolumbus 1492 und des Seeweges 
nach Ostindien durch Vasco da Gama 1498 bezeichnen den Beginn des 
räumlidien Expansionsprozesses, der die sich allmählidi. ausbreitende 
Geld- und Verkehrswirtschaft zu immer stärkerer weltwirtschaftlidier 
Verflechtung führt. Der Groß- und Fernhandel wird durdi die nun ein-
setzende Kolon·isierung und Plantagenwirtsdiaft in den neu entdeckten 
fernen Ländern zum Überseehandel. Die stärksten Antriebe empfängt 
„der Frühkapitalismus aus der Erschließung der Bodensdiätze Europas 
und aus der überseeischen Kolonisation"; 82) diese beiden Gebiete ragen 
aus der „unendlidien Mannigfaltigkeit von Betätigungsmöglidikeitrn für 
den friihkapitalistisd1en Unternehmer ... besonders hervor". Ha) Beides, 
der Handel und die Ausbeutung der Bodenschätze, werden mit der 
Tendenz, Macht und Monopole zu gewinrn:n, betrieben. •·1) Wied.:r zeigt 
das Beispiel der Fugger, wie die Verleihung von llergbau-Rcgalicn, also 
die Ausstattung mit staatlid1 garantierten Monopolrediten, zu der Mad1t-
stellung der Handelshäuser beigetragen hat. So „finanzierten die Fugger 

RO) Götz Freiherr v. Pölnitz: Fugger. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. ßJ. 4. 
Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1965. S. 183 und 184. - Ober den Reichtum unJ die 
Macht der großen Handelshäuser in Italien, Frankreich, Deutschland und England yg]. 
auch Lujo ßrcntano: Eine Gcschid1tc der wirtsdiaftlichen Entwid<.lung Englands. Bd. 2: 
Die Zeit des Merkantilismus. Jena 1927. S. 76 ff. 

~1) Werner Sombarc: Der moderne Kapitalismus. Bd. 1: Einleitung - Die vorkapitalistische 
Wirtsmaft - Die historisdlen Grundlagen des modernen Kapitalismus. 2, Aufl,, Mündlen 
und Leipzig 1916. S. 328. 

8%) Carl Brinkmann: Wirtsdlafts- und Sozialgesdlimte. 2. Aufl., Göttingen 1953. S. 97. -
Vgl. auch Peter-Heinz Seraphim: Deutsche Wirtsdufts- und Sozialgesdlidlte, Wiesbaden 1962. 
s. 99. 

83) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 94. 
84) Ober die Entwicklung der monopolistisdlen Bergwerks• und Kolonialgesellschafren vgl. Carl 

ßrinkmann, a.a.O., S. 96 ff. 

28 



Armut durch mangelnde Anpassungsfähigkeit 

die europäische Politik Karls V. auf der Grundlage der tirolischcn und 
ungarischen Bergwerke". 85) Auch wo sidi reiche Handwerksmeister oder 
Zünfte korporativ verbanden, gewannen sie zumeist ebenfalls Monopol-
d1arakter. ,,Machtstreben und! Erwerbsstreben gehen nun ineinander 
über: der kapitalistische Unternehmer ... erstrebt die Macht, um zu 
erwerben, und will erwerben um der Macht willen." 86) 

Solche Häufung des Reichtums, des Kapitals und der wirtschaftlichen 
Macht ließ die einzelnen Handwerksmeister immer stärker in Abhängig-
keit vom Händler geraten, der sich als Verleger auch dem Gewerbe zu-
wandte. War alle mittelalterliche Produktion auf Bestellung des Kunden 
erfolgt, hatte der Handwerksmeister Materialbeschaffung, Herstellung 
der \'(Tare und Absatz in seiner Hand, so gehen ihm nun diese Funktionen 
nacheinander alle verloren. Zuerst wird die Verteilungsfunktion vom 
Händler übernommen, der in diesem System als Verleger in der neuen 
Figur des Unternehmers erscheint. Er kauft vom Handwerker die fertige 
Ware, um sie zu verkaufen. Es wird also nicht mehr für den einzelnen 
Kunden nach dessen Bedarf produziert, sondern für den Markt; der Ab-
nehmer wird erst gesucht, wenn das Produkt schon fertig ist. Der 
nächste Schritt besteht darin, daß der Verleger auch die Beschaffungs-
funktion übernimmt. Er kauft das Rohmaterial ein, stellt es dem Hand-
werker zur Verfügung und erhält von ihm die fertige Ware, um sie zu 
vertreiben. Die Produktion wird also vom Verleger vorfinanziert; der 
Ver-Jcger wird zum Auftraggeber und der Handwerker zum selbständigen 
Lohnarbeiter. SJ1ließlich verliq-t der Handwerker auch noch sein Werk-
zeug; auch das stellt ihm der Verlagsunternehmer zur Verfügung. Der 
Han<lwerker ist <lamit zum unselbstiin<ligcn Lohnarbe'iter, zum Heim-
arbeiter geworden. So greift die kapitalistische Wirtschaftsweise, die sich 
im Handel herausgebildet hatte, allmählich 'immer mehr auf die Produk-
tion über, wobei - wie in der weiteren Entwicklung noch häufig -
das Textilgewerbe den anderen Produktionszweigen vorangeht. 87) 

Ist die Selbständigkeit des Handwerksmeisters erst einmal so weit 
beschnitten, daß er nichts mehr selbst beizutragen hat als sein handwerk-
liches Können, das heißt - in etwas marxistisch getönter Ausdrucks-
weise - seine Arbeitskraft, so ist es nur konsequent (und Konsequenz 
beim Gelderwerb war ja gerade der neue Geist, der die Verlagsunter-
nehmer groß gemacht hatte), wenn nicht mehr das Werkzeug dem Hand-
werker gegeben, sondern der Handwerker zum Werkzeug geholt wird. 
Der Unternehmer errichtet Werkstätten, in denen viele Handwerker 
zusammen arbeiten können. Die Produktion wird zentralisiert. Der 
Unternehmer nimmt dem Handwerker .als letztes die Disposition über 

8l) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 97. - Vgl. audi Götz Freiherr v. Pölnitz, a.a.O. 
8tJ} W'crner Sombarr, a.a.O., S. 329. 
87) Vgl. zu diesem Absatz Lujo Brentano, a.a.O., S. 62 ff.; Carl Brinkmann, a.a.O., S. 93 f.; 

Petcr~Heinz Seraphim, a.a.O., S. 98 f. 
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den Produktionsverlauf ab. Er tritt selbst als Prinzipal in den Produk-
tionsbetrieb ein. Das ermöglid1t t. die Ausstattung mit \X'i:rkzcug zu 
verbl·ssern, da es nun von mehreren zusammen benut·1.t werden k;inn, 
2. med1anisd1e Kraftübertragungsanlagen einzusetzen, mit deren Hilfe 
sich tierisd1c, Wind- und Wasserkraft ausnutzen bssen und 3. die Arbeit 
rationell auf die beteiligten Arbeitskräfte aufzuteilen bis hin zur völligen 
Arbeitszerlegung, wie sie bei Adam Smith in dem berühmten Beispiel 
der Nadelfabrik beschrieben wird. 88) Damit sind betriebsorganisatorisch 
bereits alle Formen entwickelt, die für das Fabriksystem kennzeichnend 
sind. Die Manufakturindustrie, wie dieses System der Produktion in 
einem „zentralisierten Großbetrieb, in dem unselbständige Arbeitskräfte 
in einer Werkstätte unter Leitung eines Unternehmers im wesentlichen 
in handwerklicher Erzeugung arbeiten", 89 ) genannt wird, hat daher auch 
bereits die Zerstörungen der alten Arbeitsinhalte zur Folge, die später 
konstitutiv für alle Sozialpolitik geworden sind. ,,Schon in dieser Früh­
zeit, nicht erst etwa in den bekannten Zuständen des 19. Jahrhunderts, 
setzt jener Angriff des Kapitalismus auf die Familie ein, der mit der 
Einstellung der Frauen und Kinder in ,nützliche' Tätigkeiten anfängt und 
mit der Auflösung der familienhaften Bedarfsdeckungswirtschaft in lauter 
Markt- und Tauschvorgänge endet." 90) 

2. Die Freisetzung der Bauern 

Aber nicht nur die städtischen Handwerker geraten in dieser Zeit in 
Bedrängnis, sondern auch die Bauern. Die Technik des „Bauernlegens", 
durch die die Bauern landlos gemacht werden, ist besonders genau für 
England beschrieben worden, aber nicht zuletzt aus Ostdeutschland -
allerdings erst für spätere Zeiten - in ganz ähnlicher Form bekannt. 91 ) 

Durch die „Einhegungen" des Ackerlandes vertreiben die adligen Land-
besitzer die Bauern von ihrem Grund und Boden, und durch die Ober-
führung der Gemeindeländereien in ihr Sondereigentum 11 ~) cntzidwn sie 
den Bauern das Weideland, die Allmende. Die Zusammenlegung kleiner 
Bauernstellen zu bndwirtsduftlidicn Großbetrieben, die so erzwungen 
wird, ermöglidit rationellen Getreideanbau und extensive Viehwirtschaft. 
In England, wo die „enclosures" 11:1) im 15. und 16. Jahrhundert einen 

88) Vgl. AJam Smith: An lnquiry into the Nature and the Causes of the Wcalth of Nations. 
Edited by Edwin Cannan. London 1904. BJ. 1, S. 6 /. 

89) Peter-Heinz Seraphim, a.a.O., S. 100. - Vgl. aud, Ernst Mi<hel: Sozialgesd,idue der indu-
striellen Arbeitswelt. 3. Aufl., Frankfurt a. M. 1953. Abs<hnitt .Entstehung und Struktur der 
Manufakturindustrie• (S. 54 ff.). 

90) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 84. 
91) Vgl. zu diesem Absatz insbes. Lujo Brentano. a.a.O., S. 70 ff. (Kap. 23: Die ersten Einhe-

gungen und die Erhaltung des Getreidebaus) und S. 400 ff. (Kap. 36: Der landwirtsdla/tlid,e 
Fortschritt und das Sdi.winden des Bauernstandes) - George Macauley Trevelyan: Kultur~ 
und Sozialges<hichte Englands. l-~amburg 1948. S. 121-124 und 363-368. - Ernst Mi<hel, 
a.a.O., S. 75 f. - Hans Sdlerpner, a.a.O., S. 71. 

92) In England waren sie dazu durch Gesetze aus dem 13. Jahrhundert beredltigt (vgl. Lujo 
Brentano, a.a.O., S. 73). 

H) Zur Definition des Begriffes vgl. Lujo Brentano, a.a.O., S. 72. 
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Schwerpunkt haben 94), dehnen die Grundherren auf dem hinzugewonne-
nen Weideland vor allem die Schafzucht aus, um so an den Gewinn-
chancen, die „in dem Aufblühen der englischen Tuchfabrikation" 95) liegen, 
zu partizipieren. Dabei war das, ,,was zur Verwandlung von Getreide-
land zu Schafweiden und zum Bauernlegen den Anlaß gab, ... nicht die 
Spekulation auf Steigen der Wollpreise, sondern der Gewinn, den die 
Tuchfabrikation bei vertikaler Konzentration der Betriebe abwarf". 98) 

Besonders einschneidend aber war die „Beseitigung der Weiderechte", 
denn damit „schwindet für die Kleinbesitzer oft die Möglichkeit der Vieh-
haltung und damit des Fortbetriebes ihrer Wirtschaft". 97) ,,Ganze Dörfer 
verfielen, weil die Bauern, die sie bewohnten, vertrieben wurden." 95) In 
großem Stil .ist diese Methode der Vertreibung der Bauern von ihrem 
Land nochmals im 18. Jahrhundert, in Deutschland sogar zum größten 
Teil erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Bauern-
befreiung angewendet worden. Friedrich Lütge sagt über die Folgen 
der Bauernbefreiung: ,,Die Auflösung der Allmenden hat im besonderen 
die klein- und unterbäuerlichen Bevölkerungsgruppen schwer getroffen 
und sie zur Abwanderung veranlaßt. Ein großer Teil der modernen 
Fabrikarbeiterschaft, und zwar der ungelernten Arbeiter, stammt aus 
diesen Familien, für die das Land jetzt keine Existenzmöglidikeit mehr 
bot." 98) 

Bauernlegen und Bauernbefreiung haben also sehr zwiespältige Er-
geb-µisse gezeitigt. Einerseits ermöglichten sie eine durchgreifende Ratio-
nalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und lösten den Bauern 
aus persönlid1cr und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Andererseits machten 
sie die B:wern landlos und vir.:lfach 1.u vagabundierenden Arbeitslosen. 
Erst diese Freisetzung der Bauern ließ eine verarmte bäuerlid1e Obcr-
sd1uGbevölkcrung entstehen, die dann später mit ihrer billigen Arbcit~-
kr.ift eine der wescntlid1en Bedingungen der Industrialisierung lieferte 
und das Hauptkontingent des Industriearbeiterproletariats stellte. 

Wie viele Erscheinungen des Industriezeitalters hatten sich derartige 
soziale Veränderungen bei der Landbevölkerung jedoch auch schon im 
15., 16. und 17. Jahrhundert abgespielt. Die Bauernkriege sind das 
auffälligste Indiz für die Erregung unter den Bauern und den Geist der 
Empörung, der von da an nicht mehr verschwindet. Für England ist die 
soziale Unruhe bereits in der Utopia des Thomas Morus, die 1516 erst-
mals erschien, sehr genau beschrieben worden. Morus läßt Raphael an der 
Tafel des Kardinals 1forton von Canterbury klagen: ,,Eure Schafe ... 
haben ..., wie man hört, mit einemmal angefangen, so gefräßig und 

94) Vgl. Lujo Brcntano, a.a.O., S. 73. 
95) Luio Brenrano, a.a.O., S. 74. 
96) Lujo Brcntano, a.a.O., S. 75. 
•7) Lujo Brcnuno, a.a.O., S. 72.. .. . . 
9S) Friedrich Lütge: Bauernbefreiung. In: Handworterbuch der Sozialwmenschaften. Bd. l. Stutt• 

gart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 663. 
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wild zu werden, daß sie sogar Leute fressen, Felder, Häuser und Städte 
verwüsten und cntvülkcrn. Denn wo überall in euerm Reich die feinere 
und daher teurere Wolle erzeugt wird, sind Adel und Standespersonen, 
sogar manche Abte - heilige Männer -, nicht mehr zufrieden mit den 
Einkünften und Jahreserträgnissen, die ihren Vorgängern aus den Liegen-
schaften zuwuchsen.... Sie lassen kein Land mehr für den Pflug übrig, 
umfriedigen alles als Weiden, reißen die Häuser ein, zerstören die Ort-
schaften und lassen eben noch die Kird1e als Schafstall stehen.... Damit 
also ein einziger Prasser, eine unersättliche und unheilvolle Pest für sein 
Vaterland, einige Tausend Morgen zusammenhängenden Ackerlandes mit 
einer einzigen Einfriedigung umgeben kann, werden die Bauern von Haus 
und Hof verjagt, - betrügerisch um ihre Habe gebracht, gewalttätig ent-
eignet oder, durd1 widerrednlimes Vorgehen mürbe gemadu, zum Ver-
kauf getrieben. Auswandern müssen die Unglücklichen ... aus der ver-
trauten und gewohnten Häuslichkeit und finden nidns, wohin sie sich 
wenden könnten. Den ganzen Hausrat . . . verschleudern sie, weil sie 
ihn loswerden müssen. Ist der Erlös beim Umherirren in Kürze ver-
braucht, was bleibt ihnen schließlich anderes übrig als zu stehlen und sich 
aufhängen zu lassen, - nach Recht und Gerechtigkeit, versteht sich. 
Oder die streunen umher und betteln, obgleich sie auch dann als Land-
streicher ins Gefängnis geworfen werden, weil sie sich arbeitslos umher-
treiben. Es dingt sie ja niemand, mögen sie sich auch noch so inständig 
anbieten." 99) 

3. Gesellschaftliche Ursachen der Armut 

Schon zu Beginn der Neuzeit waren, wie aus dieser Schilderung zu 
ersehen ist, so viele Bauern - und auch Handwerker - aus den 
traditionalistischen, gesicherten mittelalterlichen Erwerbsverhältnissen 
herausgebromen, daß bereits in sehr eindringlid1er Weise besd1riebcn 
werden konnte, wie das Anwachsen der Zahl der Armen und vor allem 
der heimatlosen, vagabundierenden Bettler von wirtschaftlichen Umwäl-
zungen bedingt war. 100) Aud1 Johann Ludwig Vives, e·iner der großen 
Theoretiker des Humanismus, hat - worauf Smcrpner hingewiesen 
hat 101) - die Armut nicht mehr einfach als unausweimlimes Schicksal 
gedeutet, wie alle mittelalterlichen Lehren, sondern vielmehr aus gesell-
schaftlichen Veränderungen hergeleitet. Die humanistischen Schriftsteller, 
die bezeichnenderweise auch den Ausdruck "Industrie" geprägt haben, 
hatten bereits deutlich erkannt, daß es nur einem Teil der betroffenen 
Bevölkerung gelang, sich dem neuen Wirtschaftsstil anzupassen. "Die 
Lage der Armen und ihr moralisdier, zur Kriminalität drängender Zu-

DD) .Des heiligen Thomas Morus Utopia, das ist Nirgendland, oder Von der besten Staats· 
form.• übertragen und eingeleitet von Hubert Schiel. Köln 1947. S. 52 f. 

100) Vgl. Lujo Brentano, a.a.O., S. 80 ff. 
101) Hans Scherpner, a.a.O., S. 71. 
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stand wird zum erstenmal in der Geschichte in ihrer Abhängigkeit von 
Verkehrtheiten des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens dargetan." 182) 

"Wohin mit ihnen, frage ich," läßt Morus seinen Raphael Hythlodeus 
sagen, ,, wenn nicht an den Bettelstab oder, was für hochgestimmte 
Gemüter vielleicht überzeugender klingt, zur Räuberei?" 103) Der Auf-
stieg einiger weniger zu Reichtum und Macht zerstörte die Ausgeglichen-
heit der Erwerbschancen, Jie die mittelalterliche Stadt und die alte 
Agrarverfassung gekennzeichnet hatte. Es entwickelte sich allmählich 
eine Schicht nicht nur unselbständiger, sondern vor allem auch un-
stänJiger Lohnarbeiter, die sowohl zwischen den verschiedenen Gewerbe-
zweigen, als auch von Ort zu Ort zu fluktuieren begann. Zu diesen 
,,deklassierten Menschen, die in Land und Stadt gleichsam die vorbe-
stimmten Träger einer neuen Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsge-
sinnung waren, kamen freilich überall noch große Menschenbewegungen 
in der form politisch oder religiös bedingter Auswanderungen von Stadt 
zu Stadt und von Land zu Land". 104 ) 

in dieser neuen, allmählich dynamisch werdenden Situation begriff 
nicht jeder, wo er noch eine Chance oder wo er eine neue Chance finden 
könne. Die neuen wirtschaftlichen Organisationsformen sind der alten 
„handwerklichen Tüchtigkeit und Ehrenfestigkeit fremd, unverständlich 
und unheimlich". 185) So wird zunächst versucht, sich an das Gewohnte, 
an die Tradition zu klammern und die alten Verhältnisse ,zu bewahren 
und stärker abzusichern. Erst jetzt werden die Zunftordnungen schrift-
lich fixiert; die Zünfte verfestigen sich, werden immer geschlossener und 
der Zugang zu den von ihnen geregelten Berufen immer mehr gesperrt. 188) 

Gleid1zeitig wächst die Abwehr gegen die Bettler und das Lob der Arbeit. 
Aber damit die Bettler nicht gezwungen sind, ,. von Stadt zu Stadt zu 
ziehen, jederorts von der Obrigkeit bestraft und aus der einen Stadt ver-
wiesen, um in der nächsten das glciJ1e Schicksal zu erleiden ... bis hin 
zum Tod am Galgen oder auf dem Rad", 107) scheint es den Zcitgenossen 
nötig, zunächst die alte Ordnung wiederherzustellen. So fordert auch 
Thomas Morus, die Entwurzelten wieder in ihren Stand zu setzen: 
"Ordnet an, daß jene die Gehöfte und Dörfer wieder aufbauen, die sie 
zerstört haben, oder sie an die Bauwilligen abtreten, die sie wieder in 
Stand setzen wollen! Unterbindet den Reid:en diese Aufkäufe und die 
Freiheit, sie wie ein Monopol zu handh:iben! Laßt nicht so viele vom 
Müßiggang leben, bringt den Ackerbau wieder zur Blüte, setzt die Woll-
spinnerei wieder in Gang! Damit gäbe es ehrenvolle Gewerbe, in denen 
jener Schwarm von Tagdieben sich nutzbringend betätigen könnte, den 

102) Hans Sdlcrpner. a.a.O., S. 71. 
JO>) Thomas Morus: Utopia, a.a.O., S. 55. 
104) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 85. 
105) Hans S<herpncr, a.a.O., S. 50 f. 
106) Vgl. <lazu Peter-Heinz Seraphim, a.a.O., S. 96. 
107) Hans Sdicrpner, a.a.O., S. 45. 
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Mangd und Not bi\hcr zu Did,cn gcnud,t hat oder der jctn als L111d-
strcid1er oder nid1tstu1.:nJer Herrendiener dem lieben Gott dt·n Tag stid1lt: 
unfehlbar beides künftige Diebe!" 10H) 

Aber die sozialgeschichtlid1e Entwicklung war bereits zu weit fort-
geschritten, um mit konservierender Therapie nod1 einen durdm:hlagcn-
den Erfolg erzielen zu können. Die Veränderungen waren zwar nodl von 
relativ bescheidenem Umfang. Sorgen, daß der Bestand der gesamten 
Gesellsduftsordnung gefährdet sei, brauchte man noch nicht zu haben. 
Aber das revolutionäre Zeitalter kündigte sich doch sdlon an. 109) Nicht 
jedem, nicht überall und nicht immer glückte es, nod1 einmal die geord-
nete Sicherheit wiederzugewinnen. Das „Denken in festen ständisd:ien 
Gesellschaftsordnungen (wurde) verdrängt und überwunden ... durch 
den Gedanken des Erwerbes und das Erlebnis des Stellenwechsels, des 
Begehrens nach Aufstieg und der Furcht vor dem Untersinken in der 
Gesellschaft". 110) So wud:is die Unruhe. Mancher, der die Zeichen der 
neuen Zeit nicht verstand, geriet in Not und Armut. So hatte die Neu-
zeit, die überall neue Verhältnisse und neue Ideen brachte, auch eine neue 
Armutsursache produziert: Die Armut aus man~elnder Anpassungsfähig-
keit. 111) Die Erkenntnis, daß die Gesellschaft selbst Armut erzeugte, und 
zwar gerade dadurch, daß sie den Reichtum zu vermehren trachtete, war 
nicht mehr zu umgehen. Wo die Gesellschaft ihre Unbeweglichkeit und 
Beharrungstendenz verloren hatte, mußte sie auch der einzelne aufgeben, 
wenn er mithalten wollte. Wo die wirtscl11ft!iche Entwicklung bisher fest 
gegründete Existenzen vernichtete, wurde bald auch die Gesellschaft dafür 
verantwortlich gemacht, ihnen wieder eine Chance zu geben. Das ist das 
neue soziale Datum dieser neuen Zeit: Daß man nicht mehr in seinem 
Geburtsstande gehalten und zugleich gefangen war, sondern daß man 
Chancen hatte, die Chance zum Aufstieg und Erfolg, aber aud1 die 
Chance zum Scheitern. 

IV. Die Aufhebung der Armut durch den Fortschritt 

1. Die Erziehungslehren der Aufklärung 

Man darf allerdings nicht übersehen, daß in den ersten Jahrhunderten 
der Neuzeit die Bedingungen, um sich erfolgreich anpassen zu können, 
noch kaum gegeben waren. Denn Anpassung bedeutet auf jeden Fall eine 
Veränderung des vorherigen Zustandes, und sie kann daher nur gelingen, 

108) Thomas Morus: Utopia, a.a.O., S. 55. 
109) „Nicht als ob es in den vorhergehenden Jahrhunderten an Parteiungen, Wirrungen und 

Gegensätzen . . . gefehlt hätte_, aber sie. traten Jetzt mit demokratischem, sozlalrevolutio-
närem Akzent auf.• (Peter-Heinz Seraphim, a.a.O., S. 87). 

110) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 83. 
111) Die Lehre, daß fehlende Anpassung zur Verarmui:g führe, ist zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts von Klumker neu begründet und ausgearbeitet worden. Vgl. die Z1tate auf S. 241. 
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wenn das Recht eingeräumt wird, alte Wirtschafts- und Arbeitsverhält-
nisse aufzugeben und neue, als richtig erkannte Formen zu praktizieren. 
Die Gesetzgebung mußte also ein bis dahin unbekanntes Maß an indivi-
duellen Freiheiten zugestehen, wenn der Anpassungs- und Umsetzungs-
prozeß des beginnenden Industriezeiultcrs in Gang kommen sollte. Ohne 
persönliche Freiheit im Sinne eines Verfügungsrechts des Menschen über 
sich selbst, ohne Freizügigkeit und Freiheit der Arbeitsplatzwahl, Ge-
werbe- und Niederlassungsfreiheit, Vertragsfreiheit, Freiheit zur Bildung 
und bei der Verwendung von Eigentum, ein gewisses Maß von Handels-
freiheit und ähnliche Lösungen aus Reglementierungen und Traditionen 
w:iren die neuen Verhältnisse überhaupt nicht zu bewältigen. Auch die 
Freiheit des Lohnvertrages ist hier zu nennen, wenngleich ihre Wirkungen 
zunäd1st sehr zwiespältig waren; später - nachdem auch die politische 
Freiheit immer mehr durchgesetzt wurde - hat die Koalitio9-sfreiheit 
sich als wichtiges Instrument sozialpolitischer Korrekturen erwiesen. 

Alle diese Errungenschaften datieren aber viel später als die Erfin-
dungen des Frühkapitalismus, die erstmals eine Anpassung erfordert 
hätten. Erst als sich die Ideen der Aufklärung durchsetzten, als die 
narurrechtlichen Gedanken von Freiheit und Gleichheit keine weltfremden 
Utopien mehr waren, sondern ihrem allgemeinen Durchbruch nahe kamen, 
der dann in der Französischen Revolution gewaltsam vollzogen wurde, 
waren die Voraussetzungen gegeben, um die neuen wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse durch einen neuen Lebens- und Arbeitsstil ange-
messen zu beantworten. Nach diesen Befreiungsakten wurde eigentlich 
aud1 Erziehung erst si~nvoll, die zwar schon seit Jahrhunderten in den 
Fürsoq;..:theoricn immer wieder gefordert worden war, der aber im Grunde 
ihr Cq;cnstand fehlte, solange die Gcscllsd-iaft jene fcinheiten noch nicht 
gew:ihrte, 7.u deren red1tem Gcbraud1 man die Mensd1cn hätte erziehen 
müssen. 

Die Aufklärung hatte freilidi ihren pädagogischen Elan bereits ent-
faltet, als die natürlimen, unveräußerlichen Menschenrechte noch Pro-
gramm, nid1t schon politisch durchgesetzte Realität waren. Wenn die 
Vernunft das eigentliche Wesen des Menschen ausmacht - und das ist ja 
die Grundthese und der wichtigste Glaubenssatz aller Aufklärer -, dann 
kann der Mensch nur falsch handeln, solange er noch nicht genügend 
Einsicht gewonnen hat. Man muß ihn also nur "aufklären", und er wird 
sich der Vernunft öffnen. Denn er ist nicht - wie die Theologen jahr-
hundertelang verkündet hatten - unlösbar in Sünde und Bosheit, in 
Irrtum und Verderbtheit verstrickt, sondern er ist von Natur aus gut 
und vernünftiger Erkenntnis aufgeschlossen. Wo das Leben liennoch 
nicht nach den ewigen Vernunftwahrheiten eingerichtet ist, kann das nur 
daher kommen, daß die eingeborene Güte und Rationalität der Menschen-
natur durm gesellschaftlime Fehlentwicklungen, durch geschichtlich über-
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kommene, vernunftwidrige Gewohnheiten verdeckt und versd1üttet i,t. 
Aber dieses wahre Wesen des Mcmd1en i,t nicht verloren; die natürliche 
Vernunft !:ißt sich wirdl·r freilegen. Dahc'r ist der Mensch auf jcdrn Fall 
besserungsföhig. Man muß ihn nur erziehen, belehren, mor:i.lisd1 bildrn, 
und er wird wissen, was gut und richtig ist, und es guten Willrns tun. 
„Die Erziehung des Mcnschengcschlcdits" - um mit Lessings Titel zu 
reden - ist das einzige, was not tut, um „die beste aller Welten" zu 
realisieren. 112) Denn nicht nur der Mensch wird sich unter der Herrschaft 
der Vernunft immer höher entwickeln, auch die Gesellschaft wird dem 
Zustand der Vollkommenheit immer näher gebracht. 

Der Glaube an den Fortschritt auf allen Gebieten ist nicht aufzu-
halten, wo die Vernunft sold1erart zum Gott wird. Der Deismus, das 
letzte Rückzugsgefecht vor der vollständigen Säkularisierung, hatte die 
Überzeugung von der Sündhaftigkeit des Mensd1en bereits aufgegeben. 
„In dem Augenblick, wo diese Bremse beseitigt wird, wo man nid1t mehr 
an die Verderbtheit des Menschen, sondern an seine Güte glaubt, muß 
der Erziehungsgedanke in der Armenpflege ins Absolute gesteigert wer-
den. Die Erziehung ist das Allheilmittel gegen alle Sd1äden, also auch 
gegen die Armut.... Die Erziehung der Armenkinder wird daher für 
die Armenpflege des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts zum wid1-
tigsten und aussichtsreid1sten Arbeitsgebiet.... Die armen Kinder sollen 
zu ,industrieusen' und red1tsd1affenen Bürgern erzogen werden." 113) 

Für sie wird ein sorgfältig organisiertes Sd1ulwesen aufgezogen, die 
Waisenhausschulen, Armensd1ulen, Industriesd1ulen und Fabrikschulen, 
die die Erleumtung durch aufklärerische Vernunft mit dem pietistischen 
Ethos eines frommen werktätigen Lebens verbinden. So sollen in den 
Kindern der Armen Einsichten und Fertigkeiten geweckt werden, die sie 
endgültig vom Smicksal der Armut befreien werden. 114) 

Worauf es ankommt, ist eigentlid1 nur, den Mensmen davor zu bewah-
ren, daß er seinen eigenen Vorteil nimt rid1tig erkennt. ,.Wenn er ihn 
aber richtig erkennt, dann fördert er, indem er seinen Vorteil :mqrdn, 
zugleid1 auch den gemeinen Nutzen.... Oder anders ausgedrückt: dieses 
naturgemäße Handeln ist zugleich nützli<l1es, zugleid1 vernünftiges und 

11Z) .Die beste aller möglichen Welten•, von der Leibniz - teils noch Vorläufer, teils aber 
auch bereits .ein echter Geist der Aufklärung" (Ernst v. Aster: Geschichte der Philosophie. 
8. Aufl., Stuttgart 1950. S. 246) - in seiner Theodizee spricht, wird allerdings noch mehr 
durch die innere Gesetzmäßigkeit, die Gott den Dingen eingegeben hat, als dun.h die ziel-
strebige Entfaltung der menschlichen Vernunft hergestellt. ,.In ihren Anfängen ist (nämlich) 
die Aufklärung sowohl in England (Locke} wie in Deutschland (Leipniz) mehr gerid1tet auf 
das was ist oder war, sie sucht die Vernunft im Wesen der Dinge und ihrer Encwiddung, 
die Vernunfrreligion und das Narurrcdit in ihrer ursprünglichen, reinen Form. (Erst) in 
ihrer späteren Gestalt ist ihr die vernüftigc Gestaltung der Dinge mehr das, was sein soll, 
weniger an die göttliche als an die mcnsdi.liche Vernunft wird gedacht, die bisher ihre 
Aufgabe eben noch nicht erfüllt hat.• (Ernst v. Aster, a.a.O., S. 258) 

IU) Hans Scherpner, a.a.O., S. 110. 
114) Vgl. dazu auch Christian Jasper Klumkcr: Pcstalozzi und die deutsche _Kinderfürsorge. Fest• 

rede zum 100. Todestage Pestalozzis, 14. Februar 1927. Frankfurter Untversitätsrcden XXVI. 
Frankfurt a. M. 1927. 
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zugleich sittliches Handeln." 115) "Wenn die Betrachtung der tatsächlichen 
Zustände soviel Unglück, Bosheit, Verkehrtheit und Unkultur aufweist, 
so kommt das nur daher, daß die Menschen ihre Verhältnisse nicht nach 
den von Gott gegebenen natürlichen Gesetzen sich entwickeln lassen. 
Die ganze künstlid1e Ordnung, die im Laufe der Zeiten 'im Wider-
spruche mit jenen Gesetzen aufgerichtet worden ist, muß deshalb beseitigt 
werden.... Sobald jedermann sein Interesse, das er selbst ja am besten 
versteht, soweit frei verfolgen kann, als es das gleiche Recht des Mit-
mensd1en gestattet, wird auch das höchste Glück des Ganzen ... von 
selbst erwad1sen.... Jeder 'ist dann auf sich selbst gestellt, Herr seiner 
Geschicke, Smmied seines Glückes." 116) 

2. Die liberalistisme Harmonielehre 

Die liberalistischen Wirtschaftslehren der englischen Klassik, deren 
Grundgedanken Herkner mit diesen Sätzen besmreibt, hatten für die 
Frage der Armut eine eigentümliche Doppelbedeutung. Sie waren einer-
seits Voraussetzung dafür, daß die Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts 
überhaupt entstehen konnte, 117) weil erst die durch sie ausgelösten wirt-
schaftlichen Freiheiten die industrielle Entwicklung ermöglichten. Ande-
rerseits glaubten ihre Vertreter, daß sie den Weg zeigten, der das Problem 
der Armut aus der \X'elt schaffe. Denn wenn man - so argumentierten 
sie - den Gesetzen der Vernunft folge, wenn man das freie Spiel der 
Kräfte ungehindert walten lasse und die Wirtschaft von allen Hemm-
nissen befreie, wenn man dem „natürlichen Streben jedes Mensmen, 
seine ,Lebensbedingungen zu verbessern", freie Bahn lasse, dann werde 
gleichzeitig die Lage der einzelnen verbessert und der gesamte Volkswohl-
stand erhöht. 11 ~) Durch den Steuerungsmechanismus der freien Konkur-
renz werde wie durch eine unsidnbare Hand bewirkt, daß das Streben 
nach Eigennutz zugleid1 das Gemeinwohl fördert. 119) Smith ist sogar sehr 
skeptisdl gegenüber denen, die vorgeben, nimt aus eigenem Interesse zu 
handeln: "Im habe niemals erlebt, daß diejenigen viel Gutes bewirkt 
hätten, die vorgaben, für das öffentlime Wohl Handel zu treiben." 120) 

115) Hans Schcrpner, a.a.O., S. 111. 
116) Heinrich Hcrkner: Die Arbeiterfrage. 8. Aufl., Berlin und Leipzig 1922. Zweiter Band: 

Soziale Theorien und Parteien. S. 127 f. 
111) ,,.Es ist klar, daß im Rahmen der klassischen Nationalökonomie der Arme nur insoweit 

interessiert. als er Arbeiter ist• (Hans Scherpner, a.a.O., S. 112). 
118) Adam Smith: An Inquiry into the Nature and thc Causes of the Wealth of Nations. 

Edited by Edwin Cannan. London 1904. Vol. II, p. 43: .The natural cffort of every 
individual ro berter his own condition, whcn suHcred to exert itself with freedom and 
securicy, is 50 powerful a principle, thar it is alone, and without any assistance, not onJy 
capab!e of c:urying on ehe sociery to wealth and prosperity, but of surmounting a hundred 
impertinent obstructions with which thc folly of human laws too oftcn incumbers its 
operations. • -

119) Adam Smith, a.a.O. Bd. 1. S. 421: •... by dirccting that industry in sudi a manner 
a,; its produce may be 0 f greatcst valuc hc intends onJy his own gajn, and he is in this. 
a.,;. jn many other cascs, Jed by an invisible hand to promote an end whidi was no part 
of his intcntion•. 

1%0) Adam Smith. a.a.O., S .421: .I havc ncvcr known mud, good done by those who affected 
to trade for the public good.• 
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Aber verfolgt jemand "sein eigenes Interesse, so fördert er in der Regel 
das der Gesellsd1aft weit wirksamer, als wenn er dieses wirklid1 zu 
fördern beabsichtigt". 121 ) 

Auf die Erhöhung der Produktion aber kommt es gerade an. Denn je 
größer der Nationalreichtum wird, desto mehr wächst auch der Lohn-
fonds, der für die Bezahlung der Arbeiter zur Verfügung steht. ,,Die 
Nachfrage nach Lohnarbeitern ... kann nur im Verhältnis zur Zunahme 
der Fonds, die für die Lohnzahlung bestimmt sind, zunehmen." 122) Die 
Lage der "labouring poor" kann also nur dann freundlicher werden, wenn 
alle künstlidien Regulative amgcsd1altet werden und nur der freie M:irkt 
seine volle Wirksamkeit entfaltet, denn dadurch steigt der Wnhlstrnd 
insgesamt am 1.uverlässigsten. ,,Eine stetige Verbesserung der 111:iterie!lrn 
Lage der Menschheit 1st die notwi:ndigc Frucht der natürlidicn 
Freiheit." 123) 

"Bei einer solchen Betrachtungsweise", so hat Smerpner die Ansimten 
des Liberalismus zur Fürsorge resumiert, ,,spielen die Fragen der Armen-
pflege . . . überhaupt keine Rolle. Sie geraten gar nicht ins Blickfeld, 
in den Bereich der Überlegungen: die Armenfrage wird bagatellisiert. 
Natürlich weiß man, daß es Menschen gibt, die durch UnglücksfälJe 
persönlidier Art verarmen, daß Arbeitslosigkeit eintreten kann. Aber 
bei freier Wirtsdiaft kann es sich nur um eine vorübergehende Arbeits-
losigkeit handeln, denn mit dem Ablauf des Memanismus werden die 
freien Arbeitskräfte wieder in den Wirtschaftsprozeß hineingezogen." 124) 

Daher sind für Smith die Armengesetze viel weniger als Ergänzung und 
Korrektur denn als Hemmnis der liberalen Wirtsdiaftsordnung von Inter-
esse. Er "spricht ... gelegentlidi davon, wie die staatlichen Gesetze die 
freie Zirkulation der Arbeit, die er als das natürlidie Ideal ansieht, in 
sehr zahlreichen Fällen beeinträditigcn, und er nennt in diesem Zusam-
menhang neben den corporation laws auch die Settlemcntsgcsetzgcbung"; 
von diesen „Spezialbestimmungen, mittels deren die cnglisdien poor laws 
den Erwerb des Heimats- und Niedcrlassungsred1tes zu ersd1weren 
bestrebt waren", meint er, daß sie „noch weit mehr als die corporatior1 
laws ... eine die Arbeitszirkulation hemmende Wirkung üben" und 
daß - weil sie „etwas ganz spczifism Englisches" seien - ,,die 
Desorganisation der Arbeitsverhältnisse, die man in England vorfindet, 
ganz besonders groß" sei. 125) Im gleichen Sinne hat William Pitt 1796 

U1) Adam Smith, a.a.O., Bd. 1. S. 421: .By persuing his own interest he frequent!y promote, 
thac of the society more cffeccually than when he really intends to promote it. • 

122) Adam Smith, a.a.O., Bd. t. S. 70 f.: .The demand for rhose who live by wages. ic is 
evident, cannot increase but in proponion to ehe increue of the funds which are 
destincd for the payment of wages. • 

1!3) Heinrich Herkner, a.a.O., S. 128. 
124) Hans Scherpncr, a.a.O., S. 112 f. 
U5) Anton v. Kostanedti: Arbeit und Armut. Freiburg im Breisgau 1909. S. 100 f. 
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1m Parlament gesagt, "die Settlementsgesetze sollten einer radikalen Ver-
änderung unterzogen werden". Wenn die freie Zirkulation der Arbeit 
nicht länger durch die Armengesetze behindert werde, wäre den Not-
ständen sd10n weitgehend abgeholfen. Dann „würde der Wohlstand der 
Nation vermehrt werden, und der arme Mann würde nicht nur zu-
friedener und sorgenfreier, sondern auch rechtschaffener und ehrenhafter 
gemacht". 126) 

Das Wesentliche sind also die Befreiungen von Restriktionen, weil 
dadurch das Wachstum der Produktion beschleunigt werden kann und 
somit nicht nur alle Arbeit finden, sondern auch alle Arbeitenden einen 
höheren Lohn erhalten können. ,,Es ist deutlich: Der Fortschrittsglaube 
der Aufklärung hat sich des Wirtschaftslebens bemächtigt. Wenn in der 
deutschen Aufklärung die Erziehung das Mittel ist, die Glückseligkeit 
herbeizuführen, so ist es in England die liberale Wirtschaftspolitik. In 
der vollkommenen Freihe'it der Wirtschaft können die wirtschaftlichen 
Gesetze sich ungehemmt auswirken, die Zahl der Hilfebedürftigen wird 
auf das unvermeidliche Mindestmaß herabsinken und die Armut ist dann 
kein Problem mehr." 127) Für die Aufklärung und den Liberalismus ist 
die Armut also ein Relikt aus jenen finsteren Zeiten, in denen die Ver-
nunft noch nicht zur Herrschaft gelangt war. Wo der Geist aufgeklärt 
wird und nach vernünftiger Einsicht handelt, da wird die „prästabilierte 
Harmonie", die in der Welt angelegt ist, 12~) nicht länger rnschanden 
gemacht werden. Wo die natürliche Freiheit des Tndividuums nicht mehr 
unterdrückt wird, da wird jeder seine eingeborene Vernunft entfalten, 
und im Zusammenspiel der vernünftig handelnden einzelnen wird sich 
die harmonische Weltordnung durchsetzen. In ihr gibt es auch keine 
Armut mehr. Die Armut ist nur ein Übergangszustand, der durd1 den 
Fortsd1ri tt der rationalen Gesellschaftsordnung endgültig überwunden 
werden wird. 

126) The Speedies of the Right Honourablc William Pitt in the House of Commons. Second 
edition, vol. 2, London 1808, p. 133: ,.... the laws of settlement ought to undergo 
a radicaI amendment. He conceived, that to promote ehe free circulation of labour, to 
remove ehe obstacles by whidi inJuscry is prohiblred from availing itself of its rcsource,, 
would O'Q far eo remedy ehe evils, ... ehe wealth of ehe nation would be increased, thc 
poor m;n rendered not only more comfortable but more virtuous, •••• 

127) Hans Scherpner, a.a.O., S. 113. 
128) .. In der Leibniz'schen Philosophie bedeutet prästabilierte Harmonie den gesetzmäßigen Ver-

lauf des Gesamtgescheht:'ns, dessen Einzelvorgän~e in den Monaden Gott von vornherein 
aufeinander harmonisch abgestimmt hat" (Max Apel! Phi\osophisll\es Wörterbudt. 3. Aufl., 
Berlin 1950. S. 193), und zwar so, :"daß, in~cm j~dc dem Gesetz. ih,rer. inneren Entwi~lu~g 
mit volfcr Selbständigkeit fol~t, ~,c zuglc,di mit allen anderen rn Jedem AugcnblHk in 
~cnaucr Obcrcinstimmuni .1,tcht. (Da) sowohl MonaJt·nlchre wie Lehre von der Präo;tabi-
iicrtcn l!armonie ... nach Leibniz für alle \X.7C"scn leihlichcr, seelischer, geistiger Artung 
!>Owohl in sidt wie zwisdicncinandcr (~dtcn)"' (Philosophisdics Wörterbuch, bcg-ründet von 
Heinrich Schmidt, II. Aufl. völlii ncubearbeitct von Justus Streller. Stuttgut 195L s. 3_45), 
läßt sich der Ausdrut.X „prästabilierte Harmonie" als treffende Charaktet1s1erung lt~er~Iisu-
scher Vorstellungen von Gesellsdiaft und Wirtschaft amh dann verwenden, wenn Leibniz an 
Jicsc Bcrt!H.:hc weniger gcJadn hat. 
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Die verschiedenen Deutungen der Armutsursachen 

V. Die Armut als naturgcsctzlid1c Konstante 

1. Das Malthussd1c Bevölkerungsgesetz 

Dieser optimistische Fortsduittsglaubc war nicht nur sdiwelgerische 
Phantasie und euphorisme Schwärmerei. Er hätte durchaus auf einige 
Tatbestände verweisen können, die ihn zu bestätigen schienen. Mises hat 
nimt zu Unremt darauf hingewiesen, daß „die Wirtschaftsfreiheit siegte, 
weil sie die Armenhäuser und Zuchthäuser entlastete und ein Lumpen-
proletariat von Bettlern und Vagabunden in Verdiener verwandelte". 129) 

Diese Lohnarbeiter waren aber immer nom die Armen, wenn sie auch 
keine Bettler und Landstreicher mehr waren. Die Lage der unteren 
Smichten, der Landarbeiter und der Fabrik:irbeiter, war so elend und 
bedrückend, daß sidi im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts für 
alle, die nichts als ihrer Hände Arbeit hatten, der Ausdruck „Pauper" 
durchsetzte. 130) Daß er vor allem in den landwirtsduft!ichen Bereichen 
benutzt wurde, zeigt, <laß der Fabrikarbeiter „nach der Meinung aum 
vieler Mitlebenden nicht der ärmste und bedrohteste Stand seiner Zeit 
war", 131) sondern die unterste Position dem Landarbeiter gebührte. ,,Die 
Vorliebe der Gesellsmaftsreformer des 19. Jahrhunderts für den industri-
ellen Handarbeiter" ist wohl dadurch zu erklären, ,,daß neue, sich schnell 
bewegende und verändernde Objekte stets am ehesten wahrgenommen 
werden." 131) Aber das Elend war doch in der beginnenden Industria-
lisierung so verbreitet und so hartnäckig, daß man sim nicht lange mit 
den Vorstellungen der liberalen Aufklärung zufrieden geben konnte, ,,die 
das Problem der Armut beiseite gesmoben hatte und die Lösung aller 
Smwierigkeiten vom Wirtschaftsmemanismus und seinem rimtigen Ab-
lauf erwartet hatte". 132) Da zu offensichtlim war, daß die Armut nimt 
als quancite negligeable behandelt werden konnte, wurde die Frage nam 
ihren Ursamen und nadi den Möglidikeiten, sie zu bekämpfen, bald wieder 
aufgegriffen. 

Hier nun hat „keine Theorie ... auf die wissensdiaftlime Beurteilung 
der Armut wie auf ihre Behandlung im letzten Jahrhundert audi nur 
entfernt einen solmen Einfluß ausgeübt wie Malthus und seine Bevölke­
rungslehre", 133) ja sie ist für eine ganze Reihe nom heute fortwirkender 
Vorurteile gegen die Fürsorge verantwortlim. Diese Wirkung beruht nimt 
nur darauf, daß hier eine dem aufklärerismen Zeitgeist entspremende, das 
heißt als naturwissensmaftliches Gesetz dargebotene Erklärung jener 

129) Ludwig v. Mises: Liberalismus (II) Wirrsduftlimer Libera!ismus. In: Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften. Bd. 6. Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1959. $. 598. 

130) Vgl. George Macauley Trevelyan: Kultur- und Sozialgesmimte Englands. Hamburg 1948. s. 450 f. • 
131) Hans Achinger: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Hamburg 1958. S. 58. 
132) Hans Scherpner, a.a.O., S. 114. 
133) Christian Jasper Klumker: Die Beurteilung der Armut durm Malthus. In: Zeitsdirift für 

Socialwissensdiaft. N. F. Jg. 7 (1916). S. 409. 
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Armutszustände offeriert wurde, die dem Glauben an Harmonie und 
Fortschritt so peinlich widersprachen. Es kommt vielmehr hinzu, daß 
Malthus die Armenfrage ausdrücklich in den Mittelpunkt seiner Unter-
suchungen gestellt hat, daß die Theorie der Entstehung der Armut und 
die Kritik der englischen Armengesetze die eigentlichen Themen seines 
,,Essay" sind. 

Die Grundthese seines Bevölkerungsgesetzes, daß die Bevölkerung die 
Tendenz hat, sich in geomctrisdier Progression zu vermehren, 13~) während 
die Erzeugung der Unterhaltsmittel sich bestenfalls in arithmetischer 
Progression steigern läßt, ia:i) enthält bereits den vollständigen „ wissen-
schaftlichen Beweis für die naturgesetzlichc Notwendigkeit der Dis-
harmonie, des sozialen Elends". 136) Die Spannung zwischen der sdinellen 
Zunahme der Bevölkerung und der langsamen Steigerung der Nahrungs-
mittelproduktion ist unaufhebbar. Zwar kann „kraft des Gesetzes unserer 
Natur, wekhes Nahrung für das Leben des Menschen notwendig macht, 
die Bevölkerung niemals tatsächlich über das niedrigste Maß von Lebens-
mitteln hinauswachsen, welches fähig ist, sie zu erhalten", 137) aber das 
besagt nicht, daß irgendein Gleichgewicht erreicht würde. Vielmehr wird 
„die beständige Neigung in allem animalischen Leben, sich über die für 
es vorhandenen Nahrungsmittel hinaus zu vermehren" 138) gewaltsam 
unterdrückt und abgeschnitten, indem Laster und Elend die Bevölkerung 
so stark dezimieren, daß der gegebene Nahrungsspielraum ausreicht. 
Diese Feststellung hat „für Malthus den Charakter eines Naturgesetzes, 
das gleich seinen einzelnen Vorauss..:tzungcn schroff und unabänderlich 
dastrht". t:l!l) Das heißt, daß audi dir Armut wegen ihrer regulativen 
Funktion naturnotwendig ist. 

,.Dieses große Gesetz, das die ungleichen Kräfte der Bevölkerungs­
vennehrung und die Produktion der Erde im Gleichgewicht hält, duldet 
keine Ausnahme. Niemand kann seinem Drm:k entfliehen; es beherrscht 
die ganze bes..:clte Natur. Keine erträumte Gleichheit, keine ... Reformen 
. . . können seinen Zwang nur für ein einzelnes Jahrhundert auf-
heben." 14s) Wer etwas tut, um die Lage der Armen zu verbessern, sei es 

134) Thomas Robert Ma!thus: An Essay on the Principle of Population. Sixth Edition. London 
1826. VoJ. I, p. 6: ,.lt may safely be pronounced, therefore, that population, when 
undlecked, gocs on doubling itsclf evcry twcnty•five years, or increases in a geometrica{ 
ratjo," 
Thomas Robert Ma!thus, a.a.O., Bd. I. S. 10: .lt may be fairly pronounced, thereforc, 
rhat, considcring ehe prcsent average Statc of rhe earth, the mcans of sub.'iiistence, under 
circumstanccs thc most favourablc to human industry 1 coufd not possibly be m.1.de to 
incrcase fast er than in an arithmetrical ratio." 

13~) Edgar Salin: Geschichte der Volkswirtsdiafcslehre. 4. Aufl., Bern und Tübingen 1951. S. 85. 
137) Thomas Robert Malthus, a.a.O., Bd. I. S. 3 f.: •... by that law of our nature which 

makes food nccessary to the life of man, popul~ion can never actuaHy incrca~;e beyond 
the lowcst nourishment capable of supporting it, ...• 

138) Thomas Robert Malrhus, a.a.O., Bd. 1. S. 2: •... the consrant tendency in all animared 
life to increase beyond the nourishmcnt prepared for it.• 

139) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 412. 
140) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 413. 

41 



Die i,•crschicdozcn 1Jn1tu11gc11 der 1lr11111trnrsu(hc11 

durch Lohnerhöhungen für die Arbeiter oder sei es durL·h Unterstützun­
gen für die „not labouring poor", <ler ,, vermehret das übel und breitet 
es weiter und weiter". 141 ) Denn er „ermuntert , .. den Armen, sich 
sorgenlos fortzupflanzen un<l so schwillt unter der Wirkung <ler Armen-
pflege die Zahl der Armen lawinenartig an". 142) Malthus klagt die eng-
liehen Armengesetze an, es sei „ihre offenkundige Tendenz, die Bevölke­
rung zu vermehren, ohne die Nahrungsmittel für ihren Unterhalt zu ver-
mehren.. , . Man kann daher sagen, daß die Armengesetze die Armen, 
die sie ernähren, erzeugen; ... Die Menge von Lebensmitteln, die in 
Arbeitshäusern von einem Teil des Volks verzehrt wird, der im allge-
meinen nicht als der wertvollste Teil angesehen werden kann, verringert 
die Anteile, welche sonst fleißigeren und würdigeren Gliedern der Gesell-
schaft zugekommen sein würden, und läßt auf diese Weise nur noch 
mehr abhängig werden". 143) Daß die englischen Armengesetze dem Armen 
einen „Rechtsanspruch auf Unterstützung" gäben, verstoße gegen „die 
Naturgesetze, welche die Gesetze Gottes sind". 144) Deshalb fordert 
Malthus: ,,Wie hart es in einzelnen Fällen auch scheinen mag, abhängige 
Armut sollte für schmachvoll gehalten werden. Ein solcher Anreiz scheint 
absolut notwendig, um die Wohlfahrt der großen Masse der Menschen 
zu fördern; und jeder allgemeine Versuch, diesen Anreiz abzuschwächen, 
wird, trotz der wohlwollcndsten Absicht, stets seinen eigenen Zweck 
vereiteln." 145) 

Diese Thesen besagen nicht nur, daß die Armut unausweislich und un-
aufhebbar ist, sondern s'ie rechtfertigen sie zuglei<..·h. ,,Ma!thus sagt sehr 
nachdrücklich, es handele sich nicht um eine Zulassung, sondern um einen 
Plan Gottes, der Not und Elend fest einstellt in das Gesamtgebäude der 
Weltökonomie." 146) Denn da der Mensch „träg und arbeitsscheu (ist), 
wenn ihn nicht die Not zwingt", bedarf es „eines starken Anreizes, um 
zur Bebauung der Erde zu schreiten". Aber nur durch den Bevölkerungs­
überdruck "wird dieser Antrieb, das Nahrungsbedürfnis so wirksam, daß 
es die Menschen nach den Plänen der Vorsehung zwingt, die Erde völlig 
zu bebauen". ,,Würde Bevölkerung und Nahrung in gleichem Maße 

141) Johann Wolfgang v. Goethe: Hermann und Dorothea. 
142) Hans S<.herpner, a.a.O., S. 117. _ . . 
143) Thomas Robert Ma!thus, a.a.O., ßd. II. S. 81 1.: .Their ... obv1ous tendcncy tS _to 

ini.:rcase popu1ation without increasini-; the foo<l. fo~ its support . ... T_hcy may be. s_aiJ, 
thercfore, to create rhe poor which they ma1ntain; ... the. quanuty of pro".1s1om 
consumed in workhouscs, upon a part of thc society th.1.t cannot in g~neral be cons1dercd 
as thc most valuablc part, <liminishcs thc shan·s t~at would otherw1se belong to rnore 
industrious and more worthy members, an<l thus, m the same manner, forccs morc to 
bccome <lepcndcnt ... 

1'4) Thomas Robert Ma!thus, a.a.O., Bd. II. S. 457: •. , . I firmly belicvcd that by thc law> 
of nature whidi. .i,r'c of God, I haJ no daim of right to support, . .... 

1U) Thomas Robert Mah.hus. a.a.O., ßd. II. S. 82 f.: ..HarJ as it may a_ppcJ.r in inilividu.1.l 
instan,cs, depcndcnt poverty ou~ht to be. \1c1d d1s~raceful. Such a sr1mul~s seems to b1." 
absolurely necessary to promote the happmess of the grea.t mas~ o~ m:1n.kind; ~nd evcry 
general attempt to weaken this stimulus, however b-enevolent 1ts 1ntent1on, will always 
dcfeat its own purposc.• 
Hans Scherpner, a.a.O., S. 116. 
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wachsen, so würden sich die Menschen wohl nie aus dem Zustande der 
Wildheit erheben. Aus solchen Voraussetzungen ergibt sich ... die Un-
entbehrlichkeit von Not und Armut für den Fortschritt der Mensch-
heit", 147 ) so daß die Armut geradezu „den tragischen Anhauch eines 
Opfers für die Menschheit (erhält)". 14~) Eine Armut, die so als ökono­
misch und ethisch gerecht erwiesen werden soll, darf nicht durch Armen-
pflege beseitigt werden, ganz abgesehen davon, daß das nie gelingen 
kann. Malthus trifft sich in dieser Folgerung mit seinen liberalistischen 
Zeitgenossen. Nur ist bei ihm die Begründung umgekehrt. Nicht die 
optimistische Erwartung, daß der frei spielende Marktmechanismus alle 
Armut aufheben werde und eine Armenpflege deshalb überflüssig sei, 
sondern die pessimistische Gewißheit, daß die Armut eine naturnot-
wendige Dauereinrichtung sei und die Armenpflege daher nicht nur nichts 
nütze, sondern sogar schädiich sei, läßt ihn seine scharfen Attacken gegen 
die Armengesetze reiten. Malthus erblickt „einen gefährlichen Irrtum" 
darin, daß „jede Gestaltung der Armenpflege genügend Vorkehrungen 
treffen müsse, damit niemand verhungern könne". Ein solcher Anspruch 
sei schon deshalb „in jeder Form abzulehnen, weil er nicht erfüllt werden 
kann". 149) ,,Auch gerade für Kinder will er keinerlei öffentliche Unter-
stützung zulassen.... Kinder, eheliche wie uneheliche, müssen durchaus 
auf die Hilfe der Eltern angewiesen bleiben, damit diese die Folgen ihrer 
Handlungen ... wirklich zu tragen haben.... Das ist eins der unwandel-
baren Gesetze der Natur. Die Erwägung, daß Kinder für die Fehler ihrer 
Eltern leiden müssen, hält mancherlei sch]edite Gesinnung von der Betäti-
gung ab." 11•0) So wird „die Malthussche Lehre die erste ..., die der geord-
neten und phnmäßigcn Armcnpfft>ge oder 1:ürsorge grundsätzlid1 ihren 
Phtz abgcsprod1en hat", 1G1) 

.!. Die aufkl:irerisd1c Wendung 

Dic~c strenge Form des unauswcichlid1cn Naturgesetzes hat Malthus 
~einer Theorie der Armut jedoch nur in der ersten Auflage gegeben. 152) 

Von der zweiten Auflage an tritt eine ausgesprochen aufklärerische 
Wendung ein, die „er in den weiteren Auflagen ausbaut". 153) Anstatt 
die Bevölkerung durch Hunger, Seuchen und Kriege auf den durch die 
höchstmögliche Nahrungsmittelerzeugung begrenzten Stand zu dezimie-
ren, kann man natürlich auch von vornherein versuchen, sie entsprechend 

147) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 416. 
148) Chrisrian Jasper Klumker: Armenwesen. 1. Einleitung. Allgemeines. In: Handwörterbudi 

der Staatswissensdiaften. 4. Aufl., Bd. 1. Jena 1923. S. 927. 
149) Christian Jasper Klumker: Die Beurteilung der Armut durch Malthus. In: Zeitschrift für 

Socialwissensdiaft. N. F. Jg. 7 (1916}. S. 410. 
150) Christian Jasper Klumker, a.a.O .• S. 425. 
1Sl) Hans Scherpner, a.a.O., S. 114. 
15!) Vgl. Leopold v. Wiese: Malthus und Malthusianismus. In: Handwörtcrbud, der Sozial-

wissenschaiccn. Bd. 7. Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1961. Abschnitt II (Malthusianismus). 
s. 103. 

!53) Hans Scherpner, a.a.O., S. 117. 
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klein zu halten. Der Ausgleich zwisJ1en Beviilkerung und Nahrunp-
spiclraum kann also außer durd1 „das Walten der grau\amcn Natur", 154 ) 

die „positive checks", wie es bei Malthus heigt, auch durJ1 präventive 
Vorkehrungen hergestellt werden, ,. worunter er (Malthus) stets nur 
moral restraint, Enthaltsamkeit im Geschlechtsverkehr in der Ehe und 
außerhalb ihrer, versteht". !r.5) Das ist an sich so einfach, wie es Malthus 
selbst ausdrückt: ,.Wenn wir also entdecken, daß wir wegen der Natur-
gesetze die Nahrungsmittel der Volksvermehrung nicht anpassen können, 
so sollten wir natürlicherweise als näc.'1.stes versuchen, die Volksvermeh-
rung den Nahrungsmitteln anzupassen." 156) 

Damit das gelingt, 'ist aber die Einsid1t der Menschen, allen voran der 
Armen, notwendig. ,.Als Ziel aller Armenpflege ergibt sich daraus die 
Belehrung des Armen über diese fragen. Man muß ihm zeigen, wie er 
durch Zurückhaltung des Angebots den Arbeitslohn steigern, und wie er 
jenes Angebot durch die sittliche Enthaltsamkeit zu regeln vermag.... 
Die allgemeine Volksbildung wird gerade unter diesem Gesichtspunkt von 
Malthus befürwortet." 157) Hier schlägt bei Malthus auf geradezu klassi-
sche Weise der fortschrittsgläubige Aufklärer durch. Die bisherige Ge-
schichte hat alle Vernunft verdunkelt: ,,Fast alles, was man bisher für die 
Armen getan hat, zielte wie mit ängstlicher Sorgfalt darauf ab, einen 
Schleier der Undurchsichtigkeit über diesen Gegenstand zu breiten und 
die wahre Ursache ihrer Armut vor den Armen zu verbergen." 15 ~) Aber 
das läßt sich durch Aufklärung ändern. Denn „die aus dem BeYölkerungs­
gesetz entstehenden übel sind genau von derselben Art . . ., wie die 
meisten andren übel ...; daß sie durch menschliche Unwissenheit und 
Trägheit gesteigert, durch menschliche Wissenschaft und Tugend gemindert 
werden und, unter der Voraussetzung, daß jeder seine Pflicht täte, fast 
vollständig zu beseitigen wären". 159) Es kommt also darauf an, den 
Armen „die wahre Natur ihrer Lage zu erklären und ihnen zu zeigen, 
daß die Zurückhaltung des Angebots von Arbeitskräften der einzig 
mögliche Weg ist, ihren Preis real zu steigern, und daß allein sie selbst 
als die Eigentümer dieser Ware die Macht haben, dies zu tun". 160) 

154) Leopold v. Wiese, a.a.O., S. 103. 
155) Leopold v. Wiese, a.a.O., S 103. 
154) Thomas Robert Malthus, a.a.O., Ild. II. S. 290 f.: .Finding, thereforc, that from the 

laws of nature we could not proportion the food to ehe population, our ncxt attempt 
should naturally be, to proportion the population ro the food.• 

157) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 424. 
158) Thomas Robert Malthus, a.a.O., Bd. II. S. 286: .Almost every thing, that has bcen 

hitherto clone for the poor, has tendcd, as if with solicitous care, to throw a veil of 
ohscurity ovcr chi~ subject, and to hide from them the rrue cause of their poverty.• 

!St) Thomas Robert Malthus, a.a.O., Bd. II. S. 284 •... the evils arising from the pnnciple 
of population wcrc exactly of the same nature as the generality of other evils ... ; that 
they v.rere increased by human ignorance and indolcnce. and diminishcd by human know-
lcdge and vinue; and on the supposition that each individual srrictly fulfillcd his dury, 
would be almost totally rcmoved;" 

160) Thomas Robert Ma!thus, a.a.O., Bd. II. S. 291: •... we must explain to them the true 
nature of their situation, and shew them, that the withholding of thc supplies of labour 
is the only possible way of really raising its pricc, and that they themselves, being the 
possessors of this commodity, have aionc the power to do this.• 
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So auffällig das gläuhige Vertrauen in die Einsichtigkeit der Menschen 
in diesen Äußerungen auch ist - ihre wichtigste historische Konsequenz 
bestand darin, daß die Armen für ihre Lage selbst verantwortlich gemacht 
werden, daß ihnen die Schuld an ihrer Armut selbst aufgebürdet wird. 
Malthus sagt ausdrücklich, daß die Armen „selbst die Ursache ihres 
Elends sind; daß es in ihrer eigenen Macht steht, und nicht in der Macht 
irgend welcher andern Leute, ihnen zu helfen". 163) ,, Während nach der 
ersten Auflage alle Armut und Not eindeutig eine Naturnotwendigkeit 
ist, die den einzelnen als Schicksal trifft, tritt in den weiteren Auflagen 
der Gedanke des ,moral restraint' so stark in den Vordergrund, daß die 
Armut als Schuld der Armen erscheint. Wenn Not und Elend sich nicht 
beseitigen lassen ..., so liegt es an den Armen, die sich nicht genügend 
der Tugend sittlicher Enthaltsamkeit befleißigen." 162) Klumker hat sehr 
klar formuliert, welche Schuldsprüche die Gesellschaft auf Grund dieser 
Lehren über die Armen getällt hat. Wer eine Familie vergrößert, ohne sie 
ausreichend ernähren zu können, der „hat eine direkt unsittliche Hand-
lung begangen, wofür die Strafe der Naturgesetze gerade ihn unmittelbar 
trifft". 163) ,,Diese Leute ... erfüllen . . . keineswegs eine Pflicht gegen 
die Gesellschaft, sondern sie bürden ihr eine Last auf, sie stürzen zugleich 
sich selbst ins Elend, sie handeln geradezu gegen den Willen Gottes. Das 
alles hätten sie vermieden, wären sie den wiederholtenMahnungengefolgt, 
die Gott durch die allgemeinen Naturgesetze jedem vernünftigen Wesen 
gibt." 164) ,, Um ihm diese Schuld zum Bewußtsein zu bringen, ihn dafür 
zu strafen, dazu sind die Folgen des Beviilkerungsgesetzes da; diese Folgen 
wll man ihn miiglid1st hart cmpfindrn b,st·n, damit sein Schic:ksal als 
W.1rnu11g fiir andere dil·nt•." 111~) .. Dil'wr Ct·danke von Malthus hleiht 
11od1 l.1ngt• kbendig; hier wurzelt die Vorstl'llun1-: von Jen Arrncn als 
dt·n minderwertigen Elementen, die sich auf Kosten der oberen Schid1tcn 
immer stärker ausbreiten und so die Dekadenz der Gesellschaft veran-
lassen." 166) 

Die Auswirkung der Malthusschen Theorie auf das gesamte soziale 
Denken kann gar nicht überschätzt werden. Sie hat nicht nur die Über-
zeugung verschuldet, daß die Armen ihre betrübliche Lage selbst verur-
sachen, sondern sie darüber hinaus noch besonderer moralischer Hem-
mungslosigkeit bezichtigt. Dadurch hat sie, auch wenn das ganz und gar 
nicht ihre Absicht war, die Selbstgefälligkeit der Wohlhabenden unter-
stützt. Soziale Hartherzigkeit legitimierte sich fortan damit, daß alle 
Fürsorge gegen die natürlichen, vernünftigen Gesetze dieser Welt verstoße, 

Thomas Robert Malthus, a.a.O., Bd. II. S. 287 f.: •... they are themselvs the cause 
of their own poverty; that thc means of redrsss are in their own hands, and in thc 
hands of no ocher persons whate 1.rer ;.. 

U2) Hans Sdierpner, a.a.O., S. 1!8. 
163) Christian Jaspcr Klumker, a.a.O., S. 424. 
IM) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 423. 
165) Christian Jaspcr Klumkcr, a.a.O.,, S. 424. 
166) Hans Sdicrpner, a.a.O., S. 118. 
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daß sie nicht nur unnütz sei, sondern sogar sd1ädlid1, weil sie nur die 
Verantwortungslosigkeit und Unmoral fördere. Nad1dem der Liber:ilis-
mus die Identifizierung des Armen mit dem Arbeiter, wie sie schon 
Thomas von Aquin vorgenommen hatte, als selbstverständlid1en Tat-
bestand akzeptiert hatte, war trotz allen aufklärerischen Redens von der 
natürlichen Gleichheit aller Mensd1en und trotz allen liberalen Kampfes 
gegen Standesunterschiede durdi die Malthussme Lehre aum die thomi-
stische These wieder hergestellt, daß die Armen ein besonderer Stand 
seien, und zwar ein Stand moralism minderwertiger Art. 

VI. Armut als Folge der Ausbeutung 

1. Die Anfänge des Industriezeitalters 

Beide. Voraussetzungen - daß die Arbeiter die Armen seien und daß 
die Armen ein eigener Stand seien - gelten aum für Marx, nur heißt bei 
ihm der Stand der Armen Arbeiterklasse. Aber trotz dieser formalen 
Übereinstimmung gehört er dodi in eine andere Epoche. Adam Smith 
war noch Wegbereiter der Industrialisierung gewesen, nid1t ihr Interpret, 
»Zeitgenosse nur des Anbrums, nid1t der Durmführung der temnisdien 
Revolution". 167) Marx dagegen, fast 30 Jahre nach dem Tode von Adam 
Smith geboren, 168) war zugleich Deuter und Prophet des neuen Zeit-
alters. Der erste Band seines Hauptwerkes „Das Kapital" ersmien erst 
90 Jahre nach Adam Smith's „Wealth of Nations" und 70 Jahre nach 
dem „Essay on the Principles of Population" von Malthus. 169) Beide, 
Smith und Malthus, konnten noch kaum ahnen, daß eine wirtschaftlime 
und soziale Revolution angebromen war. ,,Als 1776 die Wealth of Nations 
erschien, hatte die ökonomisdie Umgestaltung, die in der Gesmimte 
unter dem Namen der ,industriellen Umwälzung' bekannt ist, und die 
in der rapiden Ersetzung der kleinen Hausindustrie durch die große 
maschinelle Industrie bestand, kaum begonnen." 170) Marx hatte jedoch 
bereits reimha!tiges Ansmauungsmatcrial, wenn auch nur aus der krisen-
haften Frühzeit der Industrialisierung, zur Verfügung. 171) 

187) Edgar Salin, a.a.O., S. 78. 
168) Marx wurde 1818 geboren (vgl. Handwörterbuch der S02ialwisscnschaftcn. Bd. 7. S. ISS), 

Smith starb 1790 (vgl. Bd. 9 S. 289). 
18D) Band 1 von .Das Kapital• erschien 1867 (Handwörterbuch der Sozialwissen,chaften. Bd. 7. 

S. 186), der .Wealth of Nations" 1776 (Bd. 9. S. 288) und der .Essay" 1798 (Bd. 7. S. ICI). 
170) Charles Gide und Charles Rist: Geschichte der volkswirtsduftlichen Lehrmeinungen. Nach 

der 2. Aufl. hrsg. von Fran2 Oppenhcimer. Jena 1913. S. 74. 
171) Im Geleitwort zum dritten Band scin~r Kapiulismusdarstel!ung sdireibt Sombart: .Als 

Marx seine Gedanken empfing (in den 1840er Jahren), war der Kapitalismus Neuland, das 
Marx entdeckte und als erster betrat: eine ungeheure Fülle neuer Eindrücke strömte auf 
ihn ein. . . . Wohin immer er blickte, boten sidt neue, unerhörte Probleme seinem 
geistigen Auge dar. Fragen über Fragen ließen sich tun. Und daß Marx so meisterhaft zu 
fragen verstand machte sein größtes Talent aus.* (Werner Sombart: Der moderne Kapitalis-
mus. Bd. 3: D~, Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus. Berlin 1955. S. XIX). 
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Man kann den Beginn des Industriezeitalters geradezu auf das Jahr 
datieren, in dem der „ Wealth of Nations" erschien. 172) Alle Daten, die 
sonst noch diesen Anfang markieren, liegen kaum mehr als ein Jahrzehnt 
davon entfernt. Damit aus den für unsere Begriffe noch recht beschaulich 
und altertümlich anmutenden Zuständen des frühkapitalistisd1en Verlags-
und Manufaktursystems die bis heute anschwellende Lawine der Indu-
strialisierung werden konnte, mußten drei Dinge zusammenkommen, die 
die einmal angestoßene Entwicklung aus sich selbst heraus fortlaufend 
beschleunigten: Die moderne Maschinentechnik, eine ausreichende Zahl 
ständig verfügbarer freier Arbeitskräfte, die bereit waren, die Maschinen 
zu bedienen, und die Durchsetzung der freihändlerischen Ideen des 
Liberalismus. Für die Arbeitskräfte sorgten in England die sogenannten 
Einhegungen, die die kleinen Bauern landlos machten, 173) und die Armen-
verwaltungen, von denen „massenweise Kinder ... an die Fabrikherren 
vermietet" 174) und - wie es schon für die merkantilistischen Manu-
fakturen in allen europäischen Ländern üblich gewesen war - ,,die 
Insassen von Zuchthäusern, von Waisenhäusern und Spitälern, von 
Armenhäusern, Arbeitshäusern und Besserungsanstalten, ja selbst von 
Blinden-, Taubstummen- und Irrenhäusern als Arbeitskräfte" 175) ver-
fügbar gemacht wurden. In Deutschland „ waren die Kleinbauern und 
Kleinstellenbesitzer durch die Agrarreformen zu Hunderttausenden auch 
von ihrem Lande, sei es Eigentum, Pacht oder Servitutengenuß, ,befreit' 
worden" und „dadurch und durch die zu gleicher Zeit auch allgemein 
verwaltungsrecht!ich erleidnerte Freizügigkeit in den Stand gesetzt, statt 
als Landarbeiter bei der neuen kapitalistischen Großgutswirtschaft lieber 
in der aufblühenden Pabrikindustrie der Städte Beschäftigung zu 
suchen". 1711) ,,Zu den entscheidenden Tatsachen der neuen Epoche 
gd1iirt" 177) aber vor allem die das lndu\triesystem „bedingende und von 
ihm bedingte Ausweitung der europ:iisd1rn Viilker" 17H), die trotz der 
umfangreichen Auswanderung in die Kolonialgebiete zu einem bei der 
überkommenen Wirtsd1:1ftswcise nid1t mehr zu versorgenden Bevölkc­
rungsübenchuß führte. - Die indmtrielle TeJrnik - durch die es erst 
möglich wurde, ,,daß nicht nur für die zuwachsende Bevölkerung die 
lebensnotwendigen Güter erstellt werden konnten, sondern daß die 

172) Vgl. dazu Friedrich Lütge: Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Berlin, Göttingen, 
Heidelb„g 1952. S. 293. 

173) Vgl. dazu die auf S. 30, Fußnote 91) angegebene Literatur. 
174) Ernst Michel: Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt. J. Aufl .• Frankfurt a. M. 1953. 

S. 76. - Vgl. auch Werner Sombarc: Der moderne Kapitalismus. Bd. 1: Einleitung - Die 
vorkapitalistische Wirtschaft - Die historisdicn Grundlagen des modernen Kapitalismus, 
2. Aufl., München und Leipzig 1916. S. 822. 

175) Peter-Heinz Seraphim: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschidne. Wiesbaden 1962. S. 101. 
- Vgl. auch Friedrich Lürge. a.a.O., S. 259 f. _ 

176) Carl Brinkmann: Wirtsdlafts- und Sozial~es<:hichtc. 2. Aufl., Göttingen 1953. S. 140 E. -
Vgl. zu Einzelheiten über „Die ßcschaftung der Arbeitermasse• auch den gleichnamigen 
Ab,;di.nitt bei Werner Sombart: Der moderne K;1piralismus. Bd. 3: Das Wirtschaftsleben im 
Zeitalter des Hod,ltapitalismus. Berlin 1955. S. 322 ff. 

177) FrieJrid, Lütge, a.a.O., S. 305. 
178) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 136. 
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Giiterversorgung aud1 nod1 . . . verbessert werden konnte" 17 ~) -

beginnt mit der Erfindung der ersten (als industrielle Kr;iftnuschinc nut7-
barcn) Dampfmasd1inc durd1 Jaml's W.nt, <lcr „Spinning Jrnny" durd1 
Arkwright, von der Lujo Brcnt:1110 sagt, sie sei „neben der l);impf-
masJ1ine die wichtigste mcd1rnische Erfindung des 18. .Jahrhunderts 
gewesen", 180) und des ersten mechanischen \X'ebstuhls durch den engli-
~d1m Landpfarrer Cartwright. ,,Nicht mit Unredit", meint aud1 Carl 
Brinkmann, ,,haften die großen Erfindungen der englischen Textilma-
schinerie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Gedächtnis der 
Gegenwart als maßgeblichste technische Anreger"; die Spinnmaschinen 
und der mechanische Webstuhl seien „die ersten gewaltigen Hebel der 
industriellen Revolution" geworden. IAI) Mit der Einführung des Puddel-
prozesses und des mechanischen Walzverfahrens griff die Industrialisie-
rung von der Textil- auf die Eisenindustrie über. 182) - Der neue Wirt-
schaftsgeist schließlid1 bricht sich im Jahre 1776 Bahn: Smith bringt den 
„Wealth of Nations" heraus, Turgot schafft in Frankreich die Zünfte 
und Meisterrechte ab, setzt also praktisch die Gewerbefreiheit durch, 183) 

und die USA erklären ihre Unabhängigkeit, womit „die koloniale Aus-
beutung des europäischen Merkantilismus zu Ende geht". 184) Ernst Mid1el 
hat diesen ganzen Vorgang in den beiden lapidaren Sätzen zusammen-
gefaßt: ,,Der kapitalistische Geist, der sich bereits entfaltet und der 
Produktion bemächtigt hatte, verband sich im 18. Jahrhundert mit der 
Freiwirtschaft, einem einmaligen Gebilde der englischen Geistesgeschichte. 
Er rief kraft dieser Verbindung die Maschine hervor und eröffnete damit 
die industrielle Revolution." 185) 

Die damit ausgelöste Entwicklung stellte den liberalen Optimismus 
Smith'scher Prägung sogleich auf die Probe. Er bestand sie zunächst nicht, 
das heißt er bestand sie nicht schnell genug. Gerade in England, dem 
Schrittmacher der Industrialisierung, schien sid1 die Lage der „labouring 
poor" zunächst eher zu versdilechtcrn als zu verbessern. Wenn audi 
immer wieder darauf hingewiesen wird, daß „in zahlreichen Fällen ... 
Nahrung, Kleidung und Löhne dieser Menschen weniger schlcd1t (waren) 

178) Friedrich Lütge, a.a.O., S. 306. 
180) Lujo ßrcntano: Eine Gc~J1id1te der winsd1ahlid1en Entwiddung Englands. Bd, 2: IJ1c z,.-it 

des Merkantilismus. Jena 1927. S. 383. 
181) Carl Brinkmann, a.a.O., S. 145. 
182) Vgl. Lujo Brentano, a.a.O., S. 361 ff. (Kap. 35: Der Gewerbebetrieb im 17. und 18. Jahr-

hundert), insbes. S. 381 ff. - Als Zeitpunkt der einzelnen Erfindungen werden von den 
verschiedenen Autoren etwas untersdtiedliche Jahreszahlen genannt, was wahrsdteinl,dt zum 
Teil auf den Entwicklungszeiten beruht, die vom ersten Modell bis zur vollen industrielle:1 
Einsatzfähigkeit der Maschinen benötigt wurden, zum Teil auch darauf, daß mandimal auf 
die erstmalige Verwendung und manchmal auf die Patenterteilung abgestellt wird. Vgl. 
dazu z. B. Lujo Brentano, a.a.O., mit Peter•Heinz Seraphim, a.a.O., S. 123, Carl Brink· 
mann, a.a.O., S. 146, und Ernst Michel, a.a.O., S. 69 ff. 

183) Freilich wurde er im gleichen Jahr als Finanzminister entlassen, und seine Reformen wur· 
den im wesentlichen sehr bald wieder rückgängig gemacht. Vgl. Handwörterbuch der Sozial-
wissenduften. Bd. 10 S. 423. 

184) Edgar Salin, a.a.O., S. 77. 
185) Ernst Michel a.a.O., S. 75. - Im gleichen Sinne formulieren Carl Brinkmann (a.a.O., 

Kap.•Der Hochkapitalismus") und Peter-Heinz Seraphim (a.l.O., S. 124). 
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als in den Farmen und Häuslerhütten, die sie hinter sich gelassen 
hatten", 186) so galt das doch nur für einen Teil der in die Bergwerks-
und Industriezentren strömenden Arbeiter und vor allem in der Regel 
nur mit schmerzlichen Unterbrechungen. Was in dem neuen „Zeitalter 
von Kohle und Eisen" 187) so erschreckend anwuchs, war vielleicht weniger 
die dauernde Armut als die Unsicherheit. ,,Arbeitslosigkeit, niedrige 
Löhne und Hunger, zum Teil infolge der ersten Auswirkungen der 
neuen Maschinen, (kehrten) unter der Industriebevölkerung Nottingham-
shires, Yorkshires und Lancashires regelmäßig wieder." 188) Die Arbeits-
bedingungen waren meistens sel,r ungesund, Unfälle und Krankheiten 
häuften sich und machten von einem Tag auf den anderen den Arbeiter 
einkommenslos. Der Fabrikherr und der Hausherr konnten gewisser-
maßen Tag und Nacht ohne Vorankündigung den Arbeiter auf die 
Straße setzen. Das zu schnelle Wachstum der Städte brachte die übelsten 
Slums hervor. ,,Der Tiefstand der sanitären Verhältnisse in den Industrie-
gebieten wurde freilich eher in der Mitte als im Anfang des Neunzehnten 
Jahrhunderts erreicht, weil jetzt erst viele der neuen Häuser sich in 
Slums verwandelt hatten: während Jahr um Jahr ins Land ging, hatte 
sich niemand um die Ausbesserung oder um die Kanalisierung der Ab-
wässer gekümmert." 1s9) 

2. Die Ausbeutungstheorie von Marx 

Die Regionen der nordenglisd1en Textilindustrie, die Trevelyan er-
wähnt, sind zweifellos die mit dem größten proletarischen Elend gewesen. 
Gerade hier, in Lancashire, haben aber Marx und Engels ihre Beob-
achtungen über „Die Lage der arbeitenden Klasse in England" gemacht 190) 

- um mit dem Titel des 1845 ersd1iencnen Buches von Engels zu 
reden -, also in einem Gebiet, das nod1 heute (nämlim in Leeds) über 
die ausgedehntesten Slums Englands verfügt und in dem überwiegend 
Bergleute und Textilarbeiter wohnten, deren Lage viel bedrückender war 
als die der "Ingenieure und Memaniker", die „die Elite der IndusrrielJen 
Revolution und deren eigentliche Avantgarde" 191) bildeten. Daß die 
Darstellungen von Marx schon wegen dieser einseitigen Anschauung zu 
düster ausfallen mußten, ist für die Kritik der Theorie sicher interessant. 
Die Wirkung der Lehre auf das soziale Denken wird jedoch durch ihre 
empirischen und vielleicht auch logischen Schwädlen nicht beeinträchtigt. 

Auf diese Wirkungen aber kommt es bei den hier angestellten Ober-
legungen allein an. Dabei ist zunächst vor allem wichtig, daß Marx die 

186) George Macaulay Trcvclyan: Kultur- und S01.ialgc,diidtte England,. Hamburg 1948. S. 456. 
IA7) George Macaulay Trevelyan, a.a.O., S. 456. -
188) George Macaulay Trevclyan, a.a.O., S. 462. 
189) George Macaulay Trevelyan, a.a.O., S. 457. 
190) Vgl. C:ustav Sdtmo!ler: Die soziale Frage. München und Leipzig 1918. S. 285. Und Ernst 

Michel a.a.O., S. 76 f. 
191) George Macaulay Treve!yan, a.a.O., S. 459. 
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These der liberalen Klassiker radikal bestreitet, daß niemand arm zu sein 
brauche, weil ja jeder Arbeit finden könne. Aus den Gesetzen der kapita-
listisd1en Produktion folge nämlid1 eine ständige Akkumulation und 
Konzentration des Kapitals. Sie vollziehe sich als „Zentralisation im 
Untcrsd1ied zur Akkumulation" m) <lurm die „Konzentration bereits 
gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen Selbständigkeit, Expro-
priation von Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleinerer 
in wenige größere Kapitale" rn3) und als Akkumulation durd1 die Aneig-
nung des Mehrwerts seitens des Kapitalisten. Dieser Prozeß der Kapital-
akkumulation führt zu „fortwährendem qualitativem Wechsel seiner Zu-
sammensetzung, . . . (zu) beständiger Zunahme seines konstanten auf 
Kosten seines variablen Bestandteils". 194) Da das variable Kapital der 
„Lohnfonds" ist, also die Nachfrage nach Arbeitskräften bestimmt, erg1bt 
sich, daß „mit der durch sie selbst produziercen Akkumulation des 
Kapitals ... die Arbeiterbevölkerung ... in wachsendem Umfang die 
Mittel ihrer eignen relativen überzähligmachung (produziert)". 195) Das 
bedeutet, daß der kapitalistisd1e Produktionsprozeß „einen Teil der 
Arbeiter beständig ,freisetzt'.... Die ganze Bewegungsform der moder-
nen Industrie erwächst also aus der beständigen Verwandlung eines 
Teils der Arbeiterbevölkerung in unbcsmäftigte oder halbbeschäftigte 
Hände". 196) Der technische Fortsduitt und die zunehmende Kapitalaus-
stattung der Industrie bewirken so die „progressive Produktion einer 
relativen Überbevölkerung oder industriellen Reserve:umee". 1117 ) Die 
freigesetzten arbeitslosen Arbeiter werden „umgekehrt zum Hebel der 
kapitalistismen Akkumulation, ja zu einer Existenzbedingung der kapita-
listischen Produktionsweise". Sie bilden „eine disponible industrielle Re-
servearmee", die dem Kapital „für seine wemsclnden Verwertungsbedürf­
nisse das stets bereite exploitable Menschenmaterial" bereitstellt. 198) 

Marx versucht so, die dauernde Massenarbeitslosigkeit als systemnot-
wendig nachzuweisen. Die Armee der Arbeitslosen entsteht „unabhängig 
von den Sduanken der wirklichen Bevölkerungszunahme".199) Die Ver-
elendung der Proletarier muß fortschreiten, solange der kapitalistische 
Prozeß andauert, denn er „bedingt eine der Akkumulation von Kapital 
entspremende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reich-
tum auf dem einen Pol ist also zugleim Akkumulation von Elend, 
Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer De-

192) Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politisdten Okonomie. Hrsg. vom Marx-Engels-Lenin• 
Institut, Moskau. Dietz Verlag Berlin 1961, Erstes Budt: Der Produktionsprozeß des 
Kapitals. S. 659. 

193) Karl Marx, a.a.O., S. 659. 
194) Karl Marx, a.a.O., S. 662. 
193) Karl Marx, a.a.O., S. 665. 
196) Karl Marx, a.a.O., S. 667. 
197) Karl Marx, a.a.O., S. 662 (Übersdirift zum dritten Teil des dreiundzwanzigsten Kapitels). 
198) Karl Marx, a.a.O., S. 666. 
UI) Karl Man:, a.a.O., S. 666. 
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gradation auf dem Gegenpol".200) Auch wer so glücklich ist, Arbeit zu 
finden, ist nämlich noch nicht aus der Not heraus. Arbeit beseitigt nicht 
etwa die Armut, sondern die Armut ist unausweichliches Schi<:ksal für 
den Arbeiter. Denn er erhält stets nur den Marktwert seiner Arbeits-
kraft, der wie der aller anderen Waren durch ihre Reproduktionskosten 
festgelegt ist. 201) Alles, was der Arbeiter über sein Existenzminimum 
hinaus, 202) was er in der "Surplusarbeitszeit" 203) erzeugt, fällt dem 
Kapitalisten zu. »Die Verlängerung des Arbeitstages über den Punkt hin-
aus, wo der Arbeiter nur ein Äquivalent für den Wert seiner Arbeits-
kraft produziert hätte, und die Aneignung dieser Mehrarbeit durch das 
Kapital - das ist die Produktion des absoluten Mehrwertes." 204) Weil 
dieser Mehrwert dem Arbeiter vollständig vorenthalten wird, kann er 
nie aus seiner Notlage herauskommen. Solange die historischen Entwicx-
lungsgesetze des Kapitalismus in Kraft bleiben und die Herrschaft der 
bürgerlichen Klasse andauert, können Not und Armut im Gegenteil sogar 
nur zunehmen. Denn „je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funk-
tionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, ... desto 
größer die industrielle Reservearmee.... Je größer aber diese Reserve-
armee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die 
konsolidierte Übervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis 
zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte der 
Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offi-
zielle Pauperismus. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapita-
listischen Akkumulation". 205) 

Die proletarisd1e Revolution, die dieses Gesetz aufhebt, wird jedoch 
mit der gleid1cn Gesetzmäßigkeit eintreten, mit der sich die kapitali-
sti~d1c Produktion vollzieht. Ja, es ist der kapitalistische Prozeß selbst, 
der zwangsläufig seine eigene Vernichtung herbeiführt. ,.Der Fortschritt 
der Industrie ... setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die 
Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation." Auf 
diese Weise »produziert (die Bourgeoisie) vor allem ihren eigenen Toten-
gräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unver-
meidlich". 206) "Durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapita-
listischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale ... 

!00) Karl Marx, a.•.O., S. 680. 
!01) Vgl. Karl Marx, a.a.O., S. 178. 
%0!) Marx weist allerdings darauf hin, das Existenzminimum sei .ein historisches Produkt• und 

hänge .daher großenteils von der Kulturstufe eines Landes- ab und davon, .mit welchen 
Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat.• 
Außerdem sdiließe es die Fortpflanzungskosten ein, .also die Lebensmittel der Ersatz-
männer . . ., d. h. der Kinder der Arbeiter, so daß sich diese Rasse eigentümlicher 
W'arcnbesitzer auf dem Warenmarkt verewigt• (a ...0. 1 S. 179). 

!03) Karl Marx, a.a.O., S. 225. 
!04) Karl Marx. a.a.O., S. 5)4. 
!05) Ka.rl M.irx, a.a.O., S. 679. Der letzte Satz ist im Original kuniv und gesperrt gedruckt. 
%08) Aus dem kommunistisdu·n Manifest, 1.itiert nadt Alois Brusa.tti, Wilhelm Haas und Walter 

Pollak (Hrsg.): Geschid1te der Sozialpolitik mit Dokumenten, Wien, Linz, München 1962. 
S. 145. 
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wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Kned1tschaft, der Entartung, 
der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und 
durch den Mechanismus des kapitalistisd1en Produktionsprozesses selbst 
geschulten, vereinten und org:rnisicrtcn Arbeiterklasse.... Die Zcntr;i.li-
sation der Produktionsmittel und die V ergesclbd11ftung der Arbeit er-
reichen einen Punkt, wo sie unvcrträglid1 werden mit ihrer kapiulisti-
schcn Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistisd1cn Priv;i.t-
eigentums schlägt. Die Expropriatcurs werden expropriiert." 207) 

Nur dieser Umsturz, der notwendig d;i.nn ausbrechen wird, wenn der 
Kapitalismus den erforderlid1en Reifezustand erreicht hat, kann dem 
Proletarier zu einer besseren Zukunft verhelfen. Denn er wird alle 
Klassengegensätze aufheben und d;i.mit die ganze verfehlte Ordnung der 
Gesellschaft beseitigen. Vorher sind jedoch alle Bemühungen um Ver-
besserungen aussichtslos. ,,Die Arbeiterbewegung (kann) nicnt auf dem 
Wege irgendwelcher Sozialreform oder vermittels staatlicher sozialpoliti-
scher Maßnahmen zu ihrem Ziel gelangen ..., sondern nur in schroffem 
Gegensatz und in Kampfstellung gegenüber den herrschenden Regierun-
gen und allen übrigen Klassen." 20~) ,, Weil der Staat stets Klassenstaat 
sei, ... wäre es auch ganz falsch, die soziale Umwälzung vom Staate 
zu erwarten. Diese Umwälzung könne nur durch die Klasse selbst bewirkt 
werden, welche jetzt die unterdrückte sei." 209) Schon das kommunistische 
Manifest hatte über die utopischen Sozialisten gespottet, die „alle politi-
sche, namentlich alle revolutionäre Aktion (verwerfen)" und die „ihr Ziel 
auf friedlichem Wege erreichen (wollen)". 210) Nur der revolutionäre 
Klassenkampf kann eine Wendung herbeiführen, und ,, ,Klassenkampf' 
bedeutet ... im marxistischen Sinne nicht etwa einen Kampf der Arbeiter-
klasse um bessere Löhne oder sonstige ökonomische Bedingungen, sondern: 
Kampf für eine völlige Neubildung der Gesellschaft". 211 ) 

Jeder andere Versuch, dem Arbeiter zu helfen, ist aber nicht nur 
nutzlos, weil er den Gesetzen des Kapitalismus widerspricht, sondern er 
ist sogar schädlich, weil er nur die endgültige Lösung, den überg:rng zur 
klassenlosen Gesellschaft, verzögert. Alle Mittel der sozialen Reform, 
seien sie staatlicher oder genossenschaftlich-gewerkschaftlicher Herkunft, 
gelten als Behinderungen, weil sie „immer nur bestimmte reale wirtschaft-
liche Ziele verfolgten" und daher die Gefahr in sich trügen, ,,daß darüber 
das politische Endziel versäumt würde". 212) Alle Sozialpolitik einschließ-
lich der Armenpflege ist darum „ihrem ganzen Wesen nach eine Hem-
mung in diesem ... gesetzmäßig kausalen Ablauf ... der kapitalistischen 

:07) Karl Marx, a.a.O,, S. 803, 
208) Karl Dieb!: über Sozialismus, Kommunismus und Anardiismus, Jena 1911. S. 211. 
209) Karl Diehl, a.a.0., S. 172. 
UO) Zitiert aus Alois Brusatti, Wilhelm Haas und W•lter Pollak, a.a.0., S. 156. 
111) Karl Dieb!, a.a.O., S. 210, 
UI) Karl Dich!, a.a.0., S. 212. 
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Entwicklung, die zum Umschlag in den Sozialismus-Kommunismus führen 
soll. Indem sie dem Prozeß der Verelendung entgegenarbeitet, ... ver-
langsamt sie den in die Zukunft weisenden Entwicklungsgang." 213} 

Marx ist sich daher mit Mal thus und mit den Liberalisten „einig in der 
grundsätzlichen Verwerfung der Armenpflege". 214 ) Er stimmt auch mit 
Malthus darin überein, daß die größte Not von einer Übervölkerung 
herrührt und daß die Verelendung auf einer Gesetzmäßigkeit beruht, die 
vom einzelnen nid1t aufgehoben werden kann. Aber er begründet Hunger 
und Elend nid1t aus einem ewigen Naturgesetz, sondern aus einem 
historischen Entwicklungsgesetz. Daher sind sie nicht unabänderlich. Die 
Armut kann beseitigt werden, und sie wird uin so eher aus der Welt 
geschafft sein, je mehr die Entwicklung beschleunigt werden kann. Die 
Mittel zur Überwindung der Not sind im Mehrwert vorhanden; die 
proletarische Revolution muß sie nur den Kapitalisten entreißen. 

Das Entscheidendste an der Lehre von Marx für den hier zu erörtern­
den Zusammenhang ist aber, daß die Armut mit der Person des Armen 
überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sie ist vielmehr "das Ergebnis objek-
tiver gesellschaftlicher Zusammenhänge ..., die im Prinzip unabhängig 
von den subjektiven Fähigkeiten oder Unfähigkeiten der Betroffenen 
eintreten". 215) Ob der einzelne faul oder fleißig, gesdieit oder dumm, 
geschickt oder ungeschickt, kräftig oder hinfällig, gesund oder krank, 
jung oder alt ist, ob er „moral restraint" übt oder sidi seinem Gesdiledits-
trieb hemmungslos hingibt - an seiner Armut ändert das überhaupt 
nichts. Man kann die Menschen daher auch erziehen, so lange man will 
und so gut man will, sie werden immer arm, immer Proletarier bleiben, 
solange das kapitalistische System besteht. Die Armut ist also kein indi-
viduelles S,:hicksal mehr, sondern Klassenschicksal. Sie ist nicht Sd1Uld des 
einzelnen, sondern Sdrnld der Gesellschaft. Diese Ausbeutungs- und Ver-
clenJungsthcorie hat r:;erade von diesem Gesichtspunkt aus die gesamte 
Sozialpolitik, insbesondere auch das System sozialer Leistungen, entschei-
dend beeinflußt, so sehr Marx sie auch als Palliativmittel verhöhnt hat. 

!13) 
214) 
!15) 

Hans Scherpner: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962. S. 119. 
Hans Scherpner, a.a.O., S. 119. 
Hans Scherpner, a.a.O., S. 119. 
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Kapitel III: 

MOTIVE DER ARBEITERVERSICHERUNGS-
GESETZGEBUNG 

I. Die Lage der Arbeiterklasse 

Im 19. Jahrhundert hatte sich in allen westeuropäisd1en Ländern in 
dem Maße, in dem sie von der Industrialisierung ergriffen wurden, die 
Meinung verbreitet, daß der Fabrikarbeiter eine neue Figur sei, deren 
Stellung in der Gesellschaft eine "soziale Frage" aufwerfe, die in den alten 
Kategorien nicht befriedigend und dauerhaft zu lösen sei. Das war keine 
Entdeckung, die Marx vorbehalten gewesen wäre. Wenn dennoc.li. mit 
Recht davon gesprochen werden kann, daß die Marx'schen Theorien die 
soziale und insbesondere die sozialpolitische Entwicklung wesentlich 
bestimmt hätten, so deshalb, weil sie das Problem a::n schärfsten akzen-
tuiert haben und weil sie durch ihre politische Aggressivität das politische 
Handeln am stärksten provozierten, sei es in der revolutionären Ar-
beiterbewegung, sei es in der Abwehr der Umsturzbestrebungen. Marx 
hat den gesamten Begriffsapparat geliefert, dessen sich hinfort Anhänger 
und Gegner gleichermaßen bedienten. 

1. Thesen zur Situation des Arbeiters am Beginn des Industriezeitalters 

Die Diskussion um die Ursachen der Verarmung und ihre Bekämpfung 
war schon vorher sehr rege gewesen, vor allem seit dem Anstoß, den 
Malthus mit seinem „Essay" gegeben hatte. 216) Aber je mehr das Fabrik-
system um sich griff, desto unausweichlicher schien die Erkenntnis zu 
werden, daß eine bloße Reform der bestehenden Armenpflege nidlt viel 
auszurichten vermöge. Lorenz von Stein hat das in seinem Werk „Der 
Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreirn", - das 1842, 
also vor dem kommunistischen Manifest und lange vor dem „Kapital", 
zum ersten Male ersdlien und 1850 in der letzten Bearbeitung unter dem 
Titel „Geschidlte der sozialen Bewegung in Frankreich von 17S9 bis auf 
unsere Tage" herausgegeben wurde -, nicht nur durchaus im Sinne des 
,,wissenschaftlichen Sozialismus", sondern auch in recht „marxistisch" 
anmutenden Formulierungen ausgesprochen. ,,Jetzt wird es klar", sagt er, 
„welch ein ungeheurer Unterschied zwischen dem bloßen Armenwesen 
und dem Pauperismus stattfindet. Denn während die eigentliche Armut 
durch den Mangel an Arbeit und mithin an Lohn entsteht, wird der 
tll) 1. Auflage 1798. 
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Pauperismus gerade durch die Arbeit und den Lohn der industriellen 
Gesellschaft erzeugt. Jener kann man daher abhelfen, indem man Gaben 
darreicht, die an die Stelle des Lohnes treten; . . . dieser dagegen ist 
überhaupt unverständlich, wenn er nicht als eine große soziale Tatsache 
betrachtet wird; und jede Betrachtung des Pauperismus wirft daher die 
Untersuchung unmittelbar auf die Gesellschaft, ihre Ordnung, ihren 
Widerspruch zurück." 217) 

Hier ist also sehr entschieden jene Wendung vollzogen, die den Armen 
selbst exkulpiert und die verkehrte gesellschaftliche Organ'isation für die 
Verarmung verantwortlich macht. Lorenz von Stein sagt ausdrücklich, 
„daß die Verarmung und die Armut eine unvermeidliche Begleiterin der 
industriellen Gesellschaft und ein perennierendes übel in dem industri-
ellen Arbeiterstande sein wird". 218) Zwar sei anzuerkennen, ,,daß der 
Teil des Arbeiterstandes, der noch Arbeitskraft hat, in der Regel durch 
seine Arbeitskraft sein Auskommen hat". 219) ,,Allein sobald diese Arbeits-
kraft entweder aufhört, oder sobald sie nicht mehr beschäftigt ist, so 
tritt für den Arbeiter sofortige Verarmung ein, die durch das Zehren 
von dem, was günstige Zeiten hätten erübrigen sollen, nicht aufgehalten 
wird. Denn die günstigen Zeiten bestehen eben nur in der täglichen 
Befriedigung des Bedürfnisses durch die tägliche Arbeit." 226) Es seien 
nämlich „einerseits das Wesen der Maschinenarbeit, .andrerseits die Macht 
der Konkurrenz, (die) den Lohn der industriellen Arbeit für die größte 
Zahl der Arbeiter auf das Maß des notwendigen täglichen Bedürfnisses 
herabdrücken", so daß „es dem Arbeiter der Regel nach unmöglich ist, 
ein Ersparnis zu mad1en". 221) ,,Die Aufforderung zum Sparen wie zur 
OrdnunM und JJ;iuslid1kcit"' miissl' daht'r „für ihn fast wie Hohn 
klingen". ''22 ) Drnn l'S \l'i ja Mcradc „d.Vi (;C\l'IZ, welches den Erwerh der 
Miq!,licdl'r dinn Standes rq!,c:lt", 221 ) das die Voraussetzung zum Sparen 
ln:imlid1, ,.daß die erwcrlwndc T:itihkcit in den giinstigen Zeiten mehr 
erwirbt, als das durchschnittliche ße<lürfnis verbraucht", 2t 3)J „notwendig 
und allgemein aufhebt"; folglid1 sei „die Verarmung in diesem Stande 
selber eine unvermeidli1.11e Notwendigkeit". 221) Man könne daher nicht 
der Konsequenz ausweichen, daß „auch die industrielle Gesellschaft ... 
ihre Armut hat, die aus denselben Prinzipien hervorgeht, auf denen 
ihre Ordnung überhaupt beruht. Und diese Armut der industriellen 
Gesellschaft ist der Pauperismus, die industrielle oder die Massen-
armut". 224) 

U7) Lorenz 'Von Stein! Gcschidlte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bi1 auf unsere 
Tage. Bd. 2: Die industrielle Gesellschaft. Der Sozialismus und Kommunismus Frankreichs 
von 1830 bis 1348. Hrsg. von Gottfried Salomon, Mündtcn 1921. S. 83, 

%18) Lorenz von Stein, a.a.0., S. 76. 
219) Lorenz von Stein, a.a.O., S. 85. 
220) Lorenz von Stein, a.a.O., S. 75. 
!!t) Lorenz von Stein 1 a.a.O., S. 75. 
Z22) Lorenz von Stein, a.a.O., S. 86. 
123) Lorenz von Stein, a.a.O. 1 S. 74 f. 
!24) Lorenz von Stein, a.a.O„ S. 74. 
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Von Marx abgesehen, haben wenige Theoretiker sich einem solchen 
konsequenten Pessimismus hingegeben wie Lorenz von Stein, Jer sogar 
noch viel weitergehende Zerrüttungen der Haushalte und Familien und 
Zerstörungen der physisd1en Lebens- und Arbeitskraft beklagt als die 
kurz beschriebenen. Für den hier zu behandelnden Zusammenhang 
genügen diese jedoch, weil sie in sehr entschiedenen Formulierungen, 
die viel weniger von theoretischen Spekulationen überlagert und verdeckt 
sind als bei Marx, alle jene Ansichten des 19. Jahrhunderts enthalten, aus 
denen die Begründungen der Arbeiterversicherungsgesetze abgeleitet sind. 

2. Merkmale der proletarischen Existenz 

a) Die systemimmanente Armut 
Zunächst ist zu wiederholen, worauf in den vorangegangenen Kapiteln 

schon hingewiesen worden ist: Wenn die y~r,armung mit dem Status des 
Fabrikarbeiters unlösbar verbunden ist, denn ist es völlig unzulässig, den 
Armen für sein Schicksal selbst verantwortlich zu machen. Nun ist die 
Idee, daß die Gesellsmaft an der Armut schuld sei, nimt ganz so neu, wie 
es zunächst scheinen mag. Aum in der früheren Geschimte war behauptet 
worden, daß bestimmte wirtschaftliche oder politische Veränderungen 
Notlagen verursacht hätten, die abzuwenden der einzelne, der von ihnen 
betroffen wurde, nicht fähig gewesen sei. Im vorigen Kapitel sind solche 
Thesen bereits erwähnt worden. 225) AbP.r wenn es sich hier auch nicht 
um Unglücksfälle handelte, die der einzelne mutwillig oder fahrlässig 
herbeigeführt hatte oder die nun einmal unabänderlich im Leben den 
einen oder anderen betreffen, so handelte e~ sich doch um Unglücksfälle; 
zwar nicht um Sondertatbestände, die nur fi.ir einzelne Pechvögel gelten, 
sondern um gesellschaftliche Erscheinungen, aber eben um eine Art Fehl-
entwicklung, um gesellschaftliche Unfälle. Wo man gesellschaftliche Ur-
sachen der Armut erkannte und anerkannte, da ging es um Anpassungs-
und Übergangsschwierigkeiten, da war die Ordnung der Gesellschaft 
gestört, so daß mit der Wiederherstellung der Ordnung oder der Eta-
blierung einer neuen Ordnung, wenn sie erst vollzogen und der Zwischen-
zustand überwunden wäre, aum die gesellschaftlich verursachte Armut 
wieder verschwinden müßte. 

In dem Industriezeitalter aber schien erstmals eine völlig andere Situa-
tion eingetreten zu sein. Hier smienen nicht einfach Störungen der Ord-
nung vorzuliegen, sondern eine Organisationsform der wirtsmaftendcn 
Gesellsmaft, zu der die Armut für ganze Volksschimten untrennbar dazu 
gehörte. Nicht als ein Durcheinander, das es wieder zu ordnen gelte, er-
schien dieser Zustand, sondern als ein System, das aus der ihm imma-
nenten Gesetzmäßigkeit fortwährend neue Armut produzieren müsse. 

ZZS) Vgl. Kap. II, Absdinitt III 3. 
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Diese Erkenntnis mußte erschreckend wirken. Hatte man sich alle bis-
herigen Ordnungen im Idealfall, d. h. wenn von der Unvollkommenheit 
aller menschlichen Bemühungen abstrahiert wurde, ohne Elend wenigstens 
vorstellen können, so fand man sich nun vor der Erkenntnis, daß die 
Armut systemnotwendig sei. Ja, da es die Industriearbeiterschaft war, die 
man dieser unerbittlichen Konsequenz unterworfen glaubte, schien sich 
die widersinnige Folgerung aufzudrängen, - die Marx dann auch aus-
drücklich gezogen hat -, daß der Fortschritt und die Vermehrung des 
Reichtums zwangsläufig immer mehr Arme produzieren müßten. Denn 
der wirtsduft!iche Aufschwung war ja gerade der Industrie zu verdanken, 
und der weitere wirtschaftliche Fortschritt war von eben diesen neuen 
Fabriken und Maschinen zu erhoffen, die mit Notwendigkeit die ver-
armenden Arbeiter hervorbrachten. 

Daß die Gesellschaft die Schuld an der Armut habe, war also eine viel 
bitterere Aussage als in früheren Zeiten, in denen sie gelegentlich auch 
schon gemacht worden war. Denn das Elend des Proletariats schien eine 
Dauereinrichtung zu sein, die - im Gegensatz zu allen bisherigen gesell-
schaftlichen Umwälzungen, durch die Verarmungsprozesse ausgelöst wur-
den - nur durch eine Rückentwicklung, nämlich durch Verzicht auf den 
industriellen Fortschritt, wieder zu beseitigen wäre. 

b) Massenarmut 

Daraus folgt eine zweite Eigentümlichkeit der Armut im Industrie-
zeitalter: Die neue Erscheinungsform ist die Massenarmut. Alle früheren 
Vorstellungen rid1teten sich auf die Person des Armen. Es mögen viele 
Arme gewesen sein, aber sie waren immer als einzelne mit einem beson-
derrn Sd1i~-ksal gcdad1t. Freilich hat jede Armutstheorie bestimmte typi-
sche Situation aufgespürt, auf die die Armut zurüd<gcfi.ihrt wurde. Ohne 
so!J1c Verallgemeinerung wäre eine systcmatisd1c Ursadlenlehre gar nicht 
mögliJ1 gewesen, sondern nur eine Sammlung anekdotischer Beispiele. 
Auch haben alle sozialen Hilfen vor der Sozialpolitik und nicht zuletzt 
die mittelalterlichen Almosenlehren mir einer Unterschicht der Armut 
gerechnet. Aber entweder hatte diese Armut - wie bei Thomas von 
Aquin - selbst eine gesellsd1aftliche Funktion, war fast eine Art Beruf, 
wie sich an dem Satz erweist, daß der Arme ein heiliges Ding sei (res 
sacra miser), weil man ihn für das Almosengeben braucht und weil er 
Gott näher ist als der Reiche; oder sie erschien - wie z.B. im Vulgär-
Malthusianismus - als Folge der Verkommenheit des einzelnen, so daß 
das materielle Lebensniveau nur Spiegelbild der moralischen Liederlich-
keit und damit nicht eigentlich eine wirtscliaftliche, sondern eine sittliche 
Frage war. Auf jeden Fall wurde die Armut als Einzelschicksal gesehen, 
nicht als Massenschicksal, selbst wenn es sich einmal um massenhaft auf-
tretende Einzelschicksale handeln sollte. 
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Für den Fabrikarbeiter paßten diese Attitüden nid1t mehr. Für ihn 
schien die Armut Berufsschicksal zu sein, und zwar nid1t einfad1 im 
Sinne einer Wahrscheinlichkeit, nach der sim in bestimmten Berufen 
eine größere Zahl von Armen sammelt als in anderen, sondern vielmehr 
nach zwingender, keine Ausnahmen zulassender Gesetzmäßigkeit. Die 
Armut schien unmittelbare kausale Folge des Arbeiterdaseins, die Iden-
tität des Arbeiters und des Armen lückenlos erfüllt. Eine ganze Schidlt, 
und zwar eine mit dem Fortschritt, der das ganze Zeitalter doch so 
beflügelte, wachsende Schicht schien zur Armut verurteilt, zu einer 
Armut, für die weder eine gesellschaftliche Funktion noch eine moralische 
Rechtfertigung zu finden war; und das alles in einem System, das gerade 
der Parole von Freiheit und Gleichheit seine dynamische Kraft verdankte. 
So konnte die Gleichsetzung von „Arbeiterfrage" und „sozialer Frage" 
nicht ausbleiben. 

c) Die neue Klasse 

Daß so, wie Lorenz von Stein gesagt hatte, die Form, die die Armut 
im Industriezeitalter annimmt, der Pauperismus, die industrielle Massen-
armut ist, 226) macht sie zugleich zum Klassenschicksal. In der neuen 
Existenzform des Fabrikarbeiters „fühlen sich die Armen als Klasse, als 
Stand durch die bewußte Gemeinsamkeit ihres Elends". 227) Von daher 
gewinnt die Arbeiterfrage ihre politische Brisanz. Die Revolutionen von 
1789 und 1848 hatten gezeigt, welche Erschütterungen eine emporge-
stiegene Klasse, die sich benachteiligt und in ihren Rechten beschnitten 
fühlte, auszulösen vermochte. Nun, in der zweiten Hälfte des neunzehn-
ten Jahrhunderts, nachdem gerade der „tiers etat" sich teils durchgesetzt 
hatte, teils so weit gebändigt war, daß eine ordnungsgemäße Staatsver-
waltung wieder gewährle'istet schien, drohte bereits der aufrührerische 
vierte Stand alle Konsolidierungen wieder zu zersprengen. Daß er durch 
die zündenden Parolen des kommunistisd1en Manifests aufgerüttelt und 
zugleich zum Bewußtsein seines Elends wie seiner Mad1t gebr:1d1t worden 
sei, mag zwar eine Vorstellung der bürgerlichen Schimten gewesen sein, 
die dem Bewußtsein der Arbeiterschaft zunädlst nom gar nicht entspram. 
Aber in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts war es dennoch 
die nahezu einmütige Auffassung geworden, daß die Arbeiterschaft eine 
neue Klasse sei, auch und nicht zuletzt 'in diesem politisch bedrohlichen 
Sinne, daß sie nach den Bauern und den Bürgern ihrerseits mehr Freiheit 
und mehr Gleichheit verlangen werde. 

d) Die Unsicherheit 
Die auffälligste Eigentümlimkeit der Existenzform dieser neuen Klasse 

war die Unsicherheit. Alle bekannten Sicherungen und Rückhalte hatte 

22G) Vgl. das Zitat auf S. 55. 
227) Gustav Sdlmoller: Die soziale Fuge. München und Leipzig 1918. S. 32'. 
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der Fabrikarbeiter entweder nie besessen oder verloren. Er hatte kein 
Land, wie der Junker und der freie Bauer. Er hatte kein Vermögen, wie 
der avancierte Bürger. Er hatte kein eigenes Gewerbe, das dem Meister 
oder dem Prinzipal stets etwas einbrachte. Er hatte keinen Herrn mehr, 
der ihm und seiner Familie seine Fürsorge angedeihen ließ. Er hatte nicht 
einmal mehr eine Unterkunft, die ihm sicher war. Er hatte nur nodi 
seine Arbeitskraft und den Lohn, den er dafür bekam. Er arbeitete auf 
tägliche Kündigung, und er wohnte auf tägliche Ki.indigung, und da er 
infolgedessen von heute auf morgen, ja von Stunde zu Stunde mittellos 
und ohne Obdach dastehen konme, so lebte er gewissermaßen auch nur 
auf tägliche Kündigung. Den Zeitgenossen der frühen Phasen der Indu-
strialisierung war diese Art der Gefährdung am auffälligsten und am 
leichtesten zu begreifen, zumal ihnen die Gründe, durch die der Arbeiter 
seine Arbeit verlieren könne, außerordentlich zahlreich erschienen, von 
der Invalidität durdi Betriebsunfall bis zu den regelmäßig wiederkehren-
den Handelskrisen. Die Faszination, die von dem modernen Schlagwort 
,,soziale Sicherheit" ausgeht, ist sicher unter anderem auch aus den Nadi-
wirkungen der Gefühle zu erklären, die durch diese ständige Existenz-
angst des Arbeiters entstanden waren. 

e) .Minimallöhne 

Die Kurzfristigkeit der Verdienstchancen gewann ihre volle Be-
drohlichkeit aber erst dadurch, daß der Lohn keine Rücklagen für die 
Zwischenzeiten zuließ. Die Meinung, daß die Arbeiter nie genug ver-
dienen könnten, um für sich und ihre Familien sorgen und vorsorgen 
zu ki5nncn, hatte sid1 schon vor der eigentlichen Industrialisierungsphase 
weit verbreitet. Das in England um die Wende vom 18. 7.um 19. Jahr-
hundert eingeführte Untcrstüt:i-.unpsystcm, das unter dem Namen Spccn-
hamlan<l's Act bekannt geworden ist, sah vor, daß der Lohn der „Fleißi-
gen und Unbemittelten" aus der gemeindlichen Armensteuer bis zu 
einem Betrag aufgebessert werden sollte, der sich nach dem Familienstand 
und dem jeweiligen Brotpreis richtete. 228) Diese Lohnzulagen wurden 
zwar zunächst hauptsächlich für Landarbeiter gezahlt; 229) aber aus dem 
Umstand, daß sie „besonders ... in den Grafschaften mit Landeinhegung 
neueren Datums" 230) üblich waren, läßt sich entnehmen, daß die ganze 

V~l. dazu die ausführlidie Darstellung bei Sidney ,nd Beatrice Webb (Engli,h Poor Lnv 
Hmory. Part 1: The Old Poor Law. London 1963. S. 176 ff.) und bei Sir George Nid10lb 
(A History of the English Poor Law. Vol 2. London 18H. S. 137). - Vgl. außerdem 
P, F. Asdtrott: Das en~lisdle Armenwesen in seiner historisd1cn Entwicklung und in seiner 
heutigen Gestalt (Leipzig 1886. S. 31), Lujo Brentano: Eine Gesdiichte der wirtschaftlichen 
Entwiddung Englands (Bd. 2: Die Zeit des Merkantilismus. Jena 1927. S. 441 ff.), Gabriele 
Bremme: Freiheit und soziale Sicherheit (Stuttg'O.rt 1961. S. 6) und George Macauley 
Trevelyan: Kultur- und Sozialgeschidite Englands (Hamburg 1948. S. 450). 
Sidney and Beatrice Webb, a.a.O., S. 178: The .doubly graduated scale, varying according 
to the price of bread, and also to the sile of thc family, was widefy adoptcd in ruraJ 
parishes ... 

!30) George Macaulay Trcvelyan, a.a.O., S. 450. 

59 

https://Stuttg'O.rt


M otivc der Arhcitcn1ersichcru11gs-Gcsr:tzgcb1111g 

Konstruktion etwas mit dem freigesetzten, aus alten Bindungen entla\se-
nen und dem Arbeitsmarkt überantworteten Land:irbeiter zu tun hatte, 
der ja Vorläufer des Fabrikarbeiters ist. So wurde es denn auch, ,,zumal 
im südlid1en England, ... üblich, wenn die Fabrikherren dm Lohn er-
niedrigten, das fehlende aus der Armenkasse zu ergänzen". 231 ) Dieses 
System der öffentlichen Lohnsubventionierung 232) wurde vom Parlament 
grundsätzlich gebilligt, 233) und „das Prinzip, die Löhne nach einem 
eindeutigen, vom Brotpreis und der Zahl der Kinder in der Familie 
abhängigen Tarif durch Armenunterstützungen zu ergänzen, verbreitete 
sich zwischen 1795 und 1833 in fast allen Grafschaften von England und 
Wales". 234) Ohne die Vorstellung, daß der freie Lohnarbeitsvertrag nicht 
genug erbringe, um eine Familie davon zu ernähren, wäre dieses Al-
lowance-Systcm kaum zu verstehen. Das zeigt ,,jene vielbesprochene 
Rede" 235) sehr deutlich, die William Pitt „gclegentlid1 des Antrags auf 
zweite Lesung" 235) des von dem Abgeordneten Whitbread eingebrachten 
»Bill for Regulating Wages according to the Price of Provisions" 23 ß) 1796 
gehalten hat. Da die Zahl der Familienmitglieder unterschiedlich sei, 
könne man, so sagte Pitt, den Unterhalt der bbouring poor nicht durch 
gesetzliche Mindestlöhne sichern, denn diese könnten nur - je nach 
der festgelegten Lohnhöhe - bewirken, daß „entweder der Mann mit 
einer kleinen Familie zu viel oder der Mann mit einer großen Familie ... 
zu geringen Lohn haben würde". Man müsse vielmehr dann, wenn 
"mehrere Kinder vorhanden sind, die Unterstützung zu einem Recht und 
zu einer Ehre anstatt zu einem Anlaß für Verachtung und Schande ma-
chen. Dadurch wird eine große Familie ein Segen und nicht ein Fluch 
werden; und es würde eine Scheidelinie gezogen zwischen solchen, die 
durch ihre Arbeit für sich selbst sorgen können, und solchen, die, nach-
dem sie ihr Vaterland durch mehrere Kinder bereichert haben, einen 
Anspruch darauf haben, daß es aud1 zu ihrem Unterhalt beiträgt". 237) 

t31) Wilhelm Rosdter: System der Armenpflege und Armenpolitik. Stuttgart 1894. S. 126. 
t32) Sidney and Beatrice Webb, a.a.O., S. 172: ,.This ,rate in aid of wages•, as it came to bc 

called, ...• 
t33) Das System ging aus von „the Justices of the County (of Berkshire) ,and other discrect 

persons\ (who) mct at Speen, the centre of the district known as Speenhamland ... 
,at the Pelican Inn'" in May 1795 (Sidney and Beatrice Webb, a.a.O., S. 177 f.) .•The 
view taken by ehe Justices wa.is promptly ratified, in dfect, by Parliament itself• (Sidney 
and Beatrice Webb, a.a.O., S. 180).•Their example was widely followed and the practice 
received padiamentary confirmacion in 1796"' (Encyclopaedja Britannica. Vol. 18. Chicago, 
Toronto 1959, p. 218. Artikel .Poor Law"). . . 

!34) Sidney and Beatrice Webb, a,a.O., S. 180 ff.: .Between 1795 and 1833 the principle _of 
making up wagcs by Outdoor Relief, according to a definite scaJe depending on the pnce 
of bread and the number of d-iildren in the family, spread to nearly every county of 
En~land and Wales.• 
Lu10 Brentano, a.a.O., S. 443. 
P. F. Aschrott, a.a.O., S. 32. 
The Speeches of the Righc Honourablc William Pitt, in rhe House. of Commons. Ssco_nd 
edition. Vol. 2. London 1808, p. 134: .,.As thcre was a d1ffercnce 1n the numbcrs which 
compose thc fatnilies of thc labouring poor, ... by the regulations proposed, either 
the man with a small fa.mily woufd have too much wages, or ehe man with a large 
family, who had done most scrvice to his country, would have too little. So that 
were the minirnum fixed upon ehe standard of a !arge family, it might operate as an 
encouragemcnt to idleness on one part of the community; and if it wcre fixed on the 

60 



Das Versagen der Armenpflege 

Für das Industrieproletariat war die Annahme nahezu unbestritten, 
daß der Lohn bestenfalls für den täglichen Unterhalt der Familie aus-
reiche - und auch das nur, wenn sie nicht allzu zahlreich war -, aber 
keinesfalls einen Überschuß erlaube, um für die vielen Gelegenheiten der 
Erwerbslosigkeit und der Erwerbsunfähigkeit vorzusorgen. Meinungsver-
schiedenheiten bestanden nur darüber, ob überhaupt, in welchem Ausmaß 
und wie schnell sich daran etwas ändern könne. Die Hoffnungen, daß die 
Lage sich in kurzer Frist bessern werde, waren nicht sehr groß. So blieben 
eigentlich nur zwei Haltungen übrig: Entweder daß man etwas für die 
Arbeiter tun _müsse, weil die seibsttätige Korrektur in so weiter Feme 
liege, daß man sie nicht abwarten könne, oder daß man nidits für sie 
tun könne, weil ihr Elend unabänderlich und nidit aus der Welt zu 
schaffen sei. 

II. Das Versagen der Armenpflege gegenüber der 
proletarischen Massenarmut 

1. Der negative Consensus 

a) D.,s etablierte Armenpflegesystem 
Das, was hier aus den Xußerungen Lorenz von Steins abgeleitet worden 

ist, gehörte zu den allgemein geteilten Auffassungen der Zeit, zu den 
Grundannahmen, die bei den Diskussionen um die Arbeiterversicherung 
mehr oder weniger stillschweigend akzeptiert wurden. Mehr oder weniger 
heiße dabei, daß es zwar Variationen und Graduierungcn gab, aber kaum 
eine grunds,it;,.lid1e Gegenposition. So m·u, so umw1ili.cnd, so sd1werwie• 
gend und so crschrc~end den Zeiq;enosscn diese proletarisd1e Existenz• 
form aud, crsd1ienen sein nug, so wenig ist damit sJion 7.u erklären, Jaß 
m;111 ausgcrcdrni:t auf den Vcrsichcrung~zwang verfiel, Warum hat man 
die Arbcitcrvcrsid1cruni; als ein SondcrreJ1t des Industrieproletariats 
neben die Armenpflege gestellt? Die Armenpflege war doch ein ausge· 
bautes, für alle Notsituationen gedachtes Hilfssystem. Ließ es sich, wenn 
es schon wirklich unzureichend sein sollte, nicht so reformieren, daß es 
auch für die Arbeiterschaft ausreichende Garantien gegen die Verarmung 
bot? 

Die Armengesetzgebung hat dann ja audi im Norddeutschen Bund 
durch das Gesetz über die Freizügigkeit von 1867 und das Gesetz über 

scandard of a small family, thosc wou!d not enjoy the benefit of it for whose relief it 
was inrendcd. What measure thcn could be found to supply the defect? Le us, said he, 
make relief in cases where there are a numbcr of children, a matter of right and an 
honour, instead of a ground for opprobrium and contempt. This will makc a largc family 
a blcssing, and not a cursc; and this will Jraw a proper line of distinction between 
thosc who are able to providc for thcmselvcs by their labour, and those who, alter 
having enridwd their country with a numbcr of diildrcn, havc a daim upon its assistance 
for thcir supporr. • 
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den Unterstützungswohnsitz von 1870 eine für die damaligen Verhält-
nisse red1t moderne Ausgestaltung erfahren. Und naJ1dcm nad1 der 
Reid1Sgründung die Geltung dieser Gesetze auf die meisten süddeutsd1en 
Länder ausgedehnt worden war, 238) ,,besaß das Deutsd1e Reim eine auf 

3 239)eben diesen Art. und eben dieses Gesetz über die Freizügigkeit 
gegründete, für sein ganzes Gebiet geltende allgemeine Niederlassungs-
und Gewerbefreiheit und mit Ausnahme von Bayern und Elsass-Lothrin-
gen in Bezug auf die öffentlime Armenpflege einen auf das Gesetz über 
den Unterstützungswohnsitz gegründeten einheitlimen Remtszustand, 
dessen Ausbau ... den einzelnen Staaten vorbehalten blieb". 2~0) Das 
Gesetz über die Freizügigkeit hatte überhaupt erst die Zuwanderung in 
die neuen Industrieorte ermöglimt, indem es den Gemeinden untersagte, 
jemandem den Zuzug zu verweigern, es sei denn, s'ie könne ihm nam-
weisen, daß er „nimt hinreimende Kräfte besitzt, um sim und seinen 
nimt arbeitsfähigen Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu 
versmaffen"; 241) vor allem war „ die Besorgnis vor künftiger V erar-
mung" 241) kein Grund zur Abweisung mehr. Sollte das Armenrecht, das 
so eine der wesentlichen Bedingungen für die Industrie-Entwicklung 
geschaffen hatte, nicht imstande sein, die Industriearbeiter auch vor 
Not zu schützen? 

b) Die Schmähformeln 

Sowohl in der damaligen als aum in der späteren Literatur sucht man 
vergeblich nach einer Antwort auf diese Frage. Daß die Armenpflege 
dieser neuen Aufgabe nicht gerecht werden könne, smeint als so selbst-
verständlich angesehen worden zu sein, daß nähere Begründungen für 
völlig überflüssig gehalten wurden. Die Mangelhaftigkeit der Armen-
pflege wird undiskutiert vorausgesetzt. Seit hundert Jahren wird sie 
immer wieder mit den gleichen formelhaften Ausdrücken abgetan. Selbst 
Roscher, der „die weise Absimt der göttlichen Vorsehung, in der Armuth 
eine sittliche Erziehungsanstalt für beide Theile (die Armen und die 
Reimen) zu smaffen, analog der gegenseitigen Bedürftigkeit der Ge-
sd1led1ter, der Lebensalter etc." 242) preist und der meint, daß „der Weg 

Vgl. im einzelnen Emil Muensterbe,r~: Die dcutsd1e Armengeseugebung und das M,ucrial 
zu ihrer Reform. Leipzig 1887. S. 170 tf. 
Art. 3 der Reichsverfassung, der fcstlci;te, ,.d1ß der Angehörige ... eines jeden Bundes• 
Staats in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behan·deln, und demgemäß zum 
festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen l\.mtern, zur Erwerbung von Grund· 
stücken, zur Erlangung: des Staacsbürgcrredits und zum Genusse aller sonstigen bürgerli..hen 
Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimisdi.c zuzulassen, auch in Betreff 
der Rechtsverfolgung und des Red1tssd1utzes demselben gleich zu behandeln ist.• (Vgl. 
Emil Muensterberg, a.a.O., S. 136 u. 170). , 
Emil Muensterberg, a.a.O., S. 172. - Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz erlangte 
in _Elsaß-Lothringen erst 1908 und in Bayern„ e:st 1912. G_e!tung_. (V~!. ~~org_ Wolfgang 
Breithaupt: öffentliches Armenrecht und personhche Freiheit. Zeitschrift fur die gesamte 
Staatswissenschaft, Ergänzungsheft LI. Tübingen 1915. S. 71), 

141) S -4 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867. Zitiert nach Emil 
Muensterberg, a.a.O., S. 139. 

141) Wilhelm Rosdier: System der Armenpflege und Armenpolitik. Stuttgart 189•. S. 129. 
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von der gesetzlichen Armenpflege zum Communismus gar zu ab-
schüss'ig" 243) wäre, wenn die Armen ein Recht auf Hilfe hätten, selbst 
dieser Apologet einer harten, konservativen Armenpflege spricht von der 
„demoralisierenden Wirkung" der Armenunterstützung 244) und von der 
„entehrenden Armenpflege" 245) und räumt schließlich ein: ,,In der 
neueren Zeit sind durch die Auflockerung des Familienbandes, der Zunft-
versichcrung. der Heimathsangehörigkeit, sowie durm den Widerwillen der 
unteren Klassen gegen Armenunterstützung neue Maßregeln nötig ge-
worden." 2'16) Sch:iffle wettert gegen den „die Gemeinden selbst vcrpau-
pernden, die Armen dcmoralisirendcn, den Lohndruck perpctuirenden 
Kommunismus des öffentlichen Armenrechtes". 241) Schmoller meint von 
der Armenpflege: ,,Es gelang unendlich schwer Hilfe zu geben, die zu-
gleich erzog und erhob; so wie sie gegeben wurde, raubte sie leicht die 
Selbstachtung, drückte den Empfänger noch tiefer hinab." 248) Bismarck 
hat von der „Härte der Situation eines ... der Gemeindeverpflegung 
verfallenen Ortsarmen" 249) gespromen. Daß man der Armenkasse ver-
falle, anheimfalle, überantwortet oder ausgeliefert werde, sind Vokabeln, 
die sich stereotyp wiederholen. Kurz nach dem ersten Weltkrieg heißt 
es, daß die Armenpflege trotz aller Verbesserungen die Ausgestaltung, 
„die ... den Schrecken, ihr anheimzufallen, remtfertigt", 250) nodi nidit 
verloren habe. Schließlich ist - noch für unsere Gegenwart - die Rede 
davon, ,,es wäre ein unverdient hartes Los, wenn ... keine andere Hilfe 
zur Verfügung stände, als die der Armen- bzw. öffentlichen Fürsorge, 
die, auch wenn sie in erträglicherer Weise ausgestaltet und geübt wird, als 
es lange Zeit der fall gewesen ist, für jeden Menschen, der ein ehrliches 
Arbeitsleben hinter sicl1 hat und unverschuldet in wirtschaftlid1e Not 
ger.1tcn ist, mit einem bedrückenden Makd behaftet ist". f 51 ) Und das 
lntt·r11:1tionale Arbeitsamt meint, ,.dag Mcnsd1cn nad1 einem langen Ar-
beitsleben, das zum Wohle des Landes beigetragen hatte", niJ1t „im Alter 
dieser Sdiande ausgesetzt sein sollten", 2~2) Armenunterstützung in An-
spruch nehmen zu müssen. 

2. Die Armenpflege als Repression 
Wie konnte es zu einem solchen negativen Consensus kommen? Was 

hatte die Armenpflege angerichtet, daß sie so einhelliger Geringschätzung 
!43) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 131. 
2H) Wilhelm Roschcr, a.a.O., S. 314. 
245) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 315. 
246) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 306. 
247) Alben Schäff!e: Das gesellsd-taftliche System der mensd>lid,en Wirtsdia!t. Tübingen 1873. 

Bd. 2. S. 484. 
248) Gustav Schmoller: Die s02.iale Frage. München und Leipzig 1918. S. 331. 
249) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12: Red<!) von 1878 bis 1885. 2. Aufl., Berlin 1929. s. 245. . 
230) Hans Maier: Die Stellung der sozialen Fürsorge in der neuen Zeit. In: Soziale Praxis und 

Archiv für Volkswohlfahrt. J~. 29 (1920). Nr. 38. Spalte 893. 
251) Gerhard Albrecht: Sozialpolit1k. Göttingen 1955. S. 161. 
252) Internationales Arbeitsamt (Hrsg.): Soziale Sicherheit. Ein Lehrgang für Arbeitnehmer. 

Genf 1958. S. 12. 
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anheimficl? An dieser Stelle können nid1t alle Gründe dafür aufgeführt 
werden. Die allgemeineren, theoretisd1-systematischen Überlegungen wer-
den zum Teil später nod1 behandelt werden. 25:i) Hier muß es mit einigen 
kurzen Hinweisen auf die Eigenarten der Armenpflege in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts sein Bewenden haben. 

Dazu ist zurückzugreifen auf die Grundannahmen über den Status der 
proletarischen Existenz, die im Anschluß an Lorenz von Stein in diesem 
Kapitel entwickelt worden sind. Die Armenpflege war auf sie alle nicht 
eingerichtet. Am ehesten konnte sie nod1 mit der Ausbeutungstheorie im 
engeren Sinne etwas anfangen, mit der These, daß sich aus den ärmlichen 
Löhnen nicht mehr als die Armut unterhalten lasse. Aber dagegen konnte 
sie natürlich keine Abhilfe schaffen. Sie war dazu da, zu helfen, wenn der 
Lohn ausfiel, aber nicht, bessere Löhne durchzusetzen. Die Unsicherheit 
der Lohnverhältnisse war schon gar nicht ihr Ressort. Sie wäre zwar 
gerne manche der Belastungen, die ihr aus dieser Instabilität erwuchsen, 
los geworden, aber dazu wäre ein Eingriff in den Ablauf des Wirtschafts-
prozesses erforderlich gewesen, zu dem sie weder befugt noch befähigt 
war. Und so wäre sie natürlich auch überfordert gewesen, wenn sie das 
Schicksal einer ganzen neuen Klasse zum Besseren hätte wenden sollen. 
Ihr Auftrag war nicht, die soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, etwa 
gar im Sinne der revolutionären Gleichheitsforderungen, sondern die 
reine Existenzsicherung. Daher war sie auch auf den einzelnen Notleiden-
den ausgerichtet, nimt auf die Massenarmut einer ganzen, noch dazu 
arbeitsfähigen Bevölkerungsschicht. 

Der entsmeidende Gegensatz aber liegt in der Smuldfrage. Wenn der 
Armenpflege auch nicht unbekannt war, daß es gesellschaftliche Verhält-
nisse gab, die die Verarmung förderten, so hatte sie doch immer damit 
remnen können, daß der Tüchtige, Geschickte und Geduldige sich auch 
unter widrigen Umständen behaupten konnte, es sei denn, er wäre durch 
irgendwelche Gebrechen außerstande gewesen zu arbeiten. So suchte sie 
die Sd1Uld immer beim einzelnen. Daß die Armut unentrinnbares Gc-
smick für große Gruppen der Bevölkerung sein sollte, war in der Vor-
stellungswelt einer Armenpflege, die sid1 unter dem Einfluß der Lehren 
von Malthus gänzlich der moralisd1en Verurteilung der Armut verschrie-
ben hatte, unvollziehbar. An Roscher zeigt sim ganz deutlim, wie smwer 
solches Umdenken fiel. 254) 

Sieht man einmal von den drakonischen Maßnahmen ab, die einige 
Städte in den Wirren, die den Beginn der Neuzeit ankündigten, gegen 
die als Landplage empfundenen vagabundierenden Bettler ergriffen und 
die bis zu grausamen Leibesstrafen, ja bis zu Hinrichtungen gingen, 255) 

253) Vgl. Kap. V, Abschnitt IV 3. 
254) Vgl. dazu Kap. I, Abschnitt III 2a. 
255) Vgl. Adolf Weber: Armenwesen und Armenfürsorge, Leipzig 1907. S. 12. Und H•n• 

Scherpner: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962. S. 45. 
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so hat das Armenwesen seine härtesten Unterdrückungsformen durch die 
englische Armenrechtsreform von 1834 entwickelt. ,,Das Armenrecht, 
sagte Disraeli kurz nach Inkrafttreten der neuen Gesetze, verkündete der 
Welt, daß Armut in England ein Verbrechen ist." 256) Die Armut galt 
also nicht nur als eine Ursache, sondern geradezu als eine Form der Kri-
minalität. Sie wurde daher auch mit Mitteln bekämpft, die denen der 
Verbrechensbekämpfung manJrn1al zum Verwechseln ähnlich waren. 

a), Das Elendsniveau der Unterstützungen 
Am harmlosesten mag in dieser Beziehung noch das - für den Armen 

allerdings „diskriminierende und verhaßte -Prinzip der ,less eligibility'" 
erscheinen, ,,das darin bestand, den Lebensstandard des Fürsorgeemp­
fängers ... wesentlid1 sd1led1ter festzusetzen als den Lebensstandard des 
freien Lohnarbeiters der untersten Einkommensstufe. Eine Besserstellung 
der Fürsorgeempfänger würde ... nur dazu führen, daß die Arbeiter ihr 
schlemtes Los mit dem relativ nom besseren Los des Fürsorgeempfängers 
tausmten". 25i) Rosmer nennt als ersten seiner „leitenden Grundsätze jeder 
guten Armenpflege", daß man nimt „das Almosengeben über das von der 
Mcnschlimkeit dringend Gebotene hinaustreiben" dürfe. 258) In Deutsch-
land ist das Prinzip der „less eligibility" unter dem Namen „Auffang-
grenze" bis in unsere Tage angewandt worden. 259) Die Behandlung des 
Armen sollte so - ebenso wie die des Verbrechers - abschreckend wir-
ken, ein Ziel, das so gründlich erreicht worden ist, daß man später den 
Arbeiter nicht mehr auf Armenunterstützungen verweisen konnte. Denn 
diesc Unterstützung beseitigte das Elend nid1t, sondern das Elend war 
umgckl'lirt Vorausset7.ung und Mag_\tab der Untcrstüt:r.ung. Darin konn-
trn dil' Arbeitl'r freilich keine Erl,i,un); aus ihrer lkdrängnis sehen. Von 
hia geht der Widcrstand gq;en dil· Bcdürfligkeitsprüfung aus. 

b) /)er U11tcrwcrf1111gsvorg,mg 

So war es aud1 sclbstvcrstänJlid1, daß Armut immer vcrächtlim bleiben 
müsse. Man unterschied zwar zwisd1en den würdigen und den unwür­
digen Armen, was gleichbedeutend mit unschuldigen und schuldigen war, 
aber aum die würdigen empfanden sich dom meistens als veramtet. Das 
hängt - außer mit der gesellschaftlichen Wertung der Armen - sicher 
auch damit zusammen, daß die Unterstützung immer einen Unterwer-
fungsvorgang voraussetzte. Noch Klumker hat sehr entschieden darauf 
bestanden, daß eine gute Fürsorge nur in „einer Art Herrschaft über den 
Armen" ~60) ausgeübt werden könne, weil die „Unselbständigkeit des 

256) Gabriele Bremme: Freiheit und soziale Sidierhcit. ..Stuttgart 1961. S. 10. 
%57) Gabriele Bremme, a.a.O., S. 10. 
!58) Wilhelm Rosdier, a.a.O., S. 36. 
250) Die Auffanggrenze wurde ~- B. mit 80 % des Lohnes eines ungelernten scädtisd,en Arbeiters 

festgelegt; darüber durfte die Fürsorgeunterstützung nicht hinausgehen. 
260) Christian Jasper Klumker: Fürsorgewesen. Leipzig 1918. S. 76. 
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Hilfsbedürftigen" 261 ) ja gerade die Ursache seiner Verarmung sei. Des-
halb sei „alle Fürsorge. . . Bevormundung und Leitung". 262) Freilich 
kommt es darauf an, wie solche Abhängigkeit benutzt wird. Wo sie sim 
mit der Veramtung des Armen verband wie im 19. Jahrhundert, hat sie 
als Mittel der Unterdrückung und Abschreckung sicher gute Dienste ge-
leistet. 

c) Die rechtlichen Diskriminierungen 

Die Abwertung des Armen war auch rechtlich sanktioniert. Er verlor 
wie der Verbrecher eine Reihe der dem Bürger zustehenden Rechte. Am 
häufigsten wird der Verlust des Wahlrechts und des Rechtes, öffentlime 
li.mtcr zu bekleiden, angeführt, wohl deshalb, weil diese Entred1tungen 
sich am längsten gehalten hatten. Für die Armen selbst waren sie wahr-
smeinlim weniger bedrückend, und der Widerstand richtet sich mehr 
gegen die gesetzlich fixierte Diskriminierung als gegen die Minderung des 
rechtlimen Status als solme. 

Aber es war sicher auch noch nicht vergessen, daß „die Freiheit5be-
schränkungen, welchen der einzelne von der armenrechtlichen Fürsorge 
Betroffene unterliegt", durch Jahrhunderte vor allem „solche der Frei-
zügigkeit und der Ehefreiheit" waren. 2":1) Die Erinnerung daran wurde 
schon dadurm wad1gehalten, daß das Deutsche Reid1 immer noch Reste 
davon bewahrt hatte. Das Gesetz über die Freizügigkeit von 1867 hatte 
den Gemeinden ausdrücklich das Recht belassen, den Armen den Zuzug 
zu verweigern. Nur diejenigen, Jie noch nicht arm waren, sondern von 
denen lediglich befürchtet wurde, daß sie arm werden könnten, durften 
nicht mehr zurückgewiesen werden. 264) 

Fast noch interessanter und gravierender als die Beschränkungen der 
Freizügigkeit waren die der Ehefreiheit. Es hatte Gemeinden gegeben, 
„welme Besitzlosen überhaupt die Eheschließung verbieten wollten und 
dies zeitweise auch taten". Dadurd1 „sollte die Entstehung von V erhält-
nissen von vornherein verhütet werden, weldie eine spätere Verarmung 
der Beteiligten auch nur entfernt befürchten ließen". 265 ) In Preußen wa-
ren durch das Allgemeine Landredit zwar die armenrechtlichen Ehehin-
dernisse aufgehoben worden; immerhin konnte nom verlangt werden, 
daß die Gemeinde, aus der die Braut eines armen Mannes stammte, aus-
drücklim die Verpflid1tung übernahm, gegebenenfalls die Frau zu unter-
stützen. 266) ,,Die vielartigen in außerpreußischen Bundesstaaten beste-
henden Ehehindernisse" wurden jedodi erst „durm das Gesetz betref-

Z61) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 75 f. 
Z62) Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 26. 
%63) Georg Wolfgang Breithaupt: Offcntliches Armenrecht und persönliche Freiheit. Zeit>dirift 

für die gesamte Staatswissenschaft. Ergänzungsheft LI. Tübingen 1915. S. 19 _f. 
%64) Vgl. dazu das Zitat aus dem Gesetz über die Freizügigkeit auf S. 62 dieser Arbeit. 
H5) Georg Wolfgang Breithaupt, a.a.O., S. 25. 
266) Vgl. Georg Wolfgang Breithaupt, a.a.O., S. 89 f. 

66 



Das Versagen der Armenpflege 

fend die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung 
vom 4. Mai 1868 ... abgeschafft." 267) 

In Bayern wurde erst im gleichen Jahr 1868 die Bestimmung aufgeho-
ben, daß aus "außerordentlichen Polizeirücksichten" die Eheschließung 
untersagt werden konnte: ,,Die Verweigerung der obrigkeitlichen Heirats-
erlaubnis fällt fort und wird durch ein Zeugnis ersetzt, daß keine gesetz-
lid1en Hindernisse entgegenstehen." 211 ~) Dieses Zeugnis war aber nach wie 
vor dann zu verweigern, wenn der Ehekandidat „Armenunterstützung 
innerhalb 3 Jahren empfangen oder bcansprud1t hat", 268) und diese 
armcnrechtliche Beschränkung der Ehefreiheit behielt Bayern auch nach 
der Gründung des Deutschen Reiches bei. 

d) Die gesellschaftliche Verachtung 

Die in Deutschland erreichten Freiheitsgrade sind immerhin beachtlich 
in einer Zeit, deren armenrechtliches Denken so stark von einem popu-
larisierten Malthusianismus geprägt war wie das 19. Jahrhundert und der 
infolgedessen Eheschließungsverbote als das beste Mittel einer vorbeu-
genden Armenpolitik erscheinen mußten. Die Meinung, daß man - ab-
gesehen von Siechtum und Invalidität - nur entweder durch Faulheit 
oder durch sexuelle Hemmungslosigkeit, die einfach zu viele Esser her-
vorbringe, arm werden könnte, wirkte sich daher vor allem in einer 
gesellschaftlichen Achtung der Armen aus. Davon ist im vorigen Kapitel 
schon die Rede gewesen, auf das deshalb hier verwiesen sei. 269) Wie lange 
sid1 bestimmte moralisierende Vorurteile gehalten haben, geht zum Bei-
.,picl daraus hervor, da(~ erst 190.3, 1lso 20 Jahre nach der Einführung der 
Krankcnvcrsid1crung, die lkstimmung WL'gficl, daß Gcsd1led1tskrankc kei-
nen Ansprud1 auf Krankengeld haben. 270) 

e) Armenhaus und Armenpolizei 

Am prononcicrtestcn kommt der Strafcharakter der Armenpflege im 
Arbeitshauszwang zum Ausdruck, wie er im Poor Law Amendment Act 
von 1S34 verordnet worden war. 271) Danach durfte Armenunterstützung 
an Arbeitsfähige nur im "workhouse" gegeben werden. "Die Verhältnisse 
im Arbeitshaus sollten weniger anziehend als die unbeliebteste Arbeit", 
ja sie sollten „so unangenehm wie gesundheitlich noch möglich" sein; 272) 

Georg Wolfgang Breithaupt, a.a.O„ S. 117. 
Ceor~ Woll~an~ Breithaupt, a.a.O., S. 67. - Vgl. audi Wilhelm Rosdier, a.a.O., S. 113. 
Kal.. II, Absdrnitt V 2. 
Vg. Fricd,;d, Syrup: Hundert Jahre Staatlidie Sozialpolitik 1839-1939. Stuttgart 1957, 
S. lll. _ 
Ober die älteren Formen des .workhouse.. , über die verschiedenen Ziele, für die man es 
hcnutzte, über seine Formen und über die Mcthodt.:n, die man in ihm anwandte, unter-
richten au~führlich Sidncy and Beatrice Wcbb in ihrer .English Poor Law Hi.story• (Part. 1: 
The OIJ Poor Law. Reprinred, London 1963. Kap. IV: Methods of Poor Relief 1660-1834, 
s. 149 ff.) 
Walter Auerbadi: Mut zur sozialen Sidierh,ic. Köln 1955. S. 22. 
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so hatte es im ßcricht der Royal Commission tibcr das Arrnenrcdit von 
1832 geheißen. ,,SJ1ließlich sollten in Arbeitshäusern Ehepaare zur N:1ch-
wud1sverhütung getrennt werden", 272) wie überhaupt „die Trennun~ der 
Familienglieder von einander als Regel gilt". m) Rosdicr meint, daß die 
Zwangsarbeitshäuser „ein wahres Lazarcth, für eine Krankheit, die zwi-
schen Blödsinn und Laster schwankt", 274 ) seien. Das mag für einige ver-
kommene Subjekte richtig gewesen sein; die Arbeiterschaft auf eine Ar-
menpflege zu verweisen, die sich solcher Mittel bediente, wurde jedoch 
„um so unhaltbarer ... , je mehr das erwachende Ehrgefühl der ihres 
Wertes sich bewußt werdendenArbeiter sich dagegen sträuben mußte". 275) 

Keine andere Einrichtung der Armenpflege war so verhaßt wie das Ar-
beitshaus. 

Daran, daß man die Armen einsperrte wie Verbrecher, erweist sich der 
polizeiliche Charakter der Armenpflege am schärfsten. Nid1t zufällig 
wurde „das Armenwesen ... früher zu den Polizeiwissenschaften gered1-
net". 276) So ist es nicht nur der Hochmut des fortschrittlichen Sozialpoli-
tikers, sondern eine historisch durchaus gerechtfertigte Feststellung, wenn 
das Internationale Arbeitsamt sagt: ,,Die Armenunterstützung war also 
durchaus nicht als ein gewisses Mindestmaß an sozialer Sicherheit gedacht, 
sondern vielmehr als reine Polizeimaßnahme zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit, die dadurch, daß sie dem Hunger und der Verzweiflung ent-
gegenwirkte, die sich daraus für die anderen Bürger möglicherweise er-
gebenden Gefahren und Bclästigungei1 verminderte." 277) Roscher be-
stätigt diese Deutung durch seine Bemerkung, daß die Armen „nur aus 
Rücksicht auf das Gemeinwohl unterstützt werden, also die Hülfe nur 
zu erbitten haben". 278) 

f) Zusammenfassung: Die Schuldfrage 

Das alles und noch manches mehr ist gemeint, wenn man von dem 
repressiven Charakter der Armenpflege spricht. Er war den Zeitgenossen 
so gegenwärtig, daß es langer Erklärungen nicht bedurfte, warum die 
Armenpflege bei der Lösung der Arbeiterfrage nidit zu brauchen sei. 
Schäff!e meint geradezu, ,,daß der größere Theil der heutigen öffentlich­
corporativen Wohltätigkeit einen Communismus der entsittlidicndstcn, 
planlosesten, ungerechtesten und schädlidisten Art darstellt". 2w) So wird 
verständlich, daß in der Diskussion um die Arbeiterversicherungsgesetz-

27Z) Walter Auerbach, a.a.O., S. 22. 
273) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 139. 
t74) Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 182. 
275) Otto v. Zwiedineck-Südenhorst: Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung. 2. Aufl., Leipzi~ 

1912. s. 101. 
276) Leopold v. Wiese: Einführung in die Sozialpolitik. 2. Aufl., Leipzig 1921. S. 291. 
277) Internationales Arbeitsamt (Hrsg.): Soziale Sicherheit. Ein Lehrgang für Aabeitnehmcr. 

Genf 1958. S. 3. 
!78) Wilhelm Rosd,.er, a.a.O., S. 131. 
179) Albert Schäffle: Das gesellschaftlidie System der mensdilid,en Wirrsd,aft. Tübingen 1873. 

Bd. 2. S. 485. 
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gebung die Frage überhaupt nicht erörtert wird, ob man neben dem be-
stehenden System der Armenhilfe noch ein zweites System der Sicherung 
gegen wirtschaftliche Not speziell für die Arbeiterklasse braudi.e. Als sidi. 
die Meinung durchgesetzt hatte, daß "die alte Vorstellung von der Ent-
stehung der Armut aus persönlichem Verschulden durch die Erkenntnis 
abzulösen (sei), daß die Armut soziales Verschulden sei und ... daß die 
Verantwortung für die Lösung der Armenfrage bei Staat und Gesellsc.½aft 
liegt", 280) da war diese Frage entschieden. Die Sozialversicherung war die 
Ablösung der Armenpflege für den fleißigen, durch die Gesellschaft zur 
Armut verurteilten Arbeiter. Insofern - nämlich als die Schuldfrage der 
entscheidende Ansatzpunkt für die neue sozialpolitische Konzeption ist -
ist die Arbeiterversicherung ein Sieg der Lehren von Marx über die von 
Malthus. 

III. Die Vorzüge der Sozialversicherung vor der Armenpflege 

1. Vorsorge 

Die Propagandisten der Arbeiterversicherung, vor allem die später als 
Kathedersozialisten bezeichnete Gruppe im Verein für Socialpolitik, die 
sie theoretisch begründet hat, begnügten sich nicht mit der allgemeinen 
Abscheu gegen die Armenpflege. Sie sprachen vielmehr der Versicherungs-
konstruktion auch gegenüber einer sehr angesehenen und beliebten Armen-
pflege erhebliche Vorteile zu. Am sdrksten hervorgehoben wurde der 
Gedanke der Vorsorge, Unfälle, Krankheiten, Invalidität und Arbeits-
losigkeit mußten - trotz allem, was man vielleicht vorbeugend dagegen 
u111crnehml'n konnte - in den Lehen.llauf des Arbeiters einkalkuliert 
werden. Sie ließt•n sich nur übt·rstehcn, wenn Reserven vorhanden waren, 
un<l folglich mußte für diese Fälle irgendein Riickhalt geschaffen werden. 

Hatte Rmchcr daher noch gemeint, ,.bei allen voraussehbaren Un-
glüJ,sfällen muß der Armenpfleger hart sein", 2" 1) so war die überwie­
gende Ansid1t, ,,daß der größte Teil der Arbeiterschaft bei den damaligen 
Löhnen nicht in der Lage war, selbst für das Alter oder eine lange Inva-
lidität vorzusorgen". 282) Deshalb wurde der Versicherungszwang vorge-
schlagen. Er ermöglichte einerseits, die - wenn auch geringe, aber doch 
nicht völlig fehlende - Sparfähigkeit der Arbeiter auszunutzen. Ande-
rerseits war klar, daß das nicht ausreichen konnte, denn „Armut und 
Vorsorge sind miteinander nur schwer vereinbar"; 283) man mußte also 
auf jeden Fall andere Geldquellen ersd1ließen. So verfiel man auf Staats-

21-40) Gabriele Bremme, a.a.O., S. 16. 
281) Wilhelm Rosdicr, a.a.O., S. 61. 
282) H,d<ly Neumeister: Autoritäre Sozialpolitik. In: Ordo. Jahrbum für die Ordnung von 

W1rtsduft und Gescllsduft. Bd. 12. Düsseldorf und München 1961. S. 222. 
283) Internationales Arbeitsamt (Hrsg.): Soziale Sicherheit. Ein Lehrgang für Arbeitnehmer. 

Genf 1958. S. 9. 
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zusd1üsse und Arbeitgeberbeiträge. Den St:i.at mit heranzuziehen, smien 
schon deshalb gered1tfcrtigt, weil er ja ohnehin für die Armen sorgen 
müsse und durd1 die Arbcitcrversid1erung Ersparnisse bei der Armen-
pflege m:i.chen könne. In den Arbeitgebern aber sah man diejenigen, die 
in erster Linie zu einer Vorsorge verpflichtet waren. Denn da sie die 
Arbeitskraft in Anspruch nahmen und die Nutznießer der Arbeitslei-
stung waren, hatten sie auch für die Lebenshaltung der Arbeiter aufzu-
kommen, einschließlich der Zeiten der Arbeitsunfähigkeit. So meint etwa 
Roscher in bezug auf die Krankenversicherung, es sei „das natürlichste 
Verfahren, die Heilungskosten als Bestandtheil der Productionskosten den 
Consumenten der Arbeitsproducte aufzulegen", 284 ) und ebenso müßten 
bei der Unfallversicherung „die Kosten der Entsd1ädigung zu einem Bc-
standtheile der Productionskosten gemacht" 2~~) werden. Dieses Argument 
kehrt immer wieder. 286) Für die Arbeitsunfälle war es durch die Haft-
pflicht der Unternehmer bereits weitgehend anerkannt. 287 ) 

Im Grunde wurden damit nur die Konsequenzen aus der Lehre ge-
zogen, daß der Wert der Arbeit gleich den Reproduktionskosten der Ar-
beitskraft und diese eine handelbare, marktgängige Ware sei. Wenn die 
Arbeiter ausgebeutet wurden, dann hatten vor allem die Ausbeuter dafür 
zu sorgen, sie vor Not zu bewahren. Und wenn die Arbeitskraft eine 
Ware ist, dann müssen auch die vollen Kosten dieser Ware bezahlt wer-
den, und dazu gehören nun einmal alle Ko5ten ihrer Existenzsicherung. 
Insofern ist „der Beitrag des Arbeitgebers ... nur eine Nachzahlung zu 
dem Lohne, der an sich unzureichend wäre, die gesamten Produktions-
kosten der Arbeit zu decken". 288) Nur für die Leistung zu zahlen ent-
spräche dem Wesen des Werkvertrages; beim Kaufvertrag muß für eine 
Ware auch dann bezahlt werden, wenn sie später einmal repariert werden 
muß. Insofern ist der Arbeitgeberbeitrag zu den Arbeiterversicherungen 
eine logische Folgerung aus dem Warencharakter der Arbeitskraft. 

2. Vorbeugung 

Die Versicherungskonstruktion ermöglichte es, dem Arbeiter einen 
Rechtsanspruch einzuräumen. Darauf legte man großen Wert, um den 
Status des Arbeiters zu heben und seinem Selbstbewußtsein gerecht zu 
werden und zugleich Auftrieb zu geben. Bismarck hat bei der Beratung 

Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 288. 
Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 299. . . 
Vgl. z. B. Gustav Schmoller: Die soziale Frage, München und Leipzig 1918. S. 368. -
Lujo Brentano: Der Arbeiter•Versidtcrungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folge. 
Berlin 1881. S. 38. - Leopold v. Wiese: Einführung in die Sozialpolitik. 2. Aufl., 
Leipzig 1921. S. 191. - Emil Muensterberg: Die deutsd>e Armengesetzgebung und das 
Material zu ihrer Reform. Leipzig 1887. S. 58. . 

%87) Haftpf!iditgesetz vom 7. Juni 1871, nach dem die Unternehmer von als ~esonders gef"hrhd, 
geltenden Becriebcn (Eisenbahnen, Bergwerke, Fabriken} nicht nur für eigenes Verschulden, 
sondern auch für das ihrer Angestellten haften mußten. 

%88) Lujo Brentano: Eine Geschidtte der wirtschaftlichen Entwidclung Englands. Jena 192S. 
Bd. 3. Ente Hälfte. S. 623. 
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des ersten Unfallversicherungsgesetzentwurfs 1881 im Reichstag gesagt, bei 
diesem Gesetz gehe es darum, ,,das Gefühl menschlicher Würde, welches auch 
der ärmste Deutsche meinem Willen nach behalten soll, wach zu erhalten, 
daß er nicht rechtlos als reiner Almosenempfänger dasteht, sondern daß er 
ein pc-culium an sich trägt, über das niemand außer ihm verfügen kann, 
und da~ ihm auch nid,t entfremdet werden kann". 289) So konnte man 
dem Arbeiter, der sich nicht mit der Armenpflege vertrösten lassen wollte, 
nicht mehr unverschämte, aufsässige Begehrlichkeit vorwerfen. Es war ja 
nicht mehr wie in der Armenpflege fremder Leute Vermögen, das er be-
gehrte, sondern sein eigenes. 

Dieses Recht auf Unterstützung, das aus der Vorsorge hervorging, hatte 
zugleich auch eine Art vorbeugender Wirkung. Denn „um die auf öffent­
lich-rechtlichen Grundlagen beruhende Unfallversicherung von der Ar-
menpflege zu unterscheiden, wäre jene durchzuführen ohne Rücksicht auf 
die sonstige Bedürftigkeit des Verletzten". 290) Der Reditsanspruch schloß 
also die Bedürftigkeitsprüfung aus. ,,Die Bedürftigkeitsprüfung, weldie 
die Armenpflege für jeden individuellen Fall vornahm, gesd,ah hier 
gleichsam im voraus und generell." 291) Die Versidierungen leisteten nicht, 
wie die Armenpflege, erst, wenn die Armut schon eingetreten war, son-
dern bereits wenn Verhältnisse vorlagen, die erfahrungsgemäß über kurz 
oder lang zur Armut führen mußten. In einer abgekürzten Formel könnte 
man also sagen: Leistungsgrund der Fürsorge ist die Armut, Leistungs-
grund der Sozialversicherung sind bestimmte, die Verarmung auslösende 
Tatbestände, das heißt Armutsursachen. Der Ansatzpunkt der Hilfe ist 
also etwas vorverlq;t. 

Insofern sd,ienen die Arbeiterversicherungen wirklich ein Instrument 
zu sein, die Armut zu verhüten. Sie konnten den Arbeiter zwar nicht 
wohlhabender machen, aber sie konnten verhindern, daß aus der Dürf­
tigkeit ßcdürftigkcit, daß aus besd1cidcnen Verhältnissen, aus einer ehren-
haften, crtr,iglid1en Krmlid1keit die absolute Verelendung, die "abject 
povcrty" wurde. Dabei ging es vor allem darum, eine ordnungsgemäße 
Haushaltsführung über die Zeit des Lohnausfalls hinüber zu retten. Die 
zeitgenössische Literatur ist voll davon, daß der Einkommensverlust des 
Arbeiters zu völliger Deroutierung der Hauswirtschaft führe, und zwar 
nidit allmählich, sondern sofort. So hatte sdion Lorenz von Stein be-
merkt, daß der Arbeiter es vielleicht so weit bringen könne, "daß ge-
wisse Gegenstände des täglichen Bedürfnisses, hauptsächlid, das Hausge-
rät, etwas vollständiger angeschafft werden", 202) daß aber diese be-
scheidene Ausstattung des Arbeiters stets gefährdet sei; denn „seine kleine 

Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12: Rcdc.ll von 1878 bis 1885. 2. Aufl., Berlin 1929. 
s. 240. 
Wilhelm Roscher, a.a.O., S. 300. 
Heddy Neumeister, a.a.O., S. 191. 
Lorenz von Stein: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreidt von 1789 bis auf unsere 
Tage. Bd. 2: Die industrielle Gesellschaft. Der Sozialismus und Kommunismui Frankreidu 
von 1830 bis 1848. München 1921. S. 75. 
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Habe ist nid1t so sehr sein red1ter Besitz, in <lern er siJ1 einrichten kann, 
wie er mag, sondern s'ie gilt ihm nur als Reservekapital, das bei jedem 
Unglück zum Verkauf und Versatz wandert". tH:J) Die ßcobadnung, daß 
bei jedem Verlust der Arbeitsstelle „sich die Leihhäuser und die Laden 
der Trödler mit den dürftigen H:ibseligkciten des Arbeiters (füllen)'',2U4) 

kehrt immer wieder. Nicht zuletzt die amtliche Begründung zum Kran-
kenversicherungsgesetzentwurf hat sehr genau beschrieben, welcher Ab-
stieg des Arbeiterhaushalts damit eingeleitet wird, von dem er sich kaum 
wieder erholen kann. 205) Die Rückerstattungspf!icht in der Armenpflege 
hat natürlich mit dazu beigetragen, daß man sich aus eigener Kraft kaum 
je wieder emporarbeiten konnte. Vor allem Schmoller hat immer wieder 
darauf hingewiesen, daß Krankheiten „bei den kleinen Leuten und Ar-
beitern ... meist die wirtschaft!i.::he Existenz ganz oder auf lange (ver-
nichten)". 296) Voller Sarkasmus meint er, es sei „nicht übertrieben, wenn 
man behauptet hat, vor der neueren Arbeiterversicherung sei in den Kul-
turländern für kranke Pferde und krankes Rindvieh besser gesorgt wor-
den als für die kranken Arbeiter. ... Fi.ir sehr viele Arbeiter hat eine 
Krankenpflege überhaupt erst mit der neueren Arbeiterversicherung be-
gonnen". 2u6) 

Der vorbeugende Effekt des Versimerungswesens bestand also darin, 
diesen rapiden Niedergang auf das unterste Niveau der Verelendung zu 
verhüten. Der Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung ermöglichte es, den 
status quo ante, nämlich vor dem Unfall, der Krankheit oder der Inva-
lidität, wenigstens in gewisser Annäherung zu erhalten. Insofern ~tcd.t 
in den Begründungen der Arbeiterversicherung von Anfang an etw1s von 
jenem Ziel der Sicherung des einmal erreichten Status, das dann im 
"Schreiber-Plan" zum Maßstab der gesamten Rentenbemessung erklärt 
worden ist. 

3. Erzieherische Effekte des Versicherungszwangs 

Durch derartige Hoffnungen, daß der Verarmungsprozeß etwas früher 
abgestoppt werde, glaubte man den Arbeiter überhaupt erst ll!S seiner 
Lethargie herausreißen zu können. Die Tugenden der Sparsamkeit, der 
wirtschaftlimen Haushaltsführung und der vorsorgenden Anteilnahme 
an der eigenen Zukunft konnten sim nur entwickeln, wo die Hoffnungs-
losigkeit gebannt war. So mt:inte Schmoller, daß „die Zwangsversicherung 
und die öffentlich-rechtliche Korporation" einen ihrer Vorteile „in der 
langsam und spät wirkenden, aber unzweifelhaft alle Volkselemente er-
ziehenden Wirkung" hätten. 297) Zunämst aber müsse man den Lohn-

%93) Lorenz von Stein, a.a.O., S. 81. 
%94) Lujo Brcntano: Der Arbeiter-Versicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine folge. 

Berlin 1881. S. 73. 
Vgl. dazu den auf S. 166 zitierten Auszug. 
Guscav Sdimoller, a.a.O., S. 371. Vgl. audi das Zitat auf S. 142. 
Gusuv Sd,moller, a.a.O., S. 426. 
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arbeitern die Vorsorge für sich selbst noch abnehmen bzw. sie zur Vor-
sorge zwingen. Denn "die Masse der Arbeiterbevölkerung ist Sklavin der 
Trägheit und Sorglosigkeit.... Von dieser Sklaverei befreit der Versiche-
rungszwang, wie der Schulzwang von der Sklaverei gegen die Bildungs-
scheue befreit". 208) Ohne den Zwang bliebe "das Leben vom Tag zum 
Tage ... das alte, während die neue Wirtschaftsverfassung Vorsorge für 
Wochen, Monate, Jahre ford~rte. Das Wesentliche war, daß die unteren 
Klassen die Lebensgewohnheiten und Sitten, welche die Voraussetzung 
leidlicher wirtsd1aftlicher Existenz in der neuen Geldwirtschaft waren, 
noch Generationen und Jahrhunderte lang nicht so erlernten wie die Mit-
tel- und oberen Stände". 299) 

In diesen Sätzen ist fast eine neue Armutstheorie enthalten bzw. die 
Theorie der mangelnden Anpassung auf die Armut des Industrieprole-
tariats angewendet. Wenn nämlich die Arbeiter noch nicht begriffen hat-
ten, daß in dieser Wirtschaftsordnung eine kapitalistische Vorsorge in 
Form von Sparen oder von Versicherungen notwendig war, so hatten 
sie die Anpassung an ihre neue Lebensform eben noch nicht vollzogen. 
Die Aufgabe war also, sie überhaupt erst mit dem Stil der industriellen 
Geldwirtschaft vertraut zu machen, ihnen Rechenhaftigkeit und Planung 
über den Tag hinaus beizubringen. Da man der Meinung war, "daß die 
Erziehung, die moralische und geldwirtschaft!iche, den unteren Klassen 
allein dauernd Besserung bringen, die Quellen der Massenarmut verstopfen 
könne", 300) schienen wie bei allen Unmündigen Zwangsmittel durd1aus 
angcmcs\en, um sie auf den red-1ten \V'eg zu bringen. 

Aber diese er:,.iehcrisJ1e Funktion des Versid1erungszwangs sollte <lurd-1-
aus nicht eine neue form der Abh:ingigkeit konstituieren, sondern man 
versprach sid1 von ihr gerade, den Arbeiter zu selbstbewußter Selbstän-
digkeit zu führen. Denn "die Aufbringung der Mittel oder doch eines 
erhcblidien Teiles der Mittel ... durch diejenigen selbst, die in den Genuß 
der Hilfeleistung kommen sollen, . . . hat den allergrößten ethischen 
und erzieherisd1en Wert. Das Bewußtsein, in erster Linie selbst die Ver-
antwortung für die eigene Existenzsimcrung in Notzeiten zu tragen, wird 
lebendig erhalten. Der Erwerb eines durch eigene Leistung begründeten 
Rechtsanspruchs auf Hilfeleistungen ... gewährt das gesundem Selbstbe-
wußtsein entgegenkommende Gefühl der Unabhängigkeit von fremder 
Hilfe". 301 ) Das ist durchaus keine nachträgliche Interpretation, sondern 
eine Vorstellung, die in der ursprünglichen Motivation der Arbeiterver-
simerung viel lebendiger war als heute. Gerade in den Reichstagsdebatten 
war betont worden, ,,die Abweisung des Hilfskassenzwangs sei, weil sie 

=••) Albert Schäffle: Der korporative Hülf,kassenzwang. Tübingen 1834. S. 8. 
!99) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 333. 
300) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 333 f. 
301) Gerhard Albrecht: Sozialpolitik. Göttingen 1955. S. 163. 
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an die Armenkasse Vl·rwei~e, geradezu '.lcrstiirung der Sdh~tverantwort-
lid1kL·ir, der Versidll'rungszwang t.:rzichc zu dieser". 302) 

4. Die Verteilung der Lasten 

Die versd1iedencn Formen der Selbstbeteiligung der Arbeiter, sowohl 
im Sinne eines emotionellen als auch eines materiellen Engagements für 
ihre eigene Zukunft, schienen die Voraussetzung dafür zu sein, daß die 
Unterstützungen leichter zugänglich gemacht werden konnten. Auf eine 
Kurzformel gebracht besagt das, daß man Vorbeugung nur bei Vorsorge 
für möglich hielt. Das Argument kehrt, nicht zuletzt zur Begründung 
des Versicherungszwangs, bis heute immer wieder. Die Einräumung eines 
Rechtsanspruchs und der Verzicht auf die strenge Bedürftigkeitsprüfung 
bedingten, ,,daß der Staat von seinen Bürgern in der Zeit ihrer unge-
schmälerten Erwerbsfähigkeit ein gewisses Maß von Vorsorge verlangt", 
weil sonst „der unbesonnenere Bürger, der sich dieser Vorsorgepflicht ent-
zieht, ... sofort der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen" würde. 303) 

Damit sollte nicht zuletzt der Versicherungszwang auch seinen Gegnern 
schmackhaft gemacht werden. Neben vielen anderen habe er den Vorteil, 
daß er für die Allgemeinheit billiger sei als die Armenpflege, und so ist 
auch immer wieder gesagt worden, die Sozialversicherung sei überhaupt 
nichts anderes als ein Instrument zur Entlastung der Armenpflege, 30{) ja, 
sie vermöge sogar die gesamte Armenpflege überflüssig zu machen. 3os) Was 
,,an Armensteuern, Armengaben, aufgebt"auchten Nothpfennigen und Al-
mosen erspart würde", sei, so meinte Sd1äffle, ,,ein großer Posten, welcher 
fast ganz von der Versicherungslast in Abzug gebracht werden darf". 306) 

Bisher habe die Last der Existenzsicherung der verarmten Arbeiter völlig 
von denen getragen werden müssen, die die Armensteuern aufbrachten. 
Der Versicherungszwang erlege sie wenigstens teilweise den Arbeitern 
selbst auf. Dann müsse man aber auch einen Rechtsanspruch auf die Ver-
sicherungsleistungen einräumen, .denn man könne die kärglichen Einkom-
men der Unterschid1ten nur bei genauem Versprechen einer Gq;cnlcistung 
heranziehen. 

Von daher sei andererseits aber auch der Staatszuschuß gerechtiertigt. 
Er bedeute nämlich eigentlich nichts anderes als eine Ablösung der Ar-
menlasten. So hat etwa Bismarck in seiner bereits erwähnten Reichstags~ 
rede vom 2. April 1881 über das Unfallversicherungsgesetz gesagt, daß 
,,dieser Drittelbeitrag des Staates ... ja viel geringer (ist), ... als er aus-

302) Gustav Schmollet, a.a.O., S. 393. 
.1</3) Wilfrid Schreiber: Prolegomena zu einer Reform der gesetzlichen Krankenversicherung . 

In: Zeitschrift für Sozialreform. Jg. 8. Hcit 9 (September 1962). S. 511. . 
304) Die Krankenversidierung wurde 1883 in der amtlidicn Begründung als audi .im lnt~r~ 

c11se •.. der öffcntlid1en Armenlast dringend geboten• bezeichnet (Zitiert nach Heinndt 
Braun: Motive sozialer Hilfeleistungen, Frankfurt am Main 1955. S. 12). . 

30•) Vgl. z. B. Emil Muensterberg: Die deutsche Armengesetzgebung und das Macenal zu ihrer 
Reform. Leipzig 1887. S. 58, 61 und 473. 

306) Albert Schäff!e, a.a.O., S. 34. 
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sieht, weil dafür den Verbänden, auf die der Staat seine ihm obliegende 
Armenpflege abgebürdet hat, doch auch sehr wesentliche Leistungen ab-
genommen werden". 307) Noch deutlicher wird das in der Begründung 
der Invalidenversicherung ausgesprod1en: ,,Die Einführung der obligato-
rischen Alters- und Invaliditätsversicherung muß notwendig zugleich auf 
das gesamte bisherige System der Armenpflege zurückwirken.... Sie wird 
nicht nur dem Eintritt von Armenfällen im bisherigen Sinn steuern, son-
dern sie wird auch die drückende Last, wcld1e aus dem Notbehelf der 
Armenpflege für die Träger der letzteren erwachsen ist, in anderer und 
gerechterer Weise verteilen, indem sie große leistungsfähige Verbände 
unter Heranziehung der eigenen Leistungen der Versicherten mit der 
Aufgabe betraut, die Mittel aufzubringen.... Schon die erziehliche Rück­
wirkung dieser Anspannung der eigenen Leistung der Versicherten auf 
deren gesamte sittliche Lebenshaltung wird allmählich auf die Notwen-
digkeit eines Einsmreitens der Armenpflege einen beschränkenden Einfluß 
ausüben." 308) Schmoll er argumentiert etwas historismer, es sei keineswegs 
etwas Neues, ,,daß hier Zuschüsse des Staates, der Gemeinden und der 
Arbeitgeber eingeführt, ja einzelne Zweige ganz von dem Staate und der 
Gemeinde übernommen wurden.... Die Armenpflege beruhte längst auf 
öffentlichen Mitteln; es war ferner ein uraltes soziales Prinzip, daß der 
Dienstherr, der Grundherr, der Smiffsführer, der Bergwerkseigentümer 
für seine kranken, alten, in Not befindlichen Leute mit einzutreten hatte. 
Diese Verpflichtung verwandelte sich jetzt auf dem Boden der Großin-
dustrie und des heutigen Versicherungsrechtes in die öffentlich-rechtliche 
Zuschußpflicht der Arbeitgeber zu den Arbeiterversicherungskassen". 309) 

Audi der Arbeitgeberbeitrag wurde also mit diesem Entlastungs-
argument verteidigt. Diejenigen, die den Arbeiterversicherungszwang 
überhaupt und den Arbeitgeberbeitrag im besonderen bekämpften, hatten 
geltend gemamt, daß die Industrie mit zu hohen Kosten belastet würde, 
die sie gegenüber den ausländischen Anbietern konkurrenzunfähig machen 
müßten. Ihnen wurde entgegen gehalten, daß ja nur die ohnehin beste-
henden Verpflichtungen des Fabrikherrn abgelöst würden, nämlich einer-
seits die Haftpflicht bei Betriebsunfällen und andererseits die allgemeine 
Fürsorgepflicht. Die patriarchalische Fürsorge des Dienstherrn für seine 
Arbeiter war ja mit dem Beginn des Industriezeitalters nicht sofort ver-
schwunden. Aber sie schien um so untragbarer zu werden, je mehr Kon-
kurrenz und Geldwirtschaft sich ausdehnten. In der relativ abgeschlosse-
nen Eigenwirtschaft hatten Kostenunterschiede, die sich aus unterschied-
lichen Belastungen durch arbeitsunfähige Mitglieder ergaben, keine ent-
scheidenqe Rolle gespielt. Sie hatten zwar den Lebensstandard aller Mit-

107) Birniarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12: Reden von 1878 bis 1885. 2. Aufl., Berlin 1929. 
S. 243 f. Vgl. auch S. 240. 

308) Vcrhand!ungcn des Reichstages, 7. Legislaturperiode, 4. Session 1888/89, Aktenstück Nr. 10. 
Zitiert nad-i Hcinridt Braun, a.a.O., S. 124 f. 

309) Gustav Sdlmoller, a.a.O., S. 368. 
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glicder gemindert, aber nid1t die Existenz des Betriebes bedroht. Auf dem 
sid1 entwid,clndcn Weltmarkt bccinträd1tigtcn sie: jcdod1 die Wettbe-
werbsfähigkeit, und überdurd1sdinittlid1e Fürsorgelasten müßten daher 
zum Zusammenbruch führen. 

Hier bringe der Versid1erungszwang eine Lösung. Ohne die Unterneh-
mer aus ihrer Fürsorgepflid1t zu entlassen, mache er die sozialen Auf-
wendungen einheitlich und kalkulierbar. Er schaffe überhaupt keine 
neuen Verpflichteten, sondern sorge nur für eine gleimmäßigere, gerem-
tere Verteilung der Lasten und sei damit einfach eine rationellere Orga-
nisation der Versorgung der Armen, die der rationelleren Wirtschafts-
form des Industriezeitalters entspreche. In diesem Sinne hat Schmoller 
gesagt, daß das Bedürfnis nach einer solchen Arbeiterversicherung „in dem 
Maß, wie die Geldwirtschaft, der Großbetrieb, die freie Konkmrenz, das 
Geldlohnverhältnis zunahm, wuchs". 310) 

5. Sozialpolitik als Staatspolitik 

a) Das innenpolitische Appeasement 

Was Bismarck von all diesen Argumenten gehalten hat, ist nicht ein-
deutig festzustellen. Er hat sich nie in systcmatisdiem Zusammenhang 
dazu geäußert, sondern nur in der politischen Auseinandersetzung. In 
seinen „Gedanken und Erinnerungen" hat er die Arbeiterversicherung 
überhaupt nicht behandelt, was :iber wohl weniger darauf zurückzufüh­
ren ist, daß er sie für einen nur unwesentlid1en Teil seiner Politik ge-
halten hätte, als darauf, daß er „seine ursprüngliche Absicht, das Werk auf 
sechs Bände zu bringen", 311) nid1t mehr verwirklichen konnte. 

Es kommt hinzu, daß die historische Forschung inzwisd1en weitgehend 
die Meinung befestigt hat, daß es sdiwierig, wenn nicht sogar unmiiglich 
ist, ,,eine Formel (zu) finden, unter der sid1 sein sozialpolitisches HJndeln 
zusammenfassen läßt, eben weil in keiner Weise eine wissenschaftliche oder 
sozialdogmatisdie Idee die Grundlage und Richtschnur für sein Hrndeln 
abgibt". 312) Sein Motiv in der Sozialpolitik sei vielmehr das gewesen, 
"was aum sonst einzig und allein im Mittelpunkt seines Denkens und 
Handelns stand: Der preußische und deutsche Staat! Ob dieser ,liberal' 
oder ,nidit liberal' war, ob er als ,reaktionär' verschrieen wurde oder man 
ihn als ,fortschrittlich' pries, ja ob man ihm ,staatssozialistische' oder 
smlemthin ,sozialistisme' Züge nachsagen konnte, - das alles trat für 
Bismarck völlig in den Hintergrund gegenüber der einen Frage: Steht der 

310) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 369. 
311) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 15: Erinnerung und Gedanke. Kritische Neuausgabe 

auf Grund des gesamten schriftlimen Nachlasses von Gerhard Ritter und Rudolf Stadelmann. 
Berlin 1932. Einleitung der Herausgeber. S. XX. 
Friedrich Lütge: Die Grundprinzipien der Bismardmhen Sozialpolitik. In: Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. Bd. 134 (1931 I). S. 581. 
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Staat nach außen und nach innen stark und unerschüttert da? Jedes auf-
tretende Problem - und so auch die Arbeiterfrage - beurteilte er unter 
dem Gesichtspunkt, ob und wieweit es den Staat berühre, ihn ge-
fährde". 313) Bismarck selbst hat diese Meinung insofern bestätigt, als er 
1884 bei der Beratung über die Verlängerung des Sozialistengesetzes sagte: 
"Ich habe schon öfter erklärt, daß ich in jeder Periode meines Lebens das 
gewollt und erstrebt habe, was ich für das Vaterland und den Herrn, dem 
ich diene, am nützlichsten hielt. Es war nicht in jeder Periode das-
selbe." 314 ) Und drei Jahre vorher, bei der Debatte über den ersten Un-
fallversicherungsgesetzentwurf, hatte er gesagt: ,,Die Aufgabe der Regie-
rung ist es, den Gefahren ... ruhig und furchtlos ins Auge zu sehen, aber 
auch die Vorwände, die zur Aufregung der Massen benutzt werden, die 
sie für verbrecherische Lehren erst gelehrig machen, . . . zu beseitigen. 
Nennen Sie das Sozialismus oder nicht, es ist mir das ziemlich gleich-
gültig." 315) ,,Ist dies Kommunismus, wie der Herr Vorredner sagte, nicht 
Sozialismus, so ist das mir wiederum gleichgültig, ich nenne es immer wie-
der praktisches Christentum in gesetzlicher Betätigung." 316) 

Von einer solchen politisch-pragmatischen Grundhaltung aus sind auch 
das Sozialistengesetz und die Arbeiterversicherung keine Gegensätze. Beide 
dienten dazu, ,,eine dem Staate drohende Gefahr abzuwehren", 317) aus 
der - in der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 ausgedrück­
ten - Überzeugung, ,,daß die Heilung der sozialen Schäden nicht aus-
schließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, 
sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der 
Arbeiter zu suchen sein werde". 318) Bismarck hat im Reichstag wiederholt 
gesagt, <lall er in der Arbcitcrvcrsichnung „das Komplement für das 
Sozialisteng,:setz" :1111 ) sehe, ja er meinte sogar: ,.Den Mut aber zu Repres-
sionsmaßrcgdn schöpfe ich nur aus nwinem guten Willen, daran zu arbei-
ten, daß die wirklichen lkschwerden, die wirklid1en I-förten des Schicksals, 
über die die Arbeiter zu kl::tgcn haben, ... gemildert werden." 320) 

Wenn Bismarck es für nötig hielt, die soziale Frage derart von zwei 
Seiten anzugehen, so muß er „in den Fabrikarbeitern Proletarier, die 
durch die Unsicherheit ihrer Existenz dem Staate gefährlich würden", 321) 

gesehen haben. Die sozialistische Agitation hat einer Generation, die die 
Schreckbilder der Pariser Kommune vor Augen hatte, die revolutionäre 
Bedrohung als stets gegenwärtige Gefahr erscheinen lassen, und insoweit 
war es ehrliche Furcht und nicht nur politische Propaganda, wenn im 

313) Friedrid, Lütge, a.a.O., S. 582. 
314) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12: Reden von 1878 bis 1885. 2. Aufl., Berlin 1929. 

s. 432. 
315) Bismarck, a.a.O., S. 241. 
316) Bismarck, a.a.O., S. 244. 
317) Friedrich Lütge, a.a.O., S. 593. 
318) Bismarck, a.a.O., S. 271. 
319) Bismarck, a.a.O., S. 419. 
320) Bismarck, a.a.O„ S. 439. 
321) Walter Vogel: Bismarcks Arbeiterversid,erung. Braunsdtweig 1951. S. 135. 
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Titel Jes Sozialistengesetzes von den „gcmcingcf:ihrlid1cn Bestrebungen 
der Sozialdemokratie" die Rede war. Bismarck hat daher wohl von der 
Arbeiterschaft ähnliche Vorstellungen gehabt, wie sie Berlepsch später 
formuliert hat, nämlich „daß die politische Stimmung des überwiegenden 
Teiles der gewerblichen Lohnarbeiter zu einer dem Staat und der Wirt-
schaftsordnung feindlichen geworden ist, daß eine tiefe Kluft sich zwi-
schen ihnen und den anderen Bevölkerungsschichten aufgetan hat, ... 
daß so der innere Friede gefährdet und ständig einer gewaltsamen Unter-
brechung ausgesetzt war, die ... zum Ruin der staaclichen und wirtsd1aft-
lichen Ordnung führen konnte". 322) Wie sehr dieses Argument, daß ein 
innenpolitisches Appeasement erreicht werden müsse, auch sonst teilweise 
im Vordergrund stand, geht aus der Bemerkung Adolf Günthers hervor, 
„daß ein bedeutender Red1tslchrer das V ersid1erungsgesetz für Angestellte 
für u n n ö t i g hielt, w e i 1 ja die zu begünstigenden Personenkreise 
keine Sozialdemokraten seien". 323) Es war also wohl mehr 
als nur eine feierliche Formel, wenn es in der Kaiserlichen Botschaft hieß, 
es gehe darum, ,,dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften semes 
inneren Friedens ... zu hinterlassen". 324) 

b) über Bismarcks soziale Anschauungen 

Auch wenn es richtig ist, daß für Bismarck „die einzige wirklich 
ausschlaggebende Antriebskraft für jedes sozialpolitische Handeln allein 
in staatspolitischen Motiven (lag)", 325) so muß er doch gewisse Vorstel-
lungen über die soziale Lage und über die Zweckmäßigkeit bestimmter 
sozialpolitischer Maßnahmen gehabt haben. Denn was sonst als die Über-
zeugung, daß die Arbeiterversid1erung geeignet sei, soziale Gegensätze 
auszugleichen, hätte ihn veranlassen können, sie als Instrument zur inne-
ren Befriedung zu benutzen. Prüft man unter diesem Gesichtspunkt, 
was Bismarck wohl von den Merkmalen der proletarisd1en Existenz ge-
halten haben mag, die im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben 
worden s·ind, so ist nach dem Gesagten zunächst zu erwarten, daß ihm 
relativ gleichgültig war, ob die Armut der Arbeitersd1aft eine unaus-
weichliche Konsequenz des Industriekapitalismus war. Immerhin hat er 
offensichtlich die Meinung geteilt, daß die Arbeiter nicht an ihrem Schick-
sal schuld seien und daß man sie deshalb nicht einfach auf die "Selbst-
hilfe" verweisen dürfe. Wenn er im Reichstag sagte, ,,die Sozialdemokra-
tie ist so, wie sie ist, doch immer ein erhebliches Zeichen, ein Menetekel 

Hans Freiherr v. Derlepsdt: Sozialpolitisdte Erfahrungen und Erinnerungen, M. Gladbad, 
1925. s. 164 f. 
Adolf Günther: Sozialpolitik. Erster Teil: Theorie der Sozialpolitik. Berlin und_ Leipzig 
1922. S. 389. Sperrungen im Original. - Von den Gegnern der staatlichen Armenptlege war 
übrigens dieser gegenüber der gleidle Einwand erhoben. worden: .Die Fürsorge fiir Kin~er~ 
Greise, Kranke und andere Hilfsbedürftige, von denen eine Verletzung der Strafgesetze nidtt 
zu befürchten sei, liege außerhalb des berechtigten Gebietes staatlidler Tätigkeit" (Friedrich 
Syrup: Hundert Jahre Scaat!idie Sozialpolitik 1839-1939. Stuttgart 1957. S. 206. 

3H) Bismarck, a.a.O., $, 271. 
315) Friedridi Lütge, a.a.O., S. 593, 
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für die besitzenden Klassen dafür, daß nicht alles so ist wie es sein sollte, 
daß die Hand zum Besseren angelegt werden kann, und insofern ist ja 
die Opposition ... ganz außerordentlich nützlich", 326) so besagt das doch 
offensichtlich, daß er für die nötigen und möglichen Reformen und damit 
die Verbesserung der Lage der Arbeiterschaft weniger diese selbst als die 
besser Situierten - und vor allem den Staat - verantwortlid1 macht. 

Um Bismarck sozialpolitisJ1 aktiv werden zu lassen, genügte ihm je-
doch die Erkenntnis, daß eine für den Staat gefährliche Massenarmut ent-
standen war; die Ursad1e der mißlid1en Fakten war für die politische 
Entsd1eidung ziemlich nebensäd1lid1. "Wo der Umfang oder der Charak-
ter der Noclage derart war, daß ... eben Armenfürsorge durch Sozialpo-
litik zu ersetzen war -, da bestand Red1t und Pflic..-ht der Allgemeinheit, 
des Staates, zur Hilfe.... Denn nie kann und konnte der Staat durch 
die Notlage Einzelner gefährdet werden, sondern nur durch einen Not-
stand, der weitere Kreise ergriff, nid1t durch persönliche Regsamkeit und 
Selbsthilfe zu überwinden war und zu einer revolutionären Einstellung 
größerer Teile des Volkes führte." 327) Die Notwendigkeit des staatlichen 
Eingriffs ergab sich also bereits aus dem simplen Tatbestand, daß die 
,,besitzlosen Klassen ... zugleich die zahlreichsten und am wenigsten un-
terrichteten sind". 328) Daß Bismarck in dieser Formation der Arbeiter-
klasse eine geschichtlich einschneidende Veränderung der sozialen Struktur 
gesehen hat, läßt sich schon daraus entnehmen, daß er wiederholt die Ar-
beiter mit den Bauern und Bürgern und seine Sozialgesetzgebung mit der 
Bauernbefreiung verglichen hat. 329) 

Das, was diese Arbeiterklasse unzufrieden machte, den „eigentlichen Be-
schwerdepunkt des Arbeiters", 3:io) sah Bismarck nun genau wie viele sei-
ner Zeitgenossen in der „Umidlerheit seiner Exi~teni.; er ist nid1t sid1er, 
daß er immer Arbeit haben wird, er ist nid1t sid1cr, daß er immer gesund 
ist. und er ~icht vorllls, d:tß er einmal alt und arbeitsunfähig sein wird. 
Verfällt er aber der Armut auch nur durd1 eine längere Krankheit, so 
ist er darin nad1 seinen eigenen Kräften vollständig hilflos, und die Ge-
sellschaft erkennt ihm gegenüber bisher eine eigentliche Verpflichtung 
außer der ordinären Armenpflege nicht an, auch wenn er noch so treu 
und fleißig die Zeit vorher gearbeitet hat". 330) Diese Unsicherheit müsse 
vor allem beseitigt werden, und deshalb ermahnt Bismarck den Reichs-
tag: "Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund 
ist, . . . sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm V er-
sorgung, wenn er alt ist." 331 ) Solche Sid1erung aber fordert außer dem 
32e) Bismarck, a.a.O., S. 498. 
U7) Friedrich Lürge, a.a.O., S. 583. 
328) Aus der Begründung des ersten SozialversidielJlngsgesetzentwurfs, zitiert nach Gerhard 

A!brecht: Sozialpolitik. Göttingen 1955. S, 165. 
329) Vgl. 2. B. Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12, 2. Aufl., S. 316 f., und Bd. 15, 

1. Aufl., S. 495. 
330) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12, 2. Aufl., S. 438. 
331) Bismarck, a.a.O., S. 450. (Vom Recht auf Arbeit hat er am gleichen Tage noch ausführlicher 

gesprochen. Vgl. a.a.O., S. 454 f.J 
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Staabzusdrnß, daß der Arbeitgeber etwas über den bisherigen Lohn hin-
aus dazu zahlt. Denn „es wird allgemein geklagt, daß der Lohn der Ar-
beiter im ganzen keinen Obcrschug und keine Ersparni~ gestatte. Will 
man also dem Arbeiter zu dem eben noch ausreichenden Lohn noch eine 
Last auferlegen, ja, dann muß der Unternehmer diese Mittel zulegen". 332) 

Deshalb sei es an sich „ganz gleichgültig", ,,ob man den Beitrag auf die 
Arbeiter oder auf die Unternehmer legt.... Die Industrie hat ihn in 
beiden Fällen zu tragen". 3::2 ) Wieweit solche Leistungen zumutbar seien, 
„wo ... die Grenzlinie (ist), bis an welche man die Industrie belasten 
kann", 333) hat Bismarck allerdings nicht einheitlich beantwortet. Wo er 
eine bestimmte Gesetzgebung bekämpfte, wie beim Arbeitsschutz, da hat 
er behauptet, daß die Industrie nicht imstande sei, ,,eine kürzere Arbeits-
zeit mit demselben Tageslohn einzusetzen". 334 ) Wo er ein Gesetz durch-
bringen wollte, wie bei der Arbeiterversicherung, da traute er der Industrie 
viel mehr zu. Da meinte er, daß „das sogenannte eherne Lohngesetz, daß 
ein einfacher Arbeiter nie mehr verdienen kann, als er zur notwendigen 
Erhaltung und zur Bestreitung seiner notwendigen Lebensbedürfnisse 
braucht", zwar „eine gewisse \'v'ahrheit" habe, ,,.iber doch cum grano salis 
zu verstehen" sei, weil nämlich der Arbeiter, wenn er erst einmal „gewohnt 
ist, ein höheres Maß von Wohlleben, als notwendig ist zu seinem Bestande, 
zu haben, ... das, was er zu seinem Lebensunterhalt gebraucht und not-
wendig hat, auch auf den Arbeitgeber abwälzt". 335) Diese unklare Stellung 
zur Lohnfrage bestätigt nur, daß Bismarck sich der sozialpolitischen und so-
zialwissenschaftlichen Argumente recht freizügig und ohne Scheu, sich zu 
widersprechen, bediente, wenn sie ihm nur geeignet schienen, seine staats-
politischen Ziele zu unterstützen. 

IV. Die Entwicklung der Formen 

1. Das Hilfskassenwesen 

a) Vorläufer der Arbeiterversicherung 
Alle die historischen Argumente, die bisher in diesem Kapitel zusam-

mengetragen worden sind, mögen vielleicht erklären, daß man sich mit 
einer bloßen Reform der Armenpflege nicht begnügen zu können glaubte. 
Aber daß man als Alternative ausgerechnet auf jene Versicherungsformen 
verfiel, die seit dem deutschen Beispiel die Politik der sozialen Sicherung 
in aller Welt bis heute beherrschen, ist nur daraus verständlich, daß sie 

33Z) Bi,m>rd<., a.a.O., S. 242. 
833) Bismarck, a.a.O., S. 318. 
334) Bi,mard<., a.a.O., S. 319. 
1135) Bismarck, a.a.O., S. 437. 
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überhaupt keine neue Erfindung waren. Alle Konstruktionsmerkmale la-
gen längst voll durchgebildet vor und mußten nur vereinheitlicht und 
zusammengefügt werden. 

Diese Vorformen der gesetzlichen Arbeiterversicherung gehen bis ins 
Mittelalter zurück und stammen meistens von Einrichtungen ab, die im 
Gilden- und Zunftwesen angesiedelc waren. Aber selbst die aus älteren 
germanisd1en Red1tsvorstellungen hervorgegangenen Genossenschaften 
sind aus der Entstehungsgeschid1te der Sozialversicherung nicht wegzu-
denken. :136) Die Zünfte waren ja nicht nur Berufsverbände, sondern als 
solche selbst schon Hilfseinrichtungen für ihre Mitglieder. Die Notstands-
kassen, Bruderschaftskassen, Gesellenladen, Gewerkschaftskassen und wie 
die Unterstützungseinrichtungen, die sie bildeten, sonst noch genannt 
wurden, verselbständigten sich allmählich. Das Vermögen wurde geson-
dert verwaltet, eigene Statuten errichtet und allmählich auch eine spezielle 
Mitgliedschaft eingeführt. 

Derartige Vorkehrungen der Zunftgenossen für gegenseitige Hilfe gin-
gen teilweise - soweit die Fabrikarbeiter aus dem verarmten Handwerk 
stammten- direkt in die Arbeiter-Hilfskassen über, so wie sich die Fa-
brik ja auch über das Verlagssystem und die Manufaktur aus handwerk-
lichen Betriebsformen entwickelte. Schon die ersten Fabrikarbeiter fan-
den daher „eine gewisse Hilfe und Unterstützung ... durch die Innungs-
und Gesellenkassen, die Bruderschaften, Knappschaftskassen und ähnliche 
Genossenschaften älterer Zeit. Aber sie reichten ... nicht mehr aus". 337) 

Je weiter die Industrialisierung fortschritt, desto mehr breitete sich auch 
das Hilfskassenwesen aus, desto augenfälliger wurden aber auch seine 
M:ingel. In England hatten „bereits während des 18. Jahrhunderts ... die 
Arbeiter zahlreiJ1e soziale Sclbsthilfceinridnungen gesduffen, um sich 
gegen Risiken wie Krankheit und Alter zu schützen und Vorsorge für den 
Todesfall :,.u schaffen. So entstanden die Arbeiterunterstützungsvereine 
der ,Fricndly Socictics' und die sozialen Hilfskassen der ,Trade Clubs', 
die Vorläufer der Gewerksmaften waren". 338) Am weitesten verbreitet 
waren die Begräbniskassen, an zweiter Stelle die Krankenkassen. Daher 
sind in fast allen Ländern die bestehenden Hilfskassen für Krankheits-
und Todesfälle zu Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung gemacht 
worden, in Belgien z.B. noch nach dem zweiten Weltkrieg. 

An gesetzlichen Vorkehrungen gab es zunächst „nur eine einseitig 
bestehende Fürsorgepflicht des Arbeitgebers in Krankheitsfällen in den 
Gesindeordnungen, im Handelsgesetzbuch, in der Seemannsordnung.... 
Eine gesetzliche Beitrittspflicht zu VersiJ1erungseinrichtungen wurde zum 
erstenmal durch die Preußische allgemeine Gewerbeordnung von 1845 er-
möglicht, die die Gemeinden ermächtigte,-durch Ortsstatut eine Beitritts-

336) Vgl. dazu Gustav Sdimoller: Die soziale Frage. Mündien und Leipzig 1918, S. 354 f. 
337) Gustav Schmollcr, a.a.O., S. 367. 
338) Gabriele llremme: Freiheit und soziale Sicherheit. Stuttgart 1961. S. 11 f. 
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pflid1t für Gesellen und Gehilfen einzuführen". ~:111) ,,D;is Gewcrbq.;c~etz 
vom 9. Febru;ir 1849 ergänzte und verschärfte diese Bestimmungen, ver-
fügte die ortsstatutarische Möglichkeit, die Unternehmer zu Beiträgen in 
halber Höhe der Arbeiterbeiträge zu zwingen und die Einziehung der 
beiderseitigen Beiträge den Gewerbetreibenden zu übertragen." 340) Auf-
grund dieser Gesetzgebung entstehen zahlreiche Hilfskassen, teils als Orts-
kassen, teils als Betriebskassen. 3H) 1876 wurden durch die Hilfskassen-
gesetze zwar einerseits Befreiungsmöglid1keiten vom Kassenzwang durch 
den Beitritt zu freien Hilfskassen geschaffen, andererseits jedoch Norma-
tivbestimmungen erlassen, nach denen sich diese anerkannten freien Kassen 
ebenso zu richten hatten wie die örtlichen Zwangskassen. 342) 

Eine von Staats wegen - also nidlt nur auf örtlicher Basis - angeord-
nete Zwangsversid1erung „wurde zum erstenmal in den Knappsd1afts-
kassen für die Bergarbeiter - landesgesetzlidl - verwirklicht". 343) Nach 
dem preußischen Gesetz von 1854 mußten „alle Berg-, Hütten- und Sa-
linenwerke ... , zu geographischen Verbänden vereinigt, solche Knapp-
schaftskassen errichten, und alle ihre Arbeiter mußten beitreten; Werke 
und Arbeiter zahlen Beiträge, die ersteren naJi. und nach fast so hohe 
wie die letzteren". 344) Auch diese Gesetzgebung schließt bereits an eine 
jahrhundertelange Entwicklung an. ,,Die schon im 16. Jahrhundert vor-
handenen Bruderladen der Bergarbeiter ... gaben Unterstützungen aller 
Art; außerdem aber drang der gräflichSchlickscheGrundsatz der Joadlims-
thaler Werke mehr und mehr in alle Bergordnungen ein, nämlich daß 
fündige Zechen den kranken Arbeitern acht, unfündige vier Wochen lang 
Lohn und Arztgeld zu reichen hätten. Und als von 1700-1854 der Er-
werbsbetrieb moderner Unternehmer und die Auflösung der alten Knapp· 
schaften diese heilsamen Einrichtungen bedrohten, da griff schon Friedrich 
der Große (zum Beispiel 10. Mai 1767 für Bergwerke in Cleve-Mark) 
und später die preußische Verwaltung von 1815-1848 rettend und zwin-
gend durch; in den westlichen Provinzen wurden diese Kassen erst 1839-
1842 unter großem Widerst:md der Unt<!rnehmer in allen Werken ein-
geführt. Minister von der Heydt unifizierte und legalisierte dann diese 
Reform durch das Gesetz vom 10. April 1854." 345) 

Nad1dem auch andere deutsd1e Staaten die Regelungen des preußi-
schen Knappschaftsgesetzes nachgeahmt hatten, 346) war der Inhalt des 
Arsenals, aus dem dann die Arbeitersicherung zusammengebaut wurde, 
in ganz Deutschland bekannt, von den Organisationsformen über den 

339) B. Schmittmann: Sozialversicherung. In: Handwörterbuch der Sraatswisscnsc;haften. 4. Aufl., 
Bd. 7. Jena 1926. S. 623. 

340) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 390. 
341) Vgl. Gustav Sc;hmoller, a.a.O., S. 391. 
34%) Vgl. Gustav Schmollcr, a.a.O., S. 392, und Walter Vogel: Bismarck, Arbeitervtrsichcrung. 

Braunschweig 1951. S. 22. 
343) B. Sc;hmittmann, a.a.O., S. 623 f. 
8'4) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 389. 
345) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 389. 
146) Vgl. Gustav Schmollcr, a.a.O., S. 390. 
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Versicherungszwang bis zum Arbeitgeberbeitrag. So wurde nur das, was 
es schon längst gab, "auch für andere Berufsgruppen unter Festsetzung 
einer Beitragspflicht des Arbeitsgebers im Wege staatlichen Zwanges ver-
allgemeinert", 347) so daß also "die Form der Sozialversicherung, wie sie 
in Deutschland erfunden wurde, die Merkmale aller früheren Formen in 
sich vereinigte und zusammenfaßte. Der Beitrag des Arbeiters zu seinem 
Hilfsverein auf Gegenseitigkeit, die Prämie des Arbeitgebers ..., die 
staatliche Subventionierung ...: alle waren sie Faktoren für die Finan-
zierung dieser deutschen Sozialversicherung". 3•18) 

Die weite Verbreitung, die da~ Hilfskassenwesen trotz aller ihm anhaf-
t~nden Mängel - von denen gleich noch kurz zu reden sein wird -· 
gefunden hatte, wurde auch als Beweis dafür gewertet, daß die Versiche-
rungseinrichtungen sirh großer Beliebtheit erfreuten. Herkner hat sogar 
von einem elementaren Bedürfnis nach derartigen gegenseitigen Unter-
stützungsvereinen gesprochen. 349) 

b) Exkurs: Die Entwicklung der Beamtenversorgung 
Für die Entstehungsgeschichte, die Theorie und die Systematik der sozia-

len Sicherung ist es nicht uninteressant, daß die Beamtenversorgung eben-
so wie die Arbeiterversicherung aus dem Hilfskassenwesen stammt. Die 
Entwicklung sei hier nur durch die Darstellung wiedergegeben, die sich 
im Handwörterbuch der Staatswissensrhaften findet: 

"Die Gewährung von Ruhegehältern galt ursprünglich als Gnaden-
sache und damit als eine Belohnung für besondere Verdienste um Krone 
und Staat. Ihre Zuteilung war kein mit seinem Dienstverhältnis ver-
knüpftes Recht Je.~ Beamten. Auch war ihr Bezug ursprünglich nid1t 
immcr ein dauernder ..., sondern oft nur eine einmalige Zahlung oder 
eine ~old1e ;iuf klir:t.ere Zeit (Gn,1drnquartal, Gnadenjahr, Abfertigung). 
Alll'in dil·se G1udcnerteilung war hiid1st willkürli<.:h, bald vt•rs<.:hwcnde-
ri~,li. l1.1ld hartherzig und k,irglid1, und fiihrtc überdies zu vielen Miß-
bräud1en. Mit der Zeit wurde es daher ein dringendes Bedürfnis, in dieses 
Wirnal Ordnung zu bringen und nach festen, gleichmäßigen Grund-
sätzen zu handeln. Später wurden besondere Pensionskassen gegründet, 
in welche die Beamten Einzahlungen in Form von Gehaltsabzügen zu 
leisten hatten.... Der Staat verwaltete diese Pensionskassen, häufig unter 
Mitwirkung eines von den Beamten selbst gewählten Ausschusses, und 
leistete dazu Beiträge. Der Beitritt zu ihnen und die Gehaltsabzüge waren 
zwangsmäßige.... Der moderne Verfassungsstaat erkannte sodann die 
Zahlung der Ruhegehälter als eine ihm nach der Natur des Staatsdiener-
verhältnisses obliegende moralische und rechtliche Pflicht an.... Sie 

347) B. Schmittmann, a.a,O., S. 624. 
348) Internationales Arbeitsamt (Hrsg.): Soziale Sicherheit. Ein Lehrgang für Arbeitnehmer 

Genf 1958. S. 11. 
349) Heinrich Herkner: Die Arbeiterfrage. BJ. !: Arbeiterfrage und Sozialreform. 8. Aufl., 

Berlin und Leipzig 1922. S. 366. 
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fand ihren gesetzmäßigen Ausdrudl darin, daß der Staat jene selbstän-
digen Pensionskassen beseitigte und die Gehaltsabzüge in die allgemeine 
Staatskasse abführte, wogegen er die rechtsverbindliche Verpflichtung 
übernahm, den Beamten die Ruhegehälter zu zahlen. Damit war ... das 
Pensionswesen zu einer Red1tssad1e erhoben, der Ansprud1 auf Pension 
auf feste Red1tssätze gestellt. 

In gleicher Weise wie die staatliche Fürsorge für den ... Beamten hat 
sich auch diejenige für seine Hinterbliebenen ... entwickelt. Aus einer 
willkürlid1en einmaligen oder auf eine kurze Zeit beschränkten gnaden-
weisen Zahlung entwickelten sich zuerst im 17., besonders aber im 18. 
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. Witwen- und Waisenpensions-
kassen gleicher Art wie die Ruhegehaltskassen, bis aud1 die Zahlung der 
Witwen- und Waisengelder ebenso wie die der Ruhegehälter als aus-
schließliche Pflicht des Staates erkannt und von ihm zur alleinigen Tra-
gung übernommen wurde. . . . Diese Kassen waren teils solche für die 
Hinterbliebenen von öffentlichen Angestellten eines bestimmten Berufes, 
teils ,freie', dem allgemeinen Beitritt offenstehende.... Alle diese Kassen 
erwiesen sich mit der Zeit als auf ungenügenden redmerischen Grund-
lagen aufgebaut. Sie wurden zwar ... erheblich verbessert, gingen dann 
aber in die allgemeine staatliche Versorgungstätigkeit auf." 350) 

Wenn man in diesem Text statt „Beamte" ,,Arbeitnehmer" oder 
,,Staatsbürger" sagte, so könnte er ohne weiteres auch einer Verlautba-
rung der Internationalen Vereinigung fi.:r soziale Sicherheit aus der Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg entnommen sein. In ihm findet sich alles 
wieder, was auch aus der Entwicklung und Begründung der Arbeiterver-
sicherung bekannt ist: Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn, die Klage über 
seine Willkür, das Streben nach Rechtsansprüchen, die Unzulänglichkeit 
der Hilfskassen, der Beitrittszwang, der Arbeitgeberbeitrag und schließlich 
- als modernste Komponente - die Versorgungspflicht des Staates. 

c) Die Mißstände 

Es wäre durchaus denkbar gewesen, daß man die Arbeiterversicherung 
den privaten Versicherungsgesellschaften und Unterstützungsvereinen 
überlassen hätte. Vor der Gesetzgebung der am tziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts ist sehr lebhaft diskutiert worden, ob man - um die 
damalige Terminologie zu verwenden - Zwangskassen brauche oder ob 
nicht der Kassenzwang, dem man auch bei privaten Einrichtungen genü­
gen könne, ausreiche. Aber über die freien Hilfskassen und Versicherungen 
wurde so lebhafte Klage geführt, daß diese Alternative sich nicht durch-
setzte - abgesehen davon, daß Bismarck von den Privatversicherungs-
gesellschaften keineswegs eine gute Meinung hatte. ,,Daß sie ... als edle 

UO) H. Köppe: Versorgung der Ruhcst:i.nd~b('amtl!'n und llinrcrbliebencn. In: ll~nJwöncrbudi 
der s,..tswismuduften. 4. Aufl., ßd. 8. Jena 1'128. S. 664 1. 
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Seelen sich für die Arbeiterinteressen bei der Einrichtung ihrer Ver-
sicherungsgesellschaften auf Aktien zu opfern bereit waren, habe ich nie 
geglaubt", 351 ) sagte er im Reichstag in der Debatte über das Unfallver-
sicherungsgesetz. "Das Korrelat für den Zwang" sei „die Übernahme 
der Versicherung durch den Staat", denn "würde der Zwang ausgespro-
chen, so ist es notwendig, daß das Gesetz zugleich ein Versicherungs-
institut beschafft, was wohlfeiler und sicherer ist wie jedes andere. Man 
kann nicht den Sparpfennig des Armen dem Konkurse aussetzen, man 
kann auch nicht zugeben, daß ein Abzug von den Beiträgen als Dividende 
oder zur Verzinsung von Aktien gezahlt würde." 352) 

Wenn Bismarcks Antipathie auch vor allem den Aktiengesellschaften 
galt, so sind gegen die Unterstützungskassen auf Gegenseitigkeit doch 
ganz ähnliche Vorwürfe erhoben worden. Die kleineren Vereine machten 
viel häufiger Bankrott als die großen Gesellschaften. Vor allem die 
Sterbe-, Kranken- und Unfallkassen, also die häufigsten Formen, operier-
ten mit völlig unzureichenden Rechnungsgrundlagen. Eine Statistik der 
Krankheits- und Unfallhäufigkeit, die erst die Basis für eine wenigstens 
halbwegs ordnungsgemäße Prämienkalkulation hätte liefern können, gab 
es noch nid1t. Die Unterstützungsvereine arbeiteten daher mit einem ganz 
primitiven Umlageverfahrcn, das heißt sie „ verlassen sich auf ihre Sitte, 
leere Kassen durch erhöhte Umlagen wieder zu füllen". 353) Da sich "die 
einzelnen Versicherten ... fast nie ... einen Einblick über die Solidität 
des Geschäfts, über die Frage einer rid1tigcn Absterbeordnung, einer 
genügenden Prämienrcscrve (Kapitalansammlung), über die Höhe der Ver-
waltungskosten verschaffen (können)", :i:;4) machten diejenigen Versidie-
rungen das Gesd1äft, die für die niedrigsten Beiträge die höchsten Lei-
stungen 1.u bieten schienen; ahcr „oft versprachen die Kassen mehr, als 
sie halten konnten". 355) Der versicherte Arbeiter erhielt die Zahlungen, 
die ihm zugesagt waren. oder die er sich erhofft hatte, nur selten. Ent-
weder war die Kasse zahlungsunfähig und brach zusammen, oder der Ver-
sicherte wurde ausgcsd1lossen. Das ging sehr einfach, weil es kaum 
schriftliche Versicherungsbedingungen gab. Der Versicherte war weit-
gehend der Willkür der Manager ausgeliefert. Bei den lokalen Kassen 
büßte er durch jeden Ortswechsel alle bis dahin erworbenen Rechte ein; 
überdies verlor er sofort jeden Anspruch, wenn er auch nur einen Beitrag 
nicht rechtzeitig entrichtete. Daraus leitete Brentano die Unbrauchbarkeit 
auch der Zwangsversicherung ab, indem er unterstellte, daß jeder, der 
"wegen Verdienstlosigkeit aus der Kasse ausscheiden muß, . . . seine 

351) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12: Reden von 1878 bis 1885. 2. Aufl., Berlin 1929. 
s. 243. 

352) Bismarck, a.a.O., S. 243. 
35,1) Gustav Sdtmoller: Die soziale Frage. München und Leipzig 1918. S. 385. 
3:;4) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 361. 
355) Hcinridt Herkner, a.a.O., S. 366. 
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Unterstützungsansprüd1e verlieren" 356) würde. Unter dieser Vorausset-
zung w:ire freilidi seine folgerung kaum zu bestreiten gewesen, daß, 
„solange die heutige Erwerbsordnung besteht, ... wegen der fehlenden 
Gewährleistung eines Einkommens aus Arbeit, aus dem die Prämien 
gezahlt werden müssen, durch Versicherungszwang eine wirksame Ver-
sicherung der Arbeiter nicht herbeigeführt werden (kann)". 357) 

Die freien Versid1erungen entwickelten daraus jedoch eine regelredite 
Technik, lästige Ansprüche abzuwehren, und zwar gerade die größeren 
Gesellschaften, die, "je größer sie werden, desto zahlreichere Kollekteure 
bedürfen, die 10-50 0/o der Einnahmen versdilingen" und „mit der Aus-
dehnung der Gesellsdiaften zu einem wahren Krebsschaden wurden". a:;R) 
Wenn sich dann "die Bilanz der Kasse schledit (stellte), so holten sie bei 
Hunderten die Beiträge nicht mehr ab und stießen diese so aus der 
Gesellsdiaft; sie bewucherten auch durdi Vorschüsse.... Zur General-
versammlung, wo Tausende hätten erscheinen sollen, trommelten Vor-
st:inde und Kollekteure einige Dutzend ihrer Kreaturen zusammen". 359) 

Die Finanzen einer insolvent gewordenen Gesellschaft wurden dadurch 
wieder aufgebessert, daß man den „Kollekteuren" hohe Provisionen ver-
sprach, so daß sie wahllos, ohne Rücksicht auf das Ris'iko und die zu-
künftigen Belastungen, neue Versicherte warben. ,,Ein großer Teil der 
Kollekteure und Vorstände sanken ... zu gewissenlosen Wudierern 
herab; sie gaben den Versicherten keine sdiriftlidicn Verträge, verkauften 
sie beliebig an andere Gesellsdiaften, wie sie aud1 oft ihre einträglidicn 
Stellen . . . verkauften." 360) ,,Diese namenlosen Mißbräuche", 361) die 
vor allem aus England mit einer Fülle von Beispielen und Details besdirie-
ben worden sind, 362) erzeugten "sehr zahlreidie Prozesse, Verluste, Ban-
krotte", 363) und die Versidierungen wurden daher bald nur noch als 
,,Wuchergesdiäfte der Direktoren und Sammelagenten" 3u3) angesehen. 

,,Gewissenlose Elemente mißbraud1ten das Vertrauen der Genossen" au 4) 

aber auch in den „kleinen örtlichen, oft nur ein paar Jahre dauernden 
Vereinen, die als gesellige Klubs oder als Sammlungen bei einem Begräbnis 
beginnen". 365) ,,Besonders häufig sind Hilfskassen durdi Wirte ins Leben 
gerufen worden, die dann deren Sekret:ire wurden; eine Kundsdiaft von 
Zechern wurde dadurdi in ihr Gasthaus gezogen. Andere Kassen ver-
danken ihren Ursprung Begräbnisunternehmen, wieder andere Leuten, die 

858) Lujo Brenuno: Der Arbeiter-Versicherungszwang, seine Voraussetz.ungen und seine Fo¼?;c. 
Berlin 1881. S. 72. 

157) Lujo Brcntano, a.a.0., S. 36. 
358) Gusrav Sd-imoller, a.a.0., S. 382. 
350) Gustav Sd-imoller, a.a.0., S. 383. 
HO) Gustav Sd-imoller, a.a.0., S. 381. 
361) Gu,cav Sdimollcr, a.a.0., S. 383. 
HZ) Vgl. insbesondere Lujo Bremano: Eine Gesd-iidite der wirtsdiaftli<;hen En_twickh:ng En~lands. 

Jena 1928. Bd. 3. Erste Hälfte. Kap. 51: .Die Anfänge der Arbeuervemd-ierung•. S. 331 ff. 
383) Gustav Sdimoller, a.a.0., S. 425. 
354) Heinrich Herkncr, a.a.0., S. 366. 
H5) Gustav Sdimollcr, a.a.0., S. 381. 
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Kassen ins Leben riefen, bloß um deren Beamte zu werden." 366) "Wenn 
Millionen von Armen im 19. Jahrhundert durdi soldie eingegangene 
unvollkommene Hilfskassen getäuscht wurden, nadi langer Einzahlung 
nichts erhielten", 367) so verwundert die Feststellung nicht, daß, "wer nur 
die englischen Begräbniskassen kennt, ... sich kaum scheuen (wird), vom 
vollständigen Bankerott des freien Hilfskassenwesens zu sprechen". 368) 

Schmoller hat das aus derartigen betrügerischen Machenschaften er-
wadisene Mißtrauen ins Grundsätzliche gewendet, wenn er sagt: "Das 
Eigentümliche aller Versicherung als Geschäft ist, daß die Masse der 
Versicherten vom Geschäft und seinen Bedingungen meist wenig versteht, 
daß Übervorteilung und Bewucherung leicht bei freier Privatwirtschaft 
eintritt. Daher wurde überall eine weitgehende Spezialgesetzgebung, fast 
überall eine gewisse staatliche Kontrolle nötig; es trat vielfach eine Über-
tragung der Versicherung auf öffentliche Organe ein. So wurde das Gebiet 
der wirtsd1aftlichen Versicherung ein Hauptfeld des Streites der großen 
wirtsdiaftlichen Organisationsprinzipien, des Kampfes zwischen Erwerbs-
geschäft und öffentlidier Fürsorge . .i\hnlicli wie die Neugestaltung der 
Kreditorganisation hat die der Versicherung mehr und mehr in das Bild 
der modernen Volkswirtschaft neue Züge der Vergesellschaftung, der 
sozialen Fürsorge, der Staatstätigkeit eingefügt." 369) 

Bismarck hat Schmoller darin offensichtlich zugestimmt. Das beweist 
nicht nur sein politisd1es Handeln, durch das er die Arbeiterversiclierung 
im Reidistag durchgesetzt hat, sondern auch ein sehr langer Brief an den 
späteren Kaiser Wilhelm II., in dem es heißt: ,,Zum positiven Schaffen 
und Erhalten lebensfähiger Reformen ist bei uns nur der König an der 
Spitze der Staatsgewalt auf dem Wege der Gesetzgebung befähigt. Die 
KaisC'rlid,e Botsdiaft bcziiglid1 socialcr Reformen wäre ein todter Buch-
stabe geblichen, wenn ihre Ausführung von der Tätigkeit freier Vereine 
erwartet worden wäre; die kiinncn wohl Kritik üben und über Schäden 
Klage führen, aber heilen können sie letztere nid1t." 370) 

2. Die Differenzierung der Begriffe, oder: 
Rückwirkungen der Sozialversicherung auf die Fürsorge 

Die Entwicklungsgeschidite der sozialpolitischen Hilfs- und Organisa-
tionsformen läßt sidi fast überall bis zu spätmittelalterlichen Zunft-
ordnungen zurückverfolgen. Die Zünfte sind der Ursprung sowohl vieler 
armcnpflegerischer Einrichtungen als auch des Hilfskassenwesens, aus 
ihnen gehen aber auch die Gewerkschaften und die Genossenschaften her-
vor. Vom Hilfskassenwesen aus lassen sich wiederum viele Entwicklungs-

366) Lujo Bremano, a.a.O., S. 337. 
387) Gustav Sd,moller, a.a.O., S. 382. 
368) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 383. 
M9) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 358. 
370) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 15: Erinnerung und Gedank~. Berlin 1932. S. 468 f. 
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linien ziehen. Einerseits hat es die vielfältigsten Rückwirkungen auf das 
Armenwesen und auf die Bildung von Gewerkschaften, die ursprünglich 
vielfach als Unterstützungsvereine auf Gegenseitigkeit entstanden sind, :1 71 ) 

andererseits leiten sich aus ihm ebenso die Sozialversicherungen wie die 
Beamtenversorgung, aber auch die berüchtigten Ringvereine her. 

Diese enge Verflechtung, ja weitgehende Identität, zwischen den Vor-
läufern hat dazu beigetragen, daß Sozialversicherung und Versorgung 
immer wieder als Teile, als Spezialformen der Fürsorge angesehen worden 
sind. Es kommt hinzu, daß Sozialversicherung und Versorgung einen 
großen Teil ihrer Begründungen und ihrer Beliebtheit immer aus der 
Frontstellung gegen Armenpflege und Fürsorge bezogen haben. So ist 
es einerseits sicher völlig richtig, wenn Achingcr sagt, ,,Sozialpolitik 
könnte ... definiert werden als ein Reformversuch zur Armenpflege, als 
aus dem Gegensatz zu den Mißerfolgen der Armenpflege entstandene Yer-
besserte Praxis". 372) Noch offensichtlicher ist bei den Sonderversorgungs-
formen für die Kriegsopfer und Kriegsgeschädigten, daß sie als eine höhere 
Etage der Fürsorgeleistung für bessere Leute geschaffen worden sind. Aber 
andererseits wird gerade aus den Debatten um die Arbeiterversicherung 
deutlich, daß sie als etwas wesentlich von der Armenpflege Unterschiede-
nes gemeint war. 373) Es kam darauf an, sich entscheidend von dem bis-
herigen Vollzug der Armenpflege abzusetzen. ,,Wenn einzelne", so hat 
Schmoller zusammenfassend über die Stellung der Sozialversicherung 
gesagt, ,,die Invalidenversicherung als eine verbesserte Armenpflege ... 
bezeichnen, so ist daran so viel wahr, daß die Institution besser ist als 
die Armenpflege, daß sie jene in gewissem Sinne ersetzen soll. ... Aber 
es ist falsch, wenn man mit der Bezeichnung die Armenpflege und die· 
Invalidenversicherung auf eine Stufe stellen will." Es bestünden vielmehr 
,,fundamentale, psychologische, wirtschaftliche und rechtliche Unter-
schiede, welche das V crsicherungswescn in eine andere, höhere Stufe der 
sozialen Entwicklung als das Armenwesen erheben". 374 ) 

Dieser - an sich rein begriffliche - Streit bezieht bis heute seine 
ergiebigsten Argumente aus der Unklarheit der Termini. Der Begriff Für­
sorge hat offenbar bis zu der Reform der zwanziger Jahre, bis zum 
Erlaß der Fürsorgepflichtverordnung und der Reichsgrundsätze, nicht die 
spezifische Bedeutung gehabt wie heute, und für den Ausdruck Versor-
gung ist ein besonderer Begriffsinhalt eher noch später erst exakt defi-
niert worden. Daher läßt sich aus allen fri.ihercn Außcrungcn nach-
weisen, daß die Begriffe Versid1erung, Fürsorge und Versorgung noch für 
den gleichen Gegenstand benutzt werden. In der Kaiserlichen Botschaft 

371) Heinrich Herkner, a.a.O., S. 366. 
372) Hans Achinger: Sozialpolitik und Fürsorge. Berlin 1939. S. 27. 
373) Vgl. insbesondere das geradezu euphorische Loblied, das Schäffle auf die .organische Mannig-

faltigkeit genossenschaftlicher Bürger- und Bürgsmaften• anstimmt. (Albere Schäffle: Ver-
gangenheit und Zukunft der deutsmen Gemeinde. In: Gesammelte Aufsatze. Tubmgen 1S85. 
S. 48 und 56.)

3H) Gustav Schmollcr, a.a.O., S. 413. 
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hatte es geheißen, die Arbeiter hätten „der Gesamtheit gegenüber einen 
begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als 
ihnen bisher hat zuteil werden können". 375) Bismarck selbst hat im 
Reichstag die Invalidenversicherung als Versorgung bezeichnet. 376) In den 
Begründungen der Arbeiterversicherungsgesetze ist davon die Rede, daß 
bei Betriebsunfällen aus einer „dem Bereich der öffentlich-rechtlichen 
Verpflichtungen angehörigen Fürsorgepflicht" heraus „eine Versorgung 
zu sichern" sei, 377) daß in der Invalidenversicherung eine „Erweiterung 
der sozialpolitischen Fürsorge" angestrebt werde 378) und daß „die Ver-
sorgung, welche die Unfallverm.herung ... gewährt ..., eine höhere 
Fürsorge" sein könne als die aus der Invalidenversicherung. 379) Schäffle 
hatte sogar von der „freien Selbstfürsorge" gesprochen 380) und damit 
den Begriff Fürsorge auch auf die private, freiwillige Vorsorge ange-
wendet. 

Das alles besagt nicht mehr, als daß die Begriffe Fürsorge und Ver-
sorgung damals noch undefiniert, noch frei verwendbar waren. Der 
ganze Streit um den Charakter der Sozialversicherung wäre an sich auch 
nicht viel mehr als eine müßige Spielerei mit Worten, wenn nicht daraus 
gefolgert würde, es sei im Grunde völlig gleichgültig, ob eine bestimmte 
soziale Aufgabe der Sozialversicherung, der Versorgung oder der Für­
sorge zugewiesen werde, denn eigentlich seien alle drei ja identisch. Solche 
Vereinfachung übersieht die Differenzierung der Arbeitsformen, die sich 
inzwischen herausgebildet hat, und verhindert dadurch, daß soziale Schä-
den mit der jeweils erfolgverspred1endsten Methode angegangen werden. 

Für die Fürsorge haben sich durd1 die Einführung der Sozialversime-
rung und die Absonderung bestimmter Versorgungsformen Rückwirkun­
gen ergeben, die sowohl ihr Ersd1cinungsbild als atKh ihre Einsatzmijg-
lichkeiten gegenüber der alten Armenpflege wesentlich verändert haben. 
Sie hat gleid1zeitig eine Abwertun!,; und eine Aufwertung erfahren. Da-
durch, daß die besseren Chargen aus ihrer Klientel abgezogen worden 
sind, ist sie zum Unterstock des sozialen Sicherungssystems herabgesunken. 
Wenn die Arheiterversimerung ausdrücklid-1 zum Ziel hatte, die anständi-
gen und fleißigen Arbeiter aus den Diskriminierungen der Armenpflege 
zu erlösen, so mußten sich die Zurückgebliebenen nun erst recht als die 
outcasts empfinden. Alle weiteren Ausgliederungen aus der Fürsorge ver-
stärkten diesen Effekt, wie etwa im ersten Weltkrieg „die zahlreichen 
Kriegsverordnungen, die eine scharfe Trennung der Armenpflege von der 
Kriegswohlfahrtspflege bezwednen. Aus politischen Gründen ,um die 
Stimmung zu erhalten' hat man immer neue Gruppen aus der übrigen 

375) Bismarck: Die gesammelten Werke. Bd. 12. 2. AurT., S. 271. 
~76) Bismarck, a.a.O., S. 450. Vgl. das Zitat auf S. 79 (Anm. 331). 
377) Zitiert nach Heinrich Draun: Motive sozialer Hilfelcistung:cn. Frankfurt am Main 1955. S. 20. 
378) Zitiert nach Heinrich Braun, a.a.O., S. 39. 
379) Zitiert nadi Heinrich. Braun, a.a.O., S. 61. 
380) Albert Sd,äf/le: Der korporative Hülfskassenzwang. Tübingen 1884. S. 11. 
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Fürsorge herausgenommen und Sonderzweige gesd1affen. Dadurch hat 
man die Armenpflege ständig entwertet und die ihr anheim Gefallenen 
schuldloserweise mit einem Makel behaftet". 381 ) 

Der ständige Abzug von Unterha!tsbedürftigen aus der Fürsorge hat 
sie jedoch andererseits mehr und mehr für qualifiziertere Aufgaben frei 
gemacht. Dieser Prozeß ist nod1 nicht abgeschlossen. Die Unterhaltsge-
währung und die Aufstockung sonstiger Sozialleistungen spielen in der 
Fürsorge noch immer eine erhebliche Rolle. Aber die bisherige Entwick-
lung hat doch schon gezeigt, welche hochwertigen Leistungen die Für­
sorge durch intensive persönliche Hilfen zu erbringen vermag, wenn der 
mit der Arbeiterversicherung eingeleitete Freisetzungsprozeß anhält. Da-
von wird in späteren Kapiteln noch ausführlicher d'ie Rede sein. 

181) Hans Maier: Die Stellung der sozialen Fürsorge in der neuen Zeit. In: Soziale Praxis und 
Ard>iv für Volkswohlfahrt. Jg. 29 (1920). Nr. 38. Spalte 893. 
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Kapitel IV: 

SOZIALE SICHERUNG: 
ALTE UND NEUE THEORIEN 

I. Die Arbeiterfrage als historische Determinante 

1. Die gängigen traditionellen Theorien 
Das Gewicht, das die wirtschaftliche Benachteiligung der Arbeiter-

klasse - marxistisch gesprochen: die Ausbeutungstheorie - in der Argu-
mentation für und wider die Sozialversicherung gewonnen hat, hat der 
theoretischen Begründung der sozialen Sicherung eine Einseitigkeit gege-
ben, die noch heute in einer Fülle von Mißverständnissen spürbar bleibt. 
Daß die Sozialpolitik an dem Klassengegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit ansetzt, ist nicht nur verständlich, sondern historisch wohl unaus-
weid1lich gewesen, denn niemand verkörperte den Typus des neuen Zeit-
alters besser als der Industriearbeiter. Da Marx die erste umfassende und 
systematische Deutung der Zustände am Anfang des Industriesystems 
gegeben hatte, ist es nicht verwunderlich, daß die frühen Sozialpolitiker 
seine Vorstellungen und seine Terminologie aufgriffen, so sehr sie im 
übrigen auch seine Theorien abgelehnt haben mögen. Friedrich Albert 
Lange, dessen „Arbeiterfrage" 1865 zum ersten Mal erschien, ist als 
eigensündiger philosophischer Denker davon unabhängiger als Heinrich 
Herkner, der für sein 1894 in erster Auflage erschienenes Werk den glei-
chen Titel wählte. Gustuv Schmollers umfang- und inhaltsreiches Bud, 
über „Die soziale Frage" 3R2) tdgt den Untertitel „ Klassenbildung, Arbei-
terfrage, Klassenkampf". Die seit den Zeiten der Kathedcrsozialistcn bis 
heure wohl am meisten zitierte Formel ist Adolph Wagners Definition, 
die Sozialpolitik als „diejenige Politik des Staats" begreift, ,,welche Miß-
stände im Gebiete des Verteilungsprozesses mit Mitteln der Gesetz-
gebung und Verwaltung zu bekämpfen sucht". 383) Zwiedineck-Süden­
horsts große theoretisdte Leistung läuft ebenfalls darauf hinaus, die 
Sozialpolitik als Korrektur der Verteilung, als Eingriff in die Auseinan-
dersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um den Arbeitser-
trag zu deuten. ,,Sozialpolitik ist die auf Sicherung fortdauernder Er-
reichung der Gesellschaftszwecke gerichtete Politik." 384) So definiert er 
und erläutert dazu: ,,Die Erkenntnis, daß sfer Klassengegensatz vor allem 

~R%) München und Leipzig 1918. 
383) Adolph Wagner: Über soziale Finanz- und Steuerpolitik. In: Ardliv für soziale Gesetz-

gebung unJ Statistik. Bd. 4. Berlin 1891. S. 4. 
384) Otto von Zwiedincck-Südcnhorst: Sozialpolitik. Leipzig und Berlin 1911. S. 38, 
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dodl in den sd1roffen Differenzrn der Besitz- und Einkommensverhält-
nisse wurzelt, ... rückt die Einflußnahme auf die Einkommensgestaltuni, 
in die erste Linie der sozialpolitisdlen Aufgaben." 38•) 

Die Theoretiker der Sozialpoiitik sind in Deutschland bis heute zum 
großen Teil bei diesem Denkansatz verblieben. Die Aussagen in der 
Mehrzahl der nach dem zweiten Weltkrieg erschienenen Lehr- und 
Wörterbücher weichen nur unwesentlich von den ersten Systematisierungs-
versuchen der Gründer des Vereins für Socialpolitik ab. Heyde weist in 
seinem weit ausgreifenden und zunächst sehr formal und abstrakt ein-
setzenden Definitionsversuch im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 
zu Recht darauf hin, daß "in der Praxis ... bis vor wenigen Jahren 
unbestritten (war), daß Sozialpolitik im engeren Sinne ... nur in einer 
Bezogenheit auf die fremdbestimmte Arbeit verstanden werden dürfe". 386) 

Auch wenn man sich zu einer Ausweitung verstehe, sei höchstens "zu 
einem Nebeneinander heterogener Phänomene zu kommen, für die es 
letzten Endes keinen anderen Generalnenner als die wirtschaftliche Schwä-
che der in Frage kommenden Personenkreise gibt". 387) Selbst wenn also 
die Begrenzung auf die Arbeiterschaft aufgeg.::ben würde, so müsse zu-
mindest "die wirtschaftliche Schwäche als sozialpolitisches Kriterium" 3 ~7 ) 

erhalten bleiben. Da aber „noch immer . . . die Gesellschaftsstruktur 
primär von der Schichtung in Selbständige und Arbeitnehmer bestimmt" 3" 8) 

sei, hält er daran fest, daß „diese enge Fassung ... Vorzüge (hatte und 
hat)". 387) Albrecht formuliert den Zusammenhang mit dem Lohnarbeits-
verhältnis noch viel entschiedener: ,,Die Gesellschaftsgruppe ..., mit der 
es die Sozialpolitik in erster Linie zu tun hat, ist die Schicht der infolge 
ihrer abhängigen Stellung im Gefüge der Gesellschaft wirtschaftlich Be-
nachteiligten, der wirtschaftlich Unselbständigen, in der modernen Wirt-
schaftsgesellschaft die Lohn:irbeiterschaft ...; diejenigen, die durch ihre 
abhängige Stellung in der Wirtschaft deshalb ganz besonderen Gefahren 
ausgesetzt sind, weil ihnen die Grundlagen für die e'igene Meisterung 
ihres wirtschaftlichen Schicksals fehlen, nämlich die eigene und freie Ver-
fügung über die sachlichen Produktionsmittel (Grund und Boden, Kapi-
talgüter)." 389) Hier ist das ganze Arsenal der klassenkämpferisdlen Ideen 
noch völlig ungebrochen beieinander. Weddigen behandelt bei der Be-
gründung der Sozialversicherung die Beschränkung auf die"Versicherungs-
gemeinschaften von Arbeitgebern und -nehmern" 390) etwas vorsichtiger 
mehr als faktische Gegebenheit denn als theoretische Notwendigkeit, 
meint aber, die zwangsweise Sozialversicherung sei nur sinnvoll, wo sie 

38$) Otto von Zwiedineck-Südenhorst, a.a.O., S. 98. 
386) Ludwig Heyde: Sozialpolitik (II) Allgemeines. In: Handwörterbud, der Sozialwissensduften. 

Bd. 9. Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 543. 
387) Ludwig Heyde, a.a.O., S. 543. 
388) Ludwig Heyde, a.a.O., S. 544. 
389) Gerhard Albrecht: Sozialpolitik. Göttingen 1955. S. 32. 
390) Walter Weddigen: Sozialvcrsidlerung (!) Theorie. In: Handwörterbud, der Sozialwissen-

sdiaften. Bd. 9. Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 596. 
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"einer Bevölkerungsschicht, die wegen ihres geringen Einkommens weder 
an Sparen noch an Privatversicherung denken kann, die fehlenden Mittel 
zur Versicherung beschafft, bzw. wo die Versicherungspflichtigen zwar 
über die nötigen Mittel, nicht aber über die nötige Rationalität der Mittel-
einteilung und nicht über die erforderlichen wirtschaftlichen Kenntnisse 
zum Sparen oder zur Benutzung von Versicherungseinrichtungen ver-
fügen". 391 ) Gänzlich auf die Wiederholung der schon bei der Einführung 
der Bismarck.sehen Sozialversicherung geläufigen Argumente beschränkt 
sich Savelsberg in dem an Weddigen anschließenden Artikel: ,,Mit der 
Entwicklung der modernen arbeitsteiligen Wirtschaftsweise nahm zwangs-
läufig der Anteil der unselbständigen Erwerbstätigen und der von ihnen 
zu versorgenden Angehörigen an der Gesamtbevölkerung zu. Damit wird 
die Frage, wie die Existenz dieser Menschen gesichert werden soll ..., 
aus einem individuellen zu einem sozialen Problem. Eine private Vorsorge 
für Zeiten der Erwerbslosigkeit durch Vermögensbildung und Ersparnisse 
ist bei den niedrigen Einkommen gerade der gefährdeten Schichten nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße möglich." 392) 

2. Die Mißverständnisse 

Faßt man die in diesen Äußerungen enthaltenen Begründungen für die 
Sozialpolitik im allgemeinen und für die - hier vor allem interessierende 
- Sozialversicherung im besonderen zusammen, so erhält man als prak-
tisch einzigen Rechtfertigungsgrund, daß der Lohn unzureichend ist. In 
dieser summarischen Aussage steckt zweierlei. Sozialpolitische Interven-
tionrn hätten nad1 ihr eine Existenzberechtigung nur 1. für den Lohn-
arbeiter und 2. für cinc:n uni.;cnügcn<l l'ntlohntcn, einen ausgebeuteten 
Arbeiter. 

Nun hl·tbrf es sid1cr keines 1i:ihcrc11 lkwl·iscs, dal~ der Teil der Sozial-
politik, der der Regelung des Arbcitsvcrh,iltn·isscs dient, also die Labour 
Policy, ein Arbeitsverhältnis im Sinne der modernen industriellen Wirt-
schaftsform voraussetzt. Selbständigen kann man weder einen Arbeits-
zeit- oder einen Kündigungsschutz einräumen noch eine Arbeitslosenunter-
stützung zahlen. Die ganzen Errungenschaften des Arbeitsrechts sind auf 
Selbständige nicht anwendbar. 

Aber auch die unselbständige Arbeit muß eine g:inz bestimmte Organi-
sationsform haben, damit sie arbeitsrechtlichen Regelungen zugänglich 
wird. Das mittelalterliche Herrschaftsverhältnis, das ein gegenseitiges 
Dienst- und Treueverhältnis war, bietet sozialpolitischen Eingriffen kaum 
einen Ansatzpunkt. Wo es sich um ein persongebundcnes Gcgenseitigkeits-
verhältnis, häufig sogar um eine Lebensgemeinschaft handelt, die nie den 
isolierten einzelnen meint, sondern immer die Familie als Ganzes einbe-
~91) Walter Weddigen, a.a.O., S. 600. 
39!) Gertrud Savc!sberg: Soziaiversid1erung (II) f.nrwiddung und heutiger Stand. In: Hand-

wörterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 9. Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 604. 
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zieht, !:ißt sidi nur mit Begriffen wit• Pflidit, Treue, Fürsorge operieren. 
Deshalb ist es audi bis heute nur sehr unvollkommen gelungen, etwa Haus-
personal oder Landarbeiter und sogar Krankensd1wcstcrn und-- sonstiges 
Anstaltspersonal den üblid1en arlwitsrechtlichcn Normen voll zu unter-
werfen. Erst wo es um ein Tausdivcrh:ilrnis geht, wo nur Leistung und 
Gegenleistung Gegenstand des Gesdi:ifts sind, wo also die reine Arbeits-
funktion, die Ware Arbeitskraft gemeint ist und nidit mehr die Person 
mitsamt ihren sozialen Bezügen und familialcn Vcrf!editungen, erst da 
ersd1ließt sidi das Arbeitsverhältnis voll und ganz dem sozialpolitisdien 
Impetus. Dazu gehört unverziditbar die Trennung von Arbeitsplatz und 
Lebensraum hinzu; sie definiert überhaupt erst die Begriffe des Arbeits-
redits. Die ganze Vorstellung, die sidi etwa in den Vokabeln Arbeitszeit, 
Arbeitsunfall, Kündigung und Arbeitslosigkeit darstellt, ist ohne die 
Absonderung der Arbeitsstelle vom Haus, ohne die Aufspaltung des 
Lebens in den Bereidi der Arbeit und den privaten Bereidi kaum voll-
ziehbar. 

Was aber hat der zweite Teil der Sozialpolitik, jene Einkommenssidie-
rung, die man früher einmal „Sozialpolitik der Hilfe" im Gegensatz zur 
„Sozialpolitik der Arbeit" genannt hat, mit den spezifisdien Eigenarten 
des industriellen Lohnarbeitsverhältnisses zu tun? Sie verbessert ja nidit 
die Lage des in Arbeit Stehenden, sondern sorgt nur für Unterstützungen, 
wenn das normale entlohnte Arbeiterleben aufhört oder unterbrodien wird. 
Aber in der Notwendigkeit, solche Ers::itzeinkommen vorzusehen, offen-
bart sidi bereits der Zusammenhang mit der neuen Lebensform des Fabrik-
arbeiters. Denn an ihr wurde zum ersten Male deut!idi, daß die Industrie-
gesellsdiaft keinen gewissermaßen automatisdi funktionierenden Ausgleichs-
mechanismus für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit mehr hat, sondern daß in 
ihr Untätigkeit zuglcidi Einkommenslosigkeit bedeutet. 

Der neue, künstlidic, organisierte Ausgleidi für Zeiten ohne eigenes 
Arbeitseinkommen, der in Form der Sozialvcrsid1erung erfunden wurde, 
setzt allerdings nicht bei den li.rmsten der Armen an. Nach recht :wver-
lässigcn Berichten, wie· etwa dem Vortrag Lettes auf dem Internationalen 
Kongreß für Wohltätigkeit 1857 in Frankfurt am Main, muß angenommen 
werden, daß die Lebensbedingungen der Landarbeiter und der Dienst-
boten und sonstigen städtischen Hilfskräfte oft weitaus schlechter waren 
als die der Fabrikarbeiter. ,,Gerade diese letzte Gruppe ... , die sich nach 
Lcttes Bericht überall im Aufstieg befindet, auch weit höheren Verdienst 
bei geringerer Arbeitszeit als früher erreicht hat, macht ihm . . . die 
geringste Sorge." 393) 

Daß dennoch die Existenz des Fabrikarbeiters als erste einer besonderen 
Sicherung für bedürftig und würdig befunden wurde, hat seine Ursache 
nicht nur darin, daß man die in den schnell wachsenden Städten zusam-

HS) Hans Ac:hinger: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Hamburg 1958. S. 19. 
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mengcballten Proletarier eher in den Blick bekam als die vereinzelt und 
verstreut auftretenden anderen Notleidenden, sondern vor allem darin, 
daß sich unter dem Eindruck der Deutung, die Marx dem Schicksal dieses 
Proletariats gegeben hatte, die Erkenntnis immer mehr ausgebreitet hatte, 
daß hier etwas völlig Neues entstanden war. Der Landarbeiter oder das 
Hauspersonal mögen im ganzen wirtschaftlich viel bedrängter gewesen 
sein· und viel dürftiger gelebt haben. Solange sie in eine größere Haus-
haltswirtschaft eingeordnet waren, in der sie nicht nur arbeiteten, sondern 
auch in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit weiterlebten, bestand kein Anlaß, 
diese traditionelle Form der ununterbrochenen, manchmal lebenslang fort-
dauernden Unterhaltsgewährung durch eine neu organisierte Sicherung zu 
ersetzen o<ler zu ergänzen. 

Ein ganz einfacher Tatbestand kommt hinzu: Die Einführung der 
Sozialversicherung setzte ein gewisses, wenn auch zunächst noch geringes 
Wohlstandsniveau voraus; für die „abject poverty" ist sie unbrauchbar. 
Das ist keine egoistische Hartherzigkeit, sondern eine ganz nüchterne 
Rechnung. Wo die Einkommen nicht mehr als das physische Existenz-
minimum decken - und vielleicht nicht einmal dieses -, kann man von 
ihnen nic..½.t noch etwas für eine Umverteilung abziehen. Erst der Über-
schuß über das Existenzminimum ist für die Sozialpolitik greifbar. So ist 
eine soziale Sicherungspolitik nie möglich, ehe nicht wenigstens ein beschei-
dener Überfluß bei den Arbeitern vorhanden ist, von dem man ihnen 
zugunsten der Einkommenslosen etwas abnehmen kann. 

Das hat in den historischen V crläufcn stets die Folge gehabt, daß die 
Sozialpolitik in einer schon etwas avancierten Unterschicht ansetzt. Daß 
das meistens die Schrittmad1er des Fonsd1ritts, die Vorboten neuer Ent-
wicklungen waren, hat der Sozialpolitik eine Dytumik gegeben, die sie im 
allgemeinen Aufschwung wcitertrug. Dadurch hat sie sim aber nimt davon 
gt"liist, <laß sie l"S in <lcr Regel weder mit Jm Allcrobcrstcn noch mit den 
Allcruntersten zu tun hat. D11:r Ausi;lcich ist nie von <lcn Reichsten zu den 
i\rmstcn gegangen, sondern nur von <lcn etwas besser zu den etwas smlem-
tcr Situierten. Dabei hat sie allerdings dazu beigetragen, die Masse des 
Volkes auf dieses ihr angemessene Mittelmaß hin zu nivellieren. 

Um die Mißverständnisse der überkommenen, traditionellen sozial-
politischen Theorie zusammenzufassen: Die Sozialversicherung ist zwar 
für den Fabrikarbeiter geschaffen worden und hat das Arbeitsverhältnis 
als Begründung für ihre Leistungen bis heute weitgehend beibehalten. 
Aber dies ist eigentlich nicht deshalb ihr Ausgangspunkt, weil die Arbeiter 
die Proletarier sind, die über keine Produktionsmittel verfügen und fremd-
bestimmte Arbeit leisten müssen, 39•1) sondern weil sie die Vorhut des 
neuen industriellen, des mobilen und daher ungesimerten Wirtsmafts-

39-4) Den Arbeiter, der nichts besitzt aJs sejnc Arbeitskraft, die er verdingen muß, um leben 
zu künnen, hat es schon viel früher, wahrscheinlich immer gegeben. Vgl. dazu z. B. die 
thomistische lehre (Kap. II, Abschnitt II). 
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und Lebensstils sind. Die Sozialversicherung hat im Grunde aud1 nid1ts 
mit der schlechten wirtschaftlichen Lage des Arbcitcrstandes zu tun. Sie ist 
kein Mittel des Klassenkampfes und kcin Gcgenmim:1 gegen die Aus-
beutung. Sie behebt - um mit Adolph Wagner zu sprl'chen - keine 
»Mißstände im Gebiet des Verteilungsprozesses", womit doch offensicht-
lich die ungerechte Verteilung des Arbeitsertrages zwischen Kapital und 
Arbeit gemeint war. Diese Verteilung der Einkommen auf die Produk-
tionsfaktoren läßt sie völlig unangetastet. Sie schaltet vielmehr hinter die 
»funktionelle" 395) eine zweite Einkommensverteilung, die sich zum großen 
Teil lediglich innerhalb der Arbeiterschaft abspielt. 306) Die Situation des 
vierten Standes im Ganzen wird nur wenig gebessert, die Ungerechtigkeit 
nicht korrigiert. War der Lohn vorher unzureichend, so bleibt er es ..;iuch 
weiterhin, 307) ja er wird zunächst durm die Beitragsabzüge sogar gcsmmä-
lert. Nur vorübergehend bringt der Arbeitgeberbeitrag eine Art indirekter 
Lohnerhöhung, wenn er nämlich nicht sofort durch verringerte Lohnzahlun-
gen, sondern erst später durch unterlassene Lohnaufbesserungen auf den 
Arbeiter abgewälzt wird. Für die Durchsetzung des Versicherungszwanges 
mag dieser zeitweilige zusätzliche Lohn allerdings entscheidend gewesen 
sem. 

II. Die Vermehrung des Wohlstandes 

1. Die statistischen Befunde 

Das, was die Sozialversicherung nicht leisten konnte und wohl auch gar 
nicht leisten wollte, nämlich den Arbeiter auf ein merklich höheres Wohl-
standsniveau zu heben, hat die ökonomische Gesamtentwicklung durch 
technischen Fortschritt und Rationalisierung um so glänzender bewerk-
stelligt. Jostock berichtet aus amcrikanischen Untcrsudmngen, daß sich das 
Realeinkommen pro Kopf der Bevölkerung in den V ercinigtcn Staaten in 
den hundert Jahren von 1849 bis 1949 auf das Viereinhalbfache erhöht 
hat. 398) Für Deutschland hatte er angenommen, man könne "das Ein-
kommen je Kopf der Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1860-69 mit 
272 Mark ansetzen. Im Durchschnitt der Jahre 1950-54 betrug es in der 

395) Zum Begriff .funktionelle Verteilung" vgl. Heinrich v. Stackelberg: Grundlagen der 
theoretischen Volkswirw:haftslehre. 2. Aufl., Bern und Tübingen 1951. S. 260. 

396) Vgl. dazu die auf S. 136 f. -,,itiertc Untersuchung des Tiibinger Instituts fiir anl',ewandtc 
Wirtschaftsforschung. 

397) Im gleichen Sinne hat Weisser von dem umfassenderen Begriff der sozi.alen ~icherhe!t 
gesagt, daß mit ihm vor allem sold1e sozialpolitisd-ien ~aßnahmen gemeint seien, .die 
unmittelbar nichr sowohl der Hebung der Lebenslage als vielmehr dem Schutz der Lebens-
lage vor bestimmten Gefahrl!'n ihrer Vers c h 1 echter u n g dienen•. (Gerhard Wcisser: 
Soziale Sicherheit. In: Handwörterbuch der Sozialwissensdtaftcn. Bd. 9. Stuttgart, Tübin~en, 
Göttingen 1956. S. 396. - Gesperrtes im Original kursiv.) 

IOR) Paul Josto~: Das. Sozialprodukt und s~ine Verteilung. Paderb~rn, ohne Jahre;\ang.ib~. S. 22. 
Jo,co<k bezieht mh auf W. S. Woytansky and E. S. Woytansky: World I opulat1on anJ 
Production. New York 1953. S. 381. 
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Bundesrepublik 1957 DM. In der Kaufkraft des letzten Jahrfünfts a·us-
gedrückt, würden jene 272 Mark etwa 626 DM darstellen.· Hiernach hätte 
sich das Realeinkommen je Kopf der Bevölkerung seit den 1860er Jahren 
etwas mehr als verdreifacht". 399) 

Da Jostock selbst darauf hinweist, daß über die Einkommensentwick-
lung in Deutschland „eingehende Untersuchungen im Gange" seien, ,,bis zu 
deren· Abschluß sich die Zunahme des Volkseinkommens nur seit etwa 
1860 in großen Zügen abschätzen" lasse, 3u9 ) sei seine Rechnung mit den 
etwas neueren Zahlen korrigiert, die Hoffmann und Müller veröffentlicht 
haben. Danach wäre im Jahresdurchschnitt 1860-69 mit einem durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 310 Mark 400) statt 272 Mark, 
wie Josrock angenommen hatte, zu rechnen. Wird dieser Betrag mit den 
gleichen Preisindices wie bei Jostock umgerechnet, so würde er nach den 
Preisverhältnissen von 1950-54 rund 713 DM· entsprechen. 481 ) Das 
würde bedeuten, daß sich von 1860-69 bis 1950-54 die Einkommen um 
175 % erhöht hätten. ,,Stellt man in Rechnung, daß das Gebiet der 
heutigen Bundesrepublik stets ein etwas höheres Einkommensniveau hatte 
als das Gesamtgebiet des ehemaligen Deutschen Reiches", 402) so ergibt sich 
immerhin in knapp 100 Jahren eine Steigerung des Realeinkommens je 
Einwohner auf mehr als das Zweieinhalbfad1e. 

Diesen Zahlen steht jedoch der marxistische Einwand entgegen, daß 
weder das Gesamteinkommen noch das Durchschnittseinkommen etwas 
über die Lage der Arbeiter aussage. Denn die Löhne hätten im Verhältnis 
zum Gesamteinkommen eine sinkende Tendenz, weil das variable Kapital, 
der Lohnfond, gegenüber dem konstanten Kapital abnehme; die Löhne 
vcrhlichcn daher auf dem Vcrekndung,niveau, und der Zuwachs der 
Produktion komme über eine crhiihte Mehrwertrate nur dem Profit zu-
gute. ,,Der moderne Arbeiter", so hie!~ es im kommunistischen Manifest, 
,,,t.itt sid1 mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer 
umer die ßcdingungen seiner eigenen Kla~se herab. Der Arbeiter wird zum 
Paupcr, und der Pauperismus entwickelt sich nod1 schneller als Bevölke­
rung und Reichtum." 403) 

Nun reicht die Lohnstatistik aus dem vorigen Jahrhundert nicht aus, 
um mit einer einzigen eindeutigen Zahl den Gegenbeweis antreten zu kön­
nen. Aber die vorhandenen Einzelangaben und Schätzungen erlauben doch, 
die Tendenz und wohl auch ein ungefähres Maß der Lohnentwicklung dar-
zustellen. Kellner gibt Reallohnindices an, die das Internationale Arbeits-
amt für Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten ver-

399) Paul Jostock, a.a.O., S. 22. 
400) W, G. Hoffmann und J. H. Müller: Das deutsdle Volkseinkommen 1851-1957. Tübingen 

1959. Tabelle 14. S. 39. 
626 : 272 = 713 : 310. 
Paul Jostock, a.a.O,, S. 22, 
Zitiert nad, Alois Brus>tti, Wilhelm H,as und Walter Pollak {Hrsg,): Geschichte der 
Sozialpolitik mit Dokumenten. Wien, Linz, Münd1cn 1962. S. l-4S. 
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öffentlicht hat. Danach ist von 1810 bis 1910 der Reallohn in Frankreich 
um 91 0/o und in Großbritannien um 149 0/o gestiegen, in den USA von 
1830 bis 1910 um 108 0/o. 404 ) Schmoller bringt eine v<:rwirrcnde Fülle 
von Lohndaten aus mehreren .J:thrhunderten, aus Deutschland und aus 
dem Ausland, gegliedert nach landwirtsd1aftlichen "l':itigkciten und den 
vcrsd1iedensten Gewerben und nach rq;ionalcn Diffcn:nzicrungrn .• ,w,) Ins-
gesamt bestätigen die Angaben Sd1111ollcrs zu1i:id1st die kritisd1e Bemer-
kung Sombarts: ,,Die bisherigen V ersuche, Licht über die V ergangcnheit 
der Lohnarbeiter zu verbreiten, gewähren nur geringe Befriedigung.... 
Zunächst ist ja jener ,Durchschnittslohn', auf den alle jene Untersuchungen 
abzielen, eine schlimme Fiktion.... Was besagt ein Durchschnittslohn für 
die gesamte(!) Arbcitcrsd1aft einer Epoche, wenn wir z.ur gleichen Zeit in 
denselben Berufen, ja in denselben Betrieben Löhne finden, die wie l zu 60 
sich verhalten?" 406) ,,Die ungeheuren Verschiedenheiten, die die Löhne 
früher noch mehr als heute aufwiesen", 407) sind anscheinend kennzeichnen-
der für die Verhältnisse als eine statistische Mittellage, die einen bestimm-
ten Status der Verelendung oder der hinreichenden Lebensführung bezeich-
nen würde. 

Immerhin geben die Zahlen Schmollers doch einen gewissen Vergleichs-
maßstab über die Jahrhunderte; vor allem die in Getreidemengen um-
gerechneten Löhne lassen sich ohne die methodischen Schwierigkeiten, die 
in Index-Vergleichen über so lange Zeiträume stecken, bis in die Gegenwart 
weiterführen. Wenngleich auch diese Daten keine exakte Aussage über die 
Lebenslage des Arbeiters bedeuten, nicht einmal über seine rein wirtschaft-
liche Situation, so sind sie doch eine sehr anschauliche Illustration der 
Entwicklung. 

,,Aus der guten Untersuchung von Dr. Anna Neumann über die preußi-
schen Löhne ländlicher freier (nicht gebundener) geldbezahlter Arbei-
ter" 468) teilt Sdimoller das Ergebnis für die Männerlöhne pro Woche wie 
folgt mit: 46V) 

1801-10 4,28 Mark 25,5 kg Roggen 
1811-20 4,65 Mark 34,5 kg Roggen 
1821-30 3,98 Mark 45,1 kg Roggen 
1831-40 4,11 Mark 39,2 kg Roggen 
1841-50 4,25 Mark 33,9 kg Roggen. 

404) Wolfgang Kellner: Die Wirtschaftsführung als menschliche Leisrung. Braunschweig, Berlin, 
Hamburg 1949, S. 290. Die von Kellner zitierten Zahlen, die der Bcrcd-inung der genannten 
Zuwachsraten der Reallöhne 1.ugrunJc lirg-cn, stammen aus: Die sozialen ~uswirkunr;en der 
Rationalisierung, hrsg. vom Internationalen Arbeitsamt. Genf 1932. 

405) Vgl. Gustav Sdtmoltcr: Die so~i.:ile Fra~c. Münd1en und Leipzig 1918. Ab~..hnitte „Die 
tatsächlidie Lohnhöhe: Geschichte des englischen und französisdien Geldlohns•, S. 243 ff„ 
und .Die tatsädilidie Lohnhöhe: Gcsdiiditc des deutschen Geldlohns und vergbdiende 
Lehren", S. 260 ff. 

408) Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Bd. 2. 2. Aufl., Mündien und Leipzig 1917. s. 809 f. 
407) Werner Sombart, a.a.O., S. 810. 
408) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 262. 
409) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 263. 
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Zeitlich etwas weiter, über die Aufschwungsperiode der Gründerzeit hin-
weg, führt die Zusammenstellung der „Wochenlöhne der freien ländlichen 
Arbeiter in den sechs östlichen Provinzen", die anschließend wiedergege-
ben wird: 4 18) 

1841 3,00 - 4,20 Mark ca. 30 kg Roggen 
1873 4,80 - 7,20 Mark ca. 45 kg Roggen 
1892 7,00 - 9,00 Mark ca. 60 kg Roggen. 

Die Angaben, die über Industriearbeiterlöhne gemacht werden, setzen 
verständlicherweise erst später ein. Schmoller bringt eine aus der Statistik 
der Berufsgenossenschaften entnommene Tabelle, 411) die durchschnittliche 
Jahreslöhne aus sieben Gewerbezweigen enthält. Daraus seien hier nur die 
niedrigsten und höchsten genannt. Die Spitze hält durchgehend die rhei-
nisch-westfälische Hiittenindustrie, während bei den Nachzüglern das säch-
sische Baugewerbe von der Nahrungsmittelindustrie abgelöst wird: 412) 

1886 1895 1905 1911 

Rheinisch-
westfälische 952 Mark 1079 Mark 1413 Mark 1604 Mark 
Hüttenindustrie 
Nahrungs-
mittel- 687 Mark 702 Mark 700 Mark 833 Mark 
industrie 
Sächsisches 383 Mark 620 Mark 760 Mark 952 MarkBaugewerbe 
Nach den Berliner Roggenpreisen von 1892-1899 berechnet Schmoller, 
tt wie hoch der Wochenlohn in Kilogramm Roggen war", 413) und zwar für 
Jahreseinkommen von 1000 Mark unJ von 1500 Mark, weil er meint, 
„Liihnc von 1000 - 1500 Mk. j,ihrlid1 .,eien in Deutschland ein mittlerer 
Au~druck umcrcr Verh,iltnisse". HI) hir diese mittleren Verhältnisse 
würde die Wochenbilanz folgen<lcrmal~en aussehen: 

]892-1899 
19,20 Mark (entspr. 1000 Mark/Jahr) = ca. 100 kg Roggen 
28,80 Mark (entspr. 1500 Mark/Jahr) = ca. 146 kg Roggen. 

Macht man für die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik eine analoge 
Rechnung für die durchschnittlichen Bruttowochenverdienste der Männer 
in der Industrie einschließlich Baugewerbe, so erhält man folgendes 
Resultat: 415) 

410) Gustav Sdimoller, a.a.O., S. 264. 
411) Gusrav Scl,moller, a.a.O., S. 265. 
41!) Außer diesen drei kommen bei Schmoller noch die chemische Industrie, die rheinische 

Textilindustrie, Brauereien und das StraßenbahngGerbe vor. 
413) Gustav S<chmoller, a.a.O., S. 266. 
414) Gustav Schmoller, a.a.O., S. 267. 
415) Die Jun.:hsdlnittlid-icn Bruttowochenverdienste stammen aus den Hauptergebnissen der 

Ar-bcits- und Sozialsurisrik 1962, hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, S. 68. Die zugrunde gelegten Ro~gcnpreise sind Jahresdurchschnittspreise frei Verlade-
station Frankfurt/Main, entnommen aus dem Statistisd-ien Jahrbudi 1963, S. 471. 
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1950 69,53 DM = 260 kg Roggen 
1962 160,91 DM ·" 392 ki; Roggen. 

Die Tendenz, die sich aus soldwn Vergleidm1 ergibt, ist trotz aller metho-
dischen Vorbehalte eindeutig. Sie lmt;üigt den schon aus der Erfahrung des 
einzelnen Menschenlebens völlig eindeutigen Befund, daß sich die Lage 
der arbeitenden Klasse im Zuge des technisd1en Fortschritts auf jeden Fall 
entscheidend verbessere, selbst wenn die säkulare Wachstumsrate 50 0/o 
oder sogar 100 ¾ von der geschätzten abweidien sollte. Es genügt, allein 
die Entwicklung eines einzigen Jahrzehnts in Deutschland zu betrachten: 

1950 1960 Reale 
Erhöhung 418) 

Jahres brutto-
lohn je 2911,- DM 6078,- DM 73% 
Arbeitnehmer us) 
Bruttowochen-
verdienst der .69,53 DM 133,55 DM 59% 
Männer 417) 

Bruttowochen-
verdienst der 38,97 DM 81,63 DM 740/o 
Frauen 417) 

2. Ausgebliebene Konsequenzen 

So sind bestimmte Voraussetzungen, von denen die Väter der Sozial-
versidierung noch ausgehen konnten, durdi die hisrorisdie Entwicklung 
und die neueren Tatbestände, zu denen sie geführt hat, sehr klar wider-
legt worden. Dazu gehört vor allem der unabänderliche Zusammenhang, 
der zwischen dem Armen und dem Arbeiter von Thomas von Aquin bis 
zu Marx und allen, die in seiner Nachfolge oder in der Auseinandersetzung 
mit ihm von seinen Ideen beeinflußt worden sind, hergestellt worden ist. 
Die 1bese des ehernen Lohngesetzes, daß die Kapitalisten den Lohn immer 
auf das Existenzminimum drücken würden, ja daß sie der Gesetze der 
kapitalistischen Produktionsweise wegen gar nicht anders könnten, als den 
Arbeiter immer auf seinem Elendsniveau zu halten, hat sich nicht bestätigt. 
Es hat sidi vielmehr gezeigt, daß die Arbeitskraft an wirtschaftlichem 
Wert gewinnt, je knapper sie im Verhältnis zum akkumulierten Kapital 
wird. 

US) Hauptergebnisse der Arbeits- und Sozialstatistik 1962, hrsg. vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung. S. 62. 

411) Hauptergebnisse der Arbeits• und Sozialstatistik 1962, hrsg. vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung. S. 68. 

416) Die Wadlstumiraten der Realeinkommen sind unter Verwendung der Lebenshaltungsindices 
für die mittlere Verbrauchergruppe berechnet worden (1950 = 85,0; 1958 = I0C,C; 
1960 - 102,4. Aus: Hauptergebn,sse der Arbeits- und Sozialstatistik 1962, hrsg. vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. S. 77). 
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Diese Einsicht hat sich zwar durchgesetzt. Aber die alten Argumente 
sind trotzdem noch längst nicht aufgegeben worden. Die eine Partei be-
harrt darauf, daß trotz aller Wohlstandsmehrung das wirtschaftliche 
Vermögen der Arbeiter noch nicht ausreiche, um auf öffentlichen Schutz 
und Hilfe verzichten zu können. 419) Selbst von einem Land wie Schwe-
den, das die Ausdehnung der Sicherungsvorkehrungen auf die Gesamt• 
bevölkerung mit am frühesten und konsequentesten praktiziert hat und 
das zu den wohlhabendsten Ländern zählt, wird das behauptet: ,,Die 
übergroße Mehrheit besitzt nur ihren Arbeitslohn, und dieser reicht nicht 
aus, um sich aus eigener Kraft gegen Krankheit und Alter, Arbeitslosig-
keit und Invalidität schützen zu können." 420 ) Die andere Partei kehrt 
zwar die Beweisführung genau um, wenn sie aus den guten und ständig 
steigenden Löhnen folgert, es gäbe eigentlich keine Rechtfertigung mehr 
für die Fortsetzung der sozialen Hilfspolitik. Aber sie bleibt damit ebenso 
im Denkstil der alten Arbeiterfrage wie die Klassenkampftheoretiker. 
Daß die Einkommensverhältnisse der Arbeiterklasse die Sozialversiche-
rung begründen müßten, ist beiden in gleid1er Weise selbstverständlich. 

Bezeichnend für solche Fehlinterpretationen ist ein Vortrag, den ein 
sonst so aufgeschlossener und einfallsreicher sozialpolitischer Denker wie 
Wilhelm Claussen, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, im Som-
mer 1963 vor dem Deutschen Baugewerbetag gehalten hat. ,,Es lebt sich 
offenbar sehr gut in der Bundesrepublik", 421 ) sagte er und folgerte daraus 
völlig zu Recht, daß wir „längst den Zustand tatsächlich überwunden 
(haben), der unsere Anschauungen im sozialen Bereich vielfach noch 
beherrscht". 422) Aber er argumentiert weiter ganz unbefangen mit dem 
wirtschaftlichen Zuschnitt, den dieses „ Volk von Arbeitnehmern" 423) 

erreicht lube: ,,Die Statistik weist aus, daß wir 2S Milliarden DM für 
Genußmittel ausgeben, die unmöglich nur einige wenige Begüterte vcr-
i.ehren, sondern die den gehobenen Verbrauch der breiten Schichten un-
serer Bevölkerung widcrspicgl'ln. . . . Die Verbrauchsausgaben haben 
sich rc:t! innerhalb von l O Jahren bci uns mehr als verdoppelt. Inter-
essanter noch ist, daß diese Haushalte keine Haushalte armer Leute sind; 
denn der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel beträgt nur ein gutes 
Drittel der Gesamtausgaben." 4~3) Das ist nichts anderes als das klassische 
Argument, daß die Sicherungseinrichtungen nur für den notleidenden 
Arbeiter da wären, nur in diesem Falle in der Umkehrung, daß für den 
wohlhabend gewordenen Arbeiter die Sozialversicherungen sich dann 
logischerweise erübrigen. In diese - von den rechtlichen Konstruk-
tionen der Sozialversicherungen aufgedrängte - Befangenheit fügt sich 

4m) Vg:l. Ab~chnjrr l l jn diesem Kapitel, insbc!i. <lJ"' ~itat von Savelsberg, S. 93. 
420) Kcrt Heinig: Der sdiwedische Mittelweg - soziale Sicherheit. Hamburg 1947. S. 5. 
421) Wiiheim Cfausscn: Grundsätze einer zeitgcmäfü:n Sozialpolitik. Bonn (ohne Jahresangabe). 

s. 3. 
422) Wilhelm Claussen, a.a.O., S. 4. 
423) Wilhelm Clausscn, a.a.O., S. 3. 
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aud1 die Aussage ein, ,,daß der Staatsbüq~er, der heute vom Staat Hilfe 
verlangt, mindestens 60 Prozent, wenn nicht 80 Prozent von dem selbst 
aufbringen muß, was ihm als vermeintlicher echter Einkommenszuwachs 
zufließt", daß also die Gelder, ,.mit denen alle sozialen Hilfen bezahlt 
werden müssen, ... heute in wachsendem Maße gerade von den Schichten 
(stammen), denen mit den Mitteln der überkommenen Sozialpolitik 
geholfen werden soll". 42~) Hier wird offensichtlich mit Klassenvorstellun-
gen operiert, bei denen aktive Arbeiter und aus dem Erwerbsleben aus-
geschiedene Arbeiter in eins gerechnet werden. Claussen meint, daß 
„früher über die Steuern eine edue Einkommensverteilung stattgefunden 
hat und diese Umverteilung daher ein durchaus geeignetes Mittel der 
Sozialpolitik war", 425) daß sie es aber heute nicht mehr sei. Von der 
Einkommensumschid1tung, die von Anfang an in der Sozialversicherung 
viel wesentlicher war als die von oben nad1 unten, nämlich von denen, 
die Einkommen haben, zu denen, die ke.ines haben, spricht er nicht. Wenn 
er seine Überlegungen zu dem veränderten Zustand unserer Gesellschaft 
in dem Satz zusammenfaßt: ,.Wir sind - eine klassenlose Leistungsgesell-
schaft geworden, in der jeder nur nach dem gewertet wird, was er für 
die Gesamtheit leistet", 426) so würde das aber doch gerade besagen, daß 
diejenigen, die für die Gesamtheit nichts leisten können, von dieser 
Leistungsgesellschaft auch als nichts gewertet werden. 

Da Claussen jedoch nur die Arbeitnehmerschaft als einheitlime Schicht 
sieht und die vergißt, die vorübergehend oder dauernd leistungsunfähig 
sind, muß er zu dem Ergebnis kommen, ,,eine zeitgemäße Sozialpolitik 
... sollte bestrebt sein, diese Einkommen möglichst ungeschmälert da zu 
lassen, wo sie entstehen". 427) Solange als Rechtfertigung der Sozialver-
sicherungen nichts anderes vorgebracht wird als die Armut des Arbeit-
nehmers, kann eine andere Konsequenz als daß sie unnötig, unzeitgemäß 
und sogar schädlich werden, sobald die Lohnhöhe so weit gestiegen ist, 
daß eine angemessene Existenz der Arbeiterfamilie gesichert ist, gar nicht 
gedacht werden. Darüber hinaus genügt sogar schon der Nachweis, daß 
die Sozialversicherungen keine Umverteilung der Einkommen von der 
Sp'itze der Einkommenspyramide zur Basis hin bewirken, um zu behaup-
ten, sie hätten das Ziel, das mit ihnen anvisiert worden sei, nicht erreicht. 
Schließlich muß die Idee, etwa gar über den Kreis der Arbeitnehmer 
hinaus auch Selbständige in die Sozialversicherung einzubeziehen, als 
völlig widersinnig erscheinen. Dabei wäre an sich gerade die Armuts-
theorie der Sozialversicherung geeignet, solche übergriffe zu begründen, 
wenn sie eben nicht zugleich eine Klassentheorie wäre. Denn inzwismen 
hat sich gezeigt, daß dieselbe industrielle Entwicklung, die den Arbeiter 
emporgetragen hat, zahlreiche selbständige Existenzen verkümmern zu 
'24) Wilhelm Claussen, a.a.O., S. 4 f. 
425) Wilhelm Claussen, a.a.O., S. S. 
S26l Wilhelm Clausscn, a.a.O., S. 4. 
1%7 Wilhelm Clau„cn, a.a.O., S. 5. 
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lassen und in Bedrängnis zu bringen vermag. Der Beveridge-Plan bestätigt 
diese Erfahrung auch für England, wenn er feststellt: ,,Viele selbstän-
dige Erwerbstätige - Kleingewerbetreibende, Kleinpächter, Fischer, Hau-
sierer, Heimarbeiter - sind ärmer als viele der unter einem Dienstvertrag 
Arbeitenden und für ihre Verdienstmöglichkeiten ebensosehr wie diese auf 
ihre Gesundheit angewiesen." 4~8) Auf der anderen Seite sind die Arbeit-
nehmer bis in jene obersten Ilereiche vorgedrungen, in denen die gesell-
schaftlichen Spitzenpositionen angesiedelt sind. Die sozialpolitische Gesetz-
gebung hat daher vielfach das angestellte Management wieder aussondern 
müssen, nachdem sie zunäd1st die einstmals streng geschiedenen Kate-
gorien der Arbeiter und der Angestellten in dem farblosen Begriff des 
Arbeitnehmers zu einer einheitlichen Gruppe zusammengefaßt hatte. Das 
Kriterium solcher Amnahmeregelung ist dabei genau jene Funktion als 
unternehmerisdie Hilfs- und Vertrauensperson, die ursprünglich über­
haupt die Grenze zwischen Angestellten und Arbeitern markiert hatte. 429 ) 

Die Inkonsequenz der Theorie, die Sicherungsbedürfnis und Armut 
gleichsetzt, erweist sich schließlich auch daran, daß auch die eifrigsten 
Gegner der Sozialversicherung nicht auf die Idee verfallen, den höher 
besoldeten Beamten ihren Pensionsanspruch abzuerkennen, so wie sie 
dem besser bezahlten Arbeitnehmer keine Rente mehr zubilligen wollen. 
Daran zeigt sich die Spezialideologie des Beamtenstatus, auf die später 
noch kritisch einzugehen sein wird. 430) 

Angesichts all der Bedenken und Warnungen, die von vielen anderen 
Seiten weit entschiedener und aggressiver vorgetragen werden als von 
Clamscn, müßte man cigcntlidl mit Sicherheit annehmen, daß die Sozial-
vcr~icherungen sd10n l:ingst abgcsdufft oder zumindest sehr erheblich 
cingeschr,inkt worden seien. Statt dessen gibt es seit der Kaiserlichen 
Dotsd1aft von 1881 in allen Indmtriel:indern nur noch eine Ausdehnung 
der Einkommenshilfen, und von den Entwiddungsländern wird kaum 
etwas so begierig aufgegriffen wie die Technik der Einkommensumver-
teilung. Seitdem gilt nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt, 
daß sowohl die Zahl der Begünstigten wie auch die für soziale Zwecke 
bereitgcstel1ten Haushaltssummen nur noch zu-, aber nie mehr abnehmen. 
Aud1 Claussen vollzieht am Schluß seines Vortrages auf einmal eine völlig 
unmotivierte Wendung. Er fordert nidit nur keine Auflösung der Sozial-
versicherungen, sondern kehrt ohne jede nähere Begründung sogar so 

'128) Der Beveridge-Plan. Sozialversicherung und verwandte Leistungen. Berichte von Sir William 
Beveridge, dem Britischen Parlament überreicht im November 1942. Zürich und New York 
1943. s. 80. 

129) Nach dem Betriebsverfassungs~csetz vom 11. Oktober 1952 (§ 4 Abs. 2 Budi,r, c) gelten 
außer den „leitenden Angestellten, wenn sie zur selbsrändigen Einstellung: und Entlassung 
von im Betrieb oder in der Berriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern bered1ti~t sind 
oder wenn ihnen Gcnerah·ollmadtt oder Prokura er'teilt ist'". auch diejenigen nicht als Arbeit-
nehmer im Sinne des Ges;etzcs, die „Auf~aben wahrnehmen, die rcgelmäßjg we~en ihrer 
Bedeutung für den Bestand und die Entwicklung des Betriebs nur auf Grund besonderen 
persönlidi:en Vertrauens des Arbeitgebers bestimmten Personen im Hinblick auf deren be-
sondere Erfahrun~en und Kenntnisse übertragen werden•. 

IM) Vgl. Kap. V, Absdmitt II !. 
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weit in den von ihm sonst geschmähten sozialpolitischen Konservativismus 
zurück, daß er meint, ,, wir müssen selbstverständlich die bestehenden 
Einrichtungen beibehalten". 431 ) 

Das ist nun typisd1 für die Gesamtentwicklung der Sozialpolitik. Alle 
Beschwörungen haben nicht vermod1t, einen ernsthaften Versum in Gang 
zu setzen, die Leistungsflut einzudämmen. Alle theoretismen Angriffe 
und Widerlegungen resignieren vor dem ersten Ansatz zu praktismen 
Restriktionen, wahrscheinlich vor allem deshalb, weil „die Justifizierung, 
die Verwandlung aller sozialen Hoffnungen und Erwartungen in Remts-
ansprüche so weit fortgeschritten ist, daß eine Reform, die ja geben und 
nehmen müßte, fast ausgeschlossen ist". 432) Die Situation ist also äußerst 
merkwürdig und ausgesprochen widerspruchsvoll: Die Sicherungsappa-
raturen sind im Verlauf des ökonomischen Aufstiegs der Arbeiterschaft 
nicht etwa aufgegeben oder wenigstens entsprechend abgebaut, sondern 
immer weiter ausgedehnt worden. Dabei ist dieser mit nahezu automa-
tischer Sicherheit funktionierende Expansionsprozeß von einem sozial-
politischen Denken begleitet, das noch immer weitgehend auf die Mistre 
des Lohnarbeitsverhältnisses fixiert ist. Da das Industriezeitalter aber 
den Wohlstand auch der breiten Masse der Bevölkerung so stetig aufge-
bessert hat, daß die Überwindung der ursprünglid1en proletarischen 
Situation nicht mehr geleugnet werden kann, ist dieses Argument nur 
noch für den Gegenbeweis brauchbar, daß nämlich die Sozialversicherung 
völlig obsolet geworden sei. So wird denn auch fortgesetzt mit großem 
intellektuellem, moralischem und propagandistischem Aufwand namge-
wiesen, daß der Hilfsbedarf zusammenschrumpfe und die Sozialversiche-
rung endlich entsprechend zurückgenommen werden müsse. Ja es scheint, 
insbesondere wenn man den Äußerungen der Fürsorgepraktiker glaubt, 
daß inzwischen der Wohlstand viel größere Sorgen macht als die Armut. 
Und dennoch wamsen in zuverlässigem Gleichschritt mit den wachsenden 
Klagen auch alle Größen des Sirherungssystems immer weiter. 

III. Soziale Sidterheit als neue Parole 

1. Die Tendenzen des neuen Denkstils 

Jene Theoretiker und Propapandisten, die mit dem Begriff der sozialen 
Sicherheit zu operieren begannen, haben von Anfang an Wert darauf 
gelegt, nimt in der Nadlfolge der alten Sozialpolitik ZU stehen. Smon 
die neue Terminologie sollte zum Ausdruck bringen, daß der Klassen-
kampf überwunden sei, daß das neue Ziel nicht mehr aus dem alten 
Gegensatz von Kapital und Arbeit zu deuten sei, selbst wenn die alten 

431) Wilhtlm Claussen, a.a.O., S. 11. 
432) Hans Achinger: Sozialpolitik und Wissenschaft. Stuttgart 1963. S. 103. 
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Techniken weiter benutzt würden. Der Widerspruch zwischen über­
kommener Theorie und Praxis sollte nicht durch Abschaffung der Sozial-
versicherung überwunden werden, sondern durch eine modernere, nicht 
mehr historisch gebundene, sondern rein logisch deduzierte und daher 
generell gültige Interpretation der zwar nicht vollkommenen, aber doch 
bewährten Institute. 

Dreser V ersuch, sich von den historischen Fesseln der Arbeiterfrage des 
19. Jahrhunderts zu lösen, hat zu immer allgemeineren und 'immer aus-
greifenderen Definitionen verleitet. Es kommt hinzu, daß die Internatio-
nalität des Ausdrucks dazu zwingt, rebtiv unbestimmt und unverbindlich 
zu formulieren, weil die meisten Verlautbarungen - insbesondere die der 
Vereinten Nationen, des Internationalen Arbeitsamtes und der ihm an-
geschlossenen Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit - für 
alle Länder passend und anwendbar sein sollen. Wenn der Begriff auch 
als etwas gänzlich Neuartiges gemeint war, das - wie schon in seiner 
ersten offiziellen Anwendung im amerikanischen „Social Security Act" 
von 1935 deutlich wird - die ältere Sozialpolitik überspringen und über­
winden sollte, so mußte doch berücksichtigt werden, daß die praktische 
Politik sich nicht in gleicher Weise ahistorisch verhalten konnte, sondern 
die vorliegenden Ergebnisse der geschichtlichen Entwicklung in Rechnung 
stellen mußte. Auch das trug nicht zur Klarheit und Einheitlichkeit der 
Aussagen bei, sondern führte zu Kompromissen, die den neuen Pro-
grammen wieder viel von ihrem Elan und ihrem Glanz nahmen. 

Die Tendenz dieses Denkens, das sehr selbstbewußt als neue soziale 
Philosophie deklariert wurde, muß vor allem aus Kußerungen erschlossen 
werden, die zun:ichst sehr vage und vc;;rsd1wommen erscheinen. Migucl 
Garcia Cru7., damals Generalsckret:ir der mexikanischen Sozialversiche-
runpamtalt, 7.iticrt aus einer Definition, die von der lntt·ramcrikani-
sdll'n Konferrnz für Soziale Sid1nhl'it 1942 t·r:irlwitt·t worden iH, <laß 
„die ,,ozial<.' Sicherheit die rid11 igt· u11d vcrnunftgt·miif~e Verteilung und 
Verwl'ndung der 111ensdilid1cn l lilfrn1ittel und Werte dar.Hellt, die jedes 
Land sich schaffen muG, um <las geistigt·, n10ralisd1e und physiologische 
Erbe der lebenden Generation zu erhalten und zu vermehren, den Weg 
für die künftigen Generationen zu bereiten und jene Volksteile zu er-
halten, die an der Produktion des Landes nicht teilnehmen können". 433) 

Eine spanische Publikation bezeichnet die soziale Sicherheit als "ein neues 
Recht, welches von der Persönlichkeit zu erwerben ist und welches sich auf 
höheren menschlichen Prinzipien gründen und ihr umfassend dargebracht 
werden muß, so daß sie aus keinem Grund und unter keinen Umständen 
dem Unglück schutzlos gegenübersteht". 4:i4) Und in einer Veröffentlichung 

Miguel Garcia Cruz: Der Begriff der sozialen Sicherheit in den Ländern Am~rikas. In: 
Bulletin der Internationalen Vereinigung für Soziale Sidierheit. Jg. 4. Nr. 6. S. 89. 
Carlos Marti Bufill: Tradato Comparado de Se~uridad Sozial. Madrid 1951. S. 111. Zitiert 
nadi H. Balling: Soziale Sidierheit. Die Gesd,idne eines Begriffs. In: Bundesarbeitsblatt. 
Jg. 1954. Nr. 4 (Februar). S. 104. 
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der Sozialministnien dn nordeurop:iisdicn SLlatcn hl'ißt es, die „Gcs.rnH-
cntwiddung kann folgl·ndcrmaßcn zusammengefaßt werden: Die Gcscll-
~ch:tft h:tt die Vcrnntwortung dafür übcrnommrn, da(\ in versdiiedcnen 
lebenswiditigcn Bereichen für jl·den Bürger ein ausrcid1ender Standard 
gesichert ist". 435 ) 

Wenn auch in jeder dieser drei Bemerkungen Hinweise auf die Bürger 
enthalten sind, die Schutz und Unterstützung brauchen, so ist das charak-
teristische Merkmal doch zunächst etwas anderes. Bei Miguel G;i~•-ia Cruz 
ist ganz deutlich, daß nicht über Einzelmenschen und technische Details 
verhandelt, sondern nur über Kollektivbegriffe, über „Generationen" 
und „Volksteile" etwas ausgesagt wird. Allen drei Zitaten ist gemeinsam, 
daß die Verantwortung für eine ausreichende Versorgung des Staats-
bürgers eindeutig auf den Staat übergegangen ist. Das gesamte wirtschaft-
liche und soziale Lebensniveau ist von der Gesamtgesellschaft zu garan-
tieren. Dieses umfassende gesellschaftliche Garantieversprechen wirkt sidi 
dahin aus, daß man jedem Staatsbürger aus dem insgesamt zur Verfügung 
stehenden Vorrat an materiellen Gütern einen möglichst gleichen Anteil 
zuweisen zu müssen glaubt. ,,Innerhalb des St:iates (werden) alle Chancen 
und alle Risiken in eins gerechnet, ... alle (müsser,) nach dem gl~ichen 
Prinzip, gestaffelt nach dem Maß ihrer Kräfte, dafür bezahlen", und das 
Ganze vollzieht sich über „nur einen umfassenden Verband der sozialen 
Solidarität", 436) das heißt in aller Regel über den Staat. Das ist, auf die 
wesentlichsten Züge vereinfacht, das Ide.-lbild, das im ersten Überschwang 
gezeichnet wird. In diesem Sinne sagt Achinger: ,,Uns will scheinen, daß 
diese Ineinsrechnung der Motor der neuen Sicherheitspolitik überhaupt 
ist." 437) 

Für die praktische Ausgestaltung der Sicherungssysteme sind andere 
Grundsätze wichtiger geworden, hinter denen freilid1 dieses absolute, auf 
rechenhafte Gleid1heit zielende Gerechtigkeitspostulat stets spürbar geblie-
ben ist. Wenn Höffner feststellt, ,,diese neue Heilslehre der totalen, vom 
Staat zu garantierenden ,sozialen Sicherheit' (sei) so sehr von sich über­
zeugt, daß sie alle Menschen ohne Ausnahme ... in ihr Versorgungs-
system zwangsweise eingliedern möchte", 438) so ist damit der wichtigste 
Anstoß, der die Sicherungseinrichtungen über die alte Konzeption der 
Sozialversicherung hinausgeführt hat, bezeichnet: Das Bestreben, alle 
Bürger in das System einzubeziehen. Die These, daß der Arbeiter Objekt 
der Sozialversicherung zu sein habe, Selbständige aber keine Sicherung 

435) Die Grundsätze der Sozialpolitik in den nordischen Ländern. In: Ausl:indische Sozialpro• 
bleme. Jg. 4. Folge 6 (Juni 1954). S. 65. Der Artikel ist die Zusammenfassun~ eines Kapitels 
aus dem Budt „FreeJom and Welfarc .. {Kopenhagen 1954), das eine durdl. die Sozial~inister 
Dänemarks, Norwegens, Sdiwedens, Islands und Finnlands offiziell autorisierte Sd11ldcrun~ 
der Sozialpolitik in den fünf nordeuropäisdlen Ländern enthält. 

438) Hans Achinger: Soziale Sicherheit. Stuttgart 1953. S. 55. 
437) Hans Achinger, a.a.O., S. 56. 
438) Joseph Höffner: Soziale Sicherheit und Eigenverantwortung. Paderborn (ohne Jah«sangabe). 

2. Aufl., S. 14. 
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brauchten und ihnen auch keine gewährt werden dürfe, weil es „eben 
das unwegdenkbare Attribut wirtschaftlicher Selbständigkeit (sei), daß 
derjenige, der über sie verfügt, sein Existenzschicksal in eigener Hand 
hält und daß er mit den großen ideellen und materiellen Vorteilen, die sie 
bietet, auch die Gefahren auf sich nehmen muß, die nun einmal mit ihr 
verbunden sind", 439) wird ersatzlos gestrichen. Die Freiheit von Not, 
von der in der Atlantikcharta die Rede war, ist kein Privileg der Benach-
teiligten mehr, sondern ein allgemeines Menschenrecht. So heißt es etwa 
im Beveridge-Plan von 1942, es sei einer der wesentlichen Grundsätze 
der vorgesd1lagcnen Reform, ,,daß die Sozialversidierung umfassend sein 
soll, sowohl baüglich der Zahl der ihr angehörenden Personen wie ihrer 
Bedürfnisse. Sie sollte weder der Wohlfahrtsunterstützung noch der frei-
willigen Versicherung ein Risiko überlassen, das so allgemein oder so ein-
heitlidi ist, daß Sozialvers'idierung für dieses Risiko gerechtfertigt werden 
kann". 440) 

Hier wird offensichtlich die Beweislast umgekehrt. Während liberale 
Theoretiker in Deutsdiland Wert darauf legen, daß alle anderen Möglich­
keiten sich als Fehlschlag erwiesen haben müssen, ehe an die Errichtung 
öffentlicher Sicherungsinstitute gedacht werden dürfe, verlangt der eng-
lische liberale Lord, der Sozialversicherung das, was sie zu leisten vermag, 
auch zu überlassen. Das paßt genau in die Neigung zur Ausdehnung und 
Verallgemeinerung, die der Grundzug aller mit der neuen Parole über­
schriebenen Programme ist. Bcveridge war allerdings mit der Systemati-
sierung noch etwas vorsiditiger umgegangen. Bei allem Streben nach 
Vereinheitlichung, das das Revolutioniirc an seinem Plan war, wollte er 
doJ1 gewisse Differenzierungen nicht vcrrnissen. ,,Der Plan umfaßt alle 
Bürger ohne obere Einkommcnsgn·nzc, zieht aber ihre verschiedenen 
Lebensweisen in Betrad1t; er ist ein hin.,id1tlid1 der Personen und der 
Bedürfnisse allumfassender Plan, ist aber in seiner Anwendung nach 
Klassen abgestuft." 4-1 1) 

Die Egalisierungstendenz, die von Anfang an zu den Zielen und zu den 
Mitteln <ler Sozialpolitik gehört hat, setzt sid1 unter der Herrschaft des 
Sicherheitsdenkens aber dodi immer mehr durch. Da die programmati-
sche Ausformung des Begriffs soziale Sicherheit zu den Hauptbeschäfti-
gungen einer Reihe internationaler Gremien geworden ist, wird sie sogar 
universell. Bezeichnend dafür ist der Titel eines Buches der Leiterin der 
Forschungsabteilung des griechischen Sozialversicherungsinstituts: ,,Inter-
nationale soziale Sicherheit durch Umverteilung eines Teils des inter-
nationalen Einkommens." 442 ) Lord Beveridge hat dieses Werk eines an-

439) Gerhard Albrecht: Sozialpolitik. Göttingen 1955. S. 31. 
440) Der Bcvcridge-Plan. Sozialversidterung und verwan'dte Leistungen. Berid-it von Sir William 

Beveridge, dem Britischen Parlament überreid1t im November 1942. Zürich und ·New York 
1943. s. 189. 

441) Der Bevcridge-Plan, a.a.O., S. 15. 
442) Das Buch ist 1961 in Athen in Griechisdi erschienen. Auszüge daraus hat die Verfas~erin. 

Anna Katsirelli, 1963 in englischer Obcrsctzun~ vervielfältige. 
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erkennenden Vorworts für würdig befunden. Die Begründung für ~okhcn 
weltweiten sozialen Ausgleich hatte sdwn die Deklaration der Interna-
tionalen Arbeitskonferenz 1944 in Philadelphia geliefert: ,.Solange irgend-
wo noch Armut herrscht, ist der Wohlstand überall gefährdet." 443 ) 

Daß die Gesamtgesellschaft das Lebensniveau für alle Bürger in allen 
Schwierigkeiten dauernd zu garantieren hat, hat noch eine weitere Konse-
quenz. Für ein solches Programm kommt nur eine einheitliche, zentrale 
Verwaltungsinstanz in Frage. So haben denn auch alle grundlegenden 
Verlautbarungen die soziale Sicherheit als einen Teil der inneren Ver-
waltung des Staates angesehen. ,, Verwaltungsmäßig scheint die Idee der 
sozialen Sicherheit logisd1erweise die Zentralisierung aller Befugnisse in 
einer einzigen lnstitution einzuschlicf~en, die eine die ganze Nation um-
fassende Kompetenz besitzt." 414 ) Daraus wird dann die praktische Folge-
rung gezogen, die Mittel sollten nicht mehr aus Beiträgen, sondern aus 
allgemeinen Steuern aufgebracht werden. ,,Wenn die soziale Sid1erheit 
ausgeweitet wird und das ganze Volk erfaßt, ... tendieren die Beiträge 
dazu, den Charakter einer Steuer anzunehmen." 445) Diese Vorliebe für 
das Versorgungsprinzip hat sich allerdings nid1t durchgesetzt. Auch die 
Sicherungssysteme, die die gesamte Bevölkerung einschließen, sind fast 
ausschließlich als Versicherungen konstruiert. Beveridge hatte das damit 
begründet, ,,daß das, was die Bevölkerung Großbritanniens wünscht, 
Leistungen auf Grund von Beiträgen sind, und nicht unentgeltliche Zu-
wendungen vom Staat. . . . Die Zahlung eines wesentlichen Teils der 
Leistungskosten in Form eines Beitrages . . . ist die feste Basis eines 
Anspruchs auf Leistungen ohne Riicksicht auf das Einkommen". 446) 

Laroque nennt das einen „psychologischen Gesichtspunkt", der deshalb 
beachtet werden solle, weil er den Versicherten „zum Bewußtsein (bringt), 
daß diese Sicherheit kein Manna ist, das vom Himmel fällt, sondern das 
Produkt ihrer Leistungen, die ihnen nur in ihrem eigenen Interesse aufer-
legt werden". 447) 

Eine gute Zusammenfassung des neuen Denkstils gibt ein Bericht über 
die zehnte Generalversammlung der Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit. Das folgende Zitat aus diesem Bericht schildert zu-
gleich auch die ironische Verachtung der Entwicklungsländer für die alt-

443) Reinhold Meias: Die Empfehlungen des Internationalen Arbeitsamtes zur sozialen Sidicrung 
in den Ländern der UNESCO. In: Deutsdie Vcrsidierungszeitsdirift, Jg. 6. Nr. 1 (Januar 
1952). s. 7. 

'44) Post-War Trends in Social Sccurity. In: International Labour Review. Vol. LX. No. 1 
(Ju\y 1949). P. 35: .In the mauer of administration, thc idea of social security set!'ms to 
imply logically the centralisation of authority in a single institution possessing nation-widi: 
competencc. • 

445) Po!:t-War Trends in Social Security. a.a.O., p. 42: .When social security is 'WiJened and 
becomes ~utional in scope . . . thc 4.·ontributjon~ u-nJ to take on the du.racter of 
a tax, ... 

448) Der Uevcridge-Pl•n, a.a.O., S. 18 f. 
447) Picrre Laroque: Die Jozialc Sidu~rhcit und die anderen sozialen Einriduuni:;cn. In: 

Bulletin der Internationalen Vereinigung für So,ialc S11herhci1, Jg, 5 (195i). Nr. 10/11. 
s. 163. 
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modischen europäischen Sozialpolitiker. ,,Ein Vertreter Brasiliens führte 
aus", so erfährt man, ,,er bedauere nicht, die weit hinter der Entwick-
lung und hinter der Zeit liegenden Argumente namhafter Vertreter der 
Mutualisten gehört zu haben. Heute sei aber das Zeitalter der sozialen 
Sicherheit. Die soziale Sicherheit solle ein System des Schutzes aller sein, 
und zwar ein einheitliches System, das die gesamte Bevölkerung erfasse. 
Die söziale Sicherheit müsse . . . von einer Stelle aus übersehen und 
gesteuert werden können.... Die Sicherung der Unselbständigen müsse 
daher auf die Selbständigen Übergreifen .... Man müsse die Selbständigen 
und die Unselbständigen als Individuen des Staates sehen, der alle gleich-
mäßig im Auge haben müsse. Der Staat solle gar nicht auf die rein 
wirtschaftliche Stellung der Selbständigen hinweisen, sondern nur darauf, 
daß alle Bürger gleiche Glieder des Staates seien und folglich einen glei-
chen Schutz zu beanspruchen hätten...., daß es auf dem Gebiet der 
sozialen Sicherheit keine natürlichen Verschiedenartigkeiten gebe.... Es 
sei nicht so wichtig, ob dadurch alle individuellen Wünsche berücksichtigt 
werden; ... jeder müsse sich den Notwendigkeiten und Anforderungen, 
die die soziale Sicherheit an ihn stellt, unterwerfen." 448) 

2. Die Umsetzung in politische Programme 

a) Ein umfassender Entwurf 
Wie wird dieses Pathos der nationalen und internationalen Solidarität 

nun in politische Aktion transformiert? Wie stellt sidi der Übergang von 
der Sid1erhcitsphilosophie 7.ur Sid1erhcitspolitik dar, und wie wird diese 
von anderen Gebieten der inneren Politik untersdiieden? 

Eines der sysrematisd1sten, konsequentesten Konzepte, das gallische 
Logik und angelsäd1sische Pragmatik verbindet, hat Pierre Laroque ent-
wickelt. Er schildert die Aufgaben eines Systems sozialer Sicherheit in einer 
Weise, die dem Anspruch einer umfassenden Gesamtschau geredit wird. 
,,Das Wesentlid1e", sagt er, ,,ist sicherlich die Gewährleistung des Ein-
kommens und damit des Lebensunterhaltes des einzelnen und seiner 
unterhaltsberechtigten Angehörigen." 449) Dabei ist an Ersatzeinkommen 
erst ganz zuletzt gedacht. Zunächst geht es darum, die Arbeitseinkommen 
zu sichern, denn „die meisten Mensdien ... bestreiten ihren Lebensunter-
halt aus dem Ertrag ihrer Arbeit.... In diesem Sinne ist die soziale 
Sicherheit also in erster Linie die Sicherheit der Beschäftigung", 450) d. h. 
eine aktive Vollbeschäftigungspolitik. Um die Beschäftigung garantieren 
zu können, müsse eine leistungsfähige Arbeitsvermittlung zur Verfügung 

HS) Zehnte Generalversammlung d<'r Internationalen Yereinigung für Soziale Sicherheit vom 
3.-7. Juli 1951 in Wien. In: Die Ortskrankenkasse. Jg. 33 Nr. 16 (August 1951). S. 380. 
s. 380. 

449) Pierre Laroque: Die soziale Sicherheit und die anderen sozialen Einrichtungen. In: Bulletin 
der fnternationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit. Jg. 5. Nr, 10/11. S. 150, Die Aus• 
führungen dieses Absdi.nitts folgen der Darstellung in diesem Aufsatz. 

4:;o) Pierre Laroque, a.a.O., S. 150. 

109 



Soziale Sicherung: Alte und neue Theorien 

stehen. Die ßcsd1äftigung allein helfe aber noc.n nichts, sie müsse auc.n 
einen für eine angemessene Lebenshaltung ausreid1enden Verdienst er-
bringen. Die Sicherheit der Beschäftigung müsse daher durch die „Sicher-
heit des Verdienstes" 451 ) ergänzt werden. Das habe wiederum eine wirt-
smaftlid1e und eine soziale Seite. Das wirtschaftlid1e Problem bestehe 
in der Steigerung der Produktivität, das soziale in der Verteilung des 
Volkseinkommens, wobei einerseits die Aufteilung zwismen Kapital und 
Arbeit, andererseits die Alternative bedarfs- oder leistungsgeremtcr Lohn 
zu berücksimtigen seien. Hierher gehöre auch die eventuelle Gewährung 
von Familienbeihilfen. 

Neben der Möglic.nkeit, eine Arbeit zu finden, müsse simergcstellt 
sein, daß der einzelne imstande ist, diese Tätigkeit auszuüben. ,,Sicherung 
der Arbeitsfähigkeit" 451 ) heißt diese weitere Aufgabe. Hierzu seien nicht 
nur Heilung und Pflege erforderlich, sondern vor allem ein ausgedehntes 
System der Unfallverhütung und Arbeitshygiene, eines vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes sowie beruflimer Wiederherstellung und Umsdmlung. 

Während dieser Bemühungen um Gesundung und Wiedereingliederung 
in das Berufsleben - und aum wenn diese erfolglos bleiben - müsse 
der Lebensunterhalt des Geschädigten und seiner Familie natürlim ge-
währleistet bleiben. Daher müsse „jede Politik der sozialen Sid1erheit 
... auch die Gewährung von Ersatzeinkommen zum Ziel haben, wenn 
die Erwerbstätigkeit aus irgendeinem Grunde unterbrochen wird". 451 ) 

Diese Verpflichtung entsteht aber erst, wenn alle anderen Versuche ver-
sagt haben oder ohne Aussicht auf Erfolg sind. Da gerade während der 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit die unumgänglichen Ausgaben „durch 
die ständig steigenden Kosten der Krankheit und der Pflege" 452) häufig 
über die normalen Lebenshaltungskosten hinaus anstiegen, müßten „bei 
der Bemessung des Ersatzeinkommens" 4• 2) zusätzliche Beihilfen vorge-
sehen werden. 

Laroque faßt seinen Entwurf in folgenden Sätzen zusammen: Die 
soziale Simerheit "erscheint vor allem als die Verbindung von drei politi-
smen Grundsätzen: eine Wirtschaftspolitik der Vollbesmäftigt1ng und 
Produktivität; eine Politik der Schaffung gesundheitlicher Einrichtungen 
und medizinismer Organisationen, die vorbeugende und heilende Behand-
lung jeder Art im Kampf gegen die Krankheit aufbieten ... ; schließlich 
eine Politik der V crteilung des Volkseinkommens, die das Einkommen 
jedes einzelnen und jeder Familie den Bedürfnissen des einzelnen bzw. 
der Familie ... so gut wie möglim anpaßt. Wenn man zu diesem wesent-
lidten Gesimtspunkt der sozialen Sicherheit, zur Sicherung des Einkom-
mens, den soziologischen Gesimtspunkt des moralischen Gleimgewichts 
des einzelnen im Rahmen der Umwelt fügt, zeigt sich, daß zu den drei 
Grundsätzen der Politik noch ein vierter hinzutreten muß, der als ,Um-

451) Pierre Laroque, a.a.O., S. 151. 
UZ) Pierre Laroque, a.a.O., S. 151. 
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weltpolitik' bezeidmet werden kann und in der sich Familienpolitik und 
die Politik des sozialen Städtebaues im weitesten Sinn des Wortes ver-
einigen". 453) 

Die Aufgaben, die Pierre Laroque in die Kompetenz einer sozialen 
Sicherheitspolitik verweist, würden sich also in einer systematischen über­
sieht wie folgt darstellen lassen: 

' 1. Sid1crung des Einkommens. Dazu gehören 
a) die Sicherheit der Beschäftigung durch Vollbeschäftigungspolitik 

und Arbeitsvermittlung, 
b) die Sicherheit des Verdienstes durch Produktivität und Einkom-

mensverteilung, 
c) die Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch Unfallverhütung, Ge-

sundheitssdrntz und Rehabilitation, 
d) die Gewährung von Ersatzeinkommen, die durch zusätzliche Bei-

hilfen aufgestockt werden können. 
2. ,, Umweltpolitik", wozu vor allem Familienpolitik und sozialer Städte-

bau gehören. 

b) Die internationalen Dokumente 
Die Begriffe der politischen Praxis sind gegenüber solchem anspruchs-

vollen Entwurf viel bescheidener geblieben. Aus der Systematik Laroques 
sind die wirtschaftspolitischen Bemühungen, auch die Vollbeschäftigungs-
politik, die Politik der (ersten) Einkommensverteilung und große Teile 
der "Umweltpolitik" ausgeschieden worden. Als Kernstück ist die Vertei-
lung von Ersatzeinkommen übrig geblieben, während die Gesundheits-
politik, Familienpolitik und Wohnungspolitik bereits zu den Grenz-
gebieten abgewandert sind, die der kLircn Definition der Sicherheits-
politik wegen gerne mit anderen Titeln versehen werden. Diesen all-
mählich üblid1 gewordenen Sprachgebr:1ud1 hat Neumark richtig bei.eich-
net, als er davon sprad1, daß „überall in den fortschrittlichen Ländern 
die grogen Mc1ssrnpostulate anerkannt worden (seien), denen zufolge der 
Staat für ein stetiges, möglichst kriscnfrcies Wirtschaftswachstum, für eine 
gleichmäßigere Einkommensverteilung sowie für soziale Sicherheit Sorge 
zu tragen hat". 454) Damit ist die soziale Sicherheit als ein Teil der üblichen 
Sozialpolitik beschrieben, vorausgesetzt man interpretiert sie nimt restrik-
tiv im Sinne der Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts, sondern eben als 
Kombination der angelsächsischen Begriffe Labour Policy und Social 
Securicy Policy. 

Hat man die ursprüngliche Begeisterung so weit reduziert, so lassen 
sich bestimmte klar zu bezeichnende Notstände aufzählen, die der von 
sozialen Reserven entblößte Mensch nicht mehr aus eigener Kraft beste-

453) l'ierre Laroque, a.a.O., S. 152. 
454) Fritz Neumark: Neue Ziele und Methoden der Steuerpolitik. In: Offene Welt - Das 

politische Ziel für Wirtschaft und Gesellsd,aft. Frankfun/Main 1954. S. 39. 
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hen kann, gegen die er deshalb gesid1erc werden muß. In diesem engeren 
Sinne hat sich der Begriff der sozi:ilcn Sid1erheit während des zweiten 
Weltkrieges in aller Welt durchgesetzt, nad1dem er 'in verschiedenen inter-
nationalen Dukumenten so festgelegt worden w;ir. Die Atlantik-Chlrta 
hatte nodi keine ßesd1reibung gegeben, sondern soziale Sicherheit nur 
als Forderung der Nad1kricgspolitik proklamiert. In Punkt 5 hieß es, die 
Unterzeidinerstaaten „ wünschen die umfassendste wirtschaftliche Zusam-
menarbeit aller Nationen herbeizuführen, um allen die besten Arbeits-
bedingungen, wirtsdiaftlichen Fortschritt und soziale Sicherheit zu gewähr-
leisten". 455 ) 

Die erste amtliche Katalogisierung der Lebenssi,Jluationen. die der 
Sicherheitspolitik überantwortet werden sollen, hat sich dann gleich als 
so handlich erwiesen, daß sie bis heute ohne nennenswerte Korrekturen 
bestehen geblieben ist. Die 26. Internationale Arbeitskonferenz, die vom 
20. April bis 12. Mai 1944 in Philadelphia tagte, hat eine Liste von acht 
Fällen zusammengestellt, in denen Unterstützungen gewährt werden 
sollten. ,,Damit die Leistungen der Sozialversidierung den Untersdiied-
lidikeiten der Notlagen genau angepaßt werden können, sollten die abge-
deckten Unsidierheiten wie folgt klassifiziert werden: 
a) Krankheit; e) Tod des Ernährers; 
b) Schwangerschaft; f) Arbeitslosigkeit; 
e) Invalidität; g) außerordentliche Ausgaben; und 
d) Alter; h) berufliche Schädigungen. 
Dabei ist vorausgesetzt, daß Leistungen nicht gleichzeitig wegen mehr als 
einem der folgenden Risiken zu zahlen sein rnllten: Invalidität, Alter und 
Arbeitslosigkeit." 456) Zu dieser großen Leistungsgruppe, die als „Einkom-
mens-Sicherheit" bezeichnet wird, tritt noch die „ärztliche Hilfe" hinzu, 
die von der gleichen Internationalen Arbeitskonferenz zu regeln empfoh-
len wurde, 457 ) ,,stellen doch diese beiden Systeme den Inbegriff dessen 
dar, was als Erfordernis eines komplexen Systems der sozialen Sicherheit 
angesehen wird". 45H) 

Dieses Verzeichnis ist von allen folgrndcn Deklarationen und Prokla-
mationen nur bestätigt worden. In der Allgemeinen Erklärung der Mcn-

455) Zitiert nach H. Balling: Soziale Sicherheit. Die Geschichte eines Begriffs. In: Bundesarbeits-
blatt. Jg. 1954. Nr. 4 (Februar). S. 104. 

456) International Labour Office (Hrsg.): Conventions and Recommendations 1919-1949. Genf 
1949. S. 525: ,.In order that the benefits proYided by social insurance may be closely 
adapted to the variety of needs, the contingencies covered should be classified as fol!ows: 
a) sidrness; b) maternity; c) invalidicy; d) old age; e) death of breadwinner; f) unemploy-
ment; g) emergency expenses; and h) cmploymcnt injuries. Provided that benefits shoutd 
not be payable at the • same time for more than one of the following contingencies: 
invalidity, old age, and unernploymcnt." 

457) Die 26. Internationale Arbeitskonferenz hatte die „Recommendarion (No. 67) concerning 
lncome Security"' und die „Recommcndarion (No. 69) concerning Medical Care"' verab-
schiedet. Der Text findet sidt in dem vom Internationalen Arbeitsamt herausgegebenen 
Sammelband .Conventions and Recommendations 1919-1949", Genf 1949. S. 523 ff. 
und 546 ff. 

458) Reinhold Melas: Empfehlungen des Internationalen Arbeitsamtes zur sozialen Sidierung in 
den Ländern der UNESCO. In: Deutsche Versicherungszeitschrift. Jg. 6. Nr. 1 (Januar 
1952). s. 2. 
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schcnrcdite, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
10. Dezember 1948 angenommen wurde, heißt es: ,,Jeder hat das Recht 
auf ... Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, 
Witwenschaft, Alter oder in anderen F:illen des Verlustes seiner Unter-
haltsmittel infolge von Umständen, die außerhalb seiner Gewalt liegen. 
Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Pflege und Unter-
stütz'\.mg." 459) Das übereinkommen über Mindestnormen der sozialen 
Sicherheit, das 1952 von der Internationalen Arbeitskonferenz verab-
schiedet wurde, benutzt die gleiche Systematik wie die Empfehlungen von 
Philadelphia, 4uo) und auch der Europäische Kodex der sozialen Sidicrheit, 
der von der Beratenden V ersarnrnlung des Europarats beschlossen worden 
ist, bringt außer etwas anderen Formulierungen keine Variationen. 461 ) 

Die Europäische Sozial-Charta, die am 18. Oktober 1961 in Turin von 
allen Mitgliedstaaten des Europarates 462) unterzeichnet wurde, hat aller-
dings eine etwas eingeschränktere Vorstellung von dem, was ein System 
sozialer Sicherheit umfaßt. Neben dem „Recht auf Soziale Sicherheit" 463) 

und diesem gleichgeordnet nennt sie das Recht auf Schutz der Gesundheit, 
das Recht auf soziale und ärztliche Hilfe, das Recht auf Inanspruchnahme 
sozialer Dienste, das Recht der körperlich oder geistig Behinderten auf 
Berufsausbildung, Rehabilitation und gesellschaftliche Wiedereingliede-
rung, das Recht der Familie auf sozialen und wirtschaftlichen Schutz und 
das Recht der Mütter und Kinder auf sozialen und wirtschaftlichen 
Schutz. 464) Doch scheint diese Gliederung weniger eine Aussonderung all 
dieser anderen sozialen Rechte aus dem Begriff der sozialen Sicherheit zu 
beabsichtigen, als vielmehr durch den Rüddall in die Besdiränkung der 
sozialen Sid1erhcit auf „alle Arbeitnehmer und ihre Angehörigen" bedingt 
zu sein, wiihrL'tHi die [ihrigen Red1tc jedermann zugesprochen werden. 4M) 
D1.·r Ri,ikL·n-Katalog von Philadelphia ist auf jeden Fall das Riditmaß für 
alle praktischen Gcsultungcn gewordrn und bis heute geblieben. Wo der 
lkgriff soziak Sicherheit für gesetzgeberische Aktionen benutzt worden 

Anide 25 of thc „Universal Ucc1ar:uion of Human R ights"' (Final Authorizcd Text, Unittd 
~ations Oflkc of Public Information): ,.Evcryonc has thc right to ... sccurity in the 
evcnt of unemploymcnt, sickncss, disability, widowhoJd, old age or other ladt of liveli-
hood in circumst.tnces beyond hjs control. Motherhood and childhood are entitled to 
spcClal care and assistance." 

460) Die Teile 11 bis X sind überschrieben: .Medical Care•, .Sid<ness Benefit", .Unemployment 
Benefit"', ,.Old-Age Bcnefit", ,.EmpJoymcnt Injury Bendlt-, ,,Family Benefit.. , ,,Maternity 
Bcnefit", ,,InvaliJity Bencfit"' und „Survivors• Bcnefit"'. Vgl. den vom International Labour 
Office, Genf, herausgegebenen Text „Convcntion (No. 102) concerning Minimum Standards 
of Social Security". 

461) Der „Code europCen de SecuritC sociale" sieht Lejsrunge11 (einsdlließlich ärztlicher Be-
treuung) bei Krankheiten, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Renten im Alter, bei 
Jnv.1lidität und für Hinterbliebene, Arbeitslosenunterstützungen, Familienbeihilfen und Für­
sorgeleistungen vor. Vgl. Max Richter (Hrsg,}: Die Sozialreform. Dokumente und Stellung· 
nahmen. ßaJ Godesberg. Losehlart-Sammlung ab 1955. Anhang Teil 1 2, S, 3 ff. 
Außer Osccrrcldi, Zypern und Island. 
Artikel 12 der Europ:iisdi.cn Sozial-Charta. V~I. Ma,c Richter, a.a.O., AnhanJ; Teil l 3, S. 6. 
Artikel 11 und 13 bis 17 der EuropäisJicn Sozial-Charta. Vgl. Max Ridtter, a.a.O., Anhang 
Teil 1 .l, S. 6 ff. 
V~\. Teil I Nr. 13 im VcrRl,·idi ,u Nr. II und 12 bis 17 der Europäisdlen Sozial-Charta 
(.\.1.1."< Rid1ter, a.a.O., Anhang Teil I 3, S. 2). 
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ist, wie l'tW:l 1938 in Nl't1sL·el.111d und l'J45 in Fr.111krt·id,, •00) ist d:t, 
:tngestrebte Volumen durd1 ihn dl'finit·rt. In Dcutsd1bnd hat man fiir 
diesen reduzierten Ilegriff 11od1 eine kleine sprad1lid1e Variante erfunden. 
Wenn wir von sozialer Sicherung sprechen, so sind die Methoden der 
Sozialversicherung, Versorgung und Fürsorge gemeint, die - neben ande-
ren - dem größeren Ziel der sozialen Sicherheit dienen. Mit dieser Ab-
wandlung soll der instrumentale Charakter deutlich gemacht werden, da 
der ideologische Anspruch, der in dem international gebräuchlichen „social 
security" steckt, zu hoch gegriffen und zu absolut erscheint. Außerdem 
ist damit abseits der spekulativen Erörterungen, die in internationalen 
Gremien zelebriert werden, eine Bezeichnung für die genauer definierten 
Gehalte gewonnen, die man früher einmal soziale Hilfspolitik genannt hat. 

IV. Die dauerhaften Rechtfertigungsgründe der sozialen Sicherung 

1. Die Arbeit als einzige Unterhaltsquelle 

Der in Philadelphia zusammengestellte Katalog von gängigen Lebens-
risiken ist in keiner Weise etwas Neues. Daß es außer arbeitstätigen Er-
wachsenen auch Kinder und Mütter und Greise, Kranke und Verunglückte, 
Sieche und Krüppel gibt, gehört nid1t zu den Erkenntnissen, die erst im 
Industriezeitalter gemacht worden sind, sondern zu den seit der Schöpfung 
oder jedenfalls seit dem Sündenfall gegebenen und bekannten Formen des 
Menschenlebens. Auch daß manche mehr und manche weniger und manche 
überhaupt nicht arbeiten können und daß das mit diesen wechselnden Zu-
ständen im Lebensverlauf zu tun hat, ist eine der ersten Erfahrungen, die 
der Mensm über sich selbst gewinnt. Insofern ist die Liste der "contin-
gencies" nur eine systematische übersieht über die Grade der körperlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Das Neue dieser Gliederung, das zugleich den Geist des neuen Zeitalters 
enthüllt, ist also nicht, daß es sie gibt und daß sie zur Kenntnis genommen 
wird, sondern daß sie dazu dient, zwei sauber voneinander geschiedene 
Arten von Menschen zu unterscheiden: die Arbeitsf:ibigen und die nid1t 
Arbeitsfähigen. Dabei ist typisch für den Stil des industriellen System~, 
daß es Zwischenstufen nicht duldet. Ob jemand kurz oder lang oder 
dauernd nicht arbeiten kann, ob er nur für schwere oder für ausdauernde 
Verrichtungen nicht brauchbar ist oder ob er überhaupt nichts tun kann, 
wird nicht unterschieden. Die Gesamtbevölkerung wird eindeutig nach nur 
e;ner Alternative klassifiziert. über Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähig-
keit wird nach einer willkürlich gesetzten Norm entschieden. Die Begrün­
dung dieser Leistungsnorm aus tcdmischcn Notwendigkeiten ist nur schein-

461) Vgl. H. Balling: Soziale Sicherheit. Die Gcsdiidite eines Begriffs. In: Bundes.rbeitsbl&tt. 
Jg. 1954. Nr. 4 (Februar). S. 104 f. 
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bar obj~ktiv; in Wirklichkeit ist sie eher eine Art Denkfaulheit, die sich 
scheut, Verwendungsmöglichkeiten für leistungsgeminderte Kräfte ausfindig 
zu machen. 

Wenn aus einer. derartigen Aufteilung der Menschen in solche, die im 
Arbeitsprozeß verwertbar, und solche, die unbrauchbar sind, Ansprüche 
auf arbeitslose Einkommen für die Nichtstuer abgeleitet werden, so scheint 
dem 'heutigen Zeitgenossen daran zunächst nur erstaunlich, daß das ein 
ganz neuer Einfall sein soll. Denn spätestens seit Adam Smith hat sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, daß nur menschliche Arbeit die Güter hervor-
bringen kann, die zum Leben gebraucht werden. Der „klangvolle 
Akkor<l" 467 ), mit dem sein „Wealth of Nations" beginnt, gehört zum 
klassischen Zitatcnschatz der Okonomen: ,,Die jährliche Arbeit jedes Volkes 
ist der Fonds, welcher es ursprünglid1 mit allem Lebensnotwendigen und 
allen Annehmlichkeiten versorgt, die es jährlich verbraucht." 468) 

Man kann also nur vom Ertrag der Arbeit leben. Wer nicht arbeitet, 
erzielt aber keinen Arbeitsertrag. Er muß also vom Ergebnis der Arbeit 
anderer mit existieren. Der Unterhalt der nicht Arbeitsfähigen und auch 
der nur sehr beschränkt Arbeitsfähigen setzt also voraus, daß stets eine 
Gruppe von Arbeitsfähigen vorhanden ist, die genügend groß und genü­
gend produktiv ist, um die Inaktiven mit zu versorgen. Nur aus der weiter 
laufenden Produktion kann abgezweigt werden, was die nicht Produzie-
renden am Leben hält. 

Das ist zwar ein in dieser Welt ewiger und unabänderlicher Zusammen-
hang - der allerdings seine H:irte immer mehr verliert, je produktiver 
dic J\rbcit wird -, aber er ist hier bereits in einer Weise formuliert, die 
vorindustridlcn Zeiten nicht angcmc~wn ist. Denn in ihnen vollzog sich 
der Ausgleid1 zwisd1cn Aktiv('n und P.1ssivcn gedusd1los, fast unbewußt, 
in n.1türlid1en, gewachsenen Gebilden un<l Ordnungen; er brauchte nicht 
hergestellt, nicht organisiert, nicht berechnet zu werden, sondern war ein 
sclbstverstän<llicher Lebensvorgang, Teil des unreflektierten Familienlebens. 
Damit w:ire zugleich auch das „ Vollzugsorgan" dieses selbsttätigen Aus-
gleichsmechanismus bezeichnet, wenn nicht „Familie" ein Wort wäre, das 
die alten sozialen Formen schon deshalb verfälschend beschreibt, weil es 
,.erst im 18. Jahrhundert ... in die deutsche Umgangsspradie ein(-dringt) 
und ... jene eigentümliche Gefühlsbecontheit (gewinnt), die wir mit ihr 
verbinden". 469) ,, Im vorangehenden agrarisch-feudalistischen Zeit-
alter", 470) von dessen sozialen Zuständen zunächst zu sprechen ist, um den 
Gegensatz zur industriellen Gesellschaftsordnung deutlich zu machen, war 
nur das Haus bekannt, wie etwa Luthers Bibelübersetzung beweist. Erst 

467) Edgar Salin: Geschichte der Volkswirtsd,aftslchre. _4. Aufl., Bern und Tübingen 1951._ S. 81. 
468) Adam Smirh: An Inquiry inro the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ed1ted by 

Edwin Cannan. London 1904. Vol. I, p. 1: .The annual labour of every nation is thc 
funJ which origina!ly suppiies it with all the ncccssaries and convcnicncies of life whidi ir 
annually consumes." 

469) Otto Brunner: Neue Wege der Sozialgeschichte. Göttingen 1956. S. 42. 
470) Wilfrid Schreiber: Existenzsidierhcit in der industriellen Gesellsd,aft. Köln 1955. S. 5. 
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,,mit seiner Aufspaltung in Betrieb und Haushalt tritt der ,Rationalität' 
des Betriebs die ,Sentimentalität' der Familie gegenüber". 470•) 

2. Das vorindustrielle Ausgleichssystem 

a) Das "ganze Haus" als Gegenbild zur industriellen Gesellschaft 
Wenn gesagt wird, ,,der Mensch der vorindustriellen Zeit fand seine 

Existenzsicherheit im Schoß der Familie", 470b) so ist also die Familie als um-
fassende Wirtsch:iftseinheit gemeint, insbesondere die bäuerliche Familien-
wirtsch:ift mit allen hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Tätig-
keiten, kurz der Oikos oder das „ganze Haus". 471 ) Wie diese Hauswirt-
schaft strukturiert w:ir, wie sie funktionierte, wie sie alle die Lebens-
stadien, die heute zu Existenzgefährdungen geworden sind, in sich ein-
begriff und mittrug und daß sie „das grundlegende Sozialgebilde aller 
bäuerlichen und bäuerlich-adeligen Kulturen" 47>!) war, ist so oft und so 
ausführlich beschrieben worden, daß sich kaum Formulierungen finden 
lassen, die nicht schon an anderer Stelle gebraucht worden sind. Deshalb 
sei als zusammenfassende Charakterisierung die sehr knappe und klare 
Darstellung zitiert, die Laroque gegeben hat: 

„Bei ... dem althergebrachten Aufbau der Landwirtschaft ist die Familie 
nicht bloß eine soziale, sondern vielleicht nom mehr eine wirtschaft!ime 
Einheit. Sie ist das Produktionszentrum und deckt sich mit dem Landwirt-
schaftsbetrieb. Alle Familienangehörigen leben im gemeinsamen Haushalt 
und bewirtschaften gemeinsam einen Landwirtschaftsbetrieb; die Erzeug-
nisse sichern den Unterhalt der gesamten Gruppe, doch kommt es nie zu 
einer Verteilung des Einkommens. Es kann sogar gesagt werden, daß der 
einzelne nimt oder nur als Bestandteil der Gruppe existiert, in der er auf-
gegangen ist. Die Familie ist eine Produktions-, aber auch eine Verbrau-
mergemeinschaft. Infolge dieser doppelten Eigenschaft ist sie das narürliche 
und notwendige Zentrum der Sicherheit ihrer Glieder. Die Gruppe betreut 
ihre Kinder, ihre Alten und Kr:inken. Die gemeinsame Arbeit der arbeits-
fähigen Familienangehörigen gewährleistet den Unterhalt aller. Jedes Mit-
glied der Gruppe hat die Aufgabe, je nach seinen Fähigkeiten einen 
größeren oder geringeren Beitrag zu der Produktionstätigkeit dieser 
Gruppe zum Nutzen aller zu leisten. Selbst die Kinder werden zu kleinen 
Arbeiten herangezogen; ... Die Alten arbeiten weiter, so gut sie kön­
nen.... Das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Angehörigen der Gruppe 
genügt zur Gewährleistung ihrer Sicherheit." m) 

470•) Otto Brunner, a.a.O., S. 42. 
470b) Wilfrid Sdirciber, a.a.O., S. 5. 
411) ,.um mit Wilhelm Heinrich Riehl 7U sprechen, Jer diese~ heute nur noch irn bauerhchen 

Leben teilweise lebendige Sozialgebilde im Moment seines Zerfalles oder dodt seines 
Zurüd<trctens besdtricb,n hat• (Otto Brunner, a.a.O., S. 34). 

472) Otto Brunner. a.a.0. 1 S: 38. 
473) Picrre Laroque: Die soziale Sidierheit und die anderen sozialen Einridttungcn. In: Bulletin 

der Internu,onalen Vereinigung für Soziale Sidtcrheit. Jg. 5. Nr. 10/11. S. 161. 
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Aus dieser Beschreibung, die für den mittelalterlichen Handwerker und 
Kaufmann nur unwesentlich modifiziert werden müßte, 474 ) lassen sich alle 
jene Eigentümlichkeiten dieser Lebensform zusammenstellen, deren Verlust 
die Begründungen für die sozialen Sicherungssysteme der industriellen Ge-
sellschaft liefert. 

1. Die Familie war eine viel größere Gemeinschaft als die heutige 
Klei;familie. Sie umfaßte Hausvater und Hausfrau, Kinder und Groß-
eltern, unverheiratete Brüder und Schwe~tern, Onkel und Tanten und das 
gesamte Gesinde. 47") Auch „Handwerksgesellen und Handlungsdiener 
leben im Haushalt ihres ,Brotherrn', genau so wie das bäuerliche 
Gesinde". 476) 

Das „ganze Haus" ist also Großfamilie einschließlich der Unverheira-
teten und des Gesindes samt dessen Anhang. 

2. Diese Gruppe, die mehr ist als eine einfache Drei-Generationen-
Familic, bildete als Lebensgemeinschaft zugleich auch eine Produktions-
gemeinschaft. ,,Die ganze Familie ist mit ihrer Arbeitskraft sowohl für den 
Gutsherrn als auch für die eigene Nahrung tätig, Männer, Kinder und 
Greise sind nach dem Maß der Kr:ifte beteiligt." 477) Alle Arbeitskraft 
wird also ausgenutzt, auch die der vorübergehend oder langfristig nur 
beschränkt Einsatzfähigen. Daher „gab es im kleinbäuerlichen Betrieb wie 
im Handwerk, ja, auch im Kramladen und in der Gastwirtschaft" keine 
.,scharfe Unterscheidung zwischen arbeitenden und nur verzehrenden Fami-
lienmitgliedern". 47~) 

Das „ganze Haus" ist also Produktionsgemeinschaft, die auch halbe und 
Viertelkräfte ausnutzt und daher keine Trennung zwischen Arbeitenden 
und nicht Arbeitenden kennt. 

3. Das „ganze Haus" war zwar nicht autark, aber doch „im Prinzip 
auf Selbst verwrgung eingestellt". 4711 ) Es lebte im wesentlichen aus Eigen-
produktion. Das gilt aud1 für <las st:i<ltisd1e Haus. Nod1 über die Mitte 
des 19. Jahrhundert~ hinaus waren viele Stadtbewohner „Ackerbürger, 
die vor der Stadt ihr Feld bestellten und daraus einen wesentlichen Teil 
ihres Lebensunterhalts bestritten". 4Ho) Erzeugten also die Städter ihren 
Bedarf an Lebensmitteln weitgehend selbst - sie betrieben auch Vieh-
zucht -, so stellten umgekehrt die Bauern „ vielfach gewerblidi.e Erzeug-
nisse für den Hausbedarf in eigener Wirtschaft her". 480) In städtischen 

471) Sdtmoller spricht davon, daß sidl die „in Sippe und Familie entstandenen Sitten der gegen-
seitigen Unterstützung ... auf die kleinen a~rarischen Gemeinden und Genossensdiaften der 
Folgezeit sowie auf die Grundhe-rrsduften als ver~rößerte Familien, dann auch auf die 
Gilden und Zünfte als die Nadibildungen der Gentilverbände... übertragen• hätten. 
(Gustav Sd,moller: Die soziale Frage. München und Leipzig 1918. S. 326). 

47S) Vgl. auch das 10. Gebot, 2. Buch Mose, Kap. 20, Vers 17. 
476) Otto Brunner, a.a.O., S. 40. - V~!. auch Gus,.._v Freytags .Soll und Haben•, das den 

bereits von der neuen Zeit angesdilagencn Typus des alten Kaufman~hauses schildert. 
477) Hans Achingcr: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Hamburg 1958. S. 38. 
478) Hans Achinger, a.a.O., S. 37. 
479) Otto Brunncr, a.a.0., S. 53. . .. 
480) Heinridi Braun: Industrialisierung und Sozialpol1t1k in Dcutsdtland. Köln und Berlin 1956. 

s. 9. 
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wie in ländlichen Haushalten „ wurde noch gebacken, geschladuet, gespon-
nen und gewoben, Kleidung, Wäsd1e und Gerät für den Hausbedarf ange-
fertigt". 481) Der Handel ist nur „notwendig und erlaubt, soweit er der 
Erg:inzung der Autarkie des Hauses dirnt". 482 ) 

Das „ganze Haus" ist also naturalwirtschaft!iche Selbstversorgungs-
einheit. 

4. Da sich jedes Mitglied irgendwie im Hauswesen nützlich mamen 
konnte (Punkt 2) und da die Hausgemeinschaft überwiegend von eigenen 
Erzeugnissen lebte (Punkt 3), waren die hergestellten Güter mit dem 
Konsum identisch. überdies und vor allem war das, was diese „Eigenwirt-
schaft" 483) hervorbrachte u:1d verbraumte, ein einziger, ungesmiedener, 
der Gesamtheit als solcher zustehender Fond. Es gab keine individuelle 
Zuremnung, so daß „der Arbeitsertrag ... einem Kollektiv, dem Hof, 
dem Hause, der Familie, der Werkstatt, zufällt". 484) Bei dieser sozialen 
Ordnung „konnten gar keine Zweifel darüber aufkommen, daß dieser 
Arbeitserfolg eben dieser kleinen Gruppe, dem Hof oder der Werkstatt, 
buchstäblich zu eigen gehöre". 4ss) 

Das „ganze Haus" ist also als solches Bezieher eines ungeteilten Natural-
einkommens. 

5. Der Lebensunterhalt hatte Stetigkeit, er fiel nid1t sofort völlig weg, 
ja er wurde vielleicht überhaupt nicht beeinträchtigt, wenn einige Arbeits-
kräfte vorübergehend etwas weniger tun konnten. Denn „zwischen den 
Arbeiten (des Bauern) liegt, beinahe als il1r bestes Teil, immer das Warten: 
... das Erwarten dessen, was von Natur und aller Erfahrung nach kom-
men wird.... Auf die Treibkraft des Samens ist Verlaß, und im ganzen 
auch auf das Jahr. Ober Winter hinweg, durch alle Launen des Wetters 
hindurch, aum wenn niemand nach ihm sieht: er keimt ... Der Mensm 
kann sinnvollerweise nichts anderes tun als warten, denn wamsen machen 
kann er ja nicht.... So blcibt's, solange der Sinn der Arbeit nicht die 
gemamte Same, sondern die zuwachsende und ausgereifte Ernte ist". ~"') 
Wenn also „der Bauer oder ein Glied seiner Familie kurzfristig oder 
langfristig erkrankte, so warf dies den b:iuerlichen Haush~lt nicht um. 
Die Stetigkeit des Realeinkommens, wesentlich fundiert auf der Ertrags-
kraft des Bodens, blieb trotzdem erhalten". 4~7) 

Das „ganze Haus" ist also durm das Wachstum der Natur nimt auf 
ununterbrochene konstante Arbeitsleistung angewiesen. 

(81) Heinridl. Braun, a.a.O., S. 9. - Die .1hc Okonomie, Jie Lehre "Vom Oikos, die spit~r 
,.Hausväterliteratur• genannt wurde, gab unter den Anleitungen für die „llausmutter• z. B. 
Rezepte für Kochen, Brotb.tdcen und dje Konservierung von Fleisch, Obst und Gecränken. 
(Vgl. Otto Brunner, a.a.O., S. 35.) 

48!) Otto Brunner, a.a.O., S. 36. 
483) Vgl. Walter Eucken: Die Grundlagen der Nationalökonomie. 6. Aufl., Berlin, Göttingen. 

Heidelberi; 1950. S. 80 f. 
484) Hans Achinger, a.a.O., S. 35. 
48S) Hans Achinger, a.a.O., S. 36. 
486) Hans Freyer: Theorie des gegenwiirtigen Zeitalters. Stuttgart 1955. S, 15 f. 
481) Wilfrid Sdireiber, a.a.O., S. 36. 
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6. Wenn man in dieser naturalwirtschaft!ichen Lebensform überhaupt 
von Einkommen sprechen kann, so gilt, daß "die früheren Formen der 
Erzielung von Einkommen ... fast immer auf eine Zusammenarbeit in 
einer kleinen Gruppe angelegt" waren. 488) Die im Oikos zusammen 
lebende und zusammen arbeitende Gruppe war nun aber genügend groß, 
um die Erzeugung auch dann weiterzuführen, wenn der eine oder andere 
als Arbeitskraft ausfiel. Da alle Sorten von Menschen zu ihr gehörten, 
Gesunde und Kranke, Starke und Schwache, vor allem aber alle Genera-
tionen, waren Saat und Ernte dauerhaft gewährleistet, solange das Haus 
von Katastrophen, wie Krieg und Seuchen, verschont blieb. ,,Der Hof, 
die - freie oder auch unfreie - Bauernstelle ernährte stetig, wenn auch 
die Generationen wechselten, eine gleich strukturierte Gemeinschaft von 
Kindern, Voll kräftigen und Greisen." 489) So war also nicht nur vorüber­
gehend durch das Wachstum in der Natur (Punkt 5), sondern auch über 
Menschenalter hinweg darauf Verlaß, daß man das Nötigste zum Leben 
haben werde. ,,Die Einzelfamilie war auf diese Weise eine Dauerform des 
Gemeinschaftslebens, für die es kein Aufhören gab, solange die Familie 
nicht ausstarb. Unter diesen Umständen war aber die Familie gleichzeitig 
auch ein Reservoir menschlicher Arbeitskraft, das stets über einen gewissen 
Bestand verfügte. Aus den Erträgen dieser gesammelten Arbeitskraft muß-
ten somit auch die Unterhaltsleistungen für alle nicht arbeitsfähigen 
Glieder der Familiengemeinschaft kommen." 490) 

Das „g:rnze Haus" ist also eine auf ewige Dauer angelegte Einrichtung, 
die über den Gcnerationcnwechscl hinaus beständig Erträge liefert. 

7. Die „ Incinsrechnung" 491 ) des Produktionsergebnisses stellte sicher, 
daß jeder, der dieser Lebensgemeinschaft angehörte, ernährt, gekleidet, 
unteq~ehracht und gepflegt wurde, unabh:ingii; davon, wie groß oder wie 
klein sl'in Ikitrag zur Aufreditcrhaltung der Hauswirtschaft aud1 war. 
„Es war selbstverst:indlich, daß auch alle Unverheirateten mit zur Familie 
gehörten, und zwar nicht nur, soweit c·s sid1 um engere Blutsverwandte 
handelte, sondern ebenso auch hci hereingenommenen fremden Arbeits-
kräften, die in ihrer eigenen Familie überzählig bzw. nicht in der Lage 
waren, eine eigene Stelle zu übernehmen oder zu gründen." 492) Wenn 
jemand einmal in das Haus aufgenommen war, hatte er auch Anteil an 
dem, worüber der Hausvater zu gebieten hatte. Denn in dem Herrschafts-
und Treueverhältnis, das das Sozialsystem des "ganzen Hauses" kenn-
zeichnete, war klar, "daß auch die Fürsorgepf!idit des Gutsherrn sich in 
diesen Fällen durchaus auf die Gesamtheit des Haushalts bezieht, zumal 
der Gutsherr in der Regel auch die Wohnung stellt und instand hält". 493) 

l88) Hans Achinger, a.a.O., S. 36. _ 
489) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. S. 
490) Ferdinand Oetcr: Familienpolitik. Stutt~art 1954. S. 77. 
491) Zu dem Ausdruck und seiner Anwendung auf moderne Si<.herungsapparaturen vgl. das 

Zitat von Achinger, S. 106. 
492) !'<rdinand Oetcr, a.a.O .. S. 21. 
103) Hrns Achingcr, a.a.O., S. 38. 
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Das „ganze Haus" ist also als Konsumgemeinschaft V ersorgungseinrich-
tung für die Arbeitsunf:-ihigen. 

8. Die Generationenfolge stellte insbesondere sicher, daß für die Jüng­
sten und die Kltesten gesorgt war. ,,Die Familie stellte, wirtschaftlich 
betrachtet, ein geschlossenes Kreislaufsystem dar, in dem der gleiche 
Mensch, der als Kind die Fürsorge der anderen in Anspruch genommen 
hatte, als Erwachsener ebenso für die Aufzucht von Kindern wie für die 
Pflege der Alten und Gebrechlichen Sorge tragen mußte, weil er nur auf 
diesem Wege sich für sein eigenes Alter wiederum einen Anspruch auf Betei-
ligung an den Arbeitserträgen der nächsten Generation sichern konnte." 491 ) 

Das „gan:z.e Haus" ist also insbesondere Versorgungseinrichtung für die 
Kinder und für die Alten. 

Eines der reizendsten literarischen Zeugnisse für diesen Zusammenhang 
ist die „Kindesdank und Undank" überschriebene Geschichte aus Hebels 
„Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes", der Sammlung der besten 
,.Lesestücke" aus dem „Badischen Landkalender", die in den ersten zwan-
zig Jahren des vorigen J ahrhundem geschrieben wurden. Hebel hat es als 
,,Kalendermann" meisterhaft verstanden, Erzählendes und Belehrendes, 
die Anekdote und die moralische Ermahnung zu verbinden. Was das kleine 
Stück für die Frage nach den alten und den neuen Formen sozialer Siche-
rung so aufschlußreich macht, ist aber vor allem, wie ganz moderne wirt-
schafts-theoretische Begriffe und Argumentationen in die altväterlich-
betuliche Redeweise mit hineingenommen sind. 

Hebel erzählt: ,,Ein Fürst traf auf einem Spazierritt einen fleißigen 
und frohen Landmann an dem Ackergeschäft an und ließ sid1 mit ihm 
in ein Gespräch ein. Nach einigen Fragen erfuhr er, daß der Acker nicht 
sein Eigentum sei, sondern daß er als Tagelöhner täglich um 15 Kreuzer 
arbeite. Der Fürst, der für sein schweres Regierungsgeschäft freilich mehr 
Geld brauchte und zu verzehren hatte, konnte es in der Geschwindigkeit 
nicht ausrechnen, wie es möglich sei, täglich mit 15 Kreuzern auszureichen 
und noch so frohen Mutes dabei zu sein, und verwunderte sich darüber. 
Aber der brave Mann im Zwild1rodl erwiderte ihm: ,Es wäre mir übel 
gefehlt, wenn ich so viel brauchte. Mir muß ein Dritteil davon genügen; 
mit einem Dritteil zahle ich meine Schulden ab, und den übrigen Dritteil 
lege ich auf Kapitalien an.' Das war dem guten Fürsten ein neues Rätsel. 
Aber der fröhliche Landmann fuhr fort und sagte: ,Ich teile meinen Ver-
dienst mit meinen alten Eltern, die nicht mehr arbeiten können, und mit 
meinen Kindern, die es erst lernen müssen; jenen vergelte ich die liebe, 
die sie mir in meiner Kindheit erwiesen haben, und von diesen hoffe ich, 
daß sie mich einst in meinem müden Alter auch nicht verlassen werden.' 
War das nicht artig gesagt und noch schöner gedacht und gehandelt?" 495 ) 

Ot) Ferdinand Oeter, a.a.O., S. 21. 
05) Johann Peter Hebel: Sd»tzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Panth<on-Ausgabe. Suhr-

kamp Verlag Berlin (ohne Jahresangabe). S. 10 f. 
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b) Die Härten der alten Lebensordnung 
„ Indes wäre es voreilig, die Lebensordnung der vorindustriellen Zeit 

darum zu verherrlichen." 496) Da gegen Darstellungen der Funktionsfähig-
keit des Sozialsystems des „ganzen Hauses" häufig der Vorwurf erhoben 
wird, sie seien eine romantisierende Glorifizierung des finsteren Mittel-
alters, muß ein ergänzender Hinweis auf die Schwächen und Nachteile 
diese~ Lebensstils nachgetragen werden. Die ganze Ordnung, nicht nur 
„die Stetigkeit des Familieneinkommens, ruhte wesentlich auf dem Privileg 
des Erstgeborenen". 496) Die Gewalt des Pater familias ging in der Regel 
nur auf einen Sohn über. Die Geschwister mußten entweder „ weichen" 
und irgendwo in fremde Dienste, in ein anderes Haus als Gesinde ein-
treten oder „sie waren zu einem Leben in Demut, Unterordnung und 
Ehelosigkeit verurteilt". 498) Manche wurden auch zu vagabundierenden 
Bettlern, die dankbar waren, wenn sie in Spitälern und Klöstern Zuflucht 
fanden. 

Das gilt in seinen Grundzügen unabhängig von den Unterschieden, die 
Agrarverfassung und Erbrecht in verschiedenen Gegenden und verschie-
denen Epochen aufwiesen. ,,Nachdem das Land bäuerlich erfüllt und die 
in der Hufcnverfassung möglichen Stellen fiir das Hofb:iuerntum geschaf-
fen worden waren", 4117 ) blieb für zusätzlid1e Familiengründungen kein 
Platz mehr, ob die Bauern nun Erbuntertiinige, Hörige, Leibeigene oder 
auch freie Bauern mit vollwertigem Grundeigentum waren. Diesen ökono­
mischen Bedingungen wurde entweder durd1 das „Anerbenrecht", das die 
ungeteilte Übergabe des Hofes an nur einen Erben sicherte, 498) Rechnung 
getragen oder dadurd1, daß „die ....,,imtlid, gleid1bcred1tigtcn Erben, 
5oweit sie nicht in der Fremde ihr Gltid, ,ud11c11, lk-11 Hof als ,Gemcinder' 

11111 )übernahmen, wobei nur einer von ilrnl'n hL"iratl'te". • ,,Das Bcstn·bcn 
dL"r bäuerlid1cn Bevölkerung, die Besitzgrüßen entweder durch Verfügung 
unter Lebenden oder aber durch Naturalteilung bei Erbfällen zu ändern",s00) 

konnte nur dort zu einer dauerhaften Vermehrung der Stellen führen, wo 
durdt Intensivierung der Landwirtschaft höhere Erträge möglich waren; 
Beispiele für diesen Ausweg bieten „Thüringen, Württemberg, das Maintal 
und andere von der Natur bevorzugte Gegenden Mittel- und Süddeutsch­
lands ... , (die) ebenso wie das Rheintal die Heimat von Spezialkulturen, 
besonders des Weinbaues, geworden (waren)". 500) Ansonsten aber hat die 
Realteilung nur eine unterbäuerlime Smicht entstehen lassen, die „immer 
wieder durch die Grenze der Tragfähigkeit, die in der begrenzten, nicht 
beliebig vermehrbaren Stellenzahl ausgedrückt war, eingeengt worden und 

~6) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 5. 
••7) Werner Conze: Agrarverfassung. In: Handwörterbudi der Sozialwissenschaften. Bd. 1. 

Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 110. - _ 
498) Vgl. W. Wygodzinski: Anerbenrec:ht. In: Handwörterbad, der Staatswissenschaften. 4. Aufl., 

Bd. 1. Jena 1923. S. 292 ff. 
499) W. Wygodzinski, a.a.0., S. 293. 
500) W. Wittich: Hof. In: Handwörterbuc:h der Staatswisscnsc:haftcn. 4. Aufl., Bd. 5, Jena 1923. 

s. 272. 
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in Kümmerformen des Lebens ausgelaufen" 501 ) ist und die erst durch die 
Industrialisierung eine ausrcid1endc Lebcnsd-iancc fand. Daher »blieben 
rund 4/5 des alten Reichsgebietes von der Sitte der Realteilung frei". 502 ) 

Durch diese I·förte gegen den einzelnen und diese Verzichte, die ihm 
auferlegt wurden, wurde „das R ichtrnaß eines ausgebauten Nahrungsspiel-
raums gehalten und von der Bevölkerungsentwicklung weder unterschrit-
ten noch auch dauernd tendenziell überspült". 503) So wurde das Mal-
thus'sche Bevölkerungsgesetz durchbrochen. Da die Eheschließung meistens 
an eine „Hufe", eine „Stelle", eine »Nahrung", ein „Haus" gebunden 
war - alle Ausdrücke werden im gleichen Sinne benutzt -, wurde „das 
vorindustrielle Europa ... in seinem generativen Verhalten durchaus nicht 
von diesem vitiösen Zirkel der Urarmut beherrscht", 304 ) sondern die Zahl 
der Menschen wurde auf dem Stand stabilisiert, der von dem erschlossenen 
Boden ernährt werden konnte. Das verfügbare Ackerland war aufgeteilt, 
die städtischen Handwerke durch Zunftordnungen gegen Zugänge abge-
sperrt. Ein Ausbruch in die Selbständigkeit war praktisch nur durch Kolo-
nisation möglich, die in der Regel jedoch zumindest für die erste Generation 
ein noch härteres und entbehrungsreicheres Leben bedeutete. ,,Der bekannte 
Kolonistenspruch, daß der Vater sich zu Tode arbeite, auch der Sohn noch 
Not leide und erst der Enkel sein Brot finde, zeigt die eminenten Schwie-
rigkeiten dieser Arbeit." 505) 

Solches Dasein konnte kein friedliches, konfliktloses Familienleben sein, 
sondern wurde von „immer wiederkehrenden, sicherlich oft schmerzlichen 
Spannungen" 506) erschüttert. Vor allem hat es wohl nie einen schärferen 
Generationenkonflikt, mehr Haß zwischen Vätern und Söhnen gegeben 
als in dieser Ordnung, in der ja auch der Erbe darauf warten mußte, daß 
der Vater auf das Altenteil zog. Daß junge Männer nur deshalb alte 
Witwen heirateten, um ihre „Stellen" zu gewinnen, entspricht durchaus 
nicht den heutigen Vorstellungen von der Ehe, war aber damals eine der 
wenigen guten O1ancen, die das Leben bieten konnte. 

Sdiließlich kommt hinzu, daß trotz all dieser heute unerträglich schei-
nenden Restriktionen der einzelnen Person doch nur ein äußerst beschei-
dener, dürftiger Lebensunterhalt erwirtschaftet wurde. Denn steigen die 
Erwerbschancen, ,, tut sich irgendwo lohnend ausfüllbarer Lebensraum auf, 
wird mehr und früher geheiratet.... Die hohe Ledigenquote ist das 
Reservoir, aus dem ... jederzeit Vakua im Nahrungsspielraum mit Men-
schen aufgefüllt werden können". 507) 
501) Werner Conze, a.a.O., S, 110. 

SOt) Wilhelm Abel: Die drei Epod,en der deutschen Agrargeschidne. Hannover 1962. S. 81. 
503) Gerhard Mackcnroth: Bevölkerungslehre. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1953. S. 121. Vgl. 

audi die Abschnitte „Die Bevölkerun~sweise des \l'orindustriellen Europa•, S. 119 ff .. und 
.Bevölkerung und Wirtschaft im vorindustriellen Agrarsektor", S. 421 ff. 

504) Gerhard Mackenroth, a.a.O., S. 421. 
505) Otto Brunner, a.a.O., S. 76. 
506) Otto Brunner, a.a.O., S. 42. 
507) Gerhard Mad«nroth, a.a.0., S. 120. 
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Das alles ändert aber nidi.ts daran, daß die Versorgung der Leistungs-
unfähigen, die heute über soziale Sidi.erungen organisiert wird, in dieser 
Lebensordnung einfadi. mit vollzogen wurde. »Störungen waren sidi.erlidi. 
häufig, aber sie lagen nidi.t im System, sondern in unabänderlidi.en Män-
geln des irdisdi.en Daseins begründet." 568) Die Tragkraft der Großfamilie 
ist unbestritten, solange sie die Organisationseinheit des gesamten Wirt-
sdi.afts- und Sozialsystems war. 

3. Die neuen Strukturen 

Alle diese Merkmale sind in der industriellen Revolution aufgelöst 
worden. Sie „war im Grunde die große Erlösungstat zugunsten der Familie . 
. . . Sie ermöglichte es ... den nachgeborenen Kindern erstmalig in der 
Menschheitsgeschichte, allein auf Grund ihrer Arbeitskraft eine selb-
ständige, politisch freie Existenz zu begründen.. , . Der in Jahrhunderten 
aufgestaute biologische Vermehrungswille der abendländisdi.en Völker 
schoß mit elementarer Urgewalt in den von der industriel!en Revolution 
neu geschaffenen Nahrungsspielraum hinein - und zeitweilig darüber hin-
aus.... Das und nichts andc:res ist die Erklärung für die Entstehung des 
Proletariats". 509) 

Die Wandlungen der Wirtsdi.aftsweise und der Familienordnung, die so 
umstürzend waren, daß sie der Entwicklung der Industrie die Bezeichnung 
Revolution eingetragen haben, sind so häufig besdi.rieben worden, daß 
die Popularisierung dieser Schilderungen bereits wieder zu Fehldeutungen 
und Milhcrständnissen geführt hat. D.1ran sind allerdings die Begrün­
dungen nicht unsd1uldig, die fiir die l"rstl'll Bcmühuni;en, der neuen Lage 
Herr zu wcrdm, gegeben worden sind. Denn meistens wurde an leicht 
sid11b.1rc und greifbare Sympwmc ,rngckniipft, wiihrcnd die entscheiden-
den, d:iucrluftrn Verändcruni;en 1wd1 gar nid1t begriffen worden waren. 
Im Hinblick auf die Frage nach der Red1tfrrtigung eines sozialen Siche-
rungssystems soll hier nur an dem Gegc:nbild des "ganzen Hauses" geprüft 
werden, wcld1e Ordnungen wahrsd1cinlid1 endgültig abgebaut worden sind. 
(Nur zu diesem Zweck sind die alten Zustände relativ ausführlich bezeich-
net worden.) Wie sidi. die Entwicklung über Jahrhunderte vorbereitet hatte, 
ist schon früher kurz dargestellt worden. s10) 

a) Industrielle Produktionstechnik 

Die auffälligste Eigenart des neuen Industriesystems ist, daß das orga-
nische Wachstum als Produktionsweise immer mehr zur Randerscheinung 
wird. Statt dessen tritt die Gewinnung und Verformung von Stoffen in 
den Vordergrund. Freyer hat die Unterschiede der beiden Arbeitsformen 

SOS) Ferdinand Oeter, a.a.O., S. 79. 
509) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 6. 
510) Vgl. Kap. II, Abschnitt Ill. 

123 

https://abendl�ndisdi.en
https://irdisdi.en
https://unab�nderlidi.en


Soziitlc Sicherung: Alte und neue T heoricn 

in sehr tiefgründiger und zuglcid1 sehr ansc:haulicher Weise unter der 
Überschrift „Die Mad1barkeit der Sad1cn" ~11 ) bc,chricbm . .,Der l..md-
mann und der Hirt haben es nicht mit Sachen zu tun, sondern mit Wc,cn. 
Sie machen nicht, sondern sie bauen un<l hüten." M~) ,.Aufü:r<lm1 aber gibt 
es den ,Werker'; er ist sogar '.iltcr als <lcr ßaucr und der Hirt. Seine Hoch-
form ist der Schmied." r. 13) ,.Vom Sc:hmied stammen in direkter Linie alle 
reinrassigen homines fabri ab: der Schlosser, der Spengler, der Monteur, 
der Ingenieur." 514 ) ,,Sein Tun ist nicht wediselseitig, sondern einseitig, 
nidit Korrespondenz, sondern sdiiere Aktivität." 51 :1) ,,Diese beiden Arten 
des Tuns waren von Anfang an nebeneinander da, und auf ihrem Zusam-
menspiel beruht alle Kultur. Zwischen ihnen aber besteht ein Gefälle; ein 
Trend geht vom Hegen und Pflegen zur Manufaktur und zur Fabrik." 515) 

In der Entfaltung des neuen Zeitalters greift der Arbeitsstil des „Ma-
diens" audi immer mehr auf die Landwirtsdiaft über. Der Ackerbau wird 
zur Agrartedinik, die Tierhaltung zur Fleisch-, Milch- und Eierproduktion. 
Künstlidie Düngung, Hormongaben zum Viehfutter, automatisdie Ställe, 
künstlidie Befruchtung und alle möglidien anderen physiologisdien, che-
misdien und masdiinellcn Kunstgriffe sind Produkte der „Ungeduld". 516) 

Wo die Natur und die Jahreszeiten überlistet werden können, wird die 
,,Machbarkeit" verbreitet. 

Das ist zunächst das äußere Bild, die technisdie Seite. Die ganze Land-
schaft ist davon umgestaltet worden. Statistisch drückt sic:h das neue 
Wirtschaftssystem darin aus, daß 1961 nur noc:h 5,5 0/o des Bruttoinlands-
produkts aus der Landwirtschaft stammten 517) und nur nodi 13,5 0/o der 
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft arb~iteten, 518) während es 1882, 
als die Industrialisierung schon mit Madit im Gange war und die Kaiser-
liche Botsdiaft sd10n den Anfang einer sozialen Sicherungspolitik gesetzt 
hatte, noch 42,2 0/o aller Erwerbspersonen waren. 519) Aus den Überlegun-
gen Freycrs wird jedoch deutlidi, daß die industrielle Technik nicht nur 
die äußeren Ersc:heinungcn, sondern audi die moralisdicn Bezüge und das 
Selbstversün<lnis des Mensd1en ver:indcrt. 5~0) 

Für die Begründung der sozialen Sidicrung ist an der neuen Produktions-
technik wichtig, daß nichts mehr von selbst wächst. War die organisdie 
Produktion auch dann weitergelaufen, wenn die Arbeit vorübergehend 

511) Hans Freyer: Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart 1955. S. 15 ff. 
,HZ) Hans Freyer, a.a.O., S. 18. 
:113) Hans Freyer, a.a.O., S. 19. 
514) Hans Freyer, a.a.O., S. 24. 
515) Hans Freyer, a.a.O., S. 22. 
516) Vgl. Hans Freyer, a.a.O., S. 22: .Machen ist habituell gewodene Ungeduld•. 
517) Wirtschaft und Statistik. Jg. 1964. Hett 1 (Januar). S. 8, Tabelle 3. 
518) Nach der Beilage zum Statistisd-ien Jahrbuch 1963, S. 11, Tabelle 7, waren bei der Volks-

zählun~ am 6. Ju,ni 1961 von insi;esamt. 26_527 000 Erwerbspersonen 3 587 000 in Land- und 
forstw1rtschaft, Tierhaltung und hsdH.:re1 tat1g. 
Volkszählung vom 5. Juni 1882. Aus: Bevölkerung und Wirtschaft. Lan~fristige Reihen 
1871 bis 1957 für das Deutsche Reid, und die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. Su,isti-
sd-ien Bundesamt. Stuttgart 1958. S. 30. T.,hclle 4. 
Vgl. insbesondere Hans Freycr, a.a.O., S. 29. 
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eingestellt wurde, 521) so gilt in der technisch-industriellen Produktion, 
daß nichts wird, wenn nichts gemacht wird. War die Arbeit des Bauern 
nur Aussaat und Ernte gewesen, und hatte er dazwischen darauf warten 
müssen, was die Natur wachsen und reifen ließ, 522) so gilt - um Marx in 
Freyers Vorstellungswelt umzudeuten - für den Fabrikarbeiter, daß er 
nicht warten kann, weil der technische Stoff sich nicht verändert, solange 
er ntcht bearbeitet wird. Das neue Zeitalter ist also im Gegensatz zum 
alten auf ununterbrochene Arbeitsleistung, auf die "schiere Aktivität" 523) 

angewiesen. 

b) Die Ausgliederung der Produktion aus dem Haus 
Die zweite und wahrscheinlich die entscheidendste Veränderung ist, daß 

die Produktion aus dem Haus herausgelöst und in größeren Arbeitsstätten 
mit g~ößcrer Arbeitsteilung organisiert wird. Daraus ergeben sich alle die 
Umstrukturierungen, die für den neuen Typus kennzeichnend werden und 
schließlich soziale Sicherung als Dauereinrichtung erforderlich machen. 

Wer in die Fabrik - und das heißt meistens auch in die Stadt - ab-
wandert, der wird vom väterlichen Hof unabhängig und steht andererseits 
nicht mehr dem Haus zur Verfügung, um für dessen schwache Glieder 
mitzuarbeiten. Damit zerfällt das Haus schon rein von der Personenzahl 
her gesehen.524) Die früher unverheiratet bleibenden Verwandten und die 
Knechte, die das Haus verlassen, bilden kein neues Haus, sondern eine 
städtische Kleinfamilie. 

Im übrigen versuchte das Industriesystem zunächst, die alten Gewohn-
heiten fortzusetzen und mit alten Vorstellungen weiterzuarbeiten. Die 
p.uriardulische Gewalt, die der Fabrikherr ebenso wie der Hausvater 
be.rnsprudite, wird erst ganz allm'.ihlid, aufgegeben, mehr unter Dru.k als 
freiwillig. Die naturalwirtsduftlichc Einkommrnsform wird im „Truck-
system" beibehalten; dessen Verbot 1849 in Pn:ußcn 5~·~) und 1869 in 
der Gewerbeordnung des Norddeutsd1en Bundes G26) wird praktisch um-
gangen, indem Arbeitgeber „sich nicht gescheut (haben), ... Warenliefe-
rung und Wohnungsherstellung zum Gcsch'.ift zu mad1en und genau wie 
irgendein Spezialgesdüftsmann ihre Monopolstellung auszunützen". G27) 

Auch „hat die neue Zeit, getreu dem Vorbild der Gutsherrschaft, zunächst 
alle Familienmitglieder als potentielle Arbeitskräfte für die Fabrik ange-
sehen". 528) Die Arbeit von Kindern, Alten und Frauen wird nur allmäh-
lich zurückgedrängt. Die Einschränkung der Kinderarbeit beginnt mit dem 

Vgl. Punkt 5 des .Gegenbildes•, S. 118. 
Vgl. das Zitat von Freyer, S. 118. 
Hans Freyer, a.a.O,, S. 22. Vgl. aud-. das Zitat von Freyer in diesem Absd-.nitt, S. 124. 
Vgl. Punkt I des .Gegenbildes", S. 117. -
Vgl. Stephan Bauer: Arbeitersdiutzgesetzgebung. In: Handwörterbuch der Staatswiucn 4 

sd-.aften. 4. Aufl., Bd. 1. Jena 1923. S. 435. 
§ 115. Vgl. Gerhard Erdmann: Die Entwicklung der deutschen Sozialgesetzgebung. 2. Aufl., 
Göttingen, Berlin, Frankfurt 1957. S. 81. 

527) Ouo von Zwiedinctk-Südcnhorst: So:tlalpolitik. Leipzig und Berlin 1911. S. 317, 
52R) Hrns Ad-.inger: Sozialpolitik als Gescllsdiaftspolitik. Hamburg 1958. S. 40, 
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„Preußisd1en Regulativ über die Besdläfcigung jugcndlidler Arbeiter in 
Fabrik,•n" von 1839, <las als <las erste sozialpolitisc.he Gesetz in Deutsm-
land gilt. Die Frauenarbeit ist nie verboten, sondern nur beson<lcrcn 
Smutzbestimmungen unterworfen worden, in Deutsmland zum ersten 
Mal erst <lurm die Novelle zur Gewerbeordnung von 1891. 529) Die Mög­
lidlkeit, einen Lebensabend ohne Arbeit zu verbringen, hat erst die 
Sozialversimerung gesmaffen; seitdem aber hat sim die Meinung immer 
mehr durmgesetzt, CS gehöre sidl nid1t, nom länger im Betrieb zu bleiben, 
wenn man eine Rente bezieht. 

Daß alle Mensmen Fabrik:ubcit leisteten, audl diejenigen, die nidlt voll 
einsatzfähig waren, war jedod1 eine übergangsersdleinung. D;is vo!l ent-
faltete Industriesystem mußte aus technischer Konsequenz heraus diese 
Restbest:inde überkommener Sozialordnungl·n abstoßen. Es hat seine 
eigenen Gesetze, bei denen sidl vorerst die Vermutung verbietet, daß sie 
durdl irgendeinen „Fortsmritt" dieser neuen Wirtsdlaftsgescllsmaft wieder 
versmwinden könnten: 

1. Der Industriebetrieb erfordert größere Einheiten als die alte 
Familienwirtsdlaft, insbesondere aum mehr Arbeitskräfte, als diese zur 
Verfügung hatte. Deshalb müssen die Arbeitskräfte vo!1 mehreren Familien 
zusammengezogen und die Produktion aus dem Haus herausgenommen 
werden. Damit wird die Familie als Produktionsgemeinsdlaft aufgelöst. 530) 

2. Die rationale Arbeitsorganisation funktioniert am zuverlässigsten, 
wenn sie mit einem Normalmaß der Leisnngsfahigkeit remnen kann. Nur 
Vollarbeitskräfte sind arbeitstechnism kalkulierbar. Leistungsgeminderte 
Personen stören nur den Betriebsablauf. Für halbe oder Viertel-Arbeits-
kräfte hat der Betrieb nur selten Verwendung, während der bäuerlidle 
Familienbetrieb Kinder, Kranke, Mütter und Alre zum Hüten der klein-
sten Kinder oder des Viehs, zum Komcn und zum Hühnerfüttern, zum 
Stricken und zum Spinnen, um das Essen aufs Feld zu bringen, um etwas 
festzunageln oder zu streimen und für eine Fülle soldler kleinerer oder 
größerer Verridltungen gebraumen konnte. Die moderne Wirrsmaftsweise 
kennt diese Abstufungen nidlt mehr, sondern nur nom Arbeitsfähige und 
Arbeitsunfähige. sa1) 

3. Alle heutige Produktion ist marktbezogen. Produktivitätssteigerung 
durdl Arbeitsteilung und Tedlnisierung ist mit Selbstversorgung nidlt 
vereinbar. Das Arbeitsergebnis steht nimt als naturaler Konsumfonds der 
Gesamtheit der Arbeiter zur Verfügung, sondern wird über den Markt 
gegen Geld verkauft. Ebenso muß umgekehrt der Lebensunterhalt über 
den Markt gegen Geld erworben werden. 5:12) 

4. Diese Marktbezogenheit und die Größe der Betriebe erfordern, daß 
das Arbeitsergebnis aufgeteilt wird, und zwar nimt in natura, sondern 
529lVgl. Stephan Bauer, &.a.O., S. 445. 
630 Vgl. Punkt 2 des .Gegenbildes•, S. 117. 
531 Vgl. Punkt 2 des .Gegenbildes", S. 117. 
63% Vgl. Punkt 3 des .Gei;enbildes•, S. 117 f. 
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in Geld. Die Arbeitsleistung des einzelnen Arbeiters muß in Geld bewertet 
werden. Sie muß ebenso wie alle anderen Waren einen Markt haben. Sie 
wird damit selbst zur Ware, die gehandelt wird. Vorindustrielles Einkom-
men war Gruppeneinkommen; der Anteil des einzelnen war unbestimmt. 
Industrielles Einkommen ist Individualeinkommen; jetzt gibt es Einzel-
personen, die Einkommen haben, und solche, die keines haben. 533) Daher 
konnte die alte Ökonomik, die Lehre von der ganzheitlichen Hauswirt-
sch.1ft, 5'14 ) keine Verteilungstheorie haben. Erst als die Ökonomik zur 
Nationalökonomie wurde, weil die Hauswirtschaft von der Volkswirt-
schaft abgelöst wurde, entstand d.1s Problem der Zurechnung. Der indu-
strielle Betrieb kann nicht wie die Hauswirtschaft als Produktionsgemein-
schaft zugleich auch Konsumgemeinschaft sein. Er kann nicht alle seine 
Arbeiter und deren Angehörige wie eine große Familie aus der Gesamt-
masse des Arbeitsertrags versorgen, sondern muß ihn auseinander divi-
dieren und verteilen. Selbs[ die extremsten kommunistischen Versuche ver-
zichten nicht völlig auf solche individuelle Zuteilung. Mit einem gänzlich 
ungcschiedenen Konsumfonds, der mit der Wertschöpfung des Betriebes 
identisch wäre, wird im Industriesystem nirgends mehr gerechnet. 

5. Seit es individuelle Einkommen gibt, gibt es auch Einkommens-
losigkeit. Seitdem ist nicht mehr sicher, daß alle etwas abbekommen, seit-
dem ist fraglich, wovon diejenigen leben sollen, die nicht am markt-
bezogenen Produktionsprozeß teilnehmen. 53S) Seitdem der Einzug in die 
industriellen Produktionsstätten zugleich ein Auszug aus dem Vaterhaus 
ist, sind vor allem die Alten verlassen. 536) 

c) Unge11,H1c und einseitige Deutungen 
Die Deutung der neUl'll Daten, die die in<luHridle Revolution gesetzt 

hat, wird \Cit Jahrzehnten mit einem geistigen Aufwand betrieben, der 
nur beweist, wie schwer der Umswr:r. ,.u bewältigen ist, Die wichtigsten 
Konwqul·m.en sind ga.ogen, aber nicht alk· Kriterien des allmählich eta-
blierten Zustandes sind schon allgeml'in durchgedrungen. So sind einige 
Deutungen noch geläufig, die zu Migverständnissen gerade bei der Recht-
fertigung der sozialen Sicherung führen. 

Da ist zunächst die Meinung, die Sozialversicherung sei nicht mehr 
als eine Sonderform der Armenpflege, die nur wegen der großen Zahl 
der Unterstützungsbedürftigen anders konstruiert werden müsse. Wenn 
Oeter sagt, ,,alle Versuche, dieser Not auf dem Wege der gewohnten 
Armenpflege Einhalt zu gebieten, erweisen sich angesichts des Umfanges, 
den die Not bald erreidi.t, mehr und mehr als illusorisdi.", 537 ) so scheint das 
zunächst in diese Ridnung zu gehen. Daß es in den vorindustriellen Zeiten 
nur Fürsorge und keine soziale Sid1erung_gegcben hat, hcißt aber nicht, 
.,33) V~I. Punkt 4 und 6 des .Gegenbildes", S. 118 und S. 119. 
034) Vgl. Otto Brunner, a.a.O., S. 34 ff. und 44 f. 
535) Vgl. Punkt 7 des .Gegenbilde,•, S. 119 f. 
.s:10) Vgl. Punkt 8 des .Gegenbildes", S. 120. 
SJ:7) Ferdinand Oetcr, a.a.O., S. 28. 
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daß die alte Armenpflege das mitgcleistet h:-itte, was heute von Jen 
Sid1erungsinstituten bewältigt wird. Die soziale Sid1erung ersetzt nicht 
eine mit wachsender Armut nicht ml'hr fertig werdende Armenpflege, 
sondern die zerfallene Hausgerncinscluft. Nicht der Umfang der Not, 
sondern die völlig andere Ursache hat die Erfindung der sozi:den Sid1erung 
ausgelöst. Den Unterschied gibt Octcr im wesentlichcn richtig wieder, wc•nn 
er fortfährt, man habe es „nicht 1mhr mit einer kleinen Zahl von Lebens·-
vcrsagcrn zu tun, wie es sie zu allen Zeiten gegeben hat, sondern im Ge-
genteil mit Menschen, die häufig genug ein halbes Leben lang mehr als 
genügend Beweise für ihren Leistungswillen und für ihre Lcistungsf:ihigkeit 
gegeben haben". 5:11) Daß die darin impli;,:icrtc Interprctation der Fürsorge 
nicht - zumindest heute nicht mehr - ganz befriedigen kann, wird aus 
den späteren Übcrlcgu11gen dcurlid1 werden. 

Da wir gewohnt sind, den Gegensatz zum Leistungslohn im Bedarfs-
lohn zu sehen, ist die Aussage, die neue Einkommensform des Industrie-
zeitalters sei der Leistungslohn, nicl1t vor Fehldeutungen sicher. Denn sie 
legt die Annahme nahe, das vorindustrielle Einkommen habe irgendeinen 
nicht von Leistung abhängigen, sondern nach dem Bedarf bemessenen zu-
sätzlicl1en Bestandteil gehabt. Dabei ist - wenn man einmal davon absieht, 
daß die Natur auch ohne menschlicl1e Leistung manches Brauchbare 
liefert - nichts so sehr von der Leistung abhängig als jener selbst erzeugte 
Güterfonds, auf dem das Leben der alten Hausgemeinschaft basierte. Wo 
Naturalwirtschaft und Selbstversorgung dominieren, wo also nur das ver-
braucht werden kann, was selbst produziert worden ist, ist der Zusammen-
hang zwischen Leistung und verfügbarem Einkommen viel zwingender als 
im Industriebetrieb, ja praktisch unaufhebbar. Viel eher wäre über die 
neue Einkommensform durch den Hinweis etwas ausgesagt, daß es der 
Geldlohn ist, der die naturale Selbstversorgung ablöst. Denn das Geld 
ist die wimchaftlime Größe, die am cinfamstcn beliebig teilbar ist. Und 
das für den Haushalt entscheidendste Merkmal der neuen Wirtschafts-
weise ist, daß das Arbeitsergebnis auf die einzdncn unmittelbar beteiligten 
Personen aufgeteilt wird. Diesen Unterschied zwischen dem aus Eigen-
produktion stammenden ungeteilten Fonds der alten Hauswirtschaft und 
dem aus außerhäuslicher Arbeit stammenden individuellen Geldeinkommen 
kann man für die Veränderung der Familienstruktur kaum überbewerten. 
Leistungseinkommen sind beide: Das gemeinsam erarbeitete Gruppenein-
kommen und der Individuallohn, wobei die selbst produzierende Familien-
gemeinschaft viel sicherer sein konnte, das der gemeinschaftlichen Leistung 
Entspremende zu ernten, als der Arbeitnehmer sich darauf verlassen kann, 
den vollen Ertrag seiner individuellen Leistung zu erhalten; denn es gibt 
keinen eindeutigen Maßstab für den Anteil der Einzelleistung am Gesamt-
produkt. Das Neue am Individuallohn ist, daß er völlig unabhängig von 
der Familie ·1erdient wird, und daher ist er auch bestens geeignet, völlig 
537) Ferdinand Oeter, a.a.O., S. 28. 
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unabh:ingig von der Familie verbraucht zu werden. Das kann für die 
Familie um so schmerzlicher werden, je mehr der Individuallohn des Fa-
milienvaters für die städtische Kleinfamilie zum einzigen Einkommen wird. 

Das am weitesten verbreitete Mißverständnis ist, daß die Arbeitnehmer-
eigenschaft die eigentliche und die einzige Ursache aller Sozialpolitik und 
aller sozialen Sicherung sei. Daß diese oft a priori geglaubte These zu-
.mindest einseitig und unpräzise ist, erweist schon der historische Tatbe-
stand, daß es in der alten Gutswirtschaft vielerlei Gesinde gab und daß 
fast alle mittelalterlichen Handwerksmeister Gesellen und Lehrlinge 
h1tten. Die Art von. Abhängigkeit, die wir heute mit dem Begriff des 
Arbeitnehmers kennzeichnen, war wohl auch in vorindustriellen Zeiten viel 
häufiger als die Selbständigkeit, zumal ja auch die "mithelfenden Familien-
angehörigen" in unserer heutigen Terminologie eher zu den Arbeitneh-
mern als zu den Sdbständigen zu zählen wären. Die neue Figur ist nicht 
der unselbständige Arbeitnehmer, sondern der außerhäuslich Erwerbs-
t:itige. Die neue soziale Ordnung besteht darin, daß die Identität von 
Produktionsgemeinschaft und Konsumgemeinschaft aufgehoben ist. 

Diese Veränderung der Arbeits- und Lebensformen, der Umstand, daß 
beide nicht mehr dasselbe sind, betrifft auch die Selbständigen. Daß bei 
solcher Auseinanderteilung des Lebens in Arbeit und Freizeit die Arbeits-
leistung nur über den Markt gegen Geld verwertet werden kann, gilt für 
Selbst:indige wie für Arbeitnehmer. Ob der Selbständige Beeinträchti-
gungen seiner Arbeitsfähigkeit besser überstehen kann, hängt davon ab, 
ob sein Betrieb auch ohne ihn weiterläuft und Erträge erbringt. Das ist 
zunächst eine Frage der Art des Gewerbes. Um in Begriffen unseres heu-
tigt·n Steuerrechts zu n:den: ~:Ja) 1':inkiinfte aus Kapitalvermögen und Ein-
kiinfte .ms V,·rmictung und Vcrpad1tu11g fallrn iiber rL·dlt lange Zeit nahe-
zu unahh:ingig von dt·r Arbeitsk-istu11g an. 1-:inkiinfte aus Land- und Forst-
wirtsd1afr vertragen nur L•ine ~ehr vi\'l küru·re Untätigkeit, eben so lange, 
wie nun ohnehin „warten" muß; rn,) dabei gibt es freilich erhebliche Ab-
stufungen: Das Vieh muß täglich mehrmals gefüttert werden, aber Holz 
wird am besten nur im Winter eingeschlagen. Für den landwirtschaft-
lichen Betrieb ist also bereits wichtig, ob er so groß ist, daß voraussicht-
lich nie alle Arbeitskräfte auf einmal ausfallen. 

Wie es mit der Stetigkeit der Einkünfte aus Gewerbebetrieb und aus 
selbständiger Arbeit steht, ist fast ausschließlich eine Frage der Betriebs-
größe. Wenn der Betrieb wochen- oder gar jahrelang ohne Mitarbeit des 
Inhabers weiterläuft, so ist sein Einkommen von Arbeitsunfähigkeit kaum 
bedroht. Beruht der Betrieb aber überwiegend oder ausschließlich auf 
~einer pcrsönlid1cn Arbeitsleistung, so sind die Lebensrisiken für ihn in 
keiner Weise kleiner als für den Arbei.tnehmer. Alle Selbständigen, die 
alleine oder nur mit wenigen Hilfskräften arbeiten, sind ebenso wie die 

538) Vgl. § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes. 
539) Vgl. das Zitat von Hans Freyer in diesem Abschnitt, S. 118. 
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Arbeitnehmer aussd1ließlich auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft ange-
wiesen. Der kleine J-fandkr, der Rechtsanwalt, der Arzt, der Schau-
steller, der kleine Handwerker, der selbsr:indigc Han<lclsvcrm:tcr, der 
kleine Gastwirt, der sclbstiin<lige Lotse, der freie Schriftsteller: Sie alle 
sind in genau der gleichen Lage wie der Arbeiter, wenn sie krank oder 
invalide werden, sie verdienen auch nid1t mehr, wenn sie viele Kinder 
haben, und sie hinterlassen ihrer Familie grundsätzlich auch nichts an-
deres als unselbständige Familienväter, denn das verwertbare Betriebsver-
mögen liefert meistens nur eine kurzfristige Überbrückungshilfe. ,,Der Tod 
des Handlungsreisenden" von Arthur Millcr schildert exakt diesen Abstieg 
der selbständigen Existenz bei nachlassender Leistungsfähigkeit, der bis 
zum Verlust jeder Achtung in der eigenen Familie und vor sich selbst 
führt. So ist es nicht verwunderlich, daß gerade die freien Berufe, aber 
auch die selbständigen Gewerbetreibenden, immer mehr nach Einbeziehung 
in die soziale Sicherung drängen. 

Die alte Sicherheit beruhte eben nicht auf der Selbständigkeit und nur 
in einem sehr eingeschränkten Sinne auf dem Eigentum. Beides konnte den 
Lebensunterhalt nur garantieren, solange es durch Zunftordnungen und 
andere Beschränkungen abgesichert war. So ist nur sehr bedingt richtig, 
wenn Frau Liefmann-Keil sagt, soziale Sicherungsleistungen bedeuteten 
,,die Gewährung von Eigentumsersatz, d. h. die Gewährung von Alter-
nativeinkommen". 540) Nich:t das Eigentum war die Sicherheit des „ganzen 
Hauses", sondern das Monopol auf die „Stelle", das durch die restlose 
Aufteilung des kultivierten Bodens und durd1 die Sperrung des Marktes 
durdl Zunftordnungen, Marktordnungen und ähnlidle faktisdle und redlt-
lidle Zwänge aufredlterhalten wurde. Daß der monopolistisme Stellenin-
haber zugleich verpflidltet war, fi.ir alle zu sorgen, die zu seinem Hause 
gehörten, bezog die Unselbständigen in diese Sid-ierheit mit ein. ,,Ein 
Vermögen vom Vater erben, es durch Fleiß und Sparsamkeit im Laufe 
des Erwerbslebens mehren, im Alter von seinen Erträgen leben und es 
sdllicßlim an die Kinder vererben - das war das urgcsundc, ebenfalls 
auf Stetigkeit bcdamte Lebensprogramm des Bürgers", 541 ) aber ebcn-
nidlt des mittelalterlichen Bauern und Handwerkers. Es war ein Lebens-
ideal, das bereits dem industriellen Kapitalismus angehört und das zudem 
immer nur für eine Minderheit erreichbar war und aum bleiben wird. 
Ober die Gründe wird im nädisten Kapitel nodl etwas zu sagen sein. 54 ~) 

Seit das Stellenmonopol gefallen ist und die Märkte geöffnet worden 
sind, sdlwindet auch die Sicherheit des Gewerbebetriebes, selbst dann, wenn 
er an sidl groß genug ist, um ohne die Mitarbeit des Inhabers weiter zu 
produzieren. Die Gefährdung der selbständigen Existenz durdl die Ambi-

540) Elisabeth Liefmann-Keil: Okonomische Theorie der Sozialpolitik. Berlin, Göttingen, Heidel-
berg 1961. S. 60. 

541) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 7. 
54!) Vgl. Kap. V, Abschnitt I 2 d. 
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tioncn der bereits vorhandenen oder potentiellen Konkurrenten wäre an 
sich nichts anderes als die erwünschte Wirkung des Wettbewerbssystems. 
Aber es kommt hinzu, dag die moderne industrielle Wirtschaft kein statio-
näres, sondern ein in höchstem Grade dynamisches System ist. Sein Lebens-
gesetz ist das Wachstum und die möglichst schnelle Veränderung. Auch 
davon wird an anderer Stelle noch einmal die Rede sein. 543) Für die 
Existenz des selbständigen Gewerbetreibenden bedeutet das, daß sie nicht 
mehr durch den Besitz an Produktionsmitteln gesichert ist. Sie und mit 
ihr der gesamte Besitz ist vielmehr täglich gefährdet, weil in dieser dyna-
mischen Wirtschaft nur bestehen bieibt, was mitwächst. Jeder Stillstand ist 
ein Rückschritt. Dauerhafter Stillstand führt zum Untergang. Selbst große 
Vermögen bieten in diesem Stadium der industriellen Entwicklung nur 
noch eine sehr labile und dauernd bedrohte, also eigentlich überhaupt 
keine Sicherheit, solange sie Betriebsvermögen bleiben. Nur die ununter-
brochene Modernisierung der Produktionsanlagen und genügend finanzielle 
Reserven geben auf die Dauer die Chance, der Konkurrenz zu trotzen. 
Für die Existenzsicherung der Industriellen und Kaufleute gilt also, was 
Friedrich List vor 120 Jahren für die gesamte Volkswirtschaft gesagt hat: 
"Die Kraft, Reichtümer zu schaffen, ist ... unendlich wichtiger als der 
Reichtum selbst." SH) 

d) B11ilt-in Amplijiers 
Da progrcssi ve Stil der hochtechnisierten Wirtschaft gefährdet nicht nur 

die Komtanz der Einkommen der Sclbst:indigen. Er trägt gleichzeitig dazu 
bci, gerade die Altcrssicl1cru11g immer mehr in öffentlich-rechtlichen Insti-
tutionen zu sucl1cn, weil nur sie, nidit aber private Spar- und Versiche-
rung,ansta!ten, auf die Dauer „ von d,m nominalistischen Grundsatz der 
li.quiv.1lcnz" abweichen können, ,,der besagt: wer 1000 DM eingezahlt 
hat, darf auch - und sei es 40 Jahre sp:itcr - nur 1000 DM zurück­
erhalten". 545 ) Die Anpassungen an die gestiegenen Arbeitseinkommen, die 
die öffentlichen Sicherungseinrichtungen aud1 dann von Zeit zu Zeit immer 
wieder vornehmen, wenn sie nicht von vornherein eine gleitende Renten-
formel lubcn, sind nicht nur, wie oft behauptet wird, ein Schutz gegen 
inflationäre Tendenzen, obwohl schon das ihre Attraktivität allen privaten 
Anstrengungen gegenüber außerordentlich erhöht. Sie bewirken vor allem, 
daß auch die aus dem Arbeitsprozeß Ausgeschiedenen an der Steigerung 
der volkswirtschaftlichen Produktivität mehr oder weniger teilhaben. 

Das ist in einer Gesellschaft, die so von der wirtschaftlichen Dynamik 
geprägt ist wie die heutige, schlechthin entscheidend für den sozialen 
Status. Denn für den einzelnen gilt wie für die Unternehmungen, daß er 
immer weiter zurückfällt, wenn er nicht über seine frühere Position hinaus-

543) Vgl. Kap. VI, Abschnitt V 2. . .. 
544) Friedrich List: Das nationale System der politischen Okonomie. Zitiert n~ch Bd. VI der 

Sd,riftcn. Reden und Briefe Friedrid, Lists, hrsg. von Artur Sommer, Berlin 1930. S. 173. 
j4j) WilfriJ Sdireiber, a.a.O .. S. 2S. 
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wächst. Die bloße Erhaltung eines einmal erreichten Lebenszuschnitts muß 
sid1 je länger desto mehr als sozialer Abstieg auswirken. So ist es nid1t 
verwunderlid1, daß nicht nur re~elmiißige Rentensteigerungen gefordert 
werden, sondern daß der Aussd1lu{~ aus dem Sicherungssystem auf die 
Dauer geradezu als „Diskriminierung, ja, gcscllscha.ftliche Deklassierung" 
empfunden wir<l. ,.Es mag in dl'n neunziger Jahren gerade umgekehrt 
gewesen sein: Die der ßismarckschen Gesetzgt~bung unterworfenen Pflicht-
ver~icherten mögen sich damals durch eben diese Eigensduft als sozial 
unterlegene Gruppe manifestiert haben. Heute liegen die Dinge weithin 
umgekehrt. Deshalb versud1t jede der ausgeschlossenen Gruppen in das 
System hineinzukommen." 540) 

Das läßt sich nicht einfach als unersättlid1e Begehrlichkeit abwerten. 
Denn einmal gibt es sehr reale Wandlungen in dem Grade der Bescheidung, 
der ohne Gefährdung des Lebens möglich ist: Der heutige Mitteleuropäer 
kann nicht auf öffentliche Wasser- und Elektrizitätsversorgung verzichten, 
er kann als Stadtbewohner auch nicht mehr sein ßrot selbst backen oder 
selbst sdilad1ten. Er ist unausweichlich darauf angewiesen, von dem raffi-
nierter und luxuriöser werdenden Angebot Gebrauch zu machen, da die 
einfad1e Dinge entweder überhaupt nicht mehr verkauft werden oder den 
Charakter des Extravaganten gewinnen und daher erst recht teuer werden. 
Wenn es z. B. nur noch Lebensmittel gibt, die „prefabricated" sind, kann 
man eben nid1t mehr umhin, das Putzen und Schneiden und Einfrieren 
des Gemüses mit zu bezahlen. 

Zum anderen gibt es in jeder Gesellschaft - wenn auch mit schichten-
spezifischer Differenzierung - Normvorstellungen über die übliche Lebens-
haltung und über einen unverzichtbaren Mindestbedarf. Wer sich dem 
entziehen will, gerät in die Rolle eines altmodischen Sonderlings und damit 
in eine Außenseiterposition. Er würde einer sozialen Desintegration aus-
gesetzt und in seinen Beziehungen zur Umwelt immer mehr vereinzelt. 

Das kann nicht das Ziel einer sozialen Sicherungspolitik sein, wenn 
zugleich die Vereinsamung als das schwierigste Problem der heutigen 
Altersexistenz besd1rieben wird, das die gesamte Altersfürsorge zunehmend 
beschäftigt. Es bleiben genug Rückwirkungen der wirtschaftlichen und 
sozialen Dynamik, die nur schwerlich behoben werden können. Daß man 
mit den Kenntnissen von vor zehn Jahren nicht mehr durchkommt, ge-
smweige denn mit tradierten Erfahr:.ingen der vorigen Generation, beein-
trächtigt die Geltung der Alten in einer Weise, die durch alle sozialen 
Leistungen kaum ausgeglichen werden kann. Diese Entwertung des von 
den Vätern übermittelten Wissens ist gewissermaßen der letzte Schritt 
der Kinder in die Unabhfogigkeit. I Iatte die Industrialisierung schon zu 
Anfang in großem Maßstab Arbeitsgelegenheiten geschaffen, die vom 
Erbe der Stelle unabhängig waren und damit die Alten ihres Faustpfandes 

544) Hans Achinger: Sozialpolitik als Gesell,dtaftspolitik. Hamburg 1958. S. 95. 
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für die Sicherung des Lebensabends beraubten, so nimmt die dynamisdie 
Weiterentwicklung auch dem Erfahrungsschatz jeden wirtschaftlichen Wert, 
der die aktive, vorwärtsstrcbende Generation vielleicht noch an die in 
ihrer Schaffenskraft erlahmende hätte binden können. 

Die Auflösung alter Familienbindungen wird vervollständigt durch die 
räumliche Trennung. Alle Industrialisierungsprozesse sind mit Binnenwan-
derungen größten Stils verbunden. Die neuen Fabriken mit Hunderten 
oder Tausenden von Arbeitern, die Anziehungskraft der Rohstoffvorkom-
men, insbesondere der Kohlelagerstätten, die großräumigen Verkehrsver-
flechtungen, die bestimmte Knotenpunkte zu bevorzugten Standorten 
machen, und die Agglomeration an etablierte Wirtschaftszentren bedeuten 
einen Konzentrationsprozeß, der nicht zuletzt eine Zusammenballung 
großer Menschen:nassen ist. Die Abwanderung vom Land in die neuen 
Industrieorte bedeutet also zugleich Verstädterung. In Deutschland ergoß 
sich dieser Bevölkerungsstrom jahrzehntelang vor allem von den östlidien, 
agrarischen Provinzen Preußens in die Städte des Ruhrgebietes. Dortmund 
wuchs von 4 500 Einwohnern in 1816 auf 45 000 Einwohner in 1871 und 
weiter auf 635 000 in 1959; Duisburg von ebenfalls 4 500 in 1816 auf 
31 000 in 1871 und auf 500 000 Einwohner in 1959; Essen in den gleidien 
Jahren von 4 700 über 52 000 auf 728 000 Einwohner und Köln von 
SO 000 auf 130 000 und schließlich auf 770 000 Einwohner. 547) Es ist klar, 
daß solche Wanderungsbewegungen alle Familienbindungen mehr oder 
weniger auflösen. In den Entwicklungsländern, wo die Industrialisierung 
ebenfalls solche Bevölkerungskonzentration auslöst, läßt sich das auf die 
Dauer ,~enauso beobachten wie in der europäischen Wirtschaftsgeschidite. 
„Die Familie wird in ihrer Kohäsion durch alle Formen der Wanderungen 
aufs Schwcnte erschüttert." ~~") 

Es kommt hinzu, daß auch alle sonstigen Stützungen mit verloren gehen. 
Die verwandtschaftlichen V erflechtungrn im Dorf, die Nachbarschaft, die 
Gilden und die - religiösen und politischen - Gemeinden verlieren ihre 
Vcrl:ißlichkeit als etablierte Hilfseinrichtungen oder büßen diese Garantie-
funktion sogar völlig ein. Die schnell gewachsenen Großstädte der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts sind überflutet von der ersten Generation 
entwurzelter Proletarier, und daher ist in ihnen selbst die kommunale 
Armrnpflege alten Stils überfordert. Neue Gemeinschaften, die Bestand 
haben und nicht völlig unverbindlich bleiben, können sich in der Mobilität 
der neuen Gesellschaft und der Anonymität der großstädtisdien Existenz 
kaum bilden. Die Entblößung von sozialen Reserven potenziert sich damit. 
„Auch, wenn der Familienzusammenhang, unabhängig von der räumlichen 
Trennung oder sd1ließlich durch Nachziehung der iibrigen Familie, gewahrt 
bliebe: verloren geht in diesem Übergang in jedem Falle der ganze weitere 
Zusammenhang der Sippe und der Nachbarschaft." MH) 

547) Entnommen aus: Paul Flaskämper: Bevölkerungsstatistik. Hamburg 1962. S. 145. 
MB) Hans Achinger, a.a.O., S. 39. 
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Die Mobilität und die Verflechtung in großräumige Marktzusammen-
hänge haben schließlich nod1 eine weitere Konsequenz, die die Ansprüche 
auf soziale Sidierungsleistungen steigert. Sie bedeuten einen Misdrnngs-
und Tntergrationsprozeß, der die Kommunikation und die Informierthcit 
andauernd vermehrt. Das hei(h nidtts anderes, als daß die i\frnsdwn in 
einem vorher nie gekannten Ausmaß befähigt werden, Vergleidie zu zie-
hen. Sdion das muß bewirken, daß das Verlangen nadi einem r:iumlich 
und personell umfassenderen Ausglcidi wiichst. Wo die gesdlsdiaftlidien 
Verflechtungen höchstens bis zum Nachbardorf reichen, wo seihst dicht 
zusammenliegende Landstriche kaum etwas voneinander wissen, weil ihre 
Sdieidung durd1 Gebirge, Flußläufe, Sümpfe oder dichte Wälder nodi nicht 
von modernen Verkehrsmitteln überwunden ist, da fehlen solche Ver-
gleichsmöglichkeiten. 

Es kommt hinzu, daß die Maßstäbe sich stark nivelliert haben. Seit die 
Aufklärung verkündet hat, daß es keine natürlidien Unterschiede zwisdien 
den Menschen gäbe, ist jeder mit jedem vergleichbar geworden. Wenn zu 
soldier Überzeugung, daß wir in einer Gesellschaft von Gleidien leben, die 
Informationen hinzukommen, die vergleichende Rechnungen durdiführbar 
werden lassen, müssen sidi durdi alle Sdiiditen hindurdi die an das Leben 
gestellten Forderungen, die Vorstellungen über das, was notwendig ist und 
was einem zusteht, was man gerediterweise in Ansprudi nehmen darf, 
immer mehr einander annähern. Damit werden die Sidierungsleistungen 
mit moralisdiem Pathos belastet und mit Gereditigkeitsparolen unter-
mauert, die mit ihrem eigentlichen Wesenskern und ihrer sozialgesdiidit-
lichen Reditfertigung nur wenig zu tun haben. 

4. Zusammenfassung: Der Wesenskern der Sidierungsformel 

Der grundlegende und entscheidende Untersdiied zwischen der alten 
und der neuen sozialen Ordnung besteht darin, daß die Familie nicht mehr 
eine Produktionsgemeimd1aft ist, die alle Sorten von Menschen - Kinder, 
Erwadiscne und Alte, Männer und Frauen, Gesunde und Kranke, Starke 
und Sdiwadie - einsdiliclh, und zwar in einer Zahl und Zusammen-
setzung, die nadi mensdilichcm Ermessen eine kontinuierlidie Erzeugung, 
die für alle ausreidit, garantiert, solange die Familie besteht. In diesem 
Satz sind alle wesentlichen Kriterien enthalten. Da die Familie nichts 
mehr produziert, kann sie natürlidi audi nicht mehr wie früher weiter 
produzieren, wenn Arbeitsunfähigkeit in ihr auftritt. Sie gewinnt ihre 
Unterhaltsmittel nidit mehr selbst, sondern erwirbt Ansprüdie auf Unter-
haltsmittel in den von ihr abgelösten, verselbständigten Produktions-
stätten. Nidit mehr die Familie selbst erwirbt diese Ansprüche, sondern 
eines oder mehrere ihrer Mitglieder erwerben sie, indem sie die Konsum-
gemeinsdiaft Familie verlassen und ihre Arbeitskraft den neuen Pro-
duktionsgcmeinsdiaften zur Verfügung stellen. Die anderen Familien-
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mitglieder können daran nur partizipieren, wenn diese der individuellen 
Arbeitskraft zugeteilten Einkommen in einen Familienpool eingebracht 
werden. 

Die Familien, die über keine am Markt verwertbaren Produktionsfakto-
ren, also insbesondere über keine - vollwertige - Arbeitskraft verfügen, 
gehen bei dieser ersten Einkommensverteilung leer aus. Auch sie können 
aber von nichts anderem leben als vom Ergebnis der Arbeit der produktiv 
Tätigen. Gegen die Produktionsstätten selbst können sie jedoch keine An-
sprüche richten, weil deren Ergebnis vollständig an diejenigen verteilt ist, 
die durch Teilnahme an der Prnduktion bevorrechtigte, gewissermaßen 
originäre Ansprüche erworben haben. Daher können die Passiven am 
Sozialprodukt nur beteiligt werden, wenn in einer zweiten Einkommens-
verteilung vom Einkommen der Aktiven etwas für sie abgezweigt wird. 
Die bereits verteilten Einkommen werden noch einmal neu verteilt; des-
halb reden wir von Einkommensumverteilung. ,,Das dritte Verteiler-
system liegt in den Haushalten. Ober die Familienhaushalte erhalten die-
jenigen Anteil am Sozialprodukt, an Gütern und Diensten, die weder 
erwerbstätig noch rcntcnberechtigt sind: die Hausfrauen und Kinder." 549) 

Das „ganze Haus" versorgte alle Mitglieder aus dem unaufgeteilten 
Fond, der aus der Produktion der Hausgemeinschaft hervorging. Das 
Industriesystem nimmt dem Haus die Produktionsfunktion und verteilt 
das Produkt ohne Rest auf die aus dem Haus ausgezogenen Arbeitskräfte. 
Die soziale Sicherung korrigiert diese individualistische Verteilung und 
stellt im nachhinein sicher, daß auch die ihren Anteil erhalten, die vom 
Markt übergangen werden. Das und nichts anderes ist das Wesen des 
Sicherungssystems. 

Die prägnanteste Formel dafür hat Schreiber gefunden, dessen Vorstel-
lungen tL·ilwcise in die Rentenreform von 1957 eingegangen sind. Die 
Solidarit:it 7.wischen den Generationen, überhaupt zwischen allen, die zum 
Haus geliiirtcn, brauditc in vorindu~tricllrn Zeiten nicht organisiert zu 
werden, wcil sie sich in der Lcbcmgcnll'insdiaf t von selbst vollzog. Bei 
Schreiber wird sie durch einen „Sol idar-Vcrtrag zwischen jeweils zwei 
Gener.1tioncn" 550) hergestellt: ,,Die Gesamtheit der Empfänger von Ar-
beitseinkommen in der Deutschen Bundesrepublik schließt miteinander 
folgenden Solidar-Vertrag: Da Arbeitseinkommen in einer freien Wirt-
schaft nur Individualeinkommen sein kann (...) und nur in der mittleren 
Lebensphase, dem Arbeitsalter (...) anfällt, garantieren die den Solidar-
V ertrag schließenden Partner aller Altersstufen einander Soli dar-Hilfe 
nach folgender Maßgabe: Aus der Gesamtheit der Arbeitseinkommen wird 
sowohl dem Kinde und jugendlichen ( ...) wie dem Alten (...) ein maß-

„Die Fünorge in <lt:r iewandeitcn Welt von heute". Gesamcberidtt über den 61. Deutschen 
FürsorgetaJ:: 1959 in Berlin. Sduif_ten des Deutsdien _Vereins für öffentliche und __ priva~e 
Fürsorge. Heft 213. Köln und Berlin 1960. S. 123. Bern:ht Prof, Dr. Ludwig Neundorfer 1n 
der Arheitsi:;rupre C „Familie und Wohnung... 
Wilfrid Sdircibcr, a.a.O., S. 28. 
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gerechter Anteil zugesichert." 551 ) Der Vorschlag wird spät,;r erl:iutert: 
,.Die jeweils Arbeitstätigen sorgen dafür, daß die jeweils Alten ihr Rt·11ten-
einkommen haben, und erwerben damit das Anrecht, in ihrem eigrncn 
Alter von den dann Arbeitstätigen mitversorgt zu werden. Dieser Solidar-
Vcrtrag ist nichts anderes als der wahrhaftige und ungekünstelte Vollzug 
der Tatsachen, die - so oder so - wirksam sind. Das Renteneinkommen 
der Alten eines ganzen Volkes kann tatsächlich immer nur aus dem laufen-
den Sozialprodukt entnommen werden.... Der einzelne kann Vermögen 
anhäufen, um es im Alter zu verzehren - die Gesamtheit des Volkes 
kann es nicht." 552) 

Hier ist in der Tat mit großer Klarheit und Pr:izision beschrieben, 
worum es gehr: Vom einzcJncn aus gesehen um die „V erreil ung des 
Lebenseinkommens auch auf die wirtschaftlid1 ,unproduktiven· Lebens-
phasen", M 3) um einen „intcrtemporalen Ausgleich", durch den „bestimmte 
Lebenseinkommensverläufe verwirklicht werden (sollen)"; 5·'4) von der 
Gesamtwirtschaft aus gesehen um die Verteilung des Volkseinkommens auf 
die Arbeitsfähigen und die Arbeitsunfähigen. Daß die faktischen Vollzüge 
diesen Vorstellungen im wesentlichen entsprechen, hat die Untersudmng 
der sozialen Umverteilung in der Bundesrepublik bestätigt, die das Tübin­
ger Institut für angewandte Wirtschaftsforschung auf Anregung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt hat. Das Ergebnis seiner 
Analyse der Umverteilungsvorgänge in den Jahren 1950-1960 hat das 
Institut wie folgt zusammengefaßt: ,,Was in der Querschnittsbetrachtung 
zunächst als Redistributionswirkung erscheint, ist - über einen längeren 
Zeitraum gesehen - nichts anderes als ein zeitlicher Einkommensausgleich. 
Dieser ganz selbstverständliche Vorgang - zu allen Zeiten mußte die 
erwerbstätige Generation für den Lebensunterhalt der Alten, Invaliden 
und Kranken aufkommen - wird gegenwärtig in der Bundesrepublik 
durch einen immer weniger durchschaubaren Redistributionsmechanismus 
(samt den dahinterstehenden Ideologien) verdeckt. Läßt man die Um-
schichtung der Einkommen von den Erwerbstätigen zu den Nichterwerbs-
tätigen außer Betradn, dann zeigt sich, daß von einem nennenswerten 
Redistributionseffekt innerhalb der Gruppe der Erwerbstätigen nicht ge-
sprochen werden kann (fehlender vertikaler Einkommensausgleich). Der 
Ausgleich zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Grup-
pen, wie er insbesondere mit Hilfe der Einkommensbesteuerung angestrebt 

551) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 23. 
5.;2) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 28. 
553) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 32. Sdueiber bezieht seine Konstruktion des S(lliJ.ir-Vt:rtrJ~L''> 

nid1t nur auf die .Sidierheit im Alter .. (a.a.0. 1 S. 23 ff.). Er schlägt außerdem eine „Kmd-
heits- und Jugendrente• (a.a.O., S. 32 ff.) als „Vorgriff auf das spätere A: bt:in ..·!nh.nmmen 
des Kindes• (a.a.O., S. 33) und besondere .Solidar•Gemeinschaften• (a.a.O„ S. 38) für 
die Versorgung von Kranken, Invaliden und Hinterbliebenen vor (a.a.O .. S. 36 f.). 
Elisabeth Liefmann-Keil: Okonomi~dtc Theorie der Sozialpolitik. Berlin, Göttin~cn, lfeidd-
berg 1961. S. 56. 
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wird, hat infolge der hohen Sozialabgabenbelastung der unteren und 
mittleren Einkommensschichten an Bedeutung verloren." 555) 

Jantz hat den Wesenskern des ganzen Vorgangs in der letzten Auflage 
der vom Arbeitsministerium herausgegebenen Übersichten über die soziale 
Sicherheit ebenfalls mit aller wünschenswerten Deutlichkeit und zugleich so 
einfach beschrieben, wie er sich dem unbefangenen Beobachter darstellt: 
"Die 'soziale Sicherung beruht darauf, daß die Arbeitenden ... mit dem 
Ergebnis ihrer Arbeit und mit ihrem durch Beiträge geleisteten Konsum-
verzicht den berechtigterweise Nichtarbeitenden ermöglichen, aus dem 
Sozialprodukt mitzukben. Die Aktiven tun das in der Erwartung, deren 
Erfüllung der Gesetzgeber gew:ihrlcistct hat, daß sie in den Zeiten berech-
tigter Inaktivität (beispielsweise bei Krankheit oder im Alter) nach Maß-
gabe ihrer Arbeitsleistung und ihres Konsumverzichts von den dann Arbei-
tenden eine Lebensmöglichkeit erhalten, die ihrer Lebensarbeitsleistung 
entspricht: Sicherung durdi eigene Arbeit während des Arbeitslebens, 
Sidierung durch die Arbeit der anderen bei Unterbrechungen des Arbeits-
lebens und nach dem Arbeitsleben." 506) 

Die soziale Sicherung ist also nur ein Teil jenes Integrations- und Kon-
zentrationsprozesses, der das Industriezeitalter ausmacht. Sie hebt nur den 
Ausgleidi zwisdien Aktiven und Passiven auf die Organisationsstufe an, 
die Einkommenserstellung und Einkommensverteilung auch sonst charak-
terisiert. Wo großorganisatorische Lebens- und Wirtschaftsformen domi-
nant geworden sind, kann die Versorgung der Schwachen und Arbeits-
unfähigen nicht dem intimen und wirtschaftlich entmachteten Gebilde 
Familie überlassen bleiben. Es scheint eine Art von soziologischer Gesetz-
mäßigkeit zu sein, daß der Grad der organisatorischen Rationalität bei 
der Erzeugung und bei der Verteilung der Unterhaltsmittel sich einiger-
maßen entsprechen müssen. 

Die Produktion und die funktionelle Einkommensverteilung aber haben 
sich in der industriellen Gcscllsdiaft wcitgd1end jenem Typus angenähert, 
den Frl'yer unter dem Namcn „sckund:ire SyHcrnc" begriffen hat. Er ver-
steht darunter zwcduationalc Gebilde, die nur im Hinblick auf bestimmte 
Zwecke hin entworfen und nach den Notwendigkeiten des technischen 
Vo!Izugs konstruiert sind. r,.;7) Ist seine Beobachtung richtig, daß das gegen-
555) Deutsdte Forsdi.ungsgemcinsdi.aft (Hrsg.): Soziale Umverteilung. Mitteilung I der Kom-

mission für dringlidtc sozialpolitische fragen. Wiesbaden 1964. S. 23. 
556) Kurt Jantz: Strukturprinzipien der sozialen Sid1crung in der Gegenwart. In: Obersidit über 

die soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. 5. Aufl., Bonn 1964, S. 15. 
557) Vgl. Hans Freyer: Theorie des geg~nwänigcn Zeitalters. _Stuttgart 1955. S. 83: Y>Man ,:ich~c 

also an, eine soziale Struktur se1 so gcbaur, daß keine vorgefundene Ordnung in sie 
aufgenommen 1 kein eingebrachtes Ei~cnrecht anerkannt, auf keine vorausliegcnde Gi.iltig;keit 
vertraut und mit keiner gerechnet wird; vielmehr soll alles. was in diese Struktur eingeht, 
in ihrem Bauplan vorgesehen und von ihren Antrieben in Bewegung ge,;;ctzt sein, und nur 
intendierte Elt.:mente sollen in ihr mitspielen. fjn äußerstes Ma_ß von yoraussctzu,:igs-
losigkeit ~lso, ein Nominal~smus. (k~nnt~ m::tn sagen), un~ zwar eu~ p~akt1s'?1er Nomina-
lismus. Diese Struktur entwirft s1di. 1n einem Raum. der nichts als ein Koordinantensysrem 
1st, kein .Kraftfeld, keine geschichtli_ch vorgepr.ägtc Welt; was davon d~ ist, wird ignoriert 
oder entri.im•,clt. Es ist als ob d1e Denkweise der exakten Natunv1ssenschaft modernen 
Stils durch e(ne Zauberei' zur Wirklidi.keit geworden wäre: nur ein Minimum von Setzungen, 
und nur was aus ihnen konstruierbar i!.t, gilt... (Forts, nächste Seite) 
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wärtige Zeitalter als ein solches sekund:ircs System begriffen werden muß, 
so muß »die Art und Weise wi,· die funktionelle Einkommcmvcrtcilung 
in die personelle ülwq.;cleitct wird" ~~") ebenfalls von sekunttircm Typus 
sein. Würde man sie in cil1<:m sekund,iren Gcscllsdiaftssystcm jenen kleinen, 
natürlichen, vor aller Organi~ation bestehenden, nicht gemachten, sonclcrn 
gewad1senen Gruppen überlassen, <lic im Gegensatz zu den sekundären 
Gebilden primär sind, insbesondere also der Familie, so würden alle, die 
nicht schon in der ersten Verteilung mit einem Markteinkommen bedacht 
worden sind, zu kurz kommen oder gar völlig vergessen. Die soziale 
Sicherung ist nichts anderes als die sekundäre Form der Beteiligung der 
Alten, Kranken und Schwachen am erwirtschafteten Produkt, die notwendig 
geworden ist, nachdem das sekundäre System des Industriezeitalters den 
primären Gruppen die Tragkraft für alle Notstände des Lebens genommen 
hat. Das ist die dauerhafte Rechtfertigung des sozialen Sicherungssystems. 

So eindeutig und nach allen bisherigen Erfahrungen endgültig die Familie 
diese Funktion des Einkommensausgleichs zwischen den Aktiven und den 
Passiven verloren hat, so sehr muß man sich davor hüten, dies als die 
einzige Aussage über die Familie im Industriezeitalter und als vollständige 
Beschreibung ihrer Struktur und Funktion in der Gegenwart anzusehen. 
Jene Veränderungen, die die Begründung und Rechtfertigung des Umver-
teilungsprozesses, wie er durch die soziale Sicherung vollzogen wird, 
liefern, werden zwar durch die Formel, daß die Familie aus einer Produk-
tionsgemeinschaft zu einer reinen Konsumgemeinschaft geworden sei, völlig 
richtig und auch ausreichend bezeichnet. Aber diese Formel erfaßt weder 
positiv noch negativ die vielen lebenswichtigen Leistungen der Familie, die 
eben nicht einfach Erzeugung oder Verbrauch von Unterhaltsmitteln sind. 
Die Beschreibung der Aufgaben der Fürsorge, wie sie in Kapitel VI dieser 
Arbeit gegeben wird, vermag zugleich einen Hinweis auf einige der 
wesentlichsten dieser sozial unenthrhrlid1cn T:itigkciten 7.u geben, die von 
der ramilie noch immer in einem häufig viel zu wenig bcadni:tc•n und 
gewürdigten Maße ausgeübt werden. Von den dort genannten vier Grup-
pen fürsorgerischer Hilfen - Einkommenshilfe, Pflege, Erziehung und 
Beratung - ausgehend läßt sich sagen, daß (wie in den vorangegangenen 
Abschnitten im einzelnen dargestellt worden ist) die Existenzsicherung der 
Arbeitsunfähigen weitgehend aus der Familie in die Sicherungsapparaturen 
abgewandert ist; daher sind die Einkommenshilfen für die Fürsorge auch 
nicht mehr typisch, sondern nur noch ein Restbestand. Pflege und Erziehung 
werden dagegen noch überwiegend in den Familien geleistet. Auch ein 

Ganz ähnlich formuliert Heidcggcr, wenn er Nictzsdu: interpretiert: .. ~'erti.' sinJ also nidit 
1uvor etwas an sich, so daß sie dann J?;clegcndidi. als Gesiduspunktc ~enommrn werden 
könnten. Der Wert ist Wert, insofern er ~ih. Er gilt, insofern er als das ~l.'scut ist, ·9,ora.ut 
t"S ankommt.• (Martin HcidegJ?;er: Nietzsches Wort „Gott ist coc•. In: Hofzwc~r.:. t. .\ufl.. 
Frankfurt/Main 1950. S. 210 f.) 

5.";M) Hcinridt v. Stai:k.c-lberg: GrunJla~L'n der thcorctisdicn Volk:.wirtsdufrskhn·. 2. Aufl.. ßt'rn 
und Tübingen 1951. S. 260. 
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großer Teil jener Informations-, Belehrungs- und Anleitungstätigkeit, der 
in der fürsorgerischen Beratung eingeschlossen ist, spielt sich noch in der 
Familie ab; in ihr fallen zum Beispiel noch immer die meisten Entschei-
dungen über Ausbildung und Beruf und werden die Kenntnisse und 
Tugenden eingeübt, die zu einer guten Haushaltsführung erforderlich sind. 
Das bedeutet, daß in den Familien noch immer eine Fülle von Dienst-
leistu'ngen erbracht wird, ohne die das soziale Gefüge, ja menschlidm 
Leben überhaupt, nicht gedacht werden kann. 

Daß die wcscntlid1cn Aufgaben einer modernen Fürsorge in Pflege, 
Erziehung und Beratung gesehen werden, hängt wahrscheinlich auch mit 
der Leistungsfähigkeit zusammen, die die Familie sich gerade in diesen 
Lebensbereichen in der Regel bewahrt hat. Denn fürsorgerisches Eingreifen 
hat man immer da für notwendig gehalten, wo im Normalfall keine 
öffentliche Hilfe erforderlich ist. Von diesem Zusammenhang wird später 
noch ausführlicher zu sprechen sein. 5•59) Insofern ist auch Achingers Bemer-
kung, daß der Bereich fürsorgerischer Betätigung dort liege, wo „die Ver-
antwortung des Einzelnen aufrecht erhalten ist", 560) nach wie vor kenn-
zeichnend für die Eigenart dieser Hilfsform. Sie bestätigt auf der anderen 
Seite die Formel, die Pribram regelrecht als Definition der Sozialpolitik 
benutzt hat, daß es sich darum handele, ,,die sonst grundsätzlich aner-
kannte Selbstverantwortlichkeit des einzelnen zu beeinflussen, zu be-
schränken, sei es durch Eingriffe der Staatsgewalt, sei es durch die Wirk-
samkeit frei gebildeter Verbände.... Zur Sozialpolitik in weiterem Sinne 
lassen sich dann alle jene Maßnahmen z:ihlcn, durch die der Auffassung 
Rechnung gctragcn wird, daß der cinz.clne infolge gesellschaftlicher oder 
wirtsdiaftlid1er Umstände nicht mit der vollen sonst anerkannten SelbHver-
antwortlid1kcit belastet werden kann". Mt) i:ür die Begründung der sozialen 
Sid1crung muß diese Peststcllung allt'rdings dahingehend vervollst:indigt 
werdcn, daß die Gestaltung des Wirtschaftsprozesses, also die Herstellung 
der Unterhaltsmittel, der Familie sd1011 längst aus der Hand genommen 
war und daß darin der Grund liegt, warum sie auch die Verteilung der 
Unterhaltsmittel nicht mehr angemessen bewerkstelligen konnte. Wenn die 
soziale Sicherung sie schließlich dieser Verantwortung enthebt, so wird 
damit nur das industrielle System von der sozialen Seite her komplettiert. 
Wirtschaftsordnung und Sozialordnung, die in den frühen Phasen der 
Industrialisierung in einem gefährlid1en Spannungsverhältnis zueinander 
standen, weil sie aus zwei völlig unterschiedlichen Zeitaltern stammten, 
werden - nicht zuletzt durch die soziale Sicherung - wieder aufeinander 
abgestimmt. 

Vgl. duu außer Kap. VI auch Kap. V, Abschnitt IV 4, und Kap. VII, Abschnitt V. 
Hans Achinger: Soziaipo1itik und Fürsorge. Ein AbgrenzunJ;svcrsuch, begründet aus den 
Ursachen der Notstände. Berlin 1939. S. 162. Vgl. dazu auch Kap. I, Abschnitt III 2 c. 

jßl) Karl Pribam: Begriff und Aufgaben der Sozialpolitik und die Soziologie. In: Soziale Praxis 
und Archiv für Volkswohlfahrt. Jg. 34 (1925). Spalte 53 f. 
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Kapitel V: 

VERSORGUNG, VERSICHERUNG UND FÜRSORGE 
ALS KONSTRUKTIONSPRINZIPIEN EINES SYSTEMS SOZIALER 

SICHERUNG 

I. Die möglichen Lösungen 

1. Die verfügbaren Techniken 

Die Beschreibung des einer sozialen Sicherung zugänglichen und bedürf­
tigen Bereiches, wie sie in den Risiko-Katalogen vor allem vom Inter-
nationalen Arbeitsamt gegeben wird, hat den unbestreitbaren Vorzug, für 
praktisch-politische Gestaltungen, d. h. sowohl für gesetzgeberische Pro-
gramme als auch für den Verwaltungsaufbau, außerordentlich handlich zu 
sein. Die Fähigkeit, eine Systematisierung vorhandener Institutionen mit 
einer ausgeprägt pragmatischen Logik zu verbinden, zeigt deutlich eine 
angelsächsische Redaktion dieser internationalen Dokumente. Damit mag 
es zusammenhängen, daß über die Inhalte des Begriffs soziale Sicherheit 
heute eine weltweite Verständigung erzielt ist, wenn auch in einem weit-
gehend formal bleibenden Sinne. 

Fügt man sich dieser internation1len Eintracht, akzeptiert man also die 
Definition der wzialen Sicherungspolitik durch die Liste der Grund-
risiken des Lebens, so ist damit sicher keine sehr tiefgründige Beschreibung 
und Begründung der sozialen Sicherung gcgebcn, aber schon deshalb ein 
auch für wissenschaftliche Überlegungen brauchbarer Ansatz gefunden, 
Wl'il die Übereinkunft der Praktiker die faktischen Regelungen bestimmt, 
von. denen die Analyse ausgehen muß. Die grundsätzlich bestehenden 
Möglichkeiten für eine Deckung der aufgezählten Risiken ließen sich 
dann - wenn man im gleichen Denkstil verbleibt - folgendermaßen 
bezeichnen: 
1. Freiwillige individuelle Vorsorge: Sparen. 
2. Freiwillige kollektive Vorsorge: Privatversicherung. 562) 

3. Zwangsweise individuelle Vorsorge: Zwangssparen. 
Eine zwangsweise Bildung individueller Ersparnisse gibt es z. Z. 111 der 
Bundesrepublik nicht. Der Vorgang ist überhaupt außerordentlich selten. 

06%) Statt „kollektive Vorsorge• könnte man auch „solidarische Vorsorge'" s.igen. Der unter 
schiedliche affektive Wert der beiden Bezcidinungen zeigt, wie man allein durch die \\'ahl 
des Ausdrucks in einer reinen Besdueibung Wertungen unbewußt vornehmen oder aud, 
bewußt einschmuggeln kann. 
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In der Regel wird auf die staatliche Anordnung, Ersparnisse zu bilden, 
nur in Kriegszeiten oder zumindest kriegsähnlichen Zuständen zurück­
gegriffen. Die Form der sogenannten Selbstbeteiligung, wie sie in dem 
Entwurf des Bundesarbeitsministeriums zur Neuregelung der Kranken-
versicherung vorgesehen war, könnte man allerdings als eine Art von -
zwe~gebundenem - Zwangssparen bezeichnen. Dabei sollte ein Teil der 
zwangsweise erhobenen Krankenkassenbeiträge - der sogenannte beson-
dere Beitrag - einem persönlichen honto des Versicherten gutgesd1rieben 
werden, von dem die vorgeschrinbene ,.Selbstbeteiligung" für ärztliche und 
zahn:üztliche Leistungen in Höhe von 25 % der Aufwendungen der Kran-
kenkasse abgebucht werden sollte. 56:1) Wäre das Guthaben erschöpft ge-
wesen, so hätte die Selbstbeteiligung entfallen sollen; nicht für die Ab-
deckung der „Selbstbeteiligung" in Anspruch genommene Gutschriften soll-
ten dem Versicherten nach Ablauf eines Kalenderjahres zur Verfügung 
stehen. 504) 

4. Zwangsweise kollektive Vorsorge: Sozialversicherung. 
5. Fremde Vorfinanzierung: Kreditaufnahme. 
In diesem Falle würde die endgültige Deckung des Risikos erst nach-
träglich vorgenommen, die Eigenart eines jeden Risikos insofern ausge-
schaltet, als nur die effektiv schon getätigten Ausgaben zurückerstattet 
würden, die im Begriff des Risikos liegende Unsicherheit über Notwendig-
keit, Zeitpunkt und Höhe der Aufwendungen also auf den Kreditgeber 
abgeschoben wäre. Unter der Kategorie „fremde Vorfinanzierung" wären 
auch fiirsorgeunterstützungen insoweit zu rubrizieren, als sie vom Hilfe-
empf:ingcr erstattet werden müssen. 

6. Fremdhilfe: Versorgung und Fürsorge. 
Diese grundsätzlich möglichen verschiedenen Finamierungstechniken, um 
Zeiten ohne Einkommen oder mit erhöhten, außerordentlichen Aus-
gaben zu überstehen, existieren, mit Ausnahme des Zwangssparens, alle 
nebeneinander. Sie sind auch insofern keine Alternativen, als die einzelnen 
Individuen sich nicht auf jeweils nur eine dieser Formen beschränken. 
Vielmehr werden sie h:iufig alle zugleich und sogar für die gleichen 
Risiken von ein und derselben Person benutzt. 

2. Die Einwände gegen private Vorkehrungen 
Warum diese Wahlmöglichkeiten trotzdem nicht als gleichwertig für die 

Existenzsicherung angesehen werden, kann hier nicht im einzelnen disku-

563) Die Selbstbeteiligung an den Kosten der Krankenhauspflege in Höhe von 3,- DM pro 
Pflegeta~. an den Kosten für Arzneien und 'hrbandmittel in Höhe von 1,- DM bis 
3.- DM, an den K.osten für Heilmittei und Brillen in Höhe vo~ 25 0/o und an den Kosten 
für Zahnersatz und Hilfsmittel sollte nicht dem „besonderen Beitrag• entnommen, sondern 
vom Versicherten direkt gezahlt werden (§§ 187, 189, 190, 191 und 195 der Reichsversiche-
rungsordnung in der Fassung des E~twurh des Krankenversidicrungsneurc~elung~~esetzes). 

184) § J28 der Rei<llsversidicrungsordnung in der fa~sung des Entwurfs des Krankcnvers1d,.erungs-
;1curcgelung~geset2es, Bundestagsdrucksache IV/816. 
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tiert wcrJcn. Es muß gcnügcn, da., Faktum zu konst:uiacn, daf~ sie nach 
Meinung sowohl der Rcgicrcndc·n wie der Regierten durJ1au, untnschied-
lid1e Qualitäten und keineswegs den gleichen Sicherungscffrkt haben. Nur 
einige kurze, sicher mehr zufällige .tls system:ttischc Bemerkungen mögen 
als Hin weis darauf dienen, daß diese Meinung möglicherweise gerecht-
fertigt sein könnte. 

a) Kredit 
Daß die Aufnahme eines Kredits nur bei vorübergehenden Notständen 

überhaupt praktikabel ist, schließt diese Möglichkeit bereits als generelles 
Sicherungsinstrument aus. Alle Hilfen für die auslaufende Existenz (Inva-
lidität, Alter, Witwenschaft), die die Hauptmasse des Sicherungsaufwandes 
beanspruchen, sind auf diese Weise nicht zu bewerkstelligen, weil das not-
wendige Korrelat zur Kreditgewährung, nämlich die Gewißheit, daß in 
wirtschaftlich normalen Lebensphasen eine Rückzahlung möglich sein wird, 
gerade wegen der Ursache der Hilfsbedürftigkeit fehlen muß. - Ein 
zweiter Einwand läßt sich am kürzesten wohl in der Formel fassen, daß 
die Kreditwürdigkeit mit zunehmender Hilfsbedürftigkeit progressiv ab-
nimmt. 

b) Sparen 
Das individuelle Sparen ist umgekehrt nur dann eine wirkungsvolle 

Sicherung, wenn der Bedarf ziemlich genau kalkulierbar ist und erst in 
relativ spätem Stadium des Berufslebens auftritt. Krankheiten, Unfälle, 
Arbeitslosigkeit, Invalidität und auch der Tod des Familienvaters können 
aber zu jeder Zeit im Leben eintreten, also auch dann schon, wenn selbst 
bei größter Sparsamkeit noch keine ausreichenden Ersparnisse angesammelt 
werden konnten. Außerdem ist nicht nur unberechenbar, ob überhaupt und 
gegebenenfalls wann Ersparnise verfügbar sein müßten, sondern auch die 
erforderliche Höhe entzieht sich jeder Voraussehbarkeit. Auch in diesem 
Sinne ist die viel zitierte Formulierung von Schmoller zu verstehen: ,,Die 
Krankheitskosten wirken für die Familienwirtschaft wie die Kriege und 
iihnliches für die Staatswirtschaft. Sie kommen unregelmäßig und uner-
wartet; das gewöhnliche Budget ist nicht für sie eingerichtet." 50~) 

c) Privatversicherungen 
Aber auch die privaten Versicherungen, deren Funktion in nichts ande-

rem besteht, als die Unberechenbarkeit durch das Gesetz der großen Zahl 
kalkulierbar zu machen, haben nirgends die Bedrohung ausgeschaltet, 
i;erade dann ihren Schutz zu versagen, wenn eigene Anstrengungen ohne-
hin aussichtslos wären. Denn kein Versicherungstarif sieht unlimitierte 
Leistungen vor. überall sind Höchstsummen festgesetzt, über die hinaus 
jede Leistungspflicht der Versicherung entfällt. Die privaten Krankenver-

565) Gustav Sdimoller: Die soziale Frage, Mündicn und Leipzig 1918. S. 371. 
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sichcrungen haben z. B. nicht nur Leistungstafeln, in denen die Erstattung 
für jede einzelne ärztliche Verrichtung tarifiert ist, sondern auch eine 
oberste Begrenzung der jährlichen Gesamtleistungen. Je kostspieliger also 
eine Krankheit und je dringlicher daher die Unterstützung durch die Ver-
sicherung wird, um so mehr wächst die Wahrscheinlichkeit, daß der Ver-
sicherte „ausgesteuert" wird. Dem Risiko, von Belastungen betroffen zu 
wer&:1, die zumindest für die Optik des einzelnen ins Unendliche wachsen 
können, steht die genau umschriebene Grenze gegenüber, jenseits derer die 
Versicherung ihr Mitglied im Stich läßt. 
d) Das Problem der Kapitaldeckung 

Stärker in wirtschaftstheoretische Gedankengänge führt ein Einwand, 
der sich am besten aus den Überlegungen herleiten läßt, die in dieser 
Arbeit bereits unter dem Stichwort „Verfall der primären Gruppen" be-
handelt worden sind. 566) Die dort getroffene Feststellung, daß die Arbeits-
unfähigen stets vom Ergebnis der Arbeit mitleben, die von den Arbeits-
fähigen geleistet wird - gleichgültig, ob sid1 dieser Ausgleich wie in vor-
industriellen Zeiten in Familie, Gutswirtschaft und Handwerksgilde oder 
wie in den heutigen Industrieländern über Sozialversicherungen oder den 
Staatshaushalt vollzieht -, sei hier mit einem Hinweis auf Mackenroths 
Rede auf der Sondertagung des Vereins für Socialpolirik 1952 in Berlin 
noch einmal aufgegriffen. Mackenroth hat darin mit einer bis damals unge-
hörten Klarheit und Entschiedenheit betont, ,,daß aller Sozialaufwand 
immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden 
muß. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle 
gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte, es gibt keine Ansammlung 
von Fonds, keine Übertragung von Einkommensteilen von Periode zu 
Periode, kein ,Sparen' im privatwirtschaftlichen Sinne -, es gibt einfach 
gar nichts anderes als das laufende Volkseinkommen als Quelle für den 
Sozialaufwand. Das ist auch nicht eine besondere Tücke oder Ungunst 
unserer Zeit, die von der Hand in den Mund lebt, sondern das ist immer 
so gewesen und kann nie anders sein". :;n7) Denn es gäbe „ volkswirtschaft• 
lieh gesehen keine Möglichkeit einer Versicherung gegen irgendwelche 
sozialen Risiken.... Irgendeine volkswirtschaftliche Parallele Zt!m Vor-
gang der privatwirtschaftlichen Versicherung gibt es nicht.... Volkswirt-
schaftlich gibt es nämlich keine Ansammlung eines Konsumfonds, der bei 
Bedarf konsumiert werden kann und dann gewissermaßen zum Volks-
einkommen einer späteren Periode eine willkommene Zugabe wäre". 568) 

Mackenroth hat allerdings im selben Zusammenhang „mit allem Nach-
druck" 569) darauf hingewiesen, daß diese volkswirtschaftlichen Ober-

566) Vgl. Kap. JV, Absd-initt IV 4. 
567) Gerhard Mackenroth: Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutsdi.cn Sozialplan. In: 

Sdirifrcn des Vereins für Sozialpolitik. N. F. Bd. 4. Verhandlungen auf der Sondertagung 
,n Berlin, hrsg. von Gerhard Albrecht. Berlin !952. S. 4!. 
Gcrh:irJ ~Lickrnroth, a.a.O., S. 42. 
Gnh.1rd Madccnroth. a.a.O., S, 43. 
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legungen zwar „der Sozial p 1 a n u n g zugrunde gelegt werden (müssen), 
sie binden uns aber keineswegs in der Einrichtung unserer Sozial v e r -
w a 1 tun g". 570) Es sei nur zu beachten, daß es „volkswirtschaftlich ... 
immer nur ein Umlageverfahren (gibt).... Alles andere spielt sich in der 
monetären Sphäre ab, ist ,Verrechnung', deren volkswirtschaftliche Wir-
kungen richtig einkalkuliert werden müssen". 571 ) 

Diese Mackenroth'schen Überlegungen besagen also nichts darüber, welche 
Techniken für ein soziales Sicherungssystem durchführbar oder empfeh-
lenswert sind. Sie können aber vielleicht eine Erklärung dafür geben, daß 
es nie und nirgends in aller bisherigen Wirtschaftsgeschichte eine bdriedi-
gende Sicherung gegen die sozialen Risiken für die Mehrheit der Mit-
glieder einer Volkswirtschaft gegeben hat, die nach dem Rezept neo-
liberaler Theoretiker funktioniert hätte, die also auf einem - möglichst 
konkurrenzwirtschaft!ich organisierten - System von Geldinstituten be-
ruht hätte, das von den einzelnen nach freier Entscheidung in Anspruch 
genommen worden wäre. Und sie können zugleidi. die Zweifel nähren, ob 
eine soldi.e liberale Idealkonstruktion jemals für mehr als eine relativ 
sdi.male Schicht überhaupt möglich wäre. 

Denn wenn auch alle Risikodeckung durdi. private Spar- und Versidi.e-
rungstätigkeit volkswirtschaftlich gesehen „immer nur ein Umlageverfah-
ren" und alles andere nur „Verrechnung" ist, 572) so sind die privaten, 
in Konkurrenz miteinander stehenden Geldinstitute doch nadi. den Grund-
sätzen eines ordentlichen Kaufmanns gezwungen, in ihrem jeweiligen 
Gesdi.äftsbereich mit Kapitaldeckungsverfahren zu arbeiten, da ihnrn ja, 
im Unterschied zu den Sozialversicherungen mit Zwangsmitgliedschaft, die 
Garantie fehlt, daß ihr Mitgliederbestand immer wieder mit neuen, jungen 
Mitgliedern aufgefüllt wird. Schäffle hat das schon in der Diskussion vor 
der Einführung der Sozialversicherungen eindeutig und unwiderleglich 
nachgewiesen. ,,Die freiwillige Privatversicherung", sagt er, ,,ist nidi.t 
ebenso wie eine gesetzliche Korporation von ewiger Dauer in der Lage 
annehmen zu dürfen, daß in alle Zukunft hinein annähernd gleich viele 
Mitglieder aus denselben Altersklassen und mit denselben Verhältnissen 
des Risikos und der Zahlungsfähigkeit sich bei ihr einstellen werden." 
Daraus ergebe sich für Privatversicherungen "die absolute Nothwendig-
keit ... , die Deckung langfristiger Risiken der Zukunft auf Reserven aus 
den wirklichen Einlagen der Vergangenheitsjahre des Versicherers zu 
basiren. Der jederzeitige Baarwerth aller Zukunftsverpf!idi.tungen muß 
somit parat sein". 57 3) Das aber wi.irde, sollten diese Institute die heutigen 
Sozialleistungen erbringen, einen Kapitalbedarf in soldi.er Höhe erfordern, 

570) Gerhard Mad«nroth, a.a.O., S. 43. 
571) Gerhard Mackcnroth, a.a.O., S. 43. . . . . 
072) Wai. von nl''>libcralcn TheorctiJ..crn allnd1ngs ~dwn n1d1t mehr cin1,tcsrhl'n wird, w1t· Jit' 

hci der Di~kussion um di<.· Rcntcnrclorm von 19)7 vorgcbr,h.:htcn Kl.t~cn ühcr J,c fd1ICl\Je' 
Kapitalbildung beim üLt:rgan14 fU t.·in~·m Uml.11:cverfahren 1.eiicn . ... 

673) Albert Sdläffle: Der korporative Hulfskasscn,wang. 2. Aufl., Tub,ngen 1884, S. 1~. 
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daß ernsthaft bezweifelt werden muß, ob er in unserer Wirtschaft auch 
nur annähernd aufgebracht werden könnte. Mangels einer ausreichenden 
Vermögensstatistik läßt sich das zwar nicht mit genauen Zahlen belegen, 
doch reichen alleip Überlegungen über die in Frage stehenden Größen­
ordnungen aus, um eindeutige Folgerungen zu begründen. 

Dje Reinausgaben für öffentliche Sozialleistungen beliefen sich im Jahr 
1960 m) auf rund 39 Mrd. DM. 575) Sie bewegten sich damit auf einem 
Niveau, das nicht wesentlich von dem der gesamten in der Bundesrepublik 
Deutschland erzielten Vermögeriserträge abweicht. 576) Zieht man nur die 
laufenden Rentenleistungen in Betracht, weil man der Meinung ist, daß 
nur für sie eine Kapitaldeckung erforderlich ist, während etwa die Kran-
kenversicherungen auch im privaten Bereich nur einen kleinen Reserve-
fonds benötigen, im übrigen aber nach dem Umlageverfahren arbeiten, so 
wäre mit einem Sozialaufwand von rund 25 Mrd. DM zu rechnen. 577) Der 
in privatwinschafdicher Kalkulation dafür erforderliche Deckungsstock 
müßte mit mindestens dem Zehnfachen dieser Leistungen angesetzt wer-
den, 57H) also mit einem Betrag von überschlägig 250 Mrd. DM. Stellt man 

.574) Audt alle anderen Zahlenangaben in <licsem Ahsat7, beziehen sich auf 1960. 
~7!i) ßunJcsministerium für Arbeit und Sozialordnun~ (Hrsg.): Hauptergebnisse der Arbeit'.'i-

und Sozialsc.1tiHik 1961. S. 73. 
576) ~adi <lcn volkwirtsdi.aftlidten Gesamtredtnungcn des Statistisdien Bundesamtes (Wirtsduft 

unJ Statistik 1962. Heft 9. Sratistisd-ic Monatszahlen S. 558*) betrug 1960 das Einkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vern,öi;cn insgesamt 84,6 Mrd. DM. Nimmt man an, daß davon 
icwt:ils Jie f--I:ilftc auf Unternehmerlöhne und auf Vermögenserträge entfiel, so ergibt sid,, 
Uir l1ic Vt:rmü~:i:mcrtri!g;c t·in ßt'trJ.l-; von 42,1 Mrd. l),'\1, Zu einem nahezu g)eid1cn Ergebnis 
kommt man, wenn man die cntnomnH·ncn Ct·winnt• der privaten Haushalte in Höhe von 
4~.:-: Mrd. l):\1 al-. Unlt•rndrnll'rlohn Jll\1eht; d.tnn würden Vcrmö~enscrtriige von 41,8 Mrd. 
})\1 rt'q1!, lt'll'll, 

l 111 ~.1111 Jlinlidh·.\ Fr~t·lrnis lidt•rt t•int• Rt•thnu11~ lür tLu J~hr 1960, Jic <lt·m Muitl"r folgt, 
d.1, Krt·llt• in Jt•n Sd1riltt·11 Jt"i Vt•rt•in-. liif Soti,tlpolitik (N. f. IlJ. 13, ,.EinkommcmhilJuni,t 
und hnluHl\lHt'IIHt'rtt•ilun~... ßt·rlin 1'>"7. S. 81) u1iter <lcr Annahme, .,Jaß Jas Jurd1• 
H.h111t1li,.:ht• Arbeihcinkommt·n Jt·r Sclbst:in,ligt.·n ehcnrn croß iH wie das <lurdndinittlidlC 
ArbciHcinkommcn der Unselbständigen" (S. 77) vor~dührt hat: 
1. Nettosozialprodukt zu Faktorkostcn 219,4 Mrd. DM 

(Wirtsd1aft und Statistik 1962. Heft 9. S. 511). 
„ RruttoC'inkomn1t·n aus unsclbst:indii,:cr Arbeit 133,6 Mrd. DM 

(Win.,d1aft und Statistik, o..a.O.). 
J. ArbcitH·inkornm('n der Sclbständi~cn: 

a) Dun:hsdrnittscinkommcn der Unselbständigen 6.841 DM 
(Wirtsd1aft und Statistik, a.a.O.) 

b) Zahl der Selbständigen + mithelfenden Familienangehörigen 5,8 Mill. 
(Hauptergebnisse der Arbeits- u. Sozialstatistik 1961. S. 8) 

c) Rechnerisches Arbeitseinkommen der Selbständigen (a x b) 39,7 Mrd. DM 
der Selbständigen (a x b) 

4. Besitzeinkommen (1 - 2 - 3 c): 46,1 Mrd. DM 
577) Diese Summe umfaßt die Ausgaben 

der drei Rentenversicherungen mit 18.052 Mill. DM 
der landwirtschaftlichen Altershilfe mit 182 Mill. DM 
der Renten aus der Unfallversicherung mit 1.196 Mill. DM 
der Renten aus dem Lastenausgleich mit 1.282 Mill. DM 
der Kriegsopferversorgung mit 3.940 Mill. DM 

24.652 Mill. DM 
(Hauptergebnisse der Arbeits- und Sozialstatistik 1961. S. 73 und 95). 
Die dcutsdten Leben;versicherungsunternehmen hatten am Beginn dc_s _Jahres 1961 Ver• 
mögensanhgcn von insgesamt 14,4 Mrd. DM (Wirtschaft und S~austik 1963. Heft 7, 
S. 432). Im Laufe des Jahrrs 1961 erbrachten sie Versidi.erungsleistungen in Höhe von 
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dieser Summe gegenüber, Jaß <las gesamte Volksvermögen in Jer BunJes-
republik sich in der Größenordnung von 101' DM bewegt 57 ~) und n.1di 
vorliegenden Schätzungen etwa zwischen 600 Mrd. DM und 750 Mrd. 

680)DM anzusetzen wäre, so hat man bereits einen ausreichenden Maß-
stab, um die Realisierbarkeit eines aussdiliefüich auf sogenannter Selbst-
vorsorge besierenden Systems sozialer Sicherung zu beurteilen. 

Die genannten Grögenverhältnisse besagen nämlich nichts anderes, als 
daß den Versicherungen und Banken zwischen einem Drittel und der 
Hälfte des (geschätzten) gesamten Volksvermögens übereignet werden 
müßte, sollten die heutigen Sozialleistungen auf privatwirtschaftlicher 
Basis erbradit werden. Eine marktwirtschaftliche Ordnung, die gerade nach 
liberalen Theorien die Haftung des Unternehmers voraussetzt, 581 ) d. h. 
einen bestimmten Mindestanteil von Eigenkapital an der Finanzierung der 
Unternehmen, würde durdi solche Vermögensumsdiic:htung auf die Geld-
institute wahrsdieinlich tödlich getroffen. 5~2) Das aber heißt nidits ande-
res, als daß die Verwirklichung des liberalen Konzepts der Selbstvorsorge 
die liberale Marktwirtschaft auszehren und letzten Endes deroutieren 
müßte. Da audi liberale Theoretiker in der Regel nidit behaupten, daß es 
den Rentnern zu gut geht, sondern nur die zwangsweise Finanzierung über 
öffent!idie Haushalte verabscheuen, müßte eine drastische Verringerung 
der Rentnereinkommen als einzig verbleibender Ausweg ausgeschlossen 
bleiben. 

Wilfrid Sdireiber hat die Möglichkeit ausreichender privater Selbst-
vorsorge für mehr als eine Minderheit fast noch entsdiiedener bestritten. 
„Mandien Gesellsdiaftspolitikern«, schreibt er, ,.schwebt als Lösung dieser 
Frage" (d. h. der Frage: Wovon ,oll der Arbeitnehmer im Alter leben?) 
„jene ideale Lösung vor, die der (meist selbständig erwcrbsr:-itigc) Bürger 
realisiert hat und z. T. noch heute rc::ilisien: ,Es besteht Familienvermögen, 
von dem jedes Kind seinen Anteil erbt. Im L::iuf des Erwerbslebens wird 

834 Mill. DM (Die deutsche Lehcnsver,iJ1crun~. Jahrbuch 1962. S. 31), Jas ,:nJ runJ 
5,8 % der Vermögensanlagen. Die VermÖ1?;C'nsanlag<.·n beliefen sich also auf mehr al~ 
das 17-fache der Leistungen. 

570) Die Untergrenze dürfte mit d~m Rohvermögen nach der Vermögenssteuerstatistik 196C 
in Höhe von 157 Mrd. DM (Wimchaft und Statistik 1963. Heft 6. S. 336), die Ober-
grenze mit dem 10-fadien des Gesamteinkommens aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
(Wirtschaft und Statistik 1962. Heft 9. Statistische Monatszahlen S. 558 "). also mit rund 
846 Mrd. DM bezeichnet sein. 

SSO) Rechnet man z.u den Schätzungen des gesamten Volksvermögens für 1954 bzw. 1955, die 
Krelle in den Schriften des Vereins für Socialpo!itik (N. F. Bd. 13.•Einkommensbildun~ 
und Einkommensverteilung•. Berlin 1957. S. 93) und Willy Kraus in den • Wirrn:haftswissen-
schaften• (.Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung". Wiesbaden 1961. S. 106) veröffentiidu 
haben, die Nettovermögensbildung bis 1960 hinzu, die Föhl in seinem Gutad1ten für das 
Bundeswirtschaftsministerium über „Kreislaufanalytisdle Untersuchung der Vermögensbildung 
in der Bundesrepublik und der Beeinflußbarkeit ihrer Verteilung• (Tübingen 1964. S. 57) 
ausweist, so ergeben sich die genannten Werte .. 

:.SI) Vgl. z. B. Walter Euckcn: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Bern und Tübingen 1952. 
s. 279 ff. 

682) Diese ObcrJcgung: könnte übrigen_s aud1 allt"n ~estrt"~luni!cn eine~ sogen;ii:ntcn_ breiten VC'r-
mögcnntreuuni Grenzen setzen (die heute o1llcrdtngs s1dier noch nidu crre1du srnJ), 

1-46 
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dieses Vermögen durch Sparen gemehrt, mindestens so weit, daß sein 
Ertrag (Zins, Dividende o. ä.) als Alterseinkommen hinreicht und daß 
jedem Kind wiederum ein Vermögensgrundstock vererbt werden kann.' 
Dieses in der Tat ideale Rezept ist jedodi als Lösung für das Problem des 
Alterseinkommens der Arbeitnehmer unbrauchbar, nidit nur heute, sondern 
für alle Zeit und prinzipiell. Seine Anwendung war immer nur einer 
Minderheit möglid1 - nicht allen Wirrschaftsbürgern zugleich. Der Anteil 
der Besitzeinkommen (d. h. aller Nicht-Arbeitseinkommen) am gesamten 
Volkseinkommen beträgt in den europäischen Industrieländern zur Zeit 
weniger als 15 Prozent. Dieser Anteil wird auch bei weiterer starker Ver-
mehrung der Vermögenswerte (Kapital) nicht wachsen, sondern - nach 
ehernen volkswirtschaftlichen Gesetzen - in der freien Wirtschaftsordnung 
eher sinken. Diese 15 Prozent würden jedoch - audi. bei vollständig 
gleichmäßiger Vermögensteilung, die utopisch ist - nicht ausreichen, um 
die Bedürfnisse der alten (über 60- bzw. 65jährigen) Menschen einer Volks-
wirtschaft zu befriedigen. Zur Bereitstellung der Alterseinkommen müssen 
also immer auch Teile des gleichzeitigen Arbeitseinkommens der jüngeren 
Zeitgenossen herangezogen werden, und zwar um so größere Teile, je 
ungleichmäßiger die Vermögensverteilung ist. Im personalen Durchschnitt 
der Gesellschaft wird Vermögensertrag also immer nur das Altersein-
kommen ergänzen können, nicht aber allein als solches ausreichen." 583) 

e) Inflationen 
Die deutschen Erfahrungen mit zwei Inflationen in einer Generation, in 

denen alle Geldvermögen verloren gingen, haben sicher dazu beigetragen, 
alle Spartätigkeit (auch in Form von Lebensversicherungen) als sehr 
dubiose Sicherungsform erscheinen zu lassen. Aber auch andere Länder, 
die keinen derartigen W,ihrungs:r.usammrnbruch erlebt haben, sind von 
Preis~tcigcrungrn nidit vcrsd1ont geblieben. Eine durchschnittli<.he Erhö­
hung der Lebenshaltungskosten von nur 1 % - ganz zu schweigen 
von Raten von 2 oder 3 %, die nidit nur als völlig unsch:idlich gelten, 
sondern aud1 als Zcid1en einer bcmakenswertcn Stabilität gewertet wer-
den - macht es aber bereits unmöglich, über ein ganzes Berufsleben hin-
weg, d. h. vom Beginn der Berufstätigkeit bis zum Beginn der Altersrente, 
mit Geldgrößen als festen Werten zu rechnen. 584) Das Bewußtsein, daß 

583) Wilfrid S<hreiber: Sozialpolidk in einer freien Welt. Osnabrück 1961. S. 26 f. 
584) Berechnet man den Lebenshaltungsindex nach der Zinseszinsformel 

k = k • qn - k (1 + ..1'_) n, n O O JOO 

so ergibt sich bei jährlichen Preissteigerungen von 
1 C/o nad1 41 Jahren ein Index von 150,4, von 
2 0/o nach 35 Jahren ein Index von 199,9, von 
3 °/, nach 37 Jahren ein Index von 298,5. • 
Das bcdcuret, daß sich der Geldwer1 bei Erhöhun~ der Lebensh•ltungskosten 
um 1 % irn Jahr nadt rund 40 Jahren um ein Drittel, 
um 2 % im Jahr nad, rund 35 Jahren um die Hälfte, 
um 3 °/o im Jahr nach rund 37 Jahren um zwei Drittel vermindert hat. 
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das einzig Konstante am Geld seine ganz allm:ihliche, aber dafür um so 
beständigere Entwertung ist, ist jedenfalls allgemein geworden. Dem 
Verfall des Geldwertes haben aber nur öffentliche Institutionen mit ihren 
Leistungen zu folgen vermod1t; alle privaten Sicherungsformen - abge-
sehen von gewissen betrieblid1en Sozialleistungen, die aud1 mit einer Art 
Umlagevcrfahren arbeiten können - müssen zwangsläufig um so unzu-
reichender werden, je weiter die Geldentwertung sid1 fortsetzt. 

3. Definitionen 

Die vorgetragenen Einwendungen gegen private Sicherungsvorkehrun-
gen sind nur einige wenige lkispiclc aus der langen Reihe der Argumente, 
deren Mehrzahl hier ungenannt bleiben muß. Ob die wenigen kurz skiz-
zierten oder auch alle zusammen ausreichen, die Bevorzugung öffentlicher 
Veranstaltungen zur Daseinssicherung begründet erscheinen zu lassen, soll 
hier jedoch gar nicht entschieden werden. Es genügt, die allgemeine Präfe-
renz für die zwangsweisen und st:utlichen Regelungen zu registrieren 
und auf die Definitionen der sozialen Sid1erheit zu verweisen, die nur die 
Instrumente Sozialversicherung, Versorgung und Fürsorge gelten lassen. 
Private Veranstaltungen lassen die Doktrinen der Sicherheitstheoretiker 
auch dann nicht zu, wenn sie imstande sein sollten, die gleichen Zwecke 
zu erfüllen wie öffentliche Einrichtungen. So verlangt eine Definition der 
sozialen Sicherheit, die von der Internationalen Arbeitsorganisation auf 
ihrer 34. Sitzung im Juni 1951 in Genf beschlossen worden ist und der 
Weisser den „Rang einer Legaldefinition" zuspricht, 585 ) daß Einrichtun-
gen, die als Sicherungsinstitute gelten sollen, durch eine Gesetzgebung 
geschaffen sein müssen, die bestimmte individuelle Rechtsansprüche ge-
währt oder öffentlichen, halböffontlichcn oder autonomen Organisationen 
fest umgrenzte Verpflichtungen auferlegt, und durch eine öffentliche, 
halböffentliche oder autonome Körperschaft verwaltet werden müssen. 

Hält man sich an diese Festsetzungen, die ja keine willkürlichen 
Gedankenkonstruktionen, sondern Deduktionen aus empirisdien Beob-
achtungen sind, so bleibt für die weiteren Überlegungen festzuhalten, 
daß für die Konstruktion eines Systems soziaier Sicherung im Sinne 
der Philadelphia-Konferenz von 1944 grundsätzlidi die drei Prinzipien 
(Sozial-)Versidierung, Versorgung und Fürsorge zur Verfügung stehen. 
Dabei wird von den folgenden Definitionen dieser Prinzipien ausgegangen, 
die zunächst zwar sehr allgemein und formal sind und über ihre Eigenarten 
noch nichts aussagen, die sidi aber weitgehend eingebürgert haben 586) und 
den politischen ebenso wie den wissenschaftlichen Sprachgebrauch bestimmen. 

585) Gerhard Weisser: Soziale Sidtcrhcit. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 9. 
Stuttgart, Tübingen, Göttingen 1956. S. 396. 

588) So z. B. in den wesentlichen Merkmalen übereinstimmend: Hans Achinger: So1iale Sidi.er-
heit. Eine hinorisch-soziologische Untersuchung neuer Hilfsmethoden. Stuttgart 1953. 
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Das Wesen der Versicherung läßt sich umschreiben als "planmäßige 
und entgeltliche Deckung eines risikobedingten Eventualbedarfs". 587) In 
dieser Formulierung sind die drei wesentlichen Merkmale enthalten, die 
nicht nur das Versicherungsprinzip als solches charakterisieren, sondern 
auch seine Gemeinsamkeiten mit den Prinzipien der Versorgung und der 
Fürsorge einerseits, die Unterschiede der drei Prinzipien andererseits 
kennzeichnen. 

Daß es um die Deckung eines risikobedingten Eventualbedarfs geht, 
ist allen drei Prinzipien gemeinsam. Bei der Versicherung beruht diese 
Deckung auf Gegenseitigkeit, auf der „Zusammenfassung zahlreicner 
gleichartig bedrohter Wirtschaften", 588 ) d. h. auf der Bildung von Gefah-
rengemeinschaften, von Ausgleichsgemeinschaften, die unter den Mitglie-
dern der Gemeinschaft einen Risikoausgleich herbeiführen. In welcner 
Weise, d. h. vor allem in welchem Ausmaß, der Bedarf bei Eintritt des 
Risikos gedeckt wird, ist bei der Versicherung im voraus genau festgelegt, 
entweder durch Versicherungsbedingungen und Versicherungsvertrag (so 
bei den Privatversicherungen) oder durch Gesetz (bei den Sozialversicne-
rungen). Diese Eigenart der Versic.l-ierung, daß ihre Leistungen im Ver-
sicherungsfall nach im voraus fixierten Rechenregeln erbracht werden, ist 
in dem Merkmal der Pfonmäßigkeit enthalten. ,,Es gehört schon begrifflich 
zur Versicherung, daß jeder Teilnehmer einen festen Anspruch ... hat. 
Ob dieser Anspruch sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründet oder 
auf staatsrechtlichen Zwang, ist für den Begriff der Versicherung unwe-
sentlicil. \'v'o aber kein Recnt besteht. sondern etwa nur die Hoffnung 
auf die füdtigung der Mildtätigkeit, hört die Versicherung auf. Da 
beginm d.is Almosen." aH~) Das dritte Merkmal schließlich, die Entgclt-
lid1kcit, bc.,;1gr, daß die Versicherung,kiHungcn an die vorherige Zahlung 
von Ikitr,igcn oder Priimil·n durd1 den Vcrsid1crten, also den potentiellen 
l.ciqung\<'111pf:ingcr gebunden sind, wie immer auch die Relation zwisd1m 
Hiihc und Dauer der geleisteten Bcitr:igc l'incrscits und den Ansprüd1rn 
des Ynsid1crungsnchmcrs lx·i I·'.i111ritt de\ Versicherungsfalles andererseits 
sein miigc. 

Bei der Vcrsorgung ist das Merkmal der Planmäßigkeit in dem eben 
genannten Sinn ebenfalls erfüllt. Auch bei ihr werden bei Eintritt des 
Schadens Leistungen erbracht, die für jeden Einzelfall im voraus genau 
bestimmt sind, so daß sie zu jeder Zeit für jeden potentiellen Empfänger 

S. 35 ff. - Walter Bogs: Grundfragen des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform. 
Berlin 1955. S. 16, 20 f., 22. - Elisabeth Licfmann-Kcil: Okonomi,che Theorie der Sozial-
politik. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1961. S. 134 ff. - Walter Weddigen: Grundzüge der 
Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. Stuttgart 1957. S. 159, 200 f., 219. - Gerhard Weisser: 
Soziale Sidlerheir. In: Handwörterbuch der S01.ialwi~scnsdi.aften. Bd. 9. Stuttgart, Tübingen, 
Göttingen 1956. S. 409. - Hans Schcrpncr: "Mlcorie der Fürsorge, hrsi;:. von Hanna 
Schcrpner. Göttingen 1962. S. 186 ff. 

5R7) Paul Braess: Versicherung und Risiko. Wiesbaden 1960. S. 14. 
~88) Paul Braess: Versicherungswesen. In: Handwörterbud, der Sozialwissenschaften. ßd. JJ. 

Stuttprt. Tübin~en, Göttingen 1961. S. 240 (im Anschluß an Manes). 
580) Alfred Manes: Versicherungswesen. Leipzig 1905. S. 3 f. 
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eindeutig berechenbar sinJ. Dagegen fehlt der Versorgung das Merkmal 
der Entgclt!ichkeit. Versorgung ist nid1t wie die V ersichcrung eine Gegen-
seitigkeitsveranstaltung der Versicherten, sondern eine öffentliche Leistung, 
die aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wird. Die Rechenregeln, nach 
denen die Ansprüche der Leistungsempfänger zu ermitteln sind, sind daher 
auch stets gesetzlichen Normierungen zu entnehmen. 

Bei der Fürsorge bleibt schließlich nur noch die Zufälfigkeit des Sdiadens-
falles; auch sie deckt also einen „risikobedingtcn Eventualbcdarf", aber 
sie deckt ihn nach dem Grundsatz der Individualisierung und dem daraus 
resultierenden Subsidiaritätsprinzip. Ihre Leistungen sind also nicht aus 
einem im voraus festliegenden Leistungsplan zu ersehen, sondern sie wer-
den durch Ermessensentscheidung auf Grund der Besonderheiten der jewei-
ligen Hilfsbedürftigkeit festgelegt. Sie werden wie die Versorgungslei-
stungen nicht aus Beiträgen der (potentiellen) Leistungsempfänger, sondern 
aus öffentlichen Haushalten finanziert. 

Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sei noch einmal aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß es sich bei diesen Definitionen um die 
Prinzipien Versicherung, Versorgung und Fürsorge handelt. Sie sind 
daher ohne detaillierte Zusätze völlig ungeeignet, die Rechtsbegriffe 
(Sozial-)Versicherung, Versorgung und Fürsorge zu charakterisieren oder 
die faktischen Organisationsformen, die Institute zu beschreiben, die mit 
den drei Begriffen belegt werden. Die Vermischung der Prinzipien in der 
Praxis der sozialpolitischen Behörden i~t durch sie naturgemäß in keiner 
Weise ausgeschlossen. So ist die Versorgungskomponente in den Renten-
versicherungen gerade nach diesen Definitionen völlig offensichtlich. Auch 
in der Privatversicherung kommen Verbindungen mit anderen, letztlich 
versicherungsfrcmdcn Elementen keineswegs nur als Ausnahmeerschei-
nungen vor; ein Beispiel ist die Verbindung von Versicherung und Sparen 
in der heutigen Lebensversicherung. Da die Frage, ob und wie die sozial-
politischen Einrichtungen von ihrem jeweiligen Prinzip abweichen, mit 
zum Thema dieser Arbeit gehört, wird sie in einem späteren Abschnitt 
noch gesondert aufgegriffen werden. 

II. Die Absolutheit der drei Prinzipien 

Von ihren theoretischen Idealkonstruktionen aus, wie sie in den vor-
stehenden definitorischen Versuchen kurz bezeichnet sind, erscheinen die 
drei Prinzipien Versorgung, (Sozial-)Versicherung und Fürsorge zunächst 
als Alternativen. Jedes der drei Prinzipien ist an sich geeignet, dem Kon-
zept einer sozialen Sicherung als Ridnmaß zu dienen. "Allen drei Prin-
zipien ist eigen, daß sie, jedes für sich• allein, umfassend gedacht sind. 
Jedes glaubt sich prinzipiell imstande, den ganzen Schaden zu decken, 
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volle Lebenssicherung zu gewähren." G90) Auch darin unterscheiden sie sich 
von den privaten Sicherungsformen. Aber sie sind nicht nur in dem Sinne 
absolut, daß jedes Alleinherrscher über das ganze Sidlerungsgeschäft sein 
könnte, sondern jedes nimmt auch für sich in Anspruch, das beste und 
gerechteste zu sein. So scheint zun,idlst keines ein Prae vor dem anderen 
zu haben. Siimt!iche notwendigen Hilfen können nach dem einen so gut 
wie nach dem anderen geleistet werden. 

1. Versorgung 

Das ist in Deutsdlland für die Versorgung deshalb nicht ganz leicht 
einzusehen, weil wir sie gewöhnlid1 von einem Entschädigungsdenken her 
konstruieren. In den beiden Versorgungsmustern der Kriegsopferversorgung 
und des Lastenausgbchs ist das ganz deut!im. Die Versorgungsleistungen 
sind hier aus einer Art Aufopferungsanspruch hergeleitet. 591) Sie sind 
ein Schadensersatz für Opfer, die im Dienste oder jedenfalls durch Ver-
schulden der Allgemeinheit gebramt worden sind und die über das hinaus-
gehen, was von jedem Staatsbürger verlangt wird. Diese Eigentümlichkeit 
der deutsd1en Versorgungsleistungen, die üblidlerweise der sozialen Sidle-
rung zugeredmet werden, beruht darauf, daß sie „als vorübergehende 
Liquidationsverpflichtungen nach Kriegszeiten betrachtet werden". 592) 

Damit sind sie deutlich von den ausländischen Versorgungsregelungen 
abgesetzt, die gerade nicht für die außerordentlichen, vorübergehenden 
Unglücksfölle, sondern für die „gängigen" Resiken Vorkehrungen treffen. 
Audl in Deutschland gibt es aber eine Versorgungseinrichtung, die nicht als 
Kriegsfolge und nicht als Entschädigung zu deuten ist, nämlich die Ver-
sorgung d<'r Reamtcn und ihrer Hinterhi iclwnen. Die orthodoxen Sozial-
pol itikcr - und Vl'nt:i11dlid1erweise aud1 die Beamten seihst - pflegen 
sid1 alil·nlings entsd1iedl•fl dagcg<·n zu wehren, die Beamrcnvcrmrgung 
,11, Sozi:dlcistung zu dck l::iricren. Sie er~cheint in keiner Statistik dt·s 
Sozialaufw:rndes, und das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnuni; hat in einer in fünfzig Titd unterteilten Gesamtdarstellung der 
„Sozialpolitik in Deutschland" ~11 '1) nicht nur die Beamtenversorgung völlig 
ausgelassen, sondern auch keinen Versuch gemacht, ihre angebliche Sonder-
stellung zu begründen. 

An solmen V ersumen mangelt es freilich an anderer Stelle nicht. Sie 
laufen alle darauf hinaus, daß das Beamtenverhältnis kein normales 
Arbeitsverhältnis, sondern ein Dienst- und Treueverhältnis besonderer 
Art sei. So zitiert etwa Spitaler 594) den Kommentar von Sölch zum 

590) Hans Achinger: Soziale Sicherheit: Stuttgart 1953, S. 35 f. 
591) Vgl. Walter Bo~s: Grundfragen des Rechts de„ sozialen Sidierheit und seiner Reform. 

Berlin 1955. S. 30. 
592) Hans Achin~er: Sozialpolitik als Gcsellsdiaftspolitik. Hamburg 1958. S. 119. 
.;•~) Stuttgart 1961. . . . . 
594) Armin Spitaler: Besoldungswesen und Besoldungspolmk 1n d~r Bundesrepublik Deutschland 

und in einigen anderen Ländern. In: Handbud, der Finanzw1s'!ensdtaft. 2. Aufl., hrsg. von 
Wilhelm Gcrloff und Fritz Neumark. Bd. 2. Tübingen 1956. S. 96. 
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ReidHbcsol<lungsgesetz von 1927, in dem es heißt: ,.Die Dienstbezüge des 
Beamten sind keine Gegenleistung fiir die von ihm geleisteten amtlichen 
Dienste, sondern eine ihm für die Dauer seines Amts gewährte Rente, die 
dazu bestimmt ist, ihm die Mittel zu seinem ... standesgemäßen Unter-
halt zu geben.... Diese ,Unterhaltstheorie' (Gegensatz: ,Lohntheorie') 
wird gestützt durch die Tatsache, daß auch der in den ... Ruhestand 
versetzte Beamte, sogar die Witwe und . . . die Kinder des Beamten 
eine Unterhaltsrente ... erhalten, obwohl diesen Bezügen keine Leistungen 
gegenüberstehen." Auch Weisser 590 ) argumentiert, ,,der Staat (sei) nicht 
im eigentlichen Sinn ,Arbeitgeber'". Seine Leistungen an die Beamten 
beruhten „vielmehr auf der Treueverpflichtung des Staates gegenüber den-
jenigen, die im ,öffentlichen Dienst' stehen" und ergäben sich also „nicht 
aus der Vorstellungswelt, in die das Postulat der Sozialen Sicherheit 
gehört". 

Daran ist für unseren Zusammenhang zweierlei interessant: Einmal, 
daß - ganz im Gegensatz zu Weissers Ansicht - die Ideen, denen sich 
die Verfechter einer allgemeinen Staatsbürgerversorgung verschrieben 
haben, kaum besser wiedergegeben werden könnten als durch die „Unter-
haltstheorie" und durch die Vorstellung von der Treueverpflichtung des 
Staates; und zum anderen, daß hier immer noch vom Lohnarbeitsver-
hältnis her definiert wird, während doch die modernen Theoretiker der 
sozialen Sicherheit so großen Wert darauf legen, mit dem alten Gegensatz 
von Kapital und Arbeit nichts zu tun zu haben und insofern keineswegs 
in der Nachfolge der alten Sozialpolitik zu stehen. Die Beamtenversorgung 
dürfte daher ein viel besseres Muster für ein nach dem Versorgungsprinzip 
aufgebautes Sicherungssystem sein als etwa die Kriegsopferversorgung, die 
zumindest ihrer Ursache nach in den Wehretat und nicht in den Sozial-
etat gehört. 

Außerdem widerspricht die Psychologie der Versorgungsempfänger völlig 
der Rechtskonstruktion, die die „Alimentations- oder Unterhaltstheorie" 
ihnen anbietet, wenn sie ausdrücklich jeden Zusammenhang zwischen Besol-
dung und Versorgung des Beamten und der von ihm erbrachten Leistung 
abstreitet. In den Augen der Beamten ist das Gehalt sehr wohl ein Lohn 
für geleistete Arbeit und ist die Pension ebenfalls durch diese Arbeits-
leistung "erdient". Denn jeder Beamte behauptet, daß ihm das, was er 
später an Pension erhält, während seiner aktiven Dienstzeit an Gehalt 
vorenthalten worden sei. Der Vergleich zwischen Besoldungsordnungen für 
Beamte und Tarifen für Angestellte im öffentlichen Dienst würde diese 
These zwar sofort widerlegen. Wenn man jedoch die historische Entwick-
lung betrachtet, wenn man die Herkunft der Beamtenversorgung aus -
teilweise, in späteren Zeiten überwiegend vom Staat verwalten - Pensions-

505) Gerhard Weisser: Soziale Sicherheit. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 9. 
Stutt~art, Tübingen, Göttin~en 1956. S. 396. 
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kassen in Betracht zieht, 595) so erweist sich diese Rechtfertigung als viel 
besser fundiert, als den meisten Beamten selbst bewußt ist. 

Aus der deutschen Beamtenversorgung, aus ihrer Entstehung, ihrer Rechts-
konstruktion, ihrer. Finanzierung und der Einstellung der Betroffenen zu 
ihr lassen sich jedenfalls die beiden für die Geltung des Versorgungsprinzips 
als allgemeines Sicherungsprinzip wesentlichsten Folgerungen besser ziehen 
als aus ausl:indischen Sicherungsssyremen, die in der Regel trotz aller 
radikalen Theorien 597 ) noch mit Relikten aus der Sozialversicherung be-
haftet sind. 

Erstens: Die Versorgung ist ein durchaus praktikables Prinzip, um alle 
Menschen gegen die gängigen Risiken abzusichern. Neben den Pensionen 
muß man allerdings auch Kinderzuschläge, Beihilfen im Krankheitsfall und 
ähnliche Vergünstigungen mit einrechnen. Dann aber wird um so leichter 
verständlich, daß der Beamtenstatus immer wieder das Vorbild für alle 
sozialpolitischen Forderungen gewesen ist, vom Kündigungsschutz bis zu 
den Renten. Die Versorgung für alle Staatsbürger nach dem Muster der 
Beamten ist eigentlich die sauberste und einfachste Lösung, und sie ist 
deshalb auch zum Ideal der Sid1erheitsphilosophie geworden. Die konse-
quenten Theoretiker der sozialen Simerheit kommen immer wieder zu dem 
Ergebnis, daß alle Versicherungs- und Fürsorgeelemente eigentlich nur noch 
aus sentimentalen Rücksichten auf unzeitgemäße Traditionen erhalten blei-
ben, bestenfalls aus fiskalischen Erwägungen. Die Logik sprimt für das 
allgemeine Versorgungssystem. 

Zweitens: Man braucht offensichtlich eine Rechtfertigung vor sim selbst, 
wenn man Sicherungsleistungen unbeschwert in Empfang nehmen will. 
D.1bci wird der Ikdarf als sold1cr nicht als Rcditfcrtigung gewertet. Die 
patriarch,1lischc Fürsorge, wie sie in der „Unterhaltstheorie" zu konser-
vieren versucht wird, drängt in eine Abli:ingigkcit, die als demütigend 
empfunden wird. Almosen werden abgelehnt, man will nimt unverdiente 
Geschenke, sondern man will das, was einem zusteht. Deshalb wird immer 
wieder so große Mühe darauf verwandt, auch die Beamtenversorgung aus 
Ansprüchen abzuleiten, die durch Vorleistungen erworben worden sind. 
Dabei geht es nimt nur, nid1t einmal in erster Linie, um die rechtlime 
Absicherung der sozialen Hilfen, sondern um ihre moralische Fundierung. 
Das Gesetz, das den Remtsansprum temnisch garantiert, ist nur die Folge-
rung aus der Überzeugung, daß nur mit dieser bestimmten Leistung der 
Geremtigkeit Genüge getan werden kann. 

2. Versicherung 
Bei den Sozialversicherungen ist dieses Bewußtsein, daß Sozialleistungen 

eigentlich nur Rückzahlungen sind, viel lcimrer herzustellen, seien die 

:;90) Vgl. dazu Kap. III, Abschnitt IV 1 b. 
597) Vgl. dazu Kap. IV, Abschnitt III 1. 
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Vorleistungen in Form von Beiträgen, von unvergoltenen Arbeitsleistungen 
oder von sonstigem Aufwand oder Opfer zugunsten der Allgemeinheit 
erbracht. Wenn die Hilfe die vorhergehende Zahlung von Beiträgen vor-
aussetzt, so ist verständlich, daß nun sich nicht lange damit aufhält 7.u 
beweisen, daß man nichts von anderen erhält, daß also schon das Wort 
Hilfe eigentlich völlig unpassend ist. Die Beweisführung wird sogar 
gewissermaßen umgekehrt: Es erscheint offensichtlich, daß die Allgemein-
heit bereichert wäre, wenn sie etwa die Leistungen verweigern könnte, 
falls man sie nicht brauche. Ober die Relation zwischen Beiträgen und 
Leistungen macht man sich dabei nicht viel Gedanken. Daß Privatversiche-
rung und Sozialversicherung sich in dem Grade der Aquivalenz zwischen 
Beiträgen und Leistungen wesentlich unterscheiden, daß das Soziale an der 
Sozialversicherung und damit ihre Existenzberechtigung im Grunde in 
nichts anderem als in der Abweichung vom versicherungstechnischen Äqui-
valenzprinzip zu suchen ist, kann dem sozialversicherten „Mann von der 
Straße" in einer ruhigen Stunde zwar als allgemeiner Grundsatz plausibel 
gemacht werden. Solche Einsicht wird sich aber schon deshalb nicht konkre-
tisieren lassen, etwa gar zu einer Beschränkuni der Leistungsansprüche an 
die Sozialversicherung, weil die Privatversicherungen ebenso nach für den 
Durchschnittsbürger gänzlich undurchsichtigen Rechenregeln operieren wie 
die Sozialversicherungen. Was verständlich ist, ist das Prinzip von Leistung 
und Gegenleistung und das Prinzip eines - wie auch immer gearteten -
sozialen Ausgleichs, also einmal der Umstand, daß Sozialleistungen von 
irgend jemandem aufgebracht werden müssen und folglich derjenige, der 
nichts zu ihrer Finanzierung beigetragen hat, auch keinen Anspruch haben 
kann, zum anderen eine Differenzierung, die berücksichtigt, daß Risiko-
anfälligkeit und ökonomische Potenz zu Vorleistungen in keiner Weise 
miteinander gekoppelt sind. Aber damit wird die Überzeugung, daß die 
Sozialversicherungen nur erworbene Ansprüche begleichen, lediglich modi-
fiziert, aber nicht aufgehoben. Daß sie grunds:itzlich auf dem Äquivalenz-
prinzip beruhen, bleibt unangefochten. Die Behauptung, daß es der Staat 
sei, der hier Hilfe verteile, kann den Versicherten höchstens zu der empör­
ten Reaktion veranlassen, daß der Staat zwar etwas von ihm, nicht aber 
er etwas vom Staat erhalte. Die Behauptung schließlich, er erhalre eine 
Unterstützung zu Lasten anderer, würde unweigerlich mit dem Satz pariert: 
„Dann würde ich es überhaupt nicht annehmen; ich will ja nichts geschenkt 
bekommen, sondern ich will nur mein Recht." 

Daß ein soziales Sicherungssystem, das sich ausschließlich auf das Ver-
sicherungsprinzip verließe, ebenso umfassend praktiziert werden könnte 
wie ein allgemeines Versorgungssystem, ergibt sich schon daraus, daß für 
jedes noch ungedeckte Risiko ja eine weitere Versicherungseinrichtung 
etabliert werden könnte. Es ist also kein Einwand gegen die Universalität 
des Versicherungsprinzips, daß es noch andere Unglücksfälle im Leben gibt 
:ils diejenigen, die in dem Katalog der Risiken, wie er vom Internationalen 
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Arbeitsamt verbreitet wird, so handlich beieinander sind. Grundsätzlich 
wäre auch der umgekehrte Weg denkbar, um den Absolutheitsanspruch des 
Versicherungsprinzips zu erfüllen: Nicht die immer weitere Aufgliederung 
in Spezialversicherungen, sondern die Zusammenfassung aller möglichen 
Existenzgefährdungen als ein einziges Risiko in einer Einheitsversicherung. 
Doch würde eine solche Lösung bereits zu einer Vermischung der drei 
Komcruktionsprinzipien führen und insofern dem Nachweis abträglich 
sein, daß das Versicherungsprinzip allein ein lückenloses Hilfssystem fun-
dieren kann. Denn einerseits würde der Beitrag zu einer derartigen 
umfassenden Einheitsversicherung sehr stark den Charakter einer Sonder-
steuer, einer "social security cax" annehmen und damit das Ganze einem 
Versorgungssystem annähern, andererseits müßte der Versicherungsfall so 
allgemein und unbestimmt beschrieben werden, daß man auf den nahezu 
undefinierbaren und deshaib gerne gemiedenen fürsorgerischen Begriff der 
Hilfsbedürftigkeit zurüc.l;:greifen müßte, der seinerseits die Vorausberechen-
barkeic der Leistungen, die zum Wesen der Versicherung gehört, aufheben 
würde. 

Die Lückenhaftigkeit eines Versicherungssystems könnte sich schließlich 
noch an den Sonderfällen erweisen, die nie einen Anspruch erwerben 
können, weil sie nie imstande waren und sein werden, etwas zu arbeiten 
und zu verdienen, und die infolgedessen auch nie Beiträge "vorleisten" 
können. Diese Fälle sind gar nicht selten; sie reichen von der Ehefrau, 
die nie erwerbstätig war, bis zu dem Invaliden, der bereits bei der Geburt 
verkrüppelt war. Aber sie sind nur ein Einwand gegen die Privatver-
sicherung, nid1t gegen die Sozialversicherung. Denn diese bezieht Familien-
angehörige stets in das System mit ein - eine der wesentlichen sozialen 
Aus~leichswirkungcn, die private Versicherungen nie leisten können. Und 
darüber hinaus gehört der „Tod des Ern'.i.hrers" ja schon zu den acht 
Grundrisiken mit dazu. ßei solcher Konstruktion bleiben die Personen, 
die völli~ aus dem Vcrsichcrungssclrntz herausfallen würden, noch aufzu-
finden. 

Es wäre nicht viel mehr als eine historische Reminiszenz, wollte man 
auch noch nachweisen, daß nicht nur Arbeitnehmer durch Sozialversiche-
rungen geschützt werden können. So unverkennbar die Herkunft der 
Sozialversicherung aus der Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts ist, so 
hartnäckig sich auch die Vorstellung erhalten hat, die Arbeitnehmer-
eigenschaft sei der eigentliche Rechtfcrtigungsgrund der sozialen Sicherung, 
und so brauchbar die Anknüpfung an das Arbeitsverhältnis für vielerlei 
technische Vollzüge sein mag, so wenig ist damit ein theoretisches Argument 
gegen die universelle Anwendbarkeit des V..ersichcrungsprinzips beigebracht. 
Versicherungssysteme für alle Staatsbürger in einer ganzen Reihe von 
Staaten und deutsche Zwangsversicherungen für Selbständige liefern 
inzwischen auch genügend empirische Beweise. 
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3. Fürsorge 

Um die allumfassend<: Konzeption der Fürsorge zu zeigen, braucht man 
nicht so weit ausi'.uholcn, braudn man überhaupt nicht auf thcorctisd1c 
Überlegungen zurüd,zugehcn. Denn die' Fürsorge' hat nid1t nur Leistungs-
prinzipien, die auf alle denkbaren Notfälle anwendbar sind, sondern sie 
ist sogar gesetzlich als lüffienloses Hilfssystem definiert. Das war jedenfalls 
in der reinsten und vollkommcmtcn Ausprägung, die das Fürsorgeprinzip 
bisher in einem Rechtssystem gefunden hat, der Fall, nämlich in den 
Reformgesetzen von 1924. 50 8) 

§ 1 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffent­
lichen Fürsorge beschreibt die Aufgabe der fürsorge mit einer Kürze und 
Prägnanz, die nichts zu wünschen übrig liißt: ,,Die Fürsorge hat die Auf-
gabe, dem Hilfsbedürftigen den notwendigen Lebensbedarf zu gewähren. 
Sie muß dabei die Eigenart der Notlage berüd(sichtigen." Die zentrale 
Frage, die diese Generalklausel aufwirft, wer denn hilfsbedürftig sei, 
wird in § 5 der Reichsgrundsätze aufgegriffen, ohne dadurc.h die „geniale 
Unbestimmtheit" des Begriffs der Hilfsbedürftigkeit, wie sich Achinger 
ausgedrüffit hat, aufzuheben. Es heißt dort: ,,Hilfsbedürftig ist, wer den 
notwendigen Lebensbedarf für sich und seine unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 
beschaffen kann und ihn auch nicht von anderer Seite, insbesondere von 
Angehörigen, erhält." Der in beiden Vorschriften auftauchende Begriff 
,,notwendiger Lebensbedarf" wird schließlich in § 6 der Reichsgrund-
sätze erläutert. Dort wird aufgezählt, daß zum notwendigen Lebensbedarf 
Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Pflege, Krankenhilfe, Hilfe zur Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit, Hilfe für Schwangere und Wöchnerinnen, 
Hilfe zur Erziehung, Hilfe zur Erwerbsbefähigung oder zur Ausbildung 
für einen angemessenen Beruf und der Bestattungsaufwand gehören. Er-
gänzend wäre noch der § 1 des RJWG zu zitieren, in dem es heißt: ,,Jedes 
deutsche Kind hat ein Red1t auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und 
gesellsd1aft!id1en Tüd1tigkeit. ... Insoweit der Ansprud1 des Kindes auf 
Eniehung von der Familie nicht erfüllt wird, tritt, unbeschadet der Mit-
arbeit freiwilliger Tätigkeit, öffentlid1e Jugendhilfe ein." 

Aber auch ohne diesen Zusatz, nur :ws den vier angeführten Sätzen aus 
den Reichsgrundsätzen, ist wohl ohne jede weitere Erklärung deutlich, daß 
hier eine wirklich lückenlose Hilfsverpflichtung verordnet ist. Es dürfte 
kaum gelingen, Situationen ausfindig zu machen, die Hilfe erfordern und 
die nicht mit den genannten Bestimmungen umschrieben wären. Das 
beruht auf der sehr allgemeinen, in keiner Weise differenzierenden Aus-
drucksweise, die es erlaubt, alle Notstände unter diese Regelungen zu 
rubrizieren. 

518) Verordnung über die Fürsorgepflidit vom 13. Februar 1924, Reidlsgrundsätze über Voraus-
setzung, Art und Maß der öffcntlidicn Fürsorge vom 4. Dezember 192-4 und Reidu~esctz 
für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922, das am 1. April 1924 in Kraft trat. 
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Ill. Die Übereinstimmung der drei Prinzipien 

Die bereits zu Beginn der Darstellung der drei Prinzipien Versorgung, 
Versicherung und. Fürsorge ausgesprochene Vermutung, daß ein voll-
ständiges, geschlossenes System sozialer Sicherung mit einem einzigen von 
ihnen auskommen könne, scheint sich zunächst also zu bestätigen. Die 
bisherigen Überlegungen lassen die drei Prinzipien wirklich als Alter-
nativen erscheinen, denn ein vernünftiger Grund dafür, daß alle drei 
auf die Dauer nebeneinander bestehen bleiben sollten, hat sich nicht er-
geben. Freilich sind Unterscheidungsmerkmale aufgetreten, schon in den 
Definitionen. Daß alle drei dasselbe seien, wie Heddy Neumeister -
und nicht nur sie allein - gesagt hat, 599) dürfte also zumindest stark 
vereinfacht sein. Aber sind sie nicht wenigstens, wenn schon nicht gleich, 
so doch gleichwertig? Das heißt, ist es nicht so, daß sie uns zwar ver-
schiedene Wahlmöglichkeiten bieten, daß ein Sicherungssystem zwar an-
ders aussehen wird, je nachdem ob wir uns für das eine oder das andere 
oder das dritte entscheiden, daß wir aber doch eine solche Entscheidung 
eigentlich treffen sollten? Kommt das Durcheinander in unseren öffent­
lichen Hilfsvorkehrungen vielleicht sogar daher, daß die mit den drei 
Prinzipien beschriebenen Techniken sehr zufällig, um nicht zu sagen 
wahllos benutzt werden? Greifen wir nur deshalb einmal auf das eine 
und ein anderes Mal auf ein anderes zurück, weil Inkonsequenz zum 
Wesen der Politik gehört, weil wir noch zu viel geschichtlichen Ballast 
mitschleppen und weil wir zu viele unbedachte Gewohnheiten sorgfältig 
weiter pflegen? 

Solche Fragen werden nid1t nur dadurch nahegelegt, dag nach jedem 
der drei Prin,ipicn das Neu. der Hilfeleistungen so <lid1t geknüpft wcr<lcn 
ki.inntc, daß nicmrnd mehr durch die Masd1cn rutsd1cn k:inn. Neben 
der u11ivcrscllc11 Bc1ud1h,1rkeit finden .1id1 11od1 Wl'itcn• Grn1cin~a111kl·itt•n. 
Sit·l1t m:111 t·twa dit· :r.ugru11tk• licgrndc l'rogra111111.1tik an, so zeigt sidt 
dwnfalls eine vt·rbliiffemk· Kongrnt•n:t.. In Artikel 22 der "Allgt•mcincn 
Erkl:irung der Mcnschcnrt·drn:" 1100 ) hcigt es z. ß.: ,.Jedes Mitglied der 
menschlid1en Gesellschaft hat Anspruch auf soziale Sicherheit. Sie soll die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte gewährleisten, die für die 
Würde und die freie Entwicklung der Einzelpersönlichkeit unentbehrlich 
sind." Zum Vergleich sei der Programmsatz aus § 1 des Bundessozialhilfe-
gesetzes 601 ) zitiert: ,,Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der 
Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Men-
schen entspricht." Nimmt man dazu die Bestimmung in § 12 des Sozial-
hilfegesetzes (über deren Bedeutungsgehalt und Auswirkung auf die 
fürsorgerische Praxis inzwischen schon 0el diskutiert worden ist), daß 

sno) V~L dazu Kap. !, Abschnitt I, S. 3. 
Mo) a~gen0mmen von der UN-Gcneralversammlun~ am 10. D('zember 1948. Zitiert aus: Arbeits-

blatt J~- 1949. Nr. 6. S. 226. 
Mt) BunJcssozia!hilfegcscrz vom 30. Juni 1961. BunJcs~csctzblatt I. S. 815 ff. 
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,.zu den persL>nlid1en ße<lürfni~scn des täglichen Lebens ... aud1 Bezie-
hungen zur Umwelt und eine Teil11.1hme am kulturcllrn Leben" gehören, 60Z) 

so zeigt sidt die Übereinstimmung bis in die Wortwahl hinein. Beide 
Formulierungen sprechen von der Menschenwürde als dem eigentlichen 
Zirl der Bemühungen, und in beiden wird dazu neben der Lebenssicherung, 
also der rein wirtschaftlichen Hilfe, die Anteilnahme des Menschen an 
kulturellen Dingen für erforderlich gehalten. Ikdenkt man schließlich 
noch, daß da.~ eine (die Erklärung der Mcnschenn:chte) reine Deklaration, 
das andere ( das Bundessozialhilfegesetz) aber vollzugsverbindliches Gesetz 
ist, so verstärkt sich der Eindruck, daß die Fürsorge das Programm der 
sozialen Sicherheit inzwischen vollständig erfüllt, sich teilweise sogar 
schon über dieses Programm hinaus entwickelt hat. 

IV. Die Unterschiede zwischen den drei Prinzipien 

Die bisher festgestellte Übereinstimmung von Versorgung, Versicherung 
und Fürsorge beschränkt sich jedoch auf den möglichen Umfang der von 
ihnen zu leistenden Hilfen und auf die sehr allgemein deklarierten Ziele. 
Sie bleibt also bei formalen, äußerlid1en Merkmalen. Wenn man von zwei 
Staaten nur wüßte, daß sie die gleiche Fläche bedecken und daß beide 
ihren Bürgern ein Leben in Sicherheit und Ordnung gewährleisten wollen, 
so könnte man kaum sagen, in welchem es sich besser leben läßt. Man 
müßte das Klima kennen und die Landschaft, müßte wissen, wie reich 
sie sind, wie dicht besiedelt, welche Sprache in ihnen gesprochen, mit 
welchen Methoden Sicherheit und Ordnung garantiert werden, also wie das 
Verhältnis von Bürger und Staat aussieht. und eine Fülle anderer Eigen-
tümlichkeiten mehr. 

Genau um solche Charakterisierung geht es auch, wenn entscliicden 
werden soll, wclclie Hilfskonstruktion in weld1cn Fällen die geeignetste 
ist, wobei in unserem Zusammenhang speziell die Fragl' interessiert, ob 
das Fürsorgeprinzip die tragende Rolle in einem umfassenden sozialen 
Sid1crungssystem spielen könnte. Sie wird nach der ökonomisclien Potenz 
und Rationalität, vor allem aber nacli dem sozialpsycliologischen Klima, 
das die versd1iedencn Institute verbreiten, zu lösen sein, also nach dem 
Reclits- und Vertrauensverhältnis zwisclien Klient und Sicherungsein-
richtung, nach den emotionalen Affekten, die erzeugt werden, und nach 
den Verhaltensweisen, die für die Lebensgestaltung der Betroffenen indu-
ziert oder erzwungen werden. 

1. Das Kquivalenzprinzip 
Der entscheidende Gesichtspunkt für diesen Wahlakt ist bereits genannt, 

aber er ist deutliclier zu markieren und zu explizieren. Bei der Behandlung 
10!) ~.&d, Jrm glc-idtcn i 12 gt"h.tirc_n pcn~nlidlc ßc~.ürfnissc des til1;Jic.:bcn Lcben11 t.um not-..·cn• 

d1gcn Lebensunterhaft, den Ju: So;r.u.lhdfe i:u gewahren hat, 



Die Unterschiede zwischen den drei Prinzipien 

des Versorgungs- und des Versicherungsprinzips wurde bereits beschrieben, 
welche Anstrengungen, ja teilweise sogar gedanklichen Kunstgriffe darauf 
verwendet werden, eine Äquivalenztheorie zu konstruieren, d. h. nadizu-
weisen, daß das Ganze nur ein V errcchnungsvorgang zwischen Einzah-
lungen in das System und Rückzahlungen aus dem System ist. Dabei kommt 
es gar nicht darauf an, ob und inwieweit diese Vorstellung gerechtfertigt 
ist, ob und inwieweit sie vor allem in ökonomischen Tatbes·tänden eine 
Stütze findet. Daß die „Einzahlungen" durchaus nicht in Geld geleistet 
worden sein müssen, daß vielmehr auch Arbeitsleistungen, unverschuldete 
Zahlungsunfähigkeit wie bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit, Schadens-
ersatzansprüd1e für Opfer zugunsten der Allgemeinheit wie bei den Kriegs-
schäden, verlorene Lebenschancen wie bei den Kriegsbeschädigten und den 
Verfolgten des NS-Regimes und manches andere mehr ebenfalls als Vor-
leistungen verbucht werden, gehört zu den ungenauen Rechnungen, von 
denen bereits die Rede war. 

Solche Rechnungen, die stets mit einem Debetsaldo zu Lasten der öffent­
lichen Hilfseinrichtung abschließen, sind natürlich logisch keineswegs zwin-
gend. Aber sie sind psychologisch ungeheuer wirksam. Die Beteiligten -
in der Regel nicht nur die „Gläubiger", die Begünstigten, sondern auch 
die „Schuldner" - glauben daran, ohne nachzurechnen. Beide Seiten sind 
überzeugt, daß das System, so wie es praktiziert wird, grundsätzlich 
gerecht angelegt ist, bei allen Ungerechtigkeiten, die im einzelnen beklagt 
werden. Ob das an der Konstruktion des Systems als solcher liegt oder 
ob nicht vielmehr eine Veränderung des Bewußtseins durch Anpassung des 
Denkens an die Regeln der Institute vorliegt, mag hier offen bleiben. 
Entscheidend ist, daß der Anspruch ökonomisch, sozial und moralisch 
gut fundiert erscheint. Man wird bei einem normalen Sozial vcrsidiertcn 
nie die Meinung antreffen, daß ihm eine unverdiente Wohltat zuteil 
werde, sondern viel eher den Verdacht, daß er übervorteilt werde; und 
selbst der V ersorgungsempfängcr bewertet das, was er verloren oder gar 
nid1t ent bckommt·n hat, meistens hiiher als die ihm gewährte Leistung. 
- Solches Anspruchsdenken muß beim Fürsorgeprinzip grundsätzlidi 
fehlen. Es ist geradezu dadurd1 zu definieren, daß dieses do-ut-des-
Prinzip, diese bilanzierende Rechenhaftigkeit, die ganze Lebensschicksale 
in Einkommensgrößen umrechnet, weder soziologisch noch psychologisch 
anwendbar ist. Das wird ohne weiteres deutlich, wenn man das Fürsorge­
prinzip einmal auf die allgemeinste mögliche Formulierung bringt: ,. Wer 
etwas braucht, bekommt das, was er braucht." Sobald von diesem Satz 
abgewichen wird, begibt man sich in fürsorgefremde Bereiche, in das 
Versid1erungs- oder Versorgungsdenken. Er besagt, daß in der Fürsorge 
einziger Leistungsgrund der anderweitig nieht gedeckte Bedarf und einziges 
Leistungsmaß die Art und Größe dieses Bedarfs ist. Das Äquivalenzprinzip 
setzt dagegen als Leistungsgrund stets eine Vorleistung voraus, und das 
Leistungsmaß ist ebenfalls stets irgendwie auf diese Vorleistung bezogen. 
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Denn l\quiv.,len:,. hcifh ja nichts atHkn·s, als 1hß Leistung und Ccgcn-
leistung irgendwie vcrred1enhar sein miissl·n. 

Daß sokhe Gegenredrnung in der Fürsoq;c nid1t rniigliJ, ist, weil sie 
ein völlig einseitiges Geschäft zugumten des Hilfsbedürftigen ist, mamt 
ihr entsmeidendes Handikap aus. Hier liegt der wesentlime Grund, der 
sie ungeeignet mamt, Leitprinzip eines Systems sozialer Simerung zu sein. 
Das wird gleich noch näher zu begründen und dabei namzuweisen sein, 
daß die diffamierende Wirkung, deren man die Fürsorge seit mindestens 
hundert Jahren zeiht, in dem fehlenden Xquivalenzdenken ihre tiefere 
Ursame hat. Ob man den Verlust des Wahlrechts und der Fähigkeit, 
öffentliche A.mter zu bekleiden, nimmt oder die Unterscheidung zwischen 
würdigen und unwürdigen Armen oder die Bedürftigkeitsprüfung -
überall läßt sich dieser Hintergrund aufspüren. 

2. Individualisierung 
Zunächst aber sei der Unterschied zw1smen Versorgungs- und Versiche-

rungsprinzip einerseits, Fürsorgeprinzip andererseits noch einmal von der 
anderen Seite, von der positiven Charakteristik der Fürsorge her besmrie-
ben. Schon bei der kurzen Definition des Fürsorgeprinzips 603) wurde als 
typisch bezeichnet, daß die Fürsorge grundsätzlich individualisierend der 
von ihr entdeckten Not zu steuern sucht. Alles, was aus dem Fehlen des 
Xquivalenzprinzips abzuleiten ist, ist umgekehrt auch aus dem Prinzip 
der Individualisierung zu folgern. Der Satz: ,,Wer etwas braucht, bekommt 
das, was er braucht", der eben benutzt wurde, ist ja nur eine Kurzfassung 
dessen, was Individualisierung heißt. Er enthält in seinem ersten Teil 
(,,Wer etwas braucht") auch bereits die Umschreibung des Subsidiaritäts-
prinzips, das recht verstanden ja nur ein Bestandteil des Individualprinzips 
ist. Wenn nämlich „Art, Form und Maß der Sozialhilfe ... sich nach der 
Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nad, der Person des Hilfeempfän-
gers, der Art seines lledarfs und den iirtlichen Verhältnissen" rid1ten, 604 ) 

dann ist Hilfe eben nur dann zu leisten, wenn die gegenwärtig gegebene 
Lebenssituation der Person eine solche erfordert. ,,Wer sich selbst helfen 
kann oder wer die erforderliche Hilfe von anderen, besonders von Ange-
hörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält", ti05) ist dage-
gen bei Würdigung seiner individuellen Verhältnisse nimt hilfebedürftig. 
Eine Hilfe, die auf die jeweiligen speziellen Lebensumstände der einzelnen 
Person ausgerimtet ist, kann demnach nie anders als subsidiär sein. 606) 

603) Vgl. Abschnitt I 3 in diesem Kapitel, S. 150. 
604) So die Definition des Individualprinzips in § 3 Abs. 1 BSHG. 
605) So die Definition des Subsidiaritätsprin7ips in § 2 Abs. 1 BSHG. 
608) Dagegen gilt nicht audl Jas Umgckc.·hrte, daß das Prinzip des Naduan~s der Hilfe, wie 

n:an da~ Subsi.diaritätsprinzil? aud1 genannt ~.lt, s~incrsciu daJ Individualprin1,ip eim.dtli~ßr. 
E,ne Hilfe die erst dann einsetzt, wenn die Existenz dc"s einzelnen mani;cls anderer Sub„ 
sistcni.mitt~l bedroht isc, könnte <lurduus sdlemacisdi gestaltet sein. Bcispide d.dür bieten 
die Unterhaltsrenten nadt dem Lastenausgleichsgesetz und die Ausgleichsrenten in der Kriegs• 
opferversorgung. 
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Individualisierung und i\quivalenzrechnung schließen sich nun aber 
offensichtlich gegenseitig aus. Eine öffentliche Sozialleistung kann grund-
sätzlich entweder an die „Besonderheit de~ Einzelfalles" geknüpft werden 
oder an eine wie auch immer geartete Vor- oder Gegenleistung. So läßt 
sich der Unterschied zwischen Versorgung und Versicherung einerseits, 
Fürsorge andererseits audi durch die Feststellung beschreiben: Individuali-
sierur.g der Leistung ist mit den Grundsätzen von Versorgung und Ver-
sicherung unvereinbar. Wenn - was schon per definitionem gelten muß -
bei Vcrwrgung und Versicherung im voraus durch Gesetz festgelegt ist, in 
welchen Eillen welche Leistungen erbracht werden sollen, dann kann die 
Hilfe nicht außerdem noch nach der Eigenart der jeweiligen Notlage 
bemessen werden. Das sind zwei einander ausschließende Rechenregeln. 

Versorgung und Versicherung müssen daher schematische Leistungs-
kataloge haben. Das besagt nun aber nicht, daß sie ihrem Wesen nach 
völlig blind für die Art der Bedürfnisse sein müßten, die zu decken sie ja 
gerade geschaffen worden sind. Es besagt nur, daß ebenso wie die Leistun-
gen auch die Tatbestände, die Hilfe erfordern, schematisiert sein müssen. 
Alle die Fälle, die nach der Erfahrung einer Unterstützung bedürfen, 
lassen sich gewissermaßen vorab entscheiden, ohne daß eine genaue Analyse 
der individuellen Situation erforderlich wäre. Daher wird im voraus fest-
gelegt, bei welchen - möglichst einfachen - äußeren Tatbeständen 
jemand als hilfsbedürftig gelten soll und welche Leistungen bei diesen 
gegebenen Merkmalen als angemessene Hilfe gelten sollen. Beides steht 
eindeutig im Gesetz. Grunds:itzlich kann also jeder in ein Versorgungs-
oder V ersid1erungssystcm Einbezogene genau ausrechnen, was er m 
welcher Lage von seinem Sicherungsinstitut bekommt. 

Diese saubere Redrnung, diese Voraussehbarkeit, müssen Versorgung 
und Versid1crung damit erkaufen, thß sie die Notstände nie genau treffen 
können. Wenn sie im Durchschnitt adäquat sind, so werden sie dennoch 
in einem Teil der Fälle unzureichend bleiben (und dann von der Fürsorge 
aufgestockt werden müssen) und auf der anderen Seite viele bedenken, 
die nid1t oder in einem geringeren Maße bedürftig sind. Sollen sie nicht 
nur ein Unterbau von Fürsorgeleistungen sein, so werden sie im Durdl-
schnitt über den Minimalaufwand hinausgehen müssen, der in einem 
Fürsorgesystem ausreichte. Die sehr genau auf alle individuellen Besonder-

3. Freiheitsgrade und Präferenzen oder: 
Die Liste der Paradoxa 

a) Individiealisierung bewirkt Egalisierung 

In einer kürzlich erschienenen Auf~tzsammlung "Unsere Freiheit 
morgen" hat Achinger einige Widersprüche vorgeführt, die im Verhältnis 
hcitcn gezielten Fürsorgeleistungen würden insoweit sparsamer sein, dar-
über hinaus aber audl bedarfsgerechter. 
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von Wohlfahrtsstaat und Person sted<.cn: 1. Die soziale Sicherheit mindere 
die Verantwortung des einzelnen und bedeute doch zugleid1 Befreiung 
von der Not und garantiere damit erst persönlime Bewegungsfreiheit; 
2. Freiheit und Glcimheit vertrügen sich ebenso wenig wie Freiheit und 
Ungleichheit; 3. Freiheit werde durch St:1:1tstätigkeit einerseits bedroht, 
andererseits überhaupt erst ermöglid1t. 6118) Es mag zunämst wie eine 
Fortsetzung der Reihe dieser Paradoxien ersd1einen, wenn bch:iuptet wird, 
die Fürsorge wirke - nimt trotz, sondern gerade wegen ihrer individu-
alisierenden Methode - viel egalisierender als die Versorgung und die 
Versid1erung, die dod1 gerade durch den Schematismus ihrer Leistungs-
bemessung definiert werden. In der Regel wird auch seit langem der Vor-
wurf genau anders herum iormuliert. Der Wohlfahrtsstaat (den man in 
V crsid1crung und V crsorgung ja viel besser repräsentiert sieht als in der 
Fürsorge) wird, wie Achinger an der gleimen Stelle sagt, der „öden Gleich-
mamerei" besmuldigt, was ja nichts anderes besage, ,,als daß hier Un-
gleiches für gleim gehalten oder behandelt wird, daß dabei die natürlichen 
Untersmiede mißachtet und die Individualität vergewaltigt werde". 609) 

Simer ist rimtig, daß gesctzlimc Normen, wie sie das Recht der Versor-
gung und der Versimerung kcnnzeimncn, 'immer smematisicren und die 
Betroffenen nimt nam persönlid1en Eigenarten behandein, sondern ein-
heitlichen Regeln unterwerfen. Sicher ist auch, daß dem ganzen Sid1erungs-
system eine Ausgleimstendenz innewohnt, wenngleim sofort hinzugesetzt 
werden muß, daß das Maß der Umverteilung nur sehr vage bekannt ist 
und daher ebenso oft übersd1ätzt wie für unzureimend gehalten wird. 

Aber das .Aquivalenzprinzip verhindert, daß die völlige Gleichartigkeit 
der Maßstäbe entsmeidend auf die Bedingungen der Einzelexistenz durm-
smlägt. Wo das .Aquivalenzprinzip in einer der Privatversimerung nähe-
ren, reineren Form angewendet wird, wo also die Höhe der Vorleistungen 
mit der Höhe der Leistungen verknüpft wird, setzen sim die Differen-
zierungen der Einkommensverh:iltnissc in das Rentnerleben hinein fort. 
Die Beamtenversorgung und die Sozialversid1erungcn sind in Deutsmland 
viel stärker, als es ausländischer - etwa angelsächsismer, framösismer 
oder skandinavismer - Theorie und Praxis entspricht, auf solme konser-
vative Wirkung angelegt. Aber auch dort, wo .Aquivalenz nur nom in der 
sehr abgesmwächten Form praktiziert wird, daß die Vorleistung zwar 
Voraussetzung, aber nicht Maß für die Sicherungsleistung ist, wo also etwa 
jeder Anspruchsbercd1tigte die gleime Leistung erhält, sind individuelle 
Unterschiede in den Lebensverhältnissen viel weniger gefährdet als durm 
die Fürsorge. Versorgung und Versicherung stellen solme Variationen 
<lann zwar nicht selbst her, aber sie beeinträdltigen sie auch nimt. Denn 
der Smematismus der Leistungsbemessung fragt ja nimt danadi, wie und 

608) H,ns Ad,inger: Wohlfahrtsstaat und Person. Ein Beitrag zur Paradoxie der Freiheit. In: 
Unsere Freiheit morgen. Hrsg. von Georg Böse. Düsseldori und Köln 1963. S. 64, 65 und 68. 

609) Hans Ad,inger, a.a.O., 5. 65. 
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wovon der einzelne etwa sonst noch lebt, welche Unterhaltsmittel ihm 
neben der Rente oder dem Krankengeld zur Verfügung stehen. Wenn der 
Leistungsfall eintritt, wird geleistet, unabhängig von allen Reserven und 
sonstigen Hilfen. 

Genau das ist bei der Fürsorge völlig anders. Was bei ihr einheitlich ist, 
ist nicht die zu gewährende Unterstützung (bzw. die Rechenregel, nach 
der ~ie bemessen wird), sondern die Vorstellung von dem herzustellenden 
Endzustand. Individualisierung der Leistung heißt nämlich nicht, daß der 
Reiche im Wohlst:rnd gehalten und der Arme nur vor noch größerer 
Armut bewahrt werden müßte. Was in der Fürsorge individuell dosiert 
wird, ist nid1t der Lebenszuschnitt der Klienten, sondern die Hilfen, die 
jeweils nötig sind, um einen bestimmten Mindeststandard zu garantieren. 
Während also Versorgung und Versicherung grundsätzlich schematisch 
leisten, ohne zu fragen, was dadurch oder daneben an Verschiedenheiten 
entsteht oder erhalten bleibt, leistet die Fürsorge 'individuell fein abgestuft 
und ausgewählt gerade mit dem Ziel, eine grundsätzlich einheitlich vor-
gestellte, nicht allzu weit vom Durchschnitt entfernt liegende Situation 
herzustellen. 

Die Fürsorge hat daher trotz individualisierender Leistung einen aus-
geprägten egalisierenden Effekt, weil sie als individualisierende Hilfe sub-
sidiär ist. Versorgung und Versicherung lassen Unterschiede in der wirt-
schaftlic.1-ien Lage einzelner Personen unangetastet; sie honorieren sie sogar 
teilweise in ihren eigenen Leistungen. Nur sie „machen es möglich, einen 
über dem Minimum liegenden Lebensstandard aufrechtzuerhalten". 610) 
Die Fürsorge dagegen gewährt nicht das Gleiche, sondern strebt das 
Gleid1c an. Das Subsidiaritätsprinzip gebietet ihr, ihre Hilfen so zu 
individualisieren, daß jeder miiglichst auf den gleichen Status gebracht 
wird. 

b) Schematisierung bcgiinstigt Eigcniniti,aive 
Solche persönlich <liffcrew.ierentk• Hilfe mit einheitlid1er Zielsetzung 

ersd1eint der Verwirklid1ung der sozialen Gerechtigkeit viel förderlidier 
als die Aquivalenzkonstruktioncn, jedenfalls solange die Vorstellung 
davon, was als sozial gerecht gilt, etwas damit zu tun hat, "daß die 
Gesamttheorie der Gesellschaft auf die Minderung der Ungleichheit einen 
hohen Wert legt". 211 ) Von der Lebensgestaltung des einzelnen her sieht 
sie sich jedoch ganz anders an. Und zwar nicht nur deshalb, weil man es 
in der Regel nicht als unangenehm empfindet, wenn man selbst begünstigt 
wird, während Gerechtigkeit sehr hart sein kann, sondern vielmehr auch 
und vor allem, weil die unpersönliche Schematisierung den persönlichen 
Ambitionen viel mehr Spielraum läßt._ Das scheint erneut ein klarer 

610) Eveline M. Bums: Thc American Social Sccurity System. Boston 1949. S. JO: ••.. ehe 
fact that thc social insurance paymcnt makes possiblc the maintenance of a. higher-than-
minimum standard of living: .. . " 

611) Hans Adi.ingcr: Sozialpolitik und Wissenschaft. Stuttgart 1963. S. 109. 
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Wi<lersprud1 zu sein, doch läßt er sich aus der bcsdiricbcncn Egalisierungs-
ten<lenz der Fürsorge leicht aufli>scn. Sie ist eben aus Jem Nachrang-
prinz\p abgeleitet worden, das heißt aus dem Umstand, daß die Fürsorge 
stets verlangt, zunächst die eigenen Mittel, eigenes Einkommen und 
eigenes Vermögen aufzubraud1en, ehe sie eingreift. Ein Lebenszuschnitt, 
der über dem von der Fürsorge anvisierten Mindeststandard liegt, dispen-
siert die Fürsorge also von jeder Leistung. Er läßt sich daher nur aufred1t-
erhalten, wenn die eigenen Vorkehrungen ausreichen, jede Krise unange-
fomten ZU überstehen. 

Versorgung und Versid1erung fragen dagegen grundsätzlim überhaupt 
nimt nam den individuellen Reserven. Wenn die Ansprumsvoraussctzun-
gen erfüllt sind und der V crsid1erungsfall eintritt, ist die gesctzlim genau 
definierte Leistung zu erbringen. Sie ist also nid1t nur vorhersehbar und 
vorat1sberechenbar, sondern sie ist vor allem auch in ihrer Höhe nur von 
objektiven Kriterien abhängig, nid1t von der subjektiven Lage. Sie läßt 
sid1 daher in die eigene Lebensplanung mit einkalkulieren. Man "kann für 
den Haushaltsplan der Familie fest damit remnen". 612) 

Eigene Vorsorge wird also nimt damit bestraft, daß man in Notfällen 
im Stirn gelassen wird und Hilfe erst dann einsetzt, wenn man trotz aller 
individuellen Bemühungen an der Armutsschwelle angelangt ist, an der 
dann sd1ließlid1 die Fürsorge in Aktion tritt, sondern sie wird belohnt, 
indem sie einem auch in Krisenfällen belassen wird und damit die ge-
wohnte Lebensführung bis zu einem gt>wissen Grade zu sichern erlaubt, 
anstatt nur dazu zu dienen, Hilfsgelder einzusparen. Vereinfacht ließe sich 
sagen, daß Selbstvorsorge in einem Fürsorgesystem nur dem öffentlichen 
Haushalt zugute kommt, bei Versorgung und Versicherung dagegen dem 
Hausvater selbst und seiner Familie. 

Das 1\quivalcnzdcnkcn, das verhindert, daß in schwierigen Lebenslagen 
der Betroffene auf einen Zustand wimchaft!icher Bedrängnis hinahgedrückt 
wird, ehe er auf Untcrstützunf_; rechnen kann, i~t von daher eif_;cncr 
Vorsorge und eigener Vcramwortlid1kcit viel günstiger als ein auf <lern 
Fürsorgeprinzip aufgebautes Sid1crungssystcm. Denn auf dieser Grundlage 
kann man nach eigenen Vorstellungen planen, bleibt Spielraum für eigene 
Entscheidungen. Darauf hat vor allem Eveline M. Burns hingewiesen: 
„Die Gewißheit, daß mit einer bestimmten Summe, und sei sie aud1 nur 
klein, in Notfällen fest gerechnet werden kann, macht es möglid1 voraus~ 
zuplanen, ohne die Furcht, alle Ersparnisse und Hilfsmittel erschöpfen zu 
müssen, sollte das Einkommen vorübergehend ausfallen. In diesem Sinne 
ist die Sozialversicherung für die Eigeninitiative weniger sd1ädlich als die 
offent!id1e Fürsorge." 613) Ad1inger hat ihre Ansid1t in der Bemerkung 

U2) Eveline M. Burns, a.a.O., S. 31: •. , . can count upon it for purposes of family budgeting." 
613) Eveline M. Burns, a.a.O., S. 37: ,.Knowled&e that a certain sum, even though small, can 

be counted an in emergencies, makes it possible to plan ahcad wirhout the fear of having 
to exhaust all savings and resources, should income temporarily ceas~. In this sen!le social 
insurance is less decrimental tv initiative than public assistance.• 
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zusammengefaßt, ,,fest gegebene und voraussehbare Einkünfte", wie sie 
Versorgung und Versicherung gewähren, ,,beließen dem einzelnen die 
Freiheit, sein Lebensbudget selber aufzustellen, sie erhielten ihm die 
Fähigkeit, selbstverantwortlich zu wirtschaften, in einem weit höheren 
Grade, als es die öffentliche Fürsorgeleistung täte". 614) Für England hat 
de Schweinitz denselben Zusammenhang sehr klar beschrieben: ,,Der 
Empfänger von Armenhilfe war auf einen Höchstsatz der Unterstützung 
beschränkt. Welche sonstigen Mittel er auch immer hatte, sie wurden von 
diesem Maximum abgezogen. Armenhilfe wirkte so als eine Obergrenze, 
und insofern war die Freiheit des Individuums eingeschränkt. Die Ver-
sicherung setzte dagegen eine Untergrenze, ein Minimum, zu dem der 
Empfänger sonstige Einkünfte hinzufügen konnte, die Erträge seiner 
Ersparnisse und ähnliches. Die Versicherung beschränkte seine Freiheit 
nicht, wie es die Armenhilfe tat." 615) Daß solc.1-ie Feststellungen nicht nur 
weltfremde Spekulationen sind, hat schon Schmoller aus praktischer Erfah-
rung bestätigt: ,,Die weitgehende deutsche Zwangsarbeiterversicherung hat 
nicht gehindert, daß Deutschland zugleich das entwickeltste Sparkassen-
wesen hat; die geringere und spätere Entwicklung der französischen Hilfs-
kassen hat dort die Sparkasseneinlagen nicht besonders gesteigert." 616) 

Im Grunde ist der gleiche Zusammenhang gemeint, wenn der Sozial-
versicherung gegenüber der Fürsorge der Vorzug nachgerühmt wurde, sie 
warte nicht ab, bis Hilfsbedürftigkeit eingetreten sei, sondern greife vor-
beugend ein, um Notstände möglichst zu verhüten. Roscher hatte bereits 
am Ende des vorigen Jahrhunderts zwischen den „Heil- und Linderungs-
mitteln der Armuth", die er im „therapeutischen Teil", und den „Anstal-
ten, die Armuth zu verhüten", die er im „diiitctischcn Teil" abhandelt, 
untcrsd1icdcn. 817) D:is ist nun frcilid1 mißverständlich formuliert und 
daher auch :rnf teilweise ents,·hiedcncn Widersprul·h gestoßen bis hin zu 
der Behauptung, es sei gerade umgekehrt: Die Pürsorge kenne vorbeu-
gende Hilfen, die Sozialversicherung aber rege sich erst, wenn sich der 
V ersid1crungsfall ereignet habe. D:1s Unkbre an solchen Formulierungen 
ist offensidnlich der Begriff Vorbeugung. Die einen meinen die Ausschal-
tung des Risikos, die anderen die wirtschaftlichen Folgeerscheinungen. 
Selbstverständlich läßt sich weder durch Versicherung noch durch Fürsorge 
noch durch irgendeinen anderen Kunstgriff verhindern, daß der Mensch 
alt wird oder daß ein Familienvater stirbt. Auch läßt sich nicht durch 

614) Hans Aching:er: Soziale Sicherheit. Eine historisch-soziologische Untersuchung neuer Hilfs. 
methodcn. Stuttglrt 1953. S. 47 f. 

615) de Schweinitz: England"s Road eo Social Security. Oxford 1943. S. 209: • With relief, the 
bcneficiary was restricted to a maximum allowancl!. Whatever resources he had were 
deductcd from this maximum. Relief acted as a ceiling, and in this respect the freeJom 
of ehe individual was restricted. Insurance, on tbe other hand. was a floor to which the 
beneficiary could add othcr a vailable in~ornc,. the p_rt?ceeds of his ~a,·inp;s and ehe .lik~. 
Insurance did not timit his freedom as d1d relief." Z1t1ert nach Gabriele Brc-mme: Fre 1he1t 
und soziale Sicherheit. Stutt~art 1961. S. 29. 

616) Gustav Schmoller: Die soziale Frage. München und Leipzig 1918. S_. _370. 
617) Vgl. Wilhelm Roscher: System der Armenpflege und Armenpol,uk. Stuttgart 1894. Siehe 

auch Kap. !, Absdinitt III 2a. 
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soziale Sid1eruni;sinstitute, sondern alknfalls durch Konjunkturpolitik 
vermeiden, daß Arbeitslosigkeit auftritt. Bei manchen Risikc:n, wi,, etwa 
der Muttcrsd1aft, gewinnt der Begriff Vorbeugung überhaupt einen ganz 
anderen Sinngehalt. llei dem Teil der Risiken, die prophylaktischen Bemü­
hungen zug::inglich sind, wie z.B. die Gcrnndheit, läßt sich dagegen durch-
aus eine Konkurrenz von Versorgung, Versicherung und Fürsorge um die 
besseren V crhü tungsmaßnahmen denken. 

Aber darum geht es bei der These von der präventiven Wirkung der 
Sozialversicherung gar nicht. Was mit ihr behauptet wird, ist vielmehr, 
daß die ökonomischen Ausfallerscheinungen, die mit den Lebensrisiken 
verbunden zu sein pflegen und die überhaupt erst die Sozialpolitiker auf 
den Plan gerufen haben, im voraus einkalkuliert und abgefangen werden, 
ehe sie den Familienhaushalt völlig deroutieren. Dieser Zusammenhang ist 
bereits bei der Einführung der Krankenversid1erung mit aller wünschens­
werten Klarheit formuliert worden. ,,Die Verarmung zahlreicher Arbeiter-
familien", so ist in den Reichstagsdrucksachen zu lesen, 618) ,,hat ihren 
Grund darin, daß sie in Zeiten der Krankheit ihrer Ernährer eine aus-
reichende Unterstützung nicht erhalten. Sind diese, weil gegen Krankheit 
nicht versichert, lediglich auf die öffentlime Armenpflege angewiesen, so 
erhalten sie eine Unterstützung in der Regel erst dann, wenn alles, was 
sie an Ersparnissen, an häuslicher Einrichtung, Arbeitsgerät und Kleidung 
besitzen, für die Krankenpflege und den notdürftigsten Unterhalt der 
Familie geopfert ist. Und selbst dann, wenn die öffcntlime Hilfe früher 
eintritt, oder der Erkrankte einer Krankenkasse angehört, ist die Unter-
stützung meist so ungenügend, daß sie eine ausreid1ende Pflege des Kran-
ken nicht ermöglid1t und den Ruin seiner \'Virtschaft nid1t zu verhindern 
vermag. Bei vielen Arbeitern ist daher eine ernstlid1e Krankheit die Quelle 
einer Minderung der Erwcrh,fohigkeit, wenn nicht völliger Erwerbs-
unfähigkeit für die gan:t.e Ld1enszeit; und selbst diejenigen, welche ihre 
völlige Erwerbsfähigkeit wieder erlangen, können meist nur durch jahrt.'-
langc Anstrengung und Entbehrung das w:ihrcn<l der Krankheit Verlorene 
so weit ersetzen, daß sie wieder zu einem geordneten Haushalt gelangen." 

Die Folgerung, daß sim sparsames und vorsorgendes Wirtsmaften nicht 
lohne, liegt von solcher Erkenntnis nicht weit ab. Wenn man smlicßlich 
doch auf einem Elendsniveau anlangt, ob man sim etwas zurückgelegt hat 
oder nicht, dann kommt es auf die kurze Spanne, die man nom aus 
Eigenem durmhaltcn kann, aum nimt mehr an. Dann kann man nur 
noch darauf hoffen, daß das Smicksal einem härtere Schläge erspart. 

c) Schematisierung ist menschenwürdiger als Individualisierung 
Daß schematische Menschenbehandlung der Einmaligkeit der Person 

nicht geremt werde, daß die Würde des Individuums vielmehr einen indi-
usi Anlagen zu den Verhandlungen des Reichstages, 5. Legislaturperiode, 2. Session 1882/83. 

5. Bd., S. HO. Zitiert nach Heinrich Braun: Motive sozialer Hilfeleistungen. Frankfurt am 
Main 1955, S. 13. 

166 



Freiheitsgrade und Präferenzen 

viduellen Umgang fordere, klingt so einleuchtend und ist in dieser Allge-
meinheit auch so unbestreitbar richtig, daß die Aussage fast zum a priori 
i;eglaubten Bestand an sozialen Regeln gehört. Wird sie aber auf die hier 
diskutierten sozialen Einrichtungen übertragen, so verkehrt sie die Atti-
tüden der einzelnen zu diesen Einrichtungen so völlig, daß vermutet 
werde.n muß, sie erscheine nicht wegen ihrer Logik, sondern mehr durch 
die Wortwahl so selbstverständlich und einsichtig. Pierre Laroque, damals 
Gener:ddirektor der Sozialen Sicherheit in Frankreich, hat in dem bereits 
mehrfach zitierten, 1952 geschriebenen Aufsatz deutlich gemacht, daß sie 
nur richtig ist, wenn man sich eine Elite vorstellt. "Man sagt, daß diese 
Ungewißheit" (nämlich - wie es vorher heißt - die Ungewißheit „zu 
wissen, wo er am näch~tcn Tag sein wird, wie und wovon er leben wird") 
„für wagemutige Personen oft ein Ansporn zur unerschrockenen Tat sein 
kann. Dies trifft allerdings zu, aber nur für eine verschwindende Minder-
heit. Für die große Masse ist die Unsicherheit zweifellos ein Hindernis für 
die volle Entfaltung der Persönlichkeit, ein Hindernis für jede eigene 
Initiative." 61 9) 

Die eben besprochene Eigentümlichkeit, daß schematische Hilfszuwei-
sungen die eigene Initiative viel weniger abschrecken als individualisierende 
Unterstützungen, mag einen ersten Hinweis darauf geben, wie der Zu-
sammenhang zwischen Menschenwürde und Sicherungseinrichtungen emp-
funden wird. Der Freiheitsgrad, hier vor allem in der Form wirtschaft-
licher Dispositionsfreiheit, erscheint in einem Sicherungssystem, das nicht 
nach spezifischen Umständen der Einzelexistenz fragt, eindeutig größer. 
Denn hier wird dem Menschen die Fähigkeit zugetraut, mit einem be-
stimmten Standardsatz an Unterh:1ltsmittcln selbst vernünftig umzugehen. 
Daß darin eine besondere Art von Gleichheitsvorstellung steckt, nämlich 
die Vermutung, daß ein im wesentlichen einheitliches Bediirfnisschema bei 
allen Memdien vorausgesetn werden kiinne, ist unverkennbar. Da, wird 
aber schon deshalb nicht als ungcrcd1t empfunden, weil es die durch-
gängig akzeptierte Gesellschaftsvorstellung und also in keiner Weise eine 
Besonderheit des Sicherheitsdenkens ist. 

Die Autonomie des Mcnsdien, mit der im Rentenwesen geredrnet wird, 
ist aber nicht nur Voraussetzung dieser rechtlichen Gestaltungen, sondern 
auch deren Folge. Es hat sich hier gewissermaßen ein Erziehungsprozeß zu 
wirtschaftlicher Selbständigkeit vollzogen, dessen Prinzip jedem, der mit 
Kindererziehung zu tun hat, geläufig ist. Es gehört geradezu zu den 
pädagogisdien Volksweisheiten, daß man Kindern den Umgang mit Geld 
und überhaupt jedes Einteilen, Planen und sorgsame Haushalten am 
besten beibringe, wenn man ihnen nicht von Fall zu Fall die kleinen 
Dinge, die sie brauchen oder sich wünsdien, kaufe oder ihnen den jeweils 

I 
619) Pierre Laroque: Die Soziale Sic:herheit und die anderen sozialen Einrichtungen. In: Buffetin 

der lnternationalen Vereinigung für S01.ialc Sid1crhcit. Jg. V. Nr, 10/11 (Oktober/November 
1'152). S. 149 f. 
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gerade benötigten Betrag in die Hand drücke, sondern ihnen ein festes 
Taschengeld gebe, das sie selbst verwalten und mit dem sie auf jeden Fall 
auskommen müssen. Auch und gerade bei schwierigeren erzieherisd1en 
Konstellationen, nämlich in den Erziehungsheimen, wird die gleiche 
Methode benutzt, so daß sie also als von der Fachpädagogik anerkannt 
gelten kann. 

Das umgekehrte Verfahren, jeweils nur das zu gewähren, was der ein-
zeln geprüfte Bedarf erfordert, hat der Fürsorge ihren diskriminierenden 
Charakter verliehen und die Abwehr gegen sie mobilisiert. Der Kampf 
gegen die Fürsorge hat sich daher immer an der ßedürftigkeitsprüfung 
entzündet. Eveline M. Bums sieht darin, daß man sich in der Sozialver-
sicherung keinem "test of means or need" unterziehen müsse, einen der 
beiden wesentlichen und markanten Unterschiede zur Fürsorge - neben 
der Vorhersehbarkeit der Leistungen. 620) Daß es sich bei der ßedürftig­
keitsprüfung um einen Unterwerfungsvorgang handelt, ist so offensicht-
lich und seit rund hundert Jahren so dauerhaft wiederholt beschworen 
worden, daß es hier mit einem Referieren der Stichworte sein Bewenden 
haben kann. 

Was durch die fürsorgerische Untersuchungstätigkeit an Freiheit ent-
behrt und an Herrschaft erduldet werden muß, wird an einer Kurzformel 
wie Dostojewskis Satz "Geld ist geprägte Freiheit" schlagartig deutlich. 
Nun werden zwar laufende Fürsorgeleistungen seit langem ebenfalls in 
Geld ausgezahlt, aber sie sind weder vom Fürsorgeamt als frei disponibles 
Einkommen gedacht noch werden sie vom Empfänger als Bestätigung 
seiner Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewertet. Denn „obwohl für 
jeden ein individuelles Budget gemacht wird und obwohl die Zahlung in 
einer Gesamtsumme gewährt wird, von der kein Teil für irgendeinen 
ganz bestimmten Zweck ausgegeben werden muß, entsd1eidet letztlich 
doch viel eher die Fürsorgestelle :ds der einzelne, welche Bedürfnisse bei 
der Festsetzung des zu zahlenden Betrags in Rechnung gestellt werden 
sollen und wieviel für die vern.:hiedencn Rechnungsposten erlaubt sein soll. 
Und da der Vertreter der Fürsorgestelle, die die Unterstützung bewilligt, 
sich weigert, bestimmte Positionen in das Budget aufzunehmen, und den 
Betrag für andere Positionen begrenzt, ist es verständlich, wenn der 
Empfänger den Eindruck gewinnt, daß die Zahlungen dazu bestimmt sind, 
bestimmte 'in dem ,genehmigten' Budget enthaltene Ausgaben zu 
decken". 621) Es kommt hinzu, daß die deutschen Fürsorgegesetze bis 

620l Eveline M. Burns, a.a.O., S. 31. 
6%1 George E. Bigge: Looking Ahead in Public Assistance. In: Social Sccuritv Bulletin. De-

zember 1944. S. 5: .Although a budget is made for each individual, and although the 
payment granted is an over-all amount, no parc of whidi is rcquired to be srcnt for 
any specificd purpose, in the last analysis it is the agenl.'.y rather than t_he individual who 
decides which wants shall be taken into account in fixing the amount of thc payment and 
how rnudi shall be allowed for several itcms. And since the representativc of ehe agcncy 
which approves the grant refuses. to put certain items. into the bud~et an~ limiu the 
amount for other items, the recip1cnt may be pardoned 1f he gets the 1mpress1on that the 
payment is intended to cover expenditures represenced by the ,approved' budgct." Zitiert 
nach Evcline M. Burns, a.a.O., S. 35. 
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heute alle größeren Ausgaben nicht in die laufende Unterstützung ein-
beziehen, sondern dafür spezielle Beihilfen, z. B. · für Miete, Kleidung, 
Brennmaterial und Winterkartoffeln, gewähren und daß alle außerordent-
lichen Ausgaben, z. B. in Krankheitsfällen oder für Schulbesuche der Kin-
der, ohnehin ein besonderes Prüfungsverfahren auslösen. 

Das alles wird noch hingenommen, wenn es sich um Leute handelt, die 
effektiv nid1t selbständig wirtschaften können oder die durch Faulheit, 
Verschwendung, Kriminalität, wegen sonstiger anormaler oder abnormer 
Verhaltensweisen oder irgendwelcher als Untugenden geltenden Lieb-
habneien außerstande sind, für s1d1 seihst aufzukommen. Kurz: Die über­
wadrnng der persönlichen Lebensverhältnis~e ist sicher bei den Asozialen 
angfogig; aber „jedermann hat das Redit auf einen Lebensstandard, der 
ihm selbst und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden sichert", 622) 

wenn er durch "circumstances beyond his control" 623) in Not geraten ist. 
Wer an seiner Hilfsbedürftigkeit unschuldig ist, verdient etwas Besseres 
als solches Büttelwesen. Er hat einen Anspruch darauf, daß 'ihm die „Frei-
heit durch das Gesetz" garantiert wird, daß er ebenso wie jeder andere 
Staatsbürger frei und selbständig und ohne Einmischung in seine Privat-
angelegenheiten leben kann. Das aber ist nur möglich, wo kein "means 
test" gefordert wird, sondern das Recht eindeutige Ansprüche zuerkennt. 
Das moderne Schlagwort vom „Schutz der Intimsphäre" zeigt, wo heute 
die Grenze zwischen der Freiheit und Würde der Person und dem polizei-
staatlichen Eingriff gesehen wird. Wenn auch „Millionen von Renten 
unserer Sozialversicherung ... mit Hilfe komplizierter Buchungs- und 
Rechenmasd1inen nach generell festgelegten Gesichtspunkten errechnet" 
werden und wenn auch „eine solche massenweise Aussdiüttung von Lei-
stungen nach generell festgelegten Maßstäben ohne ,Ansehen', d. h. hier 
ohne Anblicken des Empfängers, notwrndig eine gewisse Nichtachtung 
seiner Persönlichkeit einschließt", 624) so wird doch die Unabhängigkeit so 
viel höher gesdiätzt, daß geradezu von einem „Sdiutzwall der Anonymi-
tät" 6~·~) gesprochen werden konnte. Darin kommt sicher eine Lebens-
haltung zum Ausdruck, die in der modernen Gesellschaft durchgängig 
festzustellen ist. 

Daß es sich dabei nicht einfach um modernistischen Materialismus und 
sozialistische Gleichmacherei handelt, mag eine Bemerkung Nell-Breunings 
über den Zusammenhang zwischen Subsidiaritätsprinzip und Bedürftig­
keitsprüfung belegen, die zugleich auch zeigt, daß das Subsidiaritäts-

62!) Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Mcnsdicnredite: .Everyone has the right to a 
srandard of living adcquate for the health and wcll-being of himsclf and of his family ...• 
V,i;I. S. 113, Fußnote 459. 
Walter Bogs: Das Problem der Freiherr im sozia1cn Rednssraat. In: Gcsellsd,afr in Ge-
sdiichte und Gegenwart. Beiträge zu sozialwisscnschaftlidien Problemen. Festschrift für 
Fricdridi Lenz, hrsg. vnn Siegfried Wendt. Berlin 1961. S. 310: . . . 
Hans Achinger: Die Neuordnung des Fürsorgerechts als Teil einer Sozialreform. Zweiter 
Vortrag auf dem Deutschen Fürsorgetag 1957. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 
für öffcntlid,e und private Fürsorge. Jg. 1958. Nr. 1 (Januar). S. 9. 
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prinzip, das die Fürsorge für sich in Ansprud1 nimmt, ct~as anderes ist 
als das der katholischen Soziallehre, nämlich ein formales Nachrangprinzip 
im Gegensatz zu einem gesellschaftspolitischen Ordnungsprinzip. ,,Wenn 
irgend etwas gegen das Subsidiarit;itsprinzip verstiißt", ~o heißt es bei 
Ncll-Brcuning, ,,dann sind es vcrirn:idbarc Bedürftigkcitsprüfungen, Jcnn 
sie sind wirklid1 nicht dazu angetan, den Menschen in seiner Pasonwtirde 
zu heben und die Entfaltung seiner Pcrsonwertc zu fördern. Bcdürftig­
keitsprüfungen werden nicht nur als drückend und hemmend empfunden, 
sondern sie sind es; sie machen den Menschen vom Ermessen irgendwelcher 
Amtsstellen abhängig, und dies im Bereich seines ganz pcrsöniich-privaten 
Lebens. Bcdürftigkcit\pri.if ung kann daher nur insoweit hingenommen 
werden, als \ic ein nad1w,·islid1 unvrrrm:idlid1(•s Obcl i.,t. Das gchil'tct da, 
Subsidiarität~prinzip, demzufolge die GcsclhJuft ihr Glied fiirdcrn, nicht 
drücken und hemmen soll. Daraus folgt: Soweit nur irgend mtiglich sind 
die auf Grund eines Reditsanspruchs - unabhängig von der Bedürftigkeit 
des Empfängers - zu beziehenden Sozialleistungen in solcher Höhe zu 
bemessen, daß sie in der Regel, in der ganz überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle, ausreichen und nur ausnahmsweise einmal einer Ergänzung bedür­
fen, die dann allerdings nur auf Grund einer Bedürftigkeitsprüfung, mit 
anderen Worten, nach Fürsorgegrundsätzen, gewährt werden kann (die 
Ausnahme muß als soldie festgestellt werden)." 626) 

Das Paradoxon, das in dem allem steckt, ist nidit ganz aufzulösen: Die 
sdiematische Geldleistung ist Aditung vor und Mißachtung der indivi-
duellen Persönlidikeit zugleidi. Sie mißaditet die Menschlidikeit des ein-
zelnen völlig, denn sie kennt keine hilfsbedürftigen Menschen, sondern 
nur Rentenfälle. Die individuelle L3ge und die spezifischen Bedürfnisse, 
das Denken und Fühlen der Betroffenen haben die sozialen Institutionen 
völlig kalt zu lassen; das schreibt das Gesetz vor. Aber gerade das s-:hütz.t 
den Mt>nschcn vor der Abhängigkeit von anderen Menschen, bewahrt ihn 
vor Schnüffelei und Bevormundung. Schon aus dem Begriff drs Risikos 
ergibt sich, daß nicht mehr der ganze Mensch gemeint ist, sondern nur ein 
Teilaspekt, eine abstrakte Rolle. Diese Inhumanität ist aber gerade das, 
was so beliebt ist, weil der einzelne sich dadurch der Behörde entziehen 
kann. Aber die Befreiung reimt weit über das Verhältnis zum Staat hin-
aus. "Aus Not von anderen Mensdien im alltäglichen Umgang abhängig 
zu sein, ist eine der bittersten Arten persönlicher Unfreiheit, die es gibt, 
und je enger die Blutsbande das Zusammenleben in einer Stube aneinan-
derketten, um so größer kann diese Unfreiheit sein." 327) 

Vielleidit ist der Widerspruch in der These, daß Anonymität und 
sdiematisches Reditsdenken die Freiheit der Person und die Würde des 

8M) O,wald von Ncll-Breuning: ßcdürftigkcir.prüfung oJn BeJürfnis? In: Wirtsd,aft und Gc-
sellsd,aft heute. BanJ III: Zcitfra~cn. Freiburg 1960. S. 369 f. 

fS%7) Hans Adlingcr: Wohlfahrtsstaat und Pl'rson. Ein ßt.•irr..1g :,.ur Par:tdoxit> da FrC"ihci1. ln: 
Unsere frcihcit morgen. Hrs~. von Georg Böse. Uü!>sclJorf unJ Köln J'Jf,.\. S. 73. 
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Individuums schützen und nicht beeinträchtigen, doch nicht so fundamen-
tal, wie es zunächst den Anschein hat. Die menschlichen Beziehungen ver-
lieren nämlich ihre Dignität, wenn sie zu Abhängigkeit und Unterord-
nung führen und nicht mehr auf Achtung und freier Zuneigung beruhen. 
So gilt wahrscheinlich für die modernen Sicherungsapparaturen, daß der 
Mensch sich unter ihnen gerade deshalb freier fühlt, weil sein Leben, sein 
Lebensunterhalt nicht von der Ri.icksicht auf seine Besonderheiten ab-
hängt, denn solche Rücksidn ist immer 7.ugleich auch eine Kontrolle des-
sen, was er ist und was er tut. Daß der Mensch in Risiken aufgelöst wird, 
ist so vielleicht gerade der Kunstgriff, der das System humanisiert. Denn 
er verwehrt dem Staat, den Menschen 'in seiner Totalität zu erfassen, und 
hindert ihn dadurch, totalitär zu werden. 

d) Individualisierung gibt keine Sicherheit 
„Diese von der Achtung der Persönlichkeit des Leistungsempfängers 

getragene Rechtsgestaltung würde durch eine gelegentlich festzustellende 
Entwicklung gefährdet werden, die etwa auch in der Sozialversicherung 
sog. ,gezielte Leistungen' gewähren will, also Leistungen, die nur dem 
wirklich Bedürftigeq nach Prüfung seiner Notlage als Ermessensleistung 
der Verwaltung zukommen sollen. Das ist eine bei den Gesprächen über 
die Sozialreform mit Vorliebe von Finanzministerien vertretene, fiskalisch 
verständliche Meinung, ihre Befolgung würde jedoch den Freiheitsbereich 
der Sozialleistungsempfänger wesentlich einschränken, - man müßte 
trotz Beitragszahlung ,danke schön' sagen und könnte sein Recht nur in 
beschränkter Weise vor den Gerichten verfolgen." 628) 

Diese Aussage ist nicht nur eine zusammenfassende Bestätigung der 
These von der freihcitsfördcrnden Wirkung anonymer, schematischer 
Kon\tntktioncn, sondern sie enthält dariiber hinaus zwei Begriffe, die die 
Pr,ifcrem. fiir Versorgung und Versicherung in anderer Richtung weiter 
begründrn: den Begriff des Ermes.\ens und den der red1tliJ1en Nachprüf­
barkcit bei Entscheidungen der Sozialverwaltung. Beide hängen aufs 
innigste mit den Prinzipien der .Aquivalenz einerseits, der Individualisie-
rung andererseits zusammen und von daher wieder m'it moralischen Vor-
zügen, die den verschiedenen Systemen beigelegt werden. Das ist noch ein 
wenig zu verdeutlichen. 
1 Wenn die These richtig ist, die Pierre Laroque vertreten hat, daß "die 
soziale Sicherheit ... vor allem bei jedermann ein Gefühl der Sicherheit 
erwecken, alle Bedrohungen, die diese Sicherheit in Frage stellen können, 
ausschalten und wirksame Maßnahmen gegen diese Bedrohung gewähr-
leisten" will, 629) dann genügt es nicht, wenn die notwendigen Vorkeh-
rungen getroffen werden, um niemanden-hungern und frieren zu lassen. 

62h) ~'alter ßogs: Das Problem der Freiheit im sozialen RcdusstaJ.t, a.a.O., S. 315. 
829) Pierre Laroque: Die Soziale Sicherheit und die anderen sozialen Einrichtunhcn. In: Bulletin 

Jcr Internationalen Vereinigung für Soziale Sid1crhcit. Jg. V. Nr. 10/11 (Oktober/November 
1952). S. !SC. 
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Dann müssen vielmehr darüber hinaus diese Maßnahmen jedermann 
bekannt und so geläufig sein, daß sie gewissermaßen zur dauerhaft gege-
benen Umwelt des Lebens gehören, und sie müssen mindestens das gleiche 
Maß von Gewißheit und Verläßlid1keit haben wie die Unterhaltsquellen, 
deren V ersicgen durch die Sicherungseinrichtungen kompensiert werden 
soll. Denn dann geht es nicht allein um eine objektiv vorhandene und 
gewährleistete Sicherheit, also nicht allein um die faktisd1 vorgesehenen 
und ausgeteilten Hilfen, sondern vielmehr auch um eine psychisme Kom-
ponente, um das Bewußtsein der potentiellen Empfänger, eben um das 
G e f ü h I der Sicherheit. Soziale Sicherheit besteht daher - so könnte 
man formelhaft sagen - nur zur Hälfte aus dem, was geleistet wird, zur 
anderen Hälfte aus der Kenntnis dieser Leistungen und daraus, wie sicher 
sie eingeschätzt werden. 

Solcher Zuverlässigkeit im Urteil der von Unsicherheit Bedrohten kann 
das Aquivalenzprinzip nur förderlim, das Individualisierungsprinzip nur 
abträglich sein. Denn nur die Aquivalenzkonstruktion ermöglicht es, im 
voraus zu wissen, was man im Notfall bekommen wird. Die individuali-
sierende Hilfe ist dagegen ein sehr vages Versprechen, das im voraus 
inhaltlich völlig unbestimmt bleibt und sich erst bei Eintritt des Notfalles 
so weit konkretisiert, daß man weiß, was es hält. 

Es kommt hinzu, daß man sich nur dann gesichert fühlen kann, wenn 
man nicht argwöhnt, es könne einem womöglich jemand den Hilfsanspruch 
bestreiten. Jede Ermessensfreiheit aber muß solchen Argwohn hervor-
rufen, und Fürsorge kann nichts anderes als Ermessenssache sein, weil sie 
individualisierend helfen will. Wo das Ermessen aufhört, hört auch die 
Fürsorge auf und beginnt die Versorgung. Ermessen aber ist ein verwal-
tungsred1tlicher Ausdruck. In die Sprache des Fürsorgeklienten übersetzt 
heißt er Willkür. Desh:tlb kann die Fürsorge ein Gefiihl der Sicherheit 
nicht en:eugen. In einem Fürsorgesystem ist zwar die Ungesicherthcit nid1t 
mehr sicher, aber auch die Sicherheit 'ist noch nidlt sicher. Es ist ein 
unentschiedener Zwischenrnstand etabliert, der offen und also unsicher 
läßt - d. h. der Entscheidung des zuständigen Beamten überläßt -, ob 
im entsd1eidendcn Falle eine Simerung gewährt wird oder nicht. 

Von daher ist es verständlich, daß feste Renten mit Rechtsanspruch sich 
so großer Wertschätzung erfreuen. Das liegt sicher nicht daran, daß sie 
den Bedürfnissen angemessener oder gar auf jeden Fall höher wären als 
Fürsorgeleistungen. Aber sie sind wenigstens in der gesetzlich genau fest-
gelegten Höhe sicher. Sie und damit auch der Anspruchsberechtigte sind 
der Beamtenwillkür entzogen. Man kommt nid1t als Bittsteller, sondern als 
Kunde, der sein Guthaben abhebt. An dessen Höhe kann kein Ermessen 
etwas ändern, und sollte bei der Bered1nung doch ein Fehler auftreten, 
dann geht man zum Sozialgericht. Versorgungs- und Versidierungssystemc 
sind justiziabcl, die Fürsorge ist es grundsätzlich nicht. Denn wenn es 
nicht gerade um grobe und wissentliche Verletzung der Amtspflichten geht, 
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könnte richterliche Überprüfung von fürsorgerischen Entscheidungen nur 
bedeuten, daß das Ermessen eines sachverständigen Beamten durch das 
Ermessen eines im Zweifel weniger sachverständigen Richters korrigiert 
werden soll. . 

Das wird auch dadurch nicht anders, daß man neuerdings einen Rechts-
anspruch auf Fürsorge zugestehen will, zunächst durch Urteil des Bundes-
ver~a!tungsgerichts aus dem Jahre 1954 6:lo) und seit 1962 durch das Bun-
dessozialhilfegesetz. 631 ) Denn dieser Red1tsanspruch ist nur ein Anspruch 
„dem Grunde nach", bleibt also inhaltlich genauso unbestimmt wie die 
Fürsorgeleistung selbst. Er bleibt „dem Einfluß des Grundsatzes der indi-
viduellen Gestaltung und Bemessung der Hilfe unterworfen. Denn auch 
dort, wo der Hilfesuchende einen Anspruch auf Hilfe hat, verbleibt die 
Bestimmung von Form und Maß der Hilfe im einzelnen dem Träger der 
Sozialhilfe, der hierüber nach pflichtmäßigem Ermessen entsprechend den 
Besonderheiten des Einzdfalles entscheidet". 632) Was aber bleibt dann 
noch von dem Recht~anspruch übrig? Doch kaum mehr als der Anspruch, 
daß die Lage des Hilfesuchenden überprüft werden muß. Nur wenn 
solche Recherchen unterlassen werden, können sie durch Klage erzwungen 
werden. Kommt der Fürsorgebeamte be·i seinen Untersuchungen zu dem 
Ergebnis, daß nur eine bCftimmte Art und eine bestimmte Höhe der Hilfe 
oder gar keine Hilfe erforderlich ist, so kann eine bessere Leistung auch 
nicht durch gerichtliches Urteil errungen werden. 

c) Aqui1.,•alenzdenken ist moralisch überlegen 
Schon insofern ist nur bedingt richtig, daß sich, ,,soweit ein Rechts-

ansprud1 auf Hilfe besteht, ... die R.editsstcllung des Hilfesuchenden der 
eines Ansprud1sbercd1tigren auf Leistungen der Sozialversicherung oder 
der Versor!-\ung" nähere. 1133) In vollem Umfang gilt diese Gleid1stellung 
wohl nur insoweit, als sich die Sm.i:dhilfe von der Fürsorge entfernt und 
Elemente der Versorguni-: aufnimmt. Wir werden später nod1 sehen, in-
wieweit d.1s der F:dl ist. h:II) Vor allc·m ahcr ist dieser Verglcid1 im ganzen 
rein form:1ljuristisd1 gc·lhd1t und nicht rcditspolitisch o<ler gar s01.ial-
psyJ10logisch. In der Gefühlswelt der Betroffenen ist der Rcdnsanspruch 
auf Fürsorge eindeutig ein Anspruch minderen Rechts gegenüber dem auf 
Versorgung oder V ersid1erung, und das kann sich eigentlich auch nur 
insoweit ändern, als es gelingt, den Rechtsanspruo.'1 in einen gesellschaft-
lich und sittlich begründeten Anspruch umzudenken oder umzudeuten. 
Weil das bis heute beim Kindergeld noch nicht in vollem Maße und bei 

630) Entscheidungen des Bundesverwalrungsgeridns Bd. 1. S. 159. 
631) § 4 Abs. 1 Satz l BSHG: .Auf Sozialhilfe besteht ein Anspruch, soweit dieses Gesetz 

bescimmr, daß die Hilfe zu gewähren ist... -
632) Hermann Gottschick: Ziele und Grundbestimmungen des Bundessozialhilfegcsetzes. In: 

Bl:itter der Wohlfahrtspflege. Jg. 108. Nr. 819 (August/Seprcmber 1961). S. 6. 
G33) Johannes Duntze: Das Bundessozialhilfegesetz im System der sozialen Leistungen. In: Blätter 

der Wohlfahrtspflege. Jg. 108. Nr. 8/9 (August/September 1961) S. 3. 
034) V~l. Kap. VII, Absdinitt III. 
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den Mietbeihilfen überh;iupt nod1 nid1t gelungen ist, haben diese Leistun-
gen den etwas anrüchigen l;ürsorgecharakter auch nod1 nidit ganz ver• 
loren, so oft auch beteuert wird, beides seien ganz gewiß keine Fürsorge• 
leistungen. 

Diese sozusagen moralische Qualität des Anspruchs hängt wiederum 
mit den Äquivalenzvorstellungen zusammen, insofern als diese nur als ein 
redrnerischer Ausdruck für Gerechtigkeit gesehen werden. Es ist deutlich, 
daß solche Äquivalenz nicht identisd1 ist mit Rechtsansprud1. Es gibt 
durd1aus Red1tsansprüche, die nid1t auf jenem kausalen Denken beruhen, 
das herrschen muß, wo das Äquivalenzprinzip gelten soll. Solche An-
sprüche, die nicht in Vorleistungen irgendweld1er Art begründet sind, 
werden nicht immer - wie die Fürsorgeansprüche - als minderwertig 
empfunden. Sie können auch - wie etwa die Unterhaltsansprüche des 
Kindes gegen seine Eltern - einen sittlichen Untergrund haben, der weit 
über dem der Rentenansprüche liegt. 

Im Zusammenhang der Sozialleistungen bleibt aber bestehen, daß das 
Sicherheitsgefühl um so größer ist, je besser der Anspruch nicht nur juri-
stisch, sondern vor allem moralisch und gesellschaftlich fundiert ist. Daß 
man im Äquivalenzprinzip einen solchen Unterbau sieht, spricht einerseits 
für die Red1enhaftigkeit auch menschlicher Bezüge in der modernen Ge-
sellschaft, andererseits aber auch dafür, daß man die Leistung und Gegen-
leistung abwägende Gerechtigkeit für einen dauerhafteren Grundsatz der 
Staatsordnung hält als die Wohltätigkeit. Darüber hinaus ist es eine an 
sich sehr ehrenwerte Haltung, sich nimts schenken lassen zu wollen; viel-
leicht ist von daher gesehen die Möglichkeit, den Versicherten Staats• 
geschenke machen zu können, ohne daß sie sim beschenkt fühlen, eine 
durchaus willkommene Nebenwirkung der Sozialversicherungskonstruk-
tionen. Nächstenliebe zu üben, den Armen zu helfen, ist im Abendland, 
seit es sich christlim nennt, ein hoher ethisdier Grundsatz. Sich helfen zu 
lassen, Almosen anzunehmen aber wurde immer als bedrückend, erniedri-
gend, entwürdigend empfunden. Sich gar auf fremde Hilfe zu verlassen, 
seine Zukunft darauf aufzubauen, daß einem smon geholfen werde, wenn 
es nötig ist, galt und gilt als moralism minderwertig und verwerflich. Das 
bedeutet aber nimts anderes, als daß für kalkulierbare Risiken nicht auf 
die Fürsorge verwiesen werden darf. Wohltätigkeit ist immer nur dem 
Geber als sittliches Verdienst angeremnet worden. Vom Nehmer aus ge-
sehen wird sie keineswegs moralisch positiv gewertet. Er kann Amtung 
und Würde nur dann erringen, wenn er sich in der Tugend der Demut 
übt. Das aber setzt eine Lebenshaltung voraus, die völlig jenseits des 
gesamten Sicherheitsdenkens und seiner Anspruchskonstruktionen liegt. 

f) Der Widerwille gegen die Fürsorge 
Alles, was hier an - freilich mit Bedamt einseitig ausgewählten, aber 

für die Emotionen der Bürger in eben dieser Einseitigkeit bestimmenden 
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- Argumenten gegen die Fürsorge zusammengetragen worden ist, wird 
nur zum kleineren Teil zum bewußten und formulierbaren Repertoire 
des normalen Staatsbürgers gehören. Das besagt aber nichts über die 
Wirksamkeit. Wie in der gesamten Psycholog'ie gilt wohl auch für diese 
sozialpsychologischen Zusammenhänge, daß die Komponenten, die die 
Struktur der Person am nachhaltigsten und durchschlagendsten bestim-
men,' dem einzelnen oft nicht bewußt sind. 

Der Effekt im ganzen, sei er nun durch die vorstehenden Bemerkungen 
ausreichend gedeutet oder nicht, ist jedenfalls eine entschiedene Abscheu 
vor der Fürsorge. Gegenbeweise, die von den Praktikern in Ämtern und 
Verbänden in großer Zahl angeboten werden, sind in der Regel nicht 
stichhaltig. Denn sie stammen durchweg aus solchen fürsorgerischen Ar-
beitsbereichen, die schon längst das reine Fürsorgeprinzip verlassen haben 
und standardisierte Hilfen anbieten, oder es erweist sich, daß die einzelnen 
sich eine private, individuelle Aquiva!enztheorie zurechtlegen, durch die 
sie sich als leistungsbcrechtigt legitimieren. Alle Versud1e, der Fürsorge 
ihren disqualifizierenden Charakter zu nehmen, gehen daher auch in 
diese Richtung, eine Annäherung an die Versorgungsschemata zu voll-
ziehen. Wird das Ganze dann unter einem neuen Namen präsentiert, wie 
es bei der Umbenennung der Fürsorge in Sozialhilfe 1961 geschehen ist, 
so mag das mit dazu beitragen, den Widerwillen gegen die Fürsorge abzu-
bauen. Das andere Wort allein würde freilich wenig bewirken, wenn es 
nicht für derartige Abweichungen vom Individualprinzip stünde. 

Daß die Sozialhilfe von den anti-fürsorgerismen Affekten noch keines-
wegs frei geworden ist, hat die Empörung darüber bewiesen, daß man für 
die durch in der Schwangerschaft eingenommene thalidomidhaltige Prä-
parate (Contergan) verkrüppelten Kinder nichts Besseres als das Sozial-
hilfegesetz bieten wolle. Dem Argument, daß sold1e unverschuldeten 
Schicksalssd1l:ige etwas anderes als Fiirsorge verdienten, wurde noch im-
mer die gleid1c Braud1barkeit wie scl10n im vorigen Jahrhundert zuer-
kannt. Dabei sd1eint dem Fachmann da, fürsoq;erische Verfahren nirgends 
so angdirad1t wie bei der:inigcn :iußcrordentlid1en, unvorhersehbaren und 
~ehr spezieller Therapie bedürftigen Unglüd,sfällen. 

Umgekehrt zeigen die Unterhaltsrenten nadJ dem Lastenausgleichs-
gesetz und die Ausgleid1srcntcn in der Kriegsopferversorgung, wie solche 
mit Aquivalcnzkonstruktionen zu begründende Leistungen höher als Für­
sorgeunterstützungen bewertet werden. ln der Beredmung und im wirt-
schaftlichen Effekt unterscheiden sie sid1 nur wenig von den weitgehend 
vereinheitlichten Richtsatzunterstützungen der Fürsorge. 

Die Ressentiments gegen die Fürsorge, die durchaus nicht nur sich all-
mählid1 verflüchtigende Restbestände sind, kommen in aller wünschens­
werten Deutlichkeit in einem Kommentar zum Ausdruck, der vor einiger 
Zeit in einer illustrierten Zeitschrift zu lesen war. Er wird deshalb hier 
zitiert, weil man den deutschen Illustrierten eines bestimmt nicht ab-
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sprechen kann: Daß sie ein Gespür für die Stimmungen des Volkes haben 
und wissen, was „ankommt". Es wurde dort der Fall einer 75jährigen 
Witwe geschildert, die nach dem Tod ihres Mannes Witwenrente bei der 
Angestelltenversicherung beantragte, von der ihr Mann schon seit Jahren 
seine Rente bezog. Fast 9 Monate habe es gedauert, bis sie die erste Zah-
lung aus Berlin erhielt. In der Zwiscl1cnzcit habe sie sich an eine Landes-
versicherungsanstalt gewandt und gefragt, wovon sie denn leben solle, 
wenn ihr niemand solange etwas leihe. Dann heißt es: ,,Die Auskunft, 
die nun folgte, ist so unerhört, oa~) daß alle Versid1crtcn bei der 
Bundesversicherungsanstalt laut protestieren müßten. Der Frau wurde 
geantwortet: Dann gehen sie halt zur Fürsorge! 636) Das 
heißt, man zahlt ein Leben lang, zwangsweise oder freiwillig, seine Bei-
träge in diese öffentlime Versicherungskasse, um dann smließlid1 doch 
wie ein lästiger Almosenempfänger abgewimmelt zu werden. Weil die 
Bürokratie nicht in der Lage ist, Anträge zügig zu bearbeiten, wird man 
dorthin abgeschoben, wo für gewöhnlich die hoffnungslosen Fälle landen, 
die Asozialen, die Gestrauchelten, die Habenichtse - zur Fürsorge." 637) 

So berechtigt die hier geübte Kritik an den Rentenverfahren wahrsdlein-
lich ist, so aufschlußreich ist der erbitterte Protest gegen die Zumutung, 
sich mit der Fürsorge einlassen zu sollen. Sollte man wirklich beredltigt 
sein anzunehmen, daß die zitierte Illustrierte ausgerechnet in diesem 
Falle die vox populi nicht aufgespürt haben sollte? 

4. Funktionsteilung nach den Armutstheorien 
Solche leidenschaftliche Abwehr gegen alles, was Fürsorge ist und Für­

sorge heißt, ist durch die beschriebenen Wertungen, die sie im Publikum 
erfährt, und die psydlologischen Medlanismen, d;e sie auslöst, gewiß nimt 
erschöpfend, aber dodl wohl hinreichend erklärt. Sieht man nur diese 
Widerstände, so liegt nidlts näher, als sidl m'it ganzer Kraft daran zu 
machen, die Fürsorge endgültig und vollständig zu beseitigen und sie 
gänzlich durch Versorgung und Versidlerung zu ersetzen. Aber haben wir 
nicht gerade nadizuweiscn vcrsud1t, d~ß der ganze Affront aus dem Indi-
vidualisierungsprinzip stammt, also daher, daß die Fürsorge zwar sehr 
weit in die persönlichen Lebensumstände eindringt, aber dom nur zu dem 
Zweck, ihre Hilfen so weitgehend wie möglich den spezifisdlen Erforder-
nissen der individuellen Lage anzupassen? Und ist soldie als Impertinenz 
empfundene Erkundung der Situation des einzelnen nicht einfach unum-
gänglidl, wenn wirksam Abhilfe geschaffen werden soll? Gewiß ist es vor 
allem die „vornehme Zurückhaltung", die den modernen Sidierungs-
apparaturen ihren durchsdilagenden Erfolg eingebradlt hat; Versorgung 
und Versidlerung werden eben deshalb so eindeutig gegenüber der Für-

835) Sperrung vom Verfasser. 
636) Im Original kursiv. 
837} REVUE Nr. 32 vom 11. August 1963. S. S. 
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sorge bevonugt, weil sie nicht so aufdringlich sind. Aber steckt darin 
nicht zugleich eine große Gleichgültigkeit gegenüber dem Schidual des 
einzelnen und seinen Nöten, um die es doch bei all diesen sozialen Erfin-
dungen gehen sollte? Hindert das rücksichtsvolle und zurückhaltende Auf-
treten die Versorgungs- und Versicherungsinstitute nicht letzten Endes, 
die Sorgen, die eigentlich behoben werden sollen, überhaupt noch zu 
Gesicht zu bekommen, und operieren sie daher nicht vor lauter Fein-
fühligkeit an ihrem eigenen Ziel vorbei? Ist die Rücksichtnahme auf 
menschliche Empfindlichkeiten in diesem Verfahren nicht so weit getrie-
ben, daß die Menschlichkeit dabei abhanden kommt, die hier doch nicht 
in dezenten Umgangsformen, sondern darin zu bestehen hätte, ein 
menschliches Einzelleben zu fördern, zu unterstützen oder überhaupt zu 
erhalten? Was nützt alle Diskretion, wenn sie den Blick auf den Menschen, 
um den es sich zu sorgen gilt, verstellt? 

Wäre solch pointierte~ Urteil gerechtfertigt, dann müßte alle Rücksicht 
auf Aversionen gegen die Fürsorge falJen gelassen werden. Wäre es so, 
daß nur das Individualprinzip der Fürsorge die gemeinte Notlage treffen 
könnte, Versorgung und Versicherung dagegen blind Leistungen aus-
streuen, ohne zu wissen oder gar zu kontrollieren, was sie bewirken, 
dann wären sie so vollständig wie nur möglich durch Fürsorge zu erset-
zen, was auch immer sie sonst an Vorteilen zu bieten haben mögen. Denn 
dann wäre alle Schnüffelei und Beamtenwillkür der Fürsorge das weitaus 
geringere Übel gegenüber der organisierten Willkür des Sicherungs-
apparates. 

Das alles sind nicht rein rhetorische Fragen, sondern Argumente, die 
sid1 nid1t auf die politisdie Agitation besdiränken, sondern bis in wissen-
sduftliche Debatten vordringen. Gewiß liegt das audi daran, daß wirklic.n 
vcrsd1icdcnc Lüsungrn 111iiglid1 sind. Aber vor allem scheinen sprad11iche 
Tiic.:kcn eine Kollc zu spielen: ,,lndividu:1lisicrcn" klingt so nach Mcnsd1-
lid1kcit und „sc.:hcmati.1ieren" nad1 gefühlloser Biirokratie. 

Zwar ist ric.:htig, daß Versorgung und Vcrsid1crung auf individuelle 
Sonderlagen keine Rücksicht nehmen. Das ginge in dem Rechtsdenken, 
dem sie sich versd1rieben haben, auch g:ir nicht. Aber „der Unterschied 
kann nicht durch die FeststeJlung ausgedrückt werden, daß die Sozial-
versicllerung, anders als die öffentlidie Fürsorge, nichts mit Not zu tun 
hat. Die Sozialversidicrung wäre offensichtlich niemals entstanden, wenn 
es das Problem der Not durch Verlust des Einkommens nicht gegeben 
hätte.... Aber die Sozialversicherung befaßt sidi mehr mit m u t m a ß -
1ich er als m'it bewiesener Not, und sie ist eine soziale Einridi-
tung, die viel mehr von der Vorstellung einer durchschnitt -
1i c h e n als einer in d i v i d u e I I e n: Not beherrscht wird. Diese 
Charakteristik der Sozialversicherung begrenzt den Bereich, in dem diese 
Form sozialer Sicherheit mit dem Gesamtproblem wirtschaftlicher Un-
sicherheit der Familie fertig werden kann. Ein Programm, das s'ich mit 
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durd1Sdrnitt!idien Zuständen und Nöten abgibt, wird immer durdi cm 
System öffentlicher Fürsorge ergänzt werden müssen, um für unvorher-
gesehene und außergewöhnliche Notstände Vorsorge zu treffen". 638) 

Das ist zwar nid1t viel mehr als eine kurze Beschreibung des Wt:scns 
einer Versid1erung, aber dennoch ist damit eigentlich alles gesagt. Wenn 
im voraus bestimmt werden soll, unter welchen Bedingungen welche Lei-
stungen zu erbringen sind, dann müssen sowohl die AnspruJ,svorausset-
zungen als audi Art und Höhe der Ansprüd1e kalkulierbar sein. Beides 
steckt im Begriff des Risikos. Die Wahrsdicinlichkeitsrechnung, die nidn 
nur die Versicherungsmathematiker, sondern auch die H:rnshaltsexperten, 
die sid, mit Versorgungsgesetzen befassen, anwenden, berücksichtigt natür­
lid, keine exzeptionellen Verhältnisse, sondern nur Erfahrungswerte aus 
einer großen Zahl von Fällen. Das ist im Dun:hsdrnitt nidn nur ausrei-
mend, sondern hat - worauf ebenfalls Eveline Burns hingewiesen hat -
zudem den Vorteil der ökonomischen Rationalität für sich. Die Sozialver-
sicherung „ist eine Methode, eine große Zahl von Fällen in relativ auto-
matischer Weise zu erledigen. Wo das Bedürfnis nadi Sozialeinkommen 
nicht nur von ein'igen Tausend, sondern von Millionen von Menschen 
empfunden wird, ist ein System, das genaue Einzeluntersuchungen jedes 
individuellen Falles erfordert, nicht nur in der Verwaltung teuer, sondern 
wahrscheinlich auch undurchführbar. Solange die gezahlten Versicherungs-
leistungen die überwiegende Mehrheit der Bewerber befähigen durchzu-
kommen, ohne auf zusätzliche Hilfe zurückzugreifen, hat die Sozialver-
sicherung den Vorteil, die Zahl derer, die diese kostspielige individuali-
sierende Behandlung erfordern, erheblich zu verringern". 639) 

Die Vermutungen des Gesetzgebers, wer Hilfe braucht und was er in 
ganz bestimmten Lebenslagen an Hilfe braucht, sind natürlich recht vage. 
Sowohl der Leistungsfall als auch die Leistungsbemessung beruhen auf 
sehr verallgemeinernden und vereinfad1enden Annahmen. Welche wirt-
schaftlichen Ausfallcrschcinung.:n auftreten können, ist im großen und 
ganzen als bekannt vorausgesetzt, und daher läßt sich dann auch im vor-
aus fixieren, wie die Lücken einigermaßen zugestopft werden können. 

Eveline M. Bums: The American Social Security System. Boston 1949, S. 35 f.: .The 
distinction canr.ot be expressed by the sta'"ement that social insurance, unlike publi~ 
assistance, has no concern with need. Abviously, had there been no problem of need due 
to income lass, social insurance would never had come into existence ... But social in-
surance deals with p r es um p t i v e rather than d e m o n s t r a t e d need, and is a 
social institution dominated by a concept of a v e r a g e rather than i n d i v i d u a 1 
need. (Gesperrtes im Original kursiv.) This di.aracteristic of social insurance limits the 
extend to whidi this form of social security can deal with the total problem of family 
income insecurity. A program dealing with average conJitions and needs v.•i!l always have 
to be supplemented by a system of public assistance to provide for emergen..:ies and 
special necds. • 
Evcline M. Burns a.a.O., S. 37: .It is a method of dealing with largc numbers in a 
relatively automatic manner. Wherc the need for socially providcJ income is expericnc.:~d 
not by a few thousands but by millions of people, a sysrcm whidt involves detadeJ 
investigation. of eadi. individual case ~s no~ only costly adminis~ra~i,·cly. bu~ is probably 
also impracttcal. So long as the bcneftts p~11d c~ab1~ the vast maJority of cla1mants to ~et 
by without recourse to supplemcntary :ud. !oc.:1al _msuranc.:e ~as. t~e a~vantai:;e of greatly 
reducing the numbers of those who requ1re th1s costiy md1v1dual1zed treatment.• 
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Ausführlic.ne Einzelbeweise zu erheben, wird dann überflüssig; das Verfah-
ren kann vielmehr endgültig entschieden werden, wenn die Beweisauf-
nahme diejenigen Indizien (wie Alter oder Todesfall) erbringt, die laut 
Gesetz den Tatbestand der Bedürftigkeit hinreichend dartun. Die groben 
Mutmaßungen, wie sie in den gesetzlichen Anordnungen festgelegt sind, 
stimmen nun aber im aligemeinen erstaunlich gut - und erst das ist die 
eigentliche Rechtfertigung der Versorgungs- und Versicherungsinstitute. 
Ihre anonymen Apparaturen funktionieren trotz ihres Schematismus, weil 
sie sich im wesentlichen mit den Notständen abgeben, die in großer Zahl 
und in weitgehender Gleichförmigkeit auftreten. Seit die Primärgruppen 
ihre Sorgekraft weitgehend verloren haben, ist so gut wie jeder von den 
Risiken, die in den Sicherungskatalogen aufgezählt sind, in nahezu glei-
chem Maße bedroht. Das bedeutet, daß es um die Bewältigung von mas-
senhaft und gleichartig auftretenden Lebenslagen geht, die in Leistungen, 
die nach schematischen Bedingungen und einheitlicher Berechnung ge-
währt werden, eine völlig angemessene Antwort finden. 

Es bedeutet andererseits, daß individuelle Eigentümlic.nkeiten unbe-
rücksichtigt bleiben müssen. Wo Notstände nicht voraussehbar sind, weil 
sie nur vereinzelt und nicht massenhaft auftreten, und wo sie in sehr 
differenzierten Erscheinungsformen, also nicht gleichartig auftreten und 
deshalb aut.-h sehr spezifische Abwehrmaßnahmen erfordern, ist mit sc.ne-
matischer Geldzuweisung nid1t~ mehr auszurichten; dort müssen andere, 
subtilere Vorkehrungen getroffen werden. 

Versorgung und Versicherung sind also gut und unentbehrlich, um in 
einem einigermaßen normalen Lebenslauf mit einigermaßen normalen 
Risiken eine einigermaßen normale Lebensführung zu sichern. Was vom 
einigermaßen Normalen abweicht, ist nur durch Fürsorge zu bewältigen. 
ln der Terminologie der Armut\theorien heißt dls, dlß Armut, die durch 
l'in ht:s,mdl'rs sd1werl's Fin:r.elsd1ic·ks.1I ndcr durd1 m:ingclnde Anpassungs-
fahigkt·it des cinzclnc•n hervorgerufen wird, das legitime Arbeitsfeld der 
I;ürsorge in einem amgebauten sozialen Sicherungssystem ist. 640) Etwa~ 
ausführlicher hat Marianne Morave diesen Personenkreis, der gerade auf 
eine moderne, von der Einkommenssicherung entlastete Fürsorge ange-
wiesen bleibt, in einer kleinen Schrift zum sechzigjährigen Bestehen der 
Frankfurter „Centrale für private Fürsorge" gekennzeichnet. Sie bleibt 
bei dem alten Begriff der Armut, aber stellt fest, daß er sich verschoben 
hat. ,,Das hungernde Kind mit zerrissenen Strümpfen und blaugefrorenen 
Händen, mit ein bißchen Malzkaffee und einer Scheibe trockenem Brot 
im 11agen, existiert nicht mehr und wenn es existierte, so würde ein Gang 
zum Fürsorgeamt oder zu den karitativen Einrichtungen diesen Zustand 
ändern. Wer ist heute arm? Arm sind d-ie, die mit dieser komplizierten 

ß.1.0) Die These, daß es vor allem Anpassung,;;sdtwierigkciten seien, die fürsorgerjsche Hjlfsbe-
dürfti~kcir hervorbringen, hat in neuerer Zeit insbesondere Klumkcr vertreten. Vgl. dazu 
Jie Zitate auf S. 241. 
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sdmellcbigcn Zeit nid1t mehr fc:rtii,; werden, denen auch die sd1ematisd1c 
üffcntlid1e Hilfe in Geld nicht ausreichend helfen kann, weil die lkträge 
zu klein sind, weil sim gar nicht mit Geld allein helfen lä!k l.3ei der Rat-
losigkeit des Alters, bei dem Bedarf an l.3ecreuung und Pflege, bei dieser 
ungeheueren Altersbevölkerung, die wir heute haben, könnte man fast 
von einem neuen Stand der Hilflosen sprechen. Zerrüttung der Familien 
ist ein neuer und wamsender Tatbestand des sozialen Lebens, da gibt es 
neue Ursachen für psychologisches und psychisd1es Kinderelend.... Die 
Not hat heute keine summarisd1e und äußerlid1 zutage liegende, sondern 
höd1st pcrsönfü·he Ursachen. Und so wird auch eine neue Art von Hilfe 
erfordert, eine Hilfe, die gam. auf die persönlichen Umstände des Einzel-
nen eingeht, der dieser Zeit nicht mehr gewachsen ist; eine persönliche 
Hilfe, die, ergänzend zu den öffentlid1en sozialen Leistungen, da helfen 
kann, wo schematische Regelungen versagen oder wo gar kein Anspruch 
besteht, denn auch das kommt noch vor; eine persönliche Hilfe aber auch 
weit über die Geldfrage hinaus: Beratung, Betreuung, Ermutigung, Ver-
mittlung von Pflege, von Erziehungshilfe, Hilfe zur Besduffung geeig-
neter Wohnung, zur Gestaltung des Lebens, s0 daß es wieder wert und 
würdig ist gelebt zu werden." 641) 

Faßt man diese Beschreibung in einige große Gruppen der praktischen 
Arbeit zusammen, so besagt sie, daß Pflege, Erziehung und Beratung, alle 
in vielfältiger Variation je nach den persönlichen Eigentümlichkeiten, ab-
gestimmt auf die Einmaligkeit eines jeden Menschen, die großen Aufgaben 
der Fürsorge sein werden. Wie das im einzelnen in Abhängigkeit von den 
sonstigen Sicherungseinrichtungen, in Ergänzung zu ihnen und im Wech-
selspiel mit ihnen aussieht, soll im nächsten Kapitel etwas näher unter-
sucht werden. 

V. Die Vermischung der Prinzipien in der Pr;ixis der Institute 

Was in den Oberlegungen dieses Kapitels bisher als Versorgung, Ver-
sicherung und Fürsorge bezeichnet worden ist, sind idealtypische Formen. 
Die Behörden und Bürokratien, die heute unter diesen Namen laufen, 
sehen offensichtlich anders, vor allem weniger eindeutig aus. Die Gestal-
tungen der Sicherungsinstitute, wie sie heute vorgefunden werden, sind 
zwar von den drei Prinzipien abgeleitet und haben daher auch von ihnen 
ihren Titel erhalten. Aber die drei Konstruktionselemente Versorgung, 
Versicherung und Fürsorge sind 'in den geltenden Gesetzen und in der 

Hl) Marianne Mora.vc: Wandlung: der Armut. In: Centrale für private Fürsorge e. V. Frank• 
furt a. M. 1899-1959. Frankfurt 1959. S. 48. 
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sozialen Praxis so vielfältig und teilweise kaum unterscheidbar ineinander 
verflochten, daß nicht nur reine Formen fast gar nicht mehr vorkommen, 
sondern es auch sehr diffizil ist, die Komposition und das Mischungsver-
hältnis der einzelnen Hilfsarten aufzudecken. Wenn im folgenden ver-
sucht wird, etwas über die Vermischung der Prinzipien in der Praxis der 
Institute zu sagen, so können daher nur Hinweise und Beispiele für die 
möglichen Kompromißlösungen gegeben werden. Eine vollständige Be-
schreibung verbietet sich nicht nur deshalb, weil es eine Fülle von nicht 
klar zu definierenden Obergangs- und Zwischenformen gibt, sondern auch 
deshalb, weil das eine so genaue Untersuchung der kleinsten gesetzgeberi-
schen und administrativen Details erfordern würde, daß der Umfang eines 
ausführlichen Kommentars zum gesamten Versorgungs-, Versicherungs-
und Fürsorgerecht weit überschritten werden müßte. 

1. Klare Abgrenzung gegen das Versid1erungsprinzip 
Am eindeutigsten ist die Abgrenzung von Versorgung und Fürsorge 

gegenüber dem Versicherungsprinzip. In der Fürsorge kommen versiche-
rungsähnliche Gestaltungen überhaupt nicht vor. Die Versorgung hat in 
ihrer Ahnenreihe zwar versicherungsartige Kassen, 642) aber sie hat dieses 
Erbgut inzwischen völlig verloren. Die „Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder" in Karlsruhe und ähnliche Einrichtungen von Gemein-
den, die meistens als „Zusatzversorgungskassen" firmieren, sind entgegen 
ihren Namen keine Versorgungs-, sondern klare Versicherungsinstitute. 
Völlig analog zu den Soiialversid1erungen ist hier eine ergänzende Ver-
sid1erung für die Arbeiter und Angestellten im i_iffcndid1en Dienst aufge-
7ngrn worden mit in den Tarifvcrtr;igen fiir den iiffentlichen Dienst ver-
ordneten :Zw;1.ni-;,hcitdgen, die teilwei,e vom Arbciq;d,cr und teilweise 
vom Arbeitnehmer ;1.ufruhrin~en sind und chenm vom Lohn einbehalten 
werden wie die Sozialversid1cningslH·itr:ii-;e. Ebenso ist die „Zusatzversor-
gung" bei ßundesbahn und Bundespost konstruiert. 

2. Fürsorgeelemente in der Versorgung 
Die Scheidung zwischen Versorgung und Fürsorge ist nur bei den Beam-

ten noch relativ klar. Zwar gibt es im Beamtenred1t eine Leistungsgruppe, 
die „ Unfallfürsorge" heißt; 643) da sie jedoch überwiegend aus eindeutig 
fixierten und standardisierten Leistungen besteht, gehört sie sachlich zur 
Versorgung. Ein Grenzfall wird bei den Heilverfahren im Rahmen der 
Unfallfürsorge 644) sichtbar, denn hier kommen Ermessensfragen und da-
mit fürsorgerische Gesichtspunkte ins S_piel. Das beruht auf Besonder-

642) Vgl. Kap. lll, Abschnitt IV 16. 
643) z.B. in den §§ 136 ff. des Bundesbeamtengesetzes vom 18. September 1957. BGB!. 1 

Nr. 51/1957. S. 1337 ff. 
644) §§ 137 und 138 des Bundc,beamtengesctzes. 
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heiten, die für den gesamten medizinischen Bereich gelten. Auch die Bei-
hilfen, die Beamten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt 
werden, sind inzwisd1en so genau geregelt, daß sie nicht mehr als Verstoß 
gegen die Versorgungskonstruktion gewertet werden können. 645 ) 

In der Kriegsopferversorgung und im Lastenausgleich finden sich eigen-
artige Mischformen zwischen Versorgung und Fürsorge, die für die Ge-
samtentwicklung, aum im internationalen Vergleim, typisch sind. Sowohl 
die Ausgleichsrenten nam dem Bundesversorgungsgesetz als auch die 
Kriegssmadenrenten nach dem Lastenausgleid1sgesctz sind von bestimm-
ten Einkommensgrenzen abhängig. Sie werden also - was an sim für 
Fürsorgeleistungen kennzeidrnend ist - nur nach einer Bedürftigkeits­
prüfung gewährt. Aber die Untersumung der persönlichen Verhältnisse 
der Gesmädigten ist auf ein einziges, einfames und leimt feststellbares 
Merkmal eingeschränkt, nämlich auf das Einkommen, und zudem ist 
genau festgelegt, wie dieser Maßstab anzuwenden ist. Da also alles Ermes-
sen ausgesmlossen ist, bleibt die Zuordnung zur Versorgung wohl richtig. 
Nur handelt es sim um eine Versorgung, in deren gesetzlime Normen 
gewisse fürsorgerisme Oberlegungen mit eingegangen sind. Die fürsorge­
ähnlime Differenzierung nach dem Einkommen ist aber wiederum so 
smematisiert, daß letzten Endes doch eine Versorgungsregelung dabei 
herauskommt. Wir werden später sehen, daß die Fürsorge von der ande-
ren Seite her sim ebenfalls auf solche Zwischenformen zubewegt. 646) 

Eine besondere Merkwürdigkeit wei:t die Entsmädigungsrente nach 
dem Lastenausgleim auf. Sie wird nur gezahlt, wenn ein bestimmtes Ein-
kommen nicht überschritten wird, 647) das, gemessen an den Bedürftig­
keitsgrenzen der Fürsorge, allerdings relativ hoch werden kann. Aber sie 
hat in ihrer Höhe keineswegs, wie man danam vermuten würde, etwas 
mit Bedürfnissen zu tun, die aus sonstigen Einkommen nicht gedeckt 
werden können, sondern wird als Brud1teil der Schadenssumme errem-
net. 648) Sie ist also einerseits eine reine „Abgeltung von Schäden" 649) in 
Rentenform, die andererseits nicht wegen des Schadens, sondern wegen 
geringerem Einkommen geleistet wird. 

Von echtem fürsorgerischem Denken beherrscht ist die „Kriegsopfer-
fürsorge" nam dem Bundesversorgungsgesetz, 650) abgesehen davon, daß 
sie nur für die Gruppe der Kriegsopfer gilt, während der Fürsorge an sich 
nur die Frage nach der Situation des einzelnen, nimt nam den Ursachen 
dieser Situation gemäß ist. Die Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist jedoch 
so allgemein und weitherzig formuliert, daß hier ohne weiteres ein Muster 
für Fürsorgegesetze entnommen werden könnte: »Die Kriegsopferfürsorge 

845) Vgl. z.B. die Beihilfevorsdiriften des Bundes vom 17. Märx 1959. Gemeinsames Ministerial• 
blatt 1959. Nr. 12. S. 168 ff. 

Hft) Vgl. Kap. VII, Absdinitt III 3. 
647) § 279 LAG. 
648) § 280 LAG. 
640) § 261 Abs. 1 LAG. 
650) §S 25 ff. BVG. 
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hat sich Jer Beschädigten und Hinterbliebenen in allen Lebenslagen anzu-
nehmen und ihnen behilflich zu sein, die Folgen der erlittenen Schädigung 
oder des Verlustes des Ernährers nach Möglichkeit zu überwinden oder 
zu mildern." 651) 

3. Fürsorgeelemente in der Versicherung 

überall, wo Sachleistungen erbracht werden, lassen sich Ermessensent-
scheidungen und Abstufungen nach den individuellen Gegebenheiten nie 
ganz ausschalten, ob man das für zweckmäßig halten mag oder nicht. 
Dabei ist weniger entscheidend, ob es sich formal um Pflichtleistungen, 
wie bei der Krankenpflege und Krankenhauspflege in der Krankenver-
sicherung 652) und bei der Heilbehandlung und der Berufshilfe in der 
Unfallversicherung, 653) oder um Kannleistungen, wie bei den "Maßnah-
men zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähig-
keit" in der Rentenversicherung 654) handelt. In beiden Fällen kann das 
Gesetz Art und Maß der Sachleistungen kaum im voraus genau festlegen, 
sondern muß einen Spielraum lassen, wie er z. B. in den Formulierungen, 
daß „die Krankenhilfe ... ausreichend und zweckmäßig sein" muß 655) 

und daß bei Heilbehandlung und Berufshilfe "mit allen geeigneten Mit-
teln" 656 ) geholfen werden soll, beschrieben wird. 

Bei aller medizinisc½en Behandlung stehen allerdings die Differenzie-
rungen nach den persönlichen Eigentümlichkeiten eigentlich nur dem Arzt 
zu. Er ist zwar nicht völlig ungebunden in seinen Entscheidungen. Die 
Versicherung kann ium Beispiel bl·stimmte Grundsätze und Begrenzungen 
für ihre Leistungen aufstellen. Aber innerhalb dieser selbst gesetzten 
Richtlinien hat sie dann grundsät1.lid1 alkn Vcrsid,crten gegenüber cin-
heitlid, zu verfahren. Wenn also der Arzt eine Krankheit diagnosti1.iert 
hat, die nad, den Regeln der Versicherung ein Versicherungsfall ist, so hat 
die Versicherung nicht darüber zu befinden, inwieweit Patienten unter-
schiedlich zu behandeln sind. Bei den Rehabilitationsmaßnahmen muß da-
gegen die Versid1erung selbst einen Ermessensspielraum beanspruchen, 
denn sie sind überhaupt nur dann möglich, wenn nicht nur der ärztliche 
Befund genau bekannt ist, sondern wenn auch die Familien- und Woh-
nungsverhältnisse, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die Verkehrsver-
bindungen zu eventuell in Frage kommenden Arbeitsstätten (und zu den 
Schulen), die intellektuellen und manuellen Fähigkeiten des Rehabilitan-
den und damit die Umschulungsmöglichkeiten fiir ihn und noch vieles 
andere untersucht werden. Ein sinnvoller Rehabilitationsplan kann nur 

6St) § 25 Ab,. 1 BVG. 
M2) §§ 182 ff. RVO. 
653) §§ 556 ff. RVO. 
6'4) §§ 1236 ff. RVO und § 13 ff. AnVG. 
65a) § 182 Abs. 2 RVO. 
356) § 556 Abs. 1 R VO. 
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aufgestellt werden, wenn über alle diese Faktoren und vor allem über 
ihren wechselseitigen Zusammenhang genügend Inform:itionen zusammen-
getragen worden sind. Solche gründliche Erforschung der gesamten Le-
benslage einer einzelnen Person und ihrer Familie ist aber das, was eigent-
lich fürsorgerische Methode heißt. 

In der Arbeitsloscnversid1erung finden sich verschiedene Leistungen, die 
Anklänge an fürsorgerische Begriffe zeigen. Von der Bedürftigkeit :ibh:in-
gig sind die Familien1.uschläge zum Arbeitslosengeld und die gesamte 
Arbeitslosenhilfe. Für letztere bestehen dabei genau beschriebene Einkom-
mensgrenzen, die jedoch kein Maßstab für Bedürftigkeit sind, sondern mit 
dem vor Eintritt der Arbeitslosigkeit verdienten Lohn variieren. 6;;7) 

Streng genommen handelt es sich hier also - entgegen dem Wortlaut des 
Gesetzes - gar nicht um eine Bedürftigkeitsprüfung, da trotz Einkom-
mensprüfung das Subsidiaritätsprinzip und damit die Egalisierungstendenz 
der Fürsorge durchbrochen ist. Für den Familienzuschlag gibt es dagegen 
keine feste Einkommensgrenze, sondern es 'ist lediglich festgelegt, daß er 
nicht zu zahlen ist, ,,wenn der Angehörige seinen Lebensunterhalt aus 
eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann". 658) Die Höhe ist wieder-
um bei beiden Leistungen (für den Fall, daß sie zu gewähren sind) genau 
normiert, bei den Familienzuschlägen in festen Beträgen, bei der Arbeits-
losenhilfe in Abhängigkeit vom zuvor verdienten Lohn. Das ist nun 
wieder völlig unfürsorgerisch. Eigentümlich ist auch, daß die an die 
Bedürftigkeit geknüpfte Arbeitslosenhilfe Beitragszahlungen an die Ar-
beitslosenversicherung voraussetzt. Sie wird nämlich nur dem zugebilligt, 
der versichert ist und nur deshalb noch keinen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld bzw. keinen Anspruch mehr hat, weil er nicht lange genug vcrsiJ1ert 
ist. 659) 

Der Fürsorge viel näher stehen die Maßnahmen zur „Förderung der 
Arbeitsaufnahme und der Berufsausbildung sowie berufliche Bildungsmaß-
nahmen". 660) Unter dieser übersd1rift ist ein sehr buntes Bukett zusam-
mengebunden: Reisekosten zur Vorstellung an einem neuen Arbeitsplatz, 
Umzugs- oder Trennungsbeihilfen bei Arbeitsaufnahme an einem anderen 
Ort, Kosten für die Arbeitsausrüstung, überbrückungsbeihilfen bis zur 
ersten Lohnzahlung, Beihilfen für berufliche Fortbildung und sogar über­
brückungsbeihilfen für solche Arbeitslose, die sich selbständig machen wol-
len. Das alles und noch einiges mehr sind Unterstützungen, die nur Min-
derbemittelten zugute kommen dürfen, die darüber hinaus aber nach Art 
und Umfang völlig im Ermessen der Arbeitsverwaltung stehen. Hier ist 
also sehr genau jene Anpassung an die einzelne Person und ihre soziale 
Gesamtsituation gefordert, die das Wesen der Fürsorge charakterisiert. 

857) § 145 Abs. t Nr. 3 in Verbindung mit§§ 149 und 150 AVAVG. 
858) S 89 Abs. 6 Nr. 1 AVAVG. 
859) § 145 Abs. t Nr. 2 AVAVG. 
860) §§ 130 ff. AVAVG. 

184 



Die Vermischung der Prinzipien in der Praxis 

4. Versorgungselemente in der Versicherung 
Die von Bund und Ländern durchgeführte sogenannte Eigenunfallver-

sicherung 661) ist nur dem Namen nach eine Versicherung, praktisch jedoch 
ebenso eindeutig ein Versorgungssystem wie die "Unfallfürsorge" für 
Beamte. Sie ist wohl nur deshalb im dritten Buch der Reichsversicherungs-
ordnung unter der Überschrift „Unfallversicherung" mit behandelt, weil 
sie dem gleichen Leistungsrecht unterworfen ist wie die sonstigen Unfall-
versicherungsträger. Sie erhebt aber keine Beiträge, 662) sondern ihre Lei-
stungen bei Unfällen werden aus den jeweiligen Etats finanziert. Von 
dieser Regelung sind die Arbeitnehmer (außer Beamten) bei "Eigenunfall-
versicherungsträgern" betroffen und außerdem alle diejenigen, die nicht 
bei der Berufsausübung, sondern bei Dienst- und Hilfeleistungen für 
andere oder für die Allgemeinheit Unfälle erleiden, wie z. B. Blutspender, 
Luftschutzhelfer und solche Personen, die bei Unglücksfällen Hilfe leisten 
oder jemanden aus Lebensgefahr retten. 663) 

Bei den anderen Sozialversicherungen gilt grundsätzlich der strenge 
Versicherungsgrundsatz, daß keine Leistung ohne vorangegangene Bei-
tragszahlung gewährt wird. Das gilt auch für die Krankenversicherung 
der Rentner und der Arbeitslosen, für die von den Rentenversicherungen 
und von der Arbeitslosenversicherung Beiträge an die Krankenkassen ab-
geführt werden. 664 ) Die Krankenversicherung ist auch im übrigen so gut 
wie völlig frei von Versorgungselementen. Zwar besteht zugunsten der 
Krankenkassen eine Garantieverpflichtung für den Fall, daß sie ihre ge-
setzlich vorgeschriebenen Leistungen nicht aus Beiträgen finanzieren kön­
nen. 66·;) Aber in der achtzigjährigen Geschichte der sozialen Krankenver-
sicherung h:ibrn öffentlid1e Zusd1iisse nil·mals eine überhaupt erwähnens-
werte Rolle gespielt - außer bei der knappsdiaftlichen Krankenversiche-
rung. M0) lmofcrn 'ist die Krankenva.,id1l'rung eine reine Versicherungs-
einridnung, die vollst:indig aus Ikitr~grn der Vcrsid1em::n finanzil'rt wird. 

Trotzdem wird den Krankc11vcnid1erungcn mand1mal narhg,•sagt, daß 
sie sehr stark mit Versorgungselementen durchsctn seien. In der aktuellen 
Diskussion um die Krankenversicherungsreform ist diese These vor allem 

661) §§ 653 und 655 RVO in der Fassung des Unfallversicherungsneuregelungsgesetzes vom 
30. April 1963. 

66!) § 767 Abs. 2 Nr. 6 RVO in der Fassung des Unfallversicherungsneuregelungsgesctzes vom 
30. April 1963. 

663) §§ 653 und 655 in Verbindung mit § 539 Abs, 1 Nr. 9-14 RVO in der Fassung des Unfall. 
vcrsichcrungsneure~elungsgcsetzes vom 30. April 1963. 

664) § 381 Abs. 2 RVO und§ 112 AVAVG.. 
665) Für Orts„ und Landkrankenkassen hat der GemcindC'verband, für Betriebskrankenkassen 

der Arbeitgeber und für Innungskrankenkassen die Innung einzutreten (§§ 389 Abs. 2 
und 39~ R VO). 

666) 1960 erhielten die Krankenversicherungen (einschlicßlid, der knapp,chaft!ichen) von Bund, 
Ländern und Gemeinden insgesamt 107 Mill. DM bei 9 524 Mill. DM Gesamteinnahmen 
(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Hauptergebnisse der Arbeits--
und Sozialstatistik 1962. S. 78). Die öffentlichen Mittel beliefen sich also auf rund 1 0/o 
der Gesamteinnahmen. Mit diesen Subventionen wurden vor allem die Berliner und die 
knappschaftlidicn Krankenversicherungen bedadit. 
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von Wilfrid Schreiber vertreten worden. 667) Für ihn ist offensichtlich 
jede Abweichung von der Beitrags- oder Leistungsbemessung, wie sie von 
den Privatkrankenkassen gepflogen wird, Versorgung. 668) Solange die 
Krankenversicherung „nicht den Normen des Marktes und dem Äquiva-
lenzprinzip" 669) unterliegt, und zwar einem Äquivalenzprinzip, das nicht 
wie hier in der allgemeinen Form „keine Leistung ohne Gegenleistung" 
verstanden wird, sondern „für gleiche Leistung gleiche Gegenleistung" 670) 

heißt, sei sie mit „Fürsorge-Effekten" 671 ) behaftet. Vor allem ist ihm 
,,ein soziales Ärgernis", 67~) daß „die Pflichcversid1erten höheren Einkom-
mens ... mit an den Lasten (tragen), die die Minder-Verdienendc:n verur-
sachen". 673) Es soll hier nicht diskutiert werden, ob es richtig oder falsch, 
gerecht oder ungerecht, notwendig oder unsinnig ist, daß die Kranken-
versicherung „in ihrer heutigen Ordnung ... dem Prinzip des sogenann-
ten ,sozialen Ausgleichs' (huldigt)". on) Für unsere Frage nach den Kon-
struktionsprinzipien eines sozialen Sicherungssystems und ihrer Vermi-
schung in der sozialpolitischen Praxis kommt es nur darauf a11 festzustel-
len, daß eine Sozialversicherung sich deshalb jedenfalls noch nicht zu einer 
Fürsorge- oder Versorgungseinrichtung wandelt. Das, was sie erst zur 
Sozialversicherung macht, sind ganz bestimmte Ausgleichswirkungen, auf 
die man aus sozialen Gründen - was immer das im Einzelfall auch heißen 
möge - nicht glaubt verzichten zu können. So hat auch Bogs in seiner 
Studie über „Grundfragen des Rechts der sozialen Sid1erheit und seiner 
Reform", in der er die Begriffe Versicherung, Versorgung und Fürsorge 
sehr genau und ausführlich untersucht hat, die Sd1lußfolgerung gezogen, 
es liege „gerade im Wesen der Sozialversicherung, daß sie neben dem auch 
der Privatversicherung eigenen ... Ri~ikoausgleid1 (mit seinen dem 
Risiko grundsätzlich entsprechenden ,mathematisch-gere,·hten Prämien') 
den sozialen Ausgleich innerhalb der Versichertengemeinsdiaft (mit nach 
sozialen Gesichtspunkten gestaffelten Beiträgen und Leistungen) kennt 
und dadurch erst ihre wesentliche Gestalt erhält". 674) Ginge es nur um den 
einfachen Zufallsausgleich, also um das versicherungstechnische Risiko, 
dann könnte man das Geschäft den Privatversicherungen uneingeschränkt 
überlassen; das erledigen sie völlig ausreichend. Und ginge es nur darum, 
daß „ein großer Teil der Bevölkerung durch Gesetz dazu gezwungen wird, 

667) Vgl. z.B. Witfrid Sdireiber: Prolrgomina zu einer Reform der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. In: Zeitschrift für Sozialreform. Jg. 8. Heft 8 und 9 (August und September 1962). 
S. 445 ff. und 509 ff. Schreiber spricht zwar von Fürsorge-Effekten; nachdem aber seit 
mindestens 40 Jahren anerkannt ist, daß Fürsorge durdt die beiden Grundsätze der Indi-
vidualisierung und der Subsidiarität charakterisiert ist, ist nach der hier benutzten und 
allgemein gebräuchlichen Terminologie der Ausdrud< Versorgun_g wohl angebrachter. 

668) Vgl. vor allem die Argumentation in den Abschnitten IV und V des genaI1nten Aufsa.tzes, 
a.a.O., s. 449 ff. 

869) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 456. 
670) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 458. 
871) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 455 und an anderen Stellen. 
87%) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 453. 
873) Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. 454. 
874) Walter Bogs: Grundfragen des Rechts der sozialen Simerheit und seiner Reform. Berlin 

1955. s. 25. 
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einen Teil seines Einkommens zur Abwendung der wirtschaftlichen Risi-
ken des Krankseins ... zu verwenden", 675) dann genügte eine Pflichtver-
sicherung bei einer privaten Krankenkasse analog der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung oder auch der Lebensversicherung, die der versiche-
rungspflichtige Handwerker früher an Stelle einer Mitgliedschaft in der 
Angestelltenversicherung abschließen konnte. Jeder Zweck, dem die Sozial-
versicherungen dienen könnten, muß also ein Abweichen von der Aquiva-
Ienzrechnung, wie sie die Privatversid1erungen praktizieren, bewirken, so 
"daß das Modell einer streng versicherungsmäßigcn Gestaltung der Sozial-
versicherung weitgehend einen Verzicht auf eine sozialpolitische Wirkung 
bedeuten würde, wie sie seit jeher von der Sozialversicherung erstrebt 
wurde". 876) Soziale Ausgleichswirkungen sind also gerade kein Kenn-
zeichen dafür, daß das (Sozial-)Versicherungsprinzip verlassen worden 
wäre, sondern sie gehören zu den Wesensmerkmalen der Sozialversiche-
rung. ,,Dagegen erscheint es wohl möglich, den sozialen Ausgleich inner-
halb der Sozialversicherung stärker zum Ausdruck zu bringen." 677) 

Im Gegensatz zu Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung wei-
sen die Invaliditäts- und Altersversicherungen einen sehr massiven Ver-
sorgungseinschlag auf. Bei der Arbeiterrentenversicherung und der Ange-
stelltenversicherung leistet der Bund Zuschüsse für die Ausgaben, ,,die 
nicht Leistungen der Alterssicherung sind". Die Höhe dieser Zuschüsse ist 
im Gesetz festgelegt und verändert sich mit der allgemeinen Bemessungs-
grundlage. 678) Wenn die Mittel einschließlich dieser Zuschüsse nicht aus-
reichen, garantiert der Bund die Zahlungsfähigkeit der Versicherun-
gen. 679 ) Bei der knappschaftlichen Rentenversicherung übernimmt der 
Bund jedes Jahr die Differenz zwischen Gesamtausgaben und Gesamt-
einnahmen; 6~0) ebenso ist bei der Altershilfe für Landwirte festgelegt, 
daß der Bund "in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Beitrags-
aufkommen aus den gesetzlid1 fcstgelci.;ten Beiträgen und den Gesamtauf-
wendungen der landwirtsdiaftlichcn Alterskassen" 6~1) einen Zuschuß zahlt. 

Im Jahre 1963 erhielten nach diesen Vorsd1riftcn 6M2) 

Bundesminmenum für Arbeit und Sozralordnuni:; (Hrsg.): Übersrdit uber die ,ozule Siche-

die Arbeiterrenten-
versicherung 4 255 Mnt. DM rd. 25 % der Gesamteinnahmen 
die Angestellten-
versicherung 1 029 Mill. DM rd. 12 % der Gesamteinnahmen 

675) 
678) 
677) 

Wilfrid Schreiber, a.a.O., S. St!. 
Walter Bogs, a.a.O., S. 110 f. 
~.,a!ter Bogs, a.a.O., S. 112. 

678) 
679) 
680) 

§ 1389 RVO und § 116 AnVG. 
§ 13S4 RVO und § 111 AnVG. 
§ 128 des Reichsknappschafts~esetzes. . . .. . -. . 

681) 
rung in der Bundesreprublik Deutsdiland. 4. Aufl. (Stand Januar 1962). S. 67. - Vgl. § 8 
des Geseaes über eine Altershilfe für Landwirte in der F.:issung des Gesetzes zur Neuregelung 
der Altershilfe für Landwirte vom 3. Juli 1961 (BGB!. 1. S. 845 ff.). 
Arbeits• und sozialscatistische Mitteilungen. Jg. 15. Nr. l (Juni 1964). S. 201. 
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die knappsd1aftl,iche 
Renten vcrsichcrung 1 715 Mill. DM = rd. 51 °lo der Gcsamt~iniuhmen 
die landwirtsd1aftlid1c 
Altershilfe 145 Mill. DM = rd. 55 °lo der Gesamteinnahmen 

die Alters- und 
I nvaliditätsvcrsicherungcn 
zusammen 7 144 Mill. DM = rd. 24 °lo der Gesamte-innahmen 

Dieser Prozentsatz ist gewissermaßen der zahlenmäßige Ausdruck für 
das Eindringen der Versorgung in die Sozialversicherung. Demgegenüber 
belief sich die Staatsfinanzierung bei KrankC'nversicherung, Unfallversiche-
rung und Arbcitslosenversichorung einschließlid1 Arbeitslosenhilfe im 
gleichen Jahr auf zusammen 188 Mill. DM, das sind 1 0/o der Gesamt-
einnahmen dieser Versicherungszweige, wobei die eigentliche Arbeits-
losenversicherung völlig ohne öffentliche Zuschüsse blieb, 683) während die 
Arbeitslosenhilfe gänzlich aus Bundesmitteln finanziert wird. 684) 

5. Versorgungselemente in der Fürsorge 
Dieser letzte Abschnitt der Darstellung der Mischformen zwischen Ver-

sicherung, Versorgung und Fürsorge ist nur der systematischen Vollstän-
digkeit halber angefügt. Was an Versorgungsdenken und Versorgungs-
regelungen in die Fürsorge eingedrungen ist oder welche Versorgungs-
elemente sie noch nicht hat abstoßen können, wird nämlich durch die 
beiden folgenden Kapitel hindurch unter verschiedenen Gesichtspunkten 
zu erörtern sein. Das Ergebnis soll deshalb nicht vorweggenommen 
werden. Als Hinweis darauf, an welchem Maßstab sich diese Prüfung zu 
orientieren haben wird, sei hier nur an den Satz erinnert, mit dem 
früher 6R·1) das Fürsorgeprinz'ip zu kennzeichnen versucht worden ist: 
,,Wer etwas braucht, bekommt das, was er braucht." Daß es Fürsorge­
gesetze gibt, die - abgesehen von finam.icllcn und vcrwaltungsor~anisa-
torisc.:hcn Anweisungen - sehr viel mehr an detaillierten Vorschriften 
enthalten als diesen einen Satz, ist bereits ein schwerwiegendes Indiz dafür, 
daß die Fürsorgeämter mehr oder jedenfalls auch anderes betreiben als 
reine Fürsorge. 

SH~) Arbeits- und sozialsutistische Mitteilungen. Jg. 15. Nr. 6 (Juni 1964). S. 201 und 203. 
884) § 1 Abs. 1 Sati 2 AVAVG. 
6H5) Vgl. S. 159. 
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Kapitel VI: 

DIE STELLUNG DER FÜRSORGE IN EINEM AUSGEBAUTEN 
SICHERUNGSSYSTEM 

I. Die finanziellen Dimensionen 

In den bisherigen Überlegungen ist versudit worden, unter historisdien 
und logisdi-systematischen Gesichtspunkten zu begründen, weldien legi-
timen Platz die Fürsorge heute neben Versidierung und/oder Vecsorgung 
hat. Im folgenden soll etwas genauer dargelegt werden, wie die Fürsorge 
in einem System sozialer Sicherung, wie wir es heute haben, das heißt in 
einem von den Prinzipien und Formen der Versidierung und der Ver-
sorgung dominierten System, beschaffen ist und weldie Forderungen an 
und weldie Chancen für die Fürsorge sidi in einem soldien System auftun. 

Diese Stellung der Fürsorge soll zunädist an dem vielleidit äußerlichsten 
und über das Wesen am wenigsten aussagenden, aber in der Praxis doch 
sehr gewiditigen Merkmal nadigeprüft werden: Dem Anteil, den die 
Fürsorge am Gesamtaufwand hat, der für Einkommenssidierung und 
medizinische Versorgung über irgendwelche Umverteilungsinstitute läuft. 
In Tabelle 1 ist zunächst dargestellt, wie sich der Anteil der Fürsorge am 
gesamten Sicherungsaufwand in der Zeit vor und nach dem zweiten Welt-
krieg entwickelt hat. Es ist auffällig, in welchem außerordentlichen Maße 
sich das Gewicht der Fürsorge heute gegenüber der Vorkriegszeit ver-
ringert hat. Zwisd1en 1927 und 1936 hatte die Fürsorge 686) zwischen 
einem Fünftel und einem Drittel des Gesamtaufwandes zu bestreiten, 
zwisd1en 1950 und 1964 begnügte sie sich mit 7,3 % bis 3,5 O/o. In der 
Nachkriegszeit ist der ohnehin gegenüber den Vorkriegsjahren wesentlich 
geringere Anteil ständig wcitl·r zuriiJq.:cgangm. Der bisherige Tiefstand 
in lW,4 111;uht kaum nod1 ml'!ir als ein Zehntd des Hiid1ststan<les in 1933 
:i.us (3,5 % gq;entiber 32,2 % aller Sm.ialausgabcn. 6H7) 

Diese Entwicklung ist jcdod1 begleitet von einem Anstieg aller abso-
luten Zahlen in den 14 angeführten Nad1kriegsjahren, 688) wie für die 
Fürsorge in Tabelle 3 6~9) noch einmal gesondert nachgewiesen wird. Der 
Sicherungsaufwand insgesamt steigt aber viel stärker als die Fürsorge­
ausgaben. Von 1950 bis 1964 sind die Rcinausgaben des gesamten Siche-
rungsapparates um 335 %, die der Fürsorge nur um 108 % gestiegen. 690) 

486) ohne Jugendhilfe. 
887) Vgl. Spalte 6 der Tabelle !, S. 190. . . . . .. . . 
888) Ein direkter Vergleich mit der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg ut nidlt mog!tch, da nicht 

nur die Kaufkraftveränderungen zu berücksicb.ti~en wären, sondern auch die unterschied„ 
liehen Bevölkerungszahlen im damaligen Deutschen Reich und in der heutigen Bundes-
:epublik. 

089) Siehe S. 194. 
·••) Vgl. Spalte 2 und 5 der Tobelle !, S. 190. 
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Tabelle 1 
Der Anteil der Fürsorge 

am Gesamtaufwand der sozialen Sicherung 

1927-1964 

Rcin:iusgabcn 1) 
der sozialen Sicherung A usg:iben der Fürsorf;c :) (ohne Jugendhilfe und 

(ohne Jugendhilfe)Bcamtcnvcrsorgung, 
einschließlich Sozialhilfe)Jahr 

1--;~-----,----1 i~ % J;;- --- in - • j-in %&; 
Mill. Index Volks- Mill. Index Gesamt-
RM em- RM auf-

bzw. DM kommens bzw. DM wandes 
1--------1---1--l·-~2---3 ---4 --- 5 - 6I 

1927 7 360 10,4 1 474 20,0 
1930 10 525 15,0 2 299 21,8 
1933 8 565 18,4 2 760 32,2 
1936 7 541 11,4 1 821 24,1 
1950 12 786 100,0 16,5 936 100,0 7,3 
1954 19 927 155,9 16,7 1189 127,0 5,9 
1956 23 832 186,4 15,0 1 280 136,8 5,4 
1958 33 593 262,7 18,9 1 467 156,7 4,4 
1961 43 091 337,0 17,2 1 651 176,3 3,8 
1962 47 400 370,7 17,3 1 749 186,8 3,7 
1963 so 499 394,6 1 17,5 1 860 198,7 1 3,7 
1964 55 620 435,0 1 17,6 1 943 207,6 3,5 

----------------------..J 
1) Ohne Verrechnungen der sozialen Einri1.:htunJ:!:en untereinander. 
1) Über die Vergleichbarkeit der Fürsorg,causi,;.iben ab 1963 mit denen frUhtrer Jahre vgl. 

Anmerkung 1 bei Tabelle 3, S. 194. 

Die Zuwachsrate der Gesamtausgaben war also mehr als dreimal so hoch 
wie die des Fürsorgeaufwandes. Nimmt man nur die zweite Hälfte des 
genannten Zeitraums, so ist das Bild kaum anders: In den 6 Jahren von 
1958 bis 1964 (also ohne den einmaligen Sprung durch die Rentenreform 
von 1957) erhöhte sich die Summe aller Sicherungsleistungen um 65 ¼, 
die der Fürsorgeausgaben nur um 32 0/o. Da der Anteil der Gesamtaus-
gaben der sozialen Sicherung am Volkseinkommen relativ konstant 
bleibt, 691) bedeutet das, daß die Fürsorge einen immer kleiner werdenden 
Prozentsatz des Volkseinkommens beansprucht. Das Gewicht der Fürsorge 
nimmt also nicht nur im Rahmen des gesamten sozialen Sicherungs-
systems, sondern auch im Rahmen der gesamten Einkommensverwendung 
laufend ab. 

891) Vgl. Spalte 3 der Tabelle 1. 
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Wie sich der Sicherungsaufwand auf die einzelnen Leistungsarten auf-
teilt, ist in Tabelle 2 692) dargestellt. Den weitaus größten Teil brauchen 
die Rentenversich.!rungen; es folgen Krankenversicherung, Beamtenver-
sorgung und Kriegsopferversorgung. Von diesen vier Einrichtungen 
werden rund 83 ¾ aller Sozialleistungen ausgezahlt. 693) Die Fürsorge 
spie4 im Rahmen des Gesamtsystems nur eine recht bescheidene Rolle. 
Bezieht man die Jugendhilfe mit ein, so verteilt sie 4,1 0/o des gesamten 
Sozialhaushalts, rechnet man die Jugendhilfe gesondert, so sind es nur 
3,1 %. Immerhin erreicht die öffentliche Fürsorge damit auch heute noch 
eine Ausgabenhöhe, die der aller gesetzlichen Unfallversicherungen, die 
3,9 % der Finanzmasse verbrauchen, 693) vergleichbar ist. 

Noch geringer wird die Bedeutung der Fürsorge, wenn man nur die 
laufenden Barzahlungen, also die reinen Einkommenshilfen für den lau-
fenden Lebensunterhalt, miteinander vergleicht. Sie beliefen sich 1963 auf 
rund 43,5 Milliarden DM. 69~) Davon machten die laufenden Fürsorge­
unterstützungen 530 Millionen DM aus, 695) das sind nicht mehr als 1,2 0/o. 

Es ist nicht zu erwarten, daß sich an diesen Tendenzen so schnell etwas 
ändern wird. Alle bisherigen Erfahrungen, wie sie sich in den genannten 
Wachstumsraten manifestieren, sprechen dafür, daß die übrigen Sozial-
leistungen schneller zunehmen als die Fürsorge. Davon bilden beim Ober-
gang zu einer längerfristig vollbeschäftigten Volkswirtschaft lediglich die 
Zahlungen an Arbeitslofe eine Ausnahme. Auf die Dauer könnte auch 
einmal der finanzielle Umfang der Kriegsopferversorgung zurückgehen, 
falls es gelingt, den Frieden zu bewahren und also auch zu verhindern, 
daß neue Kriegsopfer versorgt werden müssen. Auch dann wird noch 
lange ein hoher Aufwand für diese Sparte erforderlich sein. Heute haben 
wir ja immer nod1 mit den Resten der Auswirkungen des ersten Welt-
krieges zu tun. 

Im übrigen gilt für die Fürsorge wie für alle anderen Sozialleistungen, 
daß sich das Leistungsniveau ständig erhöht. Wie Tabelle 3 ausweist, ist 
der Fiir.mrge:wfwand von 1950 bis 1%2 um 87 0/o gestiegen, 606) während 
die Zahl der unterstützten Personen um 37 0/o 1.urüc:kging. 0P7) 1950 betrug 
der durd1schnittliche Aufwand je untL'rstützte Person 573 DM, 1962 
dagegen 1 695 DM; 69~) das ist eine Erhi.ihung um fast 200 0/o. Dabei wird 
die geschlossene Fürsorge auch relativ immer aufwendiger. Die Anstalts-

Siehe S. 192 f. 
V~L Spalte 4 der Tabelle 2, S. 192 f. 
Da.rin sind enthalten: Die Barleistung-eo der Krankenversidi.erung, der Arbcitslosenver„ 
si&.crung, der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe, die Renten aus der Unfallversicherung, 
Jen Rentenversicherungen und der Krie~sopfcrvcr!oq:~ung und der Gesamtaufwand für J.and• 
wirudiaftliche Altershilfe, Beamtenversorgung, Kindergeld und Lastenausgieichsrencen (vgl. 
Sp,ltc 2 und 3 der Tabelle 2, S. 192 f. 

695) Vgl. Spalte 2 der Tabelle 2, S. 192 f. 
69ß) Vi;l. Spalte 6. Tabelle J, S. 194, 
""') Vgl. Sp,lte 12, Tabc:le J, S. 194. 
09S) Aus Sp,lte 5 und 11 der Tabelle 3, S. 194, erredrnct. 
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Die Stellung der Fürsorge 

Tabelle 2 

öffentliche Sozialleistungen 
1963 1) 

AnteilZahl 1 amder Reinausgaben 2) Gesamt-Leistungsart Renten aufwand 
----·-·---·------ ------

h-~-1 ~~0- in Mill.DM in%- . 
1 

-------·----· . --
2 : 3 

----
4 

1 
1 

Krankenversicherung 21,912 972 
davon Krankengeld 3417 

Sachleistungen 7 623 
(Krztliche und zahn-
ärztliche Behandlung, 
Arzneien, Heilmittel, 
Zahnersatz, Krankenhaus-
pflege) 

3,92 310Unfallversicherung 
(2,6)davon Renten 986 1 567 

Heilbehandlung 500 
Unfallverhütung 1 55 

39,523 442Rentenversicherungen 
1(Arbeiter-, Angestellten- und 

knappschaftliche Renten-
versicherung) 
davon Renten (35,4)20 9878 273 

0,5336 270Altershilfe für Landwirte 

14,9Beamtenversorgung 3) 8 831 

2,71 565 Kindergeld nach den 3 581 
Kindergeldgesetzen 

i 

2,8Arbeitslosenversicherung 1 1 685 
(0,7) 

sonstige Barleistungen 
davon Arbeitslosengeld 126 4) 398 

787 
i 
i 

(Schlechtwettergeld, 
1

Lohnausfallvergütung) 

0,137Arbeitslosenhilfe 
16') 30 (0,1)davon Barunterstützungen 

Fortsetzung S. 193 
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Die finanziellen Dimensionen 

Fortsetzung der Tabelle 2 
1 ! AnteilZahl i 

der Reinausgaben !) am 
Leistungsart 1 Gesamt-Renten ! 

aufwand 
m 1 000 

------- ------ - in Mill.DM in% 
- --- . 

1 12 3 4 

Kriegsopferversorgung 1 4 125 6,9 
davon Renten 1 2 893 3461 (5,8) 

Heilbehandlung 1 

! 267 
; 

Lastenausgleich ! 737 1 671 2,8 
(Entschädigungsrente, Unterhalts- 1 
hilfe) 1 

1 

Soziale Sicherung ohne Fürsorge 
öffentliche Fürsorge 
a) Sozialhilfe 

davon laufende Barleistungen 
zum Lebensunterhalt 
Leistungen für 
Anstaltsinsassen 

6) öffentliche Jugendhilfe 

Soziale Sicherung insgesamt 

' -----
16 948 5) 

1 860 

761 (531) 

(894) 
595 

117 70~~) -

1 

1 

56 908 
2 455 

1 

95,9 
4,1 

(3,1) 

(0,9) 

(1,0) 

59 363 100,0 

Anmerkungen zu Tabelle 2: 
1) Spätere Statistiken lagen bei Drucklegung nur für 1964 vor, doch waren diese Zahlen alle 

nur vorläufig, überwiegend sogar nur geschätzt (Vgl. z.B. Arbeits- und sozialstatistische 
Mitteilungen. J~. 16 / 1965. Nr. 12 S. 277). 

!) Ohne Verrechnungen der sozialen Einriditungen untereinander. 
:'I) Versorgungsbezüge, die von Bund, Ländern und -Gemeinden gezahlt werden, einsch1ießlich 

dercI' Erwerbsvermögen. insbesondere einsdtlicßlidi Bundesbahn und Bundespost, und ein• 
schließlich der Versorgungsausgaben nach Art. 131 des Grundgesetzes, jedoch ohne Beihilfen, 
Unterstützung('n und derglci<hen an aktive Beamte. 

•) Jahresdurchschnitt. 
5) Die angegebene Gesarntzahl von baren Rcntcn1.ah1ungen umfaßt nidit die Krankengelder aus 

Ja Krankcnvcrsid1crung und Jie Vcn.orgungsbczügc von Beamten. 
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-D Tabelle 3 Die Leistungen der Fürsorge ;.-

t, .... 
1950-1962 1) 

Bar-
leistungen 

(offene 
Rechnungs- Fürsorge) 

jahr 
in 

Mill. Index 
DM 

1 -2-

1950 611,3 100,0 
1952 577,8 94,5 
1954 660,4 108,0 
1956 691,2 113,1 
1958 781,5 127,8 
1959 777,4 127,2 
1960 Z) 604,0 -
1961 816,1 133,5 
1962 871,1 142,5 

Ausgaben Unterstützte Personen 
Anstalts- laufend in Anstalten 

unter- unterstützte untergebrachte 
bringung insgesamt Personen Personen insgesamt 

(gesd1lossene (offene (geschlossene 
Fürsorge) Fürsorge) Fürsorge) 

in ! in I in 1 

1 in %der m in j Gesamt-Mill. ! Index Mill. Index 1 000 3) 1 Index 1 000 3) , Index 1 000 3) Index i bevöl-
DM DM 

: 1,.---1-- ---- -1--
1 kerung 4) 

3 4 5 1 6 7 1 8 ' 9 ! 10 11 i 12 1 13 
1 : 

324,8 100,0 936,1 100,0 1 297,8 100,0 335,3 100,0 1 633,1 100,C 3,3 
427,2 131,5 : 1 005,0 107,4 964,9 74,4 345,2 102,9 1 310,1 80,2 2,6 
528,5 162,7 : 1 188,9 127,0 977,7 75,3 347,0 103,5 1 324,7 81,1 2,5 
589,1 181,4 j 1 280,3 136,8 954,7 73,6 330,7 98,6 1 285,4 , 78,7 2,4 
685,6 211,1, 1467,1 156,7 927,3 71,5 311,2 92,8 1 238,5 75,8 2,3 
729,4 224,6 , 1 506,8 160,9 878,6 67,7 , 299,6 89,4 1 178,2 72,1 2,1 
584,6 - 1 188,5 - 844,5 65,1 289,1 86,2 1 133,6 69,4 2,0 
834,4 , 256,9 1 650,5 176,3 771,9 59,5 285,6 85,2 1 057,5 64,8 1,9 
877,9 , 270,3 ; 1 749,0 186,8 750,4 1 57,8 281,4 83,9 1 031,8 , 63,2 1,8 

1 1 

;:""
;:s 

OQ 

.,, .... 
l.:: 
;;1 
0... 

OQ 

"' 

1) Zahlen für 1963 und 1964 sind in die Tabelle nidit aufgenommen worden, weil sie mit denen für die vorhergehenden Jahre kaum vergleidibar 
v--·iren. Nachdem am 1. Juni 1962 das Bundessozialhilfegesetz in Kraft getreten ist, io;.t nämlich ab 1963 die Fürsorgestatistik Yöllig auf die Syste-
matik dieses neuen Gesetzes umgestellt und gleichzeitig ein anderes Erhebungsverfahren eingeführt worden. (Vgl. dazu audi ;\nrncrk.ung 702 
Seite 195). Seitdem ist audi die Kriegsopferfürsorge nid1t mehr in der allgemeinen Fürsorgestatistik enthalten. Vgl. dazu 'Wirtschaft und ~tatistik. 
Jg. 1964 Heft 8 (August), S. 473 ff., und Jg. 1965 Heft 5 (Mai), S. 336 ff. 

1) Das Redinungsjahr 1960 umfaßt nur die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember. Deshalb ist für dieses Jahr kein Ausgabenindex beredinet worden. 
S) Bestand am Ende des Red1nungsjahres. 
1) Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes einschließlich Berlin (West) jeweils am Jahresende (weil auch die Zahl der unterstützten Pusonen jeweils 

für das Jahre,rnde angegeben ist). 



Einkommenshilfen 

unterbringung hatte 1950 pro Person im Durchschnitt noch 969 DM 
gekostet, 1962 erforderte jeder Anstaltsinsasse bereits durchschnittlich 
3 120 DM, 699) das sind rund 225 % mehr. Die von der offenen Fürsorge 
laufend Unterstützten erhielten 1950 'im Durchschnitt 471 DM, 1962 
dagegen 1 161 DM; 700) das bedeutet einen Steigerungssatz von nicht ganz 
150 %. Dadurch sind 1961 erstmals die Ausgaben für die Anstaltsunter-
bringung höher gewesen als für die Barunterstützungen, während 1950 
die geschlossene Fürsorge noch kaum mehr als die Hälfte des Aufwandes 
der offenen erfordert hatte. 7°1/ 702) 

II. Einkommenshilfen 

1. Der Rückschlag durch die Weltwirtschaftskrise 
Da schon die Bismarcksche Sozialversicherungsgesetzgebung nicht zuletzt 

den Zweck verfolgte, dieArmenpflege aus der laufendenExistenzsicherung 
699) Aus Spalte 3 und 9 der Tabelle 3, S. 194, erredrnet. 
700) Aus Spalte 1 und 7 der Tabelle 3, S. 194, errechnet. 
701) Vgl. Spalte 1 und 3 der Tabelle 3, S. 194. 
702) Die zwischen dem Abschluß des Manuskript, dieser Arbeit und der Druddegung erschienene 

Untersuchung über .Empfänger von Sozialhilfe• (Wirtsdiaft und Statistik 1965 Heft 5, 
S. 336 ff.) ist bei den Zahlenangaben un<l Uberlegungen in diesem Absatz nicht berück­
~iduigt, weil die Umstellung der Statinik einen Vergleich mit früheren Jahren kaum 
zuläßt (vgl. dazu Anmerkung 1 zu Tabelle 3, S. 194), hier jedoch vor allem Entwidtlungs-
tendcnzen dargestellt werden sollten, die sich nur aus einem längerfristigen Vergleich er• 
sd1ließen lassen. So ist z.B. in der neuen Statistik für 1963 ein durchsdmittlicher Aufwand 
je Sozialhilfe-Empfänger von 981 D~, je Anstaltsinsasse von 2296 DM und je laufend 
Uncerstütztcn in der offenen Fürsorge von 697 DM au.~gewiesc-n (a.a.O., S. 338, Tabelle 2). 
Diese sdtcinbare beträchtliche Verringerung der Durdisdrnittsleistungen von 1962 auf 1963 
ist· vor allem dadurdl zu erklären, daß „in <ler früheren Fürsorgestatistik ... lediglich die 
Bes t ä n de und Bestandsveränderungen der in der offenen Fürsorge l auf e n d unter-
stützten Parteien und Personen ... sowie die dl'r in Anstalten untergebrachten Personen 
... nadi.gcwicscn (wurden)"', während „in der neuen Jahresstatistik a l l e im Laufe des 
J.1hres Hilfe empfangenden Personen ... erfaßt (wcnkn).... Der jct1.ige Nadtweis der 
llilfccmpL:in1-;.n ist also bt'trädi.tlidt umf.1ngreid1cr als der frühere.• (.1.a.O., S. )Jb f.) Außcr-
Jt·m wc-rdcn in Jrr neuen. cnt:-;prcd1rnd drm l.eistun~~ka1alog des BSHG wcscntlidi. stärker 
~t·~liedenrn Sratistik „Pt.·rsoncn, die 1IilJc vcrsd1it"Jt.•ncr Art erhic.-ltcn, ... mchrfa1..h 
~e,.:ihlt". (a.a.O., S. 337, Anmerkung 1 zu Tabelle !) Sd,ließlich ist zu berüdt,id1tigcn, Jaß 
.iudl deshalb eine Vcrminderun,:: des Durd,sd,.nittsaufwandcs je Unterstützten 1.u erwarten 
war, weil JurUl die großz.ügiher~n Bcstimmun~cn Je~ BSHG über die Anredinung: von Ein-
kommen und Vermögen und durdi die Erhöhung der Regelsätze insbesondere die Zahl der• 
jcnigen Hilfeempfänger crhe-blich zugenommen haben dürfte, die njdu volJsrändig von der 
Sozialhilfe versorgt werden, sondern zu ihren eigenen Mitteln nur eine „Spitzenfinanzierung• 
als Fürsorgeleistung erhalten. 
Audi für das Verhältnis zwischen den Ausgabensummen für die offene Fürsorge und für die 
Anstaltsfürsorge ist es nidit sinnvoll, eine Entwicklungsreihe aufzustellen, die .Die neue 
Jahresstatistik über die Sozialhilfe• (Wirtschaft und Statistik 1964 Heft 8, S. 473 ff.) für 
1963 und 1964 mit berüdt.sidttigen würde; denn diese neue Statistik hat insbesondere durch 
die Einzelnachweise der Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Anstalten eine 
völlig andere Gliederung als das früher publizierte Material. Ohne daraus bereits Schlüsse 
auf eine längerfristige Tendenz ziehen zu wollen, sei hier nur ergänzend mitgeteilt, daß von 
1963 auf !964 die Hilfe zum Lebensunrerhalt außerhalb von Anstalten geringfügig zurück­
gco-ar.gen ist (um 1 %), während die Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb vort An-
srtlten (um 10 0/o) und die Hilfen in Anstalten (um b 0/o) nicht unwesentlich zugenommen 
haben, wie sich aus folgenden Zahlen ergibt (vgl. Wirtschaft und Statistik 1965 Heft 9, 
S. 605, Tabelle 2): 

1963 1964 
Hiife zum Lebensunterhalt 
.1ußerhalh von Anstalten 645 Mill. DM 639 Mill. DM 
Hilfe in besonderen Lebenslag__en 
außerhalb von Anstalten 321 Mill. DM 354 Mill. DM 
Hilfen in Anstalten 894 Mill. DM 950 Mill. DM 
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Die Stellung der Fürsorge 

herauszudrängen und dem ohne eigenes V ersJrnlden Einkommenslosen 
eine bessere, sicherere und würdigere Unterstützung zu versd1affcn, ent-
spricht die Entwicklung, die sich inzwisd1en vollzogen hat, durd1aus den 
Intentionen der Erfinder der Sozialversid1erung. ,,Die Einführung der 
obligatorismen Alters- und Invalidenversicherung muß zugleich auf das 
gesamte bisherige System der Armenpflege zurückwirken.... Die Alters-
und Invalidenversicherung wird in zahlreid1en Fällen den bisherigen Not-
behelf der Armenunterstützung überflüssig machen." So hatte es in der 
amtlichen Begründung zum Invalidenversicherungsgesetz geheißen. 703) 

Aber es hat doch sehr lange gedauert, bis sich die schon vor SO Jahren 
angelegten Vorstellungen über die Arbeitsteilung zwischen den sozialen 
Hilfseinrid1tungen durchgesetzt haben. Dabei hat eigentlich niemand die 
Konzeption zu behindern versud1t, die die Einkommenshilfen der Sozial-
versicherung zuteilen und der Fürsorge die individuellen, persönlichen 
Hilfen vorbehalten wollte. Gerade die Fürsorge selbst hat diese Tendenz 
am entsmiedensten gefördert. Aber als nam dem ersten Weltkrieg der 
konsequente Versuch gemacht wurde, diese systematische Aufteilung der 
Aufgaben auch für die Fürsorge zu kodifizieren, brach kurz danach in 
der Weltwirtschaftskrise das gerade noch durch die Arbeitslosenversiche-
rung vervollständigte soziale Sicherungssystem so weitgehend zusammen, 
daß die Fürsorge nahezu vollständig davon absorbiert wurde, Millionen 
von Arbeitslosen vor dem schieren Hunger zu retten. Schon vorher ·war' 
durm die Inflation der Mittelstand so stark ausgezehrt und private Vor-
sorge so gründlich zunichte gemacht worden, daß die Fürsorge mit voller 
Wumt wieder in die Einkommenshilfe zurüc.1<gedrängt worden war, aus 
der sie sich gerade zaghaft ein wenig zurückzuziehen begonnen hatte. 

Die Arbeitslosenversimerung, die smon am Ende des vorigen Jahr-
hunderts gefordert worden war, um „das große Werk der Sozialversiche-
rung ... abzuschließen",704) aber erst 1927 eingeführt wurde, hatte keine 
Anlaufzeit, um sich in Ruhe zu etablieren und zu konsolidieren. Aber 
aum wenn ihr eine solche Pause, für die die Verfassung des Arbeitsmarktes 
nam dem ersten Weltkrieg ohnehin sehr ungünstig war, vergönnt ge-
wesen wäre, wäre sie dom von der Massenarbeitslosigkeit der Weltwirt-
schaftskrise überrannt worden. Im Januar 1931 zahlte die Arbeitslosen-
versicherung immerhin an über 2,5 Millionen Arbeitslose Unterstützun­
gen, also an mehr als die Hälfte der rund 4,9 Millionen, die damals ins-
gesamt arbeitslos waren. Aber damit war ihre Kraft auch erschöpft. Vom 
März 1931 an sinkt die Zahl der von ihr versorgten Arbeitslosen - bis 
Mitte 1934 ein gutes Zehntel des Höchststandes vom Februar 1931 erreimt 
war -, während die Zahl der Arbeitslosen nom kräftig weiter steigt und 
erst ein Jahr später, im Februar 1932, mit 6 128 000 ihr Maximum er-

703) Zitiert nach Heinrich Braun: Industri,lisierung und Sozialpolitik in Deucschland. Köln 
und Berlin 1956. S. 92. 

704) Heinrich Bnun, a.a.O., S. 88. 
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rcid1t. Mitte 1933 und 1934 konnte die Arbeitslosenversicherung nur noch 
rund 10 0/o der Arbr,itslosen Unterstützungen gewähren. 70~) 

Die Fürsorge mußte notgedrungen diese Lücke ausfüllen und dafür alle 
hodifliegenden Pläne, die sie sich mit den Reformgesetzen der Jahre 1922 
und 1924 vorgenommen hatte, fahren lassen. Ihre Arbeit wurde zuneh-
mend von der reinen Lebenssicherung von Millionen Arbeitslosen be-
herrsdit. Der Höhepunkt dieser Nothilfe lag am Anfang des Jahres 
1933. 706) Am 31. März wurden 2,9 Millionen "Wohlfahrtserwerbslose" 
unterstützt. Außerdem erhielten rund 250 000 Arbeitslose eine Zusatzunter-
stützung aus der Fürsorge. Damit hatte die Fürsorge auch das Maximum 
der von ihr laufend Unterstützten überhaupt erreicht: 4,7 Millionen Par-
teien, das sind 7,2 0/o der Gesamtbevölkerung, erhielten regelmäßige Unter-
haltszahlungen aus der Fürsorge. Davon waren genau zwei Drittel Arbeits-
lose. "Damals wurde das ironische Wort: ,Adrematisierung statt Individua-
lisierung' geprägt." Die ,.Sehalterabfertigung" der Millionen Erwerbslosen 
"vernichtete für lange Zeit die faktische Möglichkeit zur individualisieren-
den, persönlichen Betreuung von Menschen". 707) Ja, die Fürsorge mußte 
sogar eine deutliche Rückentwicklung in Kauf nehmen, wie aus der folgen-
den Sdiilderung Klumkers zu entnehmen ist: ,,Unter dem Druck der allge-
meinen Krisis sinkt die Fürsorge von ihrer früheren Höhe zurück und alte 
vergessene Formen erscheinen, weil die Mißstände wieder Formen älterer 
Zeit angenommen haben. Nachdem die Fürsorge im letzten Jahrhundert 
mühsam den Schuldbegriff, den Malthus wieder so stark betonte, über­
wunden hatte, nicht Strafe oder Belohnung, sondern Hilfe als ihr Wesen 
erkannte, erscheint schon während der Kriegszeit der Gedanke des unwür­
digen, sdrnldigen Armen wieder, und spätere Gesetze drücken die Armen-
pflege z. T. wieder zur polizeilichen Behandlung bestimmter Gruppen her-
unter. Die Masscnhaftigkcit der Not l:ilh in der Erwerlnlmcnfürsorge eine 
fast mittchltnlid1c /\lmnscnwirt,duft wil·dcrcr\lehcn, das ßcttlerzcid1cn 
nsd1ci111 neu als die Stcmpl'lk.1rtl" des /\rhcit,lmrn." rna) 

h 1,t höd1st aufsdilul\reil:h, dil· H,itlid1c Fntwicklung noch einmal zu 
diarahtnisicrcn: Die Arbcitsloscnvcr,id1crung überschreitet ihr Leistungs-
maximum bereits im Fc-bruar 1931; erst ein Jahr später ist die Arbeits-
losigkeit auf ihrem Gipfelpunkt angekommen; und wieder ein Jahr 
später, im März 1933, haben sich die Menschen, deren sonstige Hilfs-
möglichkeiten alle erschöpft sind, in nie zuvor und nie danach erreiditer 
Zahl bei der Fürsorge versammelt. Die Zahl der unterstützten Parteien, 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung, die Zahl der unterstützten Arbeits-
losen und ihr Anteil an der Gesamtzahl der Fürsorgeempfänger - alle 
diese Werte erreichen ihr Maximum. 

705) 7u Jen Zahlen dieses Al,satzcs vgl. Tabelle 4, S. 198. 
706) Zu den Zahlen dieses Absatzes vgl. Tabelle 5, S. 199. 
707) Hans .'l.c:hingcr: Sozialpolitik als Gcscllsc:haftspolit1k. Hamburg 1958. S. 111. . 
70H) Christian jJsper Klumke.r: Fürsorgewesen. In: Handwörterbuch der Suatswusensdu.ftcn. 

4. Aufl., Bd. 4. Jena 1927. S. 536. 
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Tabelle 4 

Arbeitslose und die für sie gezahlten Unterstützungen 
in der Weltwirtsd1:1ftskrise 

1929-1934 

1 Haupt-

Zeit 

' untcrstützungs- Wohl- N"ch1 ,t I Arbeits-empfänger unter- losefahrts- /
de-r··- b stützte .der crwer s- 1 1nsge-

losen ver- unter- ___A_r1b~e~1e·ts_-_l_s_a_m~t  1 sicherung stützung 
in 1 000 ! 

2 3 4 5 

Januar 
Juni 
Januar 
Juni 
Januar 

1929 
1929 
1930 
1930 
1931 

2 850 
1 260 
3 218 
2 641 

2 554 811 798 676 : 4 887 2) 
Februar 1931 2 589 1) 
Juni 1931 1 412 941 962 583 3 954 2) 
Januar 1932 1 885 1 596 1 713 847 6 042 
Februar 1932 6 128 1) 
März 1932 1 744 1) 
Juni 1932 940 1 544 2 164 827 5 476 
Dezember 1932 1 325 1) 
Januar 1933 953 1 419 2 366 1 275 6 014 
März 1933 2 870 1) 

Juni 1933 416 1 310 1 958 1 172 , 4 857 
Januar 1934 549 1 162 1 317 744 1 3 773 
Juni 1934 265 814 797 606 : 2 481 

1) Höchststand. 
2) Für 1931 ergibt die Addition der vier aufgeführten Zahlen etwas weniger als die Gesamtzahl 

der Arbeitslo~en, weil bei den nicht unterstützten Arbeitslosen die Fürsorge- und gemeind-
lichen Notstandsarbeiter noch nidit vollständig erfaßt waren (vgl. Fußnote 2 zur Tabdle 
auf S. 19 in Wirtschaft und Stotistik, Jg. 12/1932). 
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Tabelle 5 

Fürsorgeunterstützungen in der Weltwirtschaftskrise 

1928-1934 

Von den Bezirksfürsorgeverbänden laufend Unterstützte 
Wohlfahrts- Arbeitslose mit Parteien 

1 

erwerbslose Zusa t7.un terstützung insgesamt
1 --·-·---Zeitpunkt 1) 

in¾ aller 1 i~~lo~ile~ in¾dcr 
Hilfsbe- m 1 000 Hilfsbe-1 Gesamt-in 1 000 in 1 000 

bevölkerg.dürftigen 1dürftigen
1-

51 2 i 3 ' 4 6 

31. 3. 1928 1 683 2,7 
31. 3. 1929 11,7 32 1 781209 1,8 2,9 
31. 3. 1930 1 986 388 19,5 67 3,4 3,2 
31.12.1930 1 830 247633,5 98 4,0 4,0 
31. 3. 1932 3 8552 139 55,5 216 5,6 6,2 
31. 3. 1933 4 6712 870 61,4 252 5,4 7,2 
31. 3. 1934 1 532 46,0 276 3 328 8,3 5,1 
31. 12. 1934 1113 39,2 229 8,1 2 839 4,4 

! 

1) Für 1931 sind entsprediendc Zahlen nidit nadigew1csen. 
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Da die Fürsorge kommunale Angelegenheit war, mußte das audl zu 
einer völligen Zerrüttung der Gemeindefinanzen führen. Die Ausgaben 
der Gemeinden und Gemeindeverbände für wirtsdlaftliche Fürsorge und 
Krisenfürsorge stiegen vom Rechnungsjahr 1927/28 bis zum Rechnungsjahr 
1932/33 auf 242 %. 700 ) Das ließ sich schließlich nur noch durch umfang-
reid1e Zuschüsse des Reimes zu den Fürsorgekosten bewältigen. Aber ob-
wohl im Rechnungsjahr 1932/33 ein Drittel der Ausgaben für wimchaft-
liche Fürsorge vom Reich ersetzt wurde, 700) beanspruchte die Eigenleistung 
der Gemeinden dennodl 38 % ihrer Gesamtetats! 70n) Rechnet man den 
Reichszuschuß für die Fürsorge bei Einnahmen und Ausgaben hinzu, so 
absorbierte die Fürsorge nahezu die Hälfte (48 %) des gesamten Finanz-
volumens aller Gemeinden. ,,Die Ausgabensteigerung durch die Erwerbs-
losen und die Einnahmenminderung bei den Steuern" 710) bewirkten seit 
1930, daß alle anderen Gemeindeaufgaben gegenüber der Wirtsdlafts-
fürsorge vernachlässigt werden mußten. ,,Die Ausgaben für die wirt-
sdlaftliche Fürsorge und die Krisenfürsorge wachsen ständig, die Aus-
gaben für alle übrigen Gebiete kommunaler Betätigung werden einge-
schränkt." 711 ) Vom Rechnungsjahr 1927 /28 bis 1um Redlnungsjahr 1932/33 
sanken die Gemeindeausgaben 712) 

für das Bildungswesen 
für das Wohnungswesen 
für Wirtschaft und Verkehr 
für Gesundheitswesen, Leibesübungen und 
für allgemeine Verwaltung und Polizei 
für Sonstiges (Anstalten, Schuldendienst) 

Jugendhilfe 

um 24 % 
um 90% 
um 34% 
um 34 % 
um 12 % 
um 11 %. 

Nur die Fürsorge mußte ihren Aufwand um rund 70 % erhöhen, 718) 

während die allgemeinen Deckungsmittel aller deutschen Gemeinden und 
Gemeindeverbände um 14 % abnahmen. 714) 

So war völlig wirkungslos geblieben, daß der Gesetzgeber in der 
Fürsorgerechtsreform der zwanziger Jahre eigentlich die Vorstellung schon 
verabschiedet hatte, die Fürsorge müsse sidl ihre Arbeit von der Mangel-
haftigkeit der Rentensysteme vorschreiben lassen. Die „Hilfen in beson-
deren Lebenslagen", vielfach für eine Erfindung des Sozialhilfegesetzes 
von 1961 gehalten und ausgegeben, und die ganze Idee von der Fürsorge 
als einer die Person fördernden Lebenshilfe sind ja in der revolutionären 
Konzeption, die die Fürsorgepflichtverordnung, die Reichsgrundsätze und 
das Jugendwohlfahrtsgesetz geprägt hat, mindestens ebenso vollständig 

709) Vgl. Wirtschaft und Statistik, Jg. 13 (1933), S. 548. 
710) Wirtschaft und Statistik, Jg. 13 (1933), S. 547. 
711) Wirtschaft und Statistik, Jg. 13 (1933), S. 548. 
71:) Aus allgemeinen De1.i..un~smitteln, das sind Steuern und Erträge des Erwcrbsvermö~cn'i. 

Vgl. Fußnote I in Win,,fuft und Statistik, Jg. 13 (1933), S. 5-17.. . 
711) Das ist die Erhöhun~ des Fürsorgeaufwandes aus eigenen Mitteln der Gemeinden. Die-

im Vorstehenden angegebene Erhöhung um 142 ¾ bezieht den Reid1Szusdtuß mit r:n. 
714) Vgl. Wirtschaft und Statistik, Jg. 13 (1933), S. 5-18. 
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enthalten wie in den gesctzgebcrisd1en Thesen der letzten Jahre. Daher 
wäre ein neues Gesetz sidier nicht notwendig gewesen, wenn nicht damals 
die Weltwimdiaftskrise radikal unterbunden hätte, daß der neue Geist 
sich aud1 in der Praxis entfaltete. ,,Es liegt etwas Tragisches darin, daß die 
Fürsorge ihre lauterste und konsequenteste Ausbildung, die eine Redits-
reform geben kann, in einem Augenblick gefunden hat, als die Voraus-
setzungen dafür, dieses neue Bild zu verwirklichen, schon wieder ent-
sd1wanden." 71 ~) 

2. Gründe für den Fortbestand der Einkommenshilfen 

a) Die Lücken des Rentensystems 
Die finanziellen Größenverhältnisse des gesamten Sicherungssystems 

und die Zahlen der aus der öffentlichen Fürsorge Unterstützten Personen, 
die in diesem Kapitel für die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg genannt 
worde!1 sind, zeigen deutlich, daß die Fürsorge für die Sicherung des 
laufenden Lebensunterhalts der einkommc:nslosen Bevölkerungsteile heute 
nur eine unerhebliche Rolle spielt. ln der Gesamtmasse der reinen Ein-
kommenshilfen überwiegen so eindeutig die Versicherungs- und Vcrsor-
gungdeistungen, daß die Fürsorge zunächst fast nur als eine Unvoll-
kommenheit des Gesamtsystems erscheint, als eines jener unlogischen 
Überbleibsel, die man abzuschaffen vergessen oder nicht gewagt hat und 
die, je länger sie mitgeschleppt werden, um so mehr die Verwirrung im 
Bereich der sozialen Hilfen verbreiten. Aber die ursächliche Verknüpfung 
ist wahrscheinlich gerade umgekehrt. Es ist nicht die unzeitgemäße Be-
harrunptendenz der Fürsorge, die verhinderte, daß die Klarheit und 
Einfachheit der schematischen Sicherungseinrichtungen zur unbestrittenen 
Herrschaft gchngte, sondern es sind gerade Insuffizienzen der Renten-
systeme, die bewirken, Jaß es noch immer so viele Kandidaten auf 
laufende Viir.,orgcumersttitzungcn giht. Die Fürmrgc hat sich seit Jahr-
1.ehnten dagegen gewehrt, sid1 von den M:ingcln der Versicherungs- und 
Vcr,orgungsinstitutc ihre Arbeit vorsd1reiben zu lassen. Aber sie hat sidi 
diesem Diktat doch immer wieder fügen müssen; sie hat sich nie der Auf-
gabe entziehen können, die Lücken zu stopfen, die die Rentengesetze 
trotz aller Reformen - die zumeist höhere Leistungen an einen größeren 
Personenkreis bedeuteten - gelassen haben. Denn wovon sollten die-
jenigen leben, deren Rente zum Leben nicht ausreicht oder die überhaupt 
nichts aus dem normalen Sicherungsapparat erhalten, weil sie ausgesteuert 
sind oder weil sie die Anspruchsvoraussetzungen (z.B. die Wartezeit) 
nicht erfüllen oder weil sie i.iberhaupt nicht versichert waren (z.B. Selb-

7t:i) Hans Achinger: Die Neuordnun~ des Fürsor~ercchts als. Teil ~iner Sozialreform. Zwci~er 
Vortrag auf dem Deutsdi.en Fürsorgetag 1957. In: Nachnditendienst des Deutschen Vcrerns 
für öffentliche und private Fürsorge, Jg. 1958, Nr. 1 (Januar), S. 8. 
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ständige), wenn ihnen die Fürsorge nid1t beispränge? Solche Lüd,enbügcr­
rolle mag als illegitim empfun<lcn wcr<lcn, sie mag auch im Gesamtrahmen 
der sozialen Sicherung sehr nebc:ns:ichlid1 sein. Das ändert jedoch nichts 
daran, daß sie für die Fürsorge unausweichlich ist, wenn die Aufgabe, 
diejenigen irgendwie aufzufangen, die in allen sonstigen gesellschaftlichen 
Ordnungen und Regelungen keinen Halt finden, gelöst werden soll. Ließe 
die Fürsorge wiederum irgendwelche ausfüllungsbedürftigen Lücken, so 
wäre sie nicht mehr der lctz.tc Garant der Existenz., als der sie üblicher­
weise verstanden wird, so daß schließlich noch eine weitere fürsorgerische 
Instanz unterhalb der Fürsorge, nur mit anderem Namen, errichtet werden 
müßte. 

Da schon seit langem die Statistik der Armutsursachen keine genauen 
Aufsdilüsse über die eigentlichen Gründe der Bedürftigkeit und vor allem 
über ihre Vermeidbarkeit gibt, läßt sich kaum ausmachen, inwieweit die 
Fürsorge nach dem zweiten Weltkrieg noch laufende Rentenzahlungen hat 
ersetzen müssen. Immerhin hat dieZahl der unterstütztenPersonen konti-
nuierlidi abgenommen, und zwar von 1950 bis 1962 um mehr als ein 
Drittel. 716) Dabei ist der Personenkreis, der Barleistungen erhält, viel 
stärker zusammengeschrumpft als der in Anstalten versorgte. Diejen;gen, 
die - in der heutigen Gesetzesterminologie gesprochen - Hilfe zum 
Lebensunterhalt erhalten, haben sich um 42 0/o verringert, diejenigen, 
deren Aufenthalt in Anstalten von der Fürsorge finanziert werden muß, 
nur um 16 %. 717) 

Der Rückgang der fürsorgerischen Hilfsbedürftigkeit wird nodi deut-
lidier, wenn man das Bevölkerungswachstum mit in Rechnung stellt: Der 
Anteil der von der Fürsorge unterstützten Personen an der Gesamt-
bevölkerung hat sidi von 3,3 % in 1950 auf 1,8 0/o in 1962 vermindert, 718) 
d. h. um rund 45 0/o. Dagegen ist der Anteil aller Sozialleistungsempfänger 
an der Gesamtbevölkerung relativ konstant geblieben. Läßt man die Kin-
dergclder außer Betradit, so ergibt sich aus Tabelle 2, 710 ) daß die Renten-
und Unterstützungsfälle sich Ende 1%3 auf 14,1 Millionen beliefen, das 
sind 24,5 0/o der Gesamtbevölkerung. 1950 war der entsprechende Prozent-
satz mit 26,7 720) nur unwesentlich höher. 

Bei der Würdigung dieser Entwicklungsreihen 721 ) ist freilidi die allge-
meine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage mit zu bedenken. Aber 
insgesamt dürfen sie dodi wohl als Beweis dafür gewertet werden, daß die 
Ausgestaltung des sozialen Sidierungssystems es der Fürsorge immer mehr 
erlaubt, sidi aus der reinen Einkommenshilfe zurückzuziehen. 
718) Die Abnahme beträgt genau 36,8 0/o. Vgl. Tabelle 3, S. 194, Spalte 12. 
717) Vgl. Tabelle 3, S. 194, Spalte 8 und 10. 
718) Vgl. Tabelle J, S. 194, Spalte 13. 
719) Vgl. Tabell_e 2,_S. 192 f., Spalte l. . .. .. .. . .. . 
7~0) Bundesmintstenum des Innern (Hrsg.): D1e offentllchc Fursorgc. Beitrage und Studien 

zu einem Sozialatlas Heft 1, Köln 1956. S. 2. 
711) Ober die Gründe, ;us denen sie hier nidic bis zu den let:tten verfügbaren Zahlen von 196.f 

weiter verfolgt worden sind, vgl. Anmerkung 1 zu Tabelle 3, S. 194, und Anmerkung 702, 
s. 195. 
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Über die zweite Variante der Lückenbüßerfunktion der Fürsorge, näm-
lich die Aufstockung unzureichender Renten, liegen konkretere Angaben 
vor. Die Statistik über die sozialen Verhältnisse der Renten- und Unter-
stützungsempfänger vom September 1953, 722) die sogenannte L-Enquete, 
hat aufs genaueste erfaßt, welche Kombinationen zwischen Fürsorgeunter­
stützungen und sonstigen Sozialleistungen zur Zeit dieser Repräsentativer-
hebung vorkamen. Für einige Jahre danach ist noch nachgewiesen worden, 
welche laufend von der Fürsorge unterstützten Parteien außerdem andere 
Sozialleistungen bezogen. 723) Seit 1957 sind dann derartige Zahien über 
,,die Verflechtung der Sozialleistungen" - um mit dem Titel von Macken-
roths Kieler Untersuchung zu sprechen 721) - zunächst nicht mehr ver-
öffentlicht worden, bis aus der neuen, an das Bundessozialhilfegesetz ange-
paßten Fürsorgestatistik wieder ähnliches Material anfiel, und zwar erst-
mals für 1963. 725) 

Die aus den genannten Untersuchungen zusammengestellte Tabelle 6 
zeigt, daß die Fürsorge noch immer sehr stark damit beschäftigt ist, Zu-
zahlungen zu anderen Sozialleistungen zu errechnen und zu leisten. Im 
Verhältnis zu den gesamten laufenden Fürsorgeunterstützungen hat der 
Teil, der andere Renten ergänzen muß, von 1954 bis 1957 sogar um 15 D/o 
zugenommen. 726) Das liegt nun nicht daran, daß in diesem Zeitraum die 
Renten immer unzulänglicher geworden wären. Es ist vielmehr so, daß 
1. die Erhöhung der Fürsorgerichtsätze auch bei laufenden Rentenerhö­
hungen die Fürsorge immer wieder ins Spiel bringt, 2. bei einem Rückgang 
der Gesamtzahl der Fürsorgeempfänger eine gleichbleibende Zahl von zu-
sätzlich unterstützten Rentnern stärker ins Gewicht fällt, 3. in den Nach-
kriegsjahren zunächst ausschliefüich auf die Fürsorge angewiesene Personen 
durch die Konsolidi('rung der wirtschc1ftlichen und so?.ialcn Verhältnisse, 
vor :tllcm durch die Kricgsfolgcngcsct:t.gcbung, :t!lmählicl1 zu Rcntcnan-
sprüd1cn kommen und 4. die nidit im nor111;1lcn Sid1erungsapparat Untcr-
gebrad11cn, die also zu den aussd1licßlich von Fürsorgeunterstützung 

7U) 'itati,\:tisdtC"s Bunde.Mmt (Hrsg.): Die sozialen Verhältnisse der RC"nlcn- und Unterstützungs­
empfän~er, Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 137. Heft 1: Die Sozialleistungen 
nach Leistunpfäl!en und Empffogern im September 1953. Stuttgart und Köln 1955. 

723) Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Die öffentliche Fürsorge im Redinungsjahr 1954. Statisti-
sche Berichte, Arbeits-Nr. Vl/28/26. Wiesbaden 1~56. 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Die öffentliche Fürsorge im Bundesgebiet im Rechnungsjahr 
1955. Statistische Berichte, Arbeits-Nr. Vl/28/31. Wiesbaden 1956. 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Die Struktur der laufend Unterstützten der offenen Für• 
sorge. Ergebnisse des Ergänzungsnadiweises 1956 zur Fürsorgestatistik. Statistische Berichte, 
Arbeits-Nr. VI/28/36. Wiesbaden 1957. 
Statistis(l'les Bundesamt (Hrsg.): Die laufend Unterstützten der offenen Fürsorge im 
September 1957. Ergebnisse der Zusatzstatistik 1957 über Sonderfragen der Fürsorge. Statisti-
sd,e Berichte, Arbeits-Nr. Vl/28/41. Wiesbaden 1958. 

7%4) Gerhard Mackenroth und Mitarbeiter: Die Verflechtung der Sotia!leistungen.. Ergebnisse 
einer Stichprobe. Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Neue Folge Bd. 8. Berlin 1954. 

7%5) Neue Jahresstatistik über die Sozialhilfe - Ursache und Einkommensquellen bei Gewährung 
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt. In: Wirtsd,aft und Statistik. Jg. 1965. Heft 3 (Märt). 
S. 206 ff. 

728) Siehe Tabelle 6, S. 204, Spalte 3. 
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Tabelle 6 

Die Kombination von Fürsorgeunterstützungen 
mit anderen Sozialleistungen 

1954-1963 

laufend unterstützte Parteien 
(offene Fürsorge) 

--- - 1~~samt____ 1 Empfäi~ie~--;ndc-ier Soziallei;t~-;i_g~n 
Zeit 1) 

m 1000 2) lj 111 % von 
__ ___ . Spalte 1--1--- --- ------

1 2 1 3 

1954 
1955 
1956 
1957 
1963 4) 

618 
601 
534 
511 

rd.500 

248 
247 
290 3) 
282 3) 

rd.235 

40,1 
41,1 
54,3 
55,2 
47 

1) Für 1956 und 1?57 die im September Unterstützten, für 1954 und 1955 Durchschnitt aus 
vierteljährlichen Stid1tagszahlen, für 1963 alle im Laufe des Jahres Unterstützten. 

!) Die Zahlen dieser Tabelle stimmen mit denen in den Spalten 7 und 9 der Tabelle 3 
(S. 194) aus zwei Gründen nicht überein: 1. Tabelle 3 enthält unterstützte Personen, diese 
Tabelle dagegen unterstützte Parteien bzw. (für 1963) Haushalte. 2. Tabelle 3 gibt die am 
Ende des Redlnun_gsjahres Unterstützten an, während für diese Tabelle andere Zeitpunkte 
bzw. Zeiträume gelten (vgl. Anmerkung 1). 

3) Einschließlich Mchrfadizählungcn.
4) .Aus vcrsdiiedenen rnethodisdien Gründen" \..önnen die Zahlen der 50er Jahre ,nicht ohne 

weiteres mit den Ergbnissen für 1963 verglid,en werden" (Wirtsdiaft und Statistik 1965 
Heft 3, S. 207, Anmerkung 6. - Vgl. dazu auch Anmerkung 1 zu Tabelle 3, S. 194). 
U. a. entspridit der 1963 verwendete Haushaltsbegriff nicht ganz dem der .Partei" des 
früheren Fürsorg:eredlts. 
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Tabelle 7 

Fürsorge als Rentenergänzung 

September 1953 

FürsorgeunterstützungRentenfälle 1 als zweiteinsgesamt 1 
1 Sozialleistung 

·- ... _____ I --------------Art der Rente 1 

in% 
1 von 
1 m 1000 m 1000 Spalte1 

1 

1 
1 1 

.. --· ----,i :--~~-·-· 
2 3ii 1 

1 

Unfallversicherung 741,5 2,3 1 
1 0,3 

Invalidenversicherung 4 227,8 135,3 3,2 
Angestelltenversicherung 1 303,8 17,5 1,3 
Berliner Renten 373,9 27,3 7,3 
Knappschaftsversicherung 634,9 8,9 1,4 
Arbeitslosenversicherung 186,4 0,5 0,3 
Arbeitslosenfürsorge 510,4 9,5 1,9 
Kriegsopferversorgung 4 214,0 30,1 0,7 
Lastenausgleich 850,0 27,8 3,3 

Alle Rentenarten 13 042,7 259,2 ( 2,0! ·-------
1 

Fürsorgeunterstützung 
1 als zweite, dritte 
i oder vierte 

Sozialleistung 
.. --.--·· 

Alle Rentenarten 13 042,7 
! 

309,4 2,4 
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lebenden Personen zählten, durch den allgemeinen Wirtschaftsaufschwung 
wieder einen ausreichenden eigenen Verdienst fanden. 

Von 1957 bis 1963 scheint der Anteil der Rentenbezieher an der Ge-
samtzahl der Empfänger laufender fürsorgeunterstützungen allerdings 
etwas zurückgegangen (zumindest nicht mehr gestiegen) zu sein. 7~7) Das 
könnte ein Anzeidien dafür sein, daß die Fürsorge durch die Rentenreform 
von 1957 von der Aufgabe, zu knapp bemessene Renten zu ergänzen, ein 
bißchen weiter entlastet worden ist, zumal die L-Enquete gezeigt hatte, 
daß - wenn man einmal von dem Sonderfall der Berliner Renten ab-
sieht - neben den Lastenausgleichsrenten die Invalidenrenten am meisten 
ergänzungsbedürftig waren. 728) Trotzdem bleibt der Tatbestand bemer-
kenswert, daß 1963 nadi wie vor rund die Hälfte aller laufenden Fürsorge­
unterstützungen Rentenaufstockungen waren. 

Betraditet man die Kombination von Renten und Fürsorgeleistungen 
jedoch vom Sicherungssystem anstatt von der Fürsorge aus, so hat sie ein 
völlig anderes Gewicht. Setzt man nämlich die Gesamtzahl der Renten aus 
dem Sicherungssystem 729) in Beziehung zu der Zahl der Haushalte, die zu-
sätzlich noch eine „Rente vom Sozialamt" erhielten, 730) so ergibt sidi, daß 
die Fürsorge 1963 nur zu rund 2 0/o aller Renten etwas hinzuzahlen 
mußte. 731) Das beweist erneut, wie geringfügig die Rolle der Fürsorge im 
Gesamtsystem der Einkommenssicherung ist. Wenn also audi die Fürsorge 
noch immer viel damit zu tun hat, den zu kurz gekommenen Rentnern 
ihren Lebensunterhalt zu sidiern, so ist umgekehrt das Rentensystem 
weitgehend von zusätzlichen Fürsorgeleistungen unabhängig geworden. 

Alle bekannten Tatbestände, darunter nicht zuletzt die statistischen 
Daten und Größenverhältnisse, lassen es also verständlich erscheinen, wenn 
grundsätzlich nicht mehr bestritten wird, daß die laufende Unterhaltsge-
währung jede konstitutive Bedeutung für die Fürsorge verlieren muß, 
sobald Versicherungs- und Versorgungssysteme erriditet werden. Oder 
sollte man „es im Ernst für eine vernünftige Funktionsbeschreibung der 
... Fürsorge (halten), wenn man erklären würde, sie müsse den niditver-
sicherten Bevölkerungsteilen das ersetzen, was anderen aus der Sozialver-
sicherung zuteil wird?" 732) Wenn in einem entwickelten Sicherungssystem 
immer noch von jedem Rentenanspruch verlassene Menschen in größerer 

727) Eine exakte Aussage ist wegen der unterschiedlichen statistischen Begriffe und Erhebungs-
methoden nicht ohne weiteres möglich (vgl. Anmerkung 4 zu Tabelle 6, S. 204). 

728) Siehe Tabelle 7 (S. 205). Spalte 3. 
729) Nach Spalte 1 der Tabelle 2 (S. 192 1.) belief sie sid, (ohne Altershilfe für Landwirte, 

Kindergelder und Filrsorgeunterstützung:en) auf 13 031 000. 
7SO) Rund 235 000 (siehe Tabelle 6, S. 204, Spalte 2). 
731) Bei der L-Enquete, die einen etwas höheren Prozentsatz ausgewiesen hatte (vgl. Tabelle 7, 

S. 205, Spalte 3), waren - anders als bei dieser Redinung - alle RentcnempJ:ingcr i;ezlhh 
worden, die irgendeine zusätzlidie fürsorgelcistung erhielten, während hier die Anstalts-
fürsorge nicht mit einbezogen ist unJ unterstützte Haushalte, auch wenn jn ihnen mehrere 
unterstützte Personen leben, die Bezugsgröße bilden. 
Hans Adiingcr: Die Neuordnung des Fürsorgerechts als Teil einer Sozialreform. Zweiter 
Vortrag auf dem Deutschen Fürsorgetag 1957. In: Nachriditendienst des Deutsdien Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge. Jg. 1958. Nr. 1 (Januar), S. 9 f. 
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Zahl auf den Sozialämtern antichambrieren, so geht das die Rentenreformer 
an, nicht die Fürsorgereformer. Denn es beweist, daß die Vermutungen 
nicht stimmen, von denen die Sicherungsgesetzgeber ausgegangen sind, 
d. h. daß ihre Annahmen darüber, wer normalerweise welche Einkommens-
hilfe braucht, die sozialen Tatbestände nicht genau genug treffen. Es ist nur 
eine inkonsequente Behelfskonstruktion, wenn in solchen Fällen die Für­
sorge einspringen muß. Trotzdem ist selbst in Grundsatzdeklarationen wie 
der Empfehlung von Phibdelphia m) und in Plänen, die als völlig neuer 
Anfang gemeint waren, wie dem Beveridge-Plan 734 ) auf solche Not-
lösungen ausgewichen worden. ,,Der Staat", so heißt es in dem Bericht 
Bcveridge's an das britische Parlament, ,,kann nicht ganz davon ausge-
sd1lossen werden, Bedürftigen nach Überprüfung ihres Einkommens direkte 
Unterstützungen zu gewähren. Wie umfassend ein Versicherungssystem 
auch sein mag, es wird immer einige geben, die infolge körperlicher Ge-
brechlichkeit niemals in der Lage sind, Beiträge zu leisten, und stets werden 
einige durch die Maschen der V crsicherung hindurchfallen." m) Ganz ähn-
lich wird in der Empfehlung über Einkommenssicherheit die Gewährung 
von Fürsorgeunterstützung mit versicherungsrecht!ichen Ausfallerscheinun-
gen begründet: ,,Invalide, Alte und Witwen, die keine Sozialversicherungs-
leistungen erhalten, weil sie bzw. ihre Ehegatten nicht zwangsweise ver-
sic.1iert waren, und deren Einkommen eine vorgeschriebene Höhe nicht 
überschreiten, 5ollten das Recht auf spezielle Unterhaltsbeihilfen nach vor-
geschriebenen Sätzen haben." 736) 

Die hier empfohlene "soc'ial assistance" wäre nach deutscher Termino-
logie allerdings keine echte Fürsorgeleistung mehr, sondern eine Mischform 
zwischen Versorgung und Fürsorge. Von der Fürsorge ist nur noch eine 
Bediirftigkeitsprüfung übrig geblieben, die sich auf eine Einkommens-
priifung nach festgelegter Skala begrenzt. Die Höhe der Unterhalts-
z:ihlungen ist dagegrn eindeutig vrrsorgungsähnlich standardisiert, zumal 
ausdrücklich angrrq;r wird, d.1ß „til-r lkrl'id1 der Fiille, in dc:m der Betrag 
der Beihilfe völlig dc:m Ermessen übc:rhssm ist, allmählic:h eingeschränkt 
werden sollte". 737) Ob also die rnbsidi:ire Einkommenshilfe nach dem 
Beveridgeplan und nach den Empfehlungen der Philadelphia-Konferenz 
mehr als Fürsorge- oder mehr als Versorgungsleistung gemeint ist, läßt 

733) Vgl. S. 112. 
734) „Nun, da der Krieg Grenzmarken aller Art zum Versdtwindcn bringt, ist die Gelegenheit 

da, Erfahrungen auf freier Bahn auszuwerten. Ein revolutionärer Augenblidt in der 
Weltgesdtichte ist eine Zeit für Revolutionen, nicht für Flickarbeiten.• So heißt es in dem 
Beridit von Sir William Beveridge. (Der Beveridgeplan. Sozialversicherung und verwandte 
Leistungen. Zürich und New York 1943. S. 11). 

735) Der Beveridgeplan, a.a.O., S. 19. 
736) International Labour Office (Hrsg.): Convcntion, and Recommendations 1919-1949. Genf 

1949. S. 528: ,.Invalids, aged persons and widows who are not receiving soci-al insurance 
bcnf'fits becau,e they or their husbands, as the case 1;1ay be, were not compuis~rily in• 
sured, :u1d whose incomes do not exceed a prescnbcd ltvel, should be enutlcd to 
spl'cial maintcnancc allowances at prcscribed rates.• 

737) International Labour Office, a.a.0., S. 542 f.: .,The range of c.tscs in which thc amount 
of thc- allov.·ance is entirely discrecionary should be gradually narrowed • , . • 
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sich schon deshalb nicht genau ausmachen, weil die Bezeichnungen der 
beiden Sprachen sich nicht völlig decken. Das englische public oder social 
assistancc kann beides, Fürsorge und Versorgung, sein, und andererseits 
gibt es im Englischen keinen "public assistancc" und "social work" zu-
sammenfassenden Oberbegriff wie das deutsche Wort „Fürsorge". 

b) Die abseitigen Risiken 
An sich würde es dem generalisierenden Ansatz aller Versicherungs-

und Versorgungssysteme entspredien, wenn alle Zahlungen für den laufen-
den Lebensunterhalt nur von ihnen geleistet würden. Würde auf die Zer-
splitterung nach verschiedenen Risiken verzichtet und statt dessen die 
Einkommenslosigkeit als sold1e zum Versid1erungsfal! gemaci1t, so brauci1te 
es keinen einzigen Fall von nimt versimerter Einkommenslosigkeit zu 
geben. Jedes subsidiäre System zur Verteilung von Unterhaltsmitteln wäre 
überflüssig, Einkommenshilfen aus der Fürsorge könnten also völlig 
entfallen. Eine solmc V creinheitlimung aller laufenden Unterhaltszahlun-
gen wäre nimt nur logisch konsequent, sondern aum vom Ziel des ganzen 
Systems her nici1t unberechtigt. Denn „zwisci1en den Unterhaltsbedürfnis­
sen der von versci1iedenen Formen des Verdienstunterbruci1s Betroffenen 
besteht kein Untersci1ied, der groß und klar umrissen genug wäre, um eine 
Differenzierung der Leistungen zu recl1tfertigen. Die Einheit!imkeit hat 
den Vorteil, dem Versimerten keinen Anreiz dafür zu liefern, in seinen 
Ansprümen einer Form der Leistungen gegenüber einer anderen ( etwa 
Arbeitslosigkeit gegenüber Arbeitsunfähigkeit) den Vorzug zu geben, weil 
sie höher ist, und nici1t weil sie wirklich seinem Fall :.ngemessen ist". 738) 

So wenig also zunämst einzusehen ist, daß man bei den versmiedcncn 
Ursamen der Einkommenslosigkeit aum vcrsmiedene „ Träger" und Lei-
stungen haben muß, so wenig können dom die Simerungseinrimtungen 
völlig ohne Berücksimtigung der Gründe arbeiten, die den Verlust des Ein-
kommens herbeigeführt haben. Sie müssen zumindest zwei Gründe unter-
smeiden: Sclbstversmuldete und unfreiwillige Einkommenslosigkeit. Der 
Extremfall ist am eindeutigsten: Wer aus freiem Belieben, also ohne gcsell-
schaftlim akzeptierten Grund, einfad1 darauf verzimtet, Einkommen zu 
erwerben (die Fürsorge pflegt das als Arbeitssci1eu zu bezeimnen), kann 
nimt wie ein Arbeitsunfähiger ohne jede Bedingung aus dem Sidlcrungs-
system unterhalten werden, zumindest dann nid1t, wenn die Leistungen 
über dem physismen Existenzminimum liegen. ,,Die Smaffung von zeit!im 
unbcsmränktcn V ersicherungslcistungen ohne Bedürftigkeitsprüfung bringt 
e5 von selbst m:t sim, daß in dem einen oder anderen Stadium Bedingungen 
festgesetzt werden müssen dafür, wie die Leistungsempfänger ihre Zeit zu 
verwenden haben, damit sie wieder arbeitsfähig werden oder arbeits-
fähig bleiben. Jede Auferlcgung von Bedingungen bedeutet, daß die 

738) Der Beveridgeplan, a.a.O., S. 83. 
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Bedingungen unter Umständen nidit erfüllt werden und daß sich ein Unter-
stützungsfall ergeben kann." 7311 ) ßei dem Versuch, diese Bedingungen 
zu formulieren, insbesondere die als berechtigt geltende Untätigkeit vom 
freiwilligen Müßiggang zu unterscheiden, entsteht der Katalog der gängi-
gen Risiken. Es kommt an dieser Stelle nicht darauf an, ob alle unfrei-
vrillige Einkommenslosigkeit und alle voraussehbaren Notlagen vollständig 
in ihm erfaßt sind, sondern darauf, daß gewisse abseitige Risiken und die 
s,·lbstverschuldete Einkommenslosigkeit auch dann ausfallen müssen, wenn 
er so komplett wie möglich ist. Neben der puren Paulhcit wird man z.B. 
aud1 das Risiko eines Gefängnisaufenthalts bum in die Sozialversicherung 
einzubeziehen bereit sein. Bei Zwischenformen zwischen schicksalhaften 
und selbstverschuldeten Notlagen, wie etwa einer zerstörten Ehe, aus der 
der Familienvater flieht und seine Familie mittellos zurück.läßt, mag 
zweifelhaft sein, ob sie in schematische Regelungen, wie sie für Versidie-
rung und Versorgung typisch sind, einbezogen werden könnten oder 
sollten, zumal auch zu beachten ist, daß bei solchen standardisierten Hilfen 
der Leistungsfall stets durch leicht erkennbare und nadiprüfbare Tatbe-
stände definiert sein soll. Auf jeden Fall ist klar, daß es gewisse Sonder-
lagen gibt, die nicht gängig sind oder die bewußt herbeigeführt werden 
können und die infolgedessen entweder nicht genau genug im voraus 
beschrieben und kalkuliert werden können oder bei denen man es für unan-
gemessen hält, ohne Prüfung der Bedürftigkeit und sonstiger persönlicher 
Umst:-indc Hilfe zu gewähren. Aber alle Beispiele, die dafür gegeben 
werden, deuten darauf hin, daß diese Ausnahmefälle im Gegensatz zu den 
g:ingigen Risiken durch die reine Einkommenshilfe nicht angemessen 
bch,rndclt werden. Ebenso wie Arbeitslosigkeit durdi Vollbeschäftigungs-
politik und J\rbeitsvcrmittlung und Krankheit durch ärztliche Behandlung 
lwk:ünpft werd<:n, so nüissen dil· p,yd1isd1cn und sozialen Sch:idigungen, 
die sich in sold1en Schid,salen manifestieren, durch entsprechende Heil-
beh.rndlung angegangen werden. Es geht also eigentlich nidit um die lau-
fende Zahlung von Ersatzeinkommen, sondt:rn im Gegenteil darum, die 
Einkommenshilfe übcrfli.issig zu madien, indem die Ursachen der Einkom-
;11~11s!o:;igkcit behoben werden. 

III. Pflege 

Eine Lücke, die viel auffälli~er und auch viel breiter ist als bei den 
laufenden Unterstützungen zum Lebensunterhalt, haben die zentralen 
Sicherungsinstitute in dem großen B..:rcich der pflegerischen Hilfen gelassen. 
In dieser ganzen Sparte ist lediglich der akute und sdiwere Fall ausrei-
chend abgedeckt, also die Krankenhauspflege. Fiir leichtere akute Krank-

739) Der Beveridgeplan, a.a.O., S. 19. 
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heiten ist zwar die ärztliche Behandlung sichergestellt; die Pflege der vor-
übergehend und nicht allzu schwer Erkrankten ist aber offen gelassen. 
Vor allem fehlt nahezu jede Vorkehrung für alle chronischen Leiden. Vom 
normalen Sicherungsapparat ist in der Regel nur etwas zu erwarten, so-
lange eine Verbesserung des medizinischen Befundes für möglich gehalten 
wird. Werden die physischen Bc:cintr:ichtigungen dagegen als dauerhaft, 
als nicht mehr behebbar angesehen, so haben die Sicherungseinrichnmgen 
als Standardantwort nur die Rente. 

Das heißt, daß unser soziales Sicherungssystem im allgemeinen Pflege 
nur als Teil der ärztlichen Hilfe kennt. Zu den Mutmaßungen über 
normale Lebenslagen und normale Lebensrisiken, die den Versicherungs-
und V ersorgungskonsrruktioncn zugrunde liegen, gehört mir dazu, daß 
pflegerische Hilfen im übrigen noch innerhalb der „primären Gruppen" 
ausreichend geleistet werden. Für die normale, nicht allzu dauerhafte 
Krankheit, die ohne Krankenhausaufenthalt überstanden werden kann, 
also für die Masse der Krankenversicherungsfälle, trifft diese Annahme 
offensichtlich auch weitgehend zu - jedenfalls bis jetzt noch. Es bedarf 
;;ar keiner tiefschürfenden familiensoziologischen Untersuchungen, um das 
zu beweisen. Es genügt, sich das Gegenteil vorzustellen, nämlich daß 
Familie und Nachbarschaft die üblichen häuslichen Krankenpflegen nicht 
mehr bewältigen würden, sondern jeder Kranke eine hauptamtliche, 
bezahlte Pflegekraft beanspruchte. Daß das unsere Krankenkassen - ganz 
abgesehen von der Frage, wo diese Pflegekräfte überhaupt herkommen 

.,sollten - finanziell bestenfalJs einige wenige Wochen durchhalten würden, 
läßt sich ohne langwierige Berechnungen mit Sicherheit sagen. Der Fort-
q_estand der Kassen ist also bereits ausreichender Beweis dafür, daß die 
Familie insoweit noch funktioniert. 

1. Hauspflege 
Dieses Fundament der sozialen Sid1erung~geserzgcbung ist jedoch an 

einer Stelle heure schon sehr brüchig geworden. Die Voraussetzung, daß 
die Familie die notwendigen häuslichen Pflegen noch leistet, ist nur dann 
noch ausreichend erfüllt, wenn es nicht die Mutter ist, die von der Krank-
heit betroffen wird. Denn nur sie ist es, die in der Regel für die bett-
lägerigen Kranken zu Hause sorgt. Für sie selbst aber ist keine Pflegekraft 

• mehr vorhanden, wenn der Vater zur Arbeit geht und die Kinder entweder 
noch zu klein sind oder in die Schule müssen oder selbst schon erwerbs-
tätig sind. Darüber hinaus - und das ist fast nod1 wichtiger - ist der 
ganze Haushalt in höchster Gefahr, völlig aus den Fugen zu geraten, so-
bald die Mutter für längere Zeit ins Bett muß. Wie das Kunststück, ihn 
doch noch im Griff zu behalten, immer wieder fertiggebracht wird, ob 
das mehr einer noch besser als meistens angenommen wird funktionierenden 
Nachbarschaftshilfc oder mehr den h:'lush:ilterischcn F:ihigkeitcn :'lndc:rer 
Familienmitglieder zu verdanken ist, ist nicht genau bekannt. Die Vermu-
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tungen der Fachleute gehen zum großen Teil dahin, daß es in erster Linie 
auf Kosten der Gesundheit der Mutter geht, die sich einfach nicht leisten 
kann, krank zu sein. Schon deshalb wäre vielfach ein reichlicheres und 
großzügigeres Angebot an Hauspflege angebracht, selbst wenn Bedenken, 
daß eine allzu große Freigebigkeit die Leistungskraft, die die Familie 
sich gerade im pf!egerisd1en Bereich bewahrt hat, beeinträchtigen könnte, 
nicht gänzlich von der Hand zu weisen sind. Aber· die Hauspflege müßte 
doch wenigstens als echter Ausfallbürge fungieren, das heißt zwar erst 
eingreifen, wenn nur sie noch den Haushalt vor völliger Deroutierung 
retten kann, aber dann auch wirklich verbürgen, daß er ordentlich durch-
gezogen wird. 
Ansätze für solche Hauspflege gibt es bei den Krankenkassen und bei der 
Unfallversicherung. 740) Daß sie als Ersatz für die entgegen der generellen 
V crmutung nicht mehr ausreichenden Leistungen des Familienverbandes 
gedacht i;t, wird im Gesct.1: ganz deutlich ausgesprochen: ,,Auf Antrag des 
Verletzten soll möglichst Hauspflege gewährt werden, wenn die Über-
nahme der Hilfe und Wartung Angd1örigen des Verletzten wegen Krank-
heit, Kinderzahl oder aus einem anderen wichtigen Grunde nicht zuge-
mutet werden kann." 741) 

Diese Gewährung von Hauspflege ist aber weder eine echte Versiche-
rungsleistung, das heißt eine Pflichtleistung, auf die ein - in diesem 
Fall nur von der medizinischen Diagnose abhängiger - Anspruch bestünde, 
noch ist sie eine echte Fürsorgeleistung, die nach den Notwendigkeiten der 
individuellen - richtiger: der familialen - Lage zugebilligt würde. Sie 
ist bis jetzt vielmehr weitgehend an Rentabilitätsgesichtspunkten des Ver-
sicherungsgeschäfts orientiert, das heißt daran, ob durch sie ein - im 
Zweifel teurerer - Krankenhausaufenthalt vermieden werden kann. Sie 
ist auch nicht eine Leistung eigener Art, als welche die Hauspflege sich 
selbst versteht, nämlich eine Kombination von Krankenpflege und Haus-
frauenersatz, sondern lediglich die Krankenversorgung im eigenen Heim. 
In den Vorschriften ühcr die Krankenversicherung heißt es: ,,Die Kasse 
kann mit Zustimmung des Versicherten Hilfe und Wartung durch Kranken-
pfkger, Krankenschwestern oder andere Pfleger namentlich auch dann 
gewähren, wenn die Aufnahme des Kranken in ein Krankenhaus geboten, 
aber nicht ausführbar ist, oder ein wichtiger Grund vorliegt, den Kranken 
in seinem Haushalt oder in seiner Familie zu belassen." 742) Diese Beschrän-
kung auf die an sich krankenhausreifen Fälle ist ein Ansatzpunkt, von 
dem aus die wichtigste Funktion der Hauspflege, nämlich zeitweise die 
Mutter zu ersetzen, noch gar nicht in den Blick kommt, zumal eben nur 
die Krankenpflege gemeint ist und nicht auch die Weiterführung des Haus-

140) Für Jie Krankem·ersicherung S 185 R VO, für die Wochenhilfe aus der Krankenversicherung 
§ 196 Abs. 1 :-{r. 2 RVO, für die Unfallversicherung§ S58 RVO. 

7'1) § 558 Abs. 4 R VO. 
7<>) § 185 Abs. 1 R VO. 
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halts und die Kindererziehung. Sowohl dem Gesetzestext als .rnch der 
bisherigen Praxis nach ersd1eint die Hauspflege eher als Ausweid10peration 
der Krankenkassen, vor all,:m dazu bestimmt, die Finanzen der Kassen 
und die überbelegten Krankenh:iuser zu sc:ioncn, denn als Hilfe für den 
Zusammenhalt von Haushalt und F:11nilie. 

Die vorgesehene Krankenversicherungsreform hätte hier einen kleinen, 
wenn aum nicht entscheidenden Schritt vorwärts getan. Die Bedingung, 
daß „die Aufnahme in ein Krankenhaus geboten, aber nicht ausführ­
bar" 743) sein muß, wird zunächst beibehalten und die als Ersatz vorge-
sehene Hauspflege lediglim von einer Kannleistung zu einer Mußleistung 
erhoben. Aber außerdem war als Neuerung vorgesehen, daß „die Kosten 
für die Inanspruchnahme von Krankenpflegepersonen" auch dann ersetzt 
werden könnten, ,,wenn der Versid1crte nach ärztlichem Gutachten der 
Pflege einer Krankenpflegeperson bedarf". 744) Damit wäre der Kreis der 
Beremtigtcn zunämst auf diejenigen ausgedehnt worden, die nur eine 
normale häuslime Pflege, aber noch keine Krankenhausbehandlung brau-
chen. Da den Krankenpflegepersonen ausdrücklim anerkannte Haus-
pflegepersonen gleimgestellt werden sollten, 7-15) wäre darüber hinaus eine 
Möglichkeit geboten worden, aus der Reduzierung der Hauspflege auf die 
reine Krankenversorgung herauszukommen. Nachdem die Krankenver-
sicherungsreform jedoch vorläufig aufgesmoben ist, bleibt abzuwarten, 
wann und auf welme Weise der bisherige Zustand korrigiert werden wird. 

2. Anstalts- und sonstige Dauerpflege 
Völlig unzureichend ist die Annahme, daß die Tragkraft der „primären 

Gruppen" noch ausreicht, die notwendigen Pflegeleistungen zu erbringen, 
bei den Alten, den Siechen und den Behinderten geworden, bei all den 
hinfälligen Mensd1en, die wir in der Gruppe der "ewigen Armen" sd1on 
früher angetroffen haben. 746) Dauerpflegen im häuslimen BereiJ, sind 
Ehegatten untereinander und Eltern für ihre Kinder ansmeinend noch 
sehr weitgehend zuzumuten, nicht aber Kindern für ihre alten Eltern. Die 
Gründe dafür zu untersuchen und darzulegen, würde hier zu weit führen. 
Die Hauspflege betrachtet sich in der Regel für Dauerpflegefälle als nicht 
zuständig, sondern definiert sid1 geradezu als zeitlich begrenzte Hilfe. 
Aber das ist vielleimt nur eine taktisme Selbstbesmränkung, die einfam 
aus dem Mangel an Pflegekräften zu erklären ist. Würde man in der Auf-
bauphase, in der sid1 die Hauspflege in Deutsmland noch immer befindet, 
Dauerpflegen übernehmen, so wären die wenigen bis jetzt verfügbaren 
Kräfte sofort auf Jahre hinaus blockiert. Das besagt aber nur, daß sehr 
viel mehr Frauen und Mädmen als Hauspflegerinnen gewonnen werden 

743) Entwurf eines Gc:,etzcs zur Ncurc~clunµ. dl·s Rcd1t:, der v;1.'SL't1.liJ1cn Krankcnvcr:,1Ju.·runt,:. 
Art. 1, § 193, Abs. 1 Satz 1. Bundcstapdrud.,ad1e IV/816, S. 11. 

744) Art. 1, § 193, Ab,. 2 Sac,. 1 des Entwurh. 
745) Art. 1, § 193, Abs. 1 Satz 2 und Ab,. 2 Sat, 2 des f.ntwurfs. 
744) Vgl. Kap. II, Ab,drnitt 1. 
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müßten, denn viele der ständig auf mehr oder weniger Hilfe und Pflege 
angewiesenen Menschen, mit denen man heute nichts Besseres anzufangen 
weiß, als sie in Anstalten zu stecken, wären zu Hause nicht nur viel 
billiger zu versorgen, sondern würden sich dabei auch viel wohler fühlen. 
Dennoch wird ohne ein aufwendiges Anstaltswesen nicht alles auszurichten 
sein, was für diese Menschen zu tun möglich ist. 

Unsere Rentensysteme haben von der gesamten Erscheinung der dauer-
haften, voraussichtlich nicht mehr zu behebenden Pflegebedürftigkeit bis-
her noch kaum Kenntnis genommen. Dabei ist sie keineswegs ein so 
seltener und unbekannter Zustand, daß die Abhilfe nicht im voraus ge-
plant werdrn könnte. ,.Seit l 957 sind im Mikrozensus Angaben über 
Körperbehinderungen erfragt worden. Es hat sid1 dabei herausgestellt, 
daß Umfang und Zusammensetzung dieses Personenkreises verhältnis-
mäßig konstant sind." 747) Das legt die Frage nahe, ob diese nicht mehr 
zu heilenden Behinderungen und Beeinträmtigungen, die ständige Hilfe 
im täglichen Leben erfordern, nicht noch zu den gängigen Risiken gehören 
und folglim aum in einer Versimerungs- oder Versorgungsapparatur 
unterzubringen wären. Die Tatsad1e, daß der Notstand und die notwen-
digen Abhilfen in der Regel ebenso vom ärzdidlen Befund abzuleiten 
sind wie in der Krankenversicherung, scheint darauf hinzudeuten, daß das 
möglich wäre - wenngleich sofort hinzugesetzt werden muß, daß mroni-
sche Krankheiten und die physisdlen Schwächen des Alters durch die 
medizinisme Diagnose nie erschöpfend besmrieben sind; aber dieser Ein-
wand gilt grundsätzlich für alle Krankheiten, er wäre also auch gegen die 
Krankenversicherung zu erheben. Wenn aber Hilfe zur Pflege audl von 
der Venicherung und der Versoq:;ung gewährt werden kann, wäre weiter 
zu fragen, inwieweit sie in bar geleistet werden könnte. Die in der sozia-
len Sicherung am weitesten verbreitete Leistung~form für den chronismen 
Pfk·gefal1, das sogenannte Pflq;cgeld bzw. die Pflegezulage, 748) bestätigt, 
daß dil' generalisierenden Sicl1erungsinstitutc zu einer rentcnartigen Ab-
geltung des Pflcge;1ufwandcs tendicrt·n. Allerdings wird dil'sc Form nur 
bei h;tt1\lid1en, nicl1t hl'i Anstaltspflegen hcnutlt. Auch die Fürsorge kennt 
neuerdings t:in solches festes Pflegegeld, das sogar ausdrücklich an die 
Bedingung geknüpft ist, daß „die notwendige Wartung und Pflege durch 
nahestehende Personen oder im Wege der Nambarschaftshilfe voll oder 
im wesentlichen Umfange übernommen werden". 749) Es ist also nimt zur 
Bezahlung von beruflichen Pflegekräften gedacht; werden solche ge-
braumt, so wird ihre Arbeit als „Sachleistung" zu Verfügung gestellt. m) 

Bei der Anstalt~pflege wäre die Geldform besonders leimt zu prakti-
zieten, weil bei ihr mit bekannten Pflegesätzen geremnet werden kann. 

Körperbehinderte nJch Art un<l Ursadi.c der Behinderung. In: Wirtsduft und Statistik. 
Jg. 1%4. Heft 2 (Februar). S. 89. • 
V~!. iür Jic Unfallversicherung § 558, Abs. J RVO, für die Kricgsopfcrversorgun~ § J5 
BVG. Die Rcntcnvcrsidicrungcn kennen keine besonderen I.eistun~en für Pflegefälle. 

1H) § 69 Abs. 3 ßSf IG. 
750) Vgl. § 69 Abs. 5 IlSHG. 
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Aber man wird wohl zwischen versdiicdcnen Typen der Pflegebedürftig­
keit differenzieren müssen. Bei alten Mcnsd1en kann man sich ohne wri-
teres vorstellen, daß man ihnen das Geld gibt, um ein Altersheim bezah-
len zu können. Es ist auch oft gesagt worden, daß ein solches Verfahren 
der Würde des Menschen angemessener sei als die Sachleistung. Bei ausge-
sprod1encn Sied1tumsersd1einungen werden schon starke Zweifel auftau-
chen, ob man den rechten Umgang mit dem anvertrauten Geld noch 
unterstellen kann. Bei geistigem Verfall werden sich diese Zweifel mehren. 
Bei der Irrenpflcge wird man schließlich überhaupt nur noch die S::ch-
leiscung in Betracht ziehen können. 

Derartige Einwendungen, die sich auf die Fähigkeit, mit Geld umzu-
gehen, beziehen, gelten jedoch für die normale Rente ebenso wie für eine 
Zusatzrente, die wegen Pflegebedürftigkeit gezahlt würde. Davon abge-
sehen, gibt es ein sehr eindeutiges Indiz dafür, daß sich auch notwendige 
Anstaltsaufenthalte weitgehend durch rentenähnliche Leistungen garan-
tieren lassen. Die meisten Anstaltstypen haben nämlich nebeneinander 
solche Insassen, für die irgendeine Sicherungseinrichtung bezahlt, und 
solche, die aus eigenen Mitteln für ihren Aufenthalt aufkommen. Die 
einzigen Ausnahmen, bei denen die öffentliche Hand ein Monopol hat 
und bei denen man sich nicht freiwillig einmieten kann, sind Strafanstalten 
und Irrenhäuser. Alles übrige aber gibt es längst in der Form, daß der 
Anstaltsbewohner seinen Aufenthalt und seine Pflege kauft wie jede 
andere Dienstleistung aum. Dem Sozialleistungsempfänger das Geld zu 
geben, damit er das ebenfalls tun kann, anstatt der Anstalt direkt die 
Kosten für ihn zu bezahlen, könnte demnach keine grundsätzlichen, son-
dern allenfalls technische Schwierigkeiten bereiten. 

3. Pflege als faktische Hauptleistung der Fürsorge 
Die Fürsorgered1tsreformer haben bei den Oberlegungen zum Sozial-

hilfegesetz offensichtlich erkannt, daß die heutigen Rentensysteme alle 
Arten von häuslicher Pflege und alle Arten von Dauerpflege nur höd1st 
unzulänglich, wenn überhaupt, gewährleisten. Von daher ist ein großer 
Teil der „Hilfen in besonderen Lebenslagen" 751) zu interpretieren. Die 
Mehrzahl von ihnen sind pflegerische Hilfen. Die Hauspflege ist im Sozial-
hilfegesetz überhaupt erstmals als besonderer Typ einer sozialen Dienst-
leistung begriffen und beschrieben worden, indem neben die „Hilfe zur 
(häuslichen Kranken-) Pflege" 752) die „Hilfe zur Weiterführung des Haus-
halts" 753) gestellt worden ist. 

Die Konzeption des geltenden Fürsorgerechts beruht darüber hinaus 
deutlidi auf der Überzeugung, daß die Pflegebedürftigkeit ein recht 

751l Abs\hnitt 3, §S 27 ff. BSHG. 
75% SS 68 f. BSHG. 
763 S 70 BSHG. 
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genereller Tatbestand ist, daß die Merkmale der Massenhaftigkeit und 
Gleichartigkeit, die als Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Ver-
sicherungs- und Versorgungskonstruktionen bezeichnet worden sind, 754) 

auf sie durchaus anwendbar sind. Von daher wäre dann auch zu ver-
stehen, daß die meisten der "Hilfen in besonderen Lebenslagen" an weit-
gehend sd1ematisierte Voraussetzungen geknüpft sind, nämlich an gesetz-
lich auf Mark und Pfennig fixierte Einkommensgrenzen. 755) Damit nähert 
sid1 das Ganze einem System allgemeiner Grundversorgung für alle 
Staatsbürger. Es erhält die Ausgestaltung, die für alle mit dem körper­
lichen Befinden in Zusammenhang stehenden Hilfen typisch ist, und zwar 
durch alle Formen von Versicherung, Versorgung und Fürsorge hindurch: 
Schematische Leistungsvoraussetzungen werden mit individuell ausgestal-
teten Hilfen kombiniert, wobei das Verbindungsglied, das solche zunächst 
etwas unlogisch erscheinende Konstruktion ermöglicht, vor allem in der 
dem Arzt zugebilligten Ermessensfreiheit besteht. Der ärztlichen Diagnose, 
in die immer zugleich naturwissenschaftliche Exaktheit und psychologi-
sches Einfühlungsvermögen eingehen müssen, bleibt es mehr oder weniger 
vorbehalten, zunächst überhaupt das Vorliegen eines Versicherungsfalles 
zu konstatieren, dann aber auch in individueller Bemessung zu bestimmen, 
welche Leistungen zu gewähren sind. 

Für die fürsorgerische Praxis bleibt als grundlegender Tatbestand, daß 
ihr das Anstaltswesen und die häuslichen Pflegen auf absehbare Zeit nahe-
zu völlig überlassen sind und daß sie hier - gerade wenn man ihr Ver-
hältnis zum gesamten Sicherungssystem ins Auge faßt - ihre wohl um-
fangreichste Aufgabe vorfindet. Diese Feststellung würde selbst dann noch 
nid1t aufgehoben, wenn vi;!lig andere Wege der Finanzierung gefunden 
würden, wrnn dit~ Fiirsorge sowohl aus der Geldbeschaffung wie aus der 
Auswahl der Pfleglinge völlig ausgeschaltet wäre. Denn auf fürsorgerische 
Methoden kann man in der Pflege nie verzid1tcn. 7r.ff) Gerade in den 
h:iuslid1rn Pflegen liegt ein typischer Hirsorgcri~d1er Ansat1., denn sie 
erfordern, tbß der garnc Komplex der familialcn Vcrfkd1tungcn und 
Leben~hcdingungcn beaditet wird. So wie die Dinge jetzt stehen, werden 
in der fürrnrge die Anstalten und - in zunehmendem Maße - die häus-
lid1en Pflegen aud1 finanziell die Hauptmasse beanspruchen. 7~7) Der Aus-
bau der pflegerischen Hilfen hängt aber mehr als vom Geld von den 
Menschen ab, die dafür zu gewinnen sind, ebenso von ihrer Zahl wie von 
ihrer Qualifikation, so hoch auch der Aufwand ist, den jede Bemühung 
in dieser Richtung erfordert. 

i54) Vgl. Kap. V, Abschnitt IV 4. 
1s:;) Vgl. Kap. VII, Abschnitt HI 2. 
7;';6) Zur Definition der Fürsorge als Methode vgl. Kap. VII. Abschnitt IV 4. • 
7<7) Die neueste Statistik über den Sozialhilfeaufwand zeigt, daß die Hilfe zur Pfle~e 1964 

bereits Z8 ¾ des Gesamtaufwandes und fast die Hälfte des Aufwandes für Hilfen in 
besonderen Lebt:nsl.1g-en beansprudttc; innerhalb des gesamten Aufwandes für Amults• 
fi.irsorgt! machte sie soJ;ar rund 53 0/o aus. (Vgl. Wirtschaft und Statistik 1965 Heft 9, 
S. 605, TJbrllc 2). 
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4. ßedarfsschätzungen 
Wie groß die Zahl der ständig auf fremde Hilfe und Pflege angewiese-

nen Personen ist, ist nicht genau bekannt. Doch gibt es Untersuchungen, 
die diesen Bedarf wenigstens ungefähr abzuschätzen erlauben. In der 
bereits erwähnten Mikrozensus-Erhebung über Arten und Ursachen von 
Körperbehinderungen ist festgestellt worden, wie hoch der Anteil ver-
schiedener Krankheiten an der Gesamtzahl der Behinderten ist. Das zu-
sammengefaßte Ergebnis ist in Tabelle 8 wiedcrgC',;chcn. Die darin auf-
geführten Arten der Behinderung erfordern offensiditlidi ein sehr ver-
schiedenes Maß von Pflege. 

Tabelle 8 

Körperbehinderte nach der Art der Behinderung 

Oktober 1962 

Körperbehinderte 
Art der Behinderung 1 

in 1000 J in 0/o: 
iBlindheit, Augenerkrankungen und 1 

-verletzungen 201 5,4 
Ohrenerkrankungen, Taubheit usw. 87 i 2,3 
Verlust bzw. Verkrüppelung der Gliedmaßen 1 306 1 

35,1 

i 
1Verletzung des Rückens und der Wirbelsäule 171 4,6 

Nerven- und Geisteserkrankung, Hirnverletzung 370 9,9 
Erkrankung der Atmungs- und Verdauungs-
organe 362 

1 

1 9,7 
Herz- und Kreislauferkrankungen 
Sonstige Erkrankungen, ohne Angabe der Art 
der Behinderung 1 

247 

976 

1 
1 

' i 

6,6 

26,2 

Alle Arten der Behinderung 1 

! 
3 722 

! 
100,0 

Am höchsten ist es wahrscheinlich bei den Geisteskrankheiten, während 
beispielsweise eine große Zahl von Personen, die an Verdauungsorganen 
oder am Herzen erkrankt sind oder die einen Finger oder ein Bein ver-
loren haben, ohne jede Betreuung auskommen können. Außerdem hängt 
der Pflegebedarf sehr stark vom Alter, vom Familienstand, auch vom 
Beruf und von den Wohnungsverhältnissen ab. Zunächst wird man anneh-
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men können, daß die rund 50 0/o aller Körperbehinderten, die ihren 
Lebensunterhalt überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten, 758) 

keine wesentliche fremde Hilfe brauchen. Rechnet man von den dann noch 
verbleibenden rund 1,8 Millionen Körperbehinderten alle diejenigen ab, 
die nur leicht behindert sind, die von Familienangehörigen versorgt wer-
den und die gelernt haben, trotz schwerer Behinderungen mit sich selbst 
fertig zu werden, und berücksichtigt man andererseits, daß allein die 
Hirnverletzten, Nerven- und Geisteskranken rund 10 0/o aller Behinderten 
ausmachen, so wird man die Zahl der auf irgendwelche besonderen Pflege-
anstalten oder -personen Angewiesenen wahrscheinlich zwischen 10 0/o 
und 20 0/o aller Behinderten zu suchen hab.:n, also bei - grob gerechnet 
- rund einer halben Million. 

Damit wäre die Pflegebedürftigkeit, die durch die Hinfälligkeit im 
Alter, auch ohne ausgesprochene Körperbehinderung, eintritt, noch nicht 
erfaßt. Von den über 65jährigen sind rund 5 % körperbehindert. 759) Als 
Pflegefälle sind also 0,5 0/o bis 1 0/o aller über 65jährigen in der bisherigen 
Schätzung mit eingerechnet. Der Deutsche Städtetag rechnet demgegen-
über damit, daß 5,8 0/o dieser Altersgruppe allein in Altersheimen und 
Alterspflegeheimen 760) untergebracht werden müßten; 761) die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege schätzt den Bedarf auf 
4,5 %. 762) Bei rund 6,2 Mill. Einwohnern, die 65 Jahre alt oder älter 
sind, 763) wären das rund 360 000 bzw. rund 280 000, die eine Anstalts-
versorgung brauchten. Für die Alterspflegeheime allein wird ein Bedarf 
von 1,6 % bzw. 1,5 % aller über 6Sjährigen angesetzt, 764) also rund 
100 000 bzw. 93 000. 765) In diesen Zahlen würden dann noch die häus-
lidlen Dauerpflegen fehlen, die jedoch als bereits in den Globalzahlen der 
pflegebedürftigen Kürperbchindertcn entha.lten angesehen werden sollen. 

Setzt man die beiden niedrigsten Annahmen zusammen (10 0/o der 
Körperbehinderten + 1,5 0/o der über 65jährigcn als Alterspflegeheim-

\Vin„d,,if, und St:i.ti~tik. Jg. lW,4. Hdt 2. S. 91. 
W1rt,d1.\h und S1;1,ti,tik 1 a.;1.O., S. H9. 
1\1, Alfl•r-.,11<:imc• gd1c-n dJhci ,;oldie J\n•,1.d1rn, .,dir die.· vollstän<liJ.:t.' Betreuung alter 
M1·mdH·n lw'lwcdtcn, al~o c.len c;c.•,amth·bc11,h,:d.1rl, in„hcsondL'r,: c.lie Gcsamtvcrplle~un)~. 
,frn W.i.\d1d1<'1fJrf und die lmtantJh.1frung cfrr lkklcidung c.kc:kcn", als Altcrspfh.•gt'hcimc-
~oldH· AnHJlit•n, ,.die der lktn-uun~~ !>old1n altt·n oder duonisch kranken Mcnsdi.cn 
dic.'nl'l1, <l1c.• wed1.•r in einem Altenheim au,n•iJu:nd betrl'ut werden können, nodt al~ akut 
Kr.rnkc cin<.·m Krankenhaus nq.;cführt werden müssen". (Wolf~an~ Spccrsdrneider: Alters• 
cinriditungcn 1960. ßraunsdiwci~. ohne J,1hrc.•~an~abe. Als SonJcrdruck .lus dem Stari~ti• 
\dH.'ll JJhrt,udt Dcuu,d1er Gt:meinden, Jg. 4H/J9f,0, vvm Deucsd1cn Städtetag herausgegeben. 
\, 1). 

701) V~l. Dcnksduift über Altenhilfe in Badrn-Württembcr~. Orucksachcn des J. Landtags von 
ßaJcn-Württcmberg. Bcila;.-:e 2600, S. 4954. 

762) V~l.: Die Altcnheimplanun~ in der Altenhilfe. Denkschrift, vorgelegt von der Bundes· 
arbt."itsgc.·meinschaft der freien \'i:'ohlfahrtspfl<"ge. Bonn 1963. S. 5. 

763) Beilage zum Statistischen Jahrbudi für Jie ßundesrepublick Deutsdiland 1963. S. 4. Die 
Zahl stammt .1us der Volkszählung vom 6. Junj 1961. 

764) Vgl. Dcnksd,rifc über Altenhilfe in Baden-Württemberg, a,a.O., S. 4954, und Di,, Alccn· 
heimplanung in der Altenhilfe, a.a.O., S. 5. 
Es mag zweifelhaft sein, ob die Insass~n von Altersheimen bereits als dauernd pflege-
bedürftig angesehen werden mi.isscn oder nicht. Deshafb wird bei der folgenden Zusammen~ 
~tc!lun~ des Bedarfs an Dauerpflege einmal nur mit Alterspflegeheimplätzen gerechnet, du 
andere ~1al zusitzlid,, audt mit den :\ltersheim?IJtzcn. 

2!7 

https://Mcnsdi.cn


Die Stellung der Fürsorge 

fälle), so ergäbe sich eine Gesamtzahl von 465 000 ständig Pflegebedürfti­
gen. Addiert man die beiden hiidmen Sdiätzungen (20 % der Kiirpcr-
behinderten + 5,8 0/o der über (,5 jährigen als Altersheim- und Alters-
pflegehcimfällc), so crh:ilt man 1 105 000. Wenn alle genannten Prozent-
sätze auch sehr grob gegriffen ~ind, so ist doch die Größenordnung, um 
die es bei dem Bedarf an Dauerpflegen geht, damit bezeichnet. Dazu käme 
dann noch der Bedarf an vorübergehenden Pflegen, der sich in gleidien 
Dimensionen bewegen dürfte. 

IV. Erziehung 

1. Ersatz, Überwachung und Unterstützung der Familienerziehung 
Wenn von speziell für Kinder und jugendliche ergriffenen fürsorgeri­

schen Maßnahmen gesprochen wird, dann wird zunächst fast ausschließ-
lich an jene erzieherischen Hilfen der öffentlichen Hand gedacht, die die 
als Normalfall angesehene Erziehung innerhalb der Familie ersetzen, über­
wachen oder unterstützen, also an das vielfältige Instrumentarium, das 
das Jugendwohlfahrtsgesetz zur Verfügung stellt. Wie das Verhältnis die-
ser öffentlichen Jugendhilfe zu der elterlichen Erziehung gedacht ist, 
haben die Gesetze mit großer Entschiedenheit formuliert. ,,Pflege und 
Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht." So heißt es in Artikel 6 Absatz 2 des 
Grundgesetzes. Die Eltern sind also die wichtigsten Erzieher, die Erst-
berechtigten und Erstverpflichretcn zur Erziehung, aber nicht die einzigen 
und ausschließlichen. Die zweite entscheidende Erziehungsinstitution ne-
ben der Familie nennt der folgende Artikel des Grundgesetzes: Das 
gesamte Schulwesen. Läßt man die kaum zu überschätzende, aber auc:h 
kaum zu kontrollierende erzieherisdie Einwirkung der Umwelt des Kin-
des außer Betracht und beschr:-inkt sich auf die intentionale Erziehung, 
so sind Elternhaus und Schule die maßgebenden pädagogischen In-
stanzen. 

Würden sie das, was ihnen im Regelfall zugetraut und zugemutet wird, 
immer leisten, so wäre für weitere Erziehung kein Raum mehr. Aber es 
gibt Fälle, in denen sie fehlen oder versagen. Um aud1 dann das Recht des 
Kindes auf Erziehung 706) zu gewährleisten, sind Ersatzerzieher vorge-
sehen. ,,Insoweit der Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie 
nicht erfüllt wird, tritt, unbeschadet der Mitarbeit freiwilliger Tätigkeit, 
öffentliche Jugendhilfe ein." 787) 

Die Rangordnung, die hier konstituiert wird, ist eindeutig. "Das Recht 
und die Pflicht der Eltern zur Erziehung" sind schon deshalb vorrangig, 

766) t Ab,. 1 JWG. 
767) § 1 Abs. 3 JWG. 
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weil sie grundgesetzliche Norm sind, und das Jugendwohlfahrtsgesetz 
bestimmt auch ausdrücklich, daß sie "durch dieses Gesetz nicht berührt 
(werden)". 768) Nur wenn „der Anspruch des Kindes auf Erziehung ... 
nicht erfüllt wird", ist der pädagogische Eingriff, dann allerdings sogar, 
soweit notwendig, mit öffentlicher Gewalt, zulässig. 

Das heißt nichts anderes, als daß das eine fürsorgerische Grundprinzip, 
die Subsidiarität, zum klaren Programm der gesamten öffentlichen Jugend-
hilfe gemacht worden ist. Es ist unmittelbar einleuchtend, daß der zweite 
Grundsatz der Fürsorge, die Individualisierung, wesensnotwendiger Be-
standteil dieser sozialen Hilfe für Kinder und Jugendliche ist. Wo ein Er-
ziehungsdefizit oder ein Erziehungsnotstand vorliegt, ist an schematischen, 
leicht erkennbaren äußeren Merkmalen schlechterdings nicht auszumachen. 
Außerdem ist Erziehung so sehr auf die Person gerichtet, daß es ganz und 
gar unmöglich ist, sie durch irgendwelche im voraus fixierten Leistungen, 
gar durch einen bestimmtt:n Geldbetrag zu bewirken - wenn sie auch im 
Einzelfall viel Geld kosten mag. Der "pädagogische Bezug" ist als ein 
dialogisdies Verhältnis zwischen Erzieher und Kind nur herzustellen, 
wenn die Eigenart des Kindes so beachtet wird, daß es sich der persön­
lichen Zuwendung des Erziehers vertrauensvoll öffnet. -

Es kann hier nicht darum gehen, pädagogische Spezialitäten abzuhan-
deln. Es war nur darauf hinzuweisen, daß die öffentliche Jugendhilfe, die 
einsetzt, wo die Familie die Erziehung nicht zu leisten vermag, nur nach 
den Regeln und Techniken der Fürsorge agieren kann und daß sie daher 
zu den wesentlid1en dauerhaften Fürsorgeaufgaben gehört. Sie muß dann 
eingreifen, wenn die Familie fehlt (Waisenkinder), häufig auch wenn die 
Familie unvollständig ist oder geworden ist (uneheliche Kinder, Kinder aus 
geschiedenen Ehen) und sd1ließlich in gestörten und zerbrochenen Fami-
lien, die sid1 als erziehungssdiwach nder -unfähig erwiesen haben. Die 
Kindererziehung muß dann entweJer ganz von außerfamilialen Instanzen 
übernommen werden (Fürsorgeerziehung, freiwillige Erziehungshilfe, 
Pflegekinder), 769) oder sie verbleibt zwar bei den Eltern bzw. einem 
Elternteil, wird aber gelenkt und überwacht (Vormundsd1aft) 770) oder 
unterstützt (Pflcgsd1aft, Erziehungsbcistandsdiaft). 771 ) Von sold1en Er-
ziehungshilfen der Jugendämter waren in den letzten Jahren stets über 
1/2 Million jugendlicher betroffen. 772) 

2. Ausbildung 
.i) Ausbildung behinderter Kinder 

Fürsorgerische Bemühungen sind oft aber auch dann notwendig, wenn 
die Familie vollkommen intakt und mit einer normalen _oder sogar über-
768) § t Abs. 2 Satz 1 JWG. 
1&•) Vgl. §§ 62 ff. und §§ 27 ff. )WG. 
770) Vgl. §§ 37 ff. JWG. 
771) Vgl. §§ 52 f. JWG, §§ 1671 Abs. 5 und 1679 Abs. 1 BGB und §§ 55 ff. JWG. 
77~) Vgl. Wirtschaft und Statistik. Jg. l963. Heft 6 (Juni). S. 368 f. 
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durchsdmittlichen Erziehungskraft ausgestattet, aber durch besondere Lei-
den ihrer Kinder dennoch überfordert ist. Wenn Behinderungen, wie sie 
bei den Dauerpflegefällen erwähnt worden ~ind, Kinder und _jugendliche 
betreffen, dann potenzieren sich die Schwicrigkeiten, da die Pflcgebl·durf-
tigkeit und die Aufgabe der Rehabilitation, wie sie auch bei Erwachsenen 
vorkommen, mit der für jedes Kind zu leistenden Eniehungs- und Aus-
bildungsaufgabe kombiniert sind. So!.:he Kinder zu versorgen und zu 
pflegen, ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung so zu fördern, 
daß der Lernprozeß, der sich bei jedem Kind abspielt, das Einüben in die 
Verrichtungen, die den Menschen allmählich selbständig werden lassen, so 
wenig wie möglid1 hinter dem normalen Stadium gesunder Kinder zurück­
bleibt, und sie zugleich, wenn es irgend geht, so auszubilden, daß ~ie ihr 
Leben später einmal auch wirtschaftlich unabhängig führen können, ge-
hört zu den schwierigsten, aufopferungsvollsten, häufig auch entmutigend-
sten Aufgaben, die die mensd1liche Gesellschaft stellt. 

Diese blinden, taubstummen, sprachgestörten, gelähmten, verkrüppel­
ten, epileptischen, debilen oder sonstwie geschädigten Kinder werden 
heute fast ausschließlich in Anstalten betreut. Die komplizierten Anforde-
rungen, die an diese Art sozialer Hilfe gestellt werden, und die sehr 
spezielle Ausbildung, die Pfleger, Erzieher und Lehrer für diese Fälle 
haben müssen, lassen es verständlich erscheinen, daß zunächst überhaupt 
keine andere Lösungsmöglichkeit als praktikabel erwogen wird. Aber 
Pädago,;en, die sich mit diesen Sonderfällen beschäftigt haben, haben dar-
auf hingewiesen, daß durch dieses Verfahren möglicherweise zu allen 
anderen Leiden und Benachteiligungen auch noch Hospitalismus-Schäden 
hinzugefügt würden. Daß keine nod1 so gute Anstaltserziehung ein nor-
males Familienleben ersetzen könne, gelte für diese Kinder vielleicht noch 
mehr als für alle anderen. Wieder kann hier nicht auf die pädagogischen 
Fad1fragen eingegangen werden, etwa darauf, wie entscheidend für die 
Entwicklung behinderter Kinder die Selbstbestätigung im Kreise ihrer 
Altersgenossen ist. Es sei nur die Vermutung ausgesprochen, daß die beste 
Art der Pflege, Behandlung, Erziehung und Ausbildung dieser Kinder 
durchaus nach pädagogischen und medizinischen Gesichtspunkten entschie-
den werden kann und nicht aus wirtschaftlichen Gründen unterbleiben 
muß. Denn der Einwand, daß bei den wenigen weit verstreuten Fällen nur 
eine zentrale Anstalt für größere Regionen tragbar sei, n 3) weil es eben 
schon ökonomisch nicht zu bewältigen sei, für jedes behinderte Kind einen 
Blinden-, Taubstummen- oder sonstigen Sonderschullehrer anzustellen, 
verliert seine Überzeugungskraft, wenn man weiß, daß einigermaßen gut 
geführte Anstalten heute schon ein Verhältnis von etwa 2 : 1 zwischen 
Kindern und Personal haben. Re,.hnet man die Kosten hinzu, die die 
Häuser und ihre Unterhaltung verursachen, und nutzt man andererseits 

771) In Hessen gibt es z. B. nur eine ein:,i~e Blindensdlule in Friedberg mit (im \hi 1963) 
66 Sd,ülern und Sd,ülerinncn. 
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die Miiglichkeit aus, einige Kinder mit kleinen Schulbussen zusammen-
zubringen (oder eventuell sogar den Lehrer mitsamt seinem Unterrichts-
material zu motorisieren), so müßte es bei der Höhe der Ausgaben für 
soziale Zwecke, Schulen und Gesundheitswesen 774) möglich sein, unab-
hängig von finanziellen Rücksichten zu entscheiden, was für die behinder-
ten Kinder getan werden soll. Wie der beste Weg dann aussehen würde, 
ist allerdings unter den Fachleuten noch keineswegs ausdiskutiert. 

Die Mikrozensus-Erhebung über die Körperbehinderten hat gezeigt, um 
wie viele Kinder es geht. Im Oktober 1962 gab es 67 000 körperbehin­
derte Kinder unter 15 Jahren, also im vorschulpflichtigen und schulpflich-
tigen Alter. Davon h:itten rund 25 000 Nerven- und Geisteskrankheiten 
und Hirnverletzungen, 12 000 verkrüppelte oder fehlende Gliedmaßen, 
3 000 Augenerkranlrnngen, 2 000 Verletzungen des Rückens und der 
Wirbelsäule, 2 000 Ohrenerkrankungen und Taubheit, 1 000 Erkrankun-
gen der Atmungs- und Verdauungsorgane und 1 000 waren blind. 13 000 
hatten sonstige Erkrankungen und 7 000 hatten die Art ihrer Behinde-
rung nicht angegeben. 775) 

b) Ausbildungsbeihilfen 
Es ist offensichtlich, daß nur die spezifischsten, der individuellen Situa-

tion mit größtem Einfühlungsvermögen angepaßten Methoden bei diesen 
behinderten Kindern einigermaßen reale Erfolgschancen haben. Insofern 
bedarf es keiner Diskussion, daß sie nid1t in den generalisierenden Sid,e-
rungsapparat gehören. Aber auch da, wo es gar nid,t um derart'ige extreme 
Notst,indc geht, verschließen sid1 Versicherung und Versorgung wcit-
grhmd den Er:,iehungs:inspriid1l'n. Zw,1r ist fiir l 962 ein Aufwand von 
insgesamt 370 Mill. DM für Aushildungsbeihilfen nad1gcwiescn worden; 
tbrin sind 20 Mill. DM lus der Sm.ialhillc enthaltl·n. 17") Aber auch diese 
hirdnung ist überwiegend retro~pektiv Lwgründc:t, worauf das l3undcs-
arbeitsministerium selbst hinweist: ,.Der zweite Weltkrieg und seine Fol-
gen brachten vielfad, eine Unterbrechung, Verlängerung oder Verzöge­
rung der Berufsausbildung der jugendlichen mit sich. Zum Ausgleid1 die-
ser Schäden führten die Gesetze, die sich im weitesten Sinn mit den Aus-
wirkungen des Kriegs beschäftigen, fördcrungsmaßnahmen für die beruf-
liche Ausbildung ein. Diese Förderungsmaßnahmen laufen allmählich 
aus." 779) Sold,e an Kriegs- und Kriegsfolgeschäden ausgerichteten Ausbil-
dungsbeihilfen gibt es aus der Kriegsopferfürsorge, dem Lastenausgleid,, 
nach dem Bundesevakuicrtengesccz, dem Heimkehrergesetz, dem Häft-

1 
77•) 1961 beliefen sieb die Ausgaben von Bund. Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden 

für Jicse drei Sparten auf runJ 33 Milliarden DM. d. h. auf genau ein Drittel der Gcsamt-
au<;;.ibcn aller deutsdtcn Gebietskörpcrsdi.1ften. (Vgl. St.1tisrisdies Jahrbudi für die Bundes-
re:,ublik Ocutschland 1963. S. 430). 

775) w·irtschaft und Statistik. Jg. 1964. Heft 2 (Februar). Statistische Mon,atsza~lcn. s„ 75• •. 
778) Vgl. BunJ~sministcrium für Arbeit und So.lia!ordnun~ (Hrs~.): Obers1d1t uber d,e soziale 

<;,J,erun~ in der Bundesrepublik Deutschland, 5, Aufl., Bonn 1%4. S. 115. 
779) ilunJnminiHajum für Arbeit und Sozialordnun~. a.a.0., S. 113. 
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lingshilfegesetz und aus dem Bundesjugendplan für jugendliche Zuwan-
derer aus der sowjetischen Besatzungszone. 

Das bestätigt nur, daß das ganze Sicherungsdenken nicht auf zukünftige 
Chancen gerichtet 'ist. Dabei müßte eine Gesellschaftsphilosophie, die 
immer liberale Ideen beschwört, für nichts so sehr eintreten wie für eine 
umfassende und großzügige Hilfe bei der beruflichen Entwicklung der 
Jugend. Denn Ausbildungsbeihilfen sind nicht nur die einzige Form 
sozialer Umverteilung, die ein konsequentes liberales Denken zuiäßt, son-
dern sie sind eine unerläßliche Vorbedingung dafür, daß eine liberal vor-
gestellte, also im wesentlid1en durd1 Wettbewerb regulierte Wirtschafts-
gesellschaft sich nicht schon im Ansatz als widersprüchlich und ungerecht 
erweist. Alexander R.üstow ist einer der liberalen Autoren, der am ent-
schiedensten immer wieder darauf hingewiesen hat, daß nur die Gleichheit 
der Startchancen die Wettbewerbsordnung zu rechtfertigen vermag. 

Der Sicherungsapparat aber ist in dieser Hinsicht ausgesprochen konser-
vativ. Er ist an vergangenen Tatbeständen ausgerichtet, nimt an einem 
die Zukunft gestaltenden Entwurf. Daher gibt er für Ausbildung und 
Förderung kaum etwas her. Die gesamte Rentengesetzgebung hat nur die 
"auslaufende Existenz" im Auge. Rentner zu sein, ist der letzte wirtschaft-
liche Status im menschlichen Leben; einen anderen Beruf ergreift man 
danach in der Regel nicht mehr. Deshalb wird man ja auch erst dann 
"verrentet", wenn feststeht, daß eine Berufsausübung nach menschlichem 
Ermessen nicht mehr in Frage kommt. Auch alle medizinismen Bemü­
hungen, denen man am ehesten noch einen Zukunftsaspekt zubilligen 
könnte, sind ja bestenfalls konservierender, vielleicht aber aum nur 
retardierender Natur. Ob man die normale ärztliche Behandlung ansieht 
oder das, was wir Rehabilitation nennen - ohne die ausländismen Vor-
bilder, auf die dieser Name verpflimtet, smon erreimt ZU haben -: 
Beides bringt niemanden vorwärts. Wenn es gut geht, bringt es ihn auf 
den Stand zurück, den er vorher hatte. Wenn es schlemt geht, bekommt 
er eine Rente. Bewahrung oder Wiederherstellung ist also das hömste 
Ziel der Simerungsinstitute. Mehr kann man schon rein terminologism 
auch gar nimt verlangen, denn von dem Wort »sidlern" reidlt die sprach-
liche Ableitung nimt über das hinaus, was sich sichern läßt, das heißt nie 
über das bereits Vorhandene. 

Sich damit abzufinden hieße, es völlig der Fürsorge zu überlassen, etwas 
für die Zukunft der Menschen zu tun. Es könnte zunächst smeinen, als ob 
das eine völlig angemessene Zuordnung sei. Denn was man einem Men-
schen zutrauen, wie man etwas aus ihm mamen und ihn zu etwas bringen 
kann, das erfordert offensichtlich, sich mit der gesamten Struktur der 
einzelnen Person zu befassen, mit ihren Begabungen und Neigungen, mit 
ihrem Charakter und der sozialen Umwelt, mit den Eltern und den 
Lehrern, mit dem Einkommen der Familie und mit den Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, mit den Geschwistern, mit der Wohnung, mit den Ver-
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kehrsverbindungen zu Schule und Arbeitsplatz und mit vielem anderen. 
Genau das ist an sich fürsorgerische Methode. Aber in der Regel werden 
alle diese Überlegungen von den Eltern angestellt und nicht von der 
Fürsorgerin, und es ist nicht einzusehen, daß den Eltern - und dem 
Jugendlichen selbst - ein entsprechendes Urteilsvermögen nur deshalb 
nid1t mehr zuzutrauen sein sollte, weil ihnen das Geld fehlt, um eine 
anständige Ausbildung zu bezahlen. Es kann also kaum als legitime Dauer-
aufgabe der Fürsorge angesehen werden, den Werdegang eines jeden 
jungen Menschen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Die Gefahr, daß 
jungen Menschen nur aus Geldmangel die Aufstiegschancen verbaut sind, 
die sie ihrer Begabung nach an sich hätten, ließe sich durch einen entspre-
chend ausgestalteten Familienlastenausgleich oder auch nur durch Aus-
bildungsbeihilfen, die nach relativ einfachen, standardisierten Maßstäben 
verteilt werden, ausreichend beheben. 

Die Masse der Fälle, in denen nur mit einer finanziellen Hilfe eine 
angemessene Ausbildung zu bewerkstelligen ist, ließe sich also vorab 
erledigen, ohne den diffizilen und aufwendigen Apparat der Fürsorge zu 
beanspruchen. In einer Zeit, in der die Forderung, alie Begabungsreserven 
auszuschöpfen, immer dringlicher wird, wird solche kulturpolitisch wirk-
same Sicherungsleistung kaum noch lange ausbleiben. Die Förderung von 
Studenten nach dem Honnefer Modell ist ein erster Ansatz dazu. Das 
schon lange geforderte umfassende und einheitliche Gesetz über Ausbil-
dungsbeihilfen steht aber noch aus. Daher wird die Fürsorge vorläufig 
nicht umhin können, auch hier Lückenbüßer zu spielen. Die Bestimmungen 
über Ausbildungsbeihilfen im Sozialhilfegesetz 780) haben sie dazu, im 
Vorgriff auf dieses besondere Gesetz, mit dem Notwendigsten ausgestattet, 
das jedoch im Hinblick auf die gestellten Bildungsaufgaben wohl nicht für 
längere Fristen als ausreichend angesehen werden wird. 

Das Instrument der Ausbildungsbeihilfen wird jedoch auch auf Dauer 
für die Fürsorge unentbehrlich bleiben. Zwar kann die normale Ausbil-
dungsfinanzierung keine stänJigc V crpflid1tung der Fürsorge sein. Aber 
dort, wo es nidit nur um die Kosten der Ausbildung geht, sondern nur 
eine weitergehende Förderung die in einem jungen Menschen steckenden 
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglid1keiten zu erschließen vermag, kann 
nur die Fürsorge mit ihrer Methode einer individuellen sozialen Diagnose 
den richtigen Weg finden. Es wird ihr also aufgetragen bleiben, denen 
eine Chance zu geben, die sonst keine hätten, und die vorwärts zu bringen 
versuchen, die ihre Chance nid1t wahrzunehmen verstehen. 

3. Erwachsenenerziehung 
Die Meinung, man müsse nicht nur Kinder und Jugendliche erziehen, 

sondern auch Erwachsene, scheint in den letzten Jahren wieder einmal 

780) §§ 31 ff. BSHG. 
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kräftig belebt worden zu sein. Offensichtlich befinden wir uns in dieser 
Beziehung zur Zeit in einer stark aufklärerisch bestimmten Phase; denn 
aud1 die Idee, die Mensdlen bessern zu wollen, steckt in diesen Ambitionen 
mit drin. So hat zum Beispiel Krämer davon gesprodlen, daß „wir etwa 
Klienten dazu bringen müssen, daß sie neue sittliche Einsichten gewinnen, 
s'ich neue innere Überzeugungen zu eigen mad1en". 7~1) Die Fürsorge ist 
ja, seitdem sie mehr ist als bloßes Almosengeben, nie ganz von der Vor-
stellung losgekommen, es müsse in allem, was sie tut, ein Stück Erziehung 
stecken. Heute will man - um ziemlich wahllos ein p1ar Beispiele zu 
nennen - die Eltern erziehen, damit sie ihre Kinder richtig erziehen 
können, man will die Leute dazu erziehen, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen 
(so etwa pflegt man sich meistens auszudrücken), und man will sie „die 
Kunst, rid1tig alt zu werden«, lehren, um m'it dem Titel eines Artikels 
aus „Christ und Welt" 782) zu reden. In dem deutschen Beridlt für die 
10. Internationale Konferenz für Sozialarbeit war davon die Rede, daß 
die Fürsorge mit einer Reihe von Methoden-Problemen besdläftigt sei, 
darunter die Frage: ,, Wie können w'ir lernen, Kindern und Erwachsenen 
beizubringen, sidl an etwas zu erfreuen, Leid zu ertragen und zu lie-
ben?" 783) 

Bei solchem Vorhaben ist nun freilidl von Versicherung und Versor-
gung keinerlei Beitrag zu erwarten. Denn der ideologisdle Ansatzpunkt 
des Sicherungssystems ist genau entgegengesetzt. Es geht von der Mündig­
keit des Menschen aus, von der Annahme, daß jeder am besten selbst 
wisse, was ihm gut tut, daß jeder sein Leben so anlegen soll, wie er mag. 
Das ist ja die große Befreiung, die die soziale Sicherung gebracht hat: Daß 
sie dem einzelnen gewährt, was er zum Leben braucht, ohne sich nur im 
geringsten dafür zu 'interessieren, wie er lebt, oder sidl gar in seine 
Lebensführung einzumischen. 

Nun ist freilidl das Gefühl sicher nicht unbegründet, daß der einzelne 
nidlt immer weiß, was für ihn gut und ridltig ist. Eine gewisse Ratlosig-
keit sdleint sich auszubreiten. Die Mensdlen sdleinen mit mandlen Schwie-
rigkeiten schwerer fertig zu werden als früher, sich auch mit mancher 
Lebenslage schwerer abfinden zu können. Aber das allein genügt wohl 
noch nicht, die Fürsorge auf den Plan zu rufen. Denn bei diesem schwer 
zu beschreibenden Gefühl des Unbehagens und des Ungenügens handelt es 
sich augenscheinlich um etwas, was unsere Zeit insgesamt charakterisiert, 
und nimt um ein Defizit, das einige gegenüber dem üblichen Standard 
ms Hintertreffen bringt. Ist dem aber so, dann wäre es Überheblichkeit 

781) Erwin Krämer: Anforderungen moderner Sozialarbeit an die Mitarbeiter der Freien 
Wohlfahrtspflege. In: DPWV-Naduiducn, J~. 12. Nr. 10 (Oktober 1962). S. 137. 

7R!) Chri>t und Welt. J~. 17. Nr. 10 (6. 3. 1964). s, 21. . 
783) Gt"rm.1n National Comrnict'-'c of tlu.· lnu•rnauonal Confrr1.•n'"·c of S01.:1,11 Work, 1:rJnl.furt· 

on-M.1in: Ge:-man Contribution tu thc ~ubj1.·l.'."t .Social 'X,'ork in a Ch.ini:;ing \X'orlJ'" ot tht" 
Xth International Conferc:nce of So(ial Work, Rume, 8th - 14th Janu.1.ry 1961. lfckto-
gnphicrt~s Konfert!nznutcrial, S. SO: ,.t low can wc learn to tcadt dlildrcn 1nJ aJul.:~ccnt1 
to cnjoy thing,, to bcar pain, eo lovc?" 
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der Fürsorge, ihre Hilfe zu offerieren. Wenn sie Methoden und Maßstäbe 
besitzen sollte, die die Gesellschaft im ganzen entbehrt, so könnte sie 
sich eben nicht mehr mit den wenigen total Verunglückten allein abgeben, 
sondern müßte ihre Reformideen der Gesamtgesellschaft anbieten. Damit 
aber würde sie ihren Arbeitsbereich und ihre Legitimation überschreiten. 
Denn die Fürsorge kann nie die Gesellschaft im ganzen verbessern, und 
wenn sie es noch so nötig hätte; nur in Lebenslagen, die in einer Gesell-
schaft grundsätzlich bewältigt sind, kann sie einzelnen, die versagen, 
helfen. 7~4) 

Das heißt aber zugleich, daß mit Besserwisserei, mit Vorhaltungen, die 
man den Fürsorgeklienten macht, die aber sonst niemand beherzigt, nichts 
auszuric.hten ist. Ratschläge zum „einfachen Leben" - um Ernst Wiecherts 
Romantitel zu benutzen - sind nicht nur meistens unehrlich, sondern 
nützen auch niemandem. Die gängige Kulturkritik ist in Fürsorgekreisen 
verdächtig beliebt geworden. Aber „wer sich in dieser unserer Zeit nicht 
wohlfüh!t, wer nicht auch Freude an dem hat, was sie bringt, der wird 
etwa der Jugendgefährdung gegenüber recht hilflos sein. Wer am Film 
nicht auch das Schöne zu erleben vermag, der wird nicht sagen können, 
wann er gefährlich ist. Mit bloßer Askese ... ist Hilfe überhaupt nicht zu 
leisten" 785) und schon gar nicht mit Flucht aus dieser Zeit und mit mora-
lisierenden Ermahnungen. 

V. Beratung 

1. Der mündige Mensch oder 
Der Unterschied zwischen Erziehung und Beratung 

Selbstverständlich muß sich gerade die Fürsorge immer wieder über 
soziologische Grundfragen orientieren. Der Zustand der Gesellschaft und 
insbesondere die Gefährdungen, die sie für den einzelnen bereit hält, 
müssen immer im Stillen mit repetiert werden, wenn die Fürsorge sich 
zielstrebig entfalten will. Sie muß die gesellschaftliche Umwelt kennen, in 
der sie arbeitet, damit sie weiß, was in dieser Gesellschaft von ihrem 
Klienten erreicht werden kann, und damit sie abschätzen kann, was sie 
von ihm verlangen darf. Aber was mit diesem Wissen als Arbeitsgrundlage 
dann im Einzelfall an berechtigter Aktivität entfaltet wird, sollte man 
nicht mit zu hohem oder überhaupt falschem Anspruch deklarieren. Des-
halb dürfte es, wenn man helfen will, weil man Ratlosigkeit spürt, ange-
messen sein, von Beratung zu sprechen anstatt von Erziehung. 

Der Unterschied besteht vor allem in dem Verhältnis, in dem Berater 
und Beratener einerseits, Erzieher und Zögling andererseits zueinander 

78-1) Davon is, sp,ter noch etwas ausführlicher die Rede. Vgl. Kap. VII, Absdinitt V. 
~,s, E:-.·i:1 K:üner, a.a.O., S. 137. 
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stehen. Bei der Beratung treffen zwei grundsätzlich gleid1wertige, zwei 
mündige Mensd1en zusammen. Zur Erziehung dagegen gehören der Vor-
mund und der Unmündige. ,,Der Mündige ist gegenüber dem Unmün­
digen nimt der Fertige, aum der Mündige ist im Werden. Er ist auch nimt 
der Reife, während der Unmündige unreif ist. Aum der Erwamsene 
wämst und reift nom. Mündigkeit betrifft die Stellung im Miteinander. 
Der Erwad1~ene soll selbständig für sim vor den anderen, die von ihm 
Verantwortung verlangen können, einstehen. Ob einer reif ist oder unreif, 
gefestigt oder smwad1, die Erziehung hört einmal auf, und wer mündig 
geworden ist, kann die Verfehlung seines Person-Seins niemand anders 
zusmieben." 780) 

Nun gibt es freilim aum Erwamsene, die nimt in dieser Weise über sim 
selbst entsmeiden und für ihr Tun und Lassen haftbar gemamt werden 
können. Denn „die Mündigkeit ist auf bestimmte Voraussetzungen im 
Mensmen angewiesen; um diese kümmern sim Erziehung und Bildung. 
Einigermaßen wenigstens muß ein Mensm mit sim selbst fertig werden 
und die Bedingungen unserer Welt und seiner persönlimen Verhältnisse 
übersehen können; er muß aus Erfahrung unJ Umgang lernen können. 
Ohne eine gewisse Unabhängigkeit des Urteils und ohne eine gewisse 
Beherrsmung seiner selbst und seiner Umwelt könnte niemandem Ver-
antwortlimkeit zuerkannt oder zugemutet werden." 787) Für diejenigen, 
die diese Bedingungen nimt erfüllen, haben wir daher das besondere 
Rechtsinstitut der Entmündigung 788) und einige andere Formen der 
persönlimen Beschränkung und Bevormundung. Wo aber mündige Men-
smen auftreten, die zwar einigermaßen, aber dennom nur hörnst unzu-
länglim „die Bedingungen unserer Welt und ihrer persönlimen Verhält-
nisse übersehen können", ist nid1t mehr Erziehung, sondern Beratung die 
angemessene Hilfsform. 

Will die Fürsorge nimt ihre besten Möglimkeiten verspielen, wird sie 
diesen Untersd1ied mit einer Konsequenz beamten müssen, die einen Seil-
wandel ihrer Alltagspraxis und auch ihrer Ausbildung bedeuten könnte. 
Denn „Beratung in der egalitären Gesellsmaft heißt zunämst einmal, daß 
der Mitbürger das Remt auf einen sachlidlen Rat hat, der sim von der 
eigenen Stellungnahme freihält. Beratung heißt vor allem: Abstinenz von 
Entsmeidung. Das ist eine Frage des Stils, der sim im Tonfall, in der Art 
des Spremens, in dem, was wir sagen, ausdrückt. Dieser Stil soll den Klien-
ten, den wir beraten, informieren, ihn aber frei lassen. Daß heute in 
unserer Gesellsmaft die Beratungen weitgehend institutionalisiert worden 
sind, von der Steuerberatung bis zur Eheberatung, entsprimt dem Bedürf­
nis unserer Zeit nam objektiver Information. Solme Information will 

786) Hans Hermann Groothoff und Martin Stallmann: Mündigkeit. In: PäJago);isd1es Lexikon. 
Stuttgart 1961. Spalte 638 ff. 

787) Hans Hermann Groothoff und Martin Sta!lmann, a.a.O., Spalte 639. 
788) S 6 BGB. 
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objektiv gekonnt und gewußt sein. Wer auf einer Beratungsstelle sitzt, 
hat nicht mehr das Recht, bloß seine privaten Eindrücke und Meinungen 
weiterzugeben." 789) 

Das heißt nichts anderes, als daß die Beratung keinen pädagogischen 
Bezug herstellen darf, der ohne bevormundende Autorität nicht vorzu-
stellen ist, sondern aus einem partnerschaftlichen Verhältnis heraus zu 
leisten ist. Sie erfordert daher, bei allem notwendigen Engagement, 
Distanz zu halten, den Klienten so zu nehmen, wie er ist (nid1t unbedingt, 
wie er sich selbst sieht), und ausgeprägte Charakterzüge und Überzeu-
gungen zu respektieren. Unbeteiligte Rationalität ebenso zu vermeiden 
wie aufdringliche Int;mität, setzt große Feinfühligkeit des Beraters voraus. 
Er muß einen „Sinn haben für das, was kontinuierlich bleiben muß in 
einem Menschen, und für das, was änderbar sein sollte und geändert 
werden muß." 790) 

Die Grc:ize ist nach beiden Seiten leicht überschritten. Denn die Bera-
tung greift trotz der unabdingbaren Objektivität und Neutralität über 
die bloße Auskunftserteilung hinaus. Das Sozialhilfegesetz unterscheidet 
als Formen der Sozialhilfe Geldleistung, Sachleistung und persönliche 
Hilfe. 791 ) Wenn der Begriff Sachleistung hier nicht in einem völlig obso-
leten Sinne gebraucht ist, also nicht nur stoffliche Gegenstände, sondern 
auch Dienste umfaßt, dann kann mit persönlicher Hilfe kaum etwas 
anderes als der nicht am Markt handelbare Beratungsdienst gemeint sein. 
Ist aber die fürsorgerische Beratung als solche Art persönlichen Dienstes 
aufzufassen, der weder Geldleistung noch Sachleistung im üblichen ökono­
mischen Sinne ist, so reicht sie über die reine sachliche Information hinaus 
bis zur heilenden Einwirkung auf den Ratsucnenden. übersetzt man 
Beratung mit Konsultation, so wird am Beispiel des Artztes und des 
Psyd10therapc·uten klarer, was sid1 hinter dem zunäd1st so ampruchslos 
klingenden Wort verbirgt. 

Die Frage, ob ein System sozialer Sid1erung ohne Fürsorge persönliche 
Hilfen in diesem Sinne anbieten kann, braucht nicht mehr lange debattiert 
zu werden. Wenn Versicnerung und Versorgung aucn nur einigermaßen 
zutreffend dadurch beschrieben sind, daß die Voraussetzungen für ihre 
Leistungen und Art und Höhe dieser Leistungen genau gesetzlich normiert 
sind und daß deshalb Massenhaftigkeit und Gleichartigkeit bestimmter 
Notstände Bedingung für ihr funktionieren sind, dann ist schon von 
diesem Ansatz her persönliche Hiife ausgesmlossen. Dann könnte man 
also auch sagen: V crsimcrung und V crsorgung können nur Geldleistungen 
oder Sachleistungen erbringen; persönliche Hilfe ist nur in der Fürsorge 
möglicn. 

789) Erwin Krämer, a.a.O., S. 137. 
790) Erwin Krämer, a.a.O., S. 138. 
701) § 8 Abs. 1 BSHG. 
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2. Das Zeitalter der Akzeleration oder 
Die Ursachen des Beratungsbedarfs 

Andererseits ist der Bedarf an Beratung in unserer Zeit in keiner 
Weise eine singuläre Erscheinung, sondern ein Wesenszug jeder heutigen 
und wahrscheinlid1 auch jeder zukünftigen Existenz. Die wad1scnden 
Ansprüd1e an Information, an Orientierung, an persönlichen Hilfen, an 
Lebenshilfen - wie man sid1 auch ausgedrückt hat - rühren aus allge-
meinen, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen her. Man kann nämlich 
unsere Zeit kaum beschreiben, wenn man nid1t zunächst erkannt hat, daß 
unaufhörlich fast alles anders wird und daß wir mit unserem Begreifen 
dauernd hinter den Erscheinungen herhinken. Dieses Zeitalter, das schon 
so viele Namen bekommen hat, ist nicht zuletzt auch das Zeitalter der 
permanenten Neuerungen und der ständig zunehmenden Veränderungs-
raten. 

Fritz Gummert, der Schatzmeister des Stiftervcrbandes für die Deutsche 
Wissenschaft, hat diese „Entwicklungstendenzen in unserer Zeit" auf einer 
Tagung der Studiengesellschaft für praktische P~ychologie sehr eindrucks-
voll illustriert. Seine Grundthese war: ,,Während unseres Lebens hat sich 
mehr geändert, als je zuvor während der Spanne eines Menschenlebens in 
der Geschichte." 792) Diese These hat er mit einer solchen Fülle instruktiver 
Zahlen und sonstiger Belege begründet, daß hier nur einige Hinweise auf 
die Art der von ihm referierten TatbP.stände gegeben werden können. 
In den ersten Jahrzehnten seines Lebens 793) hätten nodl „als ehrwürdige 
Maximen: ,das europäische Gleichgewicht' und ,die Sidlerung des eng-
lischen Seeweges nach. Indien"' 792) gegolten, habe es noch weiße Flecken 
auf dem Atlas gegeben, habe er nom Petroleum für Lampen gekauft, 
bestand nodl das Dreiklassenwahlrecht, ,,und die Kolonisierung war nom 
in vollem Gange". ,,Das alles ist hinweggefegt." 794) Schon diese wenigen 
Schlaglichter machen deutlich, daß alle Bereiche des öffentlimen und 
privaten Lebens während eines einzigen Menschenlebens derartigen Ver-
änderungen unterworfen waren, daß den älteren unserer Mitbürger die 
Begriffe und Vorstellungen ihrer eigenen Jugend fremdartig, ja oft unver-
ständlich und kurios geworden sind. 

Gummert hat dann im einzelnen beschrieben, in welchem Ausmaß alle 
wirtschaftlichen und sozialen Größen in wenigen Jahrzehnten gewamsen 
sind. Sein Leben habe, als es begann, nur halb so viele Zeitgenossen gehabt 
wie jetzt. Das habe es „nie zuvor in der Geschid1te der Menschheit ... 
gegeben", daß "ein 67 Jahre alter Mann - wie ich - sagen konnte: 
Während meiner Lebzeit hat sim die Erdbevölkerung mehr als verdop-

79%) Fritz Gummat: Entwicklungstendenzen in unserer Zeit. In: Zeitschrift für praltische 
Psydiologie. Jg. 2. Bd. !. Heft 6 (August 1962). S. 292. 

793) Gummert ist 1895 geboren (a.a.O., S. 292). 
794) Fritz Gummert, a.a.O., S. 292. 
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pclt." m) ,,Um das außerordentliche Ausmaß der Knderungen in unserer 
Zeit aufzuzeigen, habe ich einmal die absichtlich überspitzte Bemerkung 
gemacht: die Zahl der Toten und Lebenden ist gleich." 796) Trotzdem sagt 
Baade, daß „die vor uns liegenden Jahrzehnte bis zum Jahre 2000 ... im 
Hinblick auf die Steigerung der Bevölkerungszahl einen Abschnitt in der 
Geschid1te darstellen, dei· alles bei weitem übertrifft, was die Menschheit 
bisher auf diesem Gebiet erlebt hat",797 ) denn „in den vierzig Jahren bis 
zum Ende unseres Jahrhunderts wird die Erdbevölkerung ... um 3,3 bis 
um 3,7 Mrd. Menschen anwachsen, wogegen sie in den 1960 Jahren seit 
Christi Geburt nur um etwa 2,5 Mrd. Menschen angewachsen ist". 798) 

Diese zusätzlichen Menschen - und auch das ist neu und ermöglicht erst 
ein solches Bevölkerungswachstum - brauclien durchaus nicht dem 
malthusianischen Gesetz zum Opfer zu fallen. Sclion 100 Jahre nachdem 
das Hauptwerk von Malthus erschienen war, ,,war die Einwohnerzahl 
Englands viermal so groß und je Kopf wurden verzehrt: zweimal mehr 
Fleiscli, dreimal mehr Fett und viermal mehr Zucker"! 799) Baade hat 
errechnet, daß 30 bis 38 Milliarden Mensd1en selbst dann ernährt werden 
können, HOo) wenn „nur diejenigen Möglichkeiten eingesetzt werden, die 
uns heute bereits zur Verfügung stehen, insbesondere nur diejenigen 
Methoden der Landbautechnik, die in den weiter fortgeschrittenen Teilen 
der Welt schon seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten mit bestem 
Erfolg zur Anwendung kommen". 801 ) Die zusätzliche Nahrungsproduk-
tion wird dabei sogar immer einfacher und ist von immer weniger Men-
schen zu leisten. ,,Für die Ernte von 100 qm Getreide wurden gebraucht: 
1800 1 Stunde mit der Sicliel, 1850 15 Minuten mit der Sense, 1900 
2 Minuten mit der Mähmasd1ine, 1950 35 Sekunden mit dem Mäh-
dresclier." 790) Durd1 solme und ähnliche Fortscliritte war es möglich, daß 
„in den Industrieländern. . . der Anteil der landwirtschaftlich Tätigen 
gegenüber den anderen auf unter 1 : 9" A02 ) sinken konnte. Diese Abwan-
derung aus der Landwirtschaft setzt sich fort, gerade in den Industrie-
ländern. In der Europ:iisd1en Wirtsd1aft~1-;c111einsd1aft verließen zwischen 
1954 und 1962 3,9 Millionen Mcnsd1cn die zuvor ausgeübte landwirt-
schaftliche ßeschäftigung. Das waren 22 0/o, auf den Anteil an allen 
Erwerbstätigen bezogen sogar 30 0/o. 803) In den USA ist diese „Landflucht" 

795) 
796) 
79i) 
798) 
790) 
800) 
801) 
802) 
S03) 

Fritz Gummcrt, a.a.O., S. 298. 
Fritz Gummen, a.a.O., S. 297. 
Fritz Baade: Der Wettlauf zum Jahre 20C0. 3. Aufl., Oldenburg und Hamburg 1961. S. 18. 
Fritz Baade, a.a.O. 1 S. 21. 
Fritz Gummert, a.a,O., S. 294. 
Vgl. Fritz Baadc, a.a.O., S. 65. 
Fritz Baade, a.a.O., S. 61 f. 
Fritz Gummcrt, a.:t..O., S. 293. 
1954 waren noch 27 %, 1962 nur noch 19 ¼ aller Erwerbstätigen in den 6 EWG.Staaten in 
der Landwirtsdi.aft tätig. - Die verwendeten Zahlen stammen für 1954 aus .Die Entwick-
lung der Erwerbstätigkeit in den Mitgliedstaaten (1954-1958,.., hrsg. von der Kommission 
der Europäisd1<·n Wirtsd1aftsgcrncinsdiaft im März 1961, S. J1, Tabelle 8; für 1962 aus 
„StatiStikcn der Erwerbstätigkeit in den Ländern der Gemeinschaft und Griechenland 
1958-1962". Sozialstatistik 1963 Nr. 4, hrsg:. vom Statistischen Amt der Europäisd,en Ge· 
meinsdufren, S. 52-57 und S. 60. Die für die Berechnungen auf du Jahr 1962 zugrunde 
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bereits viel weiter fortgcsdirittt•n. Aber aud1 hier hält sie an, so d1ß 
erwartet wird, daß „im Jahre 2000 ... von den 3,5 Millionen landwirt-
schaftlichen Betrieben nod1 eine Million übrigbleiben (wird)". H04) Wollte 
man diese Umschichtungen und ihre sozialen Auswirkungen mit einem 
gängigen Sdilagwort charakterisieren, so müßte man s:1gen, daß in den 
Industrieländern audi in unserer Zeit nodi in jedem Jahr Hunderttausende 
von Mensdien neu von der industriellen Revolution erfaßt werden. Diese 
überflüssig gewordene Landbevölkerung erhöht die industrielle Produk-
tion nodi über den Stand hinaus, den sie durch den technischen Fortsdiritt 
ohnehin erreichen würde. Audi dafür Zahlen zu nennen ersdieint über­
flüssig. Die Dimensionen, in denen sidi dieses Wachstum vollzieht, sind 
geläufig. 

Ginge es nur um derartige ständige Zunahmen, so könnte man meinen, 
es handele sich um bekannte Vorgänge, die sich eben nur immer wieder, 
wenn vielleicht auch in wachsendem Umfang, ereigneten und die daher 
auch keine neuen Probleme aufwürfen. Ob die Mengen und Geschwindig-
keiten, die dabei auftreten, sie nicht zu einer qualitativ andersartigen 
Erscheinung als früher machen, mag jedoch schon zweifelhaft sein. Vor 
allem aber bringt diese neue Phase des Industriezeitalters nicht nur einfadi 
von allem bereits Vorhandenen immer mehr, sondern sie bringt darüber 
hinaus insbesondere unablässig Neues. Die Wachstumsrate der Erfin-
dungen ist noch größer als die der Produktion. ,,Heute arbeiten in den 
hochindustrialisierten Ländern die Hälfte der Arbeiter in Industrien, die 
es vor 60 Jahren noch gar nicht gab." 805) Die chemische Industrie in 
Deutsdiland erhöhte nicht nur ihren Umsatz von 1958 bis 1962 um 
45 %,806) sondern änderte vor allem fortlaufend ihre Produktionsstruktur. 
Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik in Ludwigshafen hat allein in 
Deutschland seit 1945 schon über 5 000 neue Erfindungen zum Patent 
angemeldet. 807 ) Die Farbenfabriken Bayer in Leverkusen erzielten 1962 
57,5 0/o ihrer Umsätze mit Produkten, die vor 1948 noch gar nicht herge-
stellt wurden. 868) Von der chemisdien Industrie Amerikas wird berichtet, 
daß mehr als die Hälfte ihrer heutigen Erzeugnisse 1939 entweder noch 
nicht produziert wurde oder überhaupt noch nicht bekannt war; von den 
Arzneimitteln seien sogar über 90 0/o erst in den letzten 12 Jahren ent-

gel<gte Zahl von 13 523 000 in der Landwinsdiaft der EWG Tätigen enthält für die 
Niederlande den Bestand aus 1961 mit 425 000 (vgl. a.a.O., S. 55) und für Luxembur~ 
den Bestand aus 1960 mit 31 000 (vgl. a.a.O., S. 57), da für diese beiden Länder die 
Zahlen für 1962 nidit angegeben sind. Der dadurd, möglicherweise auftretende Fehler in 
der Gesamtzahl ist jedoch so gering, daß er die genannten Prozenaahlen nur ln einem 
nidit ins Gewid1t fallenden Ausmaß beeinflussen kann. 

804) Hans Herbert Götz: Die Zukunft der Farmer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Jg. 1963. Nr. 249 (26. Oktober 1963). S. 5. Die angegebenen Zahlen wurden auf der 
Jahrestagung der American 1:arm Economic Association in Minneapolis mitj::eteilt. 

R05) Fritz Gummcrt~ a.a.O., S. 293. 
8()8) Peter Waller: Chemie ohne Überschwang. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. fa. 1963, 

Nr. 89 (17. April !963), S-Au,gabe S. 19. 
8Cl7) BASF schreibt Gesdiid,tc. Hrsi, von der Badischen Anilin- und Sod•-F•brik AG, Ludwi~s-

hafcn a. Rhein (ohne JahrcHngabc). S. 16. 
8<J8) Peter Waller, a.a.O. 
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wickelt worden. 809) Aus Anlaß des sechsten Welterdölkonkresses in Frank-
furt am Ma'in im Sommer 1963 war zu hören, daß die Petrochemie rund 
SO 000 Werkstoffe erzeuge, die zu 500 000 verschiedenen Handelsartikeln 
verarbeitet würden. 810) "Bosd1 hatte noch sagen können, die chemische 
Industrie müsse alle 15 Jahre ihre Grundlagen umstellen. Seitdem hat sich 
jedoch die chemisch-technischeEntwiddung ungewöhnlich beschleunigt." 811) 

Jetzt ist häufig schon veraltet, was erst 10 oder gar erst 5 Jahre alt ist. 
„Zu unseren Lebzeiten noch Erstaunlicheres: 1938 die Entdeckung Otto 
Hahn's einer Kettenreaktion bei der Uranspaltung - und nur 7 Jahre 
später die Bombe auf Hiroshima. Das war nur durch eine ganz neuartige 
Teamarbeit möglich, ein Großhirn bestehend aus 1 000 Einzelhirnen, bei 
dem die Organisatoren fast ebenso wichtig waren wie die einzelnen For-
scher." 812) 

Diese andauernde Flut von Neuerungen ist nun nicht etwa ein Vorgang, 
der sich nur in den Labors und den technischen Direktionen der Industrie-
betriebe abspielen würde und den einzelnen nichts anginge. Wie stark 
vielmehr jeder in seinem persönlichen Leben davon betroffen wird, 
zeigt - wiederum schlaglichtartig - ,,ein kleines Alphabet von Din-
gen ... , die seit ein paar Jahren vor oder nach meiner Geburt neu auf-
gekommen sind", das Gummert zusammengestellt hat. 813) Es enthält, 
neben vielem anderen: Altersversicherung, Antibiotica, Benzinmotor, 
Elektrostahl, Fernsehen, Fernsprecher, Fetthärtung, Flugzeug, Geburts-
hilfe-Kliniken, Gummireifen, Impfzwang, Kassenärzte, Kino, Kopf-
schmerztabletten, Kunstdünger, Kunststoffe, Leichtmetall, Photofilm, 
Quantentheorie, Röntgenstrahlen, Staubsauger, Waschmasd1ine, Zahn-
pasta. 

Betrachtet man die Entwicklung der Wissenschaften, die dies alles ver-
ursacht haben, so wird deutlich, welche Überraschungen uns noch bevor-
stehen. Die Voraussetzungen fi.ir eine weitere Steigerung des Tempos sind 
gegeben. Würde man die gesamte Chemisd1e Literatur seit Lavoisier in 
einer Bibliothek historisch ordnen, so würde man finden, daß die eine 
Hälfte ... vor, die andere ... nadi 1942 erschien."' ~14 ) Max Delbrück, 
Biogenetiker in Pasadena und Köln, hat bemerkt, "daß der gesamte Wis-
senschaftsbetrieb sich schon seit einigen Jahrzehnten in einer exponen-
tiellen Wachstumsphase befindet, in der die Zahl der aktiv beteiligten 
Wissenschaftler, der Publikationen und der Kosten sich in jedem Dezen-
nium mindestens verdoppelt hat. Das bedeutet, daß ein sehr hoher 
Prozentsatz - vielleicht über 90 0/o - aller Naturwissenschaftler aller 

800) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jg. 1962. Nr. 205 (4. September 1962), Sonderseite .Natur 
und \\'issensdtaft•. 

RIO) Siegfried Sterner: Zeitalter des Erdöls. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung.· Jg. 1963. 
Nr. 138 (19. Juni l%J), S-Ausi;abe S. 17. 

811) Peter Waller. a.a.O. 
R12) Fritz Gummen, a.a.O., S. 299. 
S13) Fritz Gummert, a.a.O., S. 293 f. 
St<) Frin Gummert, a.a.O., S. 296. 
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Zeiten unsere Zeitgenossen sind." Hl~) Der britische Wisscnsd1aftsminister 
Quintin Hogg hat (als er nod1 Lord Hailsham hieß) ebenfalls darauf 
hingewiesen, daß neun Zehntel der Gesamtheit des naturwissensd1:1ftlid1en 
Wissens der Arbeit heute lebender Wissensd1:1ftler zuverdanken sei. 816) 

Und es wird damit gcredrnet, daß zumindest in den USA und in der 
UdSSR die Zahl der Naturwisscnsd1aftler und Ingenieure im gleichen 
Maße weiter zunehmen wird. Das heißt nid1ts anderes, als „daß wir 
wahrscheinlich nid1t viel mehr getan haben als die ObcrfEiche des Wissens 
anzukratzen, das die wissenschaftlid1e Methode hervorbringen kann". 
Alle bisherigen Errungenschaften seien bestenfalls ein Anfang. 817) 

Gummert hatte in seinem Vortrag selbst darauf hingewiesen, daß er 
bewußt „die Lid1ter sd1arf oder einseitig setze" und „daß es aud1 andcri: 
Aspekte gibt". 818) Sid1er ist es richtig, ,,daß mit dem ßeginn der indu-
striellen Ära ... eine weltgeschichtlid1e Zäsur erster Ordnung eingetreten 
ist, an Größe vielleidit nur vergleidibar mit dem Übergang des Mensdien 
zur Seßhaftigkeit am Anfang des neolithischen Zeitalters. Maschinen zu 
bauen, sie für sidi arbeiten zu lassen und sidi von ihrem Gang bis in die 
Seele hinein abhängig zu machen: dieser Entsd1luß hat das menschliche 
Dasein ebenso gründlidi verwandelt wie damals der Entschluß, zwischen 
vier Pfählen zu wohnen und sein Schicksal mit einem Scück Erde zu ver-
binden, das wie ein Garten kultiviert wird". 819) Von einigen Folgen 
dieses ungeheuren Umbrudis ist sdion die Rede gewesen, 820) und zwar 
von Veränderungen in der sozialen O:ganisation, die sicher nicht mehr 
rückgängig zu machen sind. Aber es scheint doch weitgehend die Vorstel-
lung zu herrschen, daß das technische Zeitalter zwar unsere gesellschaft-
liche Ordnung und unsere mensd11ichen Beziehungen grundscürzend ge-
wandelt habe, daß wir aber seitdem mit Bedingungen zu rechnen hätten, 
die in den großen Zügen einigermaßen gleim blieben und die wir daher 
allmählidi analysiert hätten und auf die wir uns einrid1ten könnten. Das 
Reden von der industriellen Revolution verdeckt nur, daß dieser Umsturz 
nidit ein einmaliges historisdies Ereignis war, dem - wie bei Revolu-
tionen sonst üblidi - über kurz oder lang die Konsolidierung gefolgt 
wäre. Diese Revolution dauert vielmehr an, sie perpetuiert sid1. Zu den 

815) Max Delbrück: Ober Vererbungsd-iemie. Köln und Opladen 1963. S. 24. Auf die Frage, 
woher diese Zahl stamme, hat Delbrück in der sidi an seinen Vortra~ ansdilicßcnden 
Diskussion gesagt, er habe sie „einem Aufsatz von Oppcnheimer entnommen, der sie 
wiederum aus einer Bemerkung von Ca~imir hat. Di~ser hat beredi.net, wenn die Physical 
Review weiter so wädist wie sie bis jetzt gewad1Sen ist, daß sie in 100 Jahren so sdiwer 
sein wird wie die gam.e Erde.• (a.a.0., S. 39). 

816) The Right Honourable Viscount Hailsham: Scienl·e and Po1itics. London 1963. p. 38: 
,. ... it is somctimcs daimcd that ninc•tcnths of the totality of scientifi\." knowlt·dp• 
is rcprcscntcd by the work of living scicnrists ... 

817) Vis..:ount Hailsham a.a.O., S. 38: ,. ... it is hardly Iikely that we have donl' mudi morc 
than scntch the s~rfacc of thc knowleJ~c whidl the scientific method can achievc:. What 
passes for scientific knowledge today ... Thc most that can be said for it is probably 
that it repre~ents a true beg-inning. • 

818) Fritz Gummcrt, a.a.O., S. 292. 
819) Hans Freyer: Theorie des gegenwfrtigcn Zeitalters. Stuttgart 1955. S. 81. 
820) Vgl. Kap. IV, Absdinitt IV 3. 
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neuen Daten, die sie gesetzt hat, gehört nicht zuletzt, daß es seitdem 
nichts Beständiges mehr gibt. »Die sogenannte Übergangsperiode wird 
Dauerzustand bleiben; die Grenze, an der man sagen könnte, ,jetzt sind 
wir drüben', diese Grenze ist noch gar nicht in Sichtweite." 821) Wir 
müssen uns trennen "von der Illusion der Normalität - eine Gegenwart, 
die wir bewahren könnten, eine Vergangenheit, zu der wir zurückkehren 
könnten, einen Abschluß in der Zukunft, nach dem die Veränderungen 
aufhören würden. In unserem Leben oder in dem unserer Kinder wird es 
diese Dinge niemals geben. Die Veränderungen in den nächsten fünfzig 
Jahren werden nicht weniger umstürzend sein als in den letzten fünfzig, 
und sie werden die politischen und sozialen Institutionen nicht weniger 
erschüttern". 822) 

Aber das ist in das allgemeine Denken noch nicht recht durchgedrungen. 
Für dieses Zeitalter der fortwirkenden Revolution, in dem alle meßbaren 
Größen in den Zustand der Akzeleration geraten sind, gilt, was Nietzsche 
den „tollen Menschen" sagen läßt, als niemand auf seine Klage hört, daß 
Gott tot sei: ,,Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert -
es ist nod1 nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und 
Donner brauchen Zeit, das Lid1t der Gestirne braucht Zeit. Thaten brau-
chen Zeit, auch nachdem sie gethan s·ind, um gesehn und gehört zu 
werden." 823) 

Gerade in unserem sozialen Denken aber ist es wichtig, "das unheim-
lirne Gesetz der Beschleunigung (zu begreifen), unter dem unsere sich 
überstürzt entwickelnde Welt steht. Elastisches Vorausdenken und Risiko-
freudigkeit werden von uns gebieterism gefordert. Die Zukunft kommt 
uns rascher nahe als in der geordneten Welt, in der unseren Voreltern, 
durch Tausende von Jahren - zu leben vergönnt war". 824) Diese Zukunft 
bringt nämlich nicht nur Zuwächse und Novitäten in der materiellen Welt 
und nirnt nur die kontinuierliche Produktion von Erfindungen, von 
neuen tedmisd1cn und wirtschaftlid1en Verfahren. Das sind nur die aller-
einfarnsten und äußerlichsten Erscheinuni.;cn. Dennoch schließen bereits 
sie ein, daß diese Zukunft zum Bei,piel aud1 fortgesetzte beruflirne An-
passungen und Umstellungen bringen wird. Wenn man bedenkt, wie stark 
das gesamte Lebensschicksal eines Menschen und seiner Familienangehö­
rigen von seinem beruflichen Schicksal beeinflußt wird, so erweist sich 

82!) Hans Herbert Götz, a.a.O. 
8:!2) Viscount Hailsham, a.a.0., S. 76: ,.lt is not so ea:-.y, but no less n~cessary, t~ escape 

from the illusion of normalcy - a presl·nt wc can reta1n, a past to wh1ch we can return, 
a future end beyond which chang-e will ccasc to opcratc. In our li~etime, or t~at oi our 
children, thcse things will ncvcr exist. The dungcs in th7 n~xt f1f_ty. years will be..not 
less catastrophic than in the last fifty, and no lcss convuls1ve 1n thc1r 1mpact on pol1ttcal 
and social institutions."' 

823) Fricdridi Nietzsdie: Der tolle Mensdi, Stück Nr. 125 aus .Die fröhlidic Wi5Scnsd,aft•. 
Zitiert aus Nictzsche's Werke, Erste Abtheilun~, Band V, erschienen bei C. G. Naumann in 

19 
t~.iri;~;d ~i~s;:· \~t"lt Jic deutsche Fondiun~ Sd1ritt? Ein Beridtt des Präsidenten der 
Dcutsdicn F~rschung5gemcinschaft. In: Prankfurtcr Alfgcmcioe Zeitung. Jg. 1963. Nr. 1S6 
(10. Juli 196.1). S-Aus~abc S. 11. 



Die Stellung der Fürsorge 

schon daran, daß alle genannten Zahlen und die Tendenz, die sie illustrie-
ren, sich umsetzen in gesellsdiaftli..:hc Strukturen und mensd1liche Lebens-
formen. Es kommt hinzu, daß diese „sid1 überstürzt entwickelnde Welt" 
dem Mensd1en eine Umgebung zumutet, in der es immer schwerer fällt, 
sich zurecht zu finden, und zw:ir keineswegs nur in beruflicher, sondern 
ebenso aucl1 in jeder anderen Hinsicht. Die Hoffnung, diese Umwelt etwa 
clurcl1 Aufklärung und Information in der Vorstellung des einzelnen 
wieder zu einer „geordneten Welt" zu ma..:hen, ist gering, weil die Ver-
hältnisse sicl1 immer schon wieder verändert haben, ehe der einzelne sie 
in einen ihm verständlichen Zusammenhang zu ordnen vermag. Es scheint 
sich also um eine kaum zu behebende Oberforderung zu handeln, die 
Heilmut Becker 1957 vor der Wirtsd1aftspolitischen Gesellschaft von 1947 
so beschrieben hat: ,,Kein geringerer als Robert Musil hat schon vor 
dreißig Jahren gesagt, daß die Zeit, die nötig ist, um die Eindrüc:ke der 
modernen Welt zu bewältigen, ausreicht, um einen Mensd1en voll in 
Anspruch zu nehmen, selbst wenn er gar nichts nebenher tut ... ; ich 
möchte beginnen mit dem Hinweis darauf, daß jeder von uns, von den 
Kindern im Kindergarten bis zum voll entwickelten, im Beruf stehenden 
Menschen in der modernen Welt mit einem Höchstmaß an Eindrüc:ken 
versehen wird, daß er im Grunde bereits mit seiner ganzen Existenz 
angefordert ist, um diese Eindrücke zu bewältigen. Wenn er außerdem 
noch etwas tut, wie wir alle, dann muß man umgekehrt davon ausgehen, 
daß er die moderne Welt in der Fülle ihrer Eindrüc:ke nicht mehr voll 
bewältigen kann." s25) 

Ist das richtig, dann wäre es eine Vereinfachung und Verharmlosung, 
wollte man in einer immer schnelleren Entwertung der beruflichen und 
sonst'igen technischen Fertigkeiten die einzige soziale Auswirkung sehen. 
Dann werden sich vielmehr zum Beispiel auch die überkommenen Lebens-
regeln und Verhaltensmuster, auf denen nicht zuletzt auch alle Erziehung 
beruht, als unzureichend oder gar unbraud1bar erweisen. Dann wird das 
gesamte Weltverständnis und Selbstverständnis des Menschen nicht nur 
fortlaufend überprüft und korrigiert werden müssen, sondern jeden festen 
Grund und alle ruhige Sicherheit dauerhaft entbehren. Das alles sind 
relativ neue Erscheinungen. In den vorindustriellen, weitgehend statio-
nären Zuständen konnte der Mensch mit den Erfahrungen seiner Vor-
fahren, von denen ihm berichtet wurde, und mit den Erfahrungen, die er 
selbst machte, leben. Das gilt sogar noch in erheblichem Maße für den 
größten Teil der bisherigen Geschichte des Industriezeitalters. Denn 
rechnet man „das Alter des Mensd1en auf der Erde mit 600 000 Jahren, 
die Spanne von einer Generation zur anderen mit 30 Jahren, so ergäbe 
eine lüc:kenlose ,Ahneng:ilerie' 20 000 Mensc.::hen. Für 19 997, ja fast 19 999 

825) Heilmut Bed<er: Bildung und Gesellsdtaft. In: Offene Welt. Nr. 53 (Januar/Februar 1958). 
s. 55. 
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von unseren Ahnen galt, daß sich das Leben von Urahne, Großmutter und 
Kind in etwa gleicher Weise abspielte ... auch kopernikanische Wenden 
in der Geschichte des Geistes, auch soziologische Umwälzungen, wie das 
Ende von Sklavenhaltung und Leibeigenschaft oder d a s Au f k o mm e n 
der M a s c h i n e n , gingen ... nicht ruckartig in einer Generation vor 
sich". 826) In solchen gleichbleibenden oder sich für den einzelnen nur 
unmerklich ändernden Verhäitnissen läßt sich das Leben mit den tradier-
ten, seit Generationen erprobten Regeln bewältigen. Aber seitdem die 
Zeit der langsamen Entwicklungen unwiederbringlich vorbei ist und alle 
Kurven so steil nach oben gehen wie nie zuvor, erweisen s'ich überlieferte 
Lebenserfahrungen als veraltet und werden eigene zu langsam und zu 
spät gemacht. 

3. Die Stellung der Fürsorge in der Beratung 

So scheint es, als sei der Mensch heute auf Informationen und Rat-
schläge von Spezialisten schlechterdings angewiesen. Es liegt daher nahe, 
in jeglicher Art von Orientierungs- und Anpassungshilfe eine in dieser 
Gesellschaft nicht mehr verschwindende und immer umfangreicher wer-
dende Aufgabe zu sehen. Denn solange die Zuwachsrate einerseits des 
Wissens und der Organisation und damit andererseits gleichzeitig die der 
Unwissenheit und der Verwirrung nicht abnimmt, werden Möglichkeiten, 
sich über die verschiedensten Gegenstände zu orientieren, von einer immer 
größeren Zahl von .Menschen gesucht werden. Daher ist zu vermuten, daß 
Instanzen, die Auskünfte und Ratschläge geben, immer mehr als Bestand-
teile unserer allgemeinen gcscllsduftlid1en Organisation etabliert werden. 

Das har jcdod1 mit Fürmrgc zuniid1,t noch gar nidit.\ zu tun. Daß der 
Orientierungsbedarf w:idist, daß immer 1rn:hr Menschen damit be~d1iiftigt 
sind, Informationen zu sammeln und sie amkren zugiinglidi zu madicn, an-
dere darüber zu untcrrid1ten, gehört n:imlid1 :r.u den Oq;anisationsforrncn 
der modernen Gcsclhdiaft mit dazu und ist erst in zweiter Linie als Mittel 
der korrigierenden Einwirkung auf Jic.<c Gcscllsdiaft braudibar. Der fast 
schon zum Sd1lagwort gewordene Ausdruck "Dokumentation" zeigt 
ebenso wie die These, daß ein gutes Informationssystem Voraussetzung 
einer rationalen Unternehmensführung sei, daß hier ein Instrument ge-
schaffen worden ist, mit dessen Hilfe Wirtschaft und Wissenschaft gerade 
den beschriebenen Akzelerationsprozeß in Gang halten. Aber auch da, wo 
Informationen für die persönlidie Lebensgestaltung und Lebensführung 
angeboten und nachgefragt werden, ist von Fürsorge noch lange nicht die 
Rede. Die große Konjunktur der sogenannten Sachbücher und die bis 
in die Illustrierten vorgedrungenen Aufklärungen über Rentenfragen, 
Kindererziehung, Baufinanzierung und vieles andere sind Beispiele dafür, 

R!ft) Fritz Gumrncrt, a.a.O. 1 S. 192. - Sperrung vom Verfasser. 
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daß sich bereits ein Markt für e1111ge der Unterrid1tungen, die der 
moderne Mensch braucht, gebildet hat. Da~ alles spielt sich in völlig 
neutralen und anonymen Formen ab, bleibt also nicht nur außerhalb der 
Fürsorge, sondern auch außerhalb jeder persiinlichcn ßcziehung. Daß 
Informationen, Orientierungen und Beratungen in :z.unehmendem :1\hße 
gesud1t und benötigt werden, bczeiclmet daher ebensowenig schon eine 
fürsorgerische Aufgabe, wie allein die Tatsache, daß ein Kind erzogen und 
ausgebildet werden muß und daß ein Mensch einkommenslos oder krank 
und pflegebedürftig werden kann, schon ein fürsorgerisches Eingreifen 
begründet. 

Aber dennoch legt die Tendenz unserer Welt zu sich ständig beschleu-
nigenden Veränderungen die Annahme nahe, daß alle Arten von Aus-
kunfts-, Beratungs- und Anpassungstätigkeit zu den Aufgaben gehören, 
die aud1 in der Fürsorge zunehmendes Gewicht erlangen werden. Dabei 
ist nicht nur und nicht einmal in erster Linie an berufliche Umstellungs-
smwierigkeiten zu denken. Zwar muß mit solchen Fällen wohl um so 
eher gerechnet werden, je ausgeprägter der progressive Wirtschafts- und 
Erwerbsstil wird, den immer einige nicht werden mithalten können. Für 
diesen Teil - also nicht nur für die Dummen und die Faulen, sondern 
vor allem auch für die Empfindsamen, die weniger Anpassungsfähigen 
(also vielleicht gerade die Charakterfesten), die Bedächtigen und die 
Traditionalisten - wird die Fürsorge dann auch eine letzte Möglichkeit 
bieten müssen, durch intensivere und individuellere Hilfe seinen Plati. zu 
finden. Aber je höher das allgemeine Einkommens- und Wohlstands-
niveau wird, desto eher werden sich solche beruflichen Verschiebungen 
ohne schwerwiegende Bedrängnisse der einzelnen Familien abspielen 
können, ganz abgesehen davon, daß die Wirtschaft nid1t nur selbst 
Formen der „ Umsetzung" auf neue Arbeitsplätze entwickelt, sondern auch 
in den Arbeitskräften eine für Anpassungen aufgeschlossene Mentalität 
erzeugt. 

Die Art der Hilfen, die von der Fürsorge in Zukunft wahrscheinlich 
vermehrt gefordert werden, ist viel eher beispielhaft durch eine Feststel-
lung zu bezeichnen, die sich unmittelbar aus dem Tatbestand ergibt, daß 
sich noch nie in so kurzer Zeit so viele Neuerungen ereignet haben wie in 
den letzten Jahrzehnten: Nie zuvor hat ein Mensch in einer im Vergleich 
zu seiner Jugend so veränderten Umwelt leben müssen wie heute. 827) 

Dieser Satz ist deshalb kennzeichnend für die Situation, in der aum die 
Fürsorge steht, weil er etwas darüber aussagt, daß es nicht zuletzt um 
innere Einstellungen und Umstellungen geht, um diejenigen Existenzen, 
die von dieser auf Produktions- und Konsumsteigerung verpflichteten 

k27) Im Hinblidi. auf den Wisscnsd-iaftl(.'r h.u Iklhrü1..k genau in dem ~leidlrn Sinnt• kon~tatiert, 
„daß die Vl'-r-1.wci~ung dl"r Wi\-,;;tn-.;J1:ift so r3pii.fo i,t, daß jcdr:r von um Jf.,, jun1-:l·r M.1nn 
nur cin~n UrudHeil von dem lernt - selb~t auf seinem ci~cn,;;tcn Cd,n·t -, was er 
später einmal brau.fit oder braudicn sollte.• (Max OclbrU.:k, a.a.O., S. 24). 
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Gesellschaft übersehen werden, die sich trotz aller reichhaltigen Ange-
bote - aud1 an Unterstützungen und Anweisungen - nicht mehr selbst 
arrangieren können, solange diese Angebote in den unverbindlichen und 
unpersönlichen Umgangsformen auftreten, wie sie auf dem Markt herr-
schen. Freilich muß gleich einschränkend hinzugefügt werden, daß die 
Fürsorge auch da, wo sie mit den feinsten der ihr verfügbaren Methoden 
persönlicher Hilfe arbeitet, noch immer in einem Bereich agiert, in dem 
es um relativ äußerliche Dinge geht, um Ziele, die jedenfalls unter dem 
Aspekt der Sinnfragen des memchlichen Lebens bescheiden und neben-
sächlich wirken. Allerdings hat die Fürsorge erhebliche Möglichkeiten, im 
Einzelfall recht wesentliche Bedingungen einer einigermaßen befriedigen-
den menschlichen Existenz herzustellen. Aber wo von ihr ein wesentlich 
über die sozialen Ex;stenzbedingungen der Person hinausreichender Ein-
fluß erwartet wird, etwa auf mor:ilische Gefühle oder die gesamte sittliche 
Haltung eines Menschen, wo man sie also für das geeignete Instrument 
hält, Gesittung und Gesinnung zu verändern, da scheinen doch aufkläre-
rische Fiktionen mit im Spiele zu sein. 

Das alles besagt, daß dem Versuch, die Stellung der Fürsorge auf dem 
Gebiet der Beratung zu definieren, heute noch große Unklarheiten und 
Unsicherheiten der Entwicklung entgegenstehen. Wo die Fürsorg~ einzu-
setzen hätte, um ihren - vielleicht nur bescheidenen - Teil zur Deckung 
des allgemeinen Informations- und Beratungsbedarfs beizutragen und die 
erforderlichen Hilfen zur Einpassung in eine dynamische Wirtschaft und 
Gesellschaft zu leisten, läßt sich daher häufig nod1 nicht klar ausmachen. 
Deshalb sollen im folgenden nur die wichtigsten Arten von Beratung 
genannt werden, ohne im einzelnen zu definieren, wo die Norm aufhört 
und das soziale Defizit anfangt, das heißt wo eine allgemeine Unter-
richtung und einige persiinlicht• Hinweise nicht mehr hinreichend ausge-
wertet werden kiinncn und deshalb eine intcnsi vcre ßeratung notwendig 
wird, um die Tnform:itionen in eine erfolgreiche und auch persiinlich 
einigermaßen befriedigende Lebensgestaltung umzusetzen. Nur an einigen 
Beispielen wird sich eine der:trtige Trennungslinie zwischen der Pürsoq;e 
und anderen gc~ellschaftlid1en Institutionen ungefähr ziehen lassen, und 
zwar in der Regel nur dort, wo das bereits Vorhandene Anhaltspunkte 
dafür liefert. 

4. Arten der Beratung 
a) Berufliehe Beratung 

Philippe Muller berichtet in seinem Buch über die „Berufswahl in der 
rationalisierten Arbeitswelt", daß 1268 unter Ludwig dem Heiligen 101 
versd1iedene Berufe gezählt wurden. 828) Diese Zahl - die 'in einer Zeit, 
in der der Beruf weitgehend durch den Erbgang der Stelle vorherbestimmt 

8:?S) Philippe Mul!cr: Berufswahl in der rationalisierten Arbeitswelt. Hamburg 1961. S. 16. 
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war, 829) sogar noch viel größer ist als <lic der faktischen Wahlmöglich­
keiten - verändert sid1 durch Jahrhunderte hindurdi kaum. ,, 1691 gab 
es in Frankreich 129 in ,Zünften' organisierte Berufe." 830) Erst im 
19. Jahrhundert läßt sid1 eine allmählid1e Differenzierung der Berufe 
feststellen. ,,In dem am weitesten entwickelten Land der Epodie, in 
England, ergab 1841 eine genaue Erhebung 431 verschiedene Beschäfti-
gungen." 831) Was sich seitdem in rund hundert Jahren ereignet hat, wird 
an den Bemühungen um eine berufsstatistisdie Systematik deutlich, die -
wie das letzte in Deutsd1land entwickelte Schema - gar nicht mehr allen 
Aufsplitterungen zu folgen vermag, sondern als unterste Einheit Berufs-
klassen wählt, in denen gleichartige Berufe zusammengefaßt werden. 832 ) 

Die „Berufsbenennungen", die in den zu solchen Berufsklassifizierungen 
gehörenden Verzeichnissen erfaßt sind, wachsen in die Tausende. ,.Das 
,Schema der persönlidien Berufe', das vom Eidg. Statistischen Amt heraus-
gegeben wird, enthält etwas über 7 000 Bezeichnungen." 833) Das deutsdie 
Berufsverzeichnis für die Arbeitsstatistik beschränkte sidi 1949 nodi auf 
18 000 Namen, 834) das am 31. Mai 1961 abgesdilossene neueste Verzeichnis 
umfaßt bereits 22 000. 835) Die Situation ist in allen entwickelten Volks-
wirtschaften die gleiche. ,.Ein großes Industrieland umfaßt heute mehrere 
tausend versdiiedene Berufsarten (über 20 000 in England im Jahre 1929 
gegen 30 000 in den USA im Jahre 1944)." 836) Das amerikanisdie "Dic-
tionary of Occupational Titles" hat bereits die Zahl von 40 000 Berufs-
bezeidinungen überschritten. 835) 

Es ist sidier riditig, daß sim das zunädist schlimmer anhört, als es ist, 
denn die Berufsbenennungen schließen natürlich landschaftlime und mund-
artlime Spezialausdrücke für gleiche Berufe ein; andererseits wird in ver-
sdiiedenen Gegenden und Dialekten auch das gleid1e Wort für unter-
schiedliche Berufe benutzt. Die Verwirrung, die nahezu perfekte Unwis-
senheit über berufliche Anforderungen und beruflime Möglichkeiten, wird 
dennom durm die genannten Zahlen sehr ansmaulich und eindrucksvoll 
demonstriert. Sie ist deshalb so besorgniserregend, weil „der Beruf nimt 
nur die wirtsmaftliche Lage und die gescllsdiaftliche Stellung seines Trä-
gers bestimmt, sondern weitgehend seine Persönlichkeit prägt". 837) Ent-
smeidungen, die für das gesamte Lebenssmicksal eines Menschen bestim-

Vgl. Kap. IV, Abschnitt IV 2 b und S. 130. 
Philippe Muller, a.a.O., S. 17. 
Philippe Muller, a.a.O., S. 17. 
Vgl. dazu Hans Sperling: Die neue Klassifizierung der Berufe. In: Wirtschaft und Statistik. 
Jg. 1961. Heft 7 (Juli). S. 391, 
Philippe Muller, a.a.O., S. 17 f. . 
Bundesministerium für Arbeit (Hrsg.): Systematik der Berufe. Berufsverzeichnis für die 
Arbeitsstatistik, bearbeitet vom berufssystematischen Aussdiuß der Arbeitsverwaltungen 
und Statistischen Amter Deutsdi.lands. Bonn 1949. S. VI. 

SM) Hans Sperling: Berufssystematische Dokumentation. In: Bundesarbeitsblatt. fa,  Nr. 24 
(Dezember 1963). S. 807. 

838) Philippe Muller, a.a.O., S. 136. . . f 
837) Franz Zopfy: Berufsstatistik. In: Handwörterbuch der Soz1alwmenscha ten. Bd. 2. Stuttgart, 

Tübingen, Göttingen 1959. S. 28. 
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mend sind, werden also auf Grund eines außerordentlich begrenzten Ober-
b!id.s und sehr einseitiger Eindrücke gefällt. Das zeigt die Parenthese 
Philippc Mullcrs zu den 431 Berufen, die 1841 in England festgestellt wur-
den, ,,daß dies ungefähr die Zahl ist, die jemand, der sich in der gegen-
wärtigen Berufswirklichkeit nicht gut auskennt, heute noch als für unsere 
Volkswirtschaften wahrscheinlich betrachtet". 838) Das könnte zunächst 
sogar als nicht einmal ganz faisch erscheinen, wenn man hört, daß die neue 
deutsche Berufsklassifizierung mit nur 437 Berufsklassen als letzten stati-
stischen Einheiten operiert. 839) Dem steht jedoch gegenüber, daß es am 
1. Juni 1962 allein 626 anerkannte Lehr- und Anlernberufe gab. 846) Und 
viele dieser Berufe lassen wiederum sehr unterschiedliche Tätigkeiten in 
sehr unterschiedlichen Arbeitsstätten zu, 841) so daß sich ein Vielfaches von 
Berufschancen aus ihnen ableitet. Dazu kommen alle Berufe, die ohne 
Ausbildung ausgeübt werden, die keinen amtlich anerkannten Ausbildungs-
gang haben und die auf Schulen, Fachschulen oder Hochschulen erlernt 
werden. Nimmt man alle diese Berufe zusammen und berücksichtigt ihre 
Spezialisierungen und die verschiedenen Formen, in denen diese wieder 
ausgeübt werden können, 482) so ergibt sich, daß tausende von unterschied-
lichen Varianten berücksichtigt werden müßten, wenn eine rationale Be-
rufsentscheidung getroffen werden soll. 

Es kommt hier nicht darauf an, die Zahl der Möglichkeiten auf einige 
hundert genau zu erfassen. Es ist auch zu berücksichtigen, daß für den 
einzelnen nach Begabung und Neigung immer nur eine begrenzte Auswahl 
in Frage steht. Aber es ist doch aus allen geschilderten Differenzierungen 
und Spezialisierungen der beruflichen Tätigkeiten eindeutig zu entnehmen, 
daß kein gesicherter Bestand an Lebenserfahrungen des einzelnen mehr 
ausreid1en kann, um eine begründete Berufswahl zu treffen. Die Über-
forderung steigert sid1 noch dadurch, daß es unfertige Jugendliche sind, 
die sie zu treffen hab'en bzw. davon betroffen sind. ,,Einerseits wird dieser 
Eintritt (ins Berufsleben) immer bedeutungsvoller, da der Beruf über die 
soziale Stdlung, über da~ Einkommen ... , den Lebensstil und über 
subjektive Bcf ricdigungm aller Art cntsd1eidct. Andererseits ist :mgesid1ts 
der Fülle und Verschiedenartigkeit der von der Gesellschaft angebotenen 
Posten die Wahl des Berufes beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Schließ-
lich verlangt der wirtschaftliche und technische Aufschwung eine optimale 
Ausnützung der individuellen Fähigkeiten. Die Gesellschaft in ihrer Ge-

83R) 
839) 

R40) 

841) 

84!) 

Philippe Muller, a.a.O., S. 17. 
Hans Sperling: Die neue Klassilizierun~ der Berufe. In: Wirtschaft und Statistik. Jg. ]961.. 
Heft 7 (Juli). S. 390. 
Bunde~rninisterium für Arbeit und Sozialordnung (Hrs1?;.): Verzeichnis d_er in de\ Bundes• 
republ,k Deutsd1land anerkannten Le'hr- und Anlernberufe, Stand l. Juni 1962. Bonn 1962. 
Die 626 Ausbildungsberufe teilen sich auf in 477 Lehr- und 149 Anlernberufe.· 
z.B. Einzelhandelskaufmann, Feinmeduniker, Gärtner. Möbe!tisdder, Sd1wcißer, Büro­
maschinenmcduniker. 
Ein Schweißer kann etwa in einer Automobilfabrik, beim Brüdcenbau oder bei Installa-
tionen arbeircn, ein KraftfahrzeugclcktrikL·r eine sclbständi~c Reparaturwerkstatt haben, 
Beamter in einem technischen Oberwachung-samt oder Arbeiter in einer Fabrik sein. 
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samtheit kann etwaigen Fehlentscheidungen beim Eintritt ins Berufsleben 
nid1t gleid1gültig gegenüberstehen." "~a) 

Es kommt hinzu, daß die Entscheidung über den zukünftigen fü:rufs­
weg in dieser Gc~cllschaft in der Rl'gel nicht nur einmal zu fallen sein 
wird. Ein erlernter Beruf mit einer Absd1lu{~prüfung gibt keineswegs die 
Sicherheit, zeitlebens nur diesen einen Beruf ausüben zu können. Die un-
aufhörlichen Neuerungen in der Produktionstechnik und die fortwähren-
den Wandlungen des Wirtschaftsstils wandeln gleichzeitig auch die beruf-
lichen Anfordernngen. Hellmut Becker hält sogar die Flexibilität des ar-
beitenden Menschen für die wichtigste berufliche Qualifikation überhaupt. 
Er meint, ,,daß der moderne Mensch in jeder Ebene vom einfachen Arbei-
ter bis zum qualifiziert ausgebildeten Geisteswissenschaftler dieselben 
Grundeigenschaften benötigt" 844) und daß zu diesen Eigenschaften nicht 
die spezialisierte Ausbildung, sondern neben Zuverlässigkeit und Weltver-
ständnis vor allem die Mobilität gehöre. 844) ,,Das Berufsziel ist nicht der 
Spezialist, wie es einmal schien, sondern der Mensch, der Mobilität genug 
besitzt, um wechselnde Spezialitäten sich im Laufe seines Berufslebens 
möglichst schnell anzueignen.... Der moderne Mensch muß sich ... eine 
im Moment der Vorbildung, der Schulbildung noch gar nicht vorausseh-
bare detaillierte Situation später schnell aneignen können, ... weil der 
Wechsel der Spezialitäten ... eine sehr viel stärkere Adaptionsfähigkeit 
erfordert." 845) Die Situation wird dadurch illustriert, daß in einer einzi-
gen Nummer des zweimal im Monat erscheinenden Bundesarbeitsblatts 
eine Anerkennung und zwei Neufassungen von „Berufsbildern" sowie die 
Streichung von zwei Lehrberufen und fünf Anlernberufen bekanntgemacht 
werden müssen. 846) 

Im Bereich der beruflichen Beratung gibt es daher auch schon seit lan-
gem eine eingelaufene Institution in Form der Arbeitsämter, die Berufs-
beratung und Arbeitsvermittlung durchführen. "Gerade hier ... haben 
sid1 die Lebensverhältnisse sehr deutlich dahin entwickelt, daß eine solche 
Hilfe, vor allem durch red1tzeitige Aufklärung und Beratung, zu einem 
festen Bestandteil des gesellschaftlichen Gefüges werden könnte." BH) Aber 
es geht um mehr als um eine einmalige Hilfe bei der Berufswahl der 
Jugendlichen. Die Umstellungen, die die neuen Arbeitstechniken dauernd 
erfordern, lassen die Voraussage zu, daß man „um so eher den einzelnen 
und den gesellschaftlichen Gesamterforderni~sen gerecht werden (kann), 
je mehr es gelingt, von dem Begriff eines Lebensberufes nach gestrigem 
Muster abzukommen". 848) 

Je häufiger solche berufliche Anpassung gefordert wird, desto mehr 
werden sich aber auch Anpassungsschwierigkeiten bemerkbar machen. 
••:I) Philippe Mullcr, a.a.O„ S. 136. 
M4) llcllmut Bcl.Xcr: BilJun~ unJ Gt)i,cilsd1alt. In: Oht•nt• Weh. Nr. 53 (Janu~r-h:bru.11 l'ISS). 

s. 56. 
"45) H<ilmut lleck,·r, a.a.O., S. 56 f. 
046) Vgl. Bundesarbeitsblatt. J~. 15. Nr. 6 (M:irz 1964). S. 175 ff. 
~47) Hans Adiinger: Sozialpolitik als Ge,elbdiaftspolitik. Hamburg 1958. S. 92 f. 
8'8) Hans Adi.inger, a.a.O., S. 93. 
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Trotz aller Aufklärung und Information wird ein Rest bleiben, der für 
diesen dynamischen Wirtsd1afts- und Erwerbsstil nicht wandlungsfähig 
genug ist, jedenfalls nicht schnell genug umdenken kann. Mancher be-
greift eben nur schwer, was gespielt wird, und bis es ihm klar geworden, 
ist, kann es zu spät sein. Diese Haltung und ihre Folgen hat vor :i-IYein 
Klumker immer wieder beschrieben. ,,Die unwirtschaftliche Anlage des 
einzelnen", auf die er letzten Endes alle Armut zurückführt, 849) werde 
erst „in ihrer Wechselwirkung mit der Wirtschaftsordnung die Ursache 
der Verarmung ... Daher kommt es, daß dieselben wirtschaftlichen Fähig-
keiten an der einen Stelle im Wirtschaftsleben zur Selbständigkeit genü­
gen, an der anderen nicht; ... Die Verarmung ergibt sich aus dem 
Wechselspiel der wirtschaftlichen Anlagen des Menschen und der wirt-
schaftlichen Umgebung.... Die wirtschaftliche Natur des Menschen än-
dert sich viel langsamer als die Wirtschaftsordnung, denn der Wechsel 
dieser fordert nicht nur andere äußere Gewöhnungen und technische Fer-
tigkeiten - die freilich in weitem Maße erlernbar sind -, sondern starke 
innere, seelische und sittliche Umstellungen, denen viel engere Grenzen 
gezogen sind.... Jede Anderung im Wirtschaftsleben führt eben deshalb 
zu starken Verschiebungen in der Bevölkerung, weil einzelne und ganze 
Gruppen sich nicht dem Wandel ihrer Umgebung einfügen können und 
deshalb sich so lange hin und her schieben, bis sie ein passendes Plätzchen 
geiunden haben oder ganz nach unten zu den Armen herabgesunken 
sind." 850) Daher sei, so meint Klumker, ,,Armut ... in weitem Maße eine 
Wandlungs- und Wanderungserscheinung. Das Absterben alter, das Auf-
tauchen neuer Wirtschaftsformen macht sich oft schon sehr früh gerade in 
einzelnen Typen der Unwirtschaftlichen bemerkbar". 851) Das ist keine 
Abwertung; es sind vielleicht gerade die lautcrstcn Charaktere und die 
kultiviertesten Geister, <lic sid1 vom Alten nicl1t 'lösen können, die an 
Traditionen festhalten, denen der neue Lebensstil kulturlos ersd1eint. Aber 
sie müssen absacken, w,·nn es nic.:ht gelingt, sie irgendwo und irgen<lwie in 
die Dynamik einzuschleusen. 

Hier ergeben sid1 Fälle, die ohne intensive fürsorgerisd1c ßcratung nicht 
mehr aufzufangen sind. So ist es kein Zufall, daß der Deutsche Verein für 
öffendidic und private Fürsorge einen „Ständigen Aussdrnß für gemein-
same Fragen der Fürsorge und der Arbeitsverwaltung" gegründet hat. 852) 

Daß es ältere Menschen, wenn sie weniger beweglich werden, auf dem 
Arbeitsmarkt schwerer haben, wird durch die seit Jahren herrschende 
Voll- und Überbeschäftigung nur teilweise verdeckt, aber nicht aus der 
Welt geschafft. Bei dem »Ständigen Ausschuß" war aber wohl vor allem 

8'9) Vgl. Kap. !, Abschnitt III 2 b. 
850) Christian Jasper Klumkcr: Armenwesen. I. Einleitung. Allgemeines. In: Handwörterbuch 

der Sraarswisscnschaftcn. 4. Aufl., Bd. 1 Jena 1923. S, 928 f. 
ss, l Christian Jasper Klumker, a.a.O., S. 933. - V~I. auch Christian Jasper Klumker: 

Fürsorgewesen. Leipzig 1918. Absdrnitt.WirtsJuftlidikcit und Unwirtschaftlichkeit". S. 13 ff. 
Vil. Valentin Sicbredit: Arbeic .... marktpolitik und Fürsorge. In: Neue Wege der Fürsorge. 
Rcdits~rundlagcn, Arbeitsformen und Lebensbilder. Eine Festgabe für Herrn Professor Dr. 
Ha.ns ,\iluthcsius zum 75. Geburtstag. Köln, Berlin, ~1üochen, Bonn 1960. S. 287. 
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an einige Spezialfälle gedacht. Dazu gehört die beruflid1e Eingliederung 
im Zuge der Rehabilitation, dazu gehört auch die Stellenvermittlung für 
Haftentlassene. Daß sid1 außerdem berufliche Orientierungshilfe eng mit 
der Jugendfürsorge verknüpfen kann, mit dem ganzen Komplex der Er-
ziehung, von der Fürsorgeerziehung bis zu den Ausbildunpbeihilfcn, ist 
evident. 

Eine Sonderform ist die Einwanderung. Bei ihr ist die berufli,:he Bera-
tung nur ein Teil - und vielleicht nid1t einmal der wid1tigste - eines 
ganzen Geflechts von Anpassungshilfen. Daher ist auch in den Einwande-
rungsländern sd10n seit Jahrzehnten die Anpassung zum bevorzugten 
Gegenstand aller sozialen Arbeit geworden. Klumker hat schon in den 
zwanziger Jahren bemerkt, "das 'social work' der Nordamerikaner" finde 
"seine Einheit zur Zeit in einem klaren politischen Ziel: to make ameri-
cans, was bei uns nicht nur fehlt, sondern dem ganzen Wesen unserer 
Fürsorge widersprechen würde". 853) Das Problem ist in Deutschland 
neuerdings wieder akut geworden, seitdem über eine Million Arbeits-
kräfte aus anderen Ländern importiert worden sind. Aber in der Zeit nach 
dem zweiten Weltkrieg standen und stehen wir mit den aus unserem 
eigenen Land Geflüchteten vor einer ganz ähnlichen Situation. Ihnen sind 
wie Landesfrernden Organisationsform und Lebensstil unserer Gesellschaft 
verständlich zu machen und Gelegenheit zu geben, sich in sie einzuüben. 

b) Psychologische und medizinische Beratung 
Die Anpassungshilfen für Zugewanderte gehen offensidit!ich bereits in 

die psychologische Beratung über. Was den Gastarbeitern zu sdiaffen 
macht, läßt sich ja auch mit dem Wort "Vereinsamung" beschreiben. Die 
Sozialarbeiter sind gewohnt, bei diesem Stichwort nur an alte Mensdlen 
zu denken. Das dürfte jedod1 eine unangebradltc Verengung sein, denn 
alle Erfahrungen der modernen Psydlologie sprechen dafür, daß Verein-
samung als eine typische Zeiterscheinung zu diagnostizieren ist, ja daß sie 
fast sdion ein Normalfall geworden i,t. Aber für alte Mensd1cn ist sie 
besonders schwerwiegend und besonders niederdrückend, weil sie nicht 
mehr aus eigener Kraft aus ihr ausbrechen, sich nicht mehr durch irgend-
welche Aktivität von ihr ablenken oder sie durch Betriebsamkeit über­
tönen können, und weil sie nid1t mehr wie junge Mensdicn von Zukunfts-
hoffnungen leben. Deshalb fühlt sich mit Recht vor allem die Altersfür­
sorge aufgerufen, wenn von Vereinsamung die Rede ist, jedoch ist die 
Vorstellung, daß es dabei um eine Beratungssituation geht, durdlaus nicht 
allgemein verbreitet. Aber irgendwelche Veranstaltungen oder Einrichtun-
i:;en vermögen die Vereinsamung nur zu beheben, solange sie in Aktion 
sind. Soll das Gefühl, verlassen und ausgesdilossen zu sein, dauerhaft über­
wunden werden, so müssen vielfältige Ratschläge, Hinweise und Anregun-

853) Christian Jasper Klumker: Fürsorgewesen. In: Handwörterbudi der Staatswisscnsdiaften. 
•· Aufl., Bd. 4. Jena 1927. S. 536. 
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gen gegeben werden, die allerdings fast noch mehr an junge als an alte 
Menschen zu adressieren wären. Soll die Isolierung fallen, so müssen 
Kontakte hergestellt werden. Wo aber die Verbindung mit anderen Men-
schen das Wesentliche ist, läßt sich durch Organisieren nur an den äußeren 
Voraussetzungen etwas verbessern. Der Vollzug, auf den es ankommt, ist 
nicht mehr machbar. 

Zur psychologischen Beratung gehört auch der größte Teil dessen, was 
sd1on unter der Überschrift „Erwachsenenerziehung" vorgekommen ist. 
Zu den bekanntesten und aktuellsten Bemühungen zählen hier die Erzie-
hungsberatung und die Eheberawng. Daß es sich bei ihnen um relativ 
moderne Erfindungen handelt, kann nicht daran liegen, daß die Erziehung 
und die Ehe neuartige Aufgaben wären, die früher nicht zu lösen gewesen 
wären. Aber die neuen gesellschaftlichen Zustände haben auch hier Bedin-
gungen geschaffen, die dit! Bewältigung uralter Probleme erheblich er-
schweren. ,,Das Erziehen z. B. war angesichts der inneren Stabilität einer 
statischen vorindustriellen Gesellschaft unvergleichlich leichter als in einer 
hodimobilen industriellen. Wo früher für alle kritisdien Lagen wohl-
erprobte Verhaltensmodelle bereitlagen, findet sich der einzelne heute 
auf sidi selber zurückgeworfen.... Ein in vielen Jahrhunderten erwor-
benes Erfahrensgut sdicint binnen weniger Jahrzehnte wertlos und für 
das moderne Leben unanwendbar zu werden. . . . Wie dürftig sind die 
Modelle des Vater- und Mutterseins, die der Gegenwartsjugendlidie noch 
vorgelebt erhält! ... Bald jeder Jahrgang unserer Kinder wird in eine 
andere Welt hineingeboren! Die Jüngsten in einer Familie leben bereits 
in einem sehr anderen ,Milieu' als ihre älteren Geschwister." 854) Das heißt, 
daß auch hier die Ursache für einen Beratungsbedarf darin liegt, daß 
früher nahezu instinktiv, aus einem sid1eren Fundus unreflektierter Le-
benserfahrung und tradierter Lebensweisheit gelöste Aufgaben heute nur 
nom mit angestrengter intcllckcucllcr llcmiihung zu bewältigen sind. Es 
kommt als zweiter Grund hinzu, daß sich durdi die wissensd1aftliche Ent-
wicklung die Erkenntnis so erweitert und vertieft hat, daß man sehr viel 
seltener resignieren muß. Aber der einfache Zeitgenosse weiß nidit mehr 
davon, als daß es wahrscheinlidi irgendwo irgendweldie Spezialisten gibt, 
die solche Tediniken beherrsdien. 

Gerade in diesen llereid1en der Beratung bleibt völlig offen, was zur 
sozialen Arbeit gehört und was zur gesellsd1aftlidien Grundausstattung, 
oder - um die Alternative durd1 bekannte Institutionen zu bezeidinen -
wo die Volkshochsdiule aufhört und die Fürsorge anfängt. Man kann 
einen Psyd1otherapeuten in seiner Spredistunde und einen Pastor im Ffarr-
haus, man kann sie beide aber auch in der Erziehungs- und der Ehebera-
tungsstelle treffen. Die Vorstellungen, was das Normale und was der 
fürsorgebedürftige Notfall ist, werden sidi also erst nodi klären müssen. 

854) Ludwig Ed<stein: Erziehungs·, Familien- und Eheberatung heute. In: Blätter der Wohl-
fahrtspflege. Jg. 107. Nr. S (Mai 1960). S. 143. 
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Hier sd1ließt eine weitere Sparte der Beratung an, ohne daß eine deut-
lime Grenze zu ziehen wäre, nämlich die medizinische. Bei ihr ist eben-
falls durd1aus unentschieden, was Angelegenheit der Fürsorge ist und was 
Volksbildung und Hygiene. Dieser undefinierte Bereich reicht von der 
Mütterberatung über alle Arten von Gesundheitsaufklärung in der Schule 
bis zu Anweisungen für eine Altersdiät. 

Aber es gibt in der Beratung der Eltern auch Musterfälle dafür, wie 
Sozialred1t, Medizin, Psyd10logie, Pädagogik und aum Seelsorge nur zu-
sammen mit sehr intensiven persönlichen Hilfen Erleimterungen smaffen 
können. Wenn man sim etwa die Beratungstätigkeit des Vereins "Lebens-
hilfe für das geistig behinderte Kind" vor Augen hält, hat man ein 
Kompendium aller Besorgnisse, Zweifelsfragen und Verzweiflungen bei-
sammen, von denen Eltern überhaupt bedrängt werden können. Wie kann 
eine teure Spezialbehandlung finanziert werden? Wie kann das Kind zu 
den Kindergärten, Smulen oder Werkstätten kommen, die extra für diese 
Schutzbedürftigen geschaffen worden sind? Was ist an Besserung nodl zu 
erhoffen, und wie kann man das Kind darauf vorbereiten, mit den dauer-
haften Schädigungen zu leben? Welche Vorsorge läßt sim treffen? Kann 
man Kranken- und Lebensversidlerungen absmließen, die das Kind 
sidiern, soll man ihm besser ein Haus bauen oder kann man den gesunden 
Kindern eine Unterhaltsverpflichtung auferlegen, wenn man nur sie zu 
Erben bestimmt? Gibt es nocll eine ßehandlungsmethode, die nod1 nicllt 
versud1t worden ist, für das eigene Kind aber vielleidn eine gewisse Er-
folgsdiance bietet? Können die gesunden Kinder nicht aud1 Sd1aden neh-
men, wenn sie mit dem geistig gestörten zusammen aufwamsen? 

Die Fragen sind ebenso unersmöpflich wie die Antworten. Oft sind die 
Ratsdlläge nur eine neue Enttäusdmng, weil günstigere Auskunft erhofft 
wurde oder weil die beste Lösung sidl nimt verbindlidl festlegen läJk 
Aber vielleidit stehen morgen schon neue Informationen zur Verfügung, 
die bessere Aussichten eröffnen. Bei alledem muß sdlließlidl aucll nom den 
Eltern selbst stärkender Zusprucll zuteil werden und Vorsorge für die 
Zeit getroffen werden, wenn die Eltern sich nicht mehr um ihre gesdlä-
digten Kinder sorgen können. Wie sdion bei der Pflege begegnen uns hier 
wieder die sdlwierigsten und deprimierendsten Aufgaben, die nicht nur 
der Fürsorge, sondern dem mensmlidlen Leben überhaupt gestellt sind, 
Aufgaben, die zugleim aber audi eine besondere Verheißung in sidi 
smließen. 

c) Wirtschaftliche Beratung 
Die diffizilen und komplexen Fälle der geschädigten Kinder fordern 

von der Fürsorge alles, was sie zu leisten vermag. Sie enthalten neben 
allem andern also auch die wirtsduft!id1e ßeratung. Aber diese hat audl 
einen eigenständigen Bereidl, in dem sie als die dominierende Hilfsform 
auftritt. Soll die Ausdehnung dieses Feldes ungefähr abgesteckt werden, so 
könnte man bei der Frau des Alkoholikers anfangen, die man dazu an-
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leitet, trotz der wirtschaftlichen und psychischen Belastungen, die die 
Sucht ihres Mannes mit sich bringt, noch einen ordentlichen Haushalt zu 
führen, und bei dem alten Menschen aufhören, dem man hilft, eine Woh-
nung zu finden, in der er noch alleine wirtschaften kann. Bei den Situa-
tionen, die wirtschaftliche Beratung erfordern, finden sich die deutlichsten 
Berührungspunkte mit der Therorie, wie sie vor allem Klumker, aber 
auch kürzlich noch Scherpner vertreten hat, 855) daß die „Unwirtschaftlich-
keit" der Armen der allgemeinste, ja eigentlich sogar der einzige Grund 
aller fürsorgerischen Hilfsbedürftigkeit sei. Daß Menschen nicht haus-
halten können, beschäftigt die Fürsorge gewiß auch heute. Wenn jemand 
nicht wirtschaften kann, bringt er es nicht weit; je wen'iger er hat, desto 
besser müßte er aber wirtschaften können, um mit dem Wenigen doch 
noch auszukommen. Dieser Circulus ist rasch durchschritten. Er macht 
sidi nur in den letzten Jahren weniger bemerkbar, weil die sidi ständig 
höher schraubende Prosperität auch die schlechten Rechner noch abfängt. 
Muthesius hat den Zusammenhang bei der Erörterung des Richtsatz-
systems einmal so beschrieben: ,,Von demjenigen, der mit einem besonders 
niedrigen Einkommen seine Bedürfnisse befriedigen muß, wird eine be-
sonders verständige und planmäßige Verwendung des Einkommens vor-
ausgesetzt, erhofft oder gefordert. Es bedarf wohl einer eigenen Betrach-
tung, welche Aufgaben etwa Erziehung und Unterricht, Beratung und 
persönliche Hilfe, Schulung, Vorbild und Hinweis hier nodi vor sich 
haben." 856) Das heißt zugleidi auch, daß die Fürsorge demjenigen, dem 
sie den laufenden Lebensunterhalt gewährt, erst beibringen muß, wie man 
vom Richtsatz überhaupt leben kann. Andererseits ist wirtschaftliche Be-
drängnis h:iufig nicht eine Folge von Armut, sondern von Leichtsinn und 
von der Unf:ihigkeit, sich einzuteilen. Die Piirsorge hat nicht erst nach 
dt•m ;,,weiten Weltkrieg, sondern schon seit Tahrzehntcn mit denen zu tun, 
die viillig ausreichende Einkiinfte hahrn, aber sid1 mit Abzahlungsver-
pflid,tungcn übernommen haben. 

Damit wird bereits sid1tbar, daß die wirtschaftliche Beratung eine viel 
allgemeinen· lkdcutung hat, als nur die Grenzhaushaltsrechnungen, die 
Minimalbudgets für die Armen aufzustellen. Sie ist auch eine Frage unserer 
gesamten wirtsd1aftlid1cn Verfassung. Für die große Mehrheit ist es zwar 
kein Problem mehr, ihr Geld so auszugeben, daß sie keine Not leidet. 
Aber wie man es ausgibt, um möglichst viel damit anfangen zu können, 
bleibt durchaus offen. In der marktwirtschaftlichen Ordnung wird produ-
ziert, was man günstig verkaufen zu können glaubt, und wird gekauft, was 
der einzelne nach Qualität und Preis für das Beste hält. Nach der Theorie 
müßte der Wettbewerb, in dem sich die Herstellung und der Tausch der 
Güter vollziehen, die beste und preiswerteste Versorgung des Verbrau-

Vgl. Hans Scherpner: Theorie der Fürsor~e. Hn:~. von Hanna Scherpner. Göttingen 1962. 
s. 138 ff. 
Hans Muthcsius: Vorbemerkungen zu „Offcntlidie Einkommenshilfe und Richtsatzpolirjk•. 
Schriften des Deutschen Vereins für öffcntlid1e und private Fürsorge. Köln und Berlin 1955. 
S. 3. 
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chers garantieren. ,,Der Wettbewerb bietet den besten Verbraucherschutz" 
und „ist der beste Berater und Erzieher der Konsumenten", meint daher 
aud1 ein liberales Blatt wie die „Frankfurter Allgemeine". 857 ) Aber die 
Konkurrenz funktioniert in der hier vorgestellten Weise nur, wenn die 
Kaufcntsd1eidungen rational getroffen werden, das heißt, wenn man ver-
gleichen kann. Um vcrgleidlen zu können, muß man aber Warenkennt-
nisse und Marktübersicht haben, muß es - in der wisscnsdlaftlidlcn Ter-
minologie gesprodlen - Markttransparenz geben. Genau diese ßt·dingung 
ist aber nicht erfüllt, und nur um sie geht es, wenn Verbraucherschutz und 
Verbraucherberatung gefordert werden. Niemand kann erst dann etwas 
kaufen, wenn er das gesamte Angebot geprüft hat. Das ist einfach nicht zu 
sdlaffen und überdies auch wieder uniikonomisch. 

Das Ausmaß der Verwirrung und Unwissenheit sei wiedc·rum durch 
einige Zahlen illustriert. Man schätzt, daß zur Zeit auf dem westdeutschen 
Markt jedes Jahr rund ein fünftel aller Konsumartikel ausgewechselt 
wird, also 20 0/o aller angebotenen Waren versdlwinden und dafür neue 
Typen auftaudlen. Das Rationalisierungskuratorium der deutsmen Wirt-
smaft und die Arbeitsgemeinsmaft der Verbraucherverbände haben sehr 
eindrucksvolle Angaben über den Wirrwarr des Angebots veröffentlimt. 
Eine kleine Auswahl daraus besagt, daß es 458 verschiedene Abmessungen 
für Fleism- und Wurstdosen, 2 500 versmiedenc Preßformen für Flaschen 
aus einer einzigen Glashütte, 120 verschiedene Arten von Kochtöpfen, 150 
verschiedene Bügeleisentypen, 100 verschiedene Staubsaugermodelle, 260 
verschiedene Waschmaschinenmodelle, mehrere hundert Arten von Elek-
troheizgeräten, 1 000 verschiedene Typen von Kohleöfen und Schaufeln 
in 30 000 verschiedenen Formen gibt. 858) 

Dieses Durdleinander wird einerseits durch die Reklame noch vermehrt, 
anderer:eits durch eine informierende Werbung auch etwas aufgehellt. 
Neuerdings versumt man durch Verbraucheraufklärung und Warentests, 
den Markt durchsichtiger zu machen und den Verbraucher zu einem Part-
ner heranzubilden, der dem Verkäufer besser gewachsen ist. In Deutsdl-
land sind diese Bemühungen jedodl bis in allerjüngster Zeit immer wieder 
in den Vorberatungen hängen geblieben; erst Ende 1964 ist ein Waren-
testinstitut in der Rechtsform der Stiftung errichtet worden, dessen Arbeit 
jedom nom nimt angelaufen ist. Andere Länder haben durch Handels-
klassen und Normen sdlon viel mehr für ein übersichtlimeres Warenange-
bot getan. Auch der Warentest ist etwa in den skandinavischen Ländern, 
wo er von öffentl'idlen Instituten 859) durchgeführt wird, und in Amerika 

851) Fritz Hauenstein: Im Namen der Verbraucher. In: Frankfurter A11gemeine Zeitung. Jg. 
1964. Nr. 45 (22. Februar 1964). S. 5. 

858) Verbraudter-Politische Korrespondenz, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher-
verbände in Bonn-Beuel. Jg. 7. Nr. 33 (November 1960). 5. 2. . . 

851) In Schweden das dem Handelsministerium unterstellte „Konsumcnunstltu[et•. in Norw{'icn 
die suadiche Vcrsudisanstalt für I-faushaltsw.1.ren, in Dänemark der Staadidie H.1ush.aJ-
tungsrat. Vgl. Rationalisierungskuratorium de_r Dc';ltschen Wi~_~schaft (Hn.g.): .Vcrbrau_dicr-
au_fklärung und Verbraucherberatung. Erge~msse.. einer europa.1schen Srud1enre1se. ßendtts-
rc,he Auslandsdienst. Kenn-Nr. A 25. Berlin, Koln, Frankfurt 1963. S. 26 f.. S. 31 f. und 
s. 23 f. 
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und England, wo ihn die Verbraucherverbände arrangieren und publizie-
ren, 860) seit langem eine bewährte und anerkannte Einrichtung. Bei uns 
ist die einzige Initiative, die die Verbraucheraufklärung spürbar voran-
getrieben hat, von einem kommerziellen Unternehmen ausgegangen, das 
durch die von ihm seit einigen Jahren herausgebrachte Zeitschrift das in 
der Welt bisher einmalige Beispiel geliefert hat, daß man Warentests auch 
zu Erwerbszwecken verkaufen kann. 

Alle diese Hilfsmittel geben zwar Orientierungsmöglichkeiten und 
könnten damit vielleicht auch iu einem vollständigeren Wettbewerb bei-
tragen. Aber sie schaffen die Schwierigkeiten nicht aus der Welt. Wenn 
man nur die heute verfügbaren Informationsquellen studieren will, merkt 
man sehr schnell, daß man ein Verbraucher, der sich marktwirtschaftlich 
richtig verhält, eigentlich nur noch hauptbe::uflich und nach einer inten-
siven Schulung für diesen Beruf sein kann. 

Wenn es also in Deutschland auch noch sehr an Verbraucheraufklärung 
und Verbraucherschutz mangelt, so gibt es doch eine ganze Reihe von 
Beratungsstellen für Konsumenten, an die sich der einzelne wenden kann. 
In einigen Städten sind Verbraucherzentralen errichtet worden, die von 
der Bundesregierung unterstützt werden, wie die wiederholt als vorbild-
lich bezeichnete "Neue Hauswirtschaft" in Berlin. 861) Der Deutsche Spar-
kassen- und Giroverband hat 1959 in Bonn eine »Zentralstelle für ratio-
nelles Haushalten" gegründet, die inzwischen einige Dutzend Beratungs-
stellen in verschiedenen Orten unterhält. Hier werden in erster Linie indi-
viduelle Familienbudgets ausgearbeitet, daneben allgemeine Verbraucher-
beratung, Ernährungsberatung und Wohnberatung betrieben. Diese und 
eine Reihe ähnlid1er Stellen kranken jedoch an drei Mängeln: Erstens ist 
es nicht gelungen, die vcrsd,iedencn Initiativen hauswirtschaftlicher For-
sdrnng und Beratung zu koordinieren, z.wcitcns fehlen neutrale Instanzen, 
die die niitigcn Jnform;iti<;nl·n für die Beratungstätigkeit erst liefern 
kiinnten, vor allem also die Warrnpriifungcn, und drittens führen alle 
diese Institutionen ein sehr zurückgezogenes und verborgenes Dasein, so 
daß die Ratbedürftigcn nur zu ihnen finden, wenn sie von irgendwem 
den Rat (und die Adresse) erhalten, sich dort zu erkundigen. 

Es kann hier nicht erörtert werden, was diese Zustände für die Funk-
tionsfähigkeit einer marktwirtschaftlichen Ordnung bedeuten. Was die 
Fürsorge daran zu interessieren hat, ist die Frage, wo die mangelhafte 
Information und die Ungeschicklichkeit beim Geldausgeben das Normal-
maß überschreiten und wo deshalb ein Grad von Unwirtschaftlichkeit ent-
steht, der Gefahren für die Einzelexistenz herausbeschwört und darum 
fürsorgerischen Ratschlag erfordert. 

880) Z, B. in der amerikanischen Monatszeitschrift „Consumer Reports•. 
fl61) Vgl. Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft, a.a.O., S. 7. 

147 



Die Stellung der Fiirsorgc 

d) Rechtliche Beratu11g 

Der Bedarf an juristisd1er Aufklärung hat mit vielen anderen Bera-
tungsansprüchen gemeinsam, daß er bei schwindender Armut nicht etwa 
ebenfalls zurüd,geht, sondern vielmehr um so differenzierter wird, je viel-
fältiger die sonstige Bedarfsdedrnng wird. Die Entwicklung der letzten 
Jahre liefert dafür gutes Anschauungsmaterial. Wer hätte etwa in den 
dreißiger Jahren gedacht, daß Millionen von Arbeitern sich einmal für 
Rechtsgeschäfte mit Banken, für Wertpapier- und Gesellsduftsrccht inter-
essieren würden, wie es heute nad1 dem Übergang zu bargeldloser Lohn-
zahlung, Sparprämiengesetz und Versuchen mit Volksaktien zu beob-
achten ist. 

Der Wissensdurst dieser zu Sparern avancierten Arbeiter und kleinen 
Angestellten - also der sogenannten breiten Schichten - bewegt sim 
allerdings in den höchsten Sphären, die bei der Rechtsberatung in Frage 
stehen. Die Masse der Zweifelsfragen, der Sorgen und Kümmernisse ist 
immer noch in den unteren Regionen der kleinen Alltagsschwierigkeiten 
angesiedelt. An erster Stelle rangieren Wohnungssorgen und Mietstreitig-
keiten. Von der Frankfurter Rechtsauskunftsstelle war beispielsweise zu 
hören, daß vierzig Prozent aller Ratsuchenden mit solchen Fragen kom-
men. Dabei geht es nirut nur um die Komplikationen des heutigen Miet-
rechts, durch die sich auch unter den Juristen nur noch die Faruleute 
durchfinden, sondern zum Beispiel auru darum, welche rcmt!ichen Mög­
lichkeiten, ihr Zuhause zu erhalten, alte Menschen, die zur Untermiete 
wohnen, haben, wenn der Hauptmieter auszieht, oder wie man um eine 
Mietvertragsklausel herumkommen kann, durch die Kinderlosigkeit ge-
fordert wird. Ehestreitigkeiten und Unterhaltsfragen sind die näd-1ste 
große Gruppe, es folgen Ratcnkaufvcrträge, Handwcrker-Rcdrnungcn, 
Verkehrsdelikte und eine fülle sonstiger großer und kleiner Probleme, 
bei denen der einzelne wissen möd1te, was er tun kann, ohne sich ins 
Unrecht zu setzen. 

In diesem Bereich gibt es nun nunchc Inst:mz, die Auskünfte erteilt. 
Hat man Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber, kann man den Betriebsrat 
und die Gewerks<llaften bemühen; kommt man mit dem Hauswirt nicht 
zure<llt, gibt der Mieterverein Rat; ist man unter die Autofahrer geg:rn-
gen, kann man sich an einen Automobilklub wenden. Ob die Betroffenen 
alle diese Möglichkeiten kennen, ist jedoru bereits sehr fraglich. Es kommt 
hinzu, daß diese Vereinigungen nur ihre Mitglieder beraten dürfen, und 
auch diese nur "im Rahmen ihres Aufgabenbereichs". 862) 

Eine umfassende Beratungstätigkeit, die die red1tli<llen Möglichkeiten 
und Auswege immer zugleich auch schon an ihren Auswirkungen auf die 
Lebensgestaltung messen müßte, wird vielfach durch das Rechtsberatungs-

882) Artikel 1, S 7 des Gesetzes zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiete Jer R,·chts· 
beratung vom 13. Dezember 1935 (RGBI. I, S. 1478). 
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mißbrauchsgesetz verhindert. 863) Die Sozialämter könnten :z,war als kom-
munale Behörden den Hilfesuchenden auch juristischen Beistand bie-
ten; 864) aber sie haben selten genügend rechtskundiges Personal, sondern 
müssen bereits als gut ausgestattet gelten, wenn eine ausreichende Zahl 
ihrer Bediensteten wenigstens über eine fürsorgerische Fachausbildung ver-
fügt. Red1tsauskunftsstellen, die von den Sozialbehörden eingerichtet wor-
den sind, gibt es nur in Lübec.l,;, Hamburg und Berlin, 805) außerdem eine 
kommunale Stelle in Wilhelmshaven, dort vom Rechtsamt der Stadt be-
trieben. Im übrigen haben die Anwaltsvereine zwar fast überall dafür 
gesorgt, daß Minderbemittelte kostenlose - oder fast kostenlose -
Rechtsauskünfte erhalten können, aber die Organisationsformen für diese 
Möglichkeiten sind so außerordentlich vielfältig, daß es schwierig ist, sie 
überhaupt systematisch zu ordnen. 866) Auf jeden Fall bleiben in der Regel 
der juristische und der soziale Sachverstand säuberlich geschieden, wäh-
rend häufig nur die Abstimmung zwischen dem sozial Erforderlichen 
oder Wünschenswerten und dem rechtlich Zulässigen oder Erreichbaren 
die Verhältnisse des Ratsuchenden wieder ordnen könnte. 

In dieser Hinsicht scheinen die älteren Rechtsauskunft- und Rechts-
schutzstellen, wie 5ie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden 
waren, viel umfassender, weniger spezialistisch abgesondert und eingeengt, 
konzipiert gewesen zu sein, 867) ebenso wie sie auch in den Formen noch 
wesentlich vielfältiger waren als die heutige Rechtsberatung. Sie wurden 
"vielerorts entweder von den Gemeinden errichtet oder von privaten 
Vereinigungen unterhalten, aber von den Gemeinden unterstützt". Auch 
"hat sich ... die Rechtsanwaltschaft mehrfach an ihnen beteiligt, in der 
richtigen Erkenntnis, daß die Rechtsauskunftsteilen nicht ihnen, sondern 

V~I. in~besondere Artikel t, § 1 des Rcda~bcratung:smißhrauchsgcsctzes in Verbindung mit 
§ 8 Jer Ausführun~sverordnuni; vom 13, Dczemhcr 1935 (RGBI. I, S. 1481). 
Nach Artikel 1, § 3 Nr. 1 des Recht!,ber;it11ngsmißbraud1sge,;c,t7es können „KörpC'rsdufren 
des öHentlithcn Rechts im Rahmen ihrer Zuständigkeit'" .,Redusbcratung und Rechtsbc-
tr<."uung• amühen. 

8ff5) Vgl. für Berlin die Vcrw:iltungsvor... duift für die.- Rt'<.htsbcratung:sstc11cn der Bezirksämter 
von nC'rlin vom 18. Juni 19(,J, Amt:,;bl:ttt für Berlin 19h3. S. 1101. 

·••) Am ühc-nidnlidi,;ten sind die Vc-rh:iltni.,;st, wo von den Anwaltsvereinen RC"dttsauc,kunfu„ 
b-,w. Rr1.ht~bcratung,;_ncllcn für mindcrbcmincltc Rcdusudicn<lc betrieben werden, Solche 
Std!C'n i;:ibr es meistens nur an p;rößercn Onrn, manchmal in Räumen des Amt.~- oder 
LandgcriU\r"i, rnandlmal in von dt:n Gcrid-ttcn abgcrnn<lcrtcn Büros. Häufiger ist die Re~ 
~eluni-;, daß cin7clne oJer alle Anw:ilre eines bestimmten Bezirks sich für die kmrcnlost 
Beratung Minderbt:rnitrdter jn ihren Kan1.leicn zur Verfügung: stellen. Dabei wird mandi~ 
mal ein Turnus zwischen den beteiligten Anwälten cingeführ·t, mandimal nehmen alle 
gleichzeitig dieses Ehrenamt wahr. Mandimal werden die jeweils erreichbaren Anwälte in 
der Presse bekanntgegeben, mandimal sind sie beim Gericht zu erfahren, mandi.ma1 beim 
Sozialamt, mand,maI wird diC" Liste am schwarzen Brett des Gerichts oder des Sozialamts 
ausgehängt; manchmal werden alle dic..,e Möglid,kcitcn gleichzcitii hentft~t, nnndimal 
kennt auch niemand die gerade „Dienst tuenden" Anwälte. Mandimal bt:~cheinigt das Wohl• 
fahrtsarnt die Bedürftigkeit der Rauudiendcn, manchmal entscheidet der· Anwalt -.clbst~ 
ob er wohl noch GebührC"nfreihcit einräumen "ioll. - Vcrcinn·lt ~ibt es auch Berarnnz§• 
Hellen der Justi-,verwalrun)!; (7.. B. in Wuppcnal und Solinf!cn), zuweilen hcraten die 
R.iditcr selbst oder die GcsJ,:ift!lstcllcn der GcridHC". In NordbadC'n und Nordwür-trcmhcr~ 
, 1ntf .,ußcrJt'm die FrieJcm~erid1te hci den Amts~nid1tcn für Au,:künftt an Minderbcmir.rcJtt: 
"lust:indi~. - (Die Informationen üher Jie RC"chtsau\kunftssrellcn i;tammen aus einem 
Berid1t de.., BtinJesiusti7ministc-riums an das ßundcspr.i\idialamt vom De1embcr 1959, dC'n 
d.H Dundc.'";u.nl.tministerium frcundlic:hcrwcise zur Verfügung gestellt hat.) 

A"7) V_r-;I. da1u Hans Adiin~er: Wilhelm Merton in scim·r Zeit. Frankfurt am Main 1965. Ab· 
1,chnitt „Dil~ Au,;kunftstell<-" für Arheitcran~eh·~l.'nhciten•. S. 131 ff. 
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nur den Winkclkonsulenten Abtrag tun könnten, und daß es sid1 hier 
um eine soziale Hilfe von großer Wid1tigkcit handle". AtiH) Die gegen-
wärtige Rechtsberatung erscheint von diesen Zuständen um 1900 und in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aus gesehen fast wie ein 
Restbestand, der übrig geblieben ist, nachdem die Arbeitsämter, die Ge-
werkschaften und die Arbeitsgerichte die umfangreichsten Aufgaben der 
früheren Einrichtungen, nämlich die „Arbeiterangelegenheiten", an sich 
gezogen haben. So heißt es von der Frankfurter Auskunftstelle, die Wil-
helm Merton 1895 gegründet hat, daß „nahezu ein Drittel der Fälle ... 
sich auf Streitigkeiten über Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses und 
auf Lohndifferenzen (bezog)". 860) Darüber hinaus betraf „die Unkenntnis 
des Rechts ... , die durch Belehrung beseitigt werden könnte", 876) jedoch 
auch damals schon die gleichen Lebensbereiche, die heute im Vordergrund 
stehen, wie sich aus der Bemerkung entnehmen läßt, daß das Mertonsche 
Institut „nicht nur, wie es ursprünglich gedacht war, in Arbeiter- und 
Sozialversicherungsfragen, eventuell auch in Heimat- und Armensachen 
sowie bei Mietstreitigkeiten tätig wurde, sondern daß auch Auskünfte in 
Steuer-, Militär-, Erbschafts-, Alimentations- und sonstigen Rechtssachen 
begehrt wurden". s11) 

Ein wichtiges Spezialproblem im Zusammenhang der rechtlichen Unter-
richtung ist das Sozialrecht. Will man wissen, wer Hilfe gewährt, wenn 
man sie nötig hat, und was man an Hilfe bekommen kann, so kann man 
sich zunächst an die jeweils zuständige Verw:1ltung wenden. 872 ) Obwohl 
also in den Versicherungsträgern, Versorgungsämtern und Gemeindever-
waltungen eine Fülle von auch Auskünfte erteilenden Institt1tionen ver-
fügbar ist, wird das offensichtlich als unzureichend empfunden. Das liegt 
einmal daran, daß diese Stellen meistens so spezialisierte Bürokratien sind, 
daß sie bestenfalls über ihre eigenen Leistungen informieren können, 
während doch gerade in der Not nach dem noch unbekannten Helfer 
gesucht wird. Die richtige Instanz erteilt selbstverständlich auch Rar, aber 
sie erst einmal zu finden, ist ja gerade das Problem. 873) Daß zum anderen 

888) W. v. Blume: Gemeinden (sozialpoli,isdie Aufgaben). In: Handwörterbudi der Staatswissen• 
schalten. 4. Aufl. Bd. 4. Jena 1927. S. 777. 

889) Hans Adiinger, a.a.O., S. 132 f. 
870) W. v. Blume, a.a.O., S. 777. 
871) Hans Achinger, a.a.O., S. 132. 
87!) Vgl. dazu die übersidit über die soziale Sidierung in der Bundesrepublik Dcutsdiland, 

hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit. und_ Sozialo~dnung: 5. Aufl., ~onn 1964. S. 159 f. 
873) Daß das Problem sdion recht alt ist, zeq:;t cm Gehc1mschre1ben des Rc1d1samts des Innern 

an die Regierungen der Bun_dcsstaaten vom 5. ?ylärz. 1908, i_n dem. vorgeschlagen wird, in 
der projektierten Reidisvers1dierungsordnung (die d,e Arbe1tcrvers1cherungshesetze zusam-
menfassen sollte) die Errichtung v~n Versicherun_gsämte~n vorzuse~en. Man könne zwar, s_o 
heißt es dorr Jie einzelnen Zweige der Arbc1tervers1chcrung md1t zu~ammenlegcn, weil 
„die versdiied;nen Träger der Versicherung ... in der ihnen vom Gesetz gegebenen Form 
nun einmal selbständige Rcdnssubiektc geworden• seien und „als soh:he im laufe der 
Jahre- zum Teil beträchtliches Vermögen erworben und Dritte!' gegenüber Rechte erworb~n 
und Pflichten übernommen• hätten. (Schon damals war also eine grundle~cnde Reform mtt 
Rüd<sid,t auf den .Besitzstand• nicht mehr möglid,.) Aber man könnte doch .dem in 
anderer Weise weitgehend Rechnung tragen ... , was den Beschwerden und Wünschen der 
Vertreter des Versdimelzungsgedankens als eigentlicher und bered1tigter Kern zugrunde liegt. 
Für den Vcrsidlerten, der die ihm aus der Arbeiterversidierung zustehenden Reditc in 
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auch die Auskünfte der zuständigen Leistungsverwaltungen völlig unge-
nügend sind, beweist zum Beispiel der Umstand, daß neuerdings der 
Beruf des Rentenberaters kreiert worden ist, für den man sich durch 
Prüfungen legitimieren muß. Das ist zugleich ein Beispiel dafür, wie unser 
Zeitalter neuartige Berufe auch dort hervorbringt, wo sie nicht von den 
Fortschritten der Produktionstechnik gefordert werden. 

Die Aufklärung über das soziale Leistungsrecht wird daher intensiver 
betrieben werden müssen, wenn das Sicherungssystem seine möglichen 
Wirkungen voll entfalten soll. Denn einerseits gehört unsere Gesetz-
gebung über soziale Hilfen zum Kompliziertesten, was Juristen je erson-
nen haben, andererseits ist soziale Sicherheit erst durch Kenntnis über die 
vorgesehenen Leistungen und nicht schon durch die tatsächlich gewährten 
Leistungen selbst herzustellen. Das gilt jedenfalls dann, wenn man soziale 
Sicherheit n'icht einfach an der Höhe des Sozialaufwandes mißt, sondern 
an dem Gefühl und dem Bewußtsein des einzelnen, auch dann nicht ver-
lassen zu sein, wenn er sich auf seine eigenen Kräfte nicht mehr verlassen 
kann, an seiner Überzeugung, daß auch er persönlich im Notfall mit allen 
erforderlichen Hilfen fest rechnen kann. Das würde bedeuten, daß der 
Sicherungseffekt des Sozialleistungssystems durch Information gesteigert 
werden könnte, vorausgesetzt natürlich, daß das System auch objektiv 
geeignet ist, die Gefährdungen der Existenz aufzufangen oder wenigstens 
abzumildern. 

Freilich ist von vornherein keinesfalls zu erwarten, daß durch soziale 
Leistungen - auch wenn sie dem einzelnen noch so gewiß und verläßlich 
erscheinen - alle Unsicherheitsgefühle und alle Existenzangst zu beheben 
sind. Die gesellschaftspolitischen Ambitionen, die die deutsche Sozial-
politik von Anfang an hatte, haben daher gegenüber dem angelsächsischen 
Pragmatismus, wie er sich in dem Terminus "income security" aus-
drückt, 874) immer eine utopische Komponente gehabt. ~Daß Einkommen, 
Besitz, aber auch die Red1tsansprüche an die Sozialversicherungsträger 
keineswegs domini er e n d e Sid1crhcitsmotivationen abgeben kön­
nen", 875) wie in einem vorläufigen Bericht über eine Untersuchung der 
,,Reaktionen und Motivationen der Bevölkerung gegenüber sozialpoliti-
schen Umverteilungsmaßnahmen" 876) festgestellt wird, kann infolgedes-

Ampruch nimmt, ist es von verhältnism;ißig untcr~l'ordntcr ßedcurung, wer ihm hilft, 
voramgr ... ctzt nur, daß ihm und 1.war tunlid,~t ra~,h ~cho!fen wird. Er bedarf zu dieitm 
Z"·c,'H.e einer l("idit kl•nnrlichen und errC"iU1harcn Srelle, an die er sich unter allen Um-
Händen mit seinen Anlic~cn wcndetl kann, weldi.C", Grbi('t der ArhC'itcrvcnitherung 
die„c aud, hctrcffcn.• - (V~.1. Akten 1.ur. ~t.1.1tliJ1<·n Sozialriolitik in Deutschland, hrs:g. 
von Peter Ra\~ow und Karl l·.rich Born. W1c,;badcn 1959. S. -413). 

RH) V~l. die „Rccommcndation concern\ni lncome Se1.:urity" Jcr Internationalen Arbeitskon-
ferenz, zitiert auf S. J12 dieser Arbeit. 

875) DC'utsche Forsdiun~'igemeinschafr (Hrsg.): S01.iale Umverteilung. Mitteilung I der Kom• 
mission für dringliche sozialpolitische Fragen. Wiesbaden 1964. S. 37. - Sperrung vom 
Verfasser. 

R76) Die Untersuchung wird von der Sozialforschun~sste11e an der Universität Münster in 
Dortmund dun.hgeführt und sollte Mitte 1965 abgeschlossen sein. Bis zur Drucklegung dieser 
Arbeit war sie jedoch nodi. nicht veröffentlidit. Der Zwischenbericht über das Forsdtu~gs• 
projckt ist von der Deutschen Forschungs~cmeinschaft (a.a.O., S. 29 ff.) vcröffcntl1ch1 
worden. 
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sen nur dann überraschen, wenn man außer acht läßt, daß soziale Sicher-
heit dabei als "Vor:iussetzung der gesellsch:iftlichen Integr:ition", "77) als 
,.das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in dem durch die Staats-
grem.cn bezeichneten gcsellsd1af tlichrn Ganzen", 877) als "Verbundcnhcit 
mit der gegenwärtigen Cesellschafbordnung" 87H) und als „die verbreitete 
Teilhabe an gcsellsJ1aftlid1en Werten" H711 ) definiert und interpretiert wird. 
Ob die Sozialleistungen fiir solJ1c „gcsellschaftlid1 weiter zielenden Inten-
tionen" 8H0) gänzlich bedeutungslos sind oder ob sie nur nid1t die beherr-
schende Rolle spielen, die man ihnen - allerdings fast nur in Deutsd1-
land - oft zugeschrieben hat, läßt sich auf Grund der bisher veröffent­
lichten Ergebnisse der genannten Untersuchung schon deshalb nimt nam-
prüfen, weil noch nicht mitgeteilt worden ist, nach welchen Kriterien 
"auf das Bestehen oder Nichtbestehcn von Haltungen ... , die als im 
sozialpsychologisd1en Sinne sicherheitsrelevant gelten können", 881 ) ge-
schlossen worden ist. Abgesehen davon könnte es sein, daß das aus den 
Sozialleistungen bezogene Sicherheitsgefühl im Befragungsergebnis deshalb 
zurücktritt, weil "die Sozialleistungen weitgehend zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden sind" 882) oder auch weil vor allem solche Personen 
befragt worden sind, für die „die sozialpolitischen Maßnahmen ... in der 
gegenwärtigen Situation der Hochkonjunktur ... eine faktisme Bedeu-
tung" 883) kaum haben. Immerhin wird berichtet, ,,daß gerade in den 
unteren $mimten und bei den Volksschülern eine hohe Befriedigung über 
die Rechtsansprüche an die Sozialversicherungsträger vorherrscht" 884 ) und 
daß über 70 0/o der Befragten eine Verbesserung der staatlichen Sozial-
politik befürworten. 885) Das läßt nimt gerade auf eine Geringschätzung 
der sozialen Sicherungsleistungen sd1ließcn, sondern würde eher die An-
nahme nahelegen, daß einfach die faktisch angebotenen bzw. die bekannt 
gewordenen Simerungen als nicht ausreichend angesehen werden, daß der 
Bevölkerung „die sachlichen Leistungen - insbesondere der Prävention, 
der Rehabilitation und der Pflege - ... noch nimt genügend wirksam 
... und damit ... aum die bestehenden Remtsansprüche nodi keine 
genügende Garantie für eine optimale samlime Wirkung der sozialpoliti-
schen Maßnahmen" R8 6) zu sein smeinen. 

Das alles zeigt nur, daß die Wirkungen sozialpolitisdier Instrumente 
ungewiß werden, wenn man sie über den begrenzten Bereich der physi-
schen Existenzsicherung hinaus für weitergreifende gesellschaftspolitisme 
und sozialpsychologisdie Absichten verwenden will. Zwar bleiben sie wohl 

877) Deutsche Forschungsgemeinschaft, a.a.O., S. 31. 
'17R) Deutsche Forschungsgemeinschaft, a.a..O., S. 42. 
879) Deutsche Forschungsgemeinschaft, a.a.O., S. 36. 
RRO) Deutsdte Forsd,ungsgemcin:;d1.1ft, a.a.O .. S. 43. 
M.Ht) Dcut-.d1c fondlun~s~cmcin!i:J,aft, a.a.O., S. 33. 
HR:?) l>eutschc Fonchun~s~cmciMd1aft, a.a.0., S. 4.\, 
Hk!I) Dcuua.hc ror:;c.:hun~,;i~cmcinidufc, ;1,,1.0. 1 S. JR. 
MH4) Dcutsdlc l;orschunpi;cmcinsdu.ft, a.a.O., S. 43. 
HK5) Vgl. Dcucsdtc Forsd\un~\~erneinschaft, a.a.O., S. 40. 
""") Deutsilic l'orsdtungsgcmeinsd,aft, a.a.O., S. 42. 
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aum in solchen größeren Zusammenhängen nicht ohne Wirkung, aber 
diese Wirkung ist unkalkulierbar und daher oft anders als erwartet. Eines 
läßt sich jedoch mit Sid1erheit voraussagen: Die Mittel der sozialen Sime-
rung können die Lebensrisiken nicht beseitigen, sondern bestenfalls ihre 
wirtschaftlichen Folgen. Krankheit, Alter und Tod lassen sich nun einmal 
nicht aus der Welt schaffen, schon gar nicht durch Renten, und daher kann 
ein soziales Sicherungssystem auch niemand die Angst vor ihnen nehmen 
und ein universelles Lebensgefühl der Sicherheit verbreiten. Seine Mög­
lichkeiten sind viel bescheidener, aber auch konkreter: Es kann dem ein-
zelnen die Sicherheit geben, daß er solche Schicksalsschläge überstehen 
wird. Daher behält die Vermutung, daß die Zuversicht des Menschen, er 
werde sein Leben ohne äußere Not und materielles Elend fristen können, 
durch die klare Deklaration seiner Ansprüche und ein gesichertes Wissen 
darüber bestärkt werden kann, einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. 
Sie ist durch empirische Untersuchungen schon deshalb nicht zu wider-
legen, weil ein großer Teil der Aufklärungs- und Beratungstätigkeit, die 
solches Zutrauen und solche Gelassenheit verbreiten könnte, erst noch zu 
leisten ist. 

e) Beratung nach dem Sozialhilfegesetz 
Was von dem Bedarf an Information, Orientierung und Beratung, den 

die Verfassung der modernen Gesellschaft in wachsendem Maße hervor-
zubringen tendiert, auf die Dauer durch die Fürsorge gedeckt werden 
muß, ist - wie an einigen Stellen dieses Abschnitts dargelegt worden ist 
- heute noch keineswegs eindeutig geklärt. Immerhin scheint es zunächst, 
als habe das neue So:r.ialhilfegcsctz die Miiglid,keit geschaffen, dort einzu-
springen, wo sold1c Bcratungst,itigkcit uncnthchrlid, wird, aber bisher 
vnn nicm;111d anderem geleistet wird. Die „Beratung in Fragen der Sozial-
hilfe sowie die Bcr:itung in sonstigen so:t.ialrn Angelegenheiten" HH7) wird 
rümlid, als Form der pcrsiinlid1en 1 !ilfc bczcidinct, tfic 11ad1 dem Gesetz 
zu leistl'll ist. Dalwi ist jedod1 hi\ heute trotz aller Kommcntierungsvcr-
sud1e völlig unklar geblieben, was denn nun eigentlich „sonstige soziale 
Angelegenheiten" sind, ob es auch oder etwa gar nur Renten- und Ver-
sorgungsfragen sind. 

Auf jeden Fall ist die hier verordnete Beratung wesentlich enger als das, 
was als neue Art fürsorgerischer Hilfe von der Sozialarbeit gefordert wor-
den war. Beratung als eigenständige fürsorgerische Leistung hat das Ge-
setz nicht gebracht. Sie ist nur eine Form, eine Methode der Hilfe. Wer 
Hilfe bekommt, steht im Gesetz unter den Oberschriften „Hilfe zum 
Lebensunterhalt" und „Hilfen in besonderen Lebenslagen". § 1 des Geset-
zes formuliert eindeutig: ,.Die Sozialhilfe umfaßt Hilfe zum Lebensunter-
halt und Hilfe in besonderen Lebenslagen" und sonst nid1ts. Ratlosigkeit 

<.37) § 8 Abs. 2 Sat1 1 BSHG. 
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ist im Gesetz aber nicht als besondere Lebenslage vorgesehen. Folglich ist 
sie audi kein selbständiger Leistungsgrund. Beratung ist nur für diejenigen 
vorgesehen, die in den Leistungskatalog des Gesetzes passen. Die Aufgabe, 
die von den veränderten sozialen Verhältnissen und Anschauungen gefor-
derte umfassende Beratung zu sichern, ist also durch die Fürsorgereform 
des Jahres 1961 nicht gelöst worden. Man wird nicht einfach sagen kön­
nen, daß hier eine Chance für ein modernes Fürsorgerecht verpaßt worden 
sei, sondern berüduid1tigen müssen, daß der Beratungsbedarf personell 
und sad1lich so unbegrenzt geworden ist und so sehr aus der Verwirrung 
stiftenden Fülle und permanenten Wandlung der Erscheinungen dieses 
Zeitalters erwächst, daß er wohl weit über den legitimen Arbeitsbereich 
gerade einer zeitgemäßen Fürsorge hinausreicht. Außerdem ist auch zu 
bedenken, daß die zunächst noch sehr vorsichtige Erwähnung der Bera-
tung im Sozialhilfegesetz wohl eher der Anfang als das Ende einer für­
sorgerechtlichen Entwicklung ist. 

VI. Kombinationen und Grenzfälle 
Der in diesem Kapitel unternommene Versuch, einen überblick über das 

zu geben, was sich die Fürsorge in einem ausgebauten System sozialer 
Sicherung besonders angelegen sein lassen müßte, konnte natürlich keine 
Interpretation des neuen Sozialhilfegesetzes sein. Die Neigung, sich bei 
Überlegungen über die Sozialleistungen - und sogar über ihre Reform -
auf Gesetzestexte zurückzuziehen und aus ihnen dann auch die Beziehungen 
zwisd1en den verschiedenen Leistungsarten herzuleiten, ist zwar weit ver-
breitet. Dabei kommt aber nicht in Sicht, welche Wirkungen dieses System 
auf die betroffenen Menschen hat, auf ihre Lebenslage, ihre Nöte, ihre 
Hoffnungen und ihre Ängste, auf die ganze Person und die ganze 
Familie. Nur von diesen Lebenslagen, ihren gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bedingungen aus läßt sich begreifen, prüfen und beurteilen, 
was geleistet und angerichtet wird. Die Gesetze sagen darüber nichts aus. 
Sie geben für die Beziehungen zwischen den verschiedenen Sparten des 
Sicherungsgeschäfts ebenso nur technische Anweisungen wie für das Ver-
hältnis zwischen dem einzelnen Sicherungsinstitut und dem Leistungs-
empfänger. 

Die Ableitung der fürsorgerischen Aufgaben und ihre Ortsbestimmung 
im ganzen des Sicherungssystems mußte deshalb eine andere Systematik 
haben als das Gesetz. Wenn neben den dauerhaften Restbeständen der 
Einkommenshilfe Pflege, Erziehung und Beratung als eigentständige Be-
reiche der Fürsorge bezeichnet worden sind, so kann damit kein Organi-
sationsplan für ein Sozialamt umrissen sein. Und zwar nicht nur deshalb, 
weil die Verwaltung an das Gesetz gebunden ist, sondern auch, weil die 
praktische Fürsorgearbeit in der Regel eine Kombination verschiedener 
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Formen sein muß; denn sie hat es mit ~ehr komplexen Lebenssituationen 
einzelner Menschen zu tun und mit der Not, die immer nur einem alleine 
gehört. 

Schon die Einkommenshilfe wird, wenn die Fürsorge mit der ihr art-
eigenen Methode auftritt und nicht nur als Lückenbüßer einer unzurei-
chenden Rentengesetzgebung, mit anderen Hilfsmitteln gekoppelt sein 
müssen, vor allem mit verschiedenen Formen der Beratung. Deutlidier wird 
die vielfältige Verknüpfung der verschiedenen methodisdien Ansätze, ja 
sogar der verschiedenen sozialen Berufe, wo es sich nid:1t einfach um Ein-
kommensschwäche handelt. Bei der Rehabilitation treten zum Beispiel 
Pflege, Ausbildung und Beratung, diese insbesondere in beruflidier Hin-
sidit, zusammen auf. Die Nichtseßhafrenfürsorge und die Fürsorgeerziehung 
stellen Kombinationen von Erziehung oder Ausbildung, beruflicher Be-
ratung und psychologischer Beeinflussung dar; auch Elemente der Strafe 
kommen hinzu. Die Komposition der Hilfsformen ist bei der Strafge-
fangenen- und Haftentlassungsfürsorge nicht viel anders, und doch ist klar, 
daß die gleichen Verfahren jeweils in sehr verschiedener Dosierung und 
mit immer wieder variierten Ingredienzien angewendet werden müssen. 
Die Altenhilfe verbindet die verschiedenen Pflegeformen mit intensiver 
wimchaftlicher, medizinischer, psychologischer und auch red1tlicher Bera-
tung, wobei allerdings alle diese Beratungen letzten Endes vielleicht nicht 
mehr als Trost geben können und wohl schon erfolgreich waren, wenn 
sie das Gefühl, verlassen zu sein, mildern und die Verzweiflung bannen. 
Auf ähnliche Weise lassen sich fast alle fürsorgerischen Fälle auf die drei 
Grundformen der Hilfe: Pflege, Erziehung (einschließlich Ausbildung) und 
Bcr;1tu11g, häufig ergänzt oder erst ermöglicht durch finanzielle Beihilfen, 
zurüd,Hihrcn. Die wenigen genannten Beispiele mögen hier genügen, um zu 
zeigen, daß sich die fürsorgerisd1e Tätigkeit immer wieder als aus diesen 
Grundb('standteilcn 1.usammengcsetzt erweist. 

J\ud1 inn<'rh,dh Jer vier grollw (;n,pprn gibt es viL•lerlci Spezialitäten 
und Komhin.11 ionen. DiL· lkratung ist Lbfiir hL·sonders instruktiv. Da es 
11id1t, gibt, w.1s irgmd jemand 11id1t weiß, aber in seincr augenbliddidlcn 
Lage wi~~en müßte, gibt es aud1 kein,: Art von Ratschlag, der nid1t er-
beten werden könnte. Aber "was für Supermenschen sollen wir sein, wer 
kann das alles?", hatte Krämer angesichts einer solchen Forderung an den 
Sozialarbeiter gefragt. 888) Auch der Berater kann nicht alles wissen. Der 
gut geschulte Sozialarbeiter kann sich nicht einmal - zusätzlich zu seinem 
eigentlichen Fachwissen - auch noch in komplizierten Rentenfällen aus-
kennen; aber wer Rat sucht, ist meistens ein komplizierter Fall. Dabei 
ist das Recht der sozialen Sicherung der Fürsorge unmittelbar benachbart. 
Wie ist es dann erst mit der Finanzierung von Ratenkäufen, der Behand-
lung und Erziehung eines mongoloiden Kindes, den Berufschancen bei 

888) Erwin KrAmer: Anford~run~cn moderner Soz1:i.larbc1t an die Mitarbeiter der Frtjcn 
Wohlfohrcspflege. Jn: DPWV-N•diridncn. Jg. 12. Nr. 10 (Oktober 1962). S. 137. 
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einem Archäologie-Studium, der rationellsten und preiswertesten Küchen­
einrid1tung für einen jungen Haushalt, der Krankheit der Katze einer 
alten Witwe, der Zerrüttung einer Ehe, den Mietstr.:itigkciten mit dem 
Hauswirt, der Gefi-ihrdung junger 1\-1:idchen bc•i Fahrtm ins Ausland? 
Solche und hunderte ähnlicher odcr anderer Fragen sind ja keine Kuriosi-
dtcnsammlung, sondern allt:igliche Lcbensprobl.:mc, die, wenn sie ;d1lccht 
gelöst werden, einen MensdH:n zermürben oder sogar seint: Existenz zer-
brechen können. 

fa mag zunächst scheinen, als sei die Fürsorge hier überall gefordert. 
Aber es ist völlig eindeutig, daß sie hoffnungslos überfordert wäre, würde 
man sie mit all diesen großen und kleinen Kümmernissen allein lassen. 
Nur mit einer Fülle der besten Spezialisten ist hier weiterzukommen. Mit 
dilettantischer Alleswisserei würde gewiß mehr Schaden als Nutzen gestiftet. 

Gerät aber die Beratung, wenn sie in dieser spezialisierten Weise aus-
gebaut wird, nicht genau in den gleichen Zustand, dem abzuhelfen sie doch 
eigentlich gedacht war, nämlich in eine völlige Unübers;d:~1ichkeit? Steht 
der Ratsuchende all dieser. Beratungsstellen nicht ebenso verwirrt und 
unwissend gegenüber wie den Gegenständen, über die er sid1 Rat holen 
wollte? Das heißt: Ist irgend etwas gewonnen, wenn man sich erst beraten 
lassen muß, was es an Beratungsmöglichkeiten gibt und wo man in seinen 
eigenen Schwierigkeiten wohl am besten Rat findet? 

Genau das scheint die gestellte Aufgabe zu sein. Eine Beratungsstelle, 
die in jedem Falle Rat wüßte, ist undenkbar. Der spezialisierte Fachmann 
ist unentbehrlich. Aber ebenso unentbehrlich ist eine Beratungsinstanz, 
die überall bekannt ist, die sid1 zunächst einmal jeder noch so dummen 
Frage annimmt und die daher Vertrauen genießt. Sie muß mit Fach-
leuten besetzt sein, deren Spezialität es ist, die gestellten Fragen zu 
begreifen und die eigentlichen Probleme, die von dem, was der Klient vor-
trägt, oft mehr verdeckt als offenbart werden, aufzuspüren. Sold1c Situa-
tionsanalyse ist ja die Aufgabe, die d:1s W'esen der Fürsorge bestimmt, 889 ) 

und insofern gehören in diese Beratungsstellen die besten Sozialarbeiter. 
Sie müssen einen Blick dafür haben, was für den Menschen, der zu ihnen 
kommt, weil er mit irgendeiner Situation nicht fertig wird, getan werden 
kann. Sie müssen die Gabe der Selbstbescheidung haben, einzusehen, daß 
sie nur ganz selten für den erforderlichen Rat und die mögliche Hilfe 
kompetent sind, Und sie müssen sd1ließlich wissen, an wen sie sich um 
Unterstützung wenden oder den Ratsuchenden verweisen können. Krämer 
hat das so beschrieben: ,,Welche Bildungsfrage ist an uns selber gestellt, 
um über die kulturellen Bedürfnisse anderer Menschen entscheiden zu 
können, über Ausbildungsfragen, über Begabungen und eine zuzugeste-
hende oder nicht zuzugestehende Ausbildung! Was wird da alles an 
Können, an Kenntnis des Menschen, an Taktgefühl, aber auch an Um-

88G) Vgl. Kap. VII, Absdlnitt IV 4. 
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sdiau, an Milieukenntnis verlangt, damit man das, was man nicht selber 
leisten kann, andere leisten läßt, damit man an die richtigen Türen klopft 
und die richtigen Helfer hervorbittet für die Dinge, die man nicht selber 
kann." 890) 

Die Funktion solcher Beratungsstelle ist also die einer Orientierungs-
·md Auffangstelle, die sich jedermann für jeden Fall anbietet, die richtigen 
Fragen herausdestilliert und dann den richtigen Fachleuten stellt. Was 
hier gefordert ist, ist im Grunde die Fähigkeit eines guten Journalisten, 
Kontakte herzustellen und Vertrauen zu erwerben, um von den Einge-
weihten informiert zu werden, mn ihnen zusammarbeiten und sie um etwas 
bitten können. -

So wie hier bei der Beratung grenzt die Fürsorge überall an andere 
gesellschaftliche Aktionen an. Sie muß sich mit anderen Behörden arran-
gieren und mit anderen Instanzen kooperieren. Aus der Formulierung 
des Themas dieser Arbeit geht schon die Verbindung mit Versicherungs-
anstalten und Versorgungsämtern hervor. Von der Nähe zu Schulen und 
Arbeitsämtern ist ebenfalls schon gesprochen worden. Auf die Kontakte 
mit der Justiz ist am Anfang dieses Abschnitts bei der Fürsorgeerziehung 
und der Strafgefangenenfürsorge kurz hingewiesen worden. Vor allem in 
der Bewährungshilfe müssen beide zusammenwirken; daher ist diese auch 
in einem Land der Justizverwaltung und im anderen der Fürsorge zu-
geordnet. Unter den wenigen Beispielen für die Grenzübergänge zwischen 
der Fürsorge und anderen Bemühungen um den Menschen sei schließlich 
noch die Sedsorge genannt, und zwar deshalb, weil häufig nicht recht 
eingesehen wird, daG sie etwas anderes ist als die Fürsorge. \Y/o es um 
entsdieidende „Korrekturen am Menschen" 890) geht, wo Verhaltens- und 
BewuEr.,einsänderungen versucht werden, die die Substanz der Person 
berühren, wo ein Leben nur in Ordnung kommen kann, wenn letzte Sinn-
fragen gestellt werden, oder wo etwa einem alten Menschen nur noch in der 
Angst vor dem Tode wieder Zuversicht zu geben ist, da geht es um 
höhere Bezüge als die sozialen, die die Fürsorge zu ordnen sucht. 

890) Erwin Krämer, a.a.O., S. 137, 
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Kapitel VII: 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER FÜRSORGE 

I. Abschied von der Einkommenshilfe 

1. Die Freisetzung der Fürsorge von laufenden Unterhaltszahlungen 
Seitdem die Armenpfk·ge zur Fürsorge geworden ist, also ~pätl·stens 

seit der Fürsorgered1tsrcform der zwanziger Jahre, die das Primip der 
Individualisierung in n:i.hl'Zu vollkommener Weise kodifiziert hat, ist klar, 
daß Fürsorge etwas anderes ist als eine Veranstaltung, die denjenigen zu 
einem mehr oder minder notdürftigen Einkommen zu verhelfen hat, für 
die im Wirtschaftsprozeß keines abfällt. Die Abwendung von der Auf-
gabe, Ersatzeinkommen zu verteilen, ist also keine neue Tendenz. Sie ist 
sogar bereits vierzig Jahre vor der Fürsorgepflichtverordnung und den 
Reichsgrundsätzen wirksam und nadiweisbar geworden, nämlich seitdem 
die Sozialversicherung als Instrument zur Umverteilung von Einkommen 
von den wirtschaftlich aktiven Bevölkerungsteilen auf die vorübergehend 
oder dauernd unproduktiven erfunden worden ist. Der Versuch, diesen 
Abschied der Fürsorge von der reinen Existenzsicherung zu beschreiben 
und zu deuten, gesellschaftliche Bedingungen, Folgerichtigkeit oder Wider-
sprüchlichkeit dieser Entwicklung und Wechselwirkungen mit anderen 
sozialen Einrichtungen aufzuzeigen, hat alle vorangegangenen Kapitel 
durd1zogen. 

Wenn darum an dieser Stelle auch nicht mehr als eine Zusammcnfassung 
von Argumenten stehen kann, die schon früher diskutiert worden sind, so 
konnte doch - sollte überhaupt von Entwicklungstendenzen der Fürsorge 
die Rede sein - nicht darauf verzichtet werden, als erste die Befreiung 
von der Last der laufenden Unterstützungen zu nennen. Denn sie und 
nidits anderes ist das entscheidende Grunddatum, das für alle weitere 
Fürsorge bestimmend ist. Wäre die Fürsorge nicht weitgehend von der 
Aufgabe entbunden worden, einkommens- und vermögenslosen Familien 
ihren Lebensunterhalt zu sidiern, so wären alle darüber hinausgehenden 
Ambitionen radikal und dauerhaft blockiert worden. Wenn heute davon 
gesprochen werden kann, daß eine moderne Fürsorge „da einzusetzen 
wäre, wo nur durdi persönliche Hilfe, durch eine persönlidie Arbeit an 
Mensgien, durch auf die Besonderheiten im einzelnen abgestellte Bera-
tungs- und Hilfsmittel, oft auch durch pflegerisdie Arbeit, der Notlage 
eines Menschen beizukommen ist", 891) dann ist das einzig und allein dem 
Umstand zu verdanken, daß der Ausbau der sozialen Sid1erung die Für-

891) Hans Achinger: Die Neuordnung des Fürsorgerechts als Teil einer Sozialreform. Zweiter 
Vortrag auf dem Deutsdi.en Fürsorgetag 1957. In: Nachrichtendienst de,; Deucsd-ien Vereins 
für öffentlidie und private Fürsorge. Jg. 1958. Nr. 1 (Januar). S. 9. 
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sorge für solche diffizilen Anstrengungen freigesetzt hat. Insofern ist die 
Entwicklung der Fürsorge vom Rentensystem determiniert. Ihre eigene 
soziale Phantasie konnte sie erst bestätigen, als die Entlastung von den 
laufenden Einkommenshilfen ihr einen Spielraum für solche neuen Ver-
suche verschaffte. 

An der Feststellung, daß die Fürsorge sich aus dem Geschäft der reinen 
Einkommensumschichtung zurückzieht, wenn Versicherungs- und Versor-
gungssysteme auf- und ausgebaut werden, die ja eigens zu diesem Zweck 
geschaffen sind, ist nur das eine erstaunlich, daß sie noch immer zur Kenn-
zeichnung der Fürsorge brauchbar ist. Wenn es nämlich richtig ist, daß 
spätestens mit den Fürsorgegesetzen der zwanziger Jahre die Vorstellung 
verabschiedet worden ist, die Fürsorge sei als die Institution zu begreifen, 
die den Armen ihr täglich Brot zu geben habe, wenn man weiß, daß der 
Staat sich schon im vorigen Jahrhundert eine andere Konstruktion aus-
gedacht hatte, um diese Aufgabe zu erfüllen, dann sollte man eigentlich 
vermuten, daß der Exodus der Einkommenshilfe aus der Fürsorge längst 
abgeschlossen sei. Wieso kann man die Entbindung von der Unterhalts-
sicherung und die Zuwendung zu persönlichen Hilfen noch immer als 
Entwicklungstendenz, auch der heutigen Fürsorge, bezeichnen? Wieso 
kann diese Umwandlung der Funktionen noch ein aktuelles Merkmal der 
Fürsorge sein und nicht nur eine Reminiszenz an die Frühzeit der Sozial-
politik? 

2. Die vorübergehenden und die dauerhaften Restbestände 

Offensichtlid1 sind es in erster Linie Unvollkommenheiten der normalen 
Sicherungsapparaturen, die die Fürsorge zwingen, als Lückenbüßer einzu-
springen. Die Annahmen des Gesetzgebers darüber, wer ohne jede öffent­
liche Vorkehrung und ohne jeden Zwang seine Existenz selbst simern 
könne und aud1 sichern werde, haben siJ1 nid1t in allen Fällen bestätigt. 
Dag der Staat durd1 Kriege und innnc Zerriittungcn die privaten Ilemii-
hungl"n in großa Zahl selbst zu11id1te gemacht und deshalb in der Kriq~s-
opfcrvt'r,orgu11g und im L1stl'll;H1sglt'id1 Ersatzsysteme für zerschlagene 
Selb,tvur,orge gcsJ1affen hat, spielt dabei natürlich zahlenmäßig eine ge-
wid1tige Rolle. Je weiter wir uns von den Kriegszeiten entfernen und je 
länger die ungestörte wirtsmaftlime Stabilität anhält, um so zuverlässiger 
wird sim diese Personengruppe verringern und allmählim ganz versmwin-
den. Gewisse Restbestände, die die ihnen zugetraute eigene Simerungs-
tätigkeit aum in fricdlichen und prosperierenden Epomen nicht leisten, 
werden jedoch zunächst verbleiben. Darüber hinaus sind bei der gegen-
wärtigen Verfassung der Rentenanstalten aud1 die Fälle nimt auszusmlie-
ßen, deren Ersatzeinkommen zum Leben einfam nicht ausreimt. 

Daher wird der Fürsorge auf absehbare Zeit auf erlegt bleiben, Renten-
ersatz und Rentenaufstockung zu leisten. Sie tut das smon seit langem nur 
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noch unter Protest, wie alle aus Fürsorgekreisen stammenden Vorschläge 
zur Sozialreform zeigen. HO~) Sie kann sich dieser Aufgabe aber nicht ent-
ziehen, und sie kann sich von ihr :rnrh nid1t durd1 eine Fürsorgcrcdns­
rcform entbinden. Nur Vcrämk·rungl'll im Rentcnsy\tt·n1 und in Jen 
privaten Verhaltensweisen in bczug auf Spar- und sonstige Vorsoq;etätig-
keit könnten diese Residuen allmählich auflösen. Die Erfahrungen aus 
80 Jahren Sozialversicherungsgeschichte und aus den weltweiten Anstren-
gungen um soziale Sid1erhcit lassen die Wahrscheinlichkeit, daß alles La-
mentieren über den „Wohlfahrtsstaat" nicht davon abhalten wird, die 
Sidierungsgesetzgebung weiter zu perfektionieren und das Rentensystem 
zu komplettieren, als sehr hoch, nahezu als Gewißheit ersdieinen. So wird 
die Fürsorge audi immer mehr für die Aufgaben frei werden, die ihr an-
gemessen und vorbehalten sind. 

Aus diesen Hilfen, die nur nad1 individualisierender, also fürsorgeri­
sdier Methode sinnvoll geleistet werden können, lassen sidi die Einkom-
menshilfen nun aber dodi nicht völlig eliminieren. Hilfsbedürftigkeit, die 
n u r aus Einkommenslosigkeit besteht, läßt sidi zwar praktisdi lücken­
los durdi die Auszahlung eines Standardsatzes beheben. Wo solch fixer 
Betrag nidit ausreidit, wo die besonderen Verhältnisse des Unterstützten 
bei der Bemessung der Einkommenshilfe berücksiditigt werden sollten, da 
geht es immer sdion um mehr als um reine Einkommenshilfe. Differen-
zierter Bedarf muß audi untersdiiedlidie Ursadien haben, die also - zu-
sätzlich zur Einkommenshilfe - aufgespürt, analysiert und möglichst be-
hoben werden müssen. Hier wird auch die Unterscheidung zwischen unver-
sdiuldetcr und versdiuldeter Not wescntlidi, so sehr sid1 audi alle neuzeit-
lidie Fürsorge entsdiieden dagegen wehren würde, nodi etwas mit der 
alten Klassifizierung in würdige und unwürdige Arme zu tun zu haben. 
,,Sdiuld" soll hier audi gar nidit in erster Linie eine moralische Qualifika-
tion ausdrücken - so wenig sie in mandien Fällen auszusdialten ist -, 
sondern lediglidi die causa der Einkommenslosigkeit bezeichnen. "People 
who are without income through no fault of thcir own" H03) brauchen 
effektiv nichts anderes als Geld, und deshalb sind sie mit schematischen 
Renten durdiaus angemessen bedient. Wo die Ursache der Einkommens-

89%) Vgl. insbesondere: Fürsorge und Sozjalreform, Gesamtberidn über den Di:-1..1tsd1en Für­
sorgetag 1955, Köln und Berlin 1956, und: Die Neuordnung des Fürsorgercdlts als Teil 
einer Sozialreform, Gesamtbericht über den Dcutsdien Fürsorgetag 1957, Köln un ...i Berlin 
1958. Diese Publikationen sind deshalb besonders typisch, weil im Deut~chcn Verein für 
öffentlidie und private Fürsorge, der die Deutschen Fürsorgetage veran~raltcr, alle an der 
Fürsorge interessierten und beteilig:tcn Organisationen, Behörden und Einridirun~en 1u-
sammengcschlosscn sind, dar11nter Bundes- und Länderministerien, Ge_mcinJen und Kreist', 
die freien Wohlfahrtsverbände, Arbeitsämter, Vcrsorgung-.ämter, Sor1.1\ vc .. ~i1..1n-run~~t ri,!er, 
Gesundheitsämter Arbeits- 1 Sozial- und Vcrwaltun~s~cridnc, soziale An\laltl'n und sonalt· 
Sdrnlcn sozialwi'sscnschaftl idie Imtirutt.·, Arht.·itgcbcrverbände und Gt·wt·rh,dllhcn. Der 
Kompr~miß, den diese Ansam1nlun~ der vcrsc...hiedt·mt<.·n. lntere~J.l'l1rt.'n und lntt'H'"lt'rtt.·n 
erzwingt, läßt die Vcrlautbarun1,;cn Jes lh-ut~dlcn Verein,; für ötft-n1l1J1c un„1 prt\'Jtc 
fürsorg:e allerdings aud, ctwa!t wcni1,;cr t·nts1.hicdl:"n wcrdl•n als Fordcrungl'il Jndl'rcr VnbJndt· 
und Institute. 
Eveline M. Burns: Your State and Sccurity. In: Survc-y Graphie New York. h-bruary 1936. 
S. 77. Zitiert nadt Hans Adiinger: Soziale Sid,crheit. Stuttgart 1953. S. 11. 
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losigkeit aber in bestimmten Fehlern und Mängeln der Person liegt, die 
behebbar sind, darf die finanzielle Unterstützung nur eine Obergangshilfe 
sein. Die eigcntlid1e Arbeit, die zu kistcn ist, besteht darin, die Gründe 
des wirtschaftlichen Versagens aufzudecken und zu beseitigen. Das kann 
von Rehabilitationsmaßnahmen bis zu Entziehungskuren, von der Woh-
nungsvermittlung bis zur Resozialisierung Straffälliger reichen. Wenn also 
überhaupt von unterschiedlichem sittlichen Niveau gesprochen wird, dann 
verläuft die Grenzlinie nicht zwischen den schuldhaft und den unver-
schuldet in Not Geratenen, sondern innerhalb der Gruppe, deren Hilfs-
bedürftigkeit audi bei gegebenen Umweltbedingungen vermeidbar gewesen 
wäre und die daher audi korrigierbar ist. 

In solchen Situationen würde die Rente den eigentlidien, tiefer liegen-
den Notstand nur verdecken und konservieren, anstatt ihn zu beheben. 
Hier ist die Einkommenslosigkeit nur Symptom. Deshalb kommt es dar-
auf an, neben der Einkommenshilfe mit echter fürsorgerischer Arbeit an-
zusetzen. Hier wie überall in moderner Fürsorge geht es darum, "eine sehr 
spezielle, auf gute Ausbildung gestützte Fähigkeit" zu entwickeln, ,,ver-
unglückte Lebenslagen zu reparieren". 894) 

Ist die Diagnose aud1 nur einigermaßen richtig, daß die Entwicklung der 
Fürsorge durch die immer mehr schrumpfende Beansprudiung durdi Ein-
kommenshilfen einerseits, den zunehmenden Bedarf an Pflege, Beratung 
und Anpassungshilfen andererseits gekennzeichnet ist, dann wird in Zu-
kunft immer weniger aus den Fürsorgeetats abzulesen sein, was geleistet 
worden ist. Damit ist keineswegs gesagt, daß die Fürsorge billiger werden 
wird. Da sie arbeitsintensiver wird, ist sogar wahrsdicinlid1, daß sie teurer 
wird, ium:il zunächst vor allem mit einem wadiscnden Anteil der Anstalts-
pflege und der häusliJ1en Pflege zu red1ncn ist, die außerordentlich hohe 
Aufwendungen erfordern. Auf jeden Fall - ob nun die Ftir.mrgc billiger 
<llkr teurer wird - verliert die Rcbtinn zwischen Ampben und Erfolgen 
ihrl' Fi11dt·11tigkt·it. w~, die Hirsnrgt• bewirkt, wird in11m·r 111d1r aus ande-
ren Kritcricn ersdilmst·n werden nüisscn. 

II. Geldleistungen oder Sachleistungen 

Der Abschied von der Einkommenshilfe legt die Frage nahe, ob auf die 
Dauer Geldleistungen nidit völlig untypisdi für die Fürsorge werden. 
Wenn die Verteilung rentenähnlicher Unterstützungen immer mehr aus 
der Fürsorge abwandert, so scheint das zunächst nur eine andere Aus-
drud,sweise dafür zu sein, daß sich ihre Tätigkeit im gleichen Maße zur 
Gewährung von Sachleistungen hin verlagert. Bei den gegenwärtigen 
Denkgewohnheiten, Verwaltungsstrukturen und Reditsbegriffen ist das 

AIH) I !Jns Ad1ingcr, a.a.O., S. 10. 
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sicher auch weitgehend richtig, denn Pflege, Erziehung und Beratung 
gelten nach ihnen eindeutig als Sachleistungen. Und wenn die Beohachtung 
zutreffend ist, daß die Fürsorge sid1 zunt:hmend auf diesen drei großen 
Gebieten betätigt und immer wenigt:r mit purer Armut zu tun hat, dann 
wäre in dieser Entwicklun~stendt:m: die zweite, die zur Dominanz der 
Sachleistung hin, bereits impliziert. 

Aber diese Identifikation der heidl'n Aussagen ist keineswegs zwingend. 
Ihre Übereinstimmung ist keine logische Ableitu11g, sondern nur eine 
Beschreibung faktischer Gegebenheiten und Verlultensweiscn. Dl'shalh ist 
zumindest noch nimt eindeutig abzusehen, ob bei der Weiterentwicklung 
der Fürsorge die Leistungen "in cash or in kind" 895) das übcrgcwid1t 
gewinnen werden. Es gibt einige remt gewichtige Indizien und Über-
legungen, die die Annahme begründet erscheinen lassen, daß der Schwer-
punkt auf etwas weitere Sicht bei den Geldleistungen liegen wird. 

Zunächst ist eindeutig und unbestritten, daß die Restbestände an Natu-
ralhilfen für den laufenden Lebensunterhalt immer mehr zusammen-
schrumpfen. Sie sind sowohl bei der Verwaltung als auch bei den Empfän-
gern nicht beliebt, und daher findet sich auch niemand, der ihre Notwen-
digkeit nachzuweisen versuchte, wenn es sich nicht um Personen handelt, 
die zu vernünftiger selbständiger Haushaltsführung nicht fähig sind. Die 
Tendenz ist international genauso festzustellen wie in Deutschland, 896) 

wobei natürlich solche Länder vorläufig noch eine Ausnahme darstellen, 
deren Wirtschafts- und Geldsystem noch nicht so weit entwickelt ist, daß 
alle Lebensbedürfnisse über den Markt gegen Geld befriedigt werden. Dem 
widersprechen auch solche ~ußerungen nicht, die auf den ersten Blick wie 
Gegenstimmen aussehen. Wenn etwa Dr. Metall, damals Chef der Abtei-
lung für internationale Organisationen im Verbindungsbüro der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation zu den Vereinten Nationen in New York 
von „der außerordentlichen Bedeutung, die in einem System sozialer 
Sicherheit den Sachleistungen zukommt" 897) spricht, so sind damit vor 
allem jene Sonderzuwendungen gemeint, die nicht der normalen Haus-
haltsführung, sondern der Bestreitung außerordentlid1er Aufwcndun~en 
dienen. 

Aber auch bei solmen Hilfen, die Sonderlagen im menschlichen Leben 
meinen, prägt sich die Neigung, sie durch Geldzahlungen zu bewerkstel-
ligen, allmählich deutlicher aus. Bisher hat sie sich nur sehr zaghaft und 
in der sehr bescheidenen Form durchgesetzt, daß Anstaltsbewohnern ein 

Alva Myrda1: Nation and Family. The Swedish Exferiment in Dcmocratic Family and 
Population Policy. London 1945. Obersdirift ,u Kapite IX. S. 133. 
Vgl. z. 13. Licselotte Wolfrum: Die R,·d1tsstcllun~ dC's Hilfshedürftii,;cn im dn1t.'<,:hC"n ,nwic 
im wen~ und nordC'uropäisdH'n So1i,1lhilfcrrd1t. Disi.crration in der iuri~li\\.·hc.·n r.1kul1:it 
der Univenitiit Freihur~. lf.J{i2. Die Arht·it ,•nthä1: die lhntyllun~ df's_ Hnh1, dc-r idll·_nt-
lidlt"n Fürsoq;c in ht"i<lcn Tf."ilt·n Dcu1,JilanJ!t, in l1stcrrc1d1, der S1.:hwn,, l·r.1nkn·1d1, 
Croßbritannien SdiwC"dcn und l>änt·mark. 

M07) Rudolf A1aJir' MCrall: Die en.it"hc.-risd1l·n Auf~ahen J,:r so:t.ialen Sid1nhei1. In: Bullc:rin 
der Internationalen Vereinigung für soziale Sid,crheit. Jg. IV (1951). 1'.r. 3. S. 34. 
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Geldleistungen oder Sachleistungen 

Teil ihrer Rente belassen oder von der Fürsorge ein Taschengeld zur freien 
Verfügung gewährt wird. Einzelne Sozialämter sind jedoch schon sehr viel 
weiter gegangen und zahlen den gesamten Pflegesatz an den Anstalts-
insassen aus. Daß ein solches Verfahren möglich ist, ist keine umwälzende 
Entdeckung. Alle privaten Anstalten und alle „Selbstzahler" in gemein-
nützigen oder kommunalen Einrichtungen beweisen seit langem, daß 
daran gar nichts Außergewöhnliches ist. Aber bis jetzt ist solche „Sach-
leistung in Geldform" noch seltene Ausnahme, sowohl was die Zahl der 
Kommunen, die sich derart avantgardistisch gebärden, als auch was die 
Hilfearten betrifft, bei denen solche Neuerungen praktiziert werden. 

freilich wird nie alle Fürsorge in bare Zahlungen transformiert werden 
können. An anderer Stelle 808) ist bereits für einige Hilfen, die nicht zur 
Deckung des laufenden Lebensunterhalts dienen, kurz erörtert worden, 
inwieweit sie als Geldleistung gewährt werden können und inwieweit ihre 
Eigenart es verbietet, sie anders denn als Sad1leistung zu erbringen. Bei 
den etwas grundsätzlicheren und auf längere Frist abgestellten Überlegun-
gen wird im folgenden noch einmal darauf einzugehen sein. 899) Bei den 
früheren Ausfühi-ungen zur Pflege und zur Erziehung, insbesondere der 
Ausbildung, hat sid1 jedoch schon gezeigt, daß manches, was heute noch 
Sa'--hleistung heißt, durchaus mit Zahlungen an den Hilfsbedürftigen zu 
bewerkstelligen wäre, die ihn instand setzen, entsprechende Dienst!eistun-
i;en zu bezahlen. Da wir in unserer gesamten Sozialpolitik davon und 
darauf ausgehen, daß der Mensch mündig sei, da wir seine Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit betonen, d;i Sachleistungen immer mehr diskreditie-
ren als Geldleistungen, weil m:111 Geld nicht ansieht, woher es kommt, da 
,.Sad1ki,tungcn ... immer Arn1c:npflq.(L"duraktcr" haben, weil „sie ... 
stc:ts eine gewisse Autorität de~sen, dc:r sie gewährt", erfordern, v00) und 
da wir deshalb überzcui;t sind, daß Barzahlung mensd1cnwürdiger ist als 
N.1turalliilfr, uot) besteht durchaus begründeter Anlaß zu dc:r Vermutung, 
<laß wir uns auch in der Fürsorge immer mehr der Geldleistung versmrci-
ben wcnfrn. Damit würde ~ich nur bei den Hilfen in besonderen Lebcns-
1.ti:cn die I·'.ntwicklung wicdcrlrnlrn, die die Hilfen zum Lebensunterhalt 
ebenfalls durd1bufcn lubcn. 

Daß auf der anderen Seite gerade die Hilfen, die ihrem Wesen nach nie 
durch Geld abgegolten werden können, dringlicher, umfangreicher und 
intensiver werden, braucht solche Tendenz nicht auszuschließen. Vielleicht 
ist die Überleitung von Sachleistungen in Geldform erst dann in größerem 
Stil möglich, wenn sie von sehr sorgfältiger Beratung und persönlichen 
Hilfen begleitet ist. 

Vgl. Kap. VI, Abschnitt IIl 2 und Absdinitt IV 26. 
Vgl. Ab,dinitt IV l und J in diesem Kapitel. 
Heddy l\eumcister: Autoritäre Sozialpolitik. In: Ordo. Jahrbudi für die Ordnung von 
Wirtsdoaft und G«e!lschafr. nd. 12. Düsseldorf und Mündicn 1961. S. 216 f. 
V~I. die ausführlidicn Darlegungen zu diesem Thema in Kap. V, Abschnitt IV 3c. 



E11twiddungstcndenzen der Fürsorge 

III. Schematisierung 

Die Annahme, daß mand,es, was heute nod, in natura geleistet wird, 
in Zukunft die Form von Geldzahlungen annehmen wird, wird durd1 
eine dritte Tendenz gestützt, die in dem neuen Sozialhilfegesetz besonders 
gut zu beobachten ist: Die Hinwendung zu stfrkcr sd1cmatisierten Rege-
lungen, also das Bestreben, die Fürsorge mehr und mehr den Versiche-
rungs- und Versorgungsformen anzugleichen. Eine solche Annäherung 
wird dadurch beschleunigt, daß „auf den Gebieten der Sozialversicherung 
und der Versorgung in jüngster Vergangenheit auch Leistungen eingeführt 
worden (sind), die auf die individuellen Verhältnisse des Einzelfalles abge-
stellt sind und daher fürsorgerischen Charakter tragen". 902) Die Abwan-
derung zu Miscnformen zwiscnen den reinen Versicherungs-, Versorgungs-
und Fürsorgekonstruktionen scneint sich also von zwei Seiten, von den 
generalisierenden und von den individualisierenden Maßnahmen her, zu 
vollziehen. 

1. Der Rechtsanspruch 
Daß der Hilfeempfänger durch die Zuerkennung eines Recht5ansprucns 

auf Fürsorge näher an den Status heranrückt, der in den allgemeinen 
Sicnerungssystemen zuerkannt wird, ist vor und nach Erlaß des Bundes-
sozialhilfegesetzes oft gesagt worden. Die Meinung von Ministerialdirektor 
Duntze, Leiter der Abteilung Fürsorge im Bundesinnenministerium, daß 
,,sich die Rechtsstellung des Hilfcsudienden der eines Ansprudisberechtig-
ten auf Leistungen der Sozialvers'id1erung oder der Versorgung" nähere, 
„soweit ein Rechtsanspruch auf Hilfe besteht", U03) ist bereits zitiert und 
dabei auf die Bedingungen hingewiesen worden, die erfüllt sein müssen, 
damit diese Aussage nicht nur formal richtig ist, sondern auch im Rechts-
bewußtsein der Betroffenen nachvollzogen wird. 904 ) Für das rein juristi-
sche Denken scheint - wenn man die inzwischen ersdiienenen K"mmen-
tare als Maßstab nimmt - die Formulierung des Rechtsanspruchs im Ge-
setz jedenfalls eine der markantesten Wandlungen zu sein, die die jüngste 
Fürsorgerechtsreform gebracht hat. Wie wenig damit allerdings an den 
faktischen Vollzügen geändert ist, wenn man sich im übrigen weiter an 
das Fürsorgeprinzip hält, hat Ministerialdirektor Scheffler, der Amtsvor-
gänger Duntzes, auf dem Deutschen Fürsorgetag 1957 sehr klar beschrie-
ben: ,,Aber die Festlegung solcher subjektiver Rechte hat gewisse Gren-
zen. Das Individualprinzip ist kein besonders geeigneter Partner des 
Rechtsanspruchs. Denn es bedingt nun einmal Ermessensräume, die von 
der Verwaltung, nicht vom Gericht auszufüllen sind. Daher kann man im 

902) Joh.1nncs Duntze: Das Bundcsso:t.ialhilfcgcsct1. im System der s01.iaicn Ll·i:.tunf:<'O. In: 
Blätter der Wohlfahrtspflege. Jg. 108. Nr. 8/9 (August/September 1961). S. 3. 

903) Johannes Duntze, a.a.O., S. 3. 
904) Vgl. Kap. V, Absdmitt IV 3 d und e. 
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Gesetz allgemein das Recht auf Fürsorge statuieren, man kann auch bei 
vielen der besonderen Hilfen das Recht auf Hilfe dem Grunde nach 
geben ... , Art und Umfang der Hilfen müssen jedoch in der Regel im 
Ermessensraum der Verwaltung verbleiben." 905) 

Das ist zwar zunächst eine Bestätigung der früher ausgesprochenen und 
begründeten These, daß der Rechtsanspruch allein am Wesen der Fürsorge 
nicht viel ändert. 906) Aber für das Eindringen von Denkschemata aus der 
Versorgung in die Fürsorge ist die Vorstellung, daß nur diese Rechtskon-
struktion den neuartigen Leistungen die gewünschte Weihe geben könne, 
doch kennzeidinend. Entscheidender für die Substanz der Fürsorge ist 
jedod1, daß der Ermessensspielraum der Verwaltung weiter eingeschränkt 
worden ist, als nach den Worten Schefflers bei unbeeinträchtigter Geltung 
des Individualprinzips möglich gewesen wäre. Darin manifestiert sich 
in gewissem Maße ein Sieg des Anspruchsdenkens über das Fürsorge­
denken. Scheffler hat das in dem gleichen Vortrag ganz offen ausge-
sprochen: "" .. es wird doch wohl richtig sein, die wesentlichen, auch 
neuartige, (Hilfen) zu benennen, urid sie nicht nur katalogmäßig aufzu-
führen, sondern jede auch in den für sie typischen Grundzügen im Gesetz 
zu gestalten.... der Inhalt aller dieser besonderen Hilfen kann nicht 
allein in den Ermessensraum der Verwaltung gelegt werden. Er kann es 
schon nicht des Rechtsanspruches wegen, ..." 907) Daß dem eine allgemei-
nere Rechts- und Staatsphilosophie zugrunde liegt, wird kurz danach 
gesagt: "Es ist für mim kein Zweifel, daß subjektive Rechte weitgehend 
im Gesetz zu normieren sein werden. Das entsprimt dem Wesen eines 
sozialen Rechtsstaates." 908) 

2. Die Einkommensgrenzen 
Zweifellos ist damit nicht nur die - bei Rechtsgelehrten und im Volk 

- herrsd1ende Meinung richtig bezeichnet, sondern auch ein Zusammen-
hang umschrieben, der logisch zwingend ist. Denn von einem Rechts-
anspruch kann nur dann gesprod1cn werden, wenn das Gesetz die An-
spruchsvoraussetzungen und den Inhalt des Anspruchs festlegt. Beides tut 
das neue Sozialhilfegesetz, freilich keineswegs vollkommen und konse-
quent, sondern in einer durch Rücksichten auf das Individualprinzip viel-
fach gebrochenen Manier. Immerhin sind vor allem die Anspruchsvoraus-
setzungen, aber auch die Leistungen viel stärker smematisiert, als es die 
Fürsorge bisher - jedenfalls dem Wortlaut der Gesetze nach - gekannt 
hat. Schon die Richtsatzkonstruktionen, so notwendig si~ sicher für die 
Verwaltungspraxis sind, waren ja eigentlich eine in keiner Weise erwünschte 

Gerhard Sdi.effler: Die Neuordnun~ des Fürsoq:;ered1t~ als Teil einer Sozialreform. Erster 
Vortrag auf dem Deutschen Fürsorf!:eta~ 1957. fn: Nadirichtendienst des Deutschen Vereins 
für öffentliche und privJtc Fürsor~e. Jg. 1958. Nr. 1 (Januar). S. 4. 

OOR) Vgl. Kap. V. Abschnitt IV 3 d. 
907) Gechard Schefflcr, a.a.O., S. 3. 
llOS) Gerhard Schefflcr, a.a.0., S. 4. 
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Entwicklungstendenzen der Fürsorge 

Einschränkung des Prinzips der individuellen Leistungsbemessung. Jetzt 
haben wir uns noch viel weiter von der Forderung entfernt, die Achinger 
noch auf dem Deutschen Fürsorgetag 1957 erhoben hatte, daß nämlich 
,,der neue Personenkreis in der Fürsorge ... relativ unbest'immt bleiben" 
müsse und daß „diese Hilfe ... nicht einem von vornherein bestimmten 
Personenkreis, der eine bestimmte Einkommensmarke unterschritten hätte, 
geschuldet (werde), sondern allen, die sie brauchen". 999) Statt dessen sind 
sehr genaue Vorschriften darüber erlas~en worden, bei welchem Einkom-
men und welchem Vermögen welche Leistungen zu gewähren sind, und 
zwar sehr fein differenziert nach dem Katalog der besonderen Lebens-
lagen. Die „allgemeine Einkommensgrenze", 919) die für vier der „be~on-
deren Lebenslagen" und teilweise für eine fünfte gilt, 911 ) wird aus einer 
Kombination von - veränderlichem - Regelsatz und in 1v1arkbeträgen 
festgelegten Familienzuschlägen errechnet. Die „erhöhte allgemeine Ein-
kommensgrenze« 912) wird grundsätzlich nach der gleichen Formel fest-
gestellt, hat aber höhere Familienzuschläge; sie ist bei weiteren drei „be-
sonderen Lebenslagen" immer, bei weiteren zwei manchmal anzuwen-
den. 913) Die „besondere Einkommensgrenze" 914) kann bei solchen Lebens-
lagen zum Zuge kommen, die manchmal auch nach der „erhöhten allge-
meinen Einkommensgrenze" beurteilt werden; D15) bei ihr wird nur noch 
mit festen Beträgen kalkuliert, der flexible Regelsatz wird nicht mehr in 
die Rechnung einbezogen. Ebenfalls mit festen, aber wesentlich höheren 
Summen wird bei der Blindenhilfe die Hilfsbedürftigkeit bemessen. 916) 

Schließlich gibt es noch solche Hilfen, die ohne Rücksicht auf das vorhan-
dene Einkommen geleistet werden. 917) 

Das Gesamtbild ist also so, daß bei neun „besonderen Lebenslagen" eine 
einheitliche, bei zwei zwei verschiedene und bei einer (der Tuberkulose-
hilfe) drei verschiedene Regelungen darüber bestehen, inwieweit die Hilfe 
vom Einkommen abhängig zu machen ist, wobei jeweils genau berechen-
bare Grenzen gesetzt sind. Bezieht man die „Hilfe zum Lebensunterhalt" 
mit ein, so erhöht sich die Zahl sowohl der Lebenslagen, in denen die Für­
sorge einzugreifen hat, als auch der Einkommensg~cnzen um eine. Daß 
das neue Sozialhilfegesetz so 13 verschiedene Lebenslagen kennt, aber nur 
6 verschiedene Einkommensgrenzen, 91 R) ist wahrscheinlich nur ein Über-
gangsstadium. 
POi) Hans Ad:tinger, a.a.O., S. 10. 
910) § 79 BSHG. 
911) für die Hilfe zum Aufbau oder zur Sid:terung der Lebensgrundlage, die Ausbildun~shilfe, 

die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Krankenhilie und teilweise für die Altenhilfe. 
112) 80 BSHG. 
·•~) bei der Hilfe für werdende Mütter und Wödrnerinnen, der Hilfe 1ur Pflege und der 

Hilfe zur Weiterführun~ des Haushalts in allen, bei der Einilicderunhshilfe für BchinJatt.· 
und bei der TuberkuJo.sehiifc in ht.·.nimmrrn FJllcn. 

Plt) 81 Abs. 1 und 3 BSHG. 
"") tingliederungshilfc für Behinderte und Tuherkulo~ehitfc. 
11ft) § 81 Abs. 2 und 3 BSHG. . . , 
117) Hilfe für Gefährdete (§ 72 Abs. 3 BSHG). Teile der A!tenh,lfe (§ 75 Abs. 3 BS!I(,\ und 

Wohnungsbesd:taffung in der Tubcrkuloseh,Ife (§ 56 Abs .. 1 BSHG). . . . .. 
918) Dabei ist der Fall, daß unabhängig von vorhandenem Einkommen geleisut w1rJ, m1tp;t.>z.1hlt. 
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Damit werden natürlich gleichzeitig Abgrenzungen nötig, eine Art An-
rechnungsvorschriften, wie sie für das Gestrüpp der Renten so typisch 
sind. überall, wo man im Sicherungsrecht auf Paragraphenüberschriften 
trifft, die mit "Zusammentreffen" beginnen, handelt es sich um Lcistungs-
kumulationen, die entweder zugelassen und gerechtfertigt oder - voll-
ständig oder teilweise - ausgeschlossen werden. 919) Durch die Vorschrift 
des Sozialhilfegesetzes über das „Zusammentreffen mehrerer Einkommens-
grenzen" ist auch in die Fürsorge zwangsläufig ein Anfang solcher Anrech-
nungsarithmetik eingeführt worden, wobei es durchaus den Denkgewohn-
heiten der Sicherheitstheoretiker entspricht, immer die für den Empfänger 
günstigste Möglichkeit auszuwählen. 920) 

Damit ist nun freilich noch gar nichts darüber ausgesagt, inwieweit 
solche Regelung sinnvoll ist. ,,Bei der Verschiedenartigkeit der Hilfen, 
... richtiger wohl, bei der Unterschiedlichkeit des Aufwandes für die 
Beseitigung des Notstandes, ... kann nicht von einem Begriff der 
Hilfsbedürftigkeit ausgegangen werden." 921) Wo die Grenze liegt, jenseits 
derer man auf Differenzierungen, die der spez'ifischen Situation angemes-
sen sind, zu~nsten der Klarheit und Durd,sichtigkeit und damit des 
Sicherheitseffektes verzichten sollte, ist hier wie überall weder im Einzel-
fall nod, in der Gesamtkonzeption leicht auszumad,en. Jedenfalls ist sidier 
richtig, daß „die Bestimmungen des Unterabschnittes 2 über die Einkom-
mensgrenzen für die Hilfe in besonderen Lebenslagen und die hiernach 
möglid,e Anrechnung von Einkommen ... das Kernstück der gesetzlidien 
Neuregelung und die entscheidende Neuerung gegenüber dem bisherigen 
Red,t dar(-stellen)". Denn daß „dem Hilfesuchenden ... von vornherein 
ein an:::emessener Betrag zur Bestreitung seiner sonstigen, allgemeinen Le-
bensbedürfnisse verbleiben" n22) soll, ist wahrscheinlich das entsd,eidende 
Charakteristikum, das die Hoffnung rl'ditfcrtigt, die Sozialhilfe kiinne 
das Odium aller bisherigen Armenpflq.;C' und fürsorge verlieren, ein 
Reservat der Arheits~d1eu('n und da Unl:ihigen, der Gestraud1elten und 
Asozialen, kurz: der Minderwertigen und Verad1teten zu sein. Mit der 
gcst'tzlic:hen Fixierung von Einkommensgrenzen ist die Sozialhilfe zwar 
nod, nid1t in dem Sinne gescllsd1aftsf:ihig geworden, daß sie - was die 
Rentensysteme sdion lange sind - aud, für die "high society" annehmbar 
geworden wäre. Aber sdion nad, den bisherigen kurzen Erfahrungen mit 
dem neuen Gesetz ist zu vermuten, daß sie sich sehr bald als „mittelstands-
fähig" erweisen wird. 

919) Vgl. z.B. §§ 1278 bis 1280 P.VO und§§ 55 bis 57 AnVG .zusammentreffen und Ruhen von 
Renten• und §§ 54 f. BVG .zusammentreffen von Ansprüd,en•. 

P!O) § 83 BSHG lautet: .~ann dieselbe _Leistung gleidizeitig nach mehreren l:3estimmun~en 
,,.cwährt "-erden 0 für die untersd11edJ1che Emkornmens~renzen m.1.ßgebend sind, so wird 
;ie nach der Bestimmung gewährt, für ~·ddte die höhere Einkommensgrenze maßgebend ist.• 
Gerhard Sd1effler1 a.a.O., S. 3. Gesperrtes im Original kursiv. 
Walter Seheilhorn, Hans Jirasek und Paul Scipp: Das Bundessozialhilfegesetz. Textausgabe 
mit Kurzerläuterungen. Berlin 1961. S. 139. 
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E11twicklungstendenzcn der Fürsorge 

3. Der Leistungskatalog 
Die Eindeutigkeit der schemati~chen Rechtsnormen ist bei den Voraus-

setzungen, unter denen „Hilfe in besonderen Lebenslagen" gewährt wird, 
zweifellos gri5ßcr als bei dem Inhalt der Leistungen. Immerhin ist aud1 auf 
der Leistungsseite der - wie Achinger sid1 ausgedrückt hat - ,,genial 
unbestimmte" Begriff der Hilfsbedürftigkeit aus den „Reichsgrunds:itzen" 
aufgelöst worden in den Katalog der besonderen Lebenslagen. Dabei soll 
hier pr n'icht diskutiert werden, daß in dieser Liste völlig inkomparable 
Begriffe nebeneinander gestellt sind. Das eine sind Gruppen von Hilfs-
bedürftigen (Kranke, werdende Mütter und Wöchnerinnen, Behinderte, 
Tubcrkulosekranke, Blinde, Gef:ihrdete, Alte), das zweite sind Ziele der 
Hilfe (Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage, Ausbildung, Vorbeu-
gung), und das dritte sind Arten der Hilfe (Pflege, Weiterführung des 
Haushalts). Daß solche systematischen Widersprüche zu vielfachen Über-
schneidungen führen müssen, ist offensichtlich. Eine werdende Mutter 
kann zum Beispiel nebeneinander vorbeugende Gesundheitshilfe, Pflege, 
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts und noch manche anderen Hilfen 
benötigen. Eine andere Gliederung des Gesetzes, etwa in einen Abschnitt 
über die Lebenslagen, in denen Hilfsbedürftigkeit vermutet wird, und 
einen zweiten Abschnitt über die Hilfsmethoden, die dann je nach den 
besonderen Erfordernissen anzuwenden wären, hätte die Klarheit des 
Gesetzes sicher gefördert und seine Anwendung erleichtert. Entsprechende 
Vorschläge sind auch bei den Beratungen über die Referentenentwürfe 
gemacht, aber nicht aufgegriffen worden. 

Darauf kommt es aber zur Kennzeichnung der Entwicklungsrichtung 
weniger an. Typischer ist vielmehr, daß die individuelle Hilfsbedürftigkeit 
von einer legislatorischen Kasuistik abgelöst worden ist. Als die ersten 
Entwürfe im Bundesinnenm.inisterium schon fertig vorlagen, hatte Scheff-
ler als zuständiger Abteilungsleiter noch den Zweifel ausgesprochen, ,,ob 
man durch eine Aufzählung einiger wesentlicher dieser Hilfen im Gesetz 
der Sache dient? Fast könnte man zweifeln. Sie sind ja so mannigfal-
tig". 923) Aber er hatte gleich hinzugefügt, man komme schon wegen des 
Red1tsanspruchs nicht darum herum, sie „in den für sie typischen Grund-
zügen im Gesetz zu gestalten". 924 ) So ist aus dem ganz generellen Begriff 
der Hilfsbedürftigkeit eine Fallsammlung geworden, und insofern ist aud1 
hier ein Schritt auf ein Versorgungssystem hin gemacht worden. Zwar ist 
das Individualprinzip noch nicht vollständig über Bord geworfen worden, 
aber es ist doch gewissermaßen von der Verwaltung zur Gesetzgebung 
hochgezogen worden. Das Ganze nähert sich dadurch e·inem differenzie-
renden Versorgungssystem. 

Damit ist nicht gesagt, daß eine Enumeration im Gesetz hätte vermie-
den werden müssen. Wollte man die Verwaltung, die in einer sehr ein-
•23) Gerhard Sdieffler, a.a.O., S. 3. 
P!4) Gerhard Sdieffler, a.a.O., S. J. 
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Systematische Einordnung 

engenden, den Intentionen der damaligen Reformer keineswegs entspre-
chenden Auslegung der Reichsgrundsätze festgefahren war, auf einen 
neuen Weg stoßen, so waren beispielhafte Hinweise wahrscheinlich gar 
nicht zu umgehen. Fürsorgerischem Denken hätte es aber entsproc.nen, 
sie als Illustration einer Generalklausel etwa folgenden Inhalts zu verwen-
den: ,,Jedem ist Hilfe zu gewähren, soweit besondere Eigentümlichkeiten 
seiner Lebenslage eine solche erforderlich, geboten oder gerechtfertigt er-
scheinen lassen. Art und Maß der Hilfe sind nach diesen besonderen Eigen-
tümlichkeiten zu bestimmen." Alles andere, alle Erläuterungen und Ein-
zelheiten, hätte man - wie man das ja in Gesetzen häufig zu tun pflegt -
mit einem „insbesondere" anhängen können. Es ist sicher keine übertrie­
bene, sondern allenfalls eine pointierte Formulierung, wenn man sagt, ein 
Gesetz ohne Generalklausel sei eigentlich kein echtes Fürsorgegesetz mehr. 
Die an den Katalog der besonderen Lebenslagen angehängte Vorschrift, 
daß „Hilfe ... auch in anderen besonderen Lebenslagen gewährt werden 
(kann)", 9t 5) ist sowohl der ganzen Anordnung und dem Denkstil als auc.n 
der Formulierung und Einordnung in den Text nach keine Generalklau-
sel, 926) sondern eine Härteklausel, zumal der Nachsatz „ wenn sie den 
Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen" ihre Anwendbarkeit mit fiska-
lischer Argumentation einschränkt. 

Der Einwand besteht im Grunde nicht darin, daß „künftige Notlagen 
... nicht in allen Einzelheiten vorausgesehen werden (konnten)" oder daß 
,,eine abschließende Aufzählung ... ohnehin Gefahr läuft, nicht vollstän-
dig zu sein", 927) sondern daß sich h;er ein Denken und ein gesetzgeberi-
scher Stil manifestieren, die der Versorgung mindestens ebenso nahe stehen 
wie der Fürsorge. Das ist nun wieder in keiner Weise ein Urteil über die 
Qualität dieser Gesetzgebung. Wenn man die Fürsorge zu einer gcsell-
schaftlid1 geachteten Institution machen wollte, so blieb gar kein anderer 
Weg, als sie etwas weniger fürsorgerisch und etwas versorgungsähnlicher 
d:ui.ustellen. Gerade weil man sich dazu entschlossen hat, dürfte das neue 
Sozialhilfq;esetz gute Amsichten haben, sich zu bewähren. Denn schemati-
sd1ere, dezidiertere und d.1mit wrnigcr beliebig ausdeutbare Regelungen 
sind sowohl drn1 Publikum als auch der Verwaltung in der Regel viel 
sympathischer als Individualisierung und Ermessen. 

IV. Oberprüfung und systematisd1e Einordnung 

Die Entwicklungstendenzen der Fürsorge müssen noch einer etwas 
grundsätzlid1eren und auf längere Frist abgestellten Betrachtung unter-
zogen werden, wenn deutlich werden soll, was sich an zukünftigen Mög-

925) § 27 Abs. Z BSHG. . . _ 
9:?6) wie z.B. Hanns E. Hieronymus meint (Hilfo in besonderen Lebenslagen. In: Blätter der 

Wohlfahrtspflege. Jg, 108. Nr. 8/9. S. 14). 
•!7) Hanns E. Hieronymus, a.a.O., S. 14. 
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fü:hkeiten aus ihnen ergibt. Unsere bisher benutzten Begriffe müssen 
exakter besdirieben und abgegrenzt werden, um die Stellung der fürsorge 
und ihre Verknüpfung mit anderen sozialen Bestrebungen systematisch 
sauber bestimmen zu können. 

1. Fürsorgeleistungen als Zusatzeinkommen 
Zunächst ist die Aussage zu erläutern, daß die Fürsorge durch die 

Komplettierung der Rentensysteme immer mehr von den Einkommens-
hilfen entlastet werde, daß jedenfalls die ihr noch verbliebene „Restauf-
gabe der Wirtschaftsfürsorge nicht identisch mit der Fürsorge als Prinzip 
der persönlichen Hilfe" 928) sei. Die Klarstellung muß davon ausgehen, 
daß zwei verschiedene Arten von Einkommenshilfen zu unterscheiden 
sind: 1. Der Einkommensersatz für die laufende Lebenshaltung und 2. die 
Einkommensaufstockung für außerordentliche Ausgaben. Im ersten Fall 
geht es darum, daß ein im Wirtschaftsprozeß als Entgelt für Arbeitslei-
stungen oder sonstige wirtschaftliche Leistungen verdientes Einkommen 
nicht mehr anfällt. Der Haushalt, der über keine am Markt verwertbaren 
Produktionsfaktoren verfügt, kann aus dem Verteilungsmechanismus des 
Marktes auch keine Subsistenzmittel beziehen, mit denen er die Existenz 
seiner Mitglieder aufrediterhalten könnte. Dies ist der Modellfall der 
Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen. Er ist mit festgelegten Ren-
ten wirkungsvoll und dauerhaft gelöst. Er ist es auch, der mit der schema-
tisch nach Richtsätzen bemessenen „Hilfe zum Lebensunterhalt" anvisiert 
ist. Was der Fürsorge weitgehend abgenommen worden ist und was sie 
gerne ganz loswerden möchte, weil sie nicht einsieht, nod1 länger Ersatz 
für fehlende oder unzureichende Ersatzeinkommen leisten zu sollen, ist 
diese Sorge für Nahrung, Kleidung und Obdach, also für den normalen 
laufenden Lebensbedarf. Von ihm war deshalb auch immer nur die Rede, 
als die Entlastungswirkung des Rentenapparates beschrieben wurde. 

Der zweite Fall ist schwieriger. Bei ihm geht es nicht mehr um den 
normalen laufenden Bedarf des normalen Haushalts, sondern um Sonder-
situationen, die einen erhöhten Aufwand erfordern. Ob diese außerordent-
limen Belastungen das Budget des Haushalts übersmreiten, hängt nicht 
davon ab, ob es aus Erwerbseinkommen oder aus Ersatzeinkommen ge-
speist wird. Beide können unzureichend sein, wenn die zusätzlichen Kosten 
hoch sind oder über einen längeren Zeitraum anfallen. 

Obwohl auch Versicherung und Versorgung für solche Fälle Leistungen 
kennen, etw2. in Form der Pflegezulagen oder der ärztlichen Hilfen, ist es 
doch nichts anderes als eben dieser Aufstockungseffekt, den die Fürsorge 
durch die „Hilfen in besonderen Lebenslagen" in Zukunft vollkommener 
zu erzielen sim vorgenommen hat. Wenn gesagt wird, die Fürsorge könne 

H8) Soziale Arbeit heute. Bcridne und Empfehlungen der Gilde Soziale Arbeit zur Fürsor~e 
und Rentenreform. Frankfurt am Main 1951, S. 16, 
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nicht mehr als Einkommenshilfe definiert werden, so kann damit also 
nur die laufende Zahlung von Ersatzeinkommen für den Normalbedarf 
gemeint sein. Zusatzeinkommen zu vorhandenem Erwerbseinkommen oder 
Ersatzeinkommen zu leisten, wenn dieses für außerordentliche Ausgaben 
nicht reicht, ist dagegen gerade das Kernstück der Sozialhilfegesetzgebung. 
Da in der Regel genau das Gegenteil behauptet wird, nämlich daß im 
Mittelpunkt der Sozialhilfe nid1t mehr wimchaftliche, sondern persönliche 
Hilfen stünden, ist diese Behauptung noch kurz zu beweisen. 

Das ist sehr einfadi. Der Beweis ist mit dem Hinweis, daß die Hilfen in 
besonderen Lebenslagen von Einkommensgrenzen abhängig sind, schon 
vollständig erbradit. Das Sozialhilfegesetz formuliert sehr eindeutig: "Hilfe 
in besonderen Lebenslagen wird ... gewährt, soweit dem Hilfesuchenden ... 
die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den 
Bestimmungen des Abschnitts 4 nicht zuzumuten ist." nt9) Ein soldie Bestim-
mung set7t offensichtlich voraus, daß die gemeinten Hilfen grundsätzlich 
auch gegen Bezahlung aus eigenem Einkommen oder Vermögen zu erhalten 
sind, denn nur d:mn ist die Erwägung sinnvoll, ob „die Aufbringung der 
Mittel ... zuzumuten ist". Andernfalls könnte nur gemeint sein, daß man 
oberhalb einer bestimmten Einkommensmarke keine Ausbildung, keine är7t-
liche Betreuung, keine Krankenpflege und keine der sonstigen Hilfen 
brauche, die das Sozialhilfegesetz vorsieht. Daß „in begründeten Fällen" 
von den Sozialhilfeträgern gegen Bezahlung auch etwas für reiche Leute 
getan werden kann, 930) ist kein Gegenbeweis, sondern wiederum nur eine 
Härteklausel, die gestattet, die Grundregeln des Gesetzes zuweilen etwas 
weniger streng auszulegen. 

Das heißt nidm anderes, als daß die Fürsorge ein Finanzierungsinstitut 
bleibt. Für die Hilfe zum Lebensunterhalt ist das klar und unbestritten. 
Sie ist nichts anderes als Ersatz oder Erginzung von Renten. Für die Hilfe 
in besonderen Lebenslagen ergibt es sich aus den Einkommensgrenzen, denn 
diese besagen ja nichts anderes, als daß derjenige, der genügend Geld hat, 
sich selbst kaufen soll, was dieses Gesetz für - wie auch immer defi-
nierte - Minderbemittelte vorsieht; nur wer in finanzielle Bedrängnis 
kommt, erhilt ein zusätzliches Einkommen, sei es in bar oder sei es in 
natura. 

2. Die Klienten der Fürsorge 
Daraus ergibt sich zunächst eine Einsdiränkung des Satzes, die Leistungen 

einer neuzeitlichen Fürsorge würden durch etwas anderes als Armut aus-
gelöst. Gewiß ist es nicht mehr die absolute Armut, d. h. das Unterschreiten 
des physischen Existenzminimums, das den der Fürsorge anvertrauten Per-
sonenkreis definiert. Die Hungernden und Frierenden, die man im Angel-

0!9) § 28 BSHG, Absdinitt 4 behandelt den .Einsa11. des Einkommens und des Vermögens•. 
930) S 29 BSHG. 
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säd1sisd1cn als "abject poverty" klassifizierte, sind dank hundert J.1hren 
industrieller Entwicklung und sozialpolitisd1cr Eingriffe vcrsdiwunden. 

Aber es bleibt eine große Gruppe, deren Einkommen zwar eine aus-
kömmlidie oder sogar gehobene Lebenshaltung ermöglidit, solange beson-
dere Vorkommnisse ausbleiben, das aber nidit ausreid1t, an den zivilisaro-
risdien Fortsdirittcn zu partizipieren, wie sie insbesondere in Form drr sich 
immer sdineller vermehrenden medizinisd1en - einsdiließlidi der psycho-
logisdien - Errungensd1aften und der weitgehend von ihnen induzierten 
pflegerisdien, pädagogisdien und psydiotherapeutischen Dienstleistungen an-
geboten werden. Diese „relative Armut", die sdion deshalb anwadisen 
muß, weil solche modernen Methoden Aufwendungen erfordern, die wesent-
lich größere Wadistumsraten aufweisen als die Produktivität, das Sozial-
produkt und folglidi audi die durdischnittlidien Individualeinkommen, ist 
der Status, der mit den besonderen Lebenslagen des Sozialhilfegesetzes 
in erster Linie gemeint ist. 

Die Fürsorge hat es insofern mit völlig normalen, durdisdinitrlidien Per-
sonen und Familien zu tun. Dennodi bleiben gewisse Abweidiungen. Die 
erste ist die Konzentration auf bestimmte Einkommensgruppen. Die Ein-
kommensstreuung innerhalb der potentiellen Klienten der Fürsorge wird 
zwar immer breiter, aber sie bleibt dodi enger begrenzt als in der gesamten 
Volkswirtsdiaft. Die Fürsorge mag also in die Mittelsmiditen vordringen, 
die Obersdiicht und wahrsdieinlich auch die gehobene Mittelschicht bleiben 
ihr jedodi verschlossen. Die zweite ist, daß es stets in irgendeiner Form 
geschädigte Existenzen sind, mit denen sidi die Fürsorge abzugeben hat. 
Es kann sich dabei um körperliche, psychische, intellektuelle oder marakter-
liche Schädigungen handeln; auf jeden Fall sind es überwiegend soldie, 
die in keiner Weise schiditenspezifisdi sind und die zu den gängigen 
Risiken der normalen Durdischnittsexistenz dazu gehören. In einer Gesell-
schaft, die jede Beeinträditigung der ökonomischen Funktionsfähigkeit und 
eines ungehinderten Lebensgenusses als vermeidbar und daher ihrem erreich-
baren Idealzustand abträglidi ansieht, geraten sie jedoch bereits in die Ge-
fahr, als negative Auslese gewertet zu werden. Es kommt als drittes Kenn-
zeichen der Fürsorgeklientel hinzu, daß sich in ihr jene audi moralisch 
nicht als vollwertig geltenden Individuen sammeln, die man als asozial 
zu bezeichnen oder mit sonstigen abwertenden Urteilen zu belegen pflegt, 
so daß das moralische Niveau im Durchschnitt auch realiter und nicht nur 
im gesellschaftlichen Vorurteil niedriger liegt als in der Gesamtgesellschaft. 

3. Der Standort der Fürsorge im Wi nschaftskreislauf 
Die Vorschriften des Sozialhilfegesetzes über »Einridnungrn" be,t:itigL'n, 

daß die Aufgabe der Sozialhilic nicht darin gesehen wird, Hilfen sdb,t 
zu leisten, sondern darin, Hilfen zu finanzieren. Den Trägern der Sozial-
hilfe wird nur aufgetragen, ,,darauf hin(zu)wirken, daß die ... geeignnen 
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Einrid:aungen ausrcidiend zur Verfügung stehen", 931) nicht aber, sie selbst 
zu erriditcn und zu betreiben. Die Ausgestaltung dieser Bestimmung, ins-
besondere der Vorrang der freien Wohlfahrtspflege, ist zwar heftig um-
stritten und Gegenstand einer bis jetzt noch nicht entschiedenen Ver-
fassungsklage, die mehrere Kommunen angestrengt haben. Das ändert aber 
nidits daran, daß sowohl bei einer von dem geltenden Fürsorgerecht ab-
strahierenden Betrachtung als auch bei Berücksichtigung der einzelnen im 
Sozialhilfegesetz vorgesehenen Hilfen das Wesen der Fürsorge nicht als 
Dienstleistungsbetrieb beschrieben werden kann, der direkt die erforder-
lichen Hilfeleistungen erbringt. v;elmehr ist ihre Aufgabe zunächst nur, die 
Hilfeleistungen zu ermöglidien, d. h. vor allem sie zu bezahlen. ,,Den 
Trägern der Sozialhilfe obliegt ... nur die Sicherste 11 u n g der 
Hilfe, nicht aber auch ihre u n m i t t e l b a r e Gewährung. . .. Dieser 
Grundsatz findet im Bereich der Sozialleistungen allgemein Anwendung 
(z. B. für die Leistungen der Krankenkassen, der Rentenversidierungs-
träger, der Versorgungsämter usw.)." 932) 

Der Zusammenhang sei zur Verdeutlichung und zur weiteren Absidie-
rung der Beweisführung an einzelnen Hilfearten genauer dargetan. Dabei 
wird sich gleichzeitig zeigen, daß er völlig unabhängig von der Unter-
scheidung zwischen Geldleistungen und Sachleistungen ist. Das einfachste 
und eindeutigste Beispiel ~ind die Unterstützungen zur Sicherung des 
laufenden Lebensunterhalts. Die Fürsorge hat nie Nahrungsmittel erzeugt, 
Wohnungen gebaut, Kleidungsstücke geschneidert oder Kohlen gefördert, 
sondern auch in Zeiten, in denen Armenunterstützungen grundsätzlich nur 
"in kind" gewährt wurden, alle diese lebensnotwendigen Artikel von den 
Produzenten erworben, von denen der normale Bürger sie auch bezog. Ob 
diese Güter von der Fürsorge eingekauft und an die Bedürftigen verteilt 
wcrdrn (was als Sadileistung bezeichnet wird) oder ob die Fürsorge dem 
Bedürftigen Geld gibt, mit dem er sie selbst kauft (was Geldleistung 
genannt wird) - in beiden Fällen stellt die Fürsorge nichts selbst her, 
mndern nudn nur auf dem Markt angebotene Giiter auch demjenigen ver-
fügbar, dc:r sie nidn aus cigcnc:n Mitteln erstehen kann. 

D:ts gilt für Dienstleistungen ebenso wie für Güter. Die Ausbildungs-
hilfe »aa) besteht nicht darin, daß die Fürsorge selbst irgend jemanden aus-
bildet, sondern darin, daß sie für eine Ausbildung bezahlt. Die ärztlidte 
Untersuchung und Behandlung 9:i4) wird nicht von der Fürsorge selbst, son-
dern von .Arzten durchgeführt, die von Krankenkassen und Privatpatienten 

§ 93 BSHG. . . . 
Walter Sdiellhorn, Hans Jirasek und Paul Se1pp: Das _Bunde_ssozialh,lfe_gesetz. Textausgabe 
mit Kurzerläuterun<>en. Berlin 1961. S. 167 f. Gesperrtes 1m Or1gmal kursiv. -

933) Ausbildungshilfe nad, §§ 31 ff. BSHG, Hilfe zur Ausbildung im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe für Behinderte nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG. . 

934) Krankenhilfe nach § 37 BSHG, Hilfe für werdende Mütter und Wödmerin~en nadi S 38 
BSHG, Eingliederungshilfe nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG, Tuberkulosenhilfe nach § 49 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BSHG. 
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ebenso Honorare erhalten wie von der Fürsorge. Die Fürsorge hat auch nie 
Arzneimittel oder Zahnersatz hergestellt. 11 :1.~) Sie pflegt auch keine Kranken, 
sondern sie gewährt Hilfe zur Pflege durch Zahlung eines Pflet-;cgcldes. 11 ~6 ) 

Der Tatbestand verändert sich grun<lsätzlid1 audl <l:111n nicht, wenn die 
Gemeinden als Fürsorgeträger sclb'>t Einriditungen betreiben oder i\r7te, 
Pflegerinnen oder sonstiges Personal anstellen. Sobnge alle die Güter 
und Dienstleistungen, die den Fürsorgeempfangern zuteil wer<lcn, auJ1 
außerhalb der Fürsorge hergestellt, angeboten und vertrieben werden, ist 
es nidlt möglich, das Wesen und die Eigenart der Fürsorge als Erstellung 
solcher Leistungen zu definieren. Solange man sich nidlt darauf gl'cinigr 
hat, jede ärztliche Behandlung, jeden Krankenhausaufenthalt, jede Aus-
bildung, jede Erholungskur, jede Herstellung von orthopiidisdlcn Hilfs-
mitteln, jede häuslidlc Pflege und noch vieles andere, was audl in der 
Fürsorge vorkommt, als fürsorgerische Leistung zu bezeichnen, unabhängig 
davon, von wem diese Leistungen bezahlt werden und ob sie von frei-
beruflich Tätigen, privaten Gesellsmaften, gemeinnützigen Vereinigungen 
oder öffent!ich-redltlichen Körperschaften erbracht werden - solange muß 
das, was Fürsorge eigentlich ist und tut, anders beschrieben werden als 
durdl die Aufzählung soldler Tätigkeiten. ,,Wohnungsbau und Wohnungs-
bewirtschaftung, Wirtschafts- und Verkehrspolitik, Gesundheits- und Smul-
wesen, Heime und Anstalten aller Art, Institute der freien Wohlfahrts-
pflege: das alles ist der U n t e r b a u der öffentlichen Fürsorge, die nur 
ein Spezialfall der Anwendung dieser für die Gesamtheit wichtigen Wohl-
fahrtsmittel darstellt." 937) 

Wenn die ausgewiesenen Leistungen der Fürsorge also in nimts andt'rem 
bestehen als darin, für Hilfsbedürftige bestimmte Güter und Dienstleistun-
gen zu kaufen (oder ihnen das Geld zu geben, damit sie sie selbst kaufen 
können), dann ist das zunäd1st ein weiterer Hinweis darauf, daß Sach-
leistungen sidl nur dadurd1 von Geldleistungen unterscheiden, daß sie jeden 
Versuch, die eindeutige Zweckbindung zu umgehen, unmöglid1 machen. Da-
her muß Sachleistungen nur dann der Vorzug gegeben werden, wenn Unein-
sichtigkeit oder wirtschaftliches Unvermögen die angemessene Verwendung 
von Geldleistungen gefahrden. Vor allem aber bleibt, wenn die Fürsorge­
leistungen letzten Endes dodl nur finanzielle Leistungen sind, die Frage 
offen, wo denn dann diese von der Fürsorge finanzierten Dienste zu 
rubrizieren sind, durch die den geschädigten und unbewältigten Existenzen 
ja erst realiter geholfen werden kann. 

Hier vermögen die Begriffe, Definitionen und Unterscheidungen zur 
Klärung beizutragen, die auf einem im Herbst 1963 vom Europäisdlen 
Büro der Vereinten Nationen veranstalteten Seminar von Experten aus 

035) Krankenhilfe nad, § 37 BSH, Hilfe für wcrJrnJe Mütter und Wödlnninnrn nad, § 38 
BSHG, Tuberkulosehilfe nadt § 49 Abs. 2 Nr. 4 ßSI·!G. 

036) Hilfe zur Pflege nad, §§ 68 f. ßSJIG. 
137) Hans Adiinger: Soziafe Sicherheit. Stuttgart 1953. S. 44. Sperrung vom Verfass~r. 
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1-4 Ländcrn diskutiert worden sind. 938) Schon der Titel dieses Seminars -
"Die Beziehungen zwischen sozialer Sicherheit und sozialen Diensten" -
zeigt die Richtung, in der gedacht und argumentiert wurde. Für unsere 
Analyse ist dabei wesentlich, wo die Fürsorge eingeordnet wurde, ob sie 
zur "social security" oder zu den "social services" gerechnet wurde. Die 
Debatten, die sich ausführlich und intensiv um solche terminologischen 
Klarstellungen bemühten, können hier nicht im einzelnen referiert werden. 
Auch ist keine eindeutige, abschließende Formulierung gefunden worden, 
auf die sich alle Teilnehmer geeinigt hätten. Im Verlauf der Erörterungen 
zeigte sich jedoch deutlich die Neigung, die Fürsorge dem Bereich der 
social security zuzuweisen. Hatte es in einem der Einleitungsreferate noch 
geheißen, daß die Fürsorge heute eine Position genau in der Mitte zwischen 
beiden habe, da sie einerseits als finanzielles Gegenstück der sozialen 
Dienstleistungen, andererseits als "der Stein, der die letzte Lücke in der 
materiellen Sicherheit der Bevölkerung schließt", angesehen werden 
könne, 939) so wurde später eindeutig formuliert, daß alle finanziellen 
Leistungen unter dem Begriff "social security" zusammengefaßt werden 
sollten und der Begriff "social services" den realen Dienstleistungen vorbe-
halten bleiben solle. Daraus wurde dann auch ausdrücklich die Folgerung 
gezogen, daß die Fürsorge nicht zu den social services gehöre, sondern 
als Finanzierungsinstitut für social services zur social security. 

Wenngleich diese pointierte Definitionskunst nicht unwidersprochen blieb 
und wenn auch die englischen Termini nicht durch deutsche Ausdrücke 
mit genau gleicher Bedeutung wiedergegeben werden können, so bietet die-
ser Versuch, zu begrifflicher Eindeutigkeit zu kommen, doch den Ansatz-
punkt, um mit Hilfe wirtschaftstheoretischer Vorstellungen die Stellung 
der Fürsorge recht klar zu beschreiben. Seit der Arzt Francois Quesnay in 
seinem "Tableau economique" (1758) das vom organischen Blutkreislauf 
übernommene Bild eines wirtsch:1ftlid1en Kreislaufs benutzte, um die Zu-
sammenh:inge des Wirtsd1:1ftsprozcsses ~ystcmatisdi zu besdueibcn, ist in 
der Wirtsdiaftstheorie immer wieder in derartigen Kreislaufbildern gedadit 
worden. Dabei hat man zwischen dem Güterkreislauf und dem Geldkreis-
lauf unterschieden. In jeder arbeitsteiligcn Geldwirtschaft "gibt es einen 
Strom der Güter und einen Strom des Geldes; beide laufen einander ent-
gegen. Der Geldstrom fließt an derselben Stelle in die Produktion, wo die 
Güter (Sachgüter, Nutzungen und Dienstleistungen) den Geschäftskreislauf 

D:IB) European Seminar on the Relationship bctwcen Social Se,urity and Social Services_ VOffl: 
24. September bis 3. Oktober 1963 in San<ldjord (Norwegen), veranstaltet vom Office ot 
Social Affairs des Europcan Office of ehe United Nations. Genf. An dem Seminar nahmen 
Vertreter aus Osterreich, Belgien, Deutschland, Finnbnd, Frankreich, Grie~cnland, Israel, 
Italien, den Niederlanden, Norwegen, der Sdtweiz, Großbritannien, den Vereinigten Staaten 
und Jugodawicn teil. 
Jan F.~ ßcckman: The Rebtionship betwcen Soclal Sccurity an_d Social Services -. The 
Point of View of Sodal Services. Für das Seminar vom Europä1sdien Büro der Vereinten 
Nationen unter dem Zcidicn UN/SOA/SEM/13/L. 9 vervielfältigt: ,.Assistance now.1days, 
has a position -cx.actly in thc middlc of thc two. On the o~e hand, assistance can be 
!ookcd uron as a financial countcr-part of nonmatcrial serv1ces. On the othcr hand, 
as.~i~tJnc<.· is the stone whidt closes thc laH gap in thc population's material sc1.:urity.• 
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verlassen.... Ebenso klar ersichtlich ist es, daß der Gekhm,m den Ge-
schäftskreislauf als Einkommen wieder verlälh", 040) und zwar als Gegen-
wert fi.ir die Güter an der Stelle, wo sie produziert werden. Geld und 
Güter bewq;cn sich in diesem Strii11n111h,,y,tem also gegenl:iufih. Da~ Celd 
ist das Steuerungsmittel und die l{cchrnhriil~l' für die produktiven l.L·1-

stungen; die Güter werden in Geld bewertet und mittels de~ Cdd,·, va-
teilt. 

In diesem Kreislaufschema gchi_irt die social security einschließlid1 dcr 
Fürsorge zum monetären Stromkreis, während die social services zum 
realen gehören. Die sozialen Dienstleistungen siüd Teil des Produktions-
prozesses. Sie bieten ärztliche und pflegerische Dienste, Anstaltsunter-
bringung und Heimaufenthalte, erzieherische Leistungen und Aus-
bildung an, tragen also zum Sozialprodukt bei. Versorgung, Versicherung 
und Fürsorge betätigen sich dagegen nur innerhalb des Verteilungsprozesses; 
sie schalten sich in den Einkommenskreislauf ein, d. h. sie partizipieren 
nur am Volkseinkommen, vermehren es aber nicht. Sie regeln, in welchem 
Umfange die Verfügung über Güter und Dienstleistungen umveneilt wird, 
die Fürsorge insbesondere, wem welche sozialen Dienste zugänglich gemacht 
werden. Die ärztlichen, pflegerischen, erzieherischen und samtigen sozialen 
Dienstleistungen sind also in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
dem Bereich der Leistungserstellung zuzuordnen, Versorgung, Versicherung 
und Fürsorge dem Bereich der Leistungsverwendung und -verteilung. 

Daraus ergibt ~ich auch eine neue Sicht des Verhältnisses von öffentlicher 
Fürsorge und freier Wohlfahrtspflege, das wahrscheinlich nur deshalb so 
erbittert debattiert worden ist, weil Wesen und Funktion beider in der 
heutigen Gesellschaft nie klar genug unterschieden worden sind. Während 
die Fürsorge nicht als Dienstleistungen produzierendes Unternehmen defi-
niert und charakterisiert werden kann, sondern zu den Verteilungsinstituten 
gehört, muß die freie Wohlfahrtspflege heute, da sie überwiegend aus dem 
Verkauf ihrer Leistungen an öffentliche Instanzen oder direkt an die 
Betreuten lebt, zu den social services gerechnet werden. 

Damit ist nun wiederum nicht gesagt, daß die öffentliche Fürsorge ,ich 
nicht auch selbst in der Erstellung sozialer Dienstleistungen bctitigen dürfte, 
sondern nur, daß das nicht ihr eigentliches Wesensmerkmal ist. Was die 
Fürsorge zum Zentrum, zum Initiator, zum Spiritus rector sozialer Hilfen 
macht, sind nicht eigene Wohlfahnsbetriebe, sondern ist ihre Nachfrage-
macht. Durch die gestaltende und lenkende Kraft des Geldes wird sie 
befähigt, neue Projekte zu planen und zu entwickeln, verschiedene Hilfs-
maßnahmen zu koordinieren und die Konzeption der Hilfe zu bestimmen. 
Von dieser Souveränität würde sie auch dann nichts einbüßen, wenn der 
Anteil der Eigenproduktion geringer werden sollte. Es sei nochmals betont, 
daß damit kein Votum in dem Streit um den Vorrang öffentlicher oder 

DJO) Otto Kraus: Kreislauf und Entwicklung der Volkswirtschaft. Berlin 1953. S. 13. 
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privater Wohlfahrtseinrichtungen abgegeben werden, -sondern lediglich auf 
den theoretischen Hintergrund hingewiesen werden soll, der beachtet wer-
den muß, wenn diese Debatten auf solidem Fundament geführt werden 
sollen. 

4. Die dauerhaften Eigenarten der Fürsorge 

Was bleibt, wenn man so von allen Akzidenzien der Fürsorge abstra-
hiert, um ihren eigentlichen Wesenskern bloßzulegen, übrig? Welches sind 
die unverzichtbaren und für die Fürsorge eigentümlichen Bestandteile, die 
sie als spezielle Hilfsform konstituieren? Nach dem Gesagten sind es offen-
sichtlich nicht die sozialen Dienstleistungen, auch dann nicht, wenn sie von 
der Fürsorge verfügbar gemacht oder von kommunalen Einrichtungen er-
bracht werden. Ebensowenig sind es die finanziellen Aufwendungen, die 
für den Erwerb solcher Dienstleistungen getätigt werden. Denn diese 
Dienste Wt'rden an Privatpersonen und an Versicherungs- und Versorgungs-
einrichtungen in viel größerem Umfang verkauft als an die Fürsorge. Und 
die Zahlung von Ersatz- oder Zusatzeinkommen ist für Versorgung und 
Versicherung viel typischer als für die Fiirsorge. 

Da die Fürsorge als die Hilfsform definiert wurde, die nach dem Prinzip 
der Individualisierung verfährt, 841) muß wohl auch hier nach der Essenz 
der FLirsorge gesucht werden. Aber der Hinweis auf diesen Grundsatz ist 
noch nicht die volle Antwort. Erst die genauere Analyse des gemeinten 
Individualisierungsbegriffs kann Aufschluß über die genuinen Kriterien 
der Fürsorge geben. Was er als Kennzeichnung der Fürsorge besagen soll, ist 
etwas anderes, als daß die geleisteten Hilf.~dicnste so individuell differen-
1.icn werden, tl.lß sie den Leiden der lll'handrlten Persern am besten ange-
me\sen sind. Wenn Versoq.;ung und V('rsid1erung ah schematisierende, Für­
sorge als individualisierrnde Unterstüt:r.ungen bezeichnet werden, so kann 
das nicht heißen, daß der Arzt der einen Patienten sd1ematisch und den 
anderen individuell behandeln, die Hauspflegerin den einen Kranken 
schematisch und den anderen individuell versorgen, die orthopädische 
Werkstatt dem einen Körperbesch:idigten ein schematisches und dem ande-
ren ein individuell angemessenes künstlid1es Glied anfertigen und die Lehr-
werkstätte den einen jugendlichen schematisch und den anderen individuell 
ausbilden würde. Alle diese auf die einzelne Person gerichteten Dienste 
kann man privat, als Versicherungs- oder Versorgungsempfänger und über 
die Fürsorge in Anspruch nehmen, und sie unterscheiden sich prinzipiell 
in keiner Weise danach, aus welcher Quelle sie bezahlt werden, sondern 
allenfalls graduell nach der Höhe der verfügbaren Mittel. 

Was bei Versicherung und V crsorgung schematisch geschieht, ist vielmehr 
die Beschreibung der Anspruchsvoraussetzungen. also die Definition des 
Versi6erungsfalles, und die Begrenzung auf bestimmte Kategorien von 

941) Vgl. S. !SC. 
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Leistungen. Da r in unterscheiden sie sich von der Fürsorge, die gerade 
keine im voraus festgelegten Leistungsfälle und Leistungsarten kennt. Die 
Individualisierung, die die Fürsorge vornimmt und die d a s ihr eigen-
tümliche Charakteristikum ist, besteht nämlich in nichts anderem, als daß 
in jedem einzelnen Fall genau die soziale, berufliche, wirtschaftliche, gesund-
heitliche, familiäre, also die gesamte Lebenssituation der einzelnen Pnson 
und ihrer Familie u11tcrsud1t und i:n.t auf Grund dicsl'f Analpc dn 
indi viducllen Sd1icksalslage und der in ihr angelegten und verborgrnen 
Entwicklungsmöglichkeiten entschieden wird, ob irgendeine Hilfe erforder-
lich ist, welcher Art sie am zweckmäßigsten sein und in welchem Umfang sie 
angesetzt werden sollte, und wcld1e Kombination der verschiedensten 
Arten und Methoden von Hilfeleistungen den größten und nad1haltigsten 
Erfolg verspricht. Die für die Fürsorge typische und ihr Wesen erst als ein 
besonderes definierende Leistung besteht also in eben dieser umfassenden 
Erforschung der Lebenslage und der sozialen Beziehungen der einzelnen 
Person. Formelhaft zusammengefaßt heißt das, daß die Fürsorge die Instanz 
ist, die die soziale Anamnese zu erheben, die Diagnose zu stellen und einen 
Plan für die Therapie auszuarbeiten, dann freilich manchmal auch diese 
Therapie zu finanzieren hat. Es ist wohl ohne eine detaillierte Darstellung 
einsichtig, daß in solchen Bestrebungen eine fast schon universell zu 
nennende Beratungstätigkeit mit eingeschlossen ist, wobei Beratung eher 
im Sinne von Konsultation denn als pure Auskunftserteilung zu verstehen 
wäre. 

Daß diese Aufgabe immer deutlicher gesehen wird und man sich bemüht, 
die fürsorgerisme Betätigung auf sie zu konzentrieren, erklärt auch die seit 
Jahrzehnten wiederkehrende Feststellung, die Fürsorge habe es mit kompli-
zierteren Tatbeständen zu tun als in vorangegangenen Zeiten. Diese Ver-
lagerung auf die schwerer durchschaubaren Verhältnisse ist die Folge und 
der Erfolg des sozialen Sicherungssystems, und gleichzeitig bezeichnet sie den 
Unterschied zwisd1en den Versicherungs- und Versorgungskonstruktionen 
einerseits, der Fürsorge andererseits: Die leicht erkennbaren, bekannten 
Fälle werden in den großen schematischen Sicherungsapparaturen abge-
fangen; wo man jedoch den Tatbestand erst einmal erkennen muß, läßt 
sich nicht im voraus für Abhilfe sorgen. Desh;ilb muß der Fürsorge im 
Sicherungssystem das vorbehalten bleiben, was man nach den Ursachen der 
Hilfsbedürftigkeit und nach angemessenen Hilfemethoden und -verfahren 
für jeden einzelnen Menschen erneut erforschen muß. Auch insofern ist das 
Sozialhilfegesetz versorgungsiihnlich, weil es nicht mehr offen läßt, wer 
hilfsbedürftig ist, sondern die möglichen Fälle genau deklariert. 

Der Kern und die charakteristische Substanz allen fürsorgerischen Be-
mühens ist nichts anderes als diese spezifische Methode, soziale Nöte ein-
zelner Menschen festzustellen und die genau auf die Einmaligkeit dieses 
Schicksals abgestimmten Möglichkeiten herauszufinden, die Nöte zu besei-
tigen oder zu mildern. Die Fürsorge ist demnach ein Verfahren, das weit 
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über die rechtliche Institution, die diesen Namen trägt, hinaus anwendbar 
ist und andererseits innerhalb der Fürsorgeadministration nicht selten ver-
nachlässigt oder manchmal ganz aufgegeben wird. Solange man nicht 
glaubt, alle in der Zukunft liegenden Schicksale bis ins Einzelne vorher-
sehen und also auch eventuell notwendig werdende Hilfen vorausplanen 
und vorausberechnen zu können, braucht man neben allen sonstigen Vor-
kehrungen immer eine gesellsd1aftliche Einrichtung, die solche überraschen­
den Wendungen in einzelnen Lebensläufen abfangen kann. Insofern ist 
die Aufgabe der Fürsorge nach wie vor mit dem Ausdruck „Ausfallbürg­
schaft" richtig beschrieben. 

V. Fürsorge als Gesellschaftspolitik? 

Die letzte Entwicklungstendenz, auf die hier noch aufmerksam gemacht 
werden soll, ist weniger genau zu beschreiben und nachzuweisen als die an-
deren. Wenn sie, urn ihr einen Namen zu geben, als die Neigung der Für­
sorge beschrieben wird, sich in gcsellsdlaftspolitische Bereiche auszudehnen, 
so ist damit der etwas diffuse Charakter dieser Bestrebungen schon ange-
deutet. In den Bemerkungen zur Frage der „Erwachsenenerziehung" und bei 
der Erörterung des gesamten Komplexes der Beratung 942) ist schon ange-
klungen, was gemeint ist. Es geht hier um Mangelerscheinungen unserer 
Gesellsdlaft im allgemeinen, das heißt darum, daß es bestimmte Nöte in 
unserer Gesellschaft gibt, die nidlt nur einzelne verunglückte Personen 
betreffen, sondern jedem oder jedenhlls vielen zu sdlaffen machen. Der 
Fürsorge kommen sie nur am ehesten ins Blickfeld, weil sie immer bei 
den "underprivi!edged" ansetzt. Hat sie aber erst einmal erkannt, daß 
solche Schwierigkeiten sidi keineswegs auf den Kreis ihrer ursprünglichen 
Klientel bcsdiriinken, dann entwickelt sie Ambitionen, die gesamte Gesell-
sd1af t mit Fürsorge zu überziehen. 

Was im einzelnen an modernen fürsorgerisdlen Versucnen zu dieser aus-
greifenden Aktivität zu redlnen wäre, sei nur mit einigen Stichworten 
bczeidlnct, die über Fürsorgekreise hinaus geläufig geworden sind. Die 
Jugendpflege, also „alle generellen Maßnahmen der Jugendwohlfahrt für 
die normale, nidlt gefährdete oder verwahrlo~te Jugend (Sport, Wandern, 
Musizieren, politisdle Bildungsarbeit, Jugendgruppenarbeit u.ä.)", 943) ist 
vielleidlt das am weitesten ausgebildete Beispiel, das bis zum deutsch-
französischen Jugendwerk reicht. Viel mit solcher Art von Jugendpflege 
haben auch die Nachbarschaftsheime zu tun, aber ihre Angebote an Freizeit-
beschäftigungen gelten grundsätzlich für alle Altersgruppen und alle 
sozi:ilen Schid1ten. So sind sie an den vielfältigen Bemühungen um „Frei-

042) Vgl. Kap. VI, Absdrnitt IV 3 und Absdlnitt V. . 
P4.1) L~xikon der Sozial- und Jugendhilfe, hrs~. von Rudolf Pense, Köln und Bcrlm 1963. S. 182. 
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zeitgcstaltung" beteiligt, die in den letzten Jahren als immer dringlicher 
deklariert worden sind. Die Ideen und Ziele der ursprünglichen "Settle-
ments" und "Neighborhood centres" (nämlich „die Mitarbeit in der 
Gemeinde, Vertretung der ßürgcrrcd1tc, Anregung zur und Kampf um die 
Erriditung von Badeanstalten, Sportplätzen, Volksbüchereien, Abendkur-
sen, Miethäusern, die der Bodenspekulation entzogen waren und deren Be-
wohner zu einer gewissen Wohnkultur erzogen wurden") 944) leben heute -
wenn auch mit etwas anderen Objekten im einzelnen - im "Community 
Devclopment" der Entwicklungsländer wieder auf. Der Versuch durd, 
"Community Devclopment" die Bürger einer Gemeinde zu aktivieren und 
zu kooperativer Arbeit anzuleiten, zeigt Verbindungen zu genossenschaft-
lichen Vorstellungen, die außer an vielen anderen Stellen wiederum schon 
in der frühen Nachbarschaftshcim-ßewegung auftauchen. Daß die XI. Inter-
nationale Konferenz für Sozialarbeit 1962 in Rio de Janeiro unter der 
Überschrift "Community Devclopment auf dem Lande und in der Stadt" 
veranstaltet wurde, demonstriert die internationale Hochsdiätzung dieser 
angeblich neuen Methoden. Noch bezeichnender für unseren Zusammenhang 
ist, daß die XII. Internationale Konferenz 1964 in Athen das Thema 
"Sozialer Fortschritt durch soziale Planung - die Rolle der Sozialarbeit" 
ausgewählt hatte und damit gewissermaßen den Versuch unternahm, die 
Fürsorge in die hohe Politik einzuschleusen. Die Ausweitung des Begriffs 
der Sozialarbeit wird überhaupt durch die verschiedenen Verhandlungs-
gegenstände der Internationalen Konferenzen in typischer Weise vorge-
führt. ,,Standen am Anfang im Blickpunkt die Nöte des Einzelnen, die 
es mit den bestgceigneten Mitteln zu wenden galt, ... so erweitert sich 
der Gesichtskreis zunehmend auf die gemeinsamen Nöte von Gruppen, 
Bevölkerungsschichten, ja von Bewohnern ganzer Länder." 94·~) Da-s gilt 
mutatis mutandis nicht nur international und nicht nur für die Entwick-
lungsländer, sondern auch für Deutschland. Jugendpflege, Nachbarschafts-
heime, ,,Freizeitgestaltung" sind nicht die einzigen Beweise, sondern die 
Expansion der Fürsorge reicht bis zum Bau von Spielplätzen, dem Schutz 
vor den Gefahren des Straßenverkehrs und den Maßnahmen zur Rein-
haltung von Luft und Wasser, und vor allem zu den immer vielfältiger 
werdenden und immer mehr auf den Normaltypus in unserer Gesellschaft 
zielenden Beratungseinrichtungen, zu Eheberatungsstellen, Erziehungsbe-
ratungsstellen und Mütterschulen (um nur die der Fürsorge noch am 
nächsten stehenden Institute zu nennen). In alledem ist die Fürsorge "an 
der Aufgabe beteiligt, das Gehäuse zu schaffen, in dem der Mensch leben 
kann". 946) Die „Soziologisierung" der Debatten, die auf jeder Fürsorge­
tagung auffällt, ist ein weiteres [ndiz dafür, wie sehr die Fürsorge sich 

Lexikon der Sozial- und Jugendhilfe. a.a.O .. S. 228... . . .. 

loh.inncs Dun,ic: Die Internationale KonfcrC'nz fur Sozi.11.arben. In: Dl.ur,•1 J,·r W,,hl-
ahrt,pfle~e. Jg, 110. Nr. 9 (September 1963). S. 270. . . . . 

Hans Adlingcr: Dlc Rolle der l;ürsorgc 1m .Aufba~ d~r sozu1lcn S1c:hcru.n~. In: M1ttt·du~~~-
blan de, Deutscben Berufsverbandes der Soz1alarbrnennncn. Nr. 44 (Juli/ Augu,c 1958). S. &. 
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aufgerufen fühlt, an der Gestaltung des sozialen Gefüges im ganzen mit-
1.uwirkcn. 

Man kann auch darin eine Annäherung an die großen Sicherungsinstitute 
sehen, insofern als hier nicht mehr auf die individuelle Ausnahme, sondern 
auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge gezielt wird. Denn die Sozial-
versicherung verdankt ihre Entstehung ja dem Umstand, daß zuvor ver-
einzelte Hilfsansprüche zum gesellschaftlichen Normaltypus wurden; in 
diesem geschichtlichen Augenblick löste sie sich aus der Fürsorge heraus. 
Daran wird aber auch bereits sichtbar, daß die expansionistischen Ambi-
tionen der Fürsorge eine sehr alte Tendenz sind. Sie sind darüber hinaus 
ein immer wiederkehrendes Entwicklungsmerkmal. Neben den "Settle-
ments" und den Sozialversicherungen seien dafür noch zwei sehr bedeutsame 
historische Belege angeführt: Die Volksschule und die Arbeitsvermittlung. 
Die Industrie-, Fabrik- oder Armenschulen, die vor allem im 18. Jahr-
hundert gegründet wurden und eine wichtige Wurzel des heutigen Volks-
sdrnbystcms darstellen, wurden wesentlich aus der teils pietistischen, teils 
aufklärerischen Vorstellung abgeleitet, man müsse gerade die Kinder der 
Armen zu einem arbeitsamen, ,,industriösen" Leben erziehen. Pestalozzis 
Meinung, man müsse dem „Armen zur Bewältigung der Armut als 
schicksalhafter Soziallage durch Erwerb industrieller Fähigkeiten" 947) ver-
helfen, beweist den fürsorgerischen Antrieb und Zuschnitt dieser Volks-
bildungseinrichtungen. Daß Pestalozzi zugleich als der geistige Schöpfer 
der modernen Volksschule gilt, zeigt, wie hier aus dem Impuls einer 
produktiven Armenpflege eine unentbehrliche gesellschaftliche Institution 
geworden ist. Die Arbeitsvermittlung stammt im Grunde aus dem glei-
chen Ansatz, die Armen so zu fördern und zu lenken, daß sie auf eige-
nen Füßen stehen könnten. Sie wird gegen Ende des vorigen Jahr-
hunderts von gemeinnützigen Vereinigungen und karitativen Gruppen, 
sp:iter auch von kommunalen Stellen organisiert, um 7.u verhindern, daß 
die ohnehin mißliche Stellung der Industriearbeiter auf dem Arbeitsmarkt 
durch gewerbliche Arbeitsnachweise noch weiter ausgebeutet wiirdc. ,,So 
~chafft die Fi.irsorgc im steten Blick auf Einzelne oder Gruppen ihrer 
Schützlinge Einrichtungen, fiir die bald das gleiche ßediirfnis in weiteren 
Kreisen auch außerhalb der Fürsorge auftaucht. Es entstehen in der Für­
sorge Maßnahmen, die nach und nach aus ihrem Rahmen herauswachsen 
und zu allgemeinen Einrichtungen werden: die Volksschule erwächst aus der 
Armemchulc, Sparkassen wie Arbeitsvermittlung und Berufsberatung sind 
anfänglich als reme Fürsorgemaßnahmen für Unwirtschaftliche ent-
standen." 948) 

0'7) P:idago~ischcs Lexikon, hrs~. von Hans-Hermann Groothoff und Martin Stallmann. Stutt-
~,rt 196!. Spalte 1005 - Vgl. audt Christian ]aspcr Klumker: l'csulozzi und die deucsdtc 
Kinderfürsorge. Festrede zum 100. To<lc~tagc Pcstaloz7_is, 14. Februar 1927. Frankfurter 
Unin·rsitätsrcdcn XXVI. Fr~nkfurt a. M. 19.27. 

0.8) Christian 'Jasper Klumker: Fürsorgewesen. In: Hand"?.·örterbuch der Staatswisscnsduftcn. 
4. Aufl., Bd. 4 Jena 1927. S. 535 f. - Vgl. audt Christian Jaspcr Klumker: Armenwesen. 
In: Handwörterbudt der Staacswissensdiafcen. 4. Aufl., Bd. 1. Jena 1923. S. 936. 
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Diese Ausgliederungsprnzessc aus der Fürsorge dürfen wohl als hi,to-
rw;J1e ßeweisstütke dafür gewertet Wl'rdl'n, daß man sold1,· umfas,l'JHlcn 
Vorkehrungen dann nid1t mehr rid1tig bei der Fürmrge aufgehoben gl.wbt, 
wenn sie zu integrien·nden Organisationsformen d,•s ges.1111tgncll,d1.1ft-
lichcn Aufbius werden: Es ist offemid1tlid1 ein Untcrsd,icd, oh die 1:iirs1>rgc 
nur Sd1rittmid1erdicnste für dcr.1rti!?,e Ordnungsmaßnahmen der C,·,dl-
sdiafc leistet, oder ob sie auf Dauer in den nornulen Lcbcnsvcrl.rnf cin-
gcsdialtet bleibt. Wenn es riditig ist, daß die Fürsorge „überall da ein-
zutreten berufen wäre, wo der einzelne seinen Platz in der Gemeinschaft 
nidit gefunden hat oder nodi nidit findet, oder aus irgendeinem Grunde 
verloren hat", 94 D) dann ist eigentlidi das Gefüge dieser Gemeinschaft vor-
ausgesetzt. Das würde bedeuten, daß der Fürsorge - selbst wenn sie sich 
heute zu Redit viel umfassender versteht als in früheren Jahrzehnten und 
Jahrhunderten - eine Grenze immer gezogen bliebe: Sie kann keine Gesell-
schaftsreform betreiben. Das ergibt sich im Grunde genommen schon daraus, 
daß das Individualprinzip für die Fürsorge definitorische Bedeutung hat. 
Man muß nicht einmal auf die faktische Unmöglichkeit abstellen, die 
Gesamtbevölkerung oder jedenfalls die große Masse einer individualisieren-
den Behandlung zu unterziehen. Es genügt vielmehr, sich klar zu machen, 
daß Methode und Ziel sich in ihrer Dimensionierung einigermaßen ent-
sprechen müssen. Das heißt in unserem Falle, daß man nicht so lange der 
einzelnen Person und der einzelnen Familie helfen kann, ihr Leben in den 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen zu bewältigen, bis durch 
eine Art dialektischen Umschlags der Quantität in Qualität aus diesen 
fortgesetzten Bemühungen, dem einzelnen $einen Platz in der Gesellsdiaft 
zu erobern, eine neue Gesellschaft ersteht. 

Damit ist die Fürsorge jedoch nicht auf konformistische Adjustierung 
besd1ränkt, sondern lediglich darauf verwiesen, daß sie ihre Maßst,ibe nidit 
aus selbst entworfenen gesellschaftlichen Idealbildern, sondern aus dem 
ßestchenden, dem Vorgefundenen beziehen muß. Wie sollte man auch vom 
einzelnen Sozialarbeiter erwarten können, daß er Lebensformen und Ver-
haltensweisen kreiere, die besser sind als alles, was die Gesellschaft bis 
dahin erfunden und vorgeführt hat? Auch Achingers Frage im Schluß-
bericht des Deutschen Fürsorgetages in Berlin, ob "die Lehre der Fürsorge 
eine Anpassungslehre oder . . . auch eine Widerstandslehre (ist)", 950) ist 
damit noch nicht beantwortet. Denn auch wenn der einzelne in einem ihn 
selbst bewahrenden Widerstand gegen die Zeitverhältnisse und gegen den 
Zeitgeist so bestärkt würde, daß er dennoch bestehen kann, wäre weder 
er selbst dadurch schon zum sozialen Revolutionär noch die Gesellscluft, an 
der er sich reibt, zu einer anderen als der bestehenden geworden. Beides'. 

910) lfans Achingcr: Die Rolle der Fürsorge im Aufb,1u Llcr sozialen Sidlerung. In: \lit1L•ilun;.:'(-
blatt des D~utsdtcn Bcrufsverba.ndcs der S01i..tlarbcitcrinnen. Nr. 4-4 (Juli/ A.u~u,;;t t9SK). S. _,,. 

050) Hans Adiingcr: Die ErJ:?;ebniuc dC's Dc_llt\d1~n Fürsorgetar;cs. In: Die__ h.irsorl,);e 1n d~·r 
p;c!'wandeltcn Welt von heute. Ccs:imtbt"ridit uber dC'n 61. Dcutsd1cn fursoq:;t"ta~ 1959 in 
licrlin, hrsg. von Hans Muthcsius. Köln unJ Berlin 1960. S. 229, 
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die Angleichung und die Opposition, orientiert sich am Gegebenen. Wenn 
davon gesprochen wird, daß es der Fürsorge auf "eine Änderung dl!s 
Menschen und der Ver h ä 1t n iss e" 951) ankomme, so ist damit 
nicht die geselisdtaftliche Ordnung im Ganzen, sondern die alltägliche 
Umwelt des einzelnen gemeint. Diese Ausrichtung an Vorstellungen, die 
bereits fertig konzipiert vorliegen, kann die Fürsorge in die Gefahr 
bringen, konservativ und sogar reaktionär zu werden, indem sie eine Ein-
ordnung in die Welt von gestern oder von vorgestern versucht. Jeder 
Kenner der Fürsorge weiß, daß sie in der täglichen Routine dieser Gefahr 
audt immer wieder erliegt. Andererseits unterscheidet sie sidt gerade da-
durch von den R~ntensystemen, daß sie nicht nur wie diese einfach ein 
Wcitcrexistieren im bisherigen Zustand ermöglichen, sondern die Menschen 
fördern, etwas vorwärtsbringen will. Diese in die Zukunft wirkenden Ent-
würfe beziehen sich zwar immer nur auf den Lebensbereich eines einzelnen. 
Daher kann „der Umbau des gesellschaftlichen Gefüges, wie er ... er-
forderlid-i ist, um jedem Menschen seine Chance zu geben und ihn zu einem 
echten Glied der Gemeinschaft zu machen, ... nid-it durch die Kräfte der 
sozialen Arbeit allein bewirkt, sondern nur unterstützt werden". 952 ) »Es 
gibt Aufgaben zur Wiederherstellung und Veränderung des sozialen Ge-
füges, die weder der Fürsorge nod-i der Versid-ierung nod-i der Versorgung 
zufallen, weil sie von anderen größeren Trägern der inneren Politik zu 
leisten sind." 958) Aber „die Fürsorge ist besonders geeignet, Neuerungen 
zu veranlassen". 954 ) Sie kann bei den großen gesellschaftspolitisd-ien Auf-
gaben einer der vorwärtstreibenden Initiatoren sein, sd-ion deshalb, weil 
nur sie durch ihre Nähe zu den Einzelschicksalen nod-i weiß, wie es mit 
den Bedürftigen und mit den sozialen Bedürfnissen steht, so daß »ins-
besondere Vertreter der Fürsorge aktiv auf Sozialreformen hinwirken", 954) 

vor allem aber, weil sie immer wieder ihre soziale Phantasie und Erfin-
dungsgabe erwiesen hat. 

So scheint sich gerade durch ihre 7.unädist usurpatorisd1 anmutenden 
gc.\t·!L,rh;iftspolitisd1cn Ambitionen immer wieder aus der Fürsorge heraus 
ctwas zu entwickeln, was :,.u allf;cllleirwn gcsellschartlid-ien Aktionen werden 
kann oder muß. Die Fürsorge wird mand1es Ungenügen in unserer Gesell-
schaft am frühesten bemerken, weil sie sich ganz unten bewegt, wo ein 
kleines Versagen, das oben noch nid-it ins Gew id-it fällt, sd-ion schwerwie-
gende Auswirkungen hat.95•) Klumker meinte sogar, es sei „die bedeutsam-

Soziale Arbeit heute. Berichte und Empfehlungen der Gilde Soziale Arbeit zur Fürsorge 
und Rentenreform. Frankfurt a. M. 1951. S. 8. Sperrung vom Verfasser. 
Hans Achinger: Die Rolle der sozialen Arbeit bei der Hebung des Lebensstandards. In: 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und .private Fürsorge. Jg. 1952. 
:><r. 11 (:><ovembcr). S. 347. 
Soziale Arbeit heute, a.a.O., S. 17. 
Elisabeth I.iefmann-Keil: ökonomische Theorie der Sozialpolitik. Berlin, Göttingen, Heidel-
berg !96!. S. 136. . . . . . 
Einige Beisriele dazu aus der Praxis bei Herber: Kubu: Der SoziaJ~rbeacr in einer demo-
kratisdi.en Gese!?sdiafr. In: Darmsddter Rundbrief, hrsg. vom Seminar für soziale Berufs-
arbeit des hessischen Diakonie-Vereins, Jg. 1 Heft 1 (Juli 1963), S. II f. 
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ste Aufgabe der ... Fürsorge ... , in der feinen Beobachtung des einzelnen 
Dediirftigen ... jene Wandlungen der Verarmung, jene neuen Bedürfnisse 
gleichsam im Entstehen zu belauschen, die rationaler Erfassung und organi-
satorischer Behandlung noch längst nicht zugänglich sind". m) Wenn die 
Fürsorge solche neuen Situationen aufspürt, wird sie dagegen angehen und 
manchmal auch ganz neue Ideen und Methoden entwickeln müssen. Aber 
sie wird solche Aufgaben auch weitergeben müssen, wenn sie entdeckt, daß 
es nicht mehr um Unterschreitungen gesellschaftlicher Mindestnormen geht, 
sondern darum, daß die Normalsituation selbst unzureichend geworden 
ist. So kann sie Anreger, Mahner und Warncr für mandie Bereiche der 
Politik und des gesellschaftlichen Denkens werden; denn ;ic ist nicht nur 
subsidiär, sondern auch schöpferisch.1'07) Vielleicht liegt darin nicht die 
geringste Rolle, die die Fürsorge in einem verfestigten System sozialer 
Sicherung, das so wenig entdeckungsfreudig ist, zu spielen hat. 

058) Christian Jasper Klumker: Fürsorgewesen. In: Handwörterbuch der Staatswissensdiaftcn. 
4. Aufl., Bd. 4. Jena 1927. S. 539. . . h b • . . 

9S7) „But this activity has not bccn mcrrly suhf-1J1ary. lt as een crcat1vc."' Au~ t'tn~m 
Vortrag von ProL Eugen Pusi~ auf der 2. Europäisdi.cn ~a..gung der lnte~n,.1.tionalcn Kt~n-
ferenz für Sozialarbeit in Stuttgart am 1. Scpcem~er. 1963, zitiert nad-i de~ Konf ercnzn:iatcria-
li.en. Dcutsdle Obersetzuni: D\e Rolle der_ Soz1aldlenste auf dcr1; vers~1cdencn Stuten der 
wirtschaftlidlen und sozialen Entwicklung in Europa. ln: Nachridirend1enst des Deursdten 
Vereins für öffentlidte und private Fürsorge. Jg. 1963. Nr. 11 (November). S. 50!. 
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VERZEICHNIS DER TABELLEN 

mit Qucllcnnadiwcisen 

Tabelle 1: Der Anteil der Fürsorge am Gesamtaufwand der 
sozialen Sidierung 1927-1964 ....... . 

Quellen: 
Spalte 1 und Spalte 3, 1927 bis 1962, und Spalte 4, 1927 bis 1936: Die 
Zahlen sind entnommen aus der übersieht über die soziale Sicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, 5. Aufl., Tabelle S. 18. 

Spalte 1, 1963 und 1964: Die Zahlen sind errechnet aus ·den Spalten 1 und 4 
der Tabelle "tlffentliche Sozialleistungen" in .den Arbeits- und sozialstatisti-
schen Mitteilungen, Jg. 16 Nr. 5 (Mai 1965), S. 124. 

Spalte 3, 1963 und 1964: Das Volkseinkommen ist entnommen aus dem 
Statistischen Jahrbuch 1965, S. 552, der Prozentsatz ist daraus errechnet. 

Spalte 4, 1950 bis 1962: Die Zahlen sind entnommen aus der übersieht 
über die soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 5. Aufl., Tabelle S. 151. 

Spalte 4, 1963 und 1964: Die Zahlen sind entnommen aus Wirtschaft und 
Statistik 1965 Heft 9 (September), S. 604, Tabelle 1. 

Spalten 2, 5 und 6: Aus den anderen Zahlen der Tabelle errechnet. 

Tabelle 2: öffentlidie Sozialleistungen 1963 

Quellen: 
Spalte 1, Unfallversicherung: Die Zahl ist entnommen aus den Arbeits- unJ 
~ozialstatistischcn Mitteilungen, Jg. 1<, Nr. 5 (Mai 1965), S. 129, Auf-
stcllung 1. 

Spalte 1, Rentenversicherungen, Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosenhilfe 
und Kriegsopferversorgung: Die Zahlen sind entnommen aus der Tabelle 
.,Soziale Sicherheit" in den Arbeits- und sozialstatistischen Mitteilungen, 
Jg. 16 Nr. 12 (Dezember 1965), S. 277 f. 

Spalte 1, Altershilfe für Landwirte, Kindergeld und Lastenausgleich: Die 
Zahlen sind entnommen aus dem Suristischen Jahrbuch 1965, S. 434, S. 
438 und S. 437. 

Spalte 1, Sozialhilfe: Die Zahl ist entnommen: aus Wirtschaft und Statistik 
1965 Heft 5 (Mai), S. 337, Tabelle 1. 
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Spalte 2, Krankcnvcrsid,crung, Unfallversid,erung, Rentenversicherungen, 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Kriegsopferrenten: Die Zahlen sind 
entnommen aus der Tabelle »Soziale Sicherheit" in den Arbeits- und sozial-
statistischen Mitteilungen, Jg. 16 Nr. 12 (Dezember 1965), S. 277 f. 

Sp.1lte 2, sonstige Barleistungen der Arbeitslosenversid,erung: Die Zahl ist 
errechnet aus Spalte 3 der Tabelle "öffentliche Sozialleistungen• und aus 
der Tabelle »Soziale Sicherheit" in den Arbeits- und sozialstatistischen Mit-
teilungen, Jg. 16, Nr. 5 (Mai 1965), S. 118, un.d Nr. 12 (Dezember 1965), 
s. 277. 

Spalte 2, Kriegsopferversorgung Heilbehandlung: Die Zahl ist entnommen 
.1us Spalte 2 der Tabelle "Offentliche Sozialleistungen" in den Arbeits- und 
sozialstatistisdien Mitteilungen,Jg. 16 Nr. 5 (Mai 1965), S. 122. 

Spalte 2, Sozialhilfe und öffentliche Jugendhilfe: Die Zahlen sind entnom-
men aus Wirtschaft und Statistik 1965, Heft 9 (September), S. 605, 
Tabelle 2, und Heft 11 (November), S. 747, Tabelle 5. 

Spalte 3, Beamtenversorgung: Die Zahlen sind entnommen aus Wirtschaft 
und Statistik 1965 Heft 8 (August), S. 531, Tabelle 1 (4183 Mill. DM all-
gemeiner Versorgungsaufwand), und S. 532 (2,1 Mrd. DM Versorgungs-
aufwand nadi Artikel 131 des Grundgesetzes), aus dem Geschäftsbericht der 
Deutschen Bu-ndesbahn über das Geschäftsjahr 1963, S. 106 f. (1615 Mill. 
DM), und aus dem Geschäftsberkht der Deutschen Bundespost über das 
Redinungsjahr 1963, S. 155 (933 Mill. DM). 

Spalte 3, Offentliehe Fürsorge: Die Zahl ist errechnet aus Spalte 2 der 
Tabelle. 

Spalte 3: Alle übrigen Zahlen sind errechnet aus den Spalten 1 und 4 der 
Tabelle .öffentliche Sozialleistungen" in den Arbeits- und sozialstatisti-
sdien Mitteilungen, Jg. 16 Nr. 5 (Mai 1965), S. 118 ff. 

.Sp.dtc 4: Aus Jen :mdcrcn Z.1hlen dc:r Tabelle crrcdrnct. 

Tabelle 3: Die Leistungen der Fürsorge 1950-1962 

Quellen: 
Spalten 1, 3 und 5: Die Zahlen sind entnommen aus der Obersicht über die 
soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 5. Aufl., Tabelle S. 151. 

Spalten 7, 9 und 11: Die Zahlen sind entnommen aus der übersieht über 
die soziale Sidierung in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 5. Aufl., Tabelle S. 142. 

Spalte 13, 1950 bis 1954: Die Bevölkerungszahlen sind entnommen aus 
dem Statistischen Jahrbud1 1956, S. 30, die Prozcntzahlen sind daraus er-
rechnet. 
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Spalte 13, 1956 bis 1962: Die Bevölkerungszahlen sind entnommen aus 
dem Statistischen Jahrbuch 1963, S. 33, die Prozentzahlen sind daraus er-
rcdmet. 

Spalten 2, 4, 6, 8, 10 und 12: Aus den anderen Zahlen der Tabelle er-
rcdmer. 

Tabelle 4: Arbeitslose und die für sie gezahlten Unterstützungen in 
der W cltwirtschaftskrise 1929-1934 . 198 

Quellen: 
Die Zahlen sind alle aus Wirtschaft und Statistik entnommen, und zwar 
für 1929 und 1930 aus Jg. 11 (1931), S. 20, 
für 1931 aus Jg. 12 (1932), S. 18 f., 
für 1932 aus Jg. 13 (1933), S. 19, 
für Januar und Juni 1933 aus Jg. 14 (1934), S. 6, 
für März 1933 aus Jg. 15 (1935), S. 426, 
und für 1934 aus Jg. 15 (1935), S. 32. 

Tabelle 5: Fürsorgeunterstützungen in der Weltwirtschaftskrise 
1928-1934 199 

Quellen: 
Die Zahlen sind alle aus Wirtschaft und Statistik entnommen, und zwar 
für die Spalten 1 bis 4, 1928 bis 1930 aus Jg. 12 (1932), S. 291, 
für die Spalten 5 und 6, 1928 bis 1930 aus Jg. 13 (1933), S. 258, 
und für die Spalten 1 bis 6, 1932 bis 1934 aus Jg. 15 (1935), S. 426. 

Tabelle 6: Die Kombination von Fürsorgeunterstützungen mit 
anderen Sozialleistungen 1954-1963 204 

Quellen: 
Spalten 1 und 2, 1954: Die Zahlen sind entnommen aus den Statistischen 
Berichten, Arbeits-Nr. VI/28/26, S. 8, Tabelle 1 

Spalten 1 und 2, 1955: Die Zahlen sind entnommen aus den Statistischen 
Berichten, Arbeits-Nr. VI/28/31, S. 7, Tabelle 1 

Spalten 1 und 2, 1956: Die Zahlen sind entnommen aus den St:llistischrn 
Berichten, Arbeits-Nr. Vl/28/36, S. 8, Tabelle 1, und S. 15, Tabelle 3 

Spalten 1 und 2, 1957: Die Zahlen sind entnommen aus den Statistischen 
Berichten, Arbeits-Nr. Vl/28/41, S. 12, Tabelle 1, und S. 14 f., Tabelle 2 
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Spalten 1 und 2, 1963: Die Zahlen sind errechnet aus verschiedenen An-
gaben in Wirtschaft und Statistik 1965, Heft 3 (März), S. 207 f. 

Spalte 3: Aus den anderen Zahlen der Tabelle errechnet, 

Tabelle 7: Fürsorge als Rentenergänzung 
September 1953 ..... . 205 

Quellen: 
Spalte 1: Die Zahlen sind entnommen aus Bd. 137 Heft 1 der Statistik der 
Bundesrepublik Deutschland, S. 28. 

Spalte 2: Die letzte Zahl ist errechnet aus der Tabelle auf S. 39, alle übrigen 
Zahlen sind errechnet aus d<"r Tabelle auf S. 45 von Bd. 137 Heft 1 
der Statistik der Bundesrepublik Deutschland. 

Spalte 3: Aus den anderen Zahlen der Tabelle errechnet, 

Tabelle 8: Körperbehinderte nach der Art der Behinderung 
Oktober 1962 216 

Quelle: 
Alle Zahlen sind entnommen aus Wirtschaft und Statistik 1964 Heft 2 
(Februar), S. 90, Tabelle 3. 
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